Stadt Braunschweig
Der Oberburgermeister

Tagesordnung offentlicher Teil

Sitzung des Ausschusses fiir Planung und Hochbau

Sitzung: Montag, 24.03.2025, 13:00 Uhr

Raum, Ort:

Braunschweig

Rathaus, GroBer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100
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3

NOo

Eroffnung der Sitzung

Mitteilungen

Stadtebaulicher Vertrag "Am Salgenholz", WE 56, Stadtgebiet
zwischen der Gifhorner Stralle (K2), der Schunter und dem
Ostlichen Siedlungsrand von Wenden

Auslegung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP),
Teilprogramm Windenergie

Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Fordergebiet Bahnstadt: Herrichtung Spiel- und Aufenthaltsflache
Rischkampweg (Bebelhof)

Planfeststellungsbeschluss Schunter Querum

Anfragen

Braunschweig, den 17. Marz 2025
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Stadt Braunschweig 25-25286
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Stadtebaulicher Vertrag "Am Salgenholz", WE56, Stadtgebiet
zwischen der Gifhorner StraBe (K2), der Schunter und dem
ostlichen Siedlungsrand von Wenden

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 25.02.2025
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Entscheidung) 14.03.2025 o]
Beschluss:

.,Dem Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages fir das Baugebiet ,Am Salgenholz*,

WE 56, zwischen der Stadt Braunschweig und der Fursten-Reform, Dr. med. Hans Plumer
Nachf. GmbH & Co KG (Vorhabentragerin), mit den unter Vertragsinhalte aufgefiihrten
wesentlichen Inhalten wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fiir Planung und Hochbau flir Entscheidungen
Uber stadtebauliche Vertrage ergibt sich aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG in Verbindung mit § 6
Nr. 4d der Hauptsatzung der Stadt

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Salgenholz®, WE 56, ist zunachst als
vorhabenbezogene Planung ab 2002 begonnen worden. Aufgrund betrieblicher
Veranderungen der Firma Fursten-Reform wurde diese ab 2005 zunachst nicht weiterverfolgt
und ist 2014/2015 als ,Angebotsbebauungsplanung® wiederaufgenommen worden.

Das aktuelle Planverfahren verfolgt das Ziel, den gewachsenen Gewerbestandort westlich
der Schunter und nérdlich der Gifhorner Stral3e im Sldosten des Ortsteils Wenden
planungsrechtlich zu sichern. Gewahrleistet werden sollen die dauerhaften
Entwicklungsmaoglichkeiten der ansassigen Betriebe unter angemessener Berlcksichtigung
der nachbarlichen Belange und der Belange von Natur und Landschaft. Zu diesem Zweck
wurde bereits am 16. August 2013 ein stadtebaulicher Vertrag Gber die Planungsleistungen
geschlossen.

Die Vorhabentragerin ist Eigentumerin aller wesentlichen Flachen im Vertragsgebiet mit
Ausnahme der in stadtischem Eigentum stehenden Flachen.

Die Vorhabentragerin beabsichtigt, die Entwicklung des Vertragsgebiets ,Am Salgenholz®,
WE 56, auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu realisieren. Zur abschlielRenden Regelung
aller damit verbundenen Maflinahmen und Kosten wird dieser Vertrag abgeschlossen.

Die unentgeltliche und kosten- und lastenfreie Ubertragung der zukiinftigen &ffentlichen

Flachen auf die Stadt erfolgt mit einem separaten Grundstiickslbertragungsvertrag, soweit
die Stadt nicht bereits Eigentiimerin der Flachen ist.

2 von 347 in Zusammenstellung



TOP 3

Vertragsinhalte

Der stadtebauliche Vertrag wird folgende wesentliche Inhalte regeln:

StraRenausbaumalnahmen und StraRenumbaumalnahmen

1)

2)

Die Stadt Ubertragt die StralRenaus- und -umbaumafnahmen der 6ffentlichen Flachen
innerhalb des Vertragsgebietes auf die Vorhabentragerin.

Die Stralkenaus- und -umbaumalinahmen im Sinne des Vertrages umfassen:

a) Den Um-/ Ausbau der verkehrlichen Erschlielfung im Bereich der Kreuzung der
Gifhorner Strafl’e und der Strale Am Salgenholz gemaf Anlage 4.

b) Die Errichtung eines FuBweges gemal Anlage 4 nordlich der Stralle Am
Salgenholz.

c) Den Um-/Ausbau der Stralle Am Salgenholz gemaf Anlage 4.

d) Die Umsetzung der GrinordnungsmalRnahmen gemaf den textlichen
Festsetzungen zum Bebauungsplan WE 56 und der Planung der Stral’enausbau/-
umbaumaflnahmen (Anlage 4).

Ausgleichsmallnahmen

3)

4)

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und zum Artenschutz (Ausgleichs-
malnahmen) in den Geltungsbereichen A, B und C einschl. einer dreijahrigen
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege durchzufihren.

Die Stadt erkennt an, dass ein fir dieses Baugebiet tiberschissig ermittelter Bedarf an
insgesamt 608 6kologischen Werteinheiten fur weitere Nutzungen als Ausgleichs-
malnahmen angerechnet werden kann.

Umsetzung der MalRnahmen

S)

6)

7)

Die Vorhabentragerin beauftragt im Einvernehmen mit der Stadt fiir die
durchzufuhrenden Erschliellungsleistungen ein leistungsfahiges Ingenieurburo.

Die Vorhabentragerin beauftragt im Einvernehmen mit der Stadt fir die Herstellung und
Abrechnung der AusgleichsmafRnahmen und der GriinordnungsmalRnahmen ein
leistungsfahiges Landschaftsarchitekturburo.

Die Planung und Herstellung der 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen und der
Markierungs- und Beschilderungsarbeiten wird von der Vorhabentragerin in
Abstimmung mit der Stadt an ein leistungsfahiges Unternehmen vergeben.

Grundstiicksangelegenheiten:

8)

9)

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, eine Flache fiir einen Freizeitweg innerhalb der
im Bebauungsplan vorgesehenen Flache | 5| (Ausgleichsflache) gemal’ der textlichen
Festsetzungen und der Anlage 6 bereitzustellen.

Zur Nutzung des Freizeitweges verpflichtet sich die Vorhabentragerin auf dem
Unterhaltungs- und Pflegestreifen, der dem Food-Defense-Zaun dient (Anlage 5), in
Abstimmung mit der Stadt ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Allgemeinheit auf ihre Kosten im Grundbuch eintragen zu lassen.

Fir die im Eigentum der Stadt stehenden Ausgleichsflachen (Geltungsbereich A
Flurstiicke 130 und 131 teilweise und Geltungsbereich C Flurstiick 50 — siehe
Anlage 6) erstattet die Vorhabentragerin der Stadt den Wert der Ausgleichsflachen
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Der Erstattungsbetrag betragt insgesamt
28.788,- Euro.
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Finanzielle Auswirkungen

Bei dem Freizeitweg (siehe Anlage 6) handelt es sich um einen Bestandteil des
Freizeitwegekonzeptes der Stadt und somit um eine Flache, die nicht dem Baugebiet
zuzuordnen ist (Uberdrtliche Flache). Fur die Bereitstellung der Uberértlichen Flache des
Freizeitweges durch die Vorhabentragerin erstattet die Stadt der Vorhabentragerin einen
Betrag in Hohe von ca. 2.280,- Euro

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1a  Entwurf des Bebauungsplanes ,Am Salgenholz*, WE56

Anlage 1b  Entwurf des Bebauungsplanes ,Am Salgenholz*, WE56

Anlage 2 Entwurf der Textliche Festsetzungen

Anlage 3 Vertragsgebiet (Geltungsbereiche A (teilweise), B und C)
Anlage 4 Darstellung der StralRenaus-/ umbaumalnahmen - Entwurf
Anlage 5 Food-Defense-Zaun und Begrenzung der Ausgleichsflachen
Anlage 6  Darstellung der Flachen fur die wertmafRigen Kostenerstattungen
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Anlage 1a: Entwurf des Bebauungsplans ,,Am Salgenholz“, WE56, Bd&hd: 29.01.2025
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Anlage 1b: Entwurf des Bebauungsplans ,,Am Salgenholz*, WE56, B?&nd: 29.01.2025

Planzeichenerklarungen
Zahlenangaben sind Beispiele

Art der baulichen Nutzung

GE1 Gewerbegebiet (GE1) mit Teilflachen GE1.1 und GE 1.2
7F Teilflachen des Gewerbegebiets mit unterschiedlich
IFSP ...

Schallleistungspegeln (IFSP)

MaB der baulichen Nutzung
GRZ 0,8 Grundflachenzahl
GFZ 2,4 Geschossflachenzahl
BMZ 10,0 Baumassenzahl

GHmax. Gesamthéhe baulicher Anlagen als HichstmaR in Metern iiber
86,5 mNHN  Normalhdhennull (mNHN)

GRZ 0,8* i stzlicher ( " N
GHmax. bzw. der maximalen Gesamthdhe baulicher Anlagen
85,5 mNHN*  entsprechend textlicher Festsetzung

ler GRZ

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

a i Bauweise textiicher F
mmimemimem  Baugrenze
Verkehrsflichen
Straenflache

aaaaa Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten fiir Kfz.
Flachen und MaBnahmen fiir Natur und Landschaft

Fléchen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft geméR § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

4indige Flachen, textlicher

LB Fetetaung
©. 0 ( Flachen, textlicher

d  Festsetzung

Anpflanzungs- und Erhaltungsfléchen gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

i Fliichen zum Anp und fiir die Erhaltung
I ‘4 von Baumen, Stréiuchern und sonstigen Bepflanzungen
textlicher
Uberlagernde Fléchen fiir die Erhaltung von Baumen,
E ! Strauchern und sonstigen Bepflanzungen entsprechend
textlicher F

Sonstige Festsetzungen

NN BN B Grenze des Geltungsbereichs

Nut:
der Teilflachen der IFSP
- Flachen fiir Wald
Eﬂﬂﬂﬂma Fléchen fiir Geh-, Fahr und Leitungsrechte entsprechend
| textlicher
LPE V| Passiver nach La

textlicher Festsetzung
%//////% lexl’llcherFeslselzung o

Kennzeichnungen
Umgrenzung von Flichen, deren Boden erheblich mit
Umweltgefahrdeten Stoffen belastet sind

Nachrichtliche Ubernahmen

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet der Schunter
OO,

Vorlufig [V et der
Schunter (05/2021) + Differenzkarte 2022

Geschiitzes Biotop gemés § 30 BNatSchG / § 24
NAGBNatSchG, hier: Schilfréhricht

Geschiltzes Biotop gemat § 30 BNatSchG / § 24

m NAGBNatSchG, hier: Mesophiles»GrijnIand Be ba u u n g S p I a n m it

-—= - gemérs§gl=sulgd n . .
wea ortlicher Bauvorschrift

—e—o— Lage eines Regenwasserkanals (DN 1000)

Beidseits 3 m breiter ifen entlang W E 5 6
b

________ nd Craven Am Salgenholz

#10,0 MaRangaben
@ Blatt 1 Zeichneri iche A, B und C
Bestandsangaben auszwei O Blatt 2 Textliche Festsetzungen
7 Blattern
m Wohngebaude Stand: 13. Juni 2023, angepasst 29. Januar 2025, § 3 Abs. 2/ § 4 Abs. 2 BauGB
) . Rechts-  Baugeselzbuch (BauGB) 2017/2023 Vorgelegt von:
Neben- bzw. Wirtschaftsgebaude grundlagen  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 2017/2023 Tischmann Loh & Partner
Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990/2021 Stadtplaner PartGmbB
. Niederséchsische Bauordnung (NBauO) 2012/2024 33378 Rheda-Wiedenbriick
e————  Flursticksgrenzen
L Karten-  Automatisierte Liegenschafiskarte
2 Flursticksnummern Az s eon Copba _— -

©@2) Bren
Anlagen  Begriindung

== == Flurgrenzen

Flumummern
1:1000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

we Ho in Metern tiber 6 (MNHN) P M W S WY S WY S W
——tt—t+—t+—+—+—+—+—
Boschung o Verfahrensexemplar AuBerdem sind zu beachten: s
Baumstandorte mit Kronentraufen [ Original Anderung des Bebauungsplanes
o Kopie N
Strauchstandorte mit AuBengrenze i
) ’
[ Die Ubereinstimmung mit dem Original wird beglaubigt. AbL Verwalting
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Anlage 2: Entwurf der Textliche Festsetzungen, Stand: 30.01.2025

Stadt ¥F)§ Braunschweig

Anlage
Bebauungsplan (mit 6rtlicher Bauvorschrift)
Am Salgenholz WE 56

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemal § 1 aund § 9 BauGB

Art der baulichen Nutzung 1.2

Die Teilflachen Gewerbegebiet GE1.1 und

GE 1.2 werden als ein Gewerbegebiet ,GE1“

definiert. Das Gewerbegebiet GE1 dient vorwie-

gend der Unterbringung von nicht erheblich be-
lastigenden Gewerbebetrieben. Zulassig sind:

o Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, La-
gerplatze und offentliche Betriebe soweit
nicht im Folgenden abweichend bestimmt,

e Geschafts-, Bliro- und Verwaltungsgebaude,

e Werbeanlagen nur an der Statte der Leis-
tung.

auf einer Grundflache GF von héchstens

8.000 m?2 um hochstens 10 m bis zu einer maxi-
malen Gesamthohe von 95,5 mNHN Uberschrit-
ten werden.

Als Ausnahme kénnen Uberschreitungen der

festgesetzten maximalen Gesamthdhe von

85,5 mNHN durch folgende Anlagen um bis zu

3,0 m zugelassen werden, soweit sie um das

Mal ihrer Hohe von der AufRenflache der Au-

Renwand zuriickspringen:

e in der Grundflache untergeordnete, techni-
sche Anlagen (z. B. Schornsteine, Liftungs-
anlagen, Aufzugsschéachte),

e Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen.

Die technischen Anlagen sind gemaf textli-
cher Festsetzung B.III.2 auszufiihren.

2. Im Gewerbegebiet GE1 kénnen ausnahms- 2.  Bezugspunkte fiir die festgesetzten Héhen bau-
weise zugelassen werden: licher Anlagen
e Anlagen fir sportliche Zwecke sowie Anla-
gen fir soziale und gesundheitliche Zwecke, 2.1 Die zulassigen Hdhen baulicher Anlagen wer-
den als maximale Gesamthéhen in Metern tber
3 Im Gewerbegebiet GE1 sind nicht zul&ssig: NHN (= Normalhéhennull, Hohensystem DHHN
e Einzelhandelsbetriebe, 92) festgesetzt.
e Tankstellen, ausgenommen Betriebstank-
stellen, 2.2 Als oberer Bezugspunkt flr die festgesetzte
e Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschafts- maximale Gesamthdhe gilt je nach Dachform:
personen, Betriebsinhaber oder Betriebslei- Oberkante First bzw. die Schnittlinie der Auften-
ter, wand mit der Dachhaut bzw. der oberste Ab-
e Anlagen fiir kirchliche und kulturelle Zwecke, schluss der Wand (Attika).
e Vergnligungsstatten jeder Art, Bordelle, bor-
dellahnliche Betriebe sowie Wohnungspros-
titution. IV. Uberbaubare Grundstiicksflachen, Bauweise
1. Nebenanlagen, Garagen und Carports
1. Mal der baulichen Nutzung
1.1 Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedungen,
1. Uberschreitung der Grundflachenzahl Werbeanlagen, Miilltonnenstandplatze, Brief-
kastenanlagen und versiegelte Freiflachen so-
Im Gewerbegebiet GE1.1 darf die zuldssige wie Garagen und Carports mussen auflerhalb
Grundflachenzahl durch bauliche Anlagen im Uberbaubarer Flachen einen Mindestabstand
Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 10 % von 3,0 m zu Stralenbegrenzungslinien und zu
{iberschritten werden. den Flachen mit Geh- Fahr- und Leitungsrech-
ten GFL 1 (Ful- und Radwegeverbindung) ein-
halten.
Ill.  Héhe baulicher Anlagen .
1.2 Nebenanlagen - ausgenommen einer Feuer-
1 HE . wehrumfahrt, von Feuerwehraufstellflachen mit
. 6he baulicher Anlagen . . . .
wasserdurchlassiger Befestigung mit Vegetati-
1.1 Innerhalb der durch Baugrenzen umgrenzten onsschicht (z. B. Schotterrasen, Rasengitter-

Flache mit festgesetzter maximaler Gesamt-
hoéhe von 85,5 mNHN* darf diese Gesamthdhe
nur durch bauliche Anlagen zu Lagerzwecken

steine) und Zaunanlagen, soweit diese Stamme
und Wurzelwerk randlich stockender Geholze
nicht beeintrachtigen -sowie Garagen, Carports,
Stellplatze und Fahrradboxen sind in der mit
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Schraffur markierten Flache gemaR Plankarte
unzulassig.

Abweichende Bauweise im Gewerbegebiet GE1

Die Gebaude sind mit seitlichem Grenzabstand
zu errichten, dirfen aber eine Lange von mehr
als 50 m aufweisen. Bauliche Anlagen zu La-
gerzwecken mit einer Héhe von mehr als

85,5 mNHN diirfen eine Gebaudelénge von
130 m nicht Gberschreiten.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, Photovoltaik- und an-
dere Solaranlagen

1.1

2.1

Larmpegelbereiche

Bei der Errichtung oder Anderung von Gebéau-
den sind an den Fassaden mit schutzbedirfti-
gen Aufenthaltsrdumen passive Schallschutz-
maflnahmen fir die im Bebauungsplan festge-
setzten Larmpegelbereiche nach den Bestim-
mungen der DIN 4109 ,Schallschutz im Hoch-
bau“ und der VDI 2719 ,Schallddammung von
Fenstern und Zusatzeinrichtungen® durchzufiih-
ren.

Der Nachweis ist gemaR C.1.2 ,Nachweis im
Einzelfall“ vorzunehmen.

Von der textlichen Festsetzung unter A.V.1.1
kann ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass der
erforderliche Schallschutz auf andere Weise ge-
wahrleistet ist.

Emissionsbeschrankungen

Das Gewerbegebiet GE1 ist gemal § 1 Abs. 4
BauNVO hinsichtlich der zulassigen Schallemis-
sionen gegliedert. Unter der Voraussetzung
gleichmaRiger Schallabstrahlung und freier
Schallausbreitung diirfen folgende immissions-
wirksame flachenbezogene Schallleistungspe-
gel (IFSP, LWA®) nicht Gberschritten werden:

IFSP, LWA*
dB(A)/m?
Teilflache Teilflache 6-22 |22-6
aus bzgl. IFSP | Uhr Uhr
Gewerbe-
gebiet GE1
GE1.1 TF 1 58 39
TF 2 61 45
TF 3 61 47
TF 4 55 40
TF 5 57 42
GE1.2 TF 6 55 40

Der Nachweis ist gemaf C.1.2 Nachweis im
Einzelfall“, insbesondere ,,Abs. 4 ,Nachweis der
Einhaltung der Emissionsbeschrankungen vor-
zunehmen.

22

3.1

3.2

3.3

TOP 3

Von den in der Tabelle unter A.V.2.1 genannten
Werten kann ausnahmsweise abgewichen wer-
den, sofern durch ein schalltechnisches Gut-
achten geman DIN ISO 9613-2 der Nachweis
erbracht wird, dass durch alternativ vorgese-
hene aktive Larmminderungsmafnahmen die
jeweils festgesetzten immissionswirksamen fla-
chenbezogenen Schallleistungspegel in ihrer
Gesamtwirkung nicht Gberschritten werden.

Photovoltaik- und andere Solaranlagen

Im gesamten Gewerbegebiet GE1 sind die
nutzbaren Dachflachen neu zu errichtender Ge-
baude und baulicher Anlagen innerhalb der
Uberbaubaren Grundsticksflachen zumindest
zu 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung
der einfallenden solaren Strahlungsenergie aus-
zustatten (Solarmindestflache). Werden auf ei-
nem Dach Solarwarmekollektoren oder kombi-
nierte Photovoltaik-Thermie (PVT)-Kollektoren
installiert, so kann die hiervon beanspruchte
Flache auf die zu realisierende Solarmindestfla-
che angerechnet werden.

Ausgenommen von der Festsetzung bleiben
technische Anlagen wie z. B. Bauten zu Lager-
zwecken in Silobauweise o. a.

Auf bauliche Anderungen und Nutzungsande-
rungen an Gebauden, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bebauungsplans in seinem
Geltungsbereich bereits vorhanden sind, ist
diese Festsetzung nicht anzuwenden.

VI.

Grinordnung

2.1.

22

Stellplatzbepflanzung

Auf privaten Grundstiicksflachen mit mindes-
tens sechs Stellplatzen ist je angefangene
sechs Stellplatze mindestens ein mittelkroniger
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes Ele-
ment in die Stellplatzanlage zu integrieren. Vor-
handene Baume, die diese Anforderungen er-
fullen, kénnen angerechnet werden.

Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind mit einer dauerhaft begriinten Vege-
tationsflache von mind. 12 m? netto in einer
Mindestbreite von 2 m netto, mit einer Baum-
grubentiefe von mind. 1,5 m und einer Substrat-
schicht von mind. 12 m? herzustellen und nach-
haltig gegen Uberfahren zu schiitzen.

Flachen flir Anpflanzung und Erhaltung

Innerhalb der tUberlagernden Flachen fiir die Er-

haltung von Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen gilt:

e Die vorhandenen Gehdlze sind fachgerecht
zu erhalten und dauerhaft zu sichern.

e Abgangiger Bestand ist in der nachstfolgen-
den Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

Innerhalb der tUberlagernden Flachen zum An-
pflanzen und fir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gilt:
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2.3

3.1

3.2.

3.3.

e Innerhalb der Flache ist eine mindestens
zweireihige, gemischte Strauch-Baum-He-
cke aus Laubgehdlzen zu pflanzen.

e Vorhandene entsprechende Gehdlze sind zu
erhalten und anzurechnen.

e Abgangiger Bestand ist in der nachstfolgen-
den Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

Ausgenommen von

o erforderlichen Anlagen fir die Wasserwirt-
schaft sowie

e Zaunanlagen, soweit diese Stamme und
Wurzelwerk randlich stockender Geholze
nicht beeintrachtigen

sind bauliche Anlagen, Flachenversiegelungen

und Aufschuttungen innerhalb festgesetzter Fla-

chen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB unzulassig.

Umsetzung

Fir festgesetzte Anpflanzungen sind aus-

schlielich standortgerechte, heimische Laub-

gehdlzarten folgender Pflanzqualitaten zu ver-

wenden:

e Baume: Hochstdmme, Stammumfang 18-
20 cm in 1 m Hohe,

e Heister: verpflanzt mit Ballen, 150 - 200 cm

e Straucher: verpflanzt, 3-6 Triebe, 60-
100 cm.

Artbedingte Abweichungen sind mdglich.

Die festgesetzten Anpflanzungen sind spates-
tens ein Jahr nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung fertigzustellen.

Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht herzustellen, diese und zur Erhaltung fest-
gesetzte Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang in der nachstfolgenden Pflanz-
periode jeweils gleichartig zu ersetzen. Die Kro-
nenform festgesetzter Baume ist entsprechend
ihrem natirlichen Habitus dauerhaft zu erhal-
ten.

VII.

Flachen und MalRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (Geltungsbereiche A, B und C)

Spaltenverstecke flir Fledermause im Geltungs-
bereich A

Innerhalb der Flachen fiir Wald sind in jeweils
mindestens 3,0 m Hohe Uber Gelande insge-
samt mindestens funf kiinstliche Spaltenverste-
cke fiir baumhdéhlenbewohnende Fledermausar-
ten mit Spaltenbreiten zwischen 2,0 und 3,5 cm
und Ausrichtungen in verschiedene Himmels-
richtungen anzubringen und dauerhaft zu si-
chern.

Uberlagernde Flachen im Geltungsbereich A

Innerhalb der tUberlagernden Flachen fir Mal-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Uberlagernde Flachen fir Naturschutz- und
LandschaftspflegemaRnahmen gemaf} Plan-
zeichnung) im Geltungsbereich A gilt:

2.1

2.2

23

24

3.1

3.2

3.3

TOP 3

Die Teilflache @ ist wie folgt zu entwickeln:

e Der vorhandene Gehdlzbestand ist zu si-
chern und fachgerecht zu erhalten.

e Im Osten, entlang der Schunter, sind insge-
samt finf hochstammige Laubbaume im Ab-
stand von mindestens 10 m untereinander
anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten.

e Gehdlzabgénge sind in der nachstfolgenden
Pflanzperiode jeweils gleichartig zu ersetzen.

Die Teilflache @ ist wie folgt zu entwickeln:

e Die vorhandenen, ruderalen Offenbereiche
mit Geblschinseln und eingemessenen Ein-
zelbaumen sind in ihrer halboffenen Struktur
zu sichern und fachgerecht zu erhalten.

o Die Offenbereiche sind extensiv zu pflegen
und einmal jahrlich zu mahen. Die Mahd ist
frhestens ab dem 15.06. eines Jahres zu-
lassig. Altgrasinseln sind zu belassen. Das
Mahdgut ist abzufahren.

Die Teilflache @ ist mit einer artenreichen
Wiesenmischung aus zertifiziertem Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatgut) einzusaen, extensiv
zu pflegen und max. einmal jahrlich zu mahen
(Zielbiotoptyp mesophiles Griinland). Das
Mahdgut ist abzufahren. Die Mahd ist friihes-
tens ab dem 15.06. eines Jahres zulassig. Eine
Mahdguttibertragung aus dem vorhandenen
Griinland in den Teilflachen [3], [4]Jund [5] ist
zulassig.

Bauliche Anlagen - ausgenommen erforderliche
Anlagen fir die Wasserwirtschaft sowie Zaun-
anlagen, soweit diese Stamme und Wurzelwerk
randlich stockender Gehdlze nicht beeintrachti-
gen - sind innerhalb festgesetzter Flachen nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB unzulassig.

Eigenstandige Flachen im Geltungsbereich A

Innerhalb der eigenstandigen Flachen fiir Mal3-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft im
Geltungsbereich A gilt:

Die Teilflache ist wie folgt zu entwickeln:

e Der vorhandene Gehdlzbestand ist zu si-
chern und fachgerecht zu erhalten.

e Gehdlzabgange sind in der nachstfolgenden
Pflanzperiode jeweils gleichartig zu ersetzen.

Die Teilflache ist wie folgt zu entwickeln:

e Die vorhandenen, ruderalen Offenbereiche
mit Geblschinseln und eingemessenen Ein-
zelbadumen sind in ihrer halboffenen Struktur
zu sichern und fachgerecht zu erhalten.

e Die Offenbereiche sind extensiv zu pflegen
und einmal jahrlich zu mahen. Die Mahd ist
frihestens ab dem 15.06. eines Jahres zu-
lassig. Altgrasinseln sind zu belassen. Das
Mahdgut ist abzufahren.

Die Teilflache ist wie folgt zu entwickeln:

e In Erganzung der zur Erhaltung festgesetz-
ten Gehdlze ist eine durchgangig geschlos-
sene Gehdlzreihe in wechselnder Breite aus
Solitédren und hochstdmmigen Laubgehdlzen
zu entwickeln, zu pflegen und dauerhaft zu
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erhalten. Dabei sind mindestens 17 hoch-
stdmmige Laubgehdlze als Solitdrbdume zu
erganzen.

e Verbleibende Flachen sind mit dem Ziel der
Entwicklung von extensiv genutztem meso-
philem Griinland mit einer artenreichen Wie-
senmischung aus zertifiziertem Wildpflan-
zensaatgut (Regiosaatgut) einzusaen, exten-
siv zu pflegen und max. einmal jahrlich zu
mahen, das Mahdgut ist abzufahren. Die
Mahd ist frihestens ab dem 15.06. eines
Jahres zulassig. Eine Mahdgutlbertragung
aus vorhandenem Griinland in den Teilfla-

chen , E und | 5| ist zulassig.

3.4 Inder Teilfliche ist ein Unterstand fur Wei-

detiere mit einer Grundflache von maximal

10 m? zulassig. Die Flache ist wie folgt zu entwi-

ckeln:

e Das Grinland ist mit dem Ziel der Entwick-
lung von extensiv genutztem mesophilem
Grinland zu extensivieren und dauerhaft als
extensive Wiese/Weide bzw. Mahweide zu
nutzen. Vorhandene Flachenversiegelungen
sind zu entfernen, die entsiegelten Flachen
sind mit einer standortangepassten, artenrei-
chen Wiesenmischung aus zertifiziertem

zeitwegs in einer Breite von bis zu 3,0 m zulas-

sig. Der Weg dient gleichzeitig der Unterhaltung

der Teilflachen 3, 4 und 5. Die Flache ist wie

folgt zu entwickeln:

e Entlang der westlichen Grenze des Gel-
tungsbereichs A ist in variierender Breite
eine mindestens zweireihige Strauch-Baum-

3.6

TOP 3

Hecke unter Verwendung von mindestens 15
hochstdmmigen Laubbdumen zu pflanzen.
Der Abstand zwischen den beiden Reihen
hat mindestens 7,0 m zu betragen.

e Verbleibende Flachen sind mit dem Ziel der
Entwicklung von extensiv genutztem meso-
philem Grinland mit einer standortange-
passten, artenreichen Wiesenmischung ein-
zusaen (Regiosaatgut) und gemal TF
A.VII.3.4, 2. Spiegelpunkt extensiv zu pfle-
gen. Entlang der Hecken ist die Entstehung
ruderaler Saumstrukturen zuzulassen.

Ausgenommen von

o erforderlichen Anlagen fir die Wasserwirt-
schaft,

e Zaunanlagen, soweit diese Stamme und
Wourzelwerk randlich stockender Gehdlze
und Anlagen der Wasserwirtschaft nicht be-
eintrachtigen sowie

¢ inden einzelnen Teilflachen konkret zugelas-
senen Anlagen

sind in allen eigensténdigen Teilfla-

chen[1]-[5]nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

bauliche Anlagen, Flachenversiegelungen und

Aufschittungen unzuldssig.

Wildpflanzensaatgut (Regiosaatgut) einzu- 4. Eigenstandige Flachen in den Geltungsberei-
sden. Anstelle dessen ist eine Mahdgutiiber- chenBund C

tragung aus vorhandenem Griinland in den . . .
Teilflachen , und [5] zulassig. Innerhalb der eigenstandigen Flachen fiir Mal3-

e Sofern keine extensive Beweidung stattfin- nghmen zum Schutz, zur Pflege und zur En@-
det, ist die Flache zweimal jahrlich zu mahen, wicklung von Bode;n, Natur und L_andschgﬂ In
das Mahdgut ist abzufahren. Die Mahd ist den Geltungsbereichen B und C ist jeweils die
abschnittsweise  durchzufiihren  (Staffel- Anlage maximal eines Unterstands fur Weide-
mahd). In den Randbereichen zu den Gehdl- tiere mit einer Gesamtgrundflache von jeweils
zen z'um Graben und zu den Flutmulden maximal 10 m? zulassig. Die Flachen sind wie
sind Saumstrukturen/Altgrasstreifen, inner- folgt zu entwickeln:
halb der Flache einzelne Alt insel be-

o one einzeine Agrasinsein 21 5e 4.1 Innerhalb der Teilfiiche [6] sind zwei Gews-

e Innerhalb der Fl4che ist eine naturnahe Teil- sermulden é Blanken anzulegen, auf mindes-
verlegung des ortlichen Grabens vorzuneh- tens 800 m? ist ein Schilfréhricht zu entwickeln.
men und es sind naturnahe Flutmulden und Ubrige Flachen sind als feuchtes, mesophiles
Blanken anzulegen. Der Flachenanteil dieser Extensi\{grijnland zu entwickeln und analog zu
Strukturen muss mindestens 5.000 m2 der der textllchen Festsetzung A.VII.3.4, 2. Spiegel-
Teilflache 4 umfassen. Eine der Flutmulden punkt_extensw zu pflegen (Staffelmahd oder
ist an den Graben anzubinden. Die Flutmul- Beweidung).
den sind mit unterschiedlichen Einschnitttie- _— C .
fen herzustellen. 4.2 Inder Teilflache ist eine Streuobstwiese /

o In einem Abstand von 1,5 m ist entlang der -weide mit extensiv genutztem mesophilem
Ostgrenze der Fliche unter Beriicksichti- Grunland anzulegen. Dazu sind die Flachen mit
gung des freizuhaltenden Gewasserrand- einer §tandoﬁangepa§§t§n, artenrfeichen Wie-
streifens von 3 m zur Bodschungsoberkante senm|schung aus zertlflz!erterr] Wildpflanzen-
des Sichelgrabens eine durchgangige min- saatgut (Regiosaatgut) einzuséen unq analog
destens zweireihige, freiwachsende Hecke textlicher Festset;ung A.VII.3.4, 2. Spiegelpunkt
aus Laubgehélzen (Sichtschutzpflanzung) dauerhaft extensiv zu pflegen (Staffelmahd oder
unter Verwendung von mindestens 8 hoch- Beweidung). Zusatzlich sind mindestens 10
stammigen Laubbiumen anzupflanzen. hochstammige Obstbaume regionaltypischer
Pflanzabstand zwischen den Reihen 1,5 m. Sorten fachgereght anzupflangen und.durch
Die Hochstamme sind gleichmafig tber die fachggrechte Emehungsschnltte zu vitalen
Gesamtlange zu verteilen. Obstbaumen zu erziehen

35 Inder Teilflache [5] ist die Anlage eines Frei- 4.3 In der Teilflache |8 ist auf mindestens

5.300 m? extensiv genutztes mesophiles Griin-
land anzulegen. Dazu sind die Flachen mit ei-
ner standortangepassten, artenreichen Wiesen-
mischung aus zertifiziertem Wildpflanzensaat-
gut (Regiosaatgut) einzusaen. Anstelle dessen
ist eine Mahdgutiibertragung aus vorhandenem
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44

Griinland in den Teilflachen , E und | 5] zu-
lassig. Analog der textlichen Festsetzung
A.VI1.3.4, 2. Spiegelpunkt ist die Flache dauer-
haft extensiv zu pflegen (Staffelmahd oder Be-
weidung).

Ausgenommen von

o erforderlichen Anlagen fir die Wasserwirt-
schaft,

e dem jeweils zuldssigen Unterstand fiir Wei-
detiere sowie

e Zaunanlagen, soweit diese Stdmme und
Wurzelwerk randlich stockender Geholze
nicht beeintrachtigen

sind in den Geltungsbereichen B und C bauli-

che Anlagen, Flachenversiegelungen und Auf-

schittungen unzulassig.

Lampen und Leuchten in den Geltungsberei-
chenA,Bund C

Im gesamten Geltungsbereich mit den einzel-
nen Geltungsbereichen A, B und C gilt:
Lampen und Leuchten im AuRenraum sind auf
das Notwendige zu beschranken. Fir unver-
meidliche Lichtquellen sind Leuchtmittel mit nur
sehr geringem Blaulicht- bzw. UV-Anteil mit ei-
nem Spektralbereich zwischen 540 - 650 nm
sowie einer Farbtemperatur < 2.700 Kelvin zu
verwenden. (z. B. LED-Lampen mit geringem
Blaulichtanteil). Die Lampen und Leuchten mis-
sen nach unten strahlen und so ausgebildet
sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu be-
leuchtende Flache erfolgt.

Dachbegrtinung

Bei der Errichtung von Gebauden sind Dacher
mit einer Dachneigung von max. 15° zu mindes-
tens 70 % der Dachflache extensiv zu begru-
nen.

e Die Substratschicht der Dachbegriinung
muss mindestens 10 cm betragen. Zulassig
ist die Ansaat einer standortgerechten Gra-
ser-/Krautermischung sowie die Bepflanzung
mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen.

e Oberhalb der Dachbegriinung sind Photovol-
taik- und Solarthermie-Anlagen zulassig, so-
fern die Funktionsfahigkeit der Dachbegri-
nung gewabhrleistet ist.

e Ausnahmsweise kdnnen Lichtkuppeln, Glas-
dacher und Terrassen zugelassen werden,
wenn sie dem Nutzungszweck des Gebau-
des dienen und untergeordnet sind.

e Ausgenommen von der Festsetzung bleiben
technische Anlagen wie z. B. Bauten zu La-
gerzwecken in Silobauweise 0.3 im Gel-
tungsbereich A sowie Unterstande fiir Wei-
detiere in den Geltungsbereichen A, B und
C.

e Auf bauliche Anderungen und Nutzungsan-
derungen an Gebauden, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Bebauungsplans in
seinem Geltungsbereich bereits vorhanden
sind, ist diese Festsetzung nicht anzuwen-
den.

o Weiterhin ist diese Festsetzung nicht anzu-
wenden auf Gebdude und bauliche Anlagen
von Betrieben der Lebensmittelindustrie, die

71

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

TOP 3

der Lagerung und/oder Verarbeitung von
Roh-, Hilfs- und Zusatzstoffen sowie Primar-
und Sekundérverpackungen dienen.

Umsetzung

Fir festgesetzte Anpflanzungen und fiir Ersatz-

pflanzungen beim Abgang von Gehdlzen sind

ausschlief3lich standortgerechte, heimische

Laubgehélzarten folgender Pflanzqualitédten zu

verwenden:

e Obstbdume: Hochstamme, Stammumfang
10-12 cm in 1 m Hoéhe,

e sonstige Laubbaume: Hochstdmme, Stamm-
umfang 18-20 cm in 1 m Hohe,

e Heister: verpflanzt mit Ballen, 150 - 200 cm

e Straucher: verpflanzt, 3 - 6 Triebe, 60-100 cm

Artbedingte Abweichungen sind méglich.

Die MalRnahmen in den Flachen fir Wald, in
den Uberlagernden Teilflachen 1, 2 und 3 und in
den eigenstandigen Teilflachen 1, 2, 3 und 5 im
Geltungsbereich A sind innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten des Bebauungsplans durch-
zufuhren.

Die MalRnahmen in der eigenstandigen Teilfla-
che 4 im Geltungsbereich A sowie in den eigen-
standigen Teilflachen 6, 7 und 8 in den Gel-
tungsbereichen B und C sind spatestens 1 Jahr
nach der ersten Baugenehmigung aufgrund des
Bebauungsplans durchzufihren.

Die festgesetzte Dachbegriinung ist mit Inbe-
triebnahme des jeweiligen Gebaudes fertigzu-
stellen.

Fir die festgesetzten Anpflanzungen und Maf3-
nahmen ist in Anlehnung an die DIN 18919 und
die ZTV La-StB 05 im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege eine dreijahrige Entwicklungs-
pflege durchzufiihren.

Die festgesetzten Malnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind fachgerecht auszufiihren.
Die Flachen sind dauerhaft im Sinne der Fest-
setzung zu erhalten. Die Verwendung von Din-
gemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.
Geholze sind bei Abgang gleichartig zu erset-
zen. Die Baume sind mit einer ihrem nattirlichen
Habitus entsprechenden Krone zu entwickeln.
Flachenhafte Ausfalle der Dachbegriinung ab

5 m? sind in der darauffolgenden Pflanzperiode
gleichartig zu ersetzen.

VIII.

Sonstige Festsetzungen

1.1

Flachen fir Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Innerhalb der mit ,GFL 1“ markierten Flache
werden ein Gehrecht und ein Fahrrecht fiir Rad-
fahrende zugunsten der Allgemeinheit, Geh-
und Fahrrechte zugunsten von Einsatz- und
Rettungskraften, ein Leitungsrecht zugunsten
der Trager der Ver- und Entsorgung zur Unter-
bringung und Unterhaltung unterirdischer Lei-
tungstrassen sowie Geh- und Fahrrechte zu-
gunsten der Anlieger sowie der Stadt, ihrer
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Pachter und beauftragter Firmen zur Unterhal-
tung der Teilflachen 3, 4 und 5 der eigenstandi-
gen Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft festgesetzt.

1.2 Innerhalb der mit ,GFL 2* markierten Flache
werden Geh-, Fahr und Leitungsrechte zuguns-
ten der Trager der Versorgung (hier: BS|Netz)
zur Sicherung und Unterhaltung einer Wasser-
leitung DN 100 festgesetzt.

2. Innerhalb der hierfur festgesetzten Bereiche
sind Ein- und Ausfahrten flr Kfz unzuldssig.

B Ortliche Bauvorschrift

gemal §§ 80 Abs. 3 sowie 84 Abs. 3,4 und 6
NBauO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

. Geltungsbereich

Diese ortlichen Bauvorschriften gelten fir den ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplans

WE 56 ,Am Salgenholz®, der sich aus den einzelnen
Geltungsbereichen A, B und C zusammensetzt.

Il.  Dacher

1. Dachform und Dachneigung Hauptgebaude

Fir die Hauptgebaude sind nur Flachdacher mit
Dachneigungen bis maximal 6° zulassig

Ill.  Gestaltung von Fassaden und sonstigen bauli-
chen Anlagen

1. Farbgebung

a) Die Farbigkeit der Hauptmaterialien der Au3en-
wandflachen miissen den folgenden grauen
und griinen Farbténen nach ,Natural Colour
System* (NCS) entsprechen:

e Schwarzwert (S) von 10-40 %, Bunttonanteil
(C) von 10-30 % als Buntton (Blau-Grin)
B70G bis G sowie (Griin-Gelb) G bis G30Y:
NCS S (10-40) (10-30) (B70G-G-G30Y).

b)  An maximal 10 % einer Gebaudeseite sind zu-
satzlich die griinen Farbtdne mit hdherem Bun-
tanteil (C) bis maximal 60 % zul&ssig.

e Schwarzwert (S) von 10-40 %, Bunttonanteil
(C) bis 60 % als Buntton (Blau-Griin) B70G
bis G sowie (Grun-Gelb) G bis G30Y:

NCS S (10-40) (40-60) (B70G-G-G30Y).

c) Ab einer Gebaudehdhe von 77 mNHN sind nur
Fassaden in folgenden hellgrauen Farbténen
nach ,Natural Colour System® (NCS) mit einem
vertikal abnehmenden Schwarzanteil von unten
nach oben je maximal 3,0 Meter Gebaudehohe

zulassig:
e Schwarzwert (S) von 0-30 %, Bunttonanteil
(C) 0%:

NCS S (0-30) (0) (N)

e)

TOP 3

e Schwarzwert (S) von 10-30 %, Bunttonanteil
(C) von 5 % als Buntton (Blau-Griin) B70G
bis G sowie (Griin-Gelb) G bis G30Y:

NCS S (10-30) (05) (B70G-G-G30Y)

In begriindeten Einzelfallen kdnnen ausnahms-

weise abweichende Farbténe zugelassen wer-

den.

Gebaude entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen

und der Flachen fiir Geh-, Fahr- und Leitungs-

rechte GFL 1 und GFL 2 sind von der textlichen

Festsetzung B.lll.1a-d ausgenommen.

Verkleidung technischer Anlagen

Fir technische Anlagen gemaf A.lll.1.2 ist eine
Lamellenverkleidung oder eine Verkleidung in
Gitteroptik mit einem an ihrer Gesamtfassade
mindestens 50%-igen Ansichtsflachenanteil vor-
zusehen.

Mulltonnenstandplatze und Fahrradboxen

Miilltonnenstandplatze und Fahrradboxen sind
aullerhalb der Uberbaubaren Flachen nur mit
begrintem Sichtschutz, z. B. durch standortge-
rechte Laubgehdlze, begriinte Holzblenden
oder Rankgeriste sowie als feste Schranke im
Wandmaterial des nachstgelegenen Gebaudes
zulassig.

Werbeanlagen

Akustische Werbeanlagen sind unzulassig.

Werbeanlagen mit wechselndem (flackerndem),
sich bewegendem Licht (z. B. Lichtlaufanlagen,
senkrechte Kletterschriften, Blink-, Wechsel-
und Relexbeleuchtung, Himmelsstrahler) und
mit sich turnusmagig verandernden Werbedar-
stellungen (wie z. B. Prismenwendeanlagen,
CityLightBoards, Rollbander, Filmwéande,
Wandprojektionen, LED-Boards) und Bild-
schirmwerbung sind unzuldssig.

Mit Ausnahme freistehender Werbeanlagen
nach textlicher Festsetzung B.1V.5 sind Werbe-
anlagen nur innerhalb der tiberbaubaren Fla-
chen sowie nur an den Fassaden zulassig.

Werbeanlagen an Fassaden sind ausschlieBlich
in einem Abstand bis zu maximal 120,0 m zur
StraRenbegrenzungslinie der StraRen Am Sal-
genholz und Gifhorner Stral3e (= stdliche
Grenze des Geltungsbereichs A) und nur wie
folgt zulassig:

e Ab einem Abstand von 20 m zur Straflenbe-
grenzungslinie der Stralen Am Salgenholz
und Gifhorner StralRe sind Werbeanlagen
ausschlieB3lich an Siid- und Ostfassaden zu-
lassig.

e Bei Flachdachern sind sie oberhalb der Ge-
baudeoberkante und bei geneigten Dachern
oberhalb der Traufe unzuldssig. Sie missen
jeweils einen Abstand von mindestens 0,5 m
zur Gebaudeoberkante bzw. zur Traufe ein-
halten.

e Innerhalb der Teilflache des Gewerbegebiets
GE1 mit festgesetzter maximaler Gesamt-
héhe von 89,5 m NHN gilt:
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-7-
Die Flache von Werbeanlagen an Fassaden VI.  Ordnungswidrigkeiten
darf nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen
Fassadenlange und eine maximale Hohe Ordnungswidrig handelt gemaR § 80 Abs. 3 NBauO,
von 0,8 m betragen. wer eine BaumaRnahme durchfiihrt oder durchfiihren

* Innerhalb der Teilflachen des Gewerbege- lasst, die der értlichen Bauvorschrift widerspricht.
biets GE1 mit festgesetzter maximaler Ge-
samthohe von 85,5 m NHN sowie 85,5m
NHN* gilt:

Die Flache von Werbeanlagen an Fassaden

mit einer Gesamthéhe bis zu 85,5 m NHN C Hinweise

darf nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen

Fassadenlange und eine maximale Hohe 1. Schall

von 0,8 m betragen.

An Fassaden mit einer Gesamthdhe von Grundlage der Fe;tsetzungen unter A.V.1 und
iiber 85,5 m NHN ist je zulassiger Gebau- A.V.2: Schalltechnisches Gutachten zum Be-
deseite maximal eine Werbeanlage mit einer bauungsplan Nr. WE 56 ,Am Salgenholz" in
Breite von maximal 15,0 m und einer Hohe Braunschweig, AMT Ingenieurgesellschaft mbH
von maximal 5,0 m zuléssig. Isernhagen (01.10.2021).

Freistehende Werbeanlagen sind ausschlieRlich 1.1 Vorbelastung

wie folgt zulassig: ) .

o Je angefangene 100,0 Ifdm straRenbeglei- !Z)er Geltungsbgrelch des Bebauungsplans liegt
tender Grenze eines Betriebsgrundstiicks ist im Einflussbereich des Flughafens Braun-
maximal ein Werbeturm mit einer Hohe von schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des
maximal 6,0 m tber Gelinde, einer Breite Flugplatzes ist mit Fluglarm zu rechnen.
von maximal 3,5 m und einer Tiefe von ma- . .
ximal 0,3 m in einem Abstand von hochstens Zudem ist das Plangebiet durch den Stra_rSen-
20,0m zur StraRenbegrenzungslinie der verkehr der Aytobahn A 391 und Qer Kreis-
Straken Am Salgenholz und Gifhorner strar}e K2 (Glfh.orner StralRe) sowie durch den
StraRe (= siidliche Grenze des Geltungsbe- Betrieb gewerblicher Anlagen larmvorbelastet.
reichs A) zulassig. L )

o JeEingang in ein Gebaude ist in dessen Um- 1.2 Nachweis im Einzelfall

kreis von maximal 5 m maximal ein nicht .
selbst leuchtender Werbeturm mit einer A{/ge(ne/n . L .
Hohe von maximal 2,0 m tber Gelande, ei- Far Q|e C_-?ebaudefassaden ist ein Reflexionsver-
ner Breite von maximal 1,0 m und einer Tiefe lust in Hohe von 1 dB(A) zu Grunde zulegen.
von maximal 0,3 m zulassig. .

Im Ubrigen sind freistehende Werbeanlagen E'traBenverlfehrslarm . .

(Werbetiirme, Fahnen) unzuléssig. in reghnerlscher Nachweis zur Einhaltung der

Orientierungswerte bzgl. des StralRenverkehrs-
larms ist auf Grundlage der schalltechnischen

Einfriedungen Rechenvorschrift ,Richtlinien fir den Larm-

schutz an StraRen” (RLS-90, 1990) unter Be-
) ricksichtigung der vorgenommenen Larmmin-

Farbgebung, Material derungsmaRnahmen vorzunehmen.

Entlang o&ffentlicher Verkehrsflachen, der Fla- Gewerbe- / Anlagenlarm

chen fir Geh-, Fahr- und Leitungsrechts GFL 1 Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der

und GFL 2 und zum Landschaftsraum in Rich- Orientierungs-/Immissionsrichtwerte bzgl. des

tung Westen, Norden und Osten sind Einfrie- Gewerbelarms (Anlagenldrm) ist auf Grundlage
dung"en nur gls Stabgitterzaun in transpgrenter der TA Larm , Technische Anleitung zum Schutz

Ausfuhrung in folgenden grauen und grinen gegen Larm“ (2017) unter Berlicksichtigung der

Farbtonen nach ,Natural Colour System” (NCS) vorgenommenen LarmminderungsmafRnahmen

zulassig: vorzunehmen.

e Schwarzwert (S) von 40-60 %, Bunttonanteil
(C) 0 %: Nachweis der Einhaltung der Emissionsbe-
NCS S (40-60) (0) (N) schrédnkungen

e Schwarzwert (S) von 40-50 %, Bunttonanteil Schallausbreitungsberechnungen sind fiir die
(C) von 10 % als Buntton (Blau-Griin) B90G maRgeblichen Immissionsorte in der Nachbar-
sowie als Buntton (Grun-Gelb) G10Y bis schaft anzufertigen.

G70Y:
NCS S (40-50) (10) (B90G, G10Y-G70Y) Die Berechnung der aus den festgesetzten

e Schwarzwert (S) von 60 %, Bunttonanteil (C) IFSP resultierenden Immissionswerte Li von
von 10-30 % als Buntton (Griin-Gelb) G10Y Teilflachen ist nach dem alternativen Verfahren
bis G70Y: gemaR Nr. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 bei freier
NCS S (60) (10-30) (G10Y-G70Y) Schallausbreitung fiir eine Mittenfrequenz

In begriindeten Einzelfallen kbnnen ausnahms- f = 500 Hz und eine meteorologische Korrektur

weise abweichende Farbtdne zugelassen wer- Cmet mit Co = 0 dB bei mittlerer Mitwindwetter-

den. lage fur eine mittlere Quellhéhe von 4 m tber
Gelande durchzufiihren. Die Bodendampfung
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1.3

ist entsprechend nach Gleichung 10 der
DIN 1SO 9613-2 (1990) zu bestimmen.

Die Gerauschbelastung durch geplante gewerb-
liche Anlagen wird unter Berlicksichtigung der
realen Ausbreitungsbedingungen auf Grundlage
der TA Larm in Verbindung mit der

DIN ISO 9613-2 rechnerisch ermittelt.

Informationen zu SchallschutzmalRnahmen

Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen
A.V ,Festsetzungen zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes* sind folgende
Grundlagen maRgeblich:

e VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber Deutsches Institut fiir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 1987,

e DIN 4109 ,Schalschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut flir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018,

e DINISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien“, Herausgeber
Deutsches Institut fir Normung, Beuth-Ver-
lag, Berlin 1999,

e 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), 2014 (BGBI. | S. 2269),

e _Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen®
(RLS-90), 1990 (VkBI. S. 258 ff.) mit Berlick-
sichtigung der Berichtigung 1992 (VkBI.
S. 208)

e ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm*“ (TA Larm), sechste allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (GMBI Nr. 26/1989
S. 503)

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen — Bauen — Umwelt* der Stadt
Braunschweig (Langer Hof 8, 38100 Braun-
schweig, 5. Obergeschoss) eingesehen wer-
den.

Kampfmittel

Das Plangebiet (Geltungsbereich A) ist kampf-
mittelverdachtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bom-
bardiert. Vor jeglichen Eingriffen in den Unter-
grund (Erd- und Bauarbeiten, Pflanzarbeiten

u. &.) gilt daher: Aus Sicherheitsgriinden ist ent-
sprechend der DIN 18323 ,Kampfmittelraumar-
beiten® fir das Plangebiet eine vollflachige Son-
dierung auf Kampfmittel durchzufiihren. Werden
Storkorper festgestellt, sind diese zu bergen
(Aufgrabung der Verdachtspunkte).

Versickerung

Die Planungen fiir die Anlagen zur Regenwas-

serversickerung muissen der Unteren Wasser-

behdrde der Stadt Braunschweig zur Genehmi-
gung vorgelegt werden.

TOP 3

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich aul3erhalb des
Wasserschutzgebiets fir das Wasserwerk Bien-
roder Weg.

Qualifizierter Freiflachenplan

Mit den Bauantragsunterlagen ist jeweils ein
qualifizierter Freiflachenplan einzureichen.

Hinweise im Sinne des gesetzlichen Arten-
schutzes

Bauzeitenregelung/zeitlich eingeschrénkte Bau-
feldrdumung

In Anlehnung an § 39 BNatSchG ist es zum
Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchts-
statten verboten, in der Zeit vom 1. Marz bis
zum 30. September Baume, Hecken, lebende
Zaune, Gebusche und andere Gehdlze sowie
Ro6hrichte zu roden, abzuschneiden oder zu
zerstéren. Unberlhrt von diesem Verbot bleiben
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der Pflanzen sowie be-
hérdlich angeordnete oder zugelassene Mal}-
nahmen, die aus wichtigen Griinden nicht zu
anderer Zeit durchgefiihrt werden kénnen.

Zusatzlich sind Bodenarbeiten bzw. eine Bau-
feldfreimachung innerhalb der Ruderalfluren im
Nordosten des Geltungsbereichs A (hochstau-
denreiche Brachflache) auRerhalb der Zeit vom
1. April bis 31. August eines Jahres vorzuneh-
men.

Sofern innerhalb der festgesetzten eigenstandi-
gen Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft Bodenarbeiten zwischen dem
1. Marz und 15. Juni erforderlich werden, ist
vorher ein Vorkommen bodenbriitender Vogel-
arten auszuschliel3en.

Ersatz Héhlenbdume

Sofern ein Verlust von im Plangebiet kartierten
Habitatbdumen erkennbar wird, sind diese un-
mittelbar vor einer Fallung durch einen Fach-
mann zu kontrollieren und von ihm frei zu ge-
ben. Giinstigster Zeitraum fir die Fallung ist der
Herbst (Oktober), wenn Fledermause i. d. R.
noch aktiv sind und potenzielle Vogelbruten be-
reits abgeschlossen sind.

Vermeidung von Stérungen durch Licht

Uber die Festsetzung A.VII.5 hinaus sind Be-
leuchtungszeiten und Beleuchtungsintensitaten
zu minimieren (z. B. durch Abdimmen). Blend-
wirkungen sind zu unterbinden. Ein Ausleuch-
ten der Flachen fir Natur und Landschaft sowie
fur die Erhaltung und/oder Anpflanzung von
B&umen und Strduchern etc. ist unzulassig.
Eine enge Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehorde wird empfohlen.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg

Das geplante Gewerbegebiet liegt vollstandig
innerhalb des Bauschutzbereichs und innerhalb
der An- und Abflugsektoren des Verkehrsflug-
hafens Braunschweig-Wolfsburg. Die Errichtung
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oder Erhéhung von Bauwerken jeder Art bedir-
fen deshalb der gesonderten Zustimmung durch
die Luftfahrtbehorde, sofern dabei eine Hohe
von 12,5 m Uber Grund uberschritten wird.

DIN-Normen und sonstige Regelwerke

Alle nicht offentlich z. B. im Internet frei zugang-
lichen Regelwerke, auf die in diesen textlichen
Festsetzungen Bezug genommen wird (z. B.
DIN-Normen), kénnen in der ,Beratungsstelle
Planen — Bauen — Umwelt* der Stadt Braun-
schweig (Langer Hof 8, 38100 Braunschweig,
5. Obergeschoss) eingesehen werden.

D Kennzeichnungen

gemal § 9 Abs. 5 BauGB

1.

Altlastenverdachtsflachen/-untersuchungen

Bei dem dstlichen Teil des Geltungsbereichs A
handelt es sich um eine Altablagerung. Das Ge-
lande wurde in den 1960er Jahren aufgeschiit-
tet. Fiir dieses Areal wurde zum Bebauungs-
plan WE 56 bereits 2005 eine Untersuchung
durch GGU durchgefihrt.

In Teilbereichen liegen stark erhéhte Schad-
stoffbelastungen der Aufschittungen vor. Die
Bodenverunreinigung ist zeichnerisch als Fla-
che gekennzeichnet, deren Boden erheblich mit
umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind. Bei
vorhandener Versiegelung der Flachen besteht
keine Gefahrdung heutiger oder spaterer Nut-
zer. Bei einer Entsiegelung bzw. bei Eingriffen
in den Untergrund kann es in Teilbereichen da-
gegen zu einer Gefédhrdung von Menschen
kommen. Im Bereich offener Beete und Griinfla-
chen missen oberflachennah die mafligeben-
den Prifwerte der Bundes-Bodenschutzverord-
nung sowie der Benzo(a)Pyren-Priifwert von

5 mg/kg unterschritten werden.

Bei Eingriffen in den Untergrund/Erdarbeiten
(Baumalnahmen) ist davon auszugehen, dass
ortlich Aufflllungen anfallen, die nur einge-
schrankt verwertbar sind oder fachgerecht be-
seitigt werden missen (Sicherung oder Entsor-

gung).

Zu Einzelheiten wird ergdnzend auf die Begrun-
dung und die dort zitierte Untersuchung selbst
verwiesen.

Erdfallgefahrdungsbereich

Nach der Karte der Geogefahren in Niedersach-
sen (1:25.000), Erdfall- und Senkungsgebiete
(IGG25), sind im Plangebiet keine Einzelerdfalle
verzeichnet. Auch liegt das Plangebiet nicht in-
nerhalb verzeichneter, erdfallgefahrdeter Ge-
biete.

E Nachrichtliche Ubernahmen

TOP 3

gemal § 9 Abs. 6, 6a BauGB

1.

Schunter, Uberschwemmungsqebiete (festge-
setzt/vorlaufig gesichert, in Uberpriifung befind-

lich)

Die Verordnung {iber das Uberschwemmungs-
gebiet der Schunter in der jeweils gliltigen Fas-
sung ist zu beachten.

In Bezug auf extreme Uberschwemmungsereig-
nisse ist darauf hinzuweisen, dass das geplante
Gewerbegebiet im Osten, Norden und Westen
vom Gefahrengebiet des HQextrem umschlos-
sen wird.

Autobahn A 391

L~Anbauverbots- und Anbaubeschrdnkungs-
zone*:

Gemal § 9 FStrG gilt unter anderem, dass in
einer Entfernung zum auf3eren Fahrbahnrand
von bis zu 40 m keine Hochbauten errichtet
werden dirfen und von bis zu 100 m die Errich-
tung, erhebliche Anderung oder andere Nut-
zung der Zustimmung des Fernstrallen-Bun-
desamtes bedirfen sowie dass Anlagen der Au-
Renwerbung auRerhalb der zur ErschlieRung
der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile
der Ortsdurchfahrten den o. g. Hochbauten und
baulichen Anlagen gleichstehen.

Die Autobahn A 391 verlauft im Sidosten au-
Rerhalb des Geltungsbereichs auf einer Briicke.
Die ,Bauverbotszone® nach § 9 FStrG ist auf-
grund dieser Gegebenheit im Abstand zur Flur-
stiicksgrenze der Autobahntrasse eingetragen,
da Fahrstreifen hier zumindest teilweise bis na-
hezu zu dieser Grenze ausgebaut sind.

Der Bebauungsplan enthélt Festsetzungen z. B.
zur moglichst weitgehenden Beschrankung von
Beleuchtung sowie zur Gestaltung von Werbe-
anlagen, die auch in Bezug auf die Belange der
benachbarten Autobahn positiv wirken. Ergan-
zend werden hier folgende Hinweise von Die
Autobahn GmbH des Bundes wiedergegeben:

Beleuchtungen im Plangebiet diirfen den Ver-
kehr auf der Autobahn nicht beeintréchtigen, sie
sind blendfrei auszuftihren.

Im Hinblick auf die Vorgaben aus § 9 Abs. 3
FStrG und § 33 StVO miissen Werbeanlagen
derart beschaffen sein, dass Verkehrsteilneh-
mer nicht abgelenkt werden und infolgedessen
die Sicherheit im Verkehr geféhrdet wird. Uber
die Anbaubeschrénkungszone des FStrG hin-
aus, d. h. auch in einem Abstand von mehr als
100 m vom Rand der Fahrbahn, kann eine Wer-
beanlage nach der stralRenverkehrsrechtlichen
Vorschrift des § 33 StVO unzuléssig sein (z. B.
Pylon mit einer H6he von liber 20 m und be-
weglicher Werbung).

Zuldssig sind Werbeanlagen daher nur unter
folgenden Voraussetzungen:

Die Werbung darf nur an der Stétte der Leis-
tung (Betriebsstéatte) angebracht sein. Isoliert zu

Bebauungsplan ,Am Salgenholz®, WE 56

Hinweis: Es gilt die BauNVO 2017

Textliche Festsetzungen, Stand 13.06.2023, angepasst 30.01.2025
Verfahrensstand: § 3 Abs. 2, § 4a Abs. 3i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB
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Werbezwecken errichtete oder aufgestellte An-
lagen oder Werbetréger sind unzuldssig. Die
Werbung am Ort der Leistung muss so gestaltet
sein, dass eine ldngere Blickabwendung des
Fahrzeugfiihrers nicht erforderlich ist. Dies be-
deutet insbesondere, dass die Werbung Fol-
gendes gewébhrleistet:

nicht iiberdimensioniert,

blendfrei,

unbeweglich,

in Sekundenbruchteilen erfassbar oder zur

nur unterschwelligen Wahrnehmung geeig-

net,

e die amtliche Beschilderung wird nicht beein-
tréchtigt,

e keine H&ufung von Werbeanlagen.

An Streckenabschnitten, die eine erhéhte Auf-
merksamkeit des Verkehrsteilnehmers erfor-
dern (z. B. Verflechtungsbereiche an Abzwei-
gungen, schwierig zu lberblickendes Gelédnde,
bekannte unfallaufféllige Streckenabschnitte,
Abfahrten) ist es angezeigt, ausschliellich den
unbeleuchteten Farbauftrag des Firmennamens
an der AuBenwand des Firmengeb&udes zuzu-
lassen. Dies gilt insbesondere, wenn der Ab-
stand von der Autobahn von 40 Metern nur un-
wesentlich lberschritten wird.

Unzuléssig sind auch am Ort der Leistung (Be-
triebsstétte) insbesondere folgende, auf den
Autobahnverkehr einwirkende Werbeanlagen
und WerbemalBnahmen:

Prismenwendeanlagen,

Lauflichtbénder,

Rollbénder,

Filmwénde,

statische Lichtstrahler Licht- und Laserkano-
nen und vergleichbare Einrichtungen,
Werbung mit Botschaften,

e akustische Werbung,

e uft- oder gasgefiillte Werbepuppen oder
-ballons.

Dies gilt gleichermal3en fiir Werbepylone.

3. Gesetzlich geschiitzte Biotope

Hinsichtlich der im Geltungsbereich A vorkom-
menden, gesetzlich geschitzten Biotope
(Schilfréhricht bzw. mesophiles Griinland ge-
maf jeweiligem Planeintrag) ist § 24 des Nds.
Ausfiihrungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten.

Bebauungsplan ,Am Salgenholz®, WE 56 Textliche Festsetzungen, Stand 13.06.2023, angepasst 30.01.2025
Hinweis: Es gilt die BauNVO 2017 Verfahrensstand: § 3 Abs. 2, § 4a Abs. 3i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB
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Anlage 3: Vertragsgebiet (Geltungsbereiche A (teillWeise), B und C)
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Anlage 5: Food-Defense-Zaun und Begrenzung der AUBdleichsflachen
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Stadt Braunschweig 25-25140
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Auslegung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP),
Teilprogramm Windenergie

Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 03.03.2025
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Sidstadt-Rautheim-Mascherode 06.03.2025 o)
(Anhdérung) )
Ausschuss fir Planung und Hochbau (Entscheidung) 14.03.2025 @)
Beschluss:

Die beigefligte Stellungnahme wird dem Regionalverband Grof3raum Braunschweig (RGB)
im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Trager offentlicher Belange zur Auslegung des
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP), Teilprogramm Windenergie Gbermittelt.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fir Planung und Hochbau (APH) ergibt sich aus
§ 76 Abs. 2. Satz 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 Nr. 4 Buchst. b der Hauptsatzung der
Stadt Braunschweig.

Gegenstand
Der RGB hat in dem genannten Planwerk ein neues Vorranggebiet fir Windenergienutzung

im Stadtgebiet der Stadt Braunschweig im Bereich Mascherode dargestellt. Diese
Information wurde den Mitgliedern des APH in Form einer Mitteilung (Drs.-Nr. 24-24729) in
der Sitzung am 04.12.2024 zur Kenntnis gegeben.

Verfahrensstand und frihzeitige Beteiligung

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Grofdraum Braunschweig (RGB) hat in
ihrer Sitzung am 05.12.2024 den Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms
(RROP), Teilprogramm Windenergie, zum Auslegungsbeschluss vorgelegt. Die Auslegung
dieses Teilprogramms ist am 12.02.2025 erfolgt. Die Stadt Braunschweig kann im Rahmen
der frihzeitigen Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemaf § 9 Abs. 2
Raumordnungsgesetz (ROG) hierzu Stellung nehmen.

Planungsvorhaben

In dem RROP-Teilprogramm ist im Stadtgebiet von Braunschweig sidlich von Mascherode,
angrenzend an die Stadt Wolfenblttel, ein neues, 88 Hektar grof3es Vorranggebiet fir
Windenergienutzung ausgewiesen. Dieses Gebiet ist Teil des sogenannten
Potenzialflachenkomplexes 64 (PFK 64). Die Ausweisung erfolgt auf Grundlage des
Flachenziels, das vom Land Niedersachsen flir das RGB-Gebiet gesetzlich vorgegeben
wurde, um die Klimaziele des Landes und des Bundes bis 2032 zu erreichen.
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Finanzielle Vorteile durch Windenergieprojekte
Fur die Stadt Braunschweig und den Stadtbezirk 212 kénnen sich aus der Ausweisung des
neuen Vorranggebietes und ggf. der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) auch
finanzielle Vorteile ergeben.

Die Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, fir ihre Windenergieanlagen eine
Akzeptanzabgabe sowie eine weitere finanzielle Beteiligung gemaf §§ 4 und 6 des
Niedersachsischen Gesetzes Uber die Beteiligung von Kommunen und Bevdélkerung am
wirtschaftlichen Uberschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) zu
leisten. Diese betragen jahrlich 0,2 Cent pro erzeugter 1 kWh (2 € pro 1 MWh) als
Akzeptanzabgabe und einmalig innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme 0,1 Cent pro
erzeugter 1 kWh (1 € pro 1 MWh) als weitere finanzielle Beteiligung. GemaR § 5
NWindPVBetG ist die Akzeptanzabgabe zu 50 % in den von Windenergieanlagen
betroffenen Stadtbezirken zu belassen. Die weitere finanzielle Beteiligung kann der
Kommune oder den betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern angeboten werden. Die
Mittel sind ausschlielich fir MaRnahmen zur Steigerung und Erhaltung der Akzeptanz von
Windenergieanlagen zu verwenden.

Bei einer Schatzung, dass sich 7 moderne WEA im geplanten Vorranggebiet befinden
wirden, kénnten sich folgende Betrage ergeben.

7 x 15 GWh =105 GWh
105 GWh = 105.000 MWh

Akzeptanzabgabe: 2 € x 105.000 = 210.000 € p.a. / 50% Stadt; 50% Stadtbezirk
Weitere finanzielle Beteiligung: 1 € x 105.000 = 105.000 € einmalig

Raumordnungsziele und kommunale Bauleitplanung

GemalR § 1 Abs. 4 BauGB sind die Ziele der Raumordnung fur die Stadt Braunschweig
verbindlich. Da die Vorranggebiete zu diesen Zielen gehoéren, bedeutet dies, dass flir diese
Flachen auf der kommunalen Planungsebene keine anderen Nutzungen festgesetzt werden
dirfen.

Nach Inkrafttreten des RROP-Teilprogramms wird die Stadt das neue Vorranggebiet fir
Windenergienutzung im Flachennutzungsplan (FNP) konkretisieren. Dabei wird eine
Gesamtprufung und Feinplanung unter Berlcksichtigung immissionsschutz-,
artenschutzrechtlicher und naturschutzfachlicher Aspekte durchgefiihrt. Durch eine
sorgfaltige Abwagung aller relevanten Belange und eine darauf basierende Konkretisierung
kann die Vorranggebietskulisse ggf. geringfiigig angepasst werden.

Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Die Stellungnahme der Stadt Braunschweig an den RGB ist der Beschlussvorlage beigefiigt
(siehe Anlage 1). AulRerdem sind die Begrindung (siehe Anlage 2), der Umweltbericht (siehe
Anlage 3) und das Umweltberichtsblatt der PFK 64 mit mdglichen Umweltauswirkungen und
Konfliktintensitat der kiinftigen Windenergieanlagen auf die Schutzgiter (siehe Anlage 4)
angehangt.

Fazit: Die Verwaltung steht der Festlegung des Vorranggebiets fir Windenergienutzung im
Stadtgebiet positiv gegenliber und empfiehlt, im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der
Trager oOffentlicher Belange die beigefligte Stellungnahme abzugeben.

Leuer

Anlage/n:

25-25140_Auslegung RROP-TeilprogrammWind_AnI1_Stellungnahme_StadtBraunschweig
25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogrammWind_AnI2_Begruendung
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25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogrammWind_AnI3_Umweltbericht
25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogrammWind_Anl4_Umweltberichtsblatt PFK64
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Stadt % Braunschweig DerOberbirgermdisiers

Postanschrift: Stadt Braunschweig, Postfach 3309, 38023 Braunschweig Fachbereich

Stadtplanung und Geoinformation

Abt. Integrierte Entwicklungsplanung
Stelle Standort- und Entwicklungsplanung
Platz der Deutschen Einheit 1

Name: Herr Snieg

Zimmer: A3. 169

Telefon: 0531 470-2754
Birgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1
oder Behdrdennummer 115

Fax: 0531 470-942554

E-Mail: filip.snieg@braunschweig.de

(Bitte bei Antwort angeben)
Tag und Zeichen lhres Schreibens Mein Zeichen Tag

61-31 Sni 19.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben am 12.02.2025 den Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP), Teil-
programm Windenergie ausgelegt. Die Stadt Braunschweig kann im Rahmen der friihzeitigen Be-
teiligung gemaf § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetztes (ROG) bis zum 04.04.2025 hierzu Stellung
nehmen.

In dem RROP-Teilprogramm Windenergie wird im Stadtgebiet von Braunschweig stdlich von Ma-
scherode, angrenzend an die Stadt Wolfenbittel, ein neues, 88 Hektar groRes Vorranggebiet fir
Windenergienutzung als Teil des sogenannten Potenzialflachenkomplexes 64 ausgewiesen.

Im Zuge der Standortsuche fir die neuen Vorranggebiete in der Region haben Sie eine detaillierte
raumordnerische Einzelfallpriifung durchgefiihrt. Dabei wurden immissionsschutz-, artenschutz-
rechtliche und naturschutzfachliche Belange beriicksichtigt. Ein Umweltbericht, der das Ergebnis
der strategischen Umweltpriifung darstellt, ist den ausgelegten Unterlagen beigefiigt.

Mit der Festlegung des neuen Vorranggebiets fir Windenergienutzung im Braunschweiger Stadt-
gebiet sind die daraus resultierenden Umweltauswirkungen auf die Schutzgtter und die Intensitét
mdoglicher Konflikte auf der Ebene der Regionalplanung als moderat einzustufen. Diese Auswirkun-
gen werden auch zukunftig auf kommunaler Ebene detailliert untersucht.

Fur die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Ortsteile — Stockheim und Mascherode —
wird durch die Festlegung eines Mindestabstands von 1000 Metern zur nachstgelegenen Wohnbe-
bauung sichergestellt, dass potenzielle Beeintrachtigungen durch Larm, Schall oder Sichtbarkeit
auf ein geringes Mal3 reduziert bzw. vermieden werden. Im Vergleich zum planungsrechtlichen
Mindestabstand zur Wohnbebauung, der gemafR § 249 Abs. 10 BauGB der doppelten Hohe der
Windenergieanlage entspricht, zeigt der Regionalverband mit dem festzulegenden Mindestabstand
von 1000 Metern Rucksicht. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass durch die Grofflachigkeit

((;15 ’ NORD/LB Landessparkasse IBAN DE212505 0000 0000 8150 01 Glaubiger ID: DE 09BS100000094285

Postbank IBAN DEO5 2501 0030 0010 8543 07 Umsatzsteuer-ID: DE 11 48 78 770
IHRE BEHORDENNUMMER
Volksbank eG BS-WOB  IBAN DE60 2699 1066 6036 8640 00 Umsatzsteuernummer: 14/201/00553
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der vorgesehenen Gebietskulisse keine Gefahr besteht, dass der festzulegende Mindestabstand
angesichts des Planansatzes ,Rotor-Out-Regelung® nicht eingehalten werden kann.

Im Kapitel 5.3.16 des Umweltberichts wird im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprifung auf die
Mopsfledermaus als wertbestimmende und zugleich kollisionsgefahrdete Art hingewiesen. Geman
der Analyse sind im Zulassungsverfahren Abschaltalgorithmen als wirkungsvolle Vermeidungs-
mafnahme festzulegen. Diese Festlegung fehlt im Umweltberichtsblatt PFK64 und ist entspre-
chend zu erganzen. Zudem ist die Uberlagerung der Flachen mit dem Brutgebiet des mit Wind-
energieanlagen kollisionsgefahrdeten Rotmilans gemalf’ Anlage 1 zu 8§ 45b (1-5) des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) zu bericksichtigen. Nach Inkrafttreten des RROP-Teilprogramms wird
die zusténdige Behorde mdgliche Konflikte umfassend untersuchen und Losungen finden, die so-
wohl den Schutz der kollisionsgefahrdeten Mopsfledermause und Rotmilane als auch die Errich-
tung der Windenergieanlagen erméglichen. Die Fachbehdrden haben bereits eine Grobprifung der
natur- und klimaschutzfachlichen Belange vorgenommen und keine weiteren regionalplanerisch
relevanten Hinweise zur Auslegung vorgebracht.

Im Rahmen des fiir die Stadt Braunschweig verpflichtenden Bauleitplanverfahrens zur Anderung
des Flachennutzungsplans wird eine ausfuhrliche Gesamtprifung und Feinplanung durchgefihrt.
Dieser Prozess stellt sicher, dass alle abwagungsrelevanten Belange sorgfaltig berlicksichtigt wer-
den. Sollten im Verlauf dieser Feinplanung Anpassungsbedarfe festgestellt werden, kbnnte die ur-
springlich vom Regionalverband Grol3raum Braunschweig vorgeschlagene Flachenkulisse fur das
Vorranggebiet entsprechend angepasst werden. Ziel dieser Anpassung ware es, eine ausgewo-
gene Losung zu finden, die sowohl den Anforderungen des RROP als auch den lokalen Gegeben-
heiten und Bedurfnissen gerecht wird.

Darlber hinaus verfolgt die Stadt Braunschweig mit ihrem Integrierten Klimaschutzkonzept 2.0
(IKSK) ein ambitioniertes Ziel: Bis zum Jahr 2030 soll Treibhausgasneutralitéat erreicht werden.
Dies gelingt am besten durch den bewussten und zielgerichteten Ausbau erneuerbarer Energien.
Der Prozess kann nur mit einem signifikanten Engagement im Bereich der Windenergie erfolgreich
vorangebracht werden. Das IKSK wurde 2022 unter Berticksichtigung einer anderen Rechtslage
beschlossen und ging daher davon aus, dass im Stadtgebiet bis 2030 keine neuen Vorranggebiete
fur Windenergienutzung ausgewiesen werden. Das Konzept beflrwortet jedoch eindeutig den Er-
halt der im Stadtgebiet bestehenden Windenergieanlagen und unterstitzt einen beschleunigten
Ausbau der Windenergie im Gebiet des Regionalverbandes.

Mit dem Vorranggebiet fir Windenergienutzung in Mascherode hat die Stadt Braunschweig die
Chance, nicht nur die im IKSK fir Windenergie gesetzten Prioritaten zu erfiillen, sondern auch das
Hauptziel der Treibhausgasneutralitéat bis 2030 deutlich voranzubringen. Die Integration zusatzli-
cher Windkraftkapazitaten stellt einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralitat dar.
Ein Vorranggebiet fir Windenergienutzung ermdglicht zudem eine Investition mit dem Potenzial,
mehrere zehntausend Braunschweiger Haushalte mit lokal erzeugtem Okostrom zu versorgen.

Insgesamt kommt die Stadt Braunschweig zu dem Ergebnis, dass die Ziele des Klimaschutzes und
der Ausbau erneuerbarer Energien héchste Prioritdt haben und nicht vernachlassigt werden dir-
fen. Gemal § 2 des Gesetzes fur den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) sollen diese Belange
als vorrangig in die oben genannte Schutzgiterabwagung einbezogen werden. Gleichzeitig sieht
die Stadt Braunschweig vor, eine gesellschafts- und naturvertragliche Energiewende voranzutrei-
ben.

Vor diesem Hintergrund untersttitzt die Stadtverwaltung die Ausweisung des neuen Vorrangge-
biets fir Windenergienutzung im Stadtgebiet.

I. V.

Leuer
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Sachliches Teilprogramm Windenergie
fur den Groldraum Braunschweig —
Entwurf 2025, erste Offenlage

BEGRUNDUNG

%GIONAWERBAND

GrofBraum Braunschweig
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Sachliches Teilprogramm Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig — Entwurf 2025, 1. Offenlage ngzrﬂndung
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Vorwort

Der Regionalverband GroRraum Braunschweig hat die gesamtgesellschaftliche und regionale Bedeutung der
Herausforderungen der Energiewende und des Klimaschutzes bereits vor Gber 25 Jahren erkannt und
planerisch umgesetzt. Die regionalplanerische Ausweisung von Flachen fir die Windenergienutzung und die
damit verbundene sozial- und umweltvertragliche gesamtraumliche Steuerung der Windenergienutzung in
der Region erfolgte erstmalig in der Erganzung des Regionalen Raumordnungsprogramms 1998 mit der

Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung (VR WEN).

Diese Gebietskulisse der VR WEN ist im Rahmen der 1. Anderung des RROP 2008 ,Weiterentwicklung der
Windenergienutzung”, rechtswirksam seit dem 02.05.2020, erweitert worden. Mit einem Flachenanteil von
rd. 1,3 Prozent der Gesamtflache des Verbandsgebietes, der seitdem als Vorranggebiet Windenergie
festgelegt ist, hat der Regionalverband Braunschweig die Energiewende durch den Ausbau der Windenergie

in der Region massiv befordert.

Der Ausbau der Windenergie auf den ausgewiesenen VR WEN Flachen entwickelt sich in den letzten Jahren
zunehmend. In der Region sind bereits Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamt-Nennleistung von rd.
1 GW an das Stromnetz angeschlossen. Anlagen mit iberschlaglich einem weiteren GW Nennleistung sind
in Planung oder im Bau. Noch nicht alle Flachen sind beplant, so dass auch mittelfristig mit einer weiteren

Zunahme der geplanten und der angeschlossenen Windenergie-Leistung zu rechnen ist.

Die Auslastung der bestehenden Stromnetze kommt dabei, trotz des parallelen Netzausbaus, immer ofter
an ihre Grenzen. Fur einen effektiven Ausbau der Erneuerbaren Energien insgesamt und den Ausbau der
Windenergie insbesondere ist die Entwicklung und der Ausbau von Netzen und Speichern daher

unerlasslich.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass flir das Gelingen der Energiewende nicht allein die Windenergie,
sondern die ineinandergreifende Entwicklung aller Erneuerbaren Energien sowie der darauf angepasste und

vernetzte Ausbau von Energie-Netzen und Speichern von grundlegend entscheidender Bedeutung ist.

Dies vorausgeschickt werden im weiteren Rechtsgrundlagen, Anlass, Ziele, Konzept, Methodik und Ergebnis

der Planung sowie zugehdrige Aspekte erldutert und begriindet.”

" Das ,sachliche Teilprogramm Windenergie” wird in der hier vorliegenden Begriindung verkiirzt ,Teilplan
Wind" genannt.
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1 Rechtsgrundlagen, Anlass, Ziel und Zweck der Planung

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung

Diese Planung beruht insbesondere auf folgenden Rechtsgrundlagen:

NROG Niedersachsisches Raumordnungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
2017 (Nds. GVBI. S. 456), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. April 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr.
31) geandert worden ist.

NWindG Niedersachsisches Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflachenbedarfsgesetzes und tiber
Berichtspflichten vom 17. April 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 31).

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist.

WindBG Windenergieflachenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) gedndert worden ist.

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert worden ist.

1.2 Entwicklung der aktuellen Rechtsgrundlagen und Gesetzgebung

In den letzten Jahren sind umfassende bundes- und landesgesetzliche Anderungen zur Beschleunigung der
Energiewende, insbesondere auch bezlglich Flachenausweisung fir die Windenergienutzung an Land,

erfolgt.

1.2.1 Bundesgesetzgebung

Am 1. Februar 2023 ist das ,Gesetz zur Erh6hung und Beschleunigung des Ausbaus von WEA an Land"” vom
20. Juli 2022 (BGBI. I Nr. 28) in Kraft getreten (sog. Wind-an-Land-Gesetz, WalLG). Das als Artikelgesetz
ausgestaltete WalLG verfolgt grundsatzlich das Ziel, die Energiewende zu forcieren. Mit diesem Gesetz hat
der Bundesgesetzgeber die planungsrechtlichen Grundlagen fir die raumordnerische Steuerung von WEA
insbesondere in Bezug auf die Mdglichkeiten einer sog. Ausschlussplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

umfassend umgestaltet und teils ganzlich neue Rechtsgrundlagen geschaffen.

Teil dieses Artikelgesetzes ist das ,Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG), das ebenfalls am 1. Februar
2023 in Kraft getreten ist, und bundesweit Vorgaben und Fristen u. a. zur Vergrol3erung der Flachen fur
Windenergie normiert. Das WindBG verfolgt das Ziel, 2 Prozent der Bundesflache fiir die Windenergie

auszuweisen und weist den Bundeslandern dafiir verbindliche Flachenziele (sog. Flachenbeitragswerte) zu.
Das Land Niedersachsen muss dem WindBG zufolge

mind. 1,7 Prozent seiner Landesflache bis Ende 2027 und

mind. 2,2 Prozent seiner Landesflache bis Ende 2032

(Flachenbeitragswert Niedersachsen) fir die Windenergie ausweisen.
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Sofern die adressierten Bundeslander die erforderlichen Ausweisungen nicht selbst vornehmen, steht ihnen
gem. § 3 Abs. 2 WindBG die Moglichkeit offen, die Pflicht zur Ausweisung der zur Erreichung der
Flachenbeitragswerte des jeweiligen Bundeslandes notwendigen Flachen an seine regionalen oder

kommunalen Planungstrager weiterzugeben.

Das WindBG wird flankiert durch weitere Anpassungen im Planungsrecht, die hauptsachlich das BauGB
betreffen, aber zugleich fiir die Raumordnungsplanung von wesentlicher Bedeutung sind. Insoweit sei
namentlich auf die durch das WalLG eingefiihrten weitreichenden neuen Regelungen der §§ 245e und
249 BauGB verwiesen.

1.2.2 Landesgesetzgebung

Das Land Niedersachsen hat wiederum von der Moglichkeit nach § 3 Abs. 2 WindBG Gebrauch gemacht, die
Pflicht zur Ausweisung der zur Erreichung der Flachenbeitragswerte notwendigen Flachen an seine

regionalen oder kommunalen Planungstrager weiterzugeben.

Dazu hat das Land im ,Gesetz des Landes Niedersachsen zum beschleunigten Ausbau der Windenergie an
Land” (NWindG), rechtskraftig seit dem 19. April 2024, die Flachenbeitragswerte fiir das Land
Niedersachsen auf die Trager der Regionalplanung (Niedersachsische Landkreise, Region Hannover und
Regionalverband Grof3raum Braunschweig sowie die kreisfreien Stadte des Landes aul3erhalb der Region

Hannover und des Regionalverbands) heruntergebrochen.

Im NWindG werden die regionalen Teilflachenziele fir die einzelnen Trager der Regionalplanung benannt.

Fir den GroBraum Braunschweig wird bestimmt, dass

mind. 2,46 Prozent der Regionsfldache (12.515 ha) bis Ende 2027 und
mind. 3,18 Prozent der Regionsfldache (16.196 ha) bis Ende 2032

als Windenergiegebiete auszuweisen sind (regionale Teilflachenziele). An die Erreichung und an die Nicht-
Erreichung der regionalen Teilflachenziele sind durch das BauGB (§ 249 Abs. 2 und 7) spezifische
Rechtsfolgen gekoppelt (s. 1.2.5).

Als fiir die Windenergie ,ausgewiesen” gelten nach § 2 Nr. 1 Buchst. a WindBG Flachen, die in regionalen
Raumordnungspldnen als Ziele der Raumordnung (Vorranggebiete) festgelegt sowie in kommunalen
Flachennutzungsplanen und Bebauungsplanen als Sonderbauflachen oder Sondergebiete dargestellt bzw.
festgesetzt sind sowie weitere Flachentypen (s. 4).

1.2.3 Parardigmenwechsel in der Planung

Mit den unter 1.2.1 und 1.2.2 beschriebenen neuen gesetzlichen Zielen und Vorgaben geht ein

grundsatzlicher Paradigmenwechsel in der Planung einher.
Bisherige Planungssystematik: Ausschlussplanung

Nach bisheriger Rechtslage waren WEA nach § 35 BauGB als privilegierte Vorhaben im AuRBenbereich zu
behandeln und durften — sofern nicht 6ffentliche Belange entgegenstanden — prinzipiell Gberall im
AuBenbereich genehmigt und errichtet werden. Eine wirksame und gezielte raumliche Steuerung der auf
diese Weise privilegierten Windenergienutzung war gleichwohl tber den sog. Planvorbehalt des

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB mit Hilfe von Konzentrationsflachenplanungen in Regionalplanen oder

Flachennutzungsplanen moglich. Auf der Ebene der Regionalplanung konnten in diesem Fall Vorranggebiete
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mit Ausschlusswirkung (,Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten”) festgelegt werden. In den
bisherigen Planungen, der sog. Ausschlussplanung, wurden daher bundesweit in der Regel Vorranggebiete

ausgewiesen und aulRerhalb dieser Vorranggebiete waren lblicherweise keine WEA zulassig.

Der als Rechtsgrundlage der planerisch erzeugten Ausschlusswirkung dienende § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist
nach der durch Artikel 2 WindBG eingefiihrten neuen Regelung des § 245e Abs. 1 BauGB auf Vorhaben, die
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nicht mehr anwendbar. Die im aktuell
geltenden RROP erfolgte Ausschlussplanung ist somit kiuinftig sowohl in Regionalplanen als auch in

kommunalen Flachennutzungsplanen nicht mehr moglich?.
Neue Planungssystematik: Positivplanung

Auch nach neuer Rechtslage ist jedoch eine wirksame Steuerung der Windenergienutzung durch die
Regionalplanung moglich. Denn nach dem durch das WindBG eingeflihrten § 249 Abs. 2 BauGB sind WEA
nicht mehr pauschal und dauerhaft als privilegierte Vorhaben im AuRenbereich gem. § 35 BauGB zu
behandeln. Die Privilegierung wird nunmehr an die Erreichung der Flachenbeitragswerte des WindBG

gekoppelt.

Sobald und solange der Flachenbeitragswert bzw. das Teilflachenziel als erfillt gilt, sind als unmittelbare
Rechtsfolge WEA im jeweiligen Planungsraum aufRerhalb der ausgewiesenen Windenergiegebiete als
sonstige Vorhaben im AulRenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB zu behandeln und damit nicht weiter
privilegiert. Als sonstige Vorhaben im AufRenbereich werden derartige Anlagen aufgrund der regelmaRig
entgegenstehenden offentlichen Belange zudem nur in Ausnahmefallen genehmigungsfahig sein, sodass
die gesetzlich vorgegebene Entprivilegierung bei Erfullung der Flachenziele einer faktischen

Ausschlusswirkung gleichkommt.

Diese faktische Ausschlusswirkung wird jedoch nun nicht mehr planerisch durch eine sog. Negativplanung
erzeugt, indem Flachen gezielt fir die Windenergienutzung ausgeschlossen werden, sondern kann auf dem
Wege einer reinen sog. Positivplanung allein durch Erreichen des vorgegebenen Flachenbeitragswertes bzw.

Teilflachenziels als gesetzlich festgeschriebene Rechtsfolge ausgeldst werden (vgl. § 249 Abs. 2 BauGB).

Es muss in der Planung hinreichend sichergestellt sein, dass die vom Gesetzgeber fur die
Windenergienutzung fr erforderlich gehaltenen Flachen durch die jeweiligen Windenergie-Ausweisungen
des Planungstragers auch tatsachlich genutzt werden konnen. Dies bedeutet, dass an die sog.
Vollziehbarkeitsprognose, d. h. an die Abwagungstiefe und Sachermittlung hinsichtlich der Frage, ob sich die
geplante Windenergienutzung in den ausgewiesenen Windenergiegebieten tatsachlich wird durchsetzen

kdnnen, unverandert hohe Anforderungen und MaBstdbe anzulegen sind.

In der Vergangenheit wurden bundesweit immer wieder Windenergieplanungen durch die Rechtsprechung
aufgehoben, so auch die 1. Anderung des RROP fiir den GroRraum Braunschweig, die jedoch im Zuge der
Behebung der benannten Mangel riickwirkend wieder in Kraft gesetzt worden ist. In den Gerichtsverfahren
wurde regelmaRig die den Planen zugrundeliegende Planungssystematik angegriffen. Eine systematische
und nachvollziehbar begriindete Herleitung der Planungsinhalte ist Grundlage einer jeden fachlichen
Planung, so auch des im Folgenden vorgelegten Entwurfes. Die neue Rechtslage sieht nun jedoch vor, dass
die ,Vollziehbarkeit” einzelner Gebiete im Fokus steht und das ,Hinterfragen der Planungssystematik” dem
gegenuber zurlcktritt.

2 Unter Beriicksichtigung der Ubergangsfristen in § 245e Abs. 1 BauGB, spitestens aber ab dem 31.12.2027.
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Fir die regionale Windenergieplanung im GroRraum Braunschweig bedeutet dies, dass gegeniiber den
aktuell noch geltenden Festlegungen des RROP mit dem nun vorgelegten Entwurf ein vollstandiger
Systemwechsel weg von der sog. Negativplanung mit Ausschlusswirkung hin zu einer Positivplanung ohne

planerische Ausschlusswirkung stattfindet.

1.2.4 Planungsméglichkeiten der Gemeinden durch Bauleitplanung

Eine weitere wesentliche Folge der gedanderten Gesetzeslage betrifft die kommunalen Planungstrager. Die
als Rechtsfolge des neuen § 249 Abs. 2 BauGB bei Zielerreichung eintretende sog. Entprivilegierung (s. 1.2.5)
von WEA im AuRenbereich unterbindet, anders als bisherige Planungen mit Ausschlusswirkung, nicht die
Ausweisung weiterer Windenergiegebiete in kommunalen Flachennutzungs- oder Bebauungsplanen, denn
gem. § 249 Abs. 4 BauGB steht die Feststellung des Erreichens des regionalen Teilflachenziels der
Ausweisung zusatzlicher Flachen fir Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der

Windenergie dienen, nicht entgegen.

Die Gemeinden im GroRraum Braunschweig haben somit die Moglichkeit, sofern sie es fir ihre Entwicklung
als erforderlich erachten, weitere Windenergiegebiete in ihnrem Gemeindegebiet durch Bauleitplanung
auszuweisen sofern neben der Ausschlusswirkung keine weiteren Ziele der Raumordnung entgegenstehen.
Wahrend des aktuell laufenden Aufstellungsverfahrens des Teilplans Windenergie ist dies durch eine
gemeindliche Bauleitplanung und ein erganzendes Zielabweichungsverfahren vom derzeit geltenden RROP
(gem. § 245e Abs. 5 BauGB, sog. Gemeindedffnungsklausel) maglich.

Flachen, die durch kommunale Bauleitplanung ausgewiesen werden und keine Hohenbeschrankungen
enthalten, sind ebenfalls Windenergiegebiete nach § 2 Nr. 1 Buchst. a WindBG. Auch diese Flachen kdnnen,
sobald die Plane in Kraft getreten sind, zukiinftig auf das regionale Teilflachenziel angerechnet werden
(vgl. § 4 Abs. 1 Satz 5 WindBG).

1.2.5 Konsequenzen Entprivilegierung und Superprivilegierung

Sowohl an die Erreichung als auch an die Nicht-Erreichung der regionalen Teilflachenziele sind spezifische

Rechtsfolgen gekoppelt.

Sobald und solange die regionalen Teilflachenziele erflllt werden, sind — wie bereits unter 1.2.3
Positivplanung beschrieben - als unmittelbare Rechtsfolge WEA im jeweiligen Planungsraum aul3erhalb der
ausgewiesenen Windenergiegebiete als sonstige Vorhaben im AuBenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB zu

behandeln und damit ,entprivilegiert”.

Werden die regionalen Teilflachenziele nicht fristgerecht erfillt, so tritt die sog. Superprivilegierung gem.
§ 249 Abs. 7 BauGB ein. Sobald die Flachenziele nicht fristgemal3 erreicht werden, gilt nicht nur weiterhin
die Privilegierung von WEA im AulRenbereich, sondern es konnen der Errichtung von WEA

gem. § 249 Abs. 7 Nr. 2 BauGB dann weder Ziele der Raumordnung (aus LROP oder RROP) noch

Darstellungen aus Flachennutzungsplanen im Genehmigungsverfahren entgegengehalten werden?.

Im Fall der Superprivilegierung entfiele folglich jegliche direkte und indirekte Steuerung von WEA durch
Raumordnungs- und Flachennutzungsplanung. Die Folge hiervon ware ein erheblicher ,Wildwuchs” an WEA

sowie eine Durchkreuzung von Planungen und Entwicklungsvorstellungen sowohl auf regionaler wie auf

3 Auf die Uberleitungsregelung fiir rechtswirksame Altplanungen in § 245 e Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
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kommunaler Ebene. So kénnten z. B. auch im Flachennutzungsplan dargestellte Wohnbauflachen,

gewerbliche Bauflachen oder Sonderbauflachen grundsatzlich mit WEA bebaut werden.

Sofern der Planungstrager die Teilflachenziele erst nach Ablauf der Frist erreicht, entfallt die Folge der

Superprivilegierung ab rechtskraftigem Erreichen der der Teilflachenziele.

1.2.6 Zusammenfassung der wesentlichen Anderungen der Rechtsgrundlagen:

» Das WindBG definiert verpflichtende Flachenziele (,Flachenbeitragswerte”) und Fristen fiir die
Ausweisung von Flachen fiir die Windenergienutzung fiir alle Bundeslander.

» Das Land Niedersachsen muss
bis zum 31.12.2027 mind. 1,7 Prozent der Landesflache und
bis zum 31.12.2032 mind. 2,2 Prozent der Landesflache fiir die Windenergienutzung bereitstellen.

» Das Land Niedersachsen hat von der im WindBG erdffneten Moglichkeit Gebrauch gemacht, seine
Flachenbeitragswerte als sog. regionale Teilfldchenziele auf die Regionen, Landkreise und kreisfreien Stadte
aufzuteilen und die Trdger der Regionalplanung durch das NWindG dazu verpflichtet, diese Teilflachenziele
zu erfllen.

» Die regionalen Teilflachenziele fiir den GroRBraum Braunschweig sehen vor, dass

bis zum 31.12.2027 mind. 12.515 ha bzw. 2,46 Prozent der Flache des \Verbandsgebietes und
bis zum 31.12.2032 mind. 16.196 ha bzw. 3,18 Prozent der Flache des Verbandsgebietes

flir die Windenergienutzung auszuweisen sind.

» Die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung (VR WEN) erfolgt kiinftig durch sog.
Positivplanung.

= Die Gemeinden kannen weitere Flachen als Windenergiegebiete durch Bauleitplanung ausweisen.

= Bei Erreichen der regionalen Teilfldchenziele tritt die sog. Entprivilegierung von WEA im AuBenbereich in
Kraft.

» Bei Nicht-Erreichen regionalen Teilflachenziele innerhalb der Fristen tritt sog. Superprivilegierung ein —
dann kdnnen weder Ziele der Raumordnung noch Darstellungen in Flachennutzungsplanen der Errichtung
von WEA entgegengehalten werden. Dies ist praktisch gleichbedeutend mit einem vollstandigen Wegfall
jeglicher raumplanerischen Steuerung der Windenergienutzung.

» Eine Planung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung ist zukiinftig nicht
mehr mdglich. Es entfallt das Erfordernis einer detaillierten Auseinandersetzung mit den nicht festgelegten
Flachen, um deren Ausschluss von der Windenergienutzung zu begriinden und zu rechtfertigen bzw. fihren
etwaige Versaumnisse dieser Art nicht mehr zur Unwirksamkeit des Plans.
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1.3 Anlass, Umsetzung und Ziele der Planung

Der Anlass dieser Planung ist die unter 1.2 erlauterte Veranderung der Rechts- und Gesetzeslage. Um die
regionalen Teilflachenziele im GroRraum Braunschweig fristgerecht zu erreichen, ist die Aufstellung eines

sachlichen Teilplans zur Windenergienutzung ein besonders geeignetes Mittel.

1.3.1 Teilplan Windenergie als ,sachlicher Teilplan des RROP*

Nach der Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 3 NROG, die durch das Gesetz zur Steigerung des Ausbaus von WEA
an Land und von Freifldchenanlagen sowie zur Anderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften (sog.
Windenergiebeschleunigungsgesetz) vom 17. April 2024 (Nds.GVBI. Nr. 31) neu geschaffen wurde und am
19. April 2024 in Kraft getreten ist, besteht nunmehr die Moglichkeit, fir den Themenbereich
Windenergienutzung sachliche Teilplane aufzustellen.

Um den gesetzgeberischen Vorgaben und engen zeitlichen Zielsetzungen zu entsprechen, d. h.
Vorranggebiete fir Windenergienutzung festzulegen und eine zeitnahe Planungssicherheit zu schaffen, hat
sich der Regionalverband Grof3raum Braunschweig entschieden, den Themenbereich Windenergienutzung
aus dem laufenden Verfahren der Gesamtfortschreibung des RROP auszukoppeln und in einem sachlichen
Teilplan Windenergie umzusetzen. Der hier im Entwurf vorliegende sachliche Teilplan Windenergie ist
unverandert Teil des RROP. Lediglich zur Erreichung der beschriebenen Ziele und zur Wahrung der Fristen

wurde die Bearbeitung dieses Teils gegentiber den anderen Teilen des RROP zeitlich vorgezogen.

Der sachliche Teilplan Windenergie des RROP besteht aus textlichen Festlegungen von Zielen zum Ausbau
der Windenergie sowie aus den entsprechenden verbindlichen zeichnerischen Festlegungen von

Windenergiebereichen als ,\Vorranggebiete Windenergienutzung”.

Das Aufstellungsverfahren des RROP ist am 07. Mai 2018 mit der 6ffentlichen Bekanntmachung der
allgemeinen Planungsabsichten eingeleitet worden. Die beim GroRraum Braunschweig im Rahmen der
Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des RROP 2008 eingegangenen
Stellungnahmen sind in den nun vorliegenden Entwurf einer Flachenkulisse fiir den zu erstellenden

sachlichen Teilplan Windenergie eingeflossen.

1.3.2 Ziele der Planung

Grundsatzlich soll durch die Regionalplanung ein sinnvoller und effizienter Ausbau der erneuerbaren
Energien in der Region gewahrleistet und gleichzeitig Landschaftsschutz, Naturschutz, Umweltschutz und
nicht zuletzt der Schutz der regionalen Bevdlkerung soweit wie moglich mit dem Ausbau der Windenergie in
Einklang gebracht werden. Insgesamt sollen so mogliche Konflikte friihzeitig vermieden werden.

Im Einzelnen verfolgt der Regionalverband mit der Windenergieplanung kurz- und mittelfristig die Ziele, den
Windenergieausbau zu befdrdern, das fiir 2032 vorgegebene regionale Teilflachenziel bereits im ersten
Planungsschritt zu erreichen, die Konsequenz der sog. Superprivilegierung in der Region abzuwenden und

somit die regionalplanerische Steuerung zu erhalten.
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Windenergieausbau beférdern

Derzeit sind rd. 1,3 Prozent der Regionsflache als Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen. Von der
bestehenden gesamten Vorrangflache Windenergie ist derzeit iberschlagig mehr als die Halfte mit an das
Stromnetz angeschlossenen Anlagen bebaut.” Im tiberwiegenden Teil der verbleibenden Flachen sind

Anlagen im Bau oder in Planung.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Windenergieplanung werden in der Region rd. 2,5-mal so viel Flachen
wie bisher fur Windenergie ausgewiesen. Damit erreicht die fir die Windenergienutzung bereitgestellte
Gesamtflache, im Vergleich mit anderen Regionen, ein sehr hohes Mal3. Der bereits seit Jahren
voranschreitende Windenergieausbau im GroRraum Braunschweig wird somit durch die Neuausweisung

weiter massiv vorangebracht.
Teilflachenziel 2032 schon im ersten Schritt erreichen

Mit dem vorliegenden Entwurf des Sachlichen Teilplans Windenergie soll nicht nur das bis zum 31.12.2027

zu erreichende Teilflachenziel von 2,46 Prozent der Flache des Verbandsgebiets, sondern auch das erst bis

zum 31.12.2032 zu erreichende Teilflachenziel von 3,18 Prozent der Flache des Verbandsgebiets bereits im
ersten Planungsschritt erfillt werden.

Mit der friihzeitigen Erfillung soll der Planungsaufwand auf einen Planungsschritt begrenzt werden. Die
Effizienz der Planung und der verantwortliche Umgang mit Planungsressourcen sind Griinde fir dieses
Vorgehen. Zudem ermdglicht die Erreichung beider Teilflachenziele in einem Planungsschritt eine friihzeitige
Rechts- und Planungssicherheit sowohl fir die verbandsangehorigen Kommunen als auch fir die

Birgerinnen und Blrger im VVerbandsgebiet sowie die in der Windenergiebranche tatigen Unternehmen.
Vermeidung der Superprivilegierung und Erhalt der Steuerung

Ein Verfehlen der regionalen Teilflachenziele wiirde zum Eintritt der unter 1.2.5 beschriebene sog.
Superprivilegierung fiihren. Mit der Superprivilegierung waren die negativen Entwicklungen einer
.verspargelten und durchtechnisierten Landschaft”, einer teilrdumlichen Uberfrachtung der Landschaft mit
WEA, einer Umzingelung von Ortschaften mit WEA, eines ineffizienteren Ausbaus von Netzen und Speichern

und schlussendlich absehbar grof3es Konfliktpotential zu beflirchten.

Derartige Entwicklungen sind weder im Sinne des Regionalverbands noch im Sinne seiner Verbandsglieder
oder der Gemeinden im GroRraum Braunschweig. Daher ist es ein besonderes Anliegen des
Regionalverbands, den Eintritt der Superprivilegierung durch die Erreichung der gesetzlich vorgegebenen

Teilflachenziele abzuwenden.

Mit dem Teilplan Windenergie sollen somit eine rdumliche Steuerung der Windenergienutzung im GroBraum

Braunschweig erhalten und eine grolRtmaogliche Konfliktvermeidung gesichert werden.

“ Eigene Erhebung Regionalverband Stand 08/2024
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2 Begrindung der Plansatze

2.1 ZuPlansatz 01

01 In der Zeichnerischen Darstellung sind folgende fiir die Nutzung der Windenergie
geeignete raumbedeutsame Standorte als Vorranggebiete Windenergienutzung nach
§ 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegt:

Der Plansatz ist ein Ziel der Raumordnung. Mit diesem Plansatz erfolgt die abschieRende Auflistung der
88 VR WEN fiir raumbedeutsame WEA. Den aufgefiihrten einzelnen Gebieten ist jeweils eine Kennziffer
nach dem Muster , Kennung des Verbandsglieds_ arabische Ziffer" vorangestellt.

Anlass, Ziel und Zweck sowie Methodik der Planung die insgesamt zu der vorliegenden VR WEN Planung
geflihrt haben, werden in den Teilen 1 und 3 dieser Begriindung detailliert erlautert. Durch den Teilplan
Windenergie kommt es — neben der neuen Gebietskulisse fir VR WEN - hinsichtlich raumlicher
Festlegungen zu keinen weiteren Anderungen in der Zeichnerischen Darstellung des RROP 2008. Eine
Auflistung der VR WEN befindet sich im Anhang 5 — Liste der Vorranggebiete Windenergienutzung (VR
WEN).

2.2 ZuPlansatz 02

02 Die Vorranggebiete Windenergienutzung sind als Rotor-aulRerhalb Flachen (Rotor-Out-
Regelung) festgelegt.

Der Plansatz ist ein Ziel der Raumordnung. Mit diesem Plansatz wird verbindlich die ,Rotor-out” Regelung
fur alle nach Ziffer 01 Satz 1 festlegten VR WEN festgelegt. Die ,Rotor-out-Regelung” entspricht den
Vorgaben des § 4 Abs. 3 WindGB zur Anrechnung von Flachen auf das regionale Teilflachenziel.

Bei einer Rotor-out-Planung darf der Rotor uber die Flachengrenze hinausragen. Es muss lediglich der
MastfuR der Windenergieanlage vollstandig innerhalb der festgelegten VVorranggebiete liegen. Alle
beweglichen Anlagenteile, also die Rotorblatter und Teile der Gondel, diirfen demnach Gber die festgelegten
Gebietsgrenzen hinausragen.

Vorranggebiet fiir

Windenergienutzung

Quelle: Regionalverband GroRraum Braunschweig - eigene Darstellung
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Dabei ist zu beachten, dass die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten VR WEN mal3stabsbedingt
(1: 50.000) nur gebietsscharf abgegrenzt sind und insofern keine Parzellenscharfe aufweisen. Die
Festlegung von Rotor-Out-Gebieten soll gewahrleisten, dass die VR WEN nach § 4 Abs. 3 WindBG in vollem
Umfang auf das Teilflachenziel angerechnet werden konnen.

2.3 ZuPlansatz 03

03 Planungen und MaRnahmen, die dem Bau und Betrieb von Windenergieanlagen
innerhalb dieser Gebiete entgegenstehen, sind unzuldssig.

Der Plansatz ist ein Ziel der Raumordnung. Der Plansatz bestimmt, dass in den Vorranggebieten
Windenergienutzung alle raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen ausgeschlossen sind, die der
Nutzung der Windenergie entgegenstehen. Dies gilt auch fiir Nutzungsanderungen. Es wird Bezug
genommen aufin § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG fir Ziele der Raumordnung und in § 7 Abs. 3 Satz Nr. 1 ROG fur
Vorranggebiete enthaltene Legaldefinitionen.

2.4 ZuPlansatz 04

04 In den nach Ziffer 01 festgelegten Vorranggebieten Windenergienutzung sind
Héhenbeschrankungen unzulassig.

Der Plansatz ist ein Ziel der Raumordnung. Gem. LROP 2017 - Abschnitt 4.2.1, Ziffer 02 Satz 3 sollen in
Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung keine Hohenbegrenzungen festgelegt werden
(Grundsatz der Raumordnung i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). In der Begriindung des LROP-Plansatz wird
ausgefihrt (LROP 2017, S. 63), dass es zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele insbesondere
durch den weiteren Ausbau der Windenergienutzung sowie unter dem Aspekt des Repowering geboten ist,

auf eine Hohenbegrenzung von WEA in den RROP grundsatzlich zu verzichten.

Derartige Begrenzungen ergeben sich insbesondere aus zivilen und militarischen luftverkehrlichen
Erfordernissen. Im Rahmen der Erstellung des Plankonzeptes sind diese Belange unter Zugrundelegung der
Muster-Windenergieanlage (s. 3.1.2) eingehend gepriift worden. Es kann davon ausgegangenen werden,
dass unter Berticksichtigung der zugrundeliegenden Ausschluss- und Abwagungskriterien in den geplanten
VR WEN nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage keine Notwendigkeit fiir anlagenbezogene

Hohenbegrenzungen besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs.1 Satz 5 WindBG Flachen, die in Planen ausgewiesen
werden, die nach dem 01.02.2023 wirksam geworden sind und Bestimmungen zur Hohe baulicher Anlagen
enthalten, nicht auf die Flachenbeitragswerte bzw. regionalen Teilflachenziele anrechenbar sind. Damit eine
vollstandige Anrechenbarkeit der festgelegten VR WEN auf die Teilflachenziele dauerhaft gewahrleistet ist,
wird der Plansatz festgelegt und schliel3t somit Hohenbegrenzungen in den VR WEN generell und
insbesondere durch Bauleitplanung aus. Sofern in alteren auf der Ebene der Flachennutzungsplanung
ausgewiesene Konzentrationsflachenplanungen fiir die Windenergienutzung, die sich mit regionalplanerisch
festgelegten VR WEN Uberlagern, Regelungen zur Anlagenhche enthalten sind, wird auf die sich aus

§ 1 Abs. 4 BauGB ergebende Anpassungspflicht von Bauleitplanen an die Ziele der Raumordnung verwiesen.
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3 Planungskonzept zur Festlegung von Vorranggebieten
Windenergienutzung

3.1 Grundlagen des Planungskonzepts

3.1.1 Methodische Grundlage des Planungskonzepts

Aufbauend auf den beschriebenen Gesetzesgrundlagen sowie den beschriebenen Planungszielen hat der
Regionalverband Grol3raum Braunschweig fiir seine Windenergieplanung im Zuge der Aufstellung des
Sachlichen Teilplans Windenergie ein an die veranderten gesetzlichen Grundlagen und Zielsetzungen
angepasstes Planungskonzept entwickelt.

Das Planungskonzept bildet das planerische Gerust der fiir eine Planung erforderlichen Abwagung des
Planungstragers zwischen dem Fur und Wider seiner Planung. Im Rahmen des Planungskonzeptes legt der
Planungstrager spezifische Bewertungskriterien fur die Beurteilung zugrunde und stellt so sicher, dass das
Ergebnis seiner Planung nicht willkirlich ist. Diese Kriterien sowie die verschiedenen Schritte im
Planungsprozess, die letzten Endes zu der Festlegung bestimmter VR WEN gefihrt haben, konnen nur in

einem Planungskonzept nachvollziehbar dokumentiert und dargelegt werden.

Das Planungskonzept zur Festlegung von VR WEN im Sachlichen Teilplan Windenergie setzt sich aus drei

zentralen Bausteinen zusammen:
1. Baustein: Gesamtraumliche Potenzialflachenanalyse

Zunachst wurde sich mit der Frage, welche Bereiche im Verbandsgebiet nicht fiir eine Windenergienutzung
zur Verfiigung stehen sollen und auch welche Kriterien fiir eine Ausweisung als VR WEN angewandt werden
sollen, grundlegend auseinandergesetzt (s. 3.1.4).

Die gesamtraumliche Potenzialflachenanalyse erfolgt auf der Grundlage der ermittelten Planungskriterien,
die gegen die Eignung als VR WEN sprechen und unter Berlcksichtigung von Flachen, die Kraft des
Faktischen oder aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht fiir eine Windenergienutzung zur Verfigung
stehen.

Ziel der Potentialflachenanalyse ist es, im Planungsraum zundchst pauschal aber systematisch ungeeignete
Flachen herauszufiltern. Die verbleibenden Flachen sind Flachen, die potenziell fir die Festlegung von VR
WEN in Betracht kommen, da hier viele Konflikte absehbar nicht auftreten. Die so ermittelten Flachen sind

die Potenzialflachen, die im nachsten Schritt weiter untersucht werden.
2. Baustein: Einzelfallprifung

Die als Ergebnis der Potenzialflachenanalyse infrage kommenden Potenzialflachen werden im Rahmen
einer Einzelfallprifung naher untersucht. Die Einzelfallprifung wird in zwei Teilschritten, einer ersten

Grobprifung und einer nachfolgenden ausfiihrlichen Detailprifung, vollzogen. Die Einzelfallpriifung wird

ausflihrlich in Gebietsblattern dokumentiert.

Im ersten Teilschritt der Einzelfallprifung, der Grobprufung, werden die ermittelten Potenzialflachen

anhand besonders gewichtiger Belange, die nur im Rahmen der Einzelfallprifung sinnvoll bericksichtigt
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werden konnen (u. a. Umfassung von Ortslagen, Artenschutz, Natura 2000-Gebiete, militdrische Belange,
teilraumliche Kumulation von potenziellen VR WEN) gepriift.

AnschlieBend werden im zweiten Teilschritt, der ausfihrlichen Detailpriifung, nur noch die Potenzialflachen,
die weiterhin als fiir eine Festlegung als VR WEN geeignet angesehen werden, vollstandig und abschlielsend
geprift. In der Detailpriifung erfolgt eine abschlieBende Abwagung aller zu berlicksichtigenden Belange in
Bezug auf die zur Festlegung vorgesehenen Vorranggebiete. Im Sinne einer Vollziehbarkeitsprognose wird
so hinreichend sichergestellt, dass WEA innerhalb der zur Festlegung vorgesehenen Vorranggebiete auch
tatsachlich genehmigungsfahig sind und aller Voraussicht nach auch wirtschaftlich betrieben werden
kdénnen.

Somit ist im Rahmen der erforderlichen Abwagung, soweit auf der vorgezogenen Ebene der
Regionalplanung moglich, geprift, ob der Errichtung von WEA in den hierfiir vorgesehenen VR WEN im
Genehmigungsverfahren einzelne Belange uniiberwindbar (d. h. auch nicht durch geeignete technische
MaBnahmen oder eine angepasste Standortauswahl vermeidbar) entgegenstehen konnten. Nur Flachen, die
eine positive Vollziehbarkeitsprognose haben, werden als VR WEN ausgewiesen.

Gesamtraumliche Potenzialflachenanalyse

Bereinigung und Bildungvon
Potenzialflachenkomplexen

Einzelfallpriifung

Grobprifung auf Basis von gewichtigen Abwagungskriterien

Vollstandige Einzelfallprifung (Abwagung) der festzulegenden VR WEN

. /__.—'
i ,
e

1. Entwurf Sachlicher Teilplan Windenergie

Abbildung 1: Bearbeitungsschritte des Planungskonzepts zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergie im
Regionalverband GroRraum Braunschweig, Quelle: Eigene Darstellung
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3. Baustein: Uberpriifung des Abwigungsergebnisses auf Erreichung der Teilflichenziele

Die Planung soll in jedem Fall das im NWindG fiir den Stichtag 31.12.2027, moglichst aber auch schon das
flir den Stichtag 31.12.2032 vorgegebene Teilflachenziel erfiillen. Dies bedeutet, dass unter
Berticksichtigung aller gem. § 4 WindBG (s. 4) anrechenbaren Flachen im GroRraum Braunschweig eine

Gesamtflache der Windenergiegebiete von mindestens 16.196 ha (3,18 % der Regionsflache) erreicht wird.

Wird dieser Zielwert als Ergebnis der Planung nicht erreicht, wird der Regionalverband eine Uberpriifung
insbesondere der im Zuge der Potenzialflachenanalyse berlcksichtigten Planungskriterien bzw. eine
Uberpriifung der im Zuge der Einzelfallpriifung vorgenommenen Gewichtung der gegen- und untereinander
abzuwagenden Belange vornehmen. Endgtltig abgeschlossen ist der Planungsprozess erst mit Erreichen
des Teilflachenziels fiir 2032.

3.1.2 Referenz-Windenergieanlage

Umfang und Reichweite der von WEA ausgehenden Wirkungen, die wiederum zur Betroffenheit von im
Planungs- und Abwagungsprozess zu berlcksichtigenden Belangen fuhren, hangen maligeblich von den
Dimensionen der letztlich innerhalb der festgelegten VR WEN tatsachlich errichteten Anlagen ab.

Um eine sachgerechte Abwagung vornehmen zu kdnnen, muss sich der Planungstrager daher im Zuge der
Festlegung von VR WEN Uber die wesentlichen Eigenschaften und Wirkungen der WEA, die auf den von ihm
festgelegten Flachen errichtet werden konnten, im Klaren sein. Anderenfalls konnte weder eine
nachvollziehbare Herleitung der in der Potenzialflachenanalyse pauschal als fiir VR WEN ungeeignet
beurteilten Flachen noch die erforderliche Abwagung im Einzelfall (inkl. Vollziehbarkeitsprognose) der
letztlich festgelegten VR WEN mit angemessener Bestimmtheit gelingen. In Bereichen, die absehbar nicht

fur die Errichtung von WEA in Frage kommen, dirfen keine Vorranggebiete festgelegt werden.

Hier steht der Planungstrager vor dem Problem, dass die letzten Endes tatsdachlich innerhalb der von ihm
festgelegten VR WEN errichteten WEA-Typen auf der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung

naturgemaf noch nicht bekannt sind.

Aus diesem Grund wird anstelle einer konkreten Anlage mit Referenz-Windenergieanlagen geplant. Die
Prognose Uber die voraussichtliche Realisierbarkeit der Planung und Genehmigungsfahigkeit von WEA auf

den in den Blick genommenen Flachen wird auf Basis dieser Referenzanlagen erstellt.

Die Wahl der angesetzten Referenz-Windenergieanlagen obliegt zwar grundsatzlich dem Planungstrager,
jedoch darf diese Wahl nicht willkirlich erfolgen und an der Realitat vorbeigehen. So diirfen z. B. keine
begrindeten Zweifel daran bestehen, dass die gewahlten Referenz-Windenergieanlagen im betroffenen
Planungsraum auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten realisierbar sind. Auf der anderen Seite dlrfen
die Referenz-Windenergieanlagen auch nicht dazu ,missbraucht” werden, z. B. durch die Wahl einer
unrealistisch hohen Anlage, als erforderlich angesehene Abstande zu sensiblen Belangen/Nutzungen

unnatig in die Hohe zu treiben.

Beziiglich des fiir die Referenz-Windenergieanlagen anzunehmenden Rotordurchmessers besteht zudem
mit § & Abs. 3 WindBG nunmehr eine zumindest indirekte Gesetzesvorgabe, denn fiir den Rotorradius
abziiglich des MastfuRradius einer hier als ,Standardwindenergieanlage an Land" betitelten
Windenergieanlage setzt das WindBG einen Wert von 75 Metern fest. Unter gleichzeitiger Annahme eines
MastfuRdurchmessers von 15 Metern ergibt sich hieraus ein Rotordurchmesser von 165 m.
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Dies berticksichtigend legt der Regionalverband Grofsraum Braunschweig seinem Planungskonzept mit dem
Ziel, potenziell negative Wirkungen weder zu unterschatzen noch zu iberschatzen, dem aktuellen Stand der
Technik entsprechende und die Normierungen des WindBG berlcksichtigende Anlagendimensionierungen
als Referenz-WEA zugrunde. Diese orientieren sich an marktgangigen und modernen Anlagentypen und
basieren auf fiktiven Mittelwerten der zentralen Abmessungen dieser WEA.

Die im Folgenden als Referenz-Windenergieanlage 1 bezeichnete Anlage hat eine Gesamthdhe von 240 m.
Marktverfligbare Anlagentypen mit ungefahr den verwendeten Dimensionen sind u. a. die ENERCON E160,
die Vestas \V162-5.6 EnVentus oder die Nordex N 163.

Allerdings ist die Referenz-Windenergieanlage 1 in Teilen des nordwestlichen Planungsraumes nicht mit
militarischen Belangen vereinbar, da hier die Kursfiihrungsmindesthohe (Minimum Vectoring Altidude, kurz
MVA, s. 3.1.4) weniger als 240 m (ber Grund betragt. Um der Windenergienutzung aber auch in diesem
Teilraum in angemessenem Umfang Raum zu verschaffen, wurde gepriift, ob hier nicht eine kleinere, aber
marktgangige und wirtschaftlich betreibbare Windenergieanlage realisierbar ist.

Als Ergebnis dieser Prifung wird festgestellt, dass in Teilen des Planungsraums, in denen die MVA zwischen
180 und 240 m liegt, eine Windenergienutzung mit kleineren Anlagen als der Referenz-
Windenergieanlage 1 moglich ist.

Fir diese Teilbereiche wurde die Referenz-Windenergieanlage 2 mit einer Gesamthohe von 180 m
festgelegt. Marktverfugbare Anlagentypen mit ungefahr den verwendeten Dimensionen sind u. a. die
Nordex N 149 oder die VVestas VV 126.

In der folgenden Abbildung sind die ungefahren Abmessungen der Referenz-Windenergieanlagen skizziert:
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Abbildung 2: Abmessungen der verwendeten Referenz-Windenergieanlage 1 (links) und der verwendeten Referenz-

Windenergieanlage 2 (rechts), Quelle: Eigene Darstellung
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3.1.3 Landes- und fachplanerische Vorgaben mit besonderer Bedeutung

Uber die bereits zuvor genannten, die Rechtsgrundlagen in Bezug auf die Windenergienutzung unmittelbar
bestimmenden, Gesetze hinaus beriicksichtigt der GroRraum Braunschweig in seinem Planungskonzept
zahlreiche weitere fachplanerische Rechtsgrundlagen. Diesbezuiglich sind insbesondere das Bau-,
Naturschutz- und Immissionsschutzrecht hervorzuheben. Eingang in das Planungskonzept haben — soweit

erforderlich — insbesondere die folgenden fachrechtlichen Regelungen gefunden:
» Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023)
» |Immissionsschutzrechtliche Anforderungen
= Anforderungen nach Baugesetzbuch (Gebot der Riicksichtnahme)
=  Waldrecht
= Natur- und artenschutzrechtliche Anforderungen (inkl. Landschaftsschutz)

» Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gem. §§ 13 und 15 BNatSchG unter besonderer
Bertcksichtigung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes

= Natura 2000-Gebiete nach §§ 31 ff BNatSchG

=  Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

» lLandesraumordnungsprogramm 2022 (LROP 2022)
= Regionales Raumordnungsprogramm

Die in Bezug auf die Windenergienutzung relevanten (fach-)rechtlichen Normen bilden einen wichtigen
Bewertungs- und BeurteilungsmaRstab sowohl fiir die Ableitung von Planungskriterien im Rahmen der
Potenzialflachenanalyse als auch und insbesondere fiir die Vollziehbarkeitsprognose im Zuge der Abwagung
in der Einzelfallprifung. Die fir das Planungskonzept wichtigsten fachrechtlichen Vorgaben werden zum
besseren Verstandnis der im Zuge des Planungskonzepts getroffenen Abwagungsentscheidungen

nachfolgend kurz skizziert:
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023)

Das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 gednderte EEG® setzt in § 2 fest, dass Errichtung und
Betrieb von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie im tiberragenden offentlichen Interesse liegen
und als vorrangiger Belang im Rahmen erforderlicher Schutzgliterabwagungen eingebracht werden sollen.
Dies ist sowohl im Rahmen von planerischen Abwagungen als auch in allen Zulassungsentscheidungen zu

berticksichtigen, in denen der zustandigen Behorde ein Bewertungs- oder Ermessensspielraum zusteht.

Dies bedeutet fir die Windenergieplanung des Regionalverbands Grol3raum Braunschweig, dass das der
Windenergienutzung im Rahmen der Abwdgung mit konkurrierenden Belangen beizumessende Gewicht
gegenuber der Situation vor Einfuhrung des § 2 EEG noch einmal als erhoht anzunehmen ist. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass im Rahmen der Festlegung von VR WEN eine im Grundsatz ergebnisoffene Abwagung
nach § 7 Abs. 2 ROG nun verzichtbar ware.

Diese Abwagung, in der alle offentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander

abzuwdgen sind, ist auch unter Beachtung von § 2 EEG weiterhin vollumfanglich durchzufiihren. Lediglich

5BGBI. 2024 I Nr. 151, S. 1066

20
45 von 347 in Zusammenstellung



Sachliches Teilprogramm Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig — Entwurf 2025, 1. Offenlage ngqrﬂndung

das der Windenergienutzung im Rahmen dieser Abwagung zukommende ,angemessene” Gewichtist als
erhoht anzunehmen. Nach Auslegung des OVG Greifswald® ist § 2 Satz 2 EEG als Sollbestimmung
dahingehend zu verstehen, dass sich in den einzelnen Schutzgiiterabwagungen regelmaRig ein Ubergewicht
der Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien ergibt und das tiberragende offentliche Interesse an der
Errichtung von WEA sowie das offentliche Sicherheitsinteresse nur in atypischen Ausnahmefallen
uberwunden werden kdnne. Dies muss fachlich anhand der besonderen Umstande der jeweiligen Situation

begriindet werden. Die Auslegung des OVG verdeutlicht, dass eine Abwagung auch weiterhin erforderlich ist.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass eine pauschale Annahme pro Windenergienutzung ohne nahere
Befassung mit den konkreten Gegebenheiten und Raumnutzungsinteressen nicht rechtskonform ware.

Der § 2 EEG kann damit insbesondere dann eine Hilfestellung sein, wenn auf Flachen, die als VR WEN
festgelegt werden sollen, verschiedene ebenfalls gewichtige Belange entgegenstehen oder der
Windenergienutzung aus fachgesetzlichen Grinden sogar grundsatzlich entzogen sind. Hier kann § 2 EEG
dahingehend wirken, dass die Abwagungsentscheidung fiir die Windenergienutzung getroffen werden kann,
bzw. die erkannten fachgesetzlichen Hemmnisse im Genehmigungsverfahren tiberwunden werden konnen
(z. B.im Wege einer fachrechtlichen Ausnahme, einer Befreiung oder einer anderen
Ermessensentscheidung). Diese Uberwindbarkeit kann auch bei der regionalplanerischen Flachenauswahl

angenommen werden.
Immissionsschutzrechtliche Anforderungen

Errichtung und Betrieb von WEA mit einer Gesamthohe von mehr als 50 m bediirfen nach § 4 Abs. 1 Satz 1
und 3 BImSchGi. V. m. Nr. 1.6 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV einer immissionsschutzrechtlichen

Genehmigung.

Anlagen mit einer Gesamthohe von weniger als 50 m fallen bereits aufgrund der fehlenden
Raumbedeutsamkeit nicht in den Kompetenzbereich der Raumordnung, sodass von der Regionalplanung
gesteuerte Anlagen immer einer Genehmigung nach dem Immissionsschutzrecht bedirfen. Voraussetzung
fur die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfahigkeit von WEA ist insbesondere, dass durch die
Errichtung und den Betrieb der Anlagen keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden
kénnen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG). Als schadliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen zu werten,
die nach Art, AusmaR oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Beldstigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren (§ 3 Abs. 1 BImSchG).

Fir die Planung bzw. Zulassung von WEA ergeben sich daraus in Anbetracht ihrer bekannten und
wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen insbesondere Anforderungen im Hinblick auf Larmemissionen
(Schall), Lichteffekte (insbesondere Schattenwurf) sowie Eisabwurf und Havarien. Diese sind bereits im
Rahmen der Festlegung von VR WEN durch die Regionalplanung mitzudenken. Dies ist insbesondere in
Bezug auf die Vollziehbarkeitsprognose zwingend erforderlich, in welcher der Planungstrager nach dem auf
MaRstabsebene der Regionalplanung Erkennbaren sicherstellen muss, dass auf den positiv fir die

Windenergienutzung festgelegten Flachen auch tatsachlich WEA genehmigt und betrieben werden kdonnen.

Da die mit den Anlagen verbundenen Immissionen jedoch in Intensitat und Reichweite mal3geblich von der
Anlagendimension sowie den konkreten Standorten und Standortbedingungen abhangen, welche auf Ebene
der Regionalplanung noch nicht bekannt sind und nicht vom Planungstrager beeinflusst werden kdnnen,

6 Urt. v.07.02.2023 - 5 K 171/22, BeckRS 2023, 2396
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muss der Planungstrager an dieser Stelle u. a. mit Hilfe der festgelegten Referenz-Windenergieanlage (s.

3.1.2) typisieren und prognostisch agieren.
Anforderungen nach Baugesetzbuch (Gebot der Riicksichtnahme)

WEA konnen gegen das zu den unbenannten 6ffentlichen Belangen im Sinne des

§ 35 Abs. 3 Satz 1 und 3 BauGB gehdrende sog. Gebot der Riicksichtnahme verstol3en, wenn von ihrer Hohe
und von den Drehbewegungen ihrer Rotoren eine sog. optisch bedrangende Wirkung auf bewohnte
Nachbargrundstiicke ausgeht. Diesbezuglich stellt § 249 Abs. 10 BauGB klar, dass eine unzulassige optisch
bedrangende Wirkung von WEA in der Regel nicht ausgeht, wenn der Abstand von der Mitte des MastfuRes
der Windenergieanlage bis zu einem benachbarten Wohngebaude mindestens der zweifachen Gesamthdohe
der Windenergieanlage entspricht. Bezogen auf die vom Planungstrager in Ansatz gebrachte Referenz-
Windenergieanlage (s. 3.1.2) mit einer Gesamthohe von 240 Metern bedeutet dies, dass eine unzulassige
optisch bedrangende Wirkung ab einer Mindestentfernung von 480 Metern zwischen einem festgelegten

VR WEN und benachbarten Wohngebauden ausgeschlossen werden kann.

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Gebot der Ricksichtnahme eine Rolle spielen kann, ist
die sog. Umzingelung von Ortschaften mit WEA und das hierdurch fir die Bewohner entstehende sog.
Geflhl des Umstellt- und Eingeschlossenseins. Anders als fir die optisch bedrangende Wirkung gibt es auf
die Frage, ab wann eine unzumutbare und durch Verstol3 gegen das Gebot der Riicksichtnahme ggf. auch
unzulassige Umzingelung von Ortschaften vorliegt, derzeit noch keine eindeutige gesetzliche Regelung.
Auch in der Rechtsprechung finden sich nur wenige Urteile, die diesbeztiglich eindeutige Riickschliisse
zulassen. Soweit bekannt, hat einzig das OVG Sachsen-Anhalt in seinem Beschluss vom 16.03.20127 mit
der Auffassung, dass ein maximaler Umfassungswinkel von 120° durch einen deutlich sichtbaren,
geschlossenen Windpark nicht tberschritten werden solle, hierzu eine Orientierung gegeben. Diese
Einschatzung hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr Einzug in die Planungspraxis gehalten und wird

auch im vorliegenden Planungskonzept aufgenommen und in der Einzelfallprifung angewandt.

Waldrecht

Gem. LROP 2017 — Abschnitt 4.2.1 Ziffer 02 Satz 6-98 kdnnen Waldflachen fiir die windenergetische
Nutzung unter Berticksichtigung seiner vielfaltigen Funktionen und seiner Bedeutung fiir den Klimaschutz
grundsatzlich in Anspruch genommen werden. Nicht in Anspruch genommen werden dirfen jedoch die

landesplanerisch festgelegten ,Vorranggebiete Wald".

Diese Festlegung eroffnet dem Planungstrager die Moglichkeit, auch Waldflachen fur Windenergienutzung
in Anspruch zu nehmen bzw. liberlagernd festzusetzen. Damit bilden die Vorbehaltsflachen Wald im
Planungsraum ein Flachenpotential fir den Ausbau der Windenergie, welches das Erreichen der regionalen
Teilflachenziele ermaglicht bzw. erleichtert. Eine Inanspruchnahme von Waldflachen bei der Festlegung von
VR WEN erscheint auch deshalb erforderlich, um eine moglichst gerechte Verteilung der VR WEN im

Planungsraum zu gewahrleisten.

Bei der der Festlegung von Vorranggebieten Windenergie in Waldern soll gem. Ziffer 02 Satz 9 LROP
zunachst gepruft werden, ob dafir vorbelastete Waldflachen oder mit Nahrstoffen schwacher versorgte

7 Beschluss vom 16.03.2012 — 2 L 2/11; BeckRS 2012, 49386
8 5. \Verordnung zur Anderung der Verordnung (iber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO)
vom 7. September 2022 Nds. GVBI. Nr. 29/2022, 5.521
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forstliche Standorte in Anspruch genommen werden. Diesen Pramissen ist der Regionalverband bei den

vorgeschlagenen Flachen gefolgt.

Natur- und artenschutzrechtliche Anforderungen (inkl. Landschaftsschutz)

Die Errichtung und der Betrieb von WEA in regionalplanerisch festgelegten Jorranggebieten setzen voraus,
dass die naturschutzrechtlichen Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) erfiillt werden.
Sie gehadren zu den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und stellen zudem
offentliche Belange dar, welche nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB der Errichtung von WEA
entgegenstehen konnen.

Zu den auf Ebene der Regionalplanung beachtlichen naturschutzrechtlichen Vorgaben gehoren

insbesondere:
» bestehende Landschafts- und Landschaftsrahmenplane (§§ 9 ff. BNatSchG),
» einzelne Elemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG),

= geschutzte Teile von Natur und Landschaft wie z. B. Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete
(8§ 20 ff. BNatSchG),

= die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten (§§ 31 ff. BNatSchG) sowie der besondere
Artenschutz (8§ 44 ff. BNatSchQ).

Dabei kommt den unterschiedlichen Normen ein differenziertes Gewicht im Rahmen der Abwagung zu bzw.

sind einzelne Normen des BNatSchG als striktes Recht der Abwagung ganzlich entzogen.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gem. §§ 13 und 15 BNatSchG unter besonderer
Berucksichtigung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes

Die Errichtung und der Betrieb von WEA fiihren im Allgemeinen zu erheblichen Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Derartige Beeintrachtigungen
stehen der Festlegung eines VR WEN jedoch nicht entgegen, da sie zumindest in Teilen planerisch
grundsatzlich nicht vermieden werden kdnnen. Die Beeintrachtigungen durch WEA innerhalb der
festgelegten VR WEN sind im Zuge der Genehmigungsverfahren spezifisch zu ermitteln und, sofern sie nicht
durch technische MalRnahmen vermieden werden konnen, auszugleichen. Insoweit ist die Eingriffsregelung

nicht bereits im Zuge der Regionalplanung in den Blick zu nehmen.

Gleichwohl sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft nach § 13 BNatSchG vorrangig zu
vermeiden. Diesem Vermeidungsgrundsatz muss schon die regionalplanerische Steuerung von WEA
Rechnung tragen, indem die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes mit angemessenem Gewicht
beriicksichtigt und die Windenergienutzung auf méglichst unempfindliche, konfliktarmere Bereiche des

Planungsraumes lenkt.

Eine mithin zulassungskritische und damit auch fiir die durchzufiihrende Vollziehbarkeitsprognose relevante
Wirkung kann die Eingriffsregelung im Extremfall in Bezug auf die von WEA ausgelosten Beeintrachtigungen
des Landschaftsbilds entfalten. So konnen innerhalb von VR WEN realisierbare WEA die Landschaft im
Einzelfall derart tiefgreifend und dauerhaft verandern, dass die zu erwartenden Beeintrachtigungen weder
ausgleich- noch ersetzbar sind. Fir einen solchen Fall hat sich der Begriff der ,Verunstaltung des
Landschaftsbildes” in der Praxis etabliert. Eine ,Verunstaltung” der Landschaft verlangt in diesem

Zusammenhang einen besonders schwerwiegenden Eingriff, welcher tiber eine bloRe Beeintrachtigung der
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JVielfalt, Eigenart und Schonheit” oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung einer Landschaft

hinausgeht.

Nach § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgefiihrt werden, wenn die
Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen
sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwagung aller Anforderungen

an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen.

Der Ausgleich des Eingriffs ist auf der Genehmigungsebene zu regeln. Nur in besonders schweren Fallen ist
davon auszugehen, dass ein Eingriff nicht ausgeglichen, bzw. auch nicht gem. § 15 Abs. 6 BNatSchG durch
Zahlung abgegolten werden kann. Unter Bertcksichtigung des § 2 EEG ist somit davon auszugehen, dass
nur in absoluten Ausnahmefallen beide im § 15 Abs. 5 BNatschG genannten Bedingungen eintreten konnten

und zu einer Unzulassigkeit des Eingriffs nach § 15 Abs. 5 BNatSchG fiihren wiirden.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die im BNAtschG genannten Bedingungen in der Regel erfullt

werden konnen und der Errichtung von WEA nicht entgegenstehen.
Natura 2000-Gebiete nach §§ 31 ff. BNatSchG

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Plan unzulassig, wenn er zu erheblichen Beeintrachtigungen eines Natura
2000-Gebiets in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen fiihren
kann. Die Natura 2000-Gebiete setzen sich aus den Schutzgebieten der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie®
(FFH-Gebiete) und der Vogelschutzrichtlinie ' (EU-Vogelschutzgebiete) zusammen. § 7 Abs. 6 ROG verlangt,
dass bei der Aufstellung eines Raumordnungsplans die naturschutzrechtlichen Vorschriften der §§ 31 ff.
BNatSchG Anwendung finden, soweit ein Natura-2000-Gebiet durch den Plan in seinen fir die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mageblichen Bestandteilen erheblich beeintrachtigt wird. Im
Rahmen der Festlegung von VR WEN ist daher in der Mal3stabsebene der Raumordnung in angemessener
Weise zu priifen (,Ebenengerechtigkeit”""), ob durch den Plan unmittelbar oder mittelbar erhebliche
Beeintrachtigungen eines Natura 2000-Gebiets ausgelost werden kdnnen. Kann eine erhebliche
Beeintrachtigung hierbei nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, so ist der die
Beeintrachtigung auslosende Bestandteil des Planes voraussichtlich unzulassig und damit aus der Planung
zu entfernen. Die Regelungen des § 34 BNatSchG entziehen sich zudem der Abwagung und konnen vom

Planungstrager entsprechend nicht Gberwunden werden.

Fir die festzulegenden VR WEN muss folglich spatestens im Rahmen der Vollziehbarkeitsprognose im Zuge
der Einzelfallprifung sichergestellt werden, dass erhebliche Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten
nicht auftreten oder sicher vermieden werden. Kann die FFH-Vertraglichkeit nicht hinreichend sicher

festgestellt werden, ist eine Festlegung als VR WEN nicht méglich.
Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt alle im Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie aufgefiihrten Arten,

die europaischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie weitere Arten aus Verordnungen

9 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992.
10 Vogelschutzrichtlinie — Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November
20089.

1 Vgl. Wulfert, K., Késtermeyer, H. & Lau, M. (2018): Arten und Gebietsschutz auf vorgelagerten Planungsebenen. F+E
Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit im Auftrag des Bundesamtes fiir Naturschutz (FKZ 3515 820100)
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gem. § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG unter einen besonderen Schutz. Der besondere Artenschutz richtet sich
dabei grundsatzlich an die Genehmigungsebene, ist jedoch mit Blick auf das naturschutzrechtliche
Vermeidungsgebot sowie als wichtiger 6ffentlicher Belang bereits auf der vorgelagerten Ebene der

Regionalplanung in den Blick zu nehmen.

Auf der Ebene der Regionalplanung kann zum Artenschutz gleichwohl lediglich eine Uberschlagige
Risikoabschatzung dazu erfolgen, welche artenschutzrechtlichen Konflikte mit einzelnen Festlegungen
verbunden sein koannen. Aufgrund des raumubergreifenden PlanungsmaRstabs und der Moglichkeit, grol3ere
Teilraume innerhalb des Planungsraumes von WEA freizuhalten, ist insbesondere der Schutz von
Populationen windkraftempfindlicher Tierarten in den Blick zu nehmen.

Artenschutzrechtliche Konflikte konnen grundsatzlich im Zusammenhang mit den vier Verbotstatbestanden
des besonderen Artenschutzes auftreten. Von diesen Verbotstatbestanden sind fiir die
artenschutzrechtliche Beurteilung im Zusammenhang mit der Festlegung von VR WEN das Totungs- und
Storungsverbot von Relevanz. Eine Beschadigung oder Zerstdrung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten
kann aufgrund deren punktformiger bis kleinflachiger Auspragung regelmaRig durch kleinraumige
Anpassungen von Anlagenstandorten oder Zuwegungen im Zuge der Zulassungsverfahren vermieden

werden und spielt daher auf Ebene der Regionalplanung in der Regel keine Rolle.

Die vormals erhebliche Bedeutung des besonderen Artenschutzes fiir die Vollziehbarkeitsprognose im
Rahmen der Einzelfallprifung, in der prognostisch sicherzustellen ist, dass WEA in den festgelegten VR
WEN auch zugelassen werden kdnnen, ist infolge der EU-Notfallverordnung vom 22.12.2022" und deren
Umsetzung in Bundesrecht durch den im WindBG erganzten § 6 gegenwartig nicht mehr gegeben. Denn
nach § 6 Abs. 1 WindBG ist fiir WEA, die in einem Windenergiegebiet (also auch einem VR WEN) errichtet
werden sollen, im Genehmigungsverfahren abweichend von den Vorschriften des § 44 Absatz 1 BNatSchG
keine artenschutzrechtliche Prufung durchzufihren, sofern das Windenergiegebiet nicht in einem Natura
2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark gelegen ist und bei seiner Ausweisung eine
Umweltprifung durchgefihrt worden ist. Dies bedeutet, dass innerhalb von VR WEN, die die genannten
Bedingungen erfiillen, das besondere Artenschutzrecht nach §§ 44 ff. BNatSchG mit seinen verschiedenen
Verbotstatbestanden der Genehmigung von WEA nicht mehr entgegenstehen kann™. Entsprechend kann
der Planungstrager bei Festlegung eines VR WEN, welches die 0.g. Bedingungen erfiillt, gegenwartig davon
ausgehen, dass der besondere Artenschutz nicht zu einer Undurchfiihrbarkeit von Windenergienutzung

fihren wird.

Der besondere Artenschutz bleibt gleichwohl, wie eingangs bereits ausgefiihrt, ein wichtiger und im Zuge
der Abwagung bei der regionalplanerischen Festlegung von VR WEN zwingend mit angemessenem Gewicht
zu berlcksichtigender Belang. Erkennbare Konflikte sind schon mit Blick auf das naturschutzrechtliche
Vermeidungsgebot sowie eine moglichst effiziente (ohne umfangreiche VermeidungsmaRnahmen nach

§ 6 Satz 3 WindBG) Nutzung der der Windenergienutzung zur Verfligung gestellten Flachen - soweit mit

Blick auf die vorgegebenen Teilflachenziele moglich — durch eine angepasste Flachenauswahl zu vermeiden.

12 \Verordnung 2022/2577 des Rates, aktuell gliltig bis zum 30.06.2025

'3 Die am 20.11.2023 in Kraft getretene ,RED lII”-Richtlinie (RICHTLINIE 2023/2413 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES) verstetigt und erganzt die mit der Notfall-Verordnung vorgezogen ermdglichten
Verfahrenserleichterungen in tiw. geringfligig modifizierter Form.

5. auch ,Vollzugsempfehlung zu § 6 Windenergieflachenbedarfsgesetz” des BMWK vom 19.07.2023
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Raumordnerische Vorgaben - Landesraumordnungsprogramm 2022 (LROP 2022)

Die Inhalte des LROP sind aufgrund ihrer Verbindlichkeit fir nachgeordnete Regionalplanung, insbesondere
soweit diese Ziele i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG darstellen, von besonderer Bedeutung fiir das
Planungskonzept. Das LROP 2022 enthalt an verschiedenen Stellen Aussagen zur Windenergienutzung, die
im Rahmen des Planungskonzepts fir den Grol3raum Braunschweig zu beachten bzw. zu bertcksichtigen
sind. Bereits im Abschnitt zur gesamtraumlichen Entwicklung ist unter Ziffer 02 Satz 3 der Grundsatz
verankert, nach dem die Moglichkeiten zur Eindammung des Treibhauseffektes durch die Planungstrager

genutzt werden sollen.

Diesen allgemeinen Grundsatz weiter konkretisierende Festlegungen sind sodann im Abschnitt 4.2.1
Erneuerbare Energieerzeugung des LROP benannt. Demzufolge sollen die Trager der Regionalplanung
gem. Ziffer 01 Satze 2 und 3 (Grundsatz der Raumordnung) darauf hinwirken, dass unter Bertlicksichtigung
der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Energietrager und erneuerbarer Energien,
insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft und der Geothermie, raumvertraglich

ausgebaut wird.

In Ziffer 02 Satz 1 ergeht zudem die fur die Trager der Regionalplanung bindende Zielfestlegung, wonach sie
in ihren Raumordnungsplanen raumbedeutsame Standorte fir die Windenergienutzung sichern und als
Vorranggebiete Windenergienutzung festlegen missen. Die Festlegung derartiger Gebiete wird im
Anschluss durch die Festlegung weiterer Ziele und Grundsatze genauer definiert, wobei insbesondere

Ziffer 02 Satze 6 bis 9 fiir das Planungskonzept des Regionalverbands GroRraum Braunschweig eine
besondere Relevanz besitzen. Demzufolge kann der Wald in Niedersachsen unter Beriicksichtigung seiner
vielfaltigen Funktionen und unter Beachtung der Festlegungen des LROP in Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04 Satz 1
(keine Windenergienutzung in Vorranggebieten Wald) fiir die Windenergienutzung in Anspruch genommen

werden.
Raumordnerische Vorgaben - Regionales Raumordnungsprogramm

Neben der Aufstellung des vorliegenden Teilplans Windenergie arbeitet der Regionalverband GroBraum
Braunschweig zeitgleich an der Gesamt-Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (sog.
RROP 3.0). Es ist vorgesehen, dass die beiden Planverfahren zeitglich oder zumindest in enger zeitlicher
Folge in Kraft treten. Aus diesem Grund und um das spatere Auftreten von Nutzungskonflikten
auszuschlieBen, hat der Regionalverband in der Ermittlung von Potenzialflachen fiir die Windenergienutzung
schon die geplanten raumordnerischen Festlegungen aus dem Entwurf des RROP 3.0 zugrunde gelegt. Der
Windenergienutzung entgegenstehende Festlegungen wurden im Rahmen der gesamtraumlichen

Potenzialflachenanalyse als Negativkriterium (s. 3.1.4) berticksichtigt.

Davon unabhangig wird vor Ende des Gesamtplanungsprozesses abschlie3end tberpriift, ob rechtskraftige
Festlegungen des RROP 2008 einer Windenergienutzung in den geplanten VR WEN entgegenstehen.

3.1.4 Berlcksichtigung von Negativkriterien

Erster Baustein im Planungskonzept zur Festlegung von VR WEN im Grof3raum Braunschweig ist die
gesamtraumliche Potenzialflachenanalyse (s. 3.1.1). In dieser wird der Planungsraum zundchst pauschal,
aber systematisch auf Basis von Planungskriterien nach moglichst konfliktarmen und potenziell fir die

Festlegung von VR WEN geeigneten Flachen (Potenzialflachen) untersucht.
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Aus Sicht des Planungstragers fir die Windenergienutzung ungeeignete Flachen werden hierbei durch
Anwendung von Negativkriterien herausgefiltert und von den weiteren, detaillierten Betrachtungen und
Abwagungen ausgeschlossen. Die angewandten Planungskriterien sind das Ergebnis der
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bereiche im GroRraum Braunschweig nicht fir eine
Windenergienutzung zur Verfligung stehen sollen, weil die Windenergienutzung dort aus rechtlichen oder
tatsachlichen Griinden auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen ist oder weil dem Schutz der Flachen jedenfalls
ein derart hohes Gewicht zukommt, dass die Belange der Windenergienutzung ungeachtet des § 2 EEG

dahinter zuriicktreten missen (Negativkriterien)."

Durch die Berticksichtigung dieser einheitlichen Negativkriterien im Verbandsgebiet als erster Schritt hin zur
Festlegung von geeigneten VR WEN will der Regionalverband GroRraum Braunschweig mogliche
Nutzungskonflikte und Betroffenheiten von 6ffentlichen und privaten Belangen vorsorgend vermeiden oder
minimieren. Die bertcksichtigten Planungskriterien sollen dabei in angemessener Weise demin § 1 ROG und
§ 1 Abs. 1 NROG verankerten Vorsorgeprinzip Rechnung tragen, nach dem fiir einzelne Raumfunktionen und
Raumnutzungen bei gleichzeitiger Konfliktminimierung eine entsprechende Vorsorge vor negativen
Einflissen zu treffen ist. Hieraus leitet sich ferner der raumordnerische Auftrag zum Interessenausgleich
und zur Konfliktminimierung zwischen Siedlungsstruktur, Infrastruktur und Freiraumschutz ab, welcher nur

im Zuge einer groRraumigen Betrachtung erfullt werden kann.

Gleichzeitig soll mit Hilfe der typisierenden und auf pauschalen Planungskriterien fuRenden
gesamtraumlichen Betrachtung die Anzahl der fir eine Festlegung als VR WEN sinnvoller Weise in Frage
kommenden Gebiete/Standorte im Planungsraum fur die nachfolgende standort-/gebietsbezogene

Einzelfallprifung begrenzt und die einzelfallbezogene Abwagung damit entlastet werden.

Eine Ubersicht (iber die im Rahmen der Potenzialflichenanalyse zur Anwendung gekommenen
Negativkriterien zeigt die nachfolgende Tabelle 1. Die aufgefuhrten Negativkriterien werden gegliedert nach

sachlichen Themenbereichen einzeln beschrieben und begriindet.

15 Beziiglich der aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden einer Windenergienutzung definitiv nicht zur Verfligung
stehenden Flachen/Belange ist darauf hinzuweisen, dass diese z. B. aufgrund ihrer MaRstablichkeit nicht vollstandig
bereits in der gesamtraumlichen Potenzialflachenanalyse berticksichtigt werden konnen. Sofern derartige Belange sich
erstim Rahmen der Einzelfallpriifung sachgerecht Giberpriifen und berticksichtigen lassen, sind sie auch erst in diesem
Bearbeitungsschritt (insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Vollziehbarkeitsprognose) beriicksichtigt worden.
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Rotor-
Negativkriterium Grundlage Out- Pufferzone
Zugabe
Raumordnung
Vorranggebiet Natur und Landschaft™ | RROP 3.0 - Entwurf Nein -
Beachtung der VVorgaben
des LROP Abschnitt 3.1.2,
Forderung der Anbindung
) ) und Funktionsfahigkeit der
Vorranggebiet Biotopverbund ) ) )
Querungshilfen innerhalb Nein -

- flachig und linear )
derin Anlage 2 zum LROP

festgelegten
Vorranggebiete
Biotopverbund

Berlcksichtigung der
Vorgaben des LROP
Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04,
Erhaltung und Entwicklung
) der besonderen (klima-) )
Vorranggebiet Wald . i ) Nein -
okologischen Funktionen
des Waldes innerhalb der in
Anlage 2 zum LROP

festgelegten

Vorranggebiete Wald
) ) Beachtung der Vorgaben )
Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ) Nein -
des LROP Abschnitt 3.2.2
Vorranggebiet Rohstoffsicherung RROP-Entwurf Nein -
Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung RROP-Entwurf Nein -
.. ] . Beachtung der Vorgaben .
Olschiefer-Lagerstatte ) Nein -
des LROP Abschnitt 3.2.2
Vorranggebiet landschaftsbezogene )
RROP-Entwurf Nein -
Erholung
Vorranggebiet infrastrukturbezogene )
RROP-Entwurf Nein -
Erholung
Vorranggebiet regional bedeutsame
RROP-Entwurf Ja -

Sportanlage

'8 Das VR Natur und Landschaft konnte aus technischen Griinden nicht in die Potenzialflachenermittlung einbezogen
werden. Der Ausschluss der betroffenen Flachen erfolgte daher nachtraglich im Rahmen der Einzelfallprifung.
Unabhangig davon unterliegt dieses Kriterium aber nicht der Abwagung, sondern fihrt in jedem Fall zum Ausschluss der
betroffenen Flache.
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Rotor-
Negativkriterium Grundlage Out- Pufferzone
Zugabe
Vorranggebiet Hochwasserschutz RROP-Entwurf Nein -
Vorranggebiet Autobahn Beachtung der Vorgaben Ja 40m
des LROP Abschnitt 4.1.3,
Forderung der
RaumerschlieBung
Vorranggebiet Hauptverkehrsstralde innerhalb derin Anlage 2 Ja 20m
zum LROP festgelegten
Vorranggebiete Autobahn /
Hauptverkehrsstral3e
Beachtung der VVorgaben
des LROP Abschnitt 4.1.2,
Sicherung und Ausbau der
) ) RaumerschlieBung
Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke | ,
i ) innerhalb der in Anlage 2 Ja -
/ sonstige Eisenbahnstrecke
zum LROP festgelegten
Vorranggebiete
Haupteisenbahnstrecke /
sonstige Eisenbahnstrecke
Vorranggebiet Verkehrsflughafen, |
a -
Bauschutzbereich
Vorranggebiet Verkehrslandeplatz und
Vorranggebiet regional bedeutsame
. , RROP-Entwurf Ja -
Sportanlage fur Flugsport sowie
sonstige Segel- und Flugplatze
Vorranggebiet Leitungstrasse |
a -
(ab 110 kV)
Siedlung
Vorhandener Siedlungsbereich oder Vorsorgeorientierter )
. . . . - Nein 1.000 m
bauleitplanerisch gesicherter Bereich Immissionsschutz, Schutz
des Ortsbildes und der
Wochenendhaus-, Camping- und Ortsentwicklung, Schutz ,
. . N . . Nein 1.000 m
Ferienhausgebiete sowie Klinikgebiete | des siedlungsnahen
Freiraumes
Vorsorgeorientierter
. . ) . Immissionsschutz, )
Splittersiedlungen und Einzelhauser Nein 600 m
vorbeugender
Nachbarschaftsschutz
Natur und Landschaft
Gebietsschutz nach § 23
Naturschutzgebiet BNatSchGi.V.m.§ 16 Ja -
NAGBNatSchG
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Negativkriterium

Grundlage

Rotor-
Out-
Zugabe

Pufferzone

Nationalpark

Gebietsschutz nach § 24
BNatSchGi.V.m.§ 17
NAGBNatSchG

Ja

Natura 2000 Gebiet

Gebietsschutz nach § 34
BNatSchG

Ja

Wasser

Uberschwemmungsgebiet/vorlaufig
gesichertes Uberschwemmungsgebiet

Hochwasserschutzi. V. m.
§ 78 WHG, Sicherung des
Abflussregimes und
Retentionsvermogens der
Gewasserauen

Nein

Wasserschutzgebiet — Schutzzone
I/Heilquellenschutzgebiet

Wasserschutzgebiet — Schutzzone |l

Trinkwasserschutz nach §
51 WHG
i.V.m. § 2 SchuVO

Ja

Nein

Gewasser (oberirdische Gewasser) /
Talsperren

Schutz der
Gewasserfunktionen
inkl. der Uferzone, 50
m Bauverbotszone
nach

§61 Abs. 1 BNatSchG

Nein

50m

Infrastruktur

Zivile Flugsicherungseinrichtungen

Nein

3.000 m

Bundesautobahn

VVerkehrssicherheit, 40 m
Bauverbotszone nach

§9 Abs. 1Satz 1 Nr. 1
FStrG, Gewahrleistung der
Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs und
vorsorgeorientierter Schutz
vor Unfallen durch
umherfliegende
Anlagenteile 0. a.

Ja

40 m

Bundes-, Landes- oder Kreisstral3e

\Verkehrssicherheit, 20 m
Bauverbotszone nach
§9 Abs. 1Satz 1 Nr. 1
FStrG bzw.

§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
NStrG

Ja

20m

Eisenbahnstrecke

VVerkehrssicherheit,
Gewahrleistung der

Ja
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Rotor-
Negativkriterium Grundlage Out- Pufferzone
Zugabe
Verkehrssicherheit und
vorsorgeorientierte Abwehr
von Storungen des
Schienenverkehrs
Bundeswasserstralde Ja 50m
Freileitungen Nein 110 m
Sonstiges
Hubschraubertiefflugstrecken der |
a -
Bundeswehr
Kursfihrungsmindesthohe der BW a
unter 180 m
Mindestgréf3e von VR WEN )
Nein -
50 ha

Tabelle 1: Negativkriterien im Rahmen der gesamtraumlichen Potenzialflachenanalyse

3.1.5 Erlauterungen zu den Negativkriterien

3.1.5.1

Raumordnung - Vorranggebiet Biotopvernetzung — flachig und linear (LROP 2022)

Gem. LROP 3.1.2 Ziffer 02, Satze 1 und 2 ist in Niedersachsen ein Biotopverbundsystem zu erhalten und

weiter zu entwickeln. Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wildlebender

Tiere und Pflanzen einschlieBlich ihrer Lebensstatten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der

Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfahiger 6kologischer Wechselbeziehungen. Der

Biotopverbund soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes ,Natura 2000" beitragen (§ 21

Abs. 1 BNatSchG). Er setzt sich im Wesentlichen aus den gem. Ziffer 08 zu sichernden und den gem. 3.1.3

gesicherten Gebieten zusammen. Wesentliche Bausteine des Biotopverbundes sind:

die Gebiete des Natura 2000-Netzes,

die fiir die Biotopvernetzung geeigneten Schutzgebietstypen gem. § 20 Abs. 2 BNatSchG (hier:
Naturschutzgebiete, Nationalparke und Gebietsteil C des Biospharenreservats Niedersachsische
Elbtalaue),

fur den Naturschutz bedeutsame Bereiche des Niedersachsischen Moorschutzprogramms,
die Flachen des Nationalen Naturerbes,
Flachen des Waldschutzgebietskonzepts der Niedersachsischen Landesforsten,

Kerngebiete der Gebiete gesamtstaatlich reprasentativer Bedeutung sowie Gebiete des EU-
Forderprogramms LIFE+,

die prioritaren FlieBgewasserabschnitte und Wasserkorper fiir die Umsetzung der

Wasserrahmenrichtlinie (linienférmige Elemente in der Zeichnerischen Darstellung) sowie
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= die prioritaren Abschnitte nach dem Bundesprogramm ,Wiedervernetzung" mit Erganzungen aus

landesweiter Sicht (punktférmige Elemente in der Zeichnerischen Darstellung).

Fir die Uberregional bedeutsamen Kerngebiete des landesweiten Biotopverbundes sowie Querungshilfen
von landesweiter Bedeutung legt das LROP 2017 in Anlage 2 \Vorranggebiete Biotopverbund fest."” Die
Ubernahme und raumliche Konkretisierung der \lorranggebiete Biotopverbund in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen muss nicht durch flachige und lineare Darstellung als Vorranggebiete
Biotopverbund geschehen, sondern kann durch bereits verwendete Planzeichen (Vorranggebiet
Freiraumfunktionen, Vorranggebiet Natur und Landschaft, Vorranggebiet Griinlandbewirtschaftung, -pflege
und -entwicklung, Vorranggebiet Natura 2000 und Vorranggebiet Verbesserung der Landschaftsstruktur
und des Naturhaushalts) erfolgen, sofern eindeutig festgelegt wird, welche Gebiete der Umsetzung des

Biotopverbundes dienen.

Diese Bereiche werden entsprechend in der Potenzialflachenanalyse als Negativkriterien bericksichtigt und

von der Windenergienutzung ausgenommen.

3.1.5.2 Raumordnung - Vorranggebiet Wald (Grundlage LROP 2022)

Das LROP 2022 legt in Abschnitt 3.2.1 Ziffer 04 Satz 1 in Zusammenhang mit Anlage 2 zum LROP erstmalig
Vorranggebiete Wald zeichnerisch fest. In diesen Vorranggebieten ist der Wald zu erhalten und zu
entwickeln. Die Festlegung dient laut Begrindung zum LROP dazu, wichtige Waldstandorte zu erhalten und
ihre Zerstorung oder erhebliche Beeintrachtigung zu verhindern. Insbesondere gilt der Schutz auch den
sensiblen Waldbdden. Diese sind anders als die meisten anderen Boden unserer Kulturlandschaft zumeist
von tiefgreifenden Veranderungen des Bodenkarpers und Eingriffen in ihre Struktur verschont geblieben. Da
in ihnen zudem Gberproportional viel Kohlenstoff gebunden ist, soll ihre Erhaltung nicht zuletzt auch dem
Klimaschutz dienen. Da die landesplanerischen Ziele des LROP von den Tragern der Regionalplanung zu
beachten sind und die Errichtung von WEA innerhalb der Vorranggebiete Wald nicht mit dem vorrangigen
Ziel des Walderhalts bzw. der Waldentwicklung vereinbar ist, ist eine Festlegung von VR WEN innerhalb der
im LROP definierten Vorranggebiete Wald nicht moglich.

Diese Bereiche werden entsprechend in der Potenzialflachenanalyse als Negativkriterien berlicksichtigt und

von der Windenergienutzung ausgenommen.

3.1.5.3 Raumordnung - Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Grundlage LROP 2022/RROP Entwurf)

Auch in Gebieten, die als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung festgelegt sind, stehen zwingende rechtliche
Grinde der Windenergienutzung entgegen, weshalb diese Gebiete als Tabuzonen ausgeklammert werden.
Denn die im LROP auf Landesebene und im RROP im Verbandsgebiet vorgesehene Rohstoffgewinnung kann
nicht verwirklicht werden, wenn die betroffenen Flachen fiir die Windenergienutzung in Anspruch
genommen werden. Im Plangebiet sichern die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung den Abbau von
bodennahen Rohstoffen. Insoweit schlielt die vorgesehene vorrangige Nutzung fiir die Rohstoffgewinnung

die Windenergienutzung als andere raumbedeutsame Nutzung aus (vgl. § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG).

7 Dariiber hinaus wird auf das ,Niedersachsisches Landschaftsprogramm®” (Stand: 11/2021) verwiesen - abrufbar
unterwww.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/natur_amp_landschaft/landschaftsplanung/landschaftsprogr
amm-147308.html
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Die Festlegungen beruhen zum einen auf Ubernahmen, teilweise i. V. m. raumlichen Modifizierungen, aus
dem LROP. Dariiber hinaus sind im RROP weitere aus regionaler Sicht bedeutsame Rohstofflagerstatten als

Vorranggebiete festgelegt bzw. deren Festlegung im RROP 3.0 vorgesehen worden.

3.1.5.4 Raumordnung - Vorranggebiet Rohstoffsicherung (Grundlage RROP Entwurf)

Gem. LROP 2022 Abschnitt 3.2.2 Ziffer 08 kdnnen in regionalen Planungsraumen oder Teilraumen, die durch
Rohstoffgewinnung erheblich belastet sind, zur geordneten raumlichen Steuerung des Bodenabbaus in den
Regionalen Raumordnungsprogrammen, neben Vorranggebieten Rohstoffgewinnung, auch Vorranggebiete
Rohstoffsicherung fiir einzelne Rohstoffarten festgelegt werden. Vorranggebiete Rohstoffsicherung dienen
der langfristigen Sicherung von Rohstoffvorkommen. Den Tragern der Regionalplanung soll zur geordneten
raumlichen Steuerung des Bodenabbaus die Moglichkeit erdffnet werden, planerische Lésungen zur
Differenzierung der Abbaufolge beziglich einzelner Rohstoffarten in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen zu treffen. Daflr sollen kiinftig in Gebieten, die eine hohe Belastung durch
Bodenabbau aufweisen, neben Vorranggebieten Rohstoffgewinnung auch VVorranggebiete

Rohstoffsicherung festgelegt werden konnen.

Bei Differenzierung in Vorranggebiete Rohstoffgewinnung und Vorranggebiete Rohstoffsicherung ist daftr
Sorge zu tragen, dass die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung Abbauvorrate fir mindestens 20 Jahre

umfassen. Dies ist mithilfe eines Monitorings zu belegen.

Der Regionalverband hat die Absicht, im Rahmen des bereits laufenden Neuaufstellungsverfahrens seines
RROP von dieser differenzierenden Festlegungsmaoglichkeit Gebrauch zu machen. Die vorgesehenen
Vorranggebiete Rohstoffsicherung betrachtet er wegen der hohen regionalen Bedeutung als Flachen, die fir

die Windenergienutzung ungeeignet sind. Sie sind infolgedessen als VR WEN ausgeschieden.

3.1.5.5 Raumordnung - Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (Grundlage RROP Entwurf)

Um fiir den langerfristigen Abbau (Erweiterungen und Neuaufschliisse) regional bedeutsame
oberflachennahe Rohstoffvorkommen zu sichern, sind im RROP und auf der Grundlage des LROP und der
Rohstoffsicherungskarten "Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung" festgelegt worden. Die Festlegung der
Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung erfolgte mittels eines Kriterienkatalogs, der als
Abwagungsgrundlage diente. Um diesen langfristig verfolgten regionalplanerischen Grundsatz zu erreichen,
sollen alle raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in

ihrer Eignung und besonderen Bedeutung moglichst nicht beeintrachtigt werden.

Der Planungstrager ist der Auffassung, dass das regionale Interesse an einer langfristigen sicheren
Rohstoffversorgung, die nach Moglichkeit Uberwiegend aus regionalen Lagerstatten gedeckt werden sollte,
das Interesse an einer Windenergienutzung Uberwiegt. Die vorgesehenen Vorbehaltsgebiete
Rohstoffgewinnung betrachtet der Regionalverband somit wegen der hohen regionalen Bedeutung der
Rohstoffsicherung als Flachen, die fiir die Windenergienutzung ungeeignet sind. Sie sind infolgedessen als
VR WEN ausgeschieden.

3.1.5.6  Raumordnung - Olschiefer-Lagerstitte (Grundlagen LROP 2022, RROP Entwurf)
Das LROP 2022 enthalt unter Abschnitt 3.2.2 Ziffer 06 Satz 13 folgenden Plansatz:

Die beiden Olschiefer-Lagerstétten nérdlich von Hondelage, Stadt BS, und Wendhausen, Gemeinde

Lehre, Landkreis Helmstedt sowie zwischen Flechtorf, Gemeinde Lehre, Landkreis Helmstedt und
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Schandelah, Gemeinde Cremnlingen, Landkreis Wolfenblittel, sind als national bedeutsame
Energiereserve von Nutzungen frei zu halten, die einen langfristig erforderlichen Abbau erschweren

oder verhindern konnten.

In den Erlauterungen wird hierzu ausgefiihrt, dass es bei den beiden Olschieferlagerstitten deutschlandweit
um das groBte derartige Vorkommen handelt, dem als langfristige Energiereserve sogar nationale
Bedeutung zukommt. Bei der dort lagernden Schieferdlmenge von ca. 150 bis 180 Mio. t handelt es sich um

mehr als das Zehnfache der in Niedersachsen bisher nachgewiesenen Erdolvorrate.

In Abwagung mit den im Raum vorhandenen Werten von Natur und Landschaft (insbesondere den FFH-
Gebieten Beienroder Holz und Pfeifengraswiese Wohld), vorhandenen Nutzungen, den Auswirkungen auf
die Bevdlkerung und dem flir einen Abbau erforderlichen Aufwand an Ressourcen (Energiebilanz fir
Schieferdl) liegt der groBraumige Abbau aufgrund der derzeit erkennbaren Entwicklung der
Energieversorgung kurz-und mittelfristig noch nicht im Uberwiegenden cffentlichen Interesse. Angesichts
der grol3en volkswirtschaftlichen Bedeutung, die dem Erddl auch langfristig fiir die Wirtschaft beizumessen
ist, sowie der hohen Importabhangigkeit kann sich diese Beurteilung jedoch bei veranderten
Rahmenbedingungen, z. B. bei einer deutlichen Energieverknappung, andern. Fiir eine langfristig
vorsorgende Sicherung der verfligbaren Energiereserven ist es angezeigt, die Intensivierung baulicher
Nutzungen, die einen etwaigen spater erforderlichen Abbau erschweren oder verhindern kénnten,
vorsorglich einzuschranken, da aufgrund der lagerstattenkundlichen Konfiguration ein wirtschaftlicher

Abbau nur grolraumig erfolgen kann.

Fir die raumlichen Abgrenzungen der frei zu haltenden Bereiche gelten die dazu bestehenden Festlegungen
im LROP 2022. Im Hinblick auf ihren erheblichen volkswirtschaftlichen Wert soll mit der vorsorgenden
raumordnerischen Festlegung fiir die beiden raumbedeutsamen Olschieferlagerstitten die Darstellung
neuer Baugebiete in Flachennutzungsplanen bzw. ihre Festsetzung in Bebauungsplanen verhindert werden.
Dies gilt auch fir die beabsichtigte Aufstellung von Bebauungsplanen, die vorhandenen Baubestand sichern
sollen, da sich planungsrechtlich der Ersatz alten Bestandes durch hoherwertigen Neubau nicht
ausschlieBen lasst.

Das landesweite Interesse an der Sicherung dieser bedeutenden Lagerstatte Uberwiegt insoweit das
Interesse an einer Windenergienutzung. Insofern hat der Planungstréger die Olschieferlagerstatten als
Negativkriterium bei der Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung angewandt.

3.1.5.7 Raumordnung - Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung (Grundlage RROP Entwurf)

Der Planungstrager beabsichtigt Giberdies die Vorranggebiete landschaftsbezogene Erholung aus dem RROP
von einer Windenergienutzung frei zu halten. Die besondere Schutzbediirftigkeit ergibt sich aus den
Griinden, die bereits zu der Festlegung der Vorranggebiete im RROP geflihrt haben.

Dort hat der Planungstrager Gebiete mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schonheit, die
aufgrund der natirlichen oder kulturhistorischen Landschaftsausstattung gute Voraussetzungen fur die
ruhige, landschaftsbezogene Erholungsnutzung bieten, als Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung

festgelegt und so ihre Erholungsnutzung gesichert.

Die fur diese Festlegung mal3geblichen Kriterien waren landschaftliche Qualitaten, ein besonders hohes
Mal3 an Vielfalt, Eigenart und Schonheit, die vielfach mit kulturhistorischen Besonderheiten verbunden sind.
Weitere Kriterien fir die Bedeutung eines Gebietes fur die Erholung ergaben sich aus der Nahe zum

Wohnort und der Art der Erholung. Mit der Festlegung wurde gleichzeitig die z. T. bereits bestehende
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Bedeutung der Gebiete fiir die Erholungsfunktion herausgestellt. Hierbei sind vorrangig die Waldgebiete
pragend, welche die Auswahlkriterien Ruhe, Natirlichkeit, gute ErschlieBung und ein abwechslungsreiches
Erscheinungsbild erftllen. Die fachliche Grundlage fir die Festlegungen ergibt sich aus den Aussagen zur
besonderen Erholungsfunktion der Walder aus dem forstlichen Rahmenplan fiir den GroRraum

Braunschweig.

Als VVorranggebiete landschaftsbezogene Erholung sind sowohl siedlungsnahe als auch in der Region weiter
abseits liegende erholungsrelevante Gebiete festgelegt worden. Hierunter fallen sowohl siedlungsnahe
Erholungsflichen, wie Walder, Acker, 6ffentliche Griinflachen, Kleingérten, kleinere Wiesen oder Weiden, die
vielfach aufgrund ihrer Lage zu Verkehrswegen, Gewerbegebieten oder Sportanlagen starker von
Larmeinflissen betroffen sind als auch groRere, unzerschnittene Waldbereiche wie der Auenwald im
Landkreis Gifhorn oder Hochlagen des Harzes. Windenergienutzung ist mit dieser Art der Erholung in Natur

und Landschaft schwer vereinbar.

Vorranggebiete landschaftsbezogener Erholung sind daher als Negativkriterium in die

Potentialflachenermittlung eingestellt.

3.1.5.8 Raumordnung - Vorranggebiet regional bedeutsame Sportanlage (Grundlage RROP Entwurf)
Als "regional bedeutsame Sportanlage" sind im RROP Sportzentren (SZ), Bade- und
Wassersporteinrichtungen / Seen (WS), Golfplatze (GS), Flugsportanlagen (FS) und Reitsportanlagen (RS)

festgelegt worden.

Diese Standorte haben aufgrund ihrer Seltenheit eine (berregionale Bedeutung und tragen zur Attraktivitat
der Region auch fir Touristen bei. Diese soll nach dem planerischen Willen des Planungstragers nicht durch
WEA beeintrachtigt werden. Die raumliche Abgrenzung der Tabuzonen erfolgte auf der Grundlage der hierzu

im RROP in der Zeichnerischen Darstellung enthaltenen flachenhaften Festlegungen.

Hinsichtlich einer u. U. dartiberhinausgehenden einzelfallbezogenen Berticksichtigung dieses Belangs bei der
Abgrenzung von Vorranggebieten Windenergienutzung ist auf die entsprechenden Gebietsblatter zu

verweisen.

3.1.5.9 Raumordnung - Vorranggebiet Hochwasserschutz (Grundlage RROP Entwurf)

Gem. LROP 2017 Abschnitt 3.2.4 Ziffer 12 Satz 1 sind in den RROP zur Gewahrleistung des vorbeugenden
Hochwasserschutzes Uberschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 WHG sowie nach § 115
Abs. 2 des NWG als Vorranggebiete Hochwasserschutz festzulegen. Insofern wird auf die zum

Negativkriterium ,Uberschwemmungsgebiet” gemachten Ausfiihrungen verwiesen.

Eine Uberlagerung der Vorranggebiete Hochwasserschutz mit den nach Wasserrecht ermittelten
Uberschwemmungsgebieten zeigt i. d. R. eine weitgehende Ubereinstimmung der als hochwassergefahrdet

einzustufenden Gebiete. Dies gilt insbesondere fir FlieBgewasserabschnitte im Freiraum.

FlieRgewasser bzw. FlieBgewdsserabschnitte, fiir die das RROP die Festlegung \Vorranggebiet
Hochwasserschutz enthilt und fiir die keine Uberschwemmungsgebiete festgesetzt bzw. vorlaufig

gesichert worden sind, werden somit als Negativkriterien eingestuft.
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3.1.5.10 Raumordnung - Vorranggebiet Autobahn und Hauptverkehrsstralie sowie sonstige klassifizierte
StraRe (Grundlage LROP 2017/ RROP Entwurf)
Sowohlim LROP 2017 als auch im RROP Entwurf sind fiir den Planungsraum Vorranggebiete Autobahn,
Vorranggebiete Hauptverkehrsstral3e (vierstreifig) und Vorranggebiete HauptverkehrsstraRe festgelegt
worden. Die Festlegungen betreffen sowohl vorhandene als auch geplante Verkehrsstral3en. Auf
vorhandenen bzw. geplanten VerkehrsstraRRen (in LROP und RROP Entwurf) nebst den straBenrechtlichen
Bauverbotszonen (s. hierzu § 9 FStrG sowie § 24 NStrG) lasst sich eine Windenergienutzung nicht
realisieren. Diese Flachen sind daher der Abwdgung entzogen und demzufolge als Negativkriterium in die

Planung eingegangen.

3.1.5.11 Raumordnung- Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke und sonstige Eisenbahnstrecke
(Grundlage LROP 2017/ RROP Entwurf)

Sowohlim LROP 2017 als auch im RROP Entwurf sind fiir den Planungsraum Vorranggebiete

Haupteisenbahnstrecke bzw. orranggebiete sonstige Eisenbahnstrecke festgelegt worden. Die

Festlegungen betreffen vorhandene, in Betrieb befindliche Eisenbahnstrecken, auf denen Personen-

und/oder Guterverkehr abgewickelt wird. Auf den bundes- und landeseigenen bzw. privaten

Eisenbahninfrastrukturen lasst sich eine Windenergienutzung nicht realisieren, sie sind ein Negativkriterium.

Die sich aus diesem Negativkriterium ergebenden erforderlichen Abstandsflachen sind durch die ,Rotor-
Out-Zugabe” berticksichtigt. Unbeschadet dessen sind die entsprechenden Abstandsfragen auf der

nachfolgenden Planungs- bzw. Zulassungsebene zu priifen.

3.1.5.12 Raumordnung - Vorranggebiet Verkehrsflughafen / Bauschutzbereich (Grundlage LROP 2017 /
RROP Entwurf)

Gem. LROP 2017 Abschnitt 4.1.5 Ziffer 03 ist der VVerkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg zu sichern,

bedarfsgerecht auszubauen und im RROP als Vorranggebiet Verkehrsflughafen festzulegen. Im aktuell

glltigen RROP ist diese Festlegung erfolgt. Sie schlie3t eine Windenergienutzung im Vorranggebiet

Verkehrsflughafen aus.

Dariiber hinaus gelten spezielle luftverkehrsrechtliche Regelungen auch im Umgebungsbereich von
Flugplatzen. Um Flugplatze herum bestehen gem. § 12 LuftVG Bauschutzbereiche, welche zur Sicherheit des
Luftverkehrs beitragen sollen. § 12 Abs. 1 S. 1 LuftVG schreibt vor, dass bei der Genehmigung eines
Flughafens ein Plan fir den Ausbau festgelegt werden muss, aus dem sich der Bauschutzbereich
entnehmen lasst. Zum Bauschutzbereich gehoren nicht nur die Sicherheitsflachen am Ende von Start- und
Landeflachen, sondern dariiber hinaus sogenannte Anflugsektoren, welche bei Hauptstart- und
Hauptlandeflachen 15 km und bei Nebenstart- und Nebenlandeflachen 8,5 km vom Startbahnbezugspunkt
erfassen.

Insbesondere hohe Bauvorhaben als potenzielle Luftfahrthindernisse in diesen Bauschutzbereichen einer
Genehmigung der Luftfahrtbehorden gem. § 12 Abs. 2 und 3 LuftVG. Die Errichtung moderner und damit

grol3er WEA in diesen Bereichen steht der Luftfahrtnutzung naturgemaR entgegen und wird daher seitens
der Luftfahrtbehdrden i. d. R. nicht genehmigt. In den Genehmigungsunterlagen (Planfeststellung) sind die
entsprechenden Bauschutzbereiche hinterlegt. Die benannten Bauschutzbereiche des Verkehrsflughafens

Braunschweig-Wolfsburg sind ein Negativkriterium.

36
61 von 347 in Zusammenstellung



Sachliches Teilprogramm Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig — Entwurf 2025, 1. Offenlage ngzrﬂndung

3.1.5.13 Raumordnung - Vorranggebiet Verkehrslandeplatz und Vorranggebiet regional bedeutsame
Sportanlage fiir Flugsport sowie sonstige Segel- und Modellflugplatze (Grundlage RROP Entwurf)

Luftverkehrsrechtlich genehmigte Lande- und Segelflugplatze nebst Platzrunde werden im vorliegenden

Planungskonzept als Negativkriterium gewertet und so von der Windenergienutzung ausgenommen. Dies

ist insbesondere durch relevante Sicherheitsaspekte begriindet.

Im RROP Entwurf ist der Verkehrslandeplatz ,Salzgitter-Driitte” als Vorranggebiet Verkehrslandeplatz
festgelegt worden. Fir den Landeplatz ist in der Zeichnerischen Darstellung eine raumliche Abgrenzung
getroffen worden. Im RROP ist festgelegt, dass das Vorranggebiet \Verkehrslandeplatz zu entwickeln ist und
in diesem Gebiet alle raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen mit der vorrangig festgelegten

Nutzung vereinbar sein mussen. Diese Festlegung ist auch im Entwurf des RROP enthalten.

Bei der Genehmigung von Lande- und Segelflugplatzen kann ein Bauschutzbereich nicht festgelegt werden,
weil § 12 Abs. 2 LuftVG nur fir Flughafen Anwendung findet. Hier ist nach § 17 LuftVG ein so genannter
.beschrankter Bauschutzbereich” moglich, der die Errichtung von Bauwerken in einem Umkreis von 1,5 km
Halbmesser um den dem Flughafenbezugspunkt entsprechenden Punkt der Zustimmung der
Luftfahrtbehorden unterwirft. Laut Auskunft der zustandigen Luftverkehrsbehdrde '™ ist weder flir den
Landeplatze Salzgitter-Dritte noch fir die im Planungsraum vorhandenen Segelflugplatze ein beschrankter

Bauschutzbereich luftverkehrsrechtlich bestimmt worden.

Fehlt ein solcher eingeschranktere Bauschutzbereich kommt ein Rickgriff auf das bauplanungsrechtliche
Gebot der Riicksichtnahme in Anwendung. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass auch das Innehaben einer
bestandskraftigen Platzgenehmigung die Flugplatzbetreiber nicht von jeglicher Ricksichtnahme entbindet.
Ihnen wird damit nicht der ungeschmalerte Fortbestand optimaler Betriebsmoglichkeiten fir alle Zeit
garantiert. Die Anforderungen, die das Gebot der Ricksichtnahme, insbesondere des genauen Abstandes
von WEA zur Platzrunde eines Flugplatzes, begriindet, lassen sich nicht allgemeinverbindlich, sondern nur

nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalles herleiten.

Treffen allerdings zwei privilegierte AuRenbereichsnutzungen so unvereinbar aufeinander, dass eine
Nutzung die andere verhindert oder unzumutbar beeintrachtigt, wurde bislang dem Gebot der
Rlcksichtnahme auf das Vetorecht der alteren privilegierten AuBenbereichsnutzungen nach dem
Prioritatsprinzip abgestellt. Als Orientierungshilfe hat sich in der Rechtsprechung die Empfehlung des Bund-
Lander-Fachausschusses Luftfahrt vom Marz 2002 erwiesen, nach den WEA nur innerhalb von Platzrunden
sowie 400 m vom Bereich des Gegenanfluges bzw. 850 m von allen anderen Rundteilen aus Griinden der

Luftsicherheit unzulassig sind.

Fir Segelflugplatze ohne luftverkehrsrechtlich genehmigte Platzrunde hat die Luftverkehrsbehorde auf
entsprechende Anfrage des Planungstragers Bereiche bestimmt, in denen aus Grinden der
Luftverkehrssicherheit keine WEA zulassig sind. Die Platzrunden sowie die letztgenannten fachbehdrdlich
bestimmten Bereiche hat der Planungstrager als Negativkriterium von einer Windenergienutzung

ausgenommen.

Fir Modellflugplatze ergab sich die Notwendigkeit, im naheren Umfeld dieser Platze Bereiche festzulegen,

in denen aus luftverkehrsrechtlichen Griinden die Errichtung von WEA nicht moglich bzw. bedenklich ist. Fir

'8 Es wird Bezug genommen auf die im Rahmen des Planverfahren 1. Anderung RROP 2008 ,Weiterentwicklung der
Windenergienutzung” von den zustandigen Luftfahrtbehorden abgegebene Stellungnahmen, die u. a. standortbezogene
nahere Informationen beinhalten. Diese stellen — neben fachgesetzlichen und diesen nachgeordneten Regelungen -
auch weiterhin die fachliche Grundlage fir die Ausarbeitung des Planungskonzeptes dar.
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die Modellflugplatze hat die Niedersachsische Landesverkehrsbehérde fir StraBen und Verkehr —
Geschaftsbereich Wolfenbiittel (Sachgebiet Luftverkehr) auf entsprechende Anfrage des Planungstrdgers
diese Bereiche raumlich abgegrenzt.” Diese vom Planungstrager als Negativkriterium eingestuften
Bereiche setzen sich aus dem eigentlichen Modellflugplatzgeldande, einer Mindestpufferzone (ca. 120 m)

sowie einem im Einzelfall vom jeweiligen Modellflugbetrieb abhangigen Flugsektor zusammen.

Die entsprechenden Flachen sind als Negativkriterium in die Potentialflachenanalyse eingestellt.

3.1.5.14 Raumordnung - Vorranggebiet Leitungstrasse (Hochspannungsleitungen ab 110-kV/-
Spannungsebene), Schutzzone um die Leitungstrasse (Grundlage LROP 2017 / RROP Entwurf)
Das in Niedersachsen installierte elektrische Ubertragungsnetz mit einer Nennspannung von mehr als
110 kV ist Teil des europaischen Verbundnetzes. Der mit der Energiewende beschlossene Umbau der
Energieversorgung in Deutschland, mit einer deutlich hoheren Energieerzeugung aus Erneuerbaren
Energien, macht die raumvertragliche Weiterentwicklung dieses Verbundnetzes zur Energielibertragung in
das Hochspannungsnetz dringend erforderlich. Vorhandene Leitungstrassen und Leitungstrassenkorridore
bieten sich fiir den Ausbau an. Die Moglichkeiten der Regionalplanung zur Unterstiitzung des
raumvertraglichen Ausbaus und zur Flachensicherung fir Leitungstrassen sind im Sinne der effizienten

Energiewende zu nutzen.

Das LROP 2017 enthalt in der Zeichnerischen Darstellung die vorhandenen Leitungstrassen mit einer
Nennspannung von 220/380 kV, die als Vorranggebiete mit dieser offentlichen Infrastruktur belegt sind und
die fur diesen Infrastrukturbedarf gesichert und damit vor entgegenstehenden Nutzungen frei zu halten
sind. Eine Windenergienutzung scheidet insoweit fiir die als Vorranggebiet festgelegten Bereiche

Leitungstrassen zwingend aus.

Die Flachen fir die geplanten und raumordnerisch gepriften Netzausbauplanungen ordnet der
Planungstrager ebenfalls den fur die Windenergienutzung ungeeigneten Flachen zu. Unbeschadet dessen
sind die entsprechenden Abstandsfragen dariber hinaus auf der nachfolgenden Planungsebene, d. h. im

Rahmen der einschlagigen Genehmigungsverfahren fiir WEA, zu prifen.

3.1.5.15 Siedlungsstruktur - Vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich
(Schutzabstand 1.000 m)

Vorhandene Siedlungsbereiche, d. h. Flachen, die bereits bebaut sind, sind fiir eine Windenergienutzung

schlechterdings aus rechtlichen und tatsachlichen Grinden ausgeschlossen und damit grundsatzlich als

Negativkriterium einzuordnen.
Rein faktisch steht der Windenergie die vorhandene Bebauung entgegen.

Als vorhandene Siedlungsbereiche qualifiziert werden, in Anlehnung an den raumordnerischen Begriff
Siedlungsraum, Flachen innerhalb von Ortslagen oder im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (§ 34 BauGB),
Flachen innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans oder eines Vorhaben- und
ErschlieBungsplans (§ 12 BauGB).

Der Planungstrager bzw. die Gemeinde kann hier nicht — auch nicht im Wege der Anpassung ihrer

Bauleitplanung nach § 1 Abs. 4 BauGB - die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die

s Die Abfrage erfolgte im Rahmen des Planverfahren 1. Anderung RROP 2008 ,Weiterentwicklung der
Windenergienutzung”. Soweit bekannt, haben sich diesbeztiglich sowohl hinsichtlich der Sach- als auch der Rechtslage
keine fiir Planung relevanten Anderungen ergeben.
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Windenergienutzung schaffen. Ausgenommen von dieser Definition sind die Baugebietskategorien, in denen

nach aktueller BauNVO Windenergieanlagen regelmdRBig zuldssig sind (z. B. Gl).

.Bauleitplanerisch gesicherte Bereiche” im Sinne des Plankonzepts sind qualifiziert als auf der Ebene der
Flachennutzungsplanung rechtskraftig dargestellte, aber noch nicht entsprechend der planerischen
Zweckbestimmung bebaute Flachen. Diese unbebauten Flachen stehen der Ausweisung als Vorrang- oder
Eignungsgebiet Windenergienutzung hingegen weder tatsachlich noch rechtlich zwingend entgegen, denn
die Gemeinde ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, ihre Bauleitplane an Ziele der Raumordnung

danzupassen.

Der Planungstrager will jedoch zur Schonung der gemeindlichen Planungshoheit diese Bereiche trotzdem
vorab als VR WEN ausschlieen. Unter Berticksichtigung des in § 1 Abs. 3 ROG verankerten
.Gegenstromprinzips” ist es Aufgabe der Landes- und Regionalplanung, unterschiedliche Anforderungen an
den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte
auszugleichen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ROG) sowie Vorsorge fiir einzelne Nutzungen und Funktionen des
Raumes zu treffen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.2 ROG). In unklaren Einzelfallen hat der Planungstrdger die
raumliche Abgrenzung der vorhandenen Siedlungsbereiche und der bauleitplanerisch gesicherten Bereiche
auf der Grundlage von rechtswirksamen Flachennutzungsplanen unter Hinzuziehung von Luftbildern und
topografischen Karten vorgenommen.

Sowohl hinsichtlich der vorhandenen Siedlungsbereiche als auch der bauleitplanerisch gesicherten Bereiche
sieht der Planugnstrager eine weitergehende Differenzierung, z.B. nach Bauflachentypeni.S.v. § 1 Abs. 1

BauNVO, als nicht erforderlich an.

Hinsichtlich des Mindestabstands zu bestehenden und geplanten Siedlungsbereichen bei der Erweiterung
bestehender VVorranggebiete (Altstandorte) und bei der Festlegung neuer Vorranggebiete
Windenergienutzung halt der Planungstrager aufgrund der Besiedlungssituation im Verbandsgebiet eine
Abstandsflache von 1.000 m fiir gerechtfertigt. Hierbei handelt es sich um ein sinnvolles und zielfiihrendes
Mal das auf der einen Seite den (z. T. vorsorgenden) Schutz der Bevolkerung vor Immissionen gewahrleistet
und das es auf der anderen Seite ermaglicht, in dem insgesamt als dicht besiedelt zu wertenden
Verbandsgebiet, der Windenergienutzung im AuRenbereich, insbesondere unter Beriicksichtigung der
Flachenvorgaben des NWindG, hinreichend Raum zu verschaffen.

3.1.5.16 Siedlungsstruktur - Wochenendhaus-, Camping- und Ferienhausgebiete sowie Klinikgebiete
(Schutzabstand 1.000 m)

Nicht dem vorhandenen Siedlungsbereich zugeordnet, aber aufgrund der ausgetibten Nutzung ebenfalls

keiner Windenergienutzung zuganglich, sind im bauplanungsrechtlichen Aul3enbereich gelegene bebaute

Grundstulcke und Splittersiedlungen und solitar gelegene Kur- und Klinikgebiete, Campingplatze und

Ferienhaussiedlungen sowie Flachen fir Ver- und Entsorgungsanlagen.

Das Kriterium nimmt Bezug auf besonders schutz- und storanfallige Vorhaben, die i. d. R. nur in einem
Sondergebiet nach BauNVO zulassig sind. Sondergebiete nach § 11 Abs. 2 kdnnen nicht wie die Baugebiete
nach BauNVO nach ihrer Schutzwirdigkeit und zulassigem Storgrad allgemein eingeordnet werden. Diese
ergeben sich regelmalig aus der festgesetzten Zweckbestimmung und den im Sondergebiet zuldssigen
Nutzungen. Dabei sind die jeweilige konkrete Zweckbestimmung des Sondergebiets und die in ihnen
vorgesehenen Nutzungen fur die Schutzwirdigkeit und den zulassigen Storgrad und die allgemeinen

Grundsatze zur Berlcksichtigung des Immissionsschutzes zu beriicksichtigen.
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So geniel3en z. B. Gebiete flr den Fremdenverkehr, wie Kurgebiete und Gebiete fir die
Fremdenbeherbergung, sowie Klinikgebiete einen hohen Schutz vor Stérungen. Dies gilt insbesondere auch

fur die von benachbarten WEA auf vorgenannte Gebiete ausgehenden Einwirkungen.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass gem. Planungskonzept zu Siedlungsbereichen
einzuhaltende Mindestabstand von 1.000 m dem insoweit erhohten Schutzanspruch gerecht wird. Vor dem
Hintergrund der obigen Ausflihrungen zum gewahlten Schutzabstand zu Siedlungsbereichen halt der
Planungstrager auch gegentiber den besonders schutzwirdigen Nutzungen einen Mindestabstand von
1.000 m fiir angemessen.

3.1.5.17 Siedlungsstruktur - Splittersiedlungen und Einzelhauser mit wohnlicher und gewerblicher
Nutzung im AuRenbereich nach § 35 BauGB (600 m Schutzabstand)

Grundsatzlich wird davon ausgegangen, dass Einzelhauser und Splittersiedlungen dem

bauplanungsrechtlichen AuRenbereich (§ 35 BauGB) zuzuordnen sind. Aufgrund der gewahlten

Mindestabstandflachen von 600 m ist hinreichend gewahrleistet, dass von den in Vorranggebieten

errichteten bzw. geplanten WEA i. d. R. keine i. S. d. BImSchG unzumutbaren Immissionen oder

gesundheitlichen Gefahrdungen ausgehen.

Des Weiteren ist das Gebot der Riicksichtnahme zu beachten. Nach § 249 Abs. 10 BauGB, der am 1. Februar
2023 in Kraft getreten ist, steht der 6ffentliche Belang einer optisch bedrangenden Wirkung einem
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der
Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte des MastfuBes der
Windenergieanlage bis zu einer zulassigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen
Hohe der Windenergieanlage entspricht.

Satz 2 der Vorschrift bestimmt die Hohe im Sinne des Satzes 1 als die Nabenhohe zuziiglich Radius des
Rotors (s. 3.1.2). Wird der in § 249 Absatz 10 BauGB vorgesehene Abstand zwischen einer
Windenergieanlage und einer zulassigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken eingehalten, kommt eine
optisch bedrangende Wirkung der Windenergieanlage nur ausnahmsweise in Betracht, wenn andernfalls die
Schwelle der Zumutbarkeit aufgrund besonderer Umstande Uberschritten wirde. Dies setzt einen
atypischen, vom Gesetzgeber so nicht vorhergesehenen Sonderfall voraus.?° Ob Letzteres der Fall ist, ware
im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren zu priifen.

3.1.5.18 Natur und Landschaft - Naturschutzgebiet, Umfang der Pufferzone um ein Naturschutzgebiet

Im Rahmen des Flachenschutzes stellt der Schutzgebietstyp des ,Naturschutzgebiets” (§ 23 BNatSchG) die
strengste Form der Unterschutzstellung dar. Das Naturschutzgebiet unterliegt nach § 23 Abs. 2 Satz 1
BNatSchG einem generellen Veranderungsverbot. Durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten soll unter
anderem der Schutz besonders seltener und storanfalliger Arten oder Biotope sichergestellt werden. Um
dies zu gewahrleisten, hat der Naturschutz grundsatzlich Vorrang vor anderweitigen Nutzungen. Das
Veranderungsverbot umfasst jede nicht unerhebliche Ersetzung des (friiheren) vorhandenen Zustands durch
einen neuen (anderen), wobei es ausreicht, dass sich die Veranderung nur im dulBeren Erscheinungsbild

ergibt, und zwar ohne Rucksicht darauf, ob die Veranderung einen Mangel verursacht. Erfasst st

20 OVG NRW, Urteil vom 26. Juli 2024 - 8 D16922AK 8 D 169/22.AK -, BeckRS 2024, 19894
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insbesondere die Errichtung von baulichen Anlagen. Nach dem Wortlaut des § 23 Abs. 2 BNatSchG (,fiihren
kdnnen”) reicht bereits die Moglichkeit des Eintritts entsprechender Folgen aus, um das
Veranderungsverbot zu aktivieren. Das absolute Veranderungsverbot des § 23 Abs. 2 BNatSchG bewirkt,

dass WEA in Naturschutzgebieten generell unzulassig sind.

WEA, die allein schon durch ihre Gesamthohe von 240 m einen Fremdkarper in der Umgebung darstellen
und durch ihre Rotorbewegung fir ein unnattirliches Unruheelement in der Landschaft sorgen, stellen in
einem Naturschutzgebiet einen nicht akzeptablen Eingriff dar, der daher auch nicht Gegenstand von
Ausnahmen sein kann. Aus diesen Griinden kann eine Windenergieanlage auch nichtim Wege einer
Einzelfallentscheidung (Befreiung) nach § 67 Abs. 1 BNatSchG in einem Naturschutzgebiet zugelassen

werden.

Aufgrund des Verdanderungsverbots des § 23 Abs. 2 BNatSchG kommen Naturschutzgebiete bei der

Festlegung von Windenergiegebieten nichtin Betracht.

Nach Wortlaut und Sinn des § 23 BNatSchG gilt das absolute Veranderungsverbot nicht nur innerhalb des
Schutzgebiets, sondern auch fir Handlungen, die von auRerhalb in das Schutzgebiet hineinwirken und es
nachhaltig storen, verandern, beschadigen oder zerstdren. Das sich aus § 23 Abs. 2 BNatSchG ergebende
Verbot der Errichtung von WEA in einem Naturschutzgebiet kann daher auch fir solche WEA zum Tragen
kommen, die in der Nahe zu einem Schutzgebiet errichtet werden sollen und dieses negativ beeinflussen. Es
erscheint gleichwohl, auch wegen der in § 35 Abs. 1 BauGB zum Ausdruck kommenden gesteigerten
Durchsetzungskraft privilegierter Vorhaben nicht angezeigt, pauschal eine Schutzzone (z. B. 500 oder
1.000 m) um ein Schutzgebiet anzunehmen, innerhalb dessen WEA — wie im Schutzgebiet selbst — generell
ausgeschlossen sind. Wie groB die ,Nahe" zum Schutzgebiet sein muss, um von einer Beeinflussung
sprechen zu kdnnen, ist jeweils abhangig von den konkreten Umstanden des Einzelfalls. Die einem
Naturschutzgebiet vorgelagerten Schutzzonen (Pufferzonen) werden daher im Rahmen der Abwagung im
Einzelfall berticksichtigt.

Naturschutzgebiete sind daher innerhalb ihrer rechtsverbindlich festgesetzten Grenzen fiir die
Windenergienutzung ungeeignet. Die erforderlichen Schutzzonen werden in der Einzelfallprifung
betrachtet.

3.1.5.19 Natur und Landschaft - Nationalpark, Umfang der Pufferzone um den Nationalpark

Im Planungsraum befinden sich Teile des ,Nationalpark Harz" im Landkreis Goslar.

Die zum Naturschutzgebiet gemachten Ausfiihrungen gelten vom Grundsatz her auch fir ,Nationalparke”,
da diese in einem Uberwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfiillen
miissen (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und Nationalparke gem. § 24 Abs. 3 BNatSchG wie Naturschutzgebiete
zu schutzen sind. Auch Nationalparke unterliegen damit dem allgemeinen Zerstorungs-, Beschadigungs-,
Veranderungsverbot gem. § 23 Abs. 2 BNatSchG. Von daher sind WEA auch in Nationalparks generell

unzuldssig und auch nicht Ausnahmen oder Befreiungen (§ 67 BNatSchG) zuganglich.

Hinsichtlich der Bestimmung einer dem Nationalpark Harz vorgelagerten Schutzzone (Pufferzone) wird auf

die schutzgebietsbezogenen Ausfiihrungen in den entsprechenden Gebietsblattern verwiesen.

Wegen der hohen Schutzbedurftigkeit der Nationalparks stuft der Planungstrager die betreffenden Flachen
als fur die Windenergienutzung ungeeignet ein.
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3.1.5.20 Natur und Landschaft - Natura 2000-Gebiete (FFH-/SPA-Gebiet), Umfang der Pufferzone um die
Natura 2000 Gebiete

Natura 2000 ist ein zusammenhangendes ckologisches Netz von Schutzgebieten in Europa. Nattrliche und

naturnahe Lebensraume und gefahrdete wildlebende Tiere und Pflanzen sollen hier geschitzt und erhalten

werden. Grundlage des Netzes Natura 2000 ist die Richtlinie 92/43/EWG Uber die Erhaltung der nattrlichen

Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie).

Gem. den §§ 31 ff BNatSchG stehen auch die Natura 2000-Gebiete unter einem besonderen Schutz. Laut

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit
mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn sie geeignet sind, das Gebiet
erheblich zu beeintrachtigen. Die Errichtung baulicher Anlagen ist ein ,Projekt” in diesem Sinne, mithin auch
die Errichtung von WEA. Ergibt die Prufung der Vertraglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeintrachtigungen des Gebiets in seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mal3geblichen
Bestandteilen flhren kann, ist es unzulassig. Auch aul3erhalb des Schutzgebiets gelegene Projekte kdnnen
einer Vertraglichkeitsprifung unterliegen, wenn sie nur an das Schutzgebiet angrenzen, dieses aber
erheblich beeintrachtigen konnen, etwa durch Immissionen. Als erheblich ist jede Beeintrachtigung

aufzufassen, die zu einer Verschlechterung der zu schitzenden Lebensraumtypen oder Arten fihrt.

Eine Beeintrachtigung ist demzufolge nur dann unerheblich, wenn der Zustand der geschiitzten
Lebensraume und der Habitate der geschitzten Arten gleichbleibt bzw. sich verbessert oder die
Populationsgrol3e der geschiitzten Arten nicht abnimmt. Daraus ergibt sich, dass selbst massive Eingriffe in
Natur und Landschaft nicht in jedem Fall zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Schutzziele fihren
mussen, so etwa wenn sich etwaige Auswirkungen auf Rand- oder Pufferzonen eines Schutzgebiets
beschranken, wenn Tiere oder Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, die nicht zu den im Gebiet
besonders geschiitzten Arten zahlen oder wenn es um den Schutz von Tierarten geht, die sich nachweisbar
von den in Rede stehenden Stressfaktoren nicht stéren lassen oder die sich durch eine Standortdynamik

auszeichnen.

Aus den zuvor gemachten Ausfiihrungen ergibt sich, dass die Errichtung von WEA in Natura 2000-Gebieten
nicht von vornherein zwingend unzulassig ist. Der Planungstrager will Natura-2000-Gebiete aber wegen
ihrer hohen Schutzwtrdigkeit von einer Windenergienutzung freihalten und schliel3t diese Gebiete daher

aus.

Erheblich beeintrachtigende Wirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet kénnen jedoch auch von Vorhaben
auRerhalb des Natura-2000-Gebiets ausgehen. Die Errichtung von beeintrachtigenden Vorhaben ist daher
regelmaRig auch innerhalb einer vorgelagerten Schutzzone (Pufferzone) ausgeschlossen. Die konkreten
Ausmalde der Schutzzone, die naturschutzrechtlich geboten ist, lassen sich indes nicht pauschal, sondern
nur in Abhangigkeit des Schutzzwecks des jeweiligen FFH- oder Vogelschutzgebietes bestimmen.

Die den Natura 2000-Gebieten vorgelagerten Schutzzonen werden daher nicht pauschal ausgeschlossen,
sondern sie werden im Einzelfall geprift und entsprechend berticksichtigt. Es wird auf die
schutzgebietsbezogenen Ausfiihrungen in den entsprechenden Gebietsbldttern bzw. die dort dokumentierte

Vertraglichkeitsprifung verwiesen.

3.1.5.21 Biospharenreservat Dromling
Das UNESCO-Biospharenreservat Dromling ist eine Modellregion, in der eine umweltvertragliche,

nachhaltige Entwicklung des Naturraums und der Region stattfinden und gefordert werden soll. In der Kern-
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und Pflegezone haben der Schutz und die Entwicklung der Natur Vorrang vor anderen Nutzungen.
Dementsprechend stehen diese Zonen fir die Windenergienutzung nicht zur Verfligung. In der
Entwicklungszone des UNESCO-Biospharenreservats Dromling sind nachhaltige umweltgerechte
Nutzungen zu entwickeln, zu erproben und umzusetzen; entsprechende Modellprojekte sind zu fordern.
Daher wird diese Zone auch nicht per se fir die Windenergienutzung ausgeschlossen, sondern im Einzelfall
gepruft und entsprechend berlicksichtigt.

3.1.5.22 Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiet — Schutzzone | und Heilquellenschutzgebiet
Aligemeine Ausfihrungen

Da im Bereich von potenziell fir die Windenergie geeigneten Gebieten oftmals auch Trinkwasser gewonnen
wird und eine Vielzahl von Trinkwasserschutzgebieten ausgewiesen bzw. festgesetzt ist, kann es zu
Interessenkonflikten zwischen der Sicherstellung der offentlichen Trinkwasserversorgung und der Suche
nach geeigneten Standorten fir WEA kommen.

Eine verlassliche Trinkwasserversorgung ist angesichts der staatlichen Schutzpflicht des Art. 2 Abs. 2
Grundgesetz fir das Gemeinwohl von Uberragender Bedeutung. In wasserwirtschaftlich sensiblen Gebieten
stellt der Bau von WEA vor allem wahrend der Bauphase ein Risiko dar, weil hierbei eine tiefgriindige
Verletzung von Grundwasser Uberdeckenden Schichten auf grol3er Flache erfolgt. Eine ausreichende
Grundwasseriiberdeckung hat wegen ihrer Schutz- und Reinigungsfunktion eine grol3e Bedeutung fir das
Grundwasser und damit fiir den Trinkwasserschutz. Ein weiteres Risiko fiir die Qualitat des Grundwassers

kann von der Lagerung und dem Umgang mit wassergefahrden Stoffen im Bereich der WEA ausgehen.

Unter wasserwirtschaftlich sensiblen Gebieten werden Trinkwasserschutzgebiete (§ 51 WHG) und
Heilguellenschutzgebiete (§ 53 WHG) verstanden. Die Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete werden
auf der Basis hydrologischer Gutachten mittels Rechtsverordnung gem. § 51 Abs. 1 bzw. § 53 Abs. 4 WHG
festgesetzt. In dieser werden zusatzlich zu den rechtlichen Anforderungen, die allgemein fiir den
Gewasserschutz gelten, weitere Nutzungsbeschrankungen und Verbote festgelegt, um speziell das
Grundwasser bzw. Heilwasser im Einzugsgebiet von Brunnen und Quellen vor Einflissen, die seine Qualitat
und Quantitat mindern kdnnen, zu schiitzen. Dabei werden insbesondere in den Schutzzonen | und |I
regelmaRig Verbote im Sinne des § 52 Abs. 1 WHG (bzw. i. V. m. § 53 Abs. 5 WHG) ausgesprochen. Diese
Bereiche sind daher als Negativkriterien in die Planung eingestellt.

Unterteilung in Zonen mit unterschiedlichen Schutzbestimmungen (§ 51 Abs. 2 WHG)

Nach der in § 51 Abs. 2 WHG enthaltenen Regelung sollen Trinkwasserschutzgebiete in Zonen mit
unterschiedlichem Schutzniveau unterteilt werden, um dem VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz und der sich
daran orientierenden unterschiedlichen Schutzbediirftigkeit durch gestufte Schutzanordnungen
angemessen Rechnung tragen zu kénnen. RegelmaRig werden Wasserschutzgebiete in drei

unterschiedliche Zonen mit unterschiedlicher Schutzintensitat eingeteilt.

Es ist zwischen der Fassungszone (Zone |), die die Wasserentnahmestelle selbst umfasst, die engere
Schutzzone (Zone ll), in der insbesondere nur beschrankte landwirtschaftliche Nutzungen erlaubt sind und
der weiteren Schutzzone (Zone Ill), in der in gewissem Umfang auch Wohnhduser und gewerbliche

Nutzungen zugelassen werden konnen, zu unterscheiden.

Der Fassungsbereich (Zone 1) dient dem Schutz der eigentlichen Fassungsanlage oder des

Talsperrenwassers im Nahbereich vor jedweder Beeintrachtigung. Er ist im Regelfall sehr klein gefasst und

43
68 von 347 in Zusammenstellung



Sachliches Teilprogramm Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig — Entwurf 2025, 1. Offenlage ngzrﬂndung

nur dem Betreiber der Wassergewinnungsanlage zuganglich, lediglich bei Talsperren wird er groBRer gefasst.
Innerhalb der festgesetzten Wasserschutzzone | ist die Errichtung baulicher Anlagen und damit auch der

Bau von WEA ohne Ausnahme unzulassig. Die Schutzzone | ist daher als Negativkriterium einzustufen.

Die engere Schutzzone (Zone II) reicht von der Grenze der Zone | bis zu einer Linie, von der aus das
Grundwasser etwa 50 Tage bis zum Eintreffen in der Fassungsanlage bendtigt (sog. ,50-Tage-Linie"). Vom
Rand der engeren Schutzzone soll die FlieRzeit des Wassers mindestens 50 Tage betragen, um Trinkwasser
vor pathogenen Keimen und Verunreinigungen, die ein besonderes Gefahrenpotenzial in sich bergen konnen,
zu schitzen. Das engere Schutzgebiet dient insbesondere dem Schutz des dahinterliegenden
Einzugsbereichs, weil eine besondere Nahe zur Fassungsanlage besteht. Das Kriterium der ,50-Tage-Linie"
ist daher fur die raumliche Abgrenzung der Zone Il von der Zone | entscheidend. Bei Talsperren wird die

Zone |l zumeist entlang der oberirdischen Zufliisse ausgewiesen. WEA Standorte in der Wasserschutzzone Il

unterliegen daher generell einer Einzelfallprifung miti. d. R. engerem Spielraum fir Befreiungen.

Der Planungstrager stellt Gebiete der Schutzzone Il als Negativkriterien in die Planung ein, weil auch
innerhalb der Schutzzone Il eine erhohte Gefahr fur Wasserverunreinigungen besteht, die der

Planungstrager soweit wie moglich ausschlieRen will.

Die weitere Schutzzone (Zone Ill) umfasst — sofern mdglich — das gesamte Einzugsgebiet der geschiitzten
Wassererfassung. Sie soll den Schutz vor mittel- und langfristigen Beeintrachtigungen gewahrleisten. Dazu
zahlen vor allem solche chemischen Verunreinigungen, die nicht oder nur schwer abbaubar sind. In der
Wasserschutzzone lll fallt das Gefahrdungspotenzial aufgrund der weiteren Entfernung zur
Wassergewinnungsanlage i. d. R. deutlich geringer aus. WEA in der Wasserschutzzone Ill sind daher nach
Einzelfallprifung grundsatzlich nicht ausgeschlossen. Wasserschutzgebiete der Zone Il werden daher nicht
als Negativkriterium, sondern erst im Rahmen der Einzelfallabwagung (in den jeweiligen Gebietsbldttern)
bertcksichtigt.

Auch fur Heilquellen kdnnen Schutzgebiete vorgesehen werden. Im gesamten Planungsraum befindet sich
indes lediglich im Stadtgebiet Wolfsburg ein férmlich festgesetztes Heilquellenschutzgebiet, und zwar das
Heilquellenschutzgebiet Fallersleben. Da das Schutzgebiet mittlerweile groBtenteils tiberbaut worden ist,
und somit groBtenteils von den Negativkriterien zum Siedlungsraum erfasst wird, hat dieser Bereich fiir die
potenzielle Windenergienutzung ohnehin keine Bedeutung.

Insofern spielt der Heilquellenschutz weder auf der Ebene der Potenzialflachenanalyse, noch im Rahmen der
Abwagung im Einzelfall eine Rolle fiir die Planung.

3.1.5.23 Wasserwirtschaft - Uberschwemmungsgebiet/ vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete
Gem. § 78 Abs. 4, 5 und 8 WHG sind WEA weder in den bereits formlich festgesetzten noch in den vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebieten zuldssig, wenngleich unter engen Voraussetzungen
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden konnen. Auch der Bund verfolgt mit dem
Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) das Hochwasserrisiko grundsatzlich starker in der
Raumordnung zu beachten und so insbesondere Risiken fir Siedlungen und kritische Infrastrukturen zu
minimieren und Schaden zu begrenzen. Die hohe Bedeutung des Hochwasserschutzes, wie sie im WHG und
im BRPH zum Ausdruck kommt wird nicht zuletzt durch die verheerenden Uberschwemmungsereignisse der
jiingeren Zeit belegt. Aus diesen Griinden stuft der Regionalverband Uberschwemmungsgebiete als fiir die

Windenergienutzung ungeeignet in die Planung ein.
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3.1.5.24 Wasserwirtschaft - Gewasser (oberirdische Gewdsser) zzgl. 50 m Bauverbotszone / Talsperren
Im Binnenland vorhandene Gewasser (oberirdische Gewdsser i. S. v. § 3 Nr. 1 WHG) und Talsperren (i. S. v. §
52 NWG) sind aus tatsdchlichen bzw. rechtlichen Griinden einer Windenergienutzung generell nicht

zuganglich. Diese Flachen sind daher von der Windenergienutzung ausgenommen.

Im AuBenbereich diirfen gem. § 61 Abs. 1 und 2 BNatSchG an BundeswasserstralRen und Gewadssern erster
Ordnung sowie anstehenden Gewassern mit einer Grof3e von mehr als 1 ha im Abstand bis 50 m von der
Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich geandert werden. Dieser Abstand wurde im

Rahmen der Potenzialflachenermittlung bertcksichtigt.

Da Gewasser (insbesondere FlieRgewdsser) auf der der Planung zugrundeliegenden Mal3stabsebene
1: 50.000 vielfach nicht darstellbar sind, haben die o. g. Kriterien im Rahmen der Potenzialflachenanalyse
nichtin jedem Fall Anwendung gefunden, sondern wurden ggf. im Rahmen der Abwagung im Einzelfall

beriicksichtigt. Insoweit wird auf die entsprechenden Gebietsblatter verwiesen.

3.1.5.25 Infrastruktur - Schutz der (zivilen) Flugsicherungseinrichtung (DVOR) nebst Anlagenschutzbereich
3.000 m

Nach den Stellungnahmen des BAF bzw. der DFS, die im Rahmen des Planverfahren RROP 2008 -

1. Anderung ,Weiterentwicklung der Windenergienutzung” abgeben worden sind, liegen bestehende

Vorranggebiete zum Teil in den Anlagenschutzbereichen um Flugsicherungseinrichtungen. Dieser

Sachverhalt gilt unverandert fiir einzelne bestehende Altstandorte sowie nunmehr geplante

Neufestlegungen/Erweiterungen von VR WEN. Bei den Flugsicherungseinrichtungen handelt es sich um die

Doppler-Drehfunkfeuer (Doppler-VOR, kurz ,DVOR") an den Standorten Hehlingen und Leine sowie den

Peiler am Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg.

Gem. § 18 a LuftVG durfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungsanlagen gestort
werden konnen. Das Bauverbot nach § 18a Abs. 1 LuftVG setzt keine Gewissheit der Storung voraus,
vielmehr reicht die Moglichkeit einer Storung aus. Das Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung (BAF)
entscheidet jeweils im Einzelfall auf Grundlage eines Gutachtens der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS),

ob eine Storung der Flugsicherungseinrichtungen tatsachlich vorliegt.

Das Bauverbot gilt auch in einem bestimmten Umgebungsbereich (sog. Anlagenschutzbereich). Die
Anlagenschutzbereiche um Flugsicherungseinrichtungen sind keine gesetzlichen ,Ausschlusszonen”,
sondern Bereiche, in denen eine (vertiefte) Prifung einer etwaigen Storung der jeweiligen
Flugsicherungseinrichtung vorzunehmen ist. Den unmittelbaren Anlagenschutzbereich (bis 3 km) schlieBt

der Plangeber als Negativkriterium fir Windenergieanlagen aus.

Nach Angaben des Bundesaufsichtsamtes fiir Flugsicherung (BAF) und der Deutschen Flugsicherung (DFS)
kann im erweiterten Anlagenschutzbereich (> 3 bis 15 km) eine Einschrankung bzgl. Anzahl und Hohe der
WEA maoglich sein. Eine Prifung dieses Sachverhalts kann i. d. R. verbindlich erstim
Genehmigungsverfahren aufgrund einer konkreten Anlagenkonstellation erfolgen. In den betroffenen

Gebietsblattern ist beziiglich dieser Restriktion ein entsprechender Hinweis erfolgt.

Hinsichtlich des Peilers im Bereich des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg besteht — soweit ersichtlich —
keine Verwaltungspraxis des BAF, nach der eine Vielzahl von WEA innerhalb der erweiterten
Anlagenschutzbereiche (bis 10 km) um solche Peiler abgelehnt wird. Aus den bereits genannten Griinden
halt der Planungstrager es flir angemessen, diese Flugsicherungsanlage sowie einen Schutzpuffer von
3.000 m von vornherein fiir die Windenergienutzung auszuklammern.
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3.1.5.26 Infrastruktur - Bundesautobahn zzgl. 40 m Bauverbotszone

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BundesfernstraBengesetz (FStrG) diirfen langs der Bundesautobahnen bis zu
einem Abstand von 40 m zur Aul3engrenze der befestigten Fahrbahn Hochbauten jeglicher Art nicht
errichtet werden, sodass diese Bereiche als Ausschlusskriterium zzgl. einer ,Rotor-Out-Zugabe” in der
Potenzialflachenanalyse bertcksichtigt wurden. Ein weitergehender pauschaler Mindestabstand wird nicht

fur erforderlich gehalten.

3.1.5.27 Infrastruktur - Bundes-, Landes- und KreisstraRen mit regionaler Bedeutung

Nach § 9 Abs. 1 BundesfernstraBengesetz (FStrG) bzw. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Niedersachsisches
StraBengesetz (NStrG) sind bis zu einer Entfernung von 20 m zum duBeren Rand der befestigten Fahrbahn
auch an Bundes-, Landes- und KreisstralRen Hochbauten jeglicher Art verboten. Auch hier sind WEA
demnach grundsatzlich unzulassig, sodass diese Bereiche als Ausschlusskriterium zzgl. einer ,Rotor-Out-
Zugabe” in der Potenzialflachenanalyse berticksichtigt wurden. Ein weitergehender pauschaler

Mindestabstand wird nicht fur erforderlich gehalten.

3.1.5.28 Infrastruktur - Gleisanlage/Schienenweg

Auf Bahntrassen ist aus faktischen Griinden und aufgrund der Widmung der Flachen das Errichten von
Windenergieanlangen nicht moglich bzw. unzulassig. Verbindliche gesetzliche Abstandsregelungen
existieren jedoch nicht. Aus diesem Grund wird lediglich der Gleiskdrper der Schienenwege zzgl. einer
+Rotor-Out-Zugabe” als Negativkriterium bereits im Zuge der Potenzialflachenanalyse von der Festlegung

als VR WEN ausgenommen.

3.1.5.29 Infrastruktur - Elektrische Freileitungen ab 110 kV inkl. zugehdrigem Umspannwerk

Siehe dazu auch bereits obige Ausfiihrungen zum Negativkriterium Vorranggebiet Leitungstrasse
(Hochspannungsleitungen ab 110-kv-Spannungsebene), Schutzzone um die Leitungstrasse (Grundlage
LROP 2017).

Innerhalb von elektrischen Hoch- und Hochstspannungstrassen in technischer Ausfihrung als Freileitung ist
aus faktischen Griinden (bauliche Anlagen) das Errichten von Windenergieanlangen nicht moglich bzw.
zulassig. Daruber hinaus ist aus Grunden der Betriebssicherheit in Verbindung mit der DIN VDE 0210 in
Abhangigkeit vom Leitungstyp ein Schutzbereich sowohl von hoherer Vegetation als demzufolge auch von
baulichen Anlagen freizuhalten. Im Rahmen der Potenzialflachenbestimmung wurde ein beidseitiger

Schutzabstand von 110 m berlcksichtigt.

Daruber hinaus sind die entsprechenden Abstandsfragen im Rahmen der Genehmigungsverfahren fir WEA

zu prifen.

Ergénzend wird erwihnt, dass eine Beriicksichtigung der Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs-
Praferenzraume (HGU Praferenzraume) derzeit aufgrund der Ausdehnung der Praferenzriaume und der
gleichzeitigen Unbestimmtheit weder als Negativ-Kriterium noch als Kriterium in der Einzelfallprifung

moglich ist.
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3.1.5.30 Sonstige Negativkriterien - Hubschraubertiefflugstrecken und Kursfiihrungsmindesthéhen
Im Planungsraum bestehen militarische Hubschraubertiefflugstrecken und Kursfiihrungsmindesthohen, die
mehr oder weniger starke Einschrankungen bei der Errichtung und dem Betrieb von WEA in einigen

festgelegten und geplanten Vorranggebieten Windenergienutzung zur Folge haben.

Bedeutsam sind zum einen die im Planungsraum bestehenden Hubschraubertiefflugstrecken der
Bundeswehr mit ihren flankierenden Sicherheitskorridoren. Diese Bereiche stehen einer
Windenergienutzung i. d. R. nicht zur Verfiigung und wurden daher im Rahmen der

Potenzialflachenermittlung pauschal ausgeschlossen.

Eine Ausnahme bilden nur bestehende Vorranggebiete, in denen bereits eine Windenergienutzung
stattfindet. Die weitere Nutzung der hier befindlichen Anlagen und die Neuerrichtung weiterer WEA sind hier
moglich, soweit der zwischen den Anlagen verbliebene ,Restkorridor” nicht weiter verengt wird, als dies
bereits der Fall ist.

Zu den militarischen Belangen gehadren ferner die im Planungsraum bestehenden
Kursfiihrungsmindesthohen (Minimum Vectoring Altitude [MVA]). Unter Kursfiihrungsmindesthohe wird
gewohnlich die niedrigste Hohe verstanden, die fiir die Radarfiihrung von Fliigen nach Instrumentenregeln
unter Berlcksichtigung einer Sicherheitsmindesthche und der Luftraumstruktur genutzt und insoweit vom
Fluglotsen zugewiesen werden kann. Bauwerke, die in ihrer Hohe die MVA (iberschreiten, sind insofern aus
Grunden der Flugsicherheit unzulassig. Daher werden Bereiche, in denen die ortsspezifische MVA unter der
Hohe der Referenzanlage 2 (Hohe 180 m; s. 3.1.2) liegt, bereits im Rahmen der Potenzialflachenermittlung

ausgeschlossen.

In Bereichen, in denen die Referenz-Windenergieanlage 2 maglich ist, aber nicht die Referenz-
Windenergieanlage 1, ist eine Windenergienutzung moglich. Ein Hinweis auf die eingeschrankte Nutzbarkeit
erfolgt in den Gebietsblattern der betroffenen Vorranggebiete und ist auch in der Begriindung im Anhang 5
— Liste der Vorranggebiete Windenergienutzung (VR WEN) ersichtlich.

3.1.5.31 Sonstige Negativkriterien - Vorgaben zur Mindestgré3e von PFK 50 ha

Die Bewertung der Flachen erfolgt, wie unter 3.2.dargestellt, in den, entsprechend den Negativ-Kriterien
ermittelten, Potentialflachenkomplexen. Zur Bildung der Potentialflachenkomplexe hat der Planungstrager
eine Mindestgrdl3e von 50 ha je Potentialflachenkomplex als Negativ-Kriterium angewandt.

Diese Mindestgrofe soll grundsatzlich zum einen eine ineffiziente Windenergienutzung, wie sie bei zu
kleinen Vorranggebieten auftreten kann, verhindern. Zudem tragt die MindestflachengroRe dem

Planungsziel Rechnung, WEA im Planungsraum weitestgehend raumlich konzentriert zu bindeln.

Erlduternd wird angemerkt, dass in der Einzelfallpriifung (Grob- und Detailpriifung) (s. 3.1 ) die ermittelten
Einzelflachen von PFK durch weitere Prifung auch unter die Flachengrof3e von 50 ha fallen konnen. Des
Weiteren konnen bereits rechtskraftig festgelegte VR WEN, die die MindestgroRe von 50 ha nicht erreichen,

u. U. auch weiterhin festgelegt werden.
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3.1.6 Ergebnisse der Potenzialflachenanalyse

Nach dem pauschalen Abzug der beschriebenen Negativkriterien vom Planungsraum ergibt sich die fir eine
Festlegung als VR WEN infrage kommenden Potenzialflachen im GroRraum Braunschweig zunachst als
Rohkulisse.

Diese Potenzialflache, welche die Grundlage fiir die anschlieBende Einzelfallpriifung darstellt,
weist eine Gesamtflache von rd. 36.300 ha (ca. 7,1 Prozent der Flache des Verbandsgebietes) auf.
Aus dieser Gebietskulisse und unter Berticksichtigung von bestehenden Vorranggebieten
Windenergienutzung aufberhalb der Potenzialflachenkulisse werden im Zuge der Einzelfallprifung
die im Teilplan Windenergie festzulegenden VR WEN entwickelt.

3.1.7 Bildung von Potenzialflachenkomplexen (PFK)

Relativ eng benachbarte Potenzialflachen wirken in der Realitat auf die Betrachter und auf die Umwelt
oftmals faktisch zusammenhangend, da WEA untereinander ohnehin Abstand halten. Diesen Effekt skizziert
die nachfolgende Abbildung 4.

In beiden gezeigten Fallen ergibt sich bei Umsetzung der Planung ein potenziell deckungsgleiches

Anlagenraster mit den entsprechend identischen Wirkungen.

Fall a) zusammenhangende Potenzialflache mit Fall b) durch lineare Elemente geteilte

einer GroRe von 35 ha bei einem Anlagenabstand Potenzialflachen mit einer GréRRe von 19 ha und

von 500 m in Hauptwindrichtung und 300 m 12 ha bei Anlagenabstand von 500 m in
abseits der Hauptwindrichtung Hauptwindrichtung und 300 m abseits der
Hauptwindrichtung

Abbildung 3: Bildung von Potenzialflachenkomplexen, Quelle: Planungsgruppe Umwelt 2024

Eine getrennte Beurteilung der in Fall b) der Abbildung skizzierten Potenzialflachen ware nicht sachgerecht
und wirde die zu erwartenden Auswirkungen in unzulassiger Weise in Teilwirkungen aufteilen, welche unter
Umstanden die bei Umsetzung beider Flachen tatsachlich zu erwartenden summarischen Auswirkungen
verschleiern wirden. Die ermittelten Potenzialflachen werden aus diesem Grund zu sog.

Potenzialflachenkomplexen (PFK) zusammengefasst.

Hierzu hat sich der Planungstrager mit der Frage auseinandergesetzt, bis zu welchem Abstand einzelne oder

Gruppen von WEA fiir den Betrachter und in Bezug auf ihre Umweltauswirkungen gemeinsam wirken.
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Ausgehend von diesem Abstand wird eine Maximalentfernung zwischen einzelnen Potenzialflachen

definiert, bis zu welcher diese pauschal zu PFK zusammengefasst werden.

Diesen Maximalabstand, ausgehend von der maximalen Entfernung zwischen WEA des Referenztyps mit
einem Rotordurchmesser von 165 m bei einem gangigen Aufstellungsraster (Abstand in Hauptwindrichtung:
5-facher Rotordurchmesser, Abstand quer zur Hauptwindrichtung: 3-facher Rotordurchmesser) unter
Berticksichtigung eines Sicherheitsabschlags wird auf einen Wert von 600 m beziffert. Im Zuge der
Zusammenfassung der Potenzialflachen auf Basis des 600 m-Wertes wurde zudem in Grenzfallen
(Entfernung bis 1.000 m) die Sinnhaftigkeit im Einzelfall unter Berlicksichtigung der konkreten &rtlichen
Gegebenheiten tberprift. Im Einzelfall kann vom Pauschalwert abgewichen werden und auch weiter

auseinanderliegende Potenzialflachen konnen zu einem gemeinsamen Komplex zusammengefasst werden.

Im Ergebnis wurden die ermittelten Potenzialflachen zu insgesamt 98 PFK fiir die
Einzelfallprifung zusammengefasst. Diese wurden im Zuge der Grobpriifung um 10 PFK

auBerhalb der Potenzialflachenkulisse gelegene Alt-Gebiete erganzt.
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3.2 Einzelfallprifung der PFK mit Vollziehbarkeitsprognose und
Letztabwagung

Die im Zuge der Potenzialflachenanalyse ermittelten 98 Potenzialflachenkomplexe (PFK) werden im Zuge
der Einzelfallprifung einer weitergehenden, flachenbezogenen Prifung unterzogen und durch 10 aul3erhalb
der Potenzialflache gelegene Alt-Gebiete ergdnzt. Die so entstehenden 108 PFK Gesamtfldche (38.333 ha)

ist weit groBer als das gesetzlich festgelegte Teilflachenziel.

Im Sinne der Positivplanung muss die vollstandige Einzelfallpriifung inkl. Vollziehbarkeitsprognose nur fir
die als VR WEN festgelegten Flachen vollstdandig durchgefiihrt werden (s. § 249 Abs. 6 Satz 2 BauGB).

Daher erfolgt zunachst eine Grobpriifung und Vorauswahl der 108 PFK auf der Basis der Planungsziele des
Grol3raum Braunschweig sowie als besonders gewichtig erachteter, jedoch nicht pauschal, sondern nurim
Wege der Einzelfallprifung sinnvoll und sachgerecht zu bertcksichtigender Belange. Nur die nach der
Grobprifung vorausgewahlten PFK, welche nach dem Willen des Planungstragers fir eine Festlegung als VR
WEN vorgesehen werden sollen, werden anschlie3end im Einzelnen zu den flachenspezifisch

konkurrierenden Nutzungen und Belangen in Beziehung gesetzt und auf ihre Vollziehbarkeit hin Gberpriift.

3.2.1 Positivkriterium im Rahmen der Grob- und Einzelfallpriifung: Beriicksichtigung einer
vorhandenen Windenergienutzung

Es ist Ziel des Planungstragers, den Ausbau der Windenergienutzung im Verbandsgebiet nach Moglichkeit
ausgehend von den bereits mit WEA bebauten Flachen voranzutreiben. Auf diese Weise sollen bereits
vorhandene Netzanschliisse effektiv genutzt und kommunale und private Interessen gewirdigt werden.
Aus diesem Grund werden Ubernahmen und Erweiterungen bereits ausgewiesener VR WEN als

Positivkriterium bertcksichtigt.
Im Rahmen der Einzelfallprifung wurden daher:

1. bereits rechtskraftig festgelegte VR WEN welche Bestandteil der auf Grundlage der in 3.1.4
beschriebenen Negativkriterien ermittelten Potenzialflachen fir Windenergienutzung sind, im Zuge
der Abwagung mit Alternativstandorten oder alternativen Abgrenzungsmaoglichkeiten eines VR
WEN vorrangig behandelt,

2. bereits rechtskraftig festgelegte VR WEN welche nicht Bestandteil der auf Grundlage der in 3.1.4

beschriebenen Negativkriterien ermittelten Potenzialflachen fiir Windenergienutzung sind,
zunachst im Zuge der Grobpriifung und bei positivem Ergebnis der Grobpriifung nachfolgend auch
in der gebietsspezifischen Einzelfallpriifung (Gebietsblatter) systematisch dahingehend Gberpriift,

ob eine Windenergienutzung innerhalb dieser Gebiete auch zukiinftig moglich sein wird und soll.

Durch den zweiten Teilschritt wurde die Potenzialflachenkulisse dort, wo ein Abweichen von den
Negativkriterien im Zuge der Abwagung als moglich erachtet worden ist, zum Zweck der Bestandssicherung
um vorhandene VR WEN erganzt. Soweit dies der Fall ist, ist die entsprechende Priifung sowie die

Ergdnzung der Bestandsflachen im jeweiligen Gebietsblatt der Einzelfallprifung (s. 0) dokumentiert.

Die bereits mit WEA bestandenen Teilbereiche des Planungsraumes sollen mit Hilfe dieses VVorgehens

soweit moglich den Kristallisationskern der Weiterentwicklung der Windenergienutzung im VVerbandsgebiet
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bilden und mit der Windenergienutzung einhergehende Beeintrachtigungen auf bereits vorgepragte

Bereiche konzentriert werden.

3.2.2 Grobpriifung und Vorauswahl vertieft zu priifender PFK

Ausgangspunkt der Grobprifung und Vorauswahl sind die Planungsziele des Regionalverbands Grof3raum
Braunschweig. Hierzu gehort, dass zur Vermeidung unnatiger Neu-Inanspruchnahme bisher nicht
vorbelasteter Flachen sowie zur angemessenen Wiirdigung bestehender kommunaler und privater Belange
bereits vorhandene Windparks nach Moglichkeit als VR WEN festgelegt und als Kristallisationskerne
weiterer Festlegungen dienen sollen (s. 3.2.1). Derartige Flachen enthaltende PFK werden aus diesem Grund
vorrangig fur die vertiefte Betrachtung ausgewahlt. Zusatzlich wird im Zuge der Grobprifung geprift, ob
bestehende VR WEN aul3erhalb der ermittelten Potenzialflachenkomplexe ebenfalls weiter als VR WEN

festgelegt werden konnen und entsprechend mit in die Einzelfallprifung einzubeziehen sind.

Uberdies werden die nicht pauschal zur Anwendung gebrachten, aber in der Abwigung mit besonderem
Gewicht versehenen und damit im Regelfall zu einem Verzicht auf die Festlegung als VR WEN fiihrenden

Aspekte

e Artenschutz (Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans, Nahbereiche zu kollisionsgefahrdeten
Vogelarten nach § 45b BNatSchG),

e Natura 2000-Vertraglichkeit (Priifung auf im Einzelfall erforderliche Mindestabstdnde zur
Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von gebietsspezifischen Schutz- und
Erhaltungszielen),

e Vermeidung einer unzumutbaren Umfassung von Ortslagen durch WEA,

e Landschaftsschutz inkl. Vermeidung einer ibermaRigen teilrdumlichen Kumulation,

e das Ziel, einer bestmoglichen Konzentrations-/Bundelungswirkung durch Auswahl ausreichend

grol3er Flachen

herangezogen und auf diese Weise nicht weiter zu verfolgende PFK ausgeschieden.
Kappungsgrenze von 4 Prozent pro Verbandsglied

Die Aufgabe, die regionalen Teilflachenziele zu erreichen ist in Niedersachsen den Tragern der
Regionalplanung auferlegt (s. 1.2.2). Trdger der Regionalplanung sind in Niedersachsen die Landkreise und
kreisfreie Stadte (§ 20 Abs. 1 NROG). Die Landkreise und kreisfreien Stadte im Gro3raum Braunschweig
haben diese Aufgabe dem Regionalverband tibertragen.

Die im NWindG fir die regionale Ebene bestimmten Teilflachenziele berlicksichtigen eine zwischen der
Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbanden politisch geeinte Kappung auf 4 Prozent der
Flache eines Planungsraums und eine solidarische Umverteilung der gekappten Mengen auf die Ubrigen
Planungsraume. Die planungsraumbezogene Kappungsgrenze bezieht sich i. d. R. auf Landkreise oder

kreisfreien Stadte.

Vor dem Hintergrund einer méglichst landesweiten Gleichbehandlung sieht auch der Regionalverband
Braunschweig eine Kappungsgrenze bei rd. 4 Prozent pro Verbandsglied und eine Umverteilung innerhalb

der Region vor.
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Berticksichtigung der Verbreitungsschwerpunkte Rotmilan

Der Grof3raum Braunschweig liegt innerhalb eines nationalen Verbreitungsschwerpunktes des
kollisionsgefahrdeten Rotmilans und weist bundesweit mit die hochsten Siedlungsdichten auf (s. Griinberg
& Karthauser 2019). Deutschland besitzt zudem die hdchste internationale Verantwortung fiir die Erhaltung
des Rotmilans. So briiten etwa 50 Prozent des weltweiten Bestandes der Art in Deutschland. In
Niedersachsen fanden sich nach der bundesweiten Kartierung des Rotmilans in den Jahren 2010-2014 ca.
1.100 bis 1.200 Brutpaare. Dies entspricht einem Populationsanteil bezogen auf Deutschland von ca.

8 Prozent. Innerhalb Niedersachsens liegt ein besonderer Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans im
Bereich des nordlichen Harzvorlandes und damit auch im Grol3raum Braunschweig. Aufgrund der
auBerordentlich hohen Siedlungsdichte des Rotmilans im Grofsraum Braunschweig, insbesondere in den
Landkreisen Wolfenbuttel und Helmstedt sowie in den kreisfreien Stadten Braunschweig und Wolfsburg,
und der groRen Aktionsradien des Rotmilans sowie der Windenergieempfindlichkeit der Art hat sich der

Regionalverband in besonderem Male diesem Konfliktfeld gewidmet.

Im Ergebnis sollen auf der Ebene der Regionalplanung besondere innerregionale Schwerpunktvorkommen
des Rotmilans nach Maglichkeit von VR WEN freigehalten werden, um die Kernpopulationen systematisch
zu schutzen. Eine Berticksichtigung von Verbreitungsschwerpunkten auf der Ebene der Planung wird dabei
ausdriicklich auch von der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015) sowie als
Ergebnis der Progress-Studie (Griinkorn et al. 2016) empfohlen. Uberdies zielen auch die aktuellen
politischen und legislativen Entwicklungen zunehmend auf einen populationsbezogenen Ansatz der
Konfliktbewertung und -bewaltigung im Spannungsfeld zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien
und dem Artenschutz ab. Damit erhalten die Verbreitungsschwerpunkte planerisch einen noch héheren
Stellenwert als bisher.

Der Regionalverband GroRraum Braunschweig hat aus den beschriebenen Griinden in Ermangelung hierzu
vorliegender landesweiter Datensatze auf Grundlage der Daten der landesweiten Rotmilankartierung des
NLWKN aus dem Jahr 2019 und unter Riickgriff auf den Kerndichte-Ansatz von Wellmann (2022)
eigenstandig sog. Verbreitungsschwerpunkte des Rotmilans als Abwagungsgegenstand ermittelt. Nach
Priifung verschiedener Varianten wurde der Bereich mit einer Kerndichte von 400 Prozent (4 mal hthere
Dichte als im Landesdurchschnitt von Niedersachsen) als regionaler Verbreitungsschwerpunkt definiert?".
Die so ermittelten Verbreitungsschwerpunkte werden im Rahmen der Einzelfallpriifung mit besonders
hohem Gewicht in die Abwagung eingestellt. Eine Uberlagerung eines Potenzialflachenkomplexes (PFK) mit
einem Verbreitungsschwerpunkt fihrt dabei im Regelfall zu einem Verzicht auf die Festlegung als VR WEN
im betroffenen Bereich. Eine Ausnahme bilden in der Einzelfallpriifung erkennbar werdende Situationen, in
denen die unmittelbaren ortlichen Verhaltnisse bei genauerer Betrachtung ohnehin gegen eine
Habitatfunktion fir den Rotmilan sprechen. Eine weitere Ausnahme sind insbesondere vorhandene oder
bereits genehmigte, in Windparks vorhandene WEA, die letztlich das Ziel, die Verbreitungsschwerpunkte

planerisch von WEA freizuhalten im jeweiligen Einzelfall von Vornherein unerreichbar machen.
Ergebnis der Grobpriifung

Im Ergebnis der Grobpriifung und Vorauswahl von PFK fir die vertiefte Einzelfallprifung zur Festlegung als
VR WEN werden 76 PFK (34.683 ha) weiterverfolgt. Fiir alle 76 PFK erfolgt eine ausfiihrliche

21 Ein geringerer Wert filhrt bei Uberlagerung mit der ermittelten Potenzialflichenkulisse zu einer derart groRen
Flachenreduktion, dass mit Blick auf die zahlreichen weiteren zu berticksichtigenden Belange mit den verbleibenden
Flachen eine Erreichung der Teilflachenziele des NWindG nicht mehr moglich ware.
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Einzelfallprifung und -abwagung, die in Gebietsblattern dokumentiert und der Begriindung als Anlage

beigefiigt ist.

Die verbleibenden 32 PFK sind nicht fir eine Festlegung als VR WEN geeignet und werden nicht weiter
betrachtet.

Im Folgenden ist die Grobpriifung der 98 PFK (vgl. Abbildung 5 ) dokumentiert.

Die nordlichen Teilflachen sind konfliktreich durch Lage im
Schwarzstorch-Lebensraum, tiberwiegend Laubwald, vollst. Klimaschutz-
und Immissionswald, Nahe zu VSG, Kleingartensiedlung im Westen
Uberlagert, geringe GroRe,

Die norddstliche Teilflache tiberlagert im Westen Nahbereich Rotmilan,
Dichtezentrum Rotmilan, Schwarzstorch-Lebensraum, im Norden

PFK | Bei Entfall PFK: Kurzbegriindung Ergebnis der Vorauswahl
01 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
02 alle Teilflachen entfallen: VSG "Siidheide und Aschauteiche bei Eschede” entfallt

ca. 80 m westlich, dort u.a. koll. gef. Zielarten (z.B. Rohrweihe, Seeadler),

Konflikte magl.,

Teilflache entfallt aufgrund VSG; im Norden der stidlichen Teilflache

Laubwald, die stidliche und ostliche Teilflache entfallt zu Gunsten der

Kompaktheit
03 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
04 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
05 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
06 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
07 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
08 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
09 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
10 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
11 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
12 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
13 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
14 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
15 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
16 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
17 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
18 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
19 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
20 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
21 alle Teilflachen entfallen: entfallt
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Rotmilan, im Norden aufgrund geringer GroRe und zu Gunsten
Kompaktheit

PFK | Bei Entfall PFK: Kurzbegriindung Ergebnis der Vorauswahl

zentraler Priifbereich Seeadler, Nahe zu VSG, sehr konfliktreich,

verbleibende Flache klein

die stdliche Teilflache ist rel. konfliktarm, jedoch recht klein und entfallt

wegen Nahe zu besser geeigneten Flachen
22 entfallt aufgrund Dichtezentrum Rotmilan entfallt
23 befindet sich grof3tenteils im Dichtezentrum Rotmilan, lediglich nordlicher | entfallt

Bereich auBerhalb, hier gro3fl. Laubwald/hochwertige Biotope, auch der

Norden entfallt vorsorglich aufgrund geringer RestgroRe und zur

VVermeidung naturschutzfachlicher Konflikte
24 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
25 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
26 entfallt aufgrund Dichtezentrum Rotmilan entfallt
27 entfallt aufgrund Dichtezentrum Rotmilan entfallt
28 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
29 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
30 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
31 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
32 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
34 im Stdwesten der dstl. Teilflache geringfligig vorh. VR WEN und FNP, 1 entfallt

WEA in Planung, 2 weitere westlich. Nahbreich Rotmilan, entfallt aufgrund

Dichtezentrum Rotmilan, und da Bestand sehr kleinflachig
35 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
36 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
37 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
38 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
39 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
40 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
41 die nordliche Teilflache entfallt aufgrund Freihaltewinkel Querenhorst zu entfallt

Gebiet 40 und im Nordosten Nahbereich Rotmilan die stdliche entfallt

aufgrund geringer GroRe und zu Gunsten Kompaktheit

die grof3te mittlere vorsorglich. wegen besser geeigneter Gebiete in der

Nahe und Kumulation LK HE sowie Lage an Landesgrenze
42 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
43 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
L4 2 WEA vorhanden, entfallt aufgrund Dichtezentrum und Nahbereich entfallt
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PFK | Bei Entfall PFK: Kurzbegriindung Ergebnis der Vorauswahl
45 entfallt wegen geringer Gréf3e in Kombination mit fehlender Kompaktheit | entfallt
46 nordliche Teilflache entfallt aufgrund geringer Grofe < 2,5 ha, entfallt

slidwestliche Teilflache entfallt aufgrund Vermeidung Umfassung Rottorf;

weitere Flachen entfallen vorsorglich. wegen Ndhe zu besser geeigneten

Gebieten und Kumulatino LK HE und/oder Kompaktheit, z.T.

Schwarzstorch-Lebensraum
47 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
48 entfallt aufgrund Dichtezentrum Rotmilan entfallt
49 entfallt wegen fehlender Kompaktheit und dabei geringer GroRe entfallt
50 im Nordwesten entfallt ein Bereich aufgrund Nahbereich Rotmilan, Rest entfallt

der Teilflache entfallt aufgrund geringer GroRe zu Gunsten Kompaktheit,

aulBerdem FFH-Gebiet "Dorm" ca. 80 m entfernt

die beiden sudlichen Teilflachen entfallen aufgrund der geringen GroRe,

tlw. Schwarzstorch-Lebensraum

zentrale Teilflache entfallt, obwohl keine Umfassung, konfliktarm,

kompakt, aber recht klein, daher vorsorglicher Entfall wegen Kumulation

LK HE
51 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
52 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
53 entfallt zur Vermeidung Umfassung Sipplingen zu Gunsten Gebiet 58, entfallt

FFH-Gebiet Dorm ca. 75 m entfernt
54 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
55 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
56 entfallt wegen Dichtezentrum Rotmilan entfallt
57 Norden der nordlichen Teilflache entfallt wegen Freihaltewinkel entfallt

Emmerstedt zu Gebiet 55; weitere Flache entfallt vorsorglich wegen

Kumulation LK HE, auBerdem verlauft VR Leitungstrasse (LROP) zwischen

den beiden Teilflachen mit kleinflachiger Uberlagerung
58 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
59 entfallt wegen Dichtezentrum Rotmilan entfallt
60 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
61 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
62 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
63 entfallt wegen Umfassung und Rotmilan Nahbereich 500 m entfallt
64 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
65 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
66 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
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PFK | Bei Entfall PFK: Kurzbegriindung Ergebnis der Vorauswahl
67 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
68 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
69 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
70 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
71 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
72 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
73 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
74 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
75 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
76 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
77 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
78 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
79 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
80 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
81 entfallt wegen zu geringer GrofRe und Kompaktheit sowie Nahe zum entfallt

Grofl3en Bruch
82 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
83 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallprifung
84 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
85 entfallt aufgrund Kumulation mit besser geeigneten Flachen, Rotmilanim | entfallt

zentralen Teil, geringer Kompaktheit und dabei geringem

Flachenzugewinn
86 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
87 PFK wird vertieft geprift. Vertiefte Einzelfallprifung
88 Vorsorglicher Entfall aufgrund von besser geeignetem Nachbargebiet entfallt

norddstlich; Entfernung nur etwas mehr als 1 km, daher sonst Kumulation
89 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
90 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
91 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
92 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
93 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
94 entfallt da im Harz und nach WFK groRflachig hochwertige Biotope sowie | entfallt

Erholungswald
95 PFK wird vertieft gepriift. Vertiefte Einzelfallpriifung
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PFK | Bei Entfall PFK: Kurzbegriindung Ergebnis der Vorauswahl

96 entfallt. Lage im Harz, teils extreme Hangneigungen, zudem Mdhle und Entfallt
Stillgewasser in Tallagen, sehr inkompakt und aufgrund enger Tallage vsl.
auch wenig windhoffig

97 entfallt aufgrund Lage im Harz und groRflachig Erholungswald laut WFK Entfallt

98 Vsl. Entfall wegen Lage im Harz und im Siidwesten Uberlagerung entfallt
Erholungswald

Tabelle 2: Ergebnisse der Grobpriifung PFK

3.2.3 Detailpriifung in Gebietsblattern

Im Zuge der in den Gebietsblattern dokumentierten ausfiihrlichen Detailprifung sind diejenigen offentlichen
und privaten Belange, die gegen die Festlegung als VR WEN sprechen, flachenspezifisch mit dem gesetzlich
verankerten sowie dem verbandspolitisch beschlossenen Erfordernis abzuwagen, der Windenergienutzung
an geeigneten Standorten eine Entwicklungschance zu geben. Dabei werden alle auf Ebene der
Regionalplanung bekannten und abwagungsrelevanten offentlichen und privaten Belange beriicksichtigt. In
den Gebietsblattern erfolgen diese flachenbezogene Abwagung ebenso wie die erforderliche
Vollziehbarkeitsprognose, in deren Rahmen sichergestellt werden muss, dass in den schlieRlich festgelegten
VR WEN auch tatsachlich WEA genehmigt und errichtet werden konnen.

Im Zuge dieser Abwagung sind verschiedene Leitgedanken zu beachten:

e Die Abwagung der Belange muss im Verhaltnis zu ihrem objektiven Gewicht erfolgen. Die
gesetzliche Zielvorgabe des § 2 NWindG i. V. m. § 3 WindBG, nach der im GroRraum Braunschweig
bis Ende 2027 eine Flache von 12.515 ha und bis Ende 2032 eine Flache von 16.196 ha als VR WEN
festzulegen sind, bedingt dabei, unterstutzt durch die Regelungen des § 2 EEG, ein grundsatzlich
hohes Gewicht der Windenergienutzung in der Abwagung gegen mithin konkurrierende Nutzungen
und Belange.

e Die Abwagung von Belangen, die bereits auf der Ebene der Regionalplanung bedeutsam erkennbar
sind, darf nicht unterbleiben.

e Die Abwagung muss im Sinne einer sog. Vollziehbarkeitsprognose im Ergebnis erkennen lassen,
dass die letztlich als VR WEN festgelegten Flachen auch tatsachlich fir die Errichtung von WEA
geeignet sind.

Anforderungen an Abwagungsergebnis und Vollziehbarkeitsprognose

Die im Sachlichen Teilplan Windenergie festgelegten VR WEN sind das Ergebnis des zuvor beschriebenen
Abwagungs- und Optimierungsprozesses. Sie missen in Summe die gesetzlichen Flachenziele erfillen und
in ihnen missen nach allem, was bereits auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar ist, WEA
genehmigungsfahig sein. Dabei ist es jedoch nicht erforderlich, dass jeder "Quadratmeter” innerhalb der
festgelegten VVorranggebiete einer Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage offensteht. Da
WEA in einem Windpark schon aus technischen und wirtschaftlichen Grinden mehrere Hundert Meter
voneinander entfernt errichtet werden, ist es lediglich erforderlich, dass angesichts gangiger
Aufstellungsraster von WEA absehbar ist, dass hierfir ausreichend Standorte innerhalb der VR WEN zur
Verflugung stehen. So konnen z. B. kleinraumige Belange wie linienhafte Gewasserldufe, die einer Errichtung

von WEA entgegenstehen, im Rahmen der Anlagenpositionierung im Genehmigungsverfahren ohne
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wirtschaftliche EinbuRen sowie ohne relevante Reduktion der Flacheneffizienz, berticksichtigt werden. Dies

istim Rahmen der Abwagung zu berlcksichtigen.
Aufbau der dokumentierenden Gebietsblatter

Die Gebietsblatter sind in sechs Abschnitte untergliedert. Sie dokumentieren den gesamten Abwagungs-
und Entscheidungsprozess ausgehend von der raumlichen Abgrenzung des jeweils betrachteten PFK bis hin
zur daraus entwickelten Abgrenzung des VR WEN. Fiir das festgelegte VR WEN wird im Zuge des
Gebietsblattes dargelegt, welche konkurrierenden Belange von der Festlegung ggf. betroffen sind und
begriindet, weshalb diese der Genehmigung von WEA innerhalb der Vorranggebiete (ggf. unter
Berticksichtigung von im Zuge der Genehmigungsverfahren noch zu ergreifenden VermeidungsmaRnahmen)
nicht entgegenstehen bzw. weshalb diese zu einer veranderten Abgrenzung des resultierenden VR WEN
gefuhrt haben.

Potenzialflachenkomplex Windenergienutzung XX

Im einfiihrenden ersten Abschnitt erfolgt zundchst eine allgemeine Beschreibung des gepriiften PFK mit
Angaben zur raumlichen Lage, Grol3e sowie Anzahl von Teilflachen. Bestandteil dieses Kapitels ist auch eine
Ubersichtskarte des gepriiften PFK.

Positivkriterien

AnschlieRend erfolgt die Beriicksichtigung vorhandener VR WEN (Positivkriterien). Diese beeinflussen die
Abwagung zugunsten der Festlegung eines VR WEN, stellen jedoch keinerlei Bedingung fiir die Festlegung
eines VR WEN dar.

Restriktionen: abwagungsrelevante Belange im Rahmen der raumordnerischen Detailpriifung

Im Weiteren erfolgt die Prifung und Abwagung zu den einzelnen abwagungsrelevanten raumordnerischen

Belangen. Dieser Abschnitt ist in die Belanggruppen

e Wohnnutzung und Erholung,

e Natur- und Artenschutz (inkl. Natura 2000),

e Boden, Flache und Wasser,

e Landschaft, Kulturlandschaft,

e Denkmalschutz,

e Infrastruktur und Technik,

e Raumvertraglichkeit und

¢ Sonstige Belange (hier werden weitere Belange, z. B. seismologische Stationen, berticksichtigt)

untergliedert.

Die Prifung der einzelnen Belanggruppen enthalt das Ergebnis der Betroffenheitsanalyse sowie ggf. Hinweise
zu daraus im Einzelfall als Abwagungsergebnis resultierenden Anpassungserfordernissen hinsichtlich der
Gebietsabgrenzung. Derartige Flachenanpassungen erfolgen immer dann, wenn auf Teilflachen des PFK
einzelne oder mehrere zusammenwirkende Belange/Nutzungen, die gegen eine Festlegung als VR WEN
sprechen, als gewichtiger eingeschatzt werden als die Windenergienutzung oder auf diesen Teilflachen die
Genehmigungsfahigkeit von WEA nicht mit hinreichender Sicherheit prognostiziert werden kann. Sofern dies
nicht nur Teilflachen eines geprtiften PFK betrifft, kann der betroffene PFK nicht als VR WEN festgelegt

werden.
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Karte mit Vorranggebieten LROP und Schutzgebieten sowie Siedlungsflachen

Zwischenbewertung des Potenzialflachenkomplexes fiir die mogliche Festlegung als Vorranggebiet
Windenergienutzung

Es schlieRt sich die Zwischenbewertung des PFK vor einer moglichen Anpassung des Flachenzuschnitts an. In
dieser sind die wichtigsten festgestellten Konflikte zusammenfassend dargestellt und es erfolgt eine
Beurteilung der Eignung des gepruften PFK fir die Festlegung als VR WEN. Hierbei erfolgt bereits eine
Abwagung zu ggf. erforderlichen Anpassungen des Flachenzuschnitts.

Begrenzung ermittelter Belastungswirkungen durch angepassten Flachenzuschnitt

Im Weiteren erfolgt die konkrete Benennung inklusive einer Begriindung fiir die entfallenen Bereiche.

AbschlieBende Bewertung des Potenzialflachenkomplexes fir eine Festlegung als Vorranggebiet
Windenergienutzung

AbschlieBend wird die Abwagungsentscheidung dokumentiert und das resultierende VR WEN abgegrenzt,
bzw. kartographisch dargestellt. Der dokumentierten Kartendarstellung sind zudem auch die als Ergebnis der

Abwagung ggf. verworfenen Teilflachen des jeweiligen PFK zu entnehmen.

Karte mit Festlegungsflache und entfallenen Teilflachen

Tabelle 3: Aufbau der Gebietsblatter

3.2.4 Prifung der Raumvertraglichkeit

Der Festlegung eines VR WEN als Ziel der Raumordnung diirfen keine anderen Erfordernisse der
Raumordnung entgegenstehen. Entsprechend sind die fir eine Festlegung als VR WEN infrage kommenden
PFK auf eine Betroffenheit bzw. Uberlagerung mit derartigen Erfordernissen hin zu iiberpriifen und bei
erkannter Betroffenheit eine Abwagung vorzunehmen, in deren Ergebnis entweder der Windenergienutzung
oder den konkurrierenden Erfordernissen der Vorrang eingeraumt wird. Von besonderer Bedeutung sind im
Zuge dieser Priifung andere Ziele der Raumordnung, soweit diese Nutzungen reprasentieren oder
Anforderungen definieren, die nicht mit der geplanten Windenergienutzung vereinbar waren. Sofern die
jeweiligen Nutzungen nicht in Konkurrenz zueinanderstehen, ist im Einzelfall gleichwohl auch eine

uberlagernde Festlegung von VR WEN mit bereits vorhandenen raumordnerischen Zielen moglich.

Neben den Zielen der Raumordnung sind auch ggf. bestehende und tiberlagernde raumordnerische
Grundsatze in der Prifung zu bertcksichtigen, soweit sie mit der Windenergienutzung in Konkurrenz stehen.
Bei betroffenen Grundsatzfestlegungen, die grundsatzlich der Abwagung unterliegen, ist vor dem
Hintergrund der Regelungen des § 2 EEG jedoch im Regelfall von einem hoheren Gewicht der
Windenergienutzung ggli. diesen Festlegungen auszugehen. Aus diesem Grund werden die
raumordnerischen Vorbehaltsgebiete in den Kartenausschnitten im Gebietsblatt zum Zweck der besseren

Lesbarkeit nicht dargestellt.
Landesraumordnungsprogramm (LROP)

Von besonderer Relevanz fiir die Vollziehbarkeitsprognose sind im Rahmen der Berlicksichtigung

raumordnerischer Festlegungen die Ziele der Landesplanung aus dem in der Planungshierarchie
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Uibergeordneten Landesraumordnungsprogramm (LROP 2022)%. Diese sind fiir die Regionalplanung

bindend und von ihrim Rahmen der Aufstellung von RROP zu beachten.

Sofern ein PFK oder Teilflachen dieses PFK gegen eine oder mehrere landesplanerische Zielfestlegungen
verstoRen bzw. nicht mit diesen vereinbar sind, ist eine Festlegung als VR WEN auf den betroffenen Flachen
nicht zuldssig. Dabei ist nicht bei jeder raumlichen Uberlagerung eines PFK mit einer Zielfestlegung des
LROP per se von einem Ausschluss der Windenergienutzung auszugehen. Wie bereits ausgeflihrt, ist die
raumliche Uberlagerung eines VR WEN mit einem Ziel (Vorranggebiet) des LROP durchaus méglich, wenn die
dann uberlagernd festgelegte Windenergienutzung der im LROP als vorrangig festgelegten Nutzung nicht
zuwiderlduft oder deren Durchsetzungsfahigkeit erschwert.

Als Beispiel sei hier die Uberlagerung eines PFK mit einem Vorranggebiet Trinkwassergewinnung gem.
Abschnitt 3.2.4 Ziffer 09 LROP 2022 angefiihrt. Gem. LROP-Verordnung sind bei allen raumbedeutsamen
Planungen und MalBnahmen die Schutzanforderungen der Trinkwassergewinnung zu beachten. Es sind in
diesen Vorranggebieten raumbedeutsame Planungen und MaBBnahmen unzulassig, die geeignet sind,
Qualitat oder Quantitat des jeweils zugehorigen Grundwasservorkommens erheblich zu beeintrachtigen.
Sofern also die Errichtung von WEA innerhalb eines tiberlagernden VR WEN aller Voraussicht nach nicht zu
einer erheblichen Beeintrachtigung des jeweiligen Grundwasservorkommens fiihrt, steht das Vorranggebiet
Trinkwassergewinnung einer Festlegung als VR WEN nicht entgegen. Dass die eher punktuellen Eingriffe
von WEA mit im Verhaltnis geringen Flachenverbrauchen und nicht zu erwartenden relevanten Eintragen
schadlicher Stoffe in das Grundwasser zu entsprechend erheblichen Beeintrachtigungen fiihren, ist allenfalls
in besonderen Einzelfdllen zu erwarten, sodass das VVorranggebiet Trinkwassergewinnung des LROP einer

Festlegung als VR WEN im Sachlichen Teilplan Windenergie im Regelfall nicht entgegensteht.

Hiervon geht offensichtlich auch das Land Niedersachsen aus, denn in der den Teilflachenzielen des NWindG
zugrundeliegenden landesweiten Windenergiepotenzialstudie? wurden die Vorranggebiete
Trinkwassergewinnung des LROP weder als Ausschluss-, noch als Restriktion bertcksichtigt.

Die auf der dargestellten methodischen Grundlage erforderliche einzelfallspezifische Auseinandersetzung
mit den raumlich abgegrenzten Zielfestlegungen des LROP ist ein wesentlicher Gegenstand der
Detailprifung.

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fiir den GroRBraum Braunschweig

Neben den Zielen und Grundsatzen der Landesplanung sind im Zuge der Prifung auf Vereinbarkeit mit
Festlegungen der Raumordnung auch die eigenen Festlegungen des Regionalverbandes GroRraum
Braunschweig in seinem RROP zu berticksichtigen. Der Regionalverband GroRraum Braunschweig legt die
eigenen RROP-Ziele und Grundsatze im eigenen Wirkungskreis fest. Anders als bei den Zielfestlegungen des
LROP unterliegen diese Festlegungen, unabhangig davon, ob es sich um eine Ziel- oder Grundsatzfestlegung

handelt, grundsatzlich der eigenen Abwagung und konnen auf diesem Wege auch iberwunden werden.

221 ROP-VOI.d. F.vom 26.9.2017 (Nds. GVBI.S. 378), zuletzt geandert durch Verordnung vom 7. 9. 2022 (Nds. GVBI. S.
521;2023S. 103).

23 Windflachenpotenzialanalyse — Endbericht, Daten, Karten, abrufbar unter:
www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ergebniskarten-der-windflachenpotenzialanalyse-
downloadmoglichkeit-220485.html
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Das RROP 2008 befindet sich gegenwartig, parallel zur Aufstellung des sachlichen Teilplans Windenergie, im
Neuaufstellungsverfahren. In diesem Zusammenhang sind alle Ziele und Grundsatze des RROP umfassend

zu prifen und neu abzuwagen.

Aufgrund der Aktualitat der Planung wird im vorliegenden Entwurf des sachlichen Teilplans auch auf die
geplanten Inhalte des neuen RROP-Entwurfs abgestellt. Sofern es in der weiteren parallelen Bearbeitung
von RROP-Entwurf und dem Entwurf des sachlichen Teilplans Windenergie zu einem spateren Zeitpunkt zu
Normkollisionen in Bezug auf einzelne Inhalte kommen sollte, so ist die Kollision unter Berlcksichtigung des

rechtlichen Grundsatzes, dass die spatere Norm der friiheren Norm vorgeht, zu prifen.

Gleichwohl werden die Uberlagerungen der im Teilplan Windenergie festgelegten VR WEN mit den Zielen
des RROP 2008 gepriift. Als Ergebnis ergeben sich folgende Uberlagerungen mit dem RROP 2008:

Vorranggebiet Trinkwassergewinnung:
Es handelt sich um kein Negativkriterium, vgl. hierzu auch die vorherigen Ausfihrungen zum

Landesraumordnungsprogramm (LROP).

Vorranggebiet Hochwasserschutz:
Die dargestellte Datengrundlage beruht auf eigenen Untersuchungen des Regionalverbands. Mit
Ausweisung entsprechender Uberschwemmungsgebieten verliert die Festlegung ihre Wertigkeit und ist

nicht mehr anzuwenden.

Vorranggebiet Natur und Landschaft:

Die Datengrundlage ist veraltet, so dass die Wertigkeit der vorrangigen Zweckbestimmung in Teilen nicht
mehr nachvollzogen werden kann. Die Uberpriifung bzw. -arbeitung des Planzeichens erfolgte im
Freiraumkonzept 2020. Diese liegt dem RROP-Entwurf zu Grunde. Dennoch wird in den Gebietsblattern die

Uberlagerung anhand der Realnutzung iiberpriift und die Abwagung nachvollziehbar dargestellt.

Vorranggebiet Ruhige Erholung in Natur und Landschaft und Vorranggebiet Erholung mit starker
Inanspruchnahme durch die Bevélkerung:

Die Planzeichen ,Erholung und Tourismus” wurden 2010/2011 grundsatzlich Gberarbeitetet und mit
nachvollziehbaren einheitlichen Kriterien hinterlegt. Die Festlegungen im RROP 2008 besitzen daher noch
nicht die Wertigkeit der im RROP-Entwurf festgelegten Kulisse. Nach Beschluss des Teilplans Windenergie
findet eine Riickkopplung und Anwendung der Restriktionskritrien im Bereich Erholung und Tourismus statt.

Vorranggebiet Sperrgebiet:
Die Datengrundlage ist veraltet. Bei dem hier als VR Sperrgebiet festgelegten Bereich handelt es sich um
den aufgegebenen Truppenlbungsplatz Ehra-Lessin. In dem Gebiet stehen z. T. schon WEA.

Vorranggebiet Freiraumfunktion:

Unter dem Planzeichen werden verschiedene Funktionen gefasst. Sofern die vorrangige Zweckbestimmung
nicht beeintrichtigt wird, ist eine Uberlagerung zuldssig. Die nachvollziehbare Abwagung erfolgt im
Gebietsblatt.

Vorranggebiet Rohstoffgewinnung:
Eine Uberlagerung im Landkreis Goslar wird im entsprechenden Gebietsblatt (PFK 91 — VR WEN GS_06)
thematisiert und nachvollziehbar dargestellt.
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Regionalplanerische Festlegungen benachbarter Planungsregionen

Der GroRraum Braunschweig grenzt in Niedersachsen an den Landkreis Uelzen, den Landkreis Celle, die
Region Hannover, den Landkreis Hildesheim, den Landkreis Northeim und den Landkreis Gottingen. An der
ostlichen Regionsgrenze grenzen der Landkreis Nordhausen, Landkreis Harz, der Landkreis Borde und der
Altmarkkreis Salzwedel an. Bereits im Rahmen der Bekanntmachung der Planungsabsichten zur
Neuaufstellung haben benachbarte Gemeinden, Landkreise und Planungstrdger Hinweise, Anregungen und

Bedenken vorgebracht. Diese sind in die Planung eingeflossen.

Im Planungsschritt der Einzelfallpriifung wurden die Plane der angrenzenden Planungstrager bezlglich der
Windenergiefestlegungen berticksichtigt. In Bereichen in denen relevante Festlegungen benachbarter

Planungstrager festgestellt wurden, sind diese im Gebietsblatt dokumentiert.

3.2.5 Beriicksichtigung umweltfachlicher Belange im Zuge der Detailpriifung

Mit dem Ziel, die umweltbezogenen Belange madglichst unmittelbar im regionalplanerischen
Abwagungsprozess mit angemessenem Gewicht zu berticksichtigen, sind die entsprechenden Belange
direkt in die regionalplanerische Detailprifung und Abwagung im Gebietsblatt integriert. Entsprechend
erfolgen hierin auch eine Auseinandersetzung mit den Belangen des Artenschutzes sowie die auf die
einzelne Festlegung bezogene Priifung auf Natura 2000-Vertraglichkeit (FFH-Vertraglichkeit).

Ziel und Aufgabe der Regionalplanung im Allgemeinen und des beschriebenen Abwagungsprozesses im
Speziellen ist es diesbeziiglich, die festgelegten VR WEN auf moglichst konfliktarme und weniger
empfindliche Bereiche zu lenken. Eine vollstandige Vermeidung negativer Umweltauswirkungen ist jedoch

weder maglich, noch gefordert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in der Detailprifung berlcksichtigten Belange mit Umweltbezug.

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit

Auswirkungen auf die Bevdlkerung und die Gesundheit des Menschen durch Schall, Schattenwurf und
andere optische Effekte

Umfassung von Siedlungsflachen und Riegelbildung fiir Ortslagen

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Umgebungsschutz von Naturschutzgebieten

Auswirkungen auf den Biotopverbund

Auswirkungen auf Waldfunktionen

Artenschutzrechtliche Risikoabschatzung

Boden, Flache, Wasser

Auswirkungen auf schutzwirdige Boden

Auswirkungen auf Oberflachengewasser

Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete (Zone Ill)

Landschaft

Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete (LSG)
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Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

Auswirkungen auf Bau- und Kulturdenkmaler mit Umgebungsschutz

Tabelle 4: Abwagungskriterien/Belange mit Umweltbezug

Die nach § 8 ROG ebenfalls erforderliche Umweltprifung erfolgt anschlieRend an die regionalplanerische
Abwagung ausschlielich fir die letztlich festgelegten VR WEN und wird in einem eigenstandigen
Umweltbericht mit separaten Gebietsblattern (,gebietsbezogene Umweltpriifung") dokumentiert. Die

Ergebnisse der gebietsbezogenen Umweltprifung sind in die regionalplanerische Abwagung eingeflossen.
Erlauterung der wichtigsten umweltbezogenen Abwagungskriterien

Nachstehend werden die in Tabelle 4: Abwagungskriterien/Belange mit Umweltbezug in Fettdruck dargestellten
Kriterien/Belange mit besonderer Bedeutung im Rahmen der Detailpriifung umweltbezogener Belange in
der Reihenfolge ihrer Nennung in der Tabelle weitergehend erlautert.

Vermeidung einer unzumutbaren Umfassung von Ortslagen

Als Umfassung bezeichnet man im Rahmen der planerischen Steuerung der Windenergienutzung eine
Situation, in der geschlossene Ortschaften entweder durch grof3e zusammenhangende oder durch mehrere
einzelne Windparks eingekreist bzw. umstellt werden. Diese ,Umzingelung” wird als negative Auswirkung
auf das Schutzgut Mensch erachtet. Es soll daher, neben der Begrenzung von Beeintrachtigungen durch
Schallemissionen, Schattenwurf oder bedrangende Wirkung mit Hilfe der im Zuge der
Potenzialflachenanalyse berticksichtigten Mindestabstande zu Siedlungsbereichen, auch eine

unverhaltnismalige, unzumutbare Umfassung von Ortslagen mit WEA vermieden werden.

Die Belastung von Anwohnern durch eine Umfassung ist im Wirkungskontext der optisch bedrangenden
Effekte von WEA zu sehen und hinsichtlich der Wirkweise vergleichbar. Im Extremfall kann eine GbermaRige
Umfassung von Ortslagen zu erheblichen Einschrankungen der Lebensqualitat fiihren und gegen das
Rucksichtsnahmegebot verstoRen. Das Vorhaben ist in diesem Fall unzulassig. Diese Auffassung wird u. a.
von verschiedenen Verwaltungsgerichten vertreten. So urteilte z. B. das OVG Sachsen-Anhalt im Jahr 2012
(Urteil vom 16.03.2012, Az. 2L 2/11), dass auf die Ausweisung solcher (Windenergie-)Gebiete zu verzichten
sei, die zu einer Einkreisung von Siedlungsbereichen fihren und damit auf die Bewohner bedrohlich wirken
und sie belastigen. Eine nicht mehr tolerierbare Umfassungswirkung auf Ortslagen ist gleichwohl an eine
besonders hohe, vom unvoreingenommenen Betrachter als bedrtickend und beengend empfundene
Wirkintensitat gebunden.

Dies kann entsprechend eines von der Firma UmweltPlan im Auftrag des Ministeriums fur Energie,
Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erarbeiteten Fachgutachtens zum
Thema Umfassung (,Gutachten zur Umfassung von Ortschaften durch WEA" 2013/2021) dann
angenommen werden, ,wenn eine Ortschaft derartig von WEA umstellt ist und diese als eine deutlich
sichtbare, optisch geschlossene und den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse visuell wahrnehmbar sind,
sodass die umgebende Landschaft im Nahbereich nicht mehr ohne technische Stérungen erlebbar und
unverhaltnismalig tberpragt ist, die WEA das Landschaftserleben aus oder an der Siedlung dominieren und
sich hierdurch aus Sicht der Siedlung und ihrer Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktion der Eindruck
des ,Eingesperrtseins” und einer ,erdriickenden” Raumwahrnehmung” ergibt.” (UmweltPlan 202 1) MaBSstab

fur die Bewertung der Umfassungswirkung ist gem. der o. g. Studie der Mensch mit seinem horizontalen
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und vertikalen Sichtfeld wobei die horizontalen und vertikalen Dimensionen der WEA eines Windparks im
Verhaltnis zur Ausdehnung des menschlichen Sichtfeldes und zur umgebenden Landschaft stehen. Eine
erhebliche und unzumutbare Umfassungswirkung entsteht immer dann, wenn das Verhaltnis von WEA zur

freien Landschaft innerhalb des Sichtfeldes ,iberschritten oder gesprengt”wird.

Zur Vermeidung derartiger, unzumutbarer Auswirkungen greift der Planungstrager die im o. g. Gutachten

von 2013 entwickelte und 2021 aktualisierte Vorgehensweise auf.

Demzufolge gerat eine Umfassung von Ortschaften mit WEA im Allgemeinen ab einer Beeintrachtigung von
mehr als 2/5 des horizontalen menschlichen Sichtfeldes in einen schwerwiegenden Konflikt mit dem
baurechtlichen Gebot der nachbarschaftlichen Ricksichtnahme. Dies entspricht einem Umfassungswinkel
von 120 Grad. Als Ausgangspunkt der Beeintrachtigungsprufung dient ein fiktiver Betrachter, welcher im
Mittelpunkt (geometrischer Schwerpunkt) der betrachteten Ortschaft positioniert ist (s. Abbildung 6). Fr die
Umfassungsprifung im Grolsraum Braunschweig werden daher in einem ersten Schritt unter Einsatz eines
Geoinformationssystems die Ortsmittelpunkte aller Ortschaften im Planungsraum und den angrenzenden

Verwaltungseinheiten ermittelt.

Weiterhin spielt fiir die Bewertung der Umfassungswirkung und Intensitat der optischen Wirkung von WEA
die Entfernung zur betroffenen Ortschaft eine zentrale Rolle, da die Anlagen schon aufgrund des
Perspektiveneffekts mit zunehmender Entfernung zum Betrachter immer kleiner wirken. Diesbeztiglich
definiert das Fachgutachten von UmweltPlan den zu betrachtenden Wirkraum durch einen Radius von 2,5
km, gemessen vom Ortsrand aus, innerhalb dessen umstellende WEA in die Prifung einzubeziehen sind.
Dementsprechend werden im zweiten Schritt der Umfassungsprifung die o0.g. Ortschaften wiederum unter
Einsatz eines Geoinformationssystems mit einem Radius von 2,5 km gepuffert, um die Betrachtungsraume
abzugrenzen. Im dritten Schritt der Prifung erfolgt anschlieRend die systematische Ermittlung der durch die
gepruften PFK potenziell ausgelosten Umfassungswinkel sowie die anschlieRende Bewertung der
Zumutbarkeit, in deren Rahmen auch bereits bestehende WEA im Betrachtungsraum mitbericksichtigt
werden.

Zudem werden gem. der angewandten Methodik auch benachbarte PFK bertcksichtigt, soweit zwischen
den PFK (oder Bestandsanlagen) kein ausreichend groRer Korridor chne WEA besteht. Als ausreichend gro3
ist der belastungsfreie Korridor dann anzusehen, wenn er einen Winkel von mindestens 60 Grad aufweist.
Dieses Mal leitet sich aus dem sog. ,Fusionsblickfeld” des Menschen ab, welches jenen Bereich definiert
und abgrenzt, der fir einen freien Blick in die Landschaft erforderlich und somit von WEA freizuhalten ist. Im
Ergebnis der Priifung sind daher vier unterschiedliche Fallkonstellationen moglich:

» |stdie untersuchte Ortschaft nur von einem PFK betroffen und ist der ermittelte Umfassungswinkel
kleiner als 120 Grad, kann eine unzumutbare Umfassung ausgeschlossen werden.

» |stder Umfassungswinkel bereits dieses einzelnen Windparks gréRer als 120 Grad, muss von einer
unzumutbaren Umfassungswirkung ausgegangen werden (Fall A, s. auch Abbildung 6).

» Sind mehrere benachbarte PFK in die Umfassungsprifung einzubeziehen, muss der oben
beschriebene belastungsfreie Korridor zusatzlich ermittelt werden. Ist dieser Korridor kleiner als 60
Grad und ist die Summe der von den zu berlcksichtigenden PFK ausgeldsten Umfassungswinkel
groRer als 120 Grad, muss ebenfalls von einer Unzumutbarkeit ausgegangen werden (Fall B, s. auch
Abbildung 6).
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= Istder belastungsfreie Korridor indes groRer als 60 Grad, sind die beiden PFK getrennt voneinander
zu beurteilen, sodass im Extremfall auch das Vorliegen zweier PFK zu je 120 Grad noch als

zumutbar zu bewerten ware (Fall C, s. auch Abbildung 6).

|
85°+50°=135°/
>120° f:’

_ e H .
Fall-A:-Orientierungswert- Fall-B:-Orientierungswert- Fall-C:-Orientierungswert-
bereits-durch-einzelnen- durch-summarische-Bewer- nicht-tberschritten,-da-Wind-
Windpark-uberschritten= tung-zweier-benachbarter- parks-aufgrund-eines-hinrei-

Windparks-ohne-hinreichen-  chend-groRen-Sichtkorridors:
den-Sichtkorridor-tiberschrit- einzeln-zu-bewertenx=
teno

Abbildung 5: Fallkonstellationen Umfassungswirkung, Quelle: Planungsgruppe Umwelt 2024, nach UmweltPlan 2021

Kann eine unzumutbare Umfassung einer oder mehrerer Ortschaften durch einen PFK in Anwendung der
beschriebenen Methodik nicht ausgeschlossen werden, erfolgt zwingend eine Anpassung des
Flachenzuschnitts des PFK bzw. des letztlich hieraus entwickelten VR WEN. Eine Festlegung von VR WEN,
die nach Anwendung der beschriebenen Methodik zu einer unzumutbaren Umfassungswirkung fihren,
erfolgt grundsatzlich nicht, soweit diese nicht bereits durch vorhandene und damit planerisch nicht mehr zu
vermeidende Windparks ausgelost wird. Sofern bereits vorhandene Windparks eine nach der angewandten
Methodik unzumutbare Umfassung ausldsen, die also bereits besteht, kann eine Festlegung als VR WEN
erfolgen, da die Umfassung nicht mehr planerisch zu vermeiden ist. Eine Erweiterung ist in diesem Fall

jedoch ausgeschlossen.
Windenergienutzung im Wald

Das aktuell rechtskraftige LROP 2022 eroffnet, zusammen mit der Einflihrung der Vorranggebiete Wald, fiir
Niedersachsen erstmalig die Festlegung von VR WEN in Waldgebieten. Hiervon ausgeschlossen sind
lediglich die im LROP festgelegten Vorranggebiete Wald sowie Waldgebiete, die gleichzeitig in Natura 2000-
Gebieten oder Vorranggebieten Biotopverbund gelegen sind. Dies beriicksichtigend hat der Regionalverband
Grolraum Braunschweig sein Planungskonzept dahingehend ausgerichtet, dass Walder nicht pauschal als

Negativkriterium von der Festlegung von VR WEN ausgeschlossen werden.

Die nachfolgenden aufgefiihrten Kriterien dienen der Ermittlung einer konfliktarmen Vereinbarkeit der

Windenergienutzung in Waldern.

Restriktionskriterien

e Naturwald (laut Waldfunktionenkarte?*)

24 Die Waldfunktionenkarte Niedersachsen stellt die besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen der Walder im
Rahmen der multifunktionalen Forstwirtschaft dar. Die Karte wird vom Niedersachsischen Forstplanungsamt in
Wolfenbiittel herausgegeben.
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e Klimaschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)

e Larmschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)

¢ Immissionsschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)

e Sichtschutzwald (laut Waldfunktionenkarte)

¢ Avifaunistisch wertvolle Waldbereiche (insbesondere Schwarzstorch-Habitat)

e Kernflachen des Wald-Biotopverbunds (laut Niedersachsischem Landschaftsprogramm)
e Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft des Entwurfs RROP

Eignungskriterien

e Vorbelastungen (z. B. durch Leitungstrassen, Autobahn 0.3.)
e Zuganglichkeit durch StraBen und Wege gegeben
e FlachengroRe >100 ha

Tabelle 5: Kriterien fir die Windenergienutzung im Wald

Die Ergebnisse der waldspezifischen Betrachtungen werden in die gebietsbezogene Umweltpriifung der
Gebietsblatter tberfiihrt und dementsprechend in die Abwagung und Vollziehbarkeitsprognose zur
Festlegung von VR WEN integriert. Prifgegenstand der Priifung auf waldspezifische Auswirkungen und
Konflikte sind die Waldfunktionen gem. niedersachsischer Waldfunktionenkarte, die Waldtypen gem.
ATKISDLM und Luftbildauswertung sowie die Inhalte des im Regelfall iberlagernden VVorbehaltsgebiet Wald
aus dem Entwurf zum RROP 3.0.

Artenschutzrechtliche Risikoabschatzung

Im Zuge der Detailpriifung im Gebietsblatt erfolgt die Ermittlung und Berticksichtigung
artenschutzfachlicher Belange. Hinsichtlich der Rechtsfolgen bei artenschutzrechtlichen Betroffenheiten
wird an dieser Stelle auf die Ausfiuhrungen in 3.1.2 verwiesen. Die Berlcksichtigung des Artenschutzes

erfolgt als sog. ,artenschutzrechtliche Risikoabschatzung”.

Die auf mehrere Jahre in die Zukunft ausgerichtete Regionalplanung steht bei der artenschutzrechtlichen
Risikoabschatzung vor der Herausforderung, dass die raumliche Verteilung der Vorkommen
windenergieempfindlicher Arten keineswegs statisch, sondern je nach Art hoch dynamisch ist und jahrlich
variiert. Zudem mussen auf den Artenschutz bezogene Bewertungen auf Ebene der Regionalplanung im
Allgemeinen basierend auf vorhandenen Daten und Informationen erfolgen. Hierzu wurden Daten bei der
Staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachen (2023) abgefragt und zudem die bei den unteren
Naturschutzbehdrden der Verbandsglieder vorliegenden Informationen zu Vorkommen
windkraftempfindlicher Vogelarten berticksichtigt. Eigenstandige Erhebungen und Kartierungen sind im
Regelfall nicht erforderlich und auf der Ebene der Regionalplanung aufgrund der GroRRe des

Betrachtungsraumes auch nicht zumutbar.

Im Zuge der Risikoabschatzung erfolgt fiir alle vertieft im Einzelfall zu priifenden PFK die Abwdgung mit den
auf der jeweils betrachteten Potenzialflache konkurrierenden artenschutzfachlichen/-rechtlichen Belangen,
soweit diese auf der Ebene der Regionalplanung erkennbar und fir die regionalplanerische
Abwagungsentscheidung relevant sind. Bezogen auf die artenschutzrechtliche Risikoabschatzung im

Rahmen dieser Detailpriifung stehen insbesondere folgende Kriterien im Fokus:

= Vogelschutzgebiete mit Vorkommen planungsrelevanter Arten,
= Avifaunistisch bedeutsame Gebiete fiir Gast- oder Brutvogel mit Vorkommen planungsrelevanter
Arten und mindestens landesweiter Bedeutung,

= sonstige Fachdaten zu Vorkommen planungsrelevanter Arten im Planungsraum.
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Als Bewertungs- und Beurteilungsgrundlage ist grundsatzlich der aktuelle Stand der Fachgesetze sowie der
Wissenschaft auf Basis einer breit gefacherten Literaturrecherche zu den planungsrelevanten Arten
heranzuziehen.

Zentraler Gegenstand der Risikoabschatzung ist die Betrachtung konkreter Artnachweise
windenergieempfindlicher Arten im Allgemeinen sowie eine Betrachtung der artspezifischen Priifbereiche
kollisionsgefahrdeter Brutvogelarten, die in Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG
gesetzlich definiert sind. Hierbei werden sowohl storungs- als auch kollisions-/totungsgefahrdete Arten in
die Priifung einbezogen. MaRgeblich fir die erforderliche Bewertung des Tétungs- und Verletzungsrisikos
sind die neuen Inhalte des § 45b BNatSchG. Hinsichtlich des Totungs- und Verletzungsrisikos werden hierin

vier Bereiche unterschieden:

= der Nahbereich (§ 45b Abs. 2 BNatSchG),

= der zentrale Priifbereich (§ 45b Abs. 3 BNatSchG),

= der erweiterte Priifbereich (§ 45b Abs. 4 BNatSchG) und

= alles auBBerhalb des erweiterten Priifbereichs (§ 45b Abs. 5 BNatSchG).

Mit dem Ziel der Vermeidung schwerwiegender Konflikte und ggf. erforderlicher weitreichender
Vermeidungsmalnahmen i. V. m. den Regelungen des § 6 WindBG fuihrt die Betroffenheit von Nahbereichen
im Zuge der Abwagung im Allgemeinen zu einem Verzicht auf die Festlegung eines VR WEN im betroffenen
Uberlagerungsbereich. Hintergrund ist, dass das Tétungs- und Verletzungsrisiko innerhalb dieser Bereiche

gem. § 45b BNatSchG regelmal3ig als signifikant erhoht anzusehen ist.

Demgegeniiber fiihren Uberlagerungen mit dem zentralen Priifbereich nicht regelmiRig zu einem negativen
Abwdagungsergebnis flr die Festlegung von VR WEN. Im zentralen Priifbereich kdnnen im Rahmen der
Genehmigungsverfahren — unabhangig von den Regelegungen des § 6 WindBG — fachlich anerkannte
SchutzmaBnahmen (vgl. § 45b Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG i. V. mit Anlage 1 zu § 45b Abs. 1-5, Abschnitt 2
BNatSchG) ergriffen werden, um die Beeintrachtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle zu senken und
Verbotstatbestande zu vermeiden. Innerhalb der erweiterten Priifbereiche ist dann regelmaRig davon
auszugehen, dass das Totungs- und Verletzungsrisiko nicht signifikant erhoht ist, sodass auch eine
Uberlagerung mit diesen Bereichen auf der Ebene der Regionalplanung im Regelfall nicht zu einem Verzicht
auf die Festlegung eines VR WEN fihrt.

Uber die kollisionsgefihrdeten Brutvogelarten hinaus sind in Bezug auf das artenschutzrechtliche
Storungsverbot auch stérungsempfindliche Brut- und Gastvogelvorkommen sowie Fledermduse in die
artenschutzrechtliche Risikoabschatzung einzubeziehen. Diesbeziiglich werden die im , Leitfaden
Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von WEA in Niedersachsen” genannten
Arten und die dort angegebenen Priifradien beriicksichtigt. Darliber hinaus werden laufend aktualisierte
.Informationen uber Einflisse der Windenergienutzung auf Vogel” der Staatlichen Vogelschutzwarte
Brandenburg herangezogen.

Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds

Nach § 1 BNatSchG sind Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schiitzen, zu
pflegen und zu entwickeln, dass die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert aufgrund ihres

eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen und seiner Gesundheit nachhaltig gesichert sind.

Unter dem Schutzgut Landschaft werden dabei das Landschaftsbild, das visuell, olfaktorisch und auditiv

vom Menschen wahrgenommen werden kann, sowie die nattrliche bzw. landschaftsgebundene
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Erholungseignung der Landschaft verstanden. Landschaftsbildpragend ist das naturraumspezifische
Zusammenspiel der natiirlichen Gelandeformen, der standortbedingten, historisch gewachsenen
landschaftstypischen Nutzungsstrukturen und der davon abhangigen Flora und Fauna, sowie als storend
empfundene Anlagen und Nutzungen. Die Qualitat einer Landschaft variiert abhangig von der Auspragung
der o. g. Charakteristika sowie mithin vorhandener Storwirkungen. WEA sind diesbezuglich als
unmalstabliche, naturfremde, technische und in der Regel weithin sichtbare Landschaftselemente
regelmaRig mit erheblichen Beeintrachtigungen fur das Landschaftsbild verbunden. Abhangig von der
jeweiligen landschaftlichen Qualitat sowie der in Abhangigkeit von den Relief- und Oberflachenstrukturen
unterschiedlichen Empfindlichkeit der betroffenen Landschaft gegeniiber WEA (Stichwort Sichtbarkeit)
bestehen jedoch durchaus planungsrelevante Unterschiede in der Schwere und Intensitat der zu

erwartenden Beeintrachtigungen.

Von besonderer Bedeutung — und mit hohem Gewicht in der Abwagung berlcksichtigt — sind
Landschaftsraume hoher Eigenart und Strukturvielfalt, die bisher vglw. storungsarm sind und sich durch
eine gewisse Seltenheit oder gar Einmaligkeit im Planungsraum auszeichnen. Eine erstmalige
Beeintrachtigung derartiger Landschaftsraume durch WEA soll nach Moglichkeit vermieden werden. Ziel der
Planung ist es vielmehr, die Windenergienutzung nach Moéglichkeit in bereits vorbelastete und/oder im
Planungsraum haufig vorkommende, wenig charakteristische Landschaftsraume geringerer Eigenart zu

leiten.

In besonderen Einzelfallen kdnnen WEA das Landschaftsbild derart tiefgreifend und dauerhaft verandern,
dass aufgrund von Anforderungen der Eingriffsregelung die Errichtung und der Betrieb von WEA
ausgeschlossen ist, da die Beeintrachtigungen weder ausgleichbar, noch ersetzbar sind (nach § 15 Abs. 5
BNatSchG) und gleichzeitig eine Verunstaltung nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB vorliegt. Eine
Windenergieanlage darf in diesem Fall nicht genehmigt werden, sodass im Rahmen der
Detailpriifung/Vollziehbarkeitsprognose mit einem zwingenden Verzicht auf eine Festlegung als VR WEN zu
reagieren ware, wenn mit der Errichtung von WEA innerhalb eines untersuchten PFK eine sog.
JVerunstaltung” der Landschaft zu prognostizieren ware. In der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts ist geklart, das eine Verunstaltung i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB und im
Zusammenwirken mit den Vorgaben des BNatSchG zur Eingriffsregelung voraussetzt, dass das
Bauvorhaben fiir das Orts- und Landschaftsbild in asthetischer Weise grob unangemessen ist und auch von
einem fur asthetische Eindriicke offenen Betrachter als belastend empfunden wird.

Die durch WEA zweifellos bewirkte Veranderung des Landschaftsbildes kann allein fiir sich genommen
damit noch nicht als dessen Verunstaltung gewertet werden. Vielmehr ist eine Verunstaltung des
Landschaftsbildes durch WEA nur in Ausnahmefallen anzunehmen, namlich wenn es sich um eine wegen
ihrer Schonheit und Eigenart besonders schutzwiirdige Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff
in das Landschaftsbild handelt. Ein besonders grober Eingriff kann insbesondere dann vorliegen, wenn
naturschutzfachlich besonders schiitzenswerte Bereiche, historische Kulturlandschaften und
Landschaftsteile mit Uberregionaler Bedeutung betroffen sind. Dabei kann eine Verunstaltung auch dann
vorliegen, wenn eine naturschutzrechtlich nicht besonders geschiitzte Landschaft, die gegen dsthetische
Beeintrachtigungen in besonderem Mal3e empfindlich ist, durch ein VR WEN betroffen ist. Es missen jedoch
fur eine Verunstaltung tiber die bloRRe Sichtbarkeit von WEA hinaus zwingend weitere besondere Umstande
vorliegen, welche die Errichtung solcher Anlagen im Sinne einer optischen Unertraglichkeit fir den
Durchschnittsbetrachter als groben asthetischen Missgriff erscheinen lassen konnten
(Verwaltungsgerichtshof Baden-Wiirttemberg, Beschluss vom 21. Januar 2022, Az. 10 S 1861/21). Neben
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der landschaftlichen Qualitat (Schutzwiirdigkeit) ist damit auch die Beeintrachtigungsintensitat (,besonders
grober Eingriff’) in den Blick zu nehmen. Diesbeziiglich spielen u. a. das AusmaR vorhandener
Vorbelastungen, die GroRe und Geometrie von potenziellen VR WEN sowie ortliche Gegebenheiten wie das
Vorhandensein von sichtverschattenden Elementen, Sichtachsen oder auch besondere Reliefbedingungen
eine Rolle (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 06.06.2019, Az. 1 A 11532/18).

Die genannten Anforderungen an eine unzulassige Verunstaltung des Landschaftsbilds durch WEA werden
im Zuge der Detailprifung im Gebietsblatt bertcksichtigt. Soweit diese Prifung zu dem Ergebnis gelangt,
dass eine VVerunstaltung der Landschaft zu prognostizieren ist, kann eine Festlegung als VR WEN nicht
erfolgen.?

Dieser zwingende Ausschluss einer Festlegung von VR WEN ist zu unterscheiden von einer gleichermal3en
moglichen Abwagungsentscheidung gegen die Festlegung als VR WEN aus Grinden des
Landschaftsschutzes. Die Abwagungsentscheidung ist anders als im Falle der Verunstaltung das Ergebnis
der gewichtenden Gegentiberstellung der fiir und gegen eine Windenergienutzung an einem Standort

sprechenden Belange.

Sofern PFK bzw. Teile von diesen zu schwerwiegenden Beeintrachtigungen von aus Sicht des
Regionalverbandes Grol3raum Braunschweig im regionalen MaRstab besonders bedeutsamen
Landschaftsraumen fiihren oder infolge ihrer schieren Grof3e bzw. im Zusammenwirken mit benachbarten
PFK zu schwerwiegenden kumulativen Beeintrachtigungen fihren, ist es das Ziel des Regionalverbands
derartige Beeintrachtigungen, soweit angesichts der zu erreichenden Teilflachenziele mdglich, durch

entsprechende Gewichtung des Belangs ,Landschaftsbild” in der Abwagung zu vermeiden.
Umgang mit Landschaftsschutzgebieten

Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind nach § 26 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen
ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. In einem Landschaftsschutzgebiet sind im
Normalfall unter besonderer Beachtung des § 5 Abs.1 BNatSchG und nach MafRgabe naherer
Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verandern oder dem besonderen
Schutzzweck zuwiderlaufen. Mit der Novellierung des BNatSchG im Zuge der Wind-an-Land-Gesetzgebung
wurde dem § 26 BNatSchG jedoch der nachfolgend zitierte Absatz 3 hinzugefiigt, welcher seit Anfang
Februar 2023 in Kraft ist:

.(3)In einem Landschaftsschutzgebiet sind die Errichtung und der Betrieb von WEA sowie der zugehdrigen
Nebenaniagen nicht verboten, wenn sich der Standort der WEA in einemn Windenergiegebiet nach § 2
Nummer 1 des Windenergiefldchenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. 1 5. 1353) befindet. Satz 1 gilt
auch, wenn die Erkiarung zur Unterschutzstellung nach § 22 Absatz 1 entgegenstehende Bestimmungen
enthdlt. Fiir die Durchfiihrung eines im Ubrigen zuldssigen Vorhabens bedarf es insoweit keiner Ausnahme
oder Befreiung. Bis gem. § 5 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass das jeweilige
Land den Flachenbeitragswert nach Anlage 7 Spalte 2 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes oder der
Jjeweilige regionale oder kommunale Planungstrager ein daraus abgeleitetes Teilflachenziel erreicht hat,
gelten dje Satze 1 bis 3 auch aulSerhalb von fur die Windenergienutzung ausgewiesenen Gebieten im

gesamten Landschaftsschutzgebiet entsprechend. Die Sdtze 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Standort in

25 |m Ergebnis der in Gebietsbldttern durchgefiihrten Einzelfallpriifung ist eine unzulassige Verunstaltung des
Landschaftsbilds durch keines der festgelegten VR WEN zu prognostizieren.
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einem Natura 2000-Gebiet oder einer Stitte, die nach Artikel 11 des Ubereinkommens vom 16. November
1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBI. 1977 1/ S. 213, 215) in die Liste des Erbes der
Welt aufgenommen wurde, liegt.”

Demnach schlieRen vorhandene Landschaftsschutzgebiete die Errichtung von WEA (und damit indirekt auch
die Festlegung von VR WEN) zwischenzeitlich nicht mehr aus. Dies gilt gem. Satz 2 selbst dann, wenn in der
Schutzgebietsverordnung eines betroffenen Landschaftsschutzgebietes z. B. ein generelles oder
spezifisches auf WEA bezogenes Bauverbot postuliert ist. Mit dieser Neuregelung zur Wirkung von
Landschaftsschutzgebieten auf die Genehmigungsfahigkeit von WEA tragt der Bundesgesetzgeber
einerseits den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien und andererseits der
regional teils auBerst heterogenen Ausweisungspraxis von Landschaftsschutzgebieten Rechnung. So waren
in der Vergangenheit in Regionen, die sehr groBraumige und gering differenzierte
Landschaftsschutzgebietsausweisungen aufweisen, gegentiber Regionen, die diesbeziglich malivoller
vorgegangen sind, auf unverhaltnismaRig wenigen Flachen VR WEN planbar, wenngleich die objektive

Qualitat und Schutzwirdigkeit der Landschaft zwischen diesen Regionen vergleichbar war.

Die Landschaftsschutzgebiete im GroBraum Braunschweig beinhalten zudem Teilrdume, die bereits durch
verschiedenste technische Infrastrukturen und auch WEA Uberpragt sind. Angesichts der vom NWindG
vorgegebenen regionalen Teilflachenziele ist es angesichts der aulerordentlich grof3en unter
Landschaftsschutz stehenden Flachen im Planungsraum vorgezeichnet und unvermeidbar, dass VR WEN

auch in diesen Landschaftsschutzgebieten festgelegt werden.

Diesbeziglich erfolgt gleichwohl im Zuge der Detailprifung im Bedarfsfall eine Untersuchung, in deren
Rahmen die Intensitat des voraussichtlichen Eingriffes in ein ggf. betroffenes Landschaftsschutzgebiet
ermittelt und mit entsprechendem Gewicht in die Abwagung eingestellt wird. Sofern besonders hochwertige
und gleichzeitig empfindliche Teile eines Landschaftsschutzgebietes durch einen PFK betroffen werden,
wird dies mit hohem Gewicht in der Abwagung berticksichtigt und fihrt im Regelfall zu einem Verzicht auf
die Festlegung als VR WEN auf den betroffenen Flachen. Auf der anderen Seite werden Beeintrachtigungen
in bereits vorbelasteten oder weniger empfindlichen Teilbereichen von Landschaftsschutzgebieten
hingenommen. Hier iberwiegt das Interesse an der Windenergienutzung. Diesbeziglich ist u. a. zu
berlicksichtigen, dass unter Landschaftsschutz stehende Waldgebiete abseits der Waldrander vglw. gering
empfindlich ggl. Beeintrachtigungen durch WEA sind, da die Anlagen aus dem Wald heraus aufgrund der
sichtverschattenden Wirkung der Vegetation kaum oder gar nicht sichtbar sind.

Belange des Natura 2000-Gebietsschutzes (FFH-Vertraglichkeit)

Soweit Natura-2000-Gebiete in ihren fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mal3geblichen
Bestandteilen erheblich beeintrachtigt werden konnen, sind nach § 7 Abs. 6 und 7 ROG bei der Aufstellung
bzw. Anderung, Erginzung oder Aufhebung von Raumordnungsplanen die Vorschriften des
Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 34 und 35 BNatSchG) tiber die Zulassigkeit und Durchfiihrung von
derartigen Eingriffen anzuwenden. Gem. § 34 bzw. § 35 sind Projekte oder Plane, wenn sie einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, ein FFH-Gebiet oder ein Europaisches
Vogelschutzgebiet (VS-Gebiet) erheblich zu beeintrachtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre
Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Gebiets zu priifen. Die Ergebnisse dieser Prufung

sind in die regionalplanerische Detailpriifung und Abwagung eingearbeitet.
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Eine unmittelbare Betroffenheit von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten kann bereits aufgrund der
Berticksichtigung dieser Gebiete als Negativkriterien im Zuge der Potenzialflachenanalyse (s. 3.1.4) sicher
ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeintrachtigungen von Schutz- und Erhaltungszielen der Natura
2000-Gebiete kdnnen jedoch auch von WEA in raumlicher Nahe zum Schutzgebiet durch mittelbare

Wirkungen der Anlagen ,.in das Gebiet hinein” ausgehen.

Um dies auszuschlieBen, wird im Unterpunkt ,Natur- und Artenschutz (inkl. Natura 2000)" des
Gebietsblattes eine ebenengerechte FFH-Vertraglichkeitsprifung durchgefihrt. In diesem Rahmen wird
geprift, ob trotz der raumlichen Nahe erhebliche Beeintrachtigungen mal3geblicher Bestandteile des
Natura-2000-Gebietes ausgeschlossen werden kénnen. Kann dies nicht im Grundsatz prognostiziert
werden, ist auf die Festlegung als VR WEN zu verzichten, eine Flachenanpassung vorzunehmen oder eine
vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprifung, in deren Ende ein sicherer Nachweis der Vertraglichkeit gelingt,

durchzufihren.

Die Bearbeitung der FFH-Prifungen auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ausschlieRlich auf der Grundlage
vorhandener Unterlagen und Daten zum Vorkommen von Arten und Lebensraumen sowie akzeptierter
Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensitat von Beeintrachtigungen. Der Konkretisierungsgrad der FFH-
Prifung entspricht der Mal3stabsebene des Teilplans. Fur die Beurteilung der Vertraglichkeit sind die
Erhaltungsziele und die Schutzzwecke des jeweiligen Natura 2000-Gebietes heranzuziehen. Die fir die
Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck mal3geblichen Bestandteile eines Natura-2000-Gebietes finden sich
im Standarddatenbogen des NLWKN und der Schutzgebietsverordnung des zum FFH-Gebiet zugehdrigen
LSG oder NSG?. Als maBgebliche Bestandteile gelten

¢ signifikante Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen des Anhangs | sowie von Arten des Anhangs Il
der FFH-RL fir die FFH-Gebiete bzw.

¢ signifikante Vorkommen von Vogelarten des Anhangs | VS-RL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL fir die
VS-Gebiete.

Fir die Prifung relevant sind dabei allerdings nur solche Arten und Lebensraume, die gegeniiber WEA eine
besondere Empfindlichkeit aufweisen.

3.4 Abwagungsergebnis

Im Ergebnis der Abwagung im Rahmen der Detailpriifung werden 88 VR WEN mit einer Gesamtflache von
16.602 ha festgelegt.

Fir die festgelegten Vorranggebiete konnte im Zuge der Detailprifung dargelegt und sichergestellt werden,
dass in ihnen WEA nach den aktuell giiltigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und nach allem, was auf der
Ebene der Regionalplanung erkennbar ist und priifwiirdig erscheint, grundsatzlich (ggf. unter

Berticksichtigung zur Verfligung stehender VermeidungsmalRnahmen) genehmigungsfahig sein werden.

26 Der Standarddatenbogen und die Schutzgebietsverordnung sind der Webseite des NLWKN zu
entnehmen(https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/natura_2000/downloads_zu_natura_2000/download
s-zu-natura-2000-46104.html,

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/natura_2000/schutzgebiete _zur_umsetzung_von_natura_2000/s
chutzgebiete-die-zur-umsetzung-von-natura-2000-in-niedersachsen-ausgewiesen-wurden-103781.html).
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4 Prifung auf Erreichung des regionalen Teilflachenziels

Wie eingangs ausgefiihrt, verpflichtet das NWindG den Regionalverband GroRraum Braunschweig als Trager
der Regionalplanung dazu,

bis zum 31.12.2027 mind. 12.515 ha bzw. 2,46 Prozent der Gesamtflache des \Verbandsgebietes und
bis zum 31.12.2032 mind. 16.196 ha bzw. 3,18 Prozent der Gesamtflache des Verbandsgebietes

rechtskraftig als VR WEN auszuweisen. Ist die jeweilige Mindestflache bis zu den einzelnen Stichtagen nicht
erreicht, tritt unmittelbar die Rechtsfolge des § 249 Abs. 7 BauGB in Kraft (s. 1.2.5).

4.1 Anrechenbare Flachen

Als Windenergiegebiete sind nach § 2 Abs. 1 WindBG alle Vorranggebiete und vergleichbare Gebiete in
Raumordnungsplanen sowie Sonderbauflachen, Sondergebiete sowie mit diesen vergleichbaren
Ausweisungen in Flachennutzungs- und Bebauungsplanen definiert. Gem. § 4 Abs. 1 WindBG sind alle
Flachen, die in Windenergiegebieten liegen, auf das Erreichen des regionalen Teilflachenziels anrechenbar.

Die Windenergiegebiete im GrolRraum Braunschweig sind also zum einen die durch Regionalplanung hier im
Entwurf des Teilplans vorliegenden 88 VR WEN und zum anderen alle ggf. zukiinftig dariiber hinaus
gehenden rechtswirksamen kommunalen Bauleitplanungen von Windenergiegebieten ohne
Hoéhenbegrenzung.

Auf den Flachenbeitragswert konnen auch noch Flachen angerechnet werden, die keine Windenergiegebiete

sind, wenn sie im Umkreis von einer Rotorblattlange um eine Windenergieanlage liegen?’.

Nicht anrechenbar sind indes Flachen aus Entwurfsstadien von Planen oder unwirksamen Planen sowie
nichtin Form von Geodaten vorliegende Flachenabgrenzungen. Ferner sind auch Flachen, die in Planen
ausgewiesen werden, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam geworden sind und Bestimmungen zur Hohe

baulicher Anlagen enthalten, nicht anrechenbar.

Eine solcher Plan mit Hohenbeschrankungen, der erst nach dem 01. Februar 2023 rechtskraftig geworden
ist, liegt im Planungsraum im Landkreis Wolfenbiittel in der Samtgemeinde Oderwald vor?.

Die anrechenbare Flache fir den GroRBraum Braunschweig wird absehbar zukiinftig aus den folgenden
Flachen zusammensetzen:

1. Flachen der VR WEN,
2. Flache, die Kommunen zukiinftig durch Bauleitplanung ohne Héhenbegrenzung ausweisen und

3. vom Rotor iiberstrichene Flache von Anlagen auBerhalb von Windgebieten.

27 Fiir die Anrechnung dieser Flachen ist im entsprechenden § 5 Abs. 1 WindBG im Satzungsbeschluss zum Teilplan
Windenergie eine entsprechende Feststellung zu tatigen.

28 Der PFK 72 westlich des Oderwaldes im Landkreis Wolfenbiittel wird als VR WEN WF_03 festgelegt. Die
Gesamtflache betrdgt 329 ha. Auf einer Flache von 173 ha ist am 02.02.2023 ein Bebauungsplan in Kraft getreten, der
eine Hohenbegrenzung von 170 m Nabenhdhe festsetzt. Somit ist die im VR WEN gelegene Flache von 173 ha aktuell
nicht anrechenbar.
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4.2 Ergebnis

Im Ergebnis werden allein aus den festzulegenden Vorranggebieten Windenergienutzung des vorliegenden
Entwurfes 16.428 ha Flache, die gem. WindBG auf das regionale Teilflachenziel anrechenbar waren,
vorgeschlagen. Zudem ist im weiteren Planungsprozess ein Zuwachs an anrechenbaren Flachen durch
kommunale Bauleitplanung und vom Rotor tberstrichene Flache von Anlagen aul3erhalb von Windgebieten
zu erwarten.

Allein die Flache aus den vorgeschlagenen VR WEN entspricht einem Anteil von 3,23 Prozent der Flache des

Verbandsgebietes.

Mit diesen Festlegungen erfiillt der Regionalverband GroRraum Braunschweig das ihm erst fiir das Jahr
2032 vorgegeben Teilfldchenziel bereits jetzt.
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5 Anhang zur Begriindung

Anhang 1 - Rechtsgrundlagen, relevante Gesetze und Verordnungen

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedandert worden ist.

BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S.1274; 2021 1S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 202) geandert worden ist.

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 153) gedandert worden ist.

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) gedndert worden ist.

FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992.

FStrG BundesfernstraBengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI. | S. 1206),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) gedndert worden
ist.

KSG Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3905) gedndert worden ist.

LROP-VO Verordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26.September 2017 (Nds. GVBI. S. 378), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung
vom 07. September 2022 (Nds. GVBI. S. 521,2023 S. 103) gedndert worden ist.

LuftVO Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1894), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1766) geandert worden ist.

NROG Niedersachsisches Raumordnungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
2017 (Nds. GVBL. S. 456), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. April 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr.

31) geandert worden ist.

NStrG Niedersachsisches StraBengesetz in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBL. S. 359), das
zuletzt durch das Gesetz vom 29. Juni 2022 (Nds. GVBL. 5.420) gedndert worden ist.

NWindG Niedersachsisches Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflachenbedarfsgesetzes und iber
Berichtspflichten in der Fassung vom 17. April 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 31).

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden ist.

SchuV/0 Verordnung lber Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten vom 9. November 2009 (Nds.
GVBL. S. 431), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 29. Mai 2013 (Nds. GVBL. S. 132).
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SUP-RL SUP-Richtlinie - Richtlinie 2001/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni
2001 tber die Priifung der Umweltauswirkungen bestimmter Plane und Programme.

TA-Larm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt
gedndert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5).

UVPG Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz
2021 (BGBI. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBI. 2024 Nr. 151)
geandert worden ist.

UVPG Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz
2021 (BGBI. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBI. 2024 Nr. 151)
geandert worden ist.

V/S-RL Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30.
November 2009.

WaLG Gesetz zur Erhohung und Beschleunigung des Ausbaus von WEA an Land vom 20. Juli 2022 (BGBI.
2022 I Nr. 28) (sog. Wind-an-Land-Gesetz).

WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist.

WindBG Windenergieflachenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) gedndert worden ist.

WRRL Wasserrahmenrichtlinie - Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Mal3nahmen der Gemeinschaft im Bereich der

Wasserpolitik.
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RL Richtlinie

RROP Regionales Raumordnungsprogramm
s. siehe

sog. S0 genannte

SUP Strategische Umweltpriifung

u.a. unter anderem

u. U. unter Umstanden

vglw. vergleichsweise

VO Verordnung
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VR Vorranggebiet
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WEA Windenergieanlage

z.B. zum Beispiel

z.T. zum Teil
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Anhang 5 - Liste der Vorranggebiete Windenergienutzung (VR WEN)

PFK- | Neue Alte Bezeichnung (RROP Festlegungsflache Realisierbare
Nr. Bezeichnung 2008, 1.Anderung) VR WEN in ha Referenzanlage
Landkreis Gifhorn
01 VR WEN GIF_01 GF Hankensbiittel Bokel 01 184 2
03 VR WEN GIF_02 GF Wittingen Luben 01 117 1
Ok VR WEN GIF_03 | GF Hankensbiittel Wettendorf 358 2
GF 1a Erweiterung
05 VRWEN GIF_04 | --- 68 2
06 VRWENGIF_05 | --- 54 2
07 VR WEN GIF_06 --- 128 2
08 VR WEN GIF_07 | GF Wittingen Suderwittingen 157 1 (marginal 2)
GF 3 Erweiterung
09 VR WEN GIF_08 64 1 (marginal 2)
10 VR WEN GIF_09 GF Hankensbiittel Langwedel 346 2
GF 12 Erweiterung
11 VRWEN GIF_10 | GF Wittingen Teschendorf 01 272 2
VRWEN GIF_11 | GF Wittingen Boitzenhagen 183 1
01
VRWEN GIF_12 GF Brome Ehra 01 505 1
VRWENGIF_13 | --- 1.115 1
VRWEN GIF_14 | --- 107 2
VR WEN WOB Brackstedt WOB 1 237 1
GIF_WOB 01 Erweiterung
12 VR WEN GIF_15 GF Wittingen Vorhop 01 230 2 (marginal 1)
13 VRWENGIF_16 | --- 52 1
14 VRWENGIF_17 | --- 97 1
15 VR WEN GIF_18 | GF Wesendorf Wahrenholz GF 87 1
4 Erweiterung
16 VR WEN GIF_19 50 1
17 VRWEN GIF_20 | GF Meinsersen Mide 01 395 2
18 VR WEN GIF_21 562 1/2
VR WEN GIF_22 GF Boldecker Land Barwedel 193 2
GF 7 Erweiterung
19 VRWEN GIF_23 | --- 206
20 VRWEN GIF_24 | --- 243
31 VR WEN --- 43 1
GIF_WOB 02
33 VRWENGIF_25 | --- 19 1
36 VRWEN GIF_HE | --- 86 1
01
100 VRWEN GIF_26 | GF Wittingen Stocken GF 2 32 2
Erweiterung
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PFK- | Neue Alte Bezeichnung (RROP Festlegungsflache Realisierbare
Nr. Bezeichnung 2008, 1.Anderung) VR WEN in ha Referenzanlage
102 VR WEN GF Isenbdttel Jelpke GF 9 20 1
GIF_WOB 03 Erweiterung
Landkreis Goslar
83 VR WEN GS_01 --- 238 1
84 VR WEN GS_02 GS Liebenburg Ostharingen 247 1
01
86 VR WEN GS_03 --- 58 1
89 VR WEN GS_04 --- 104 1
87 VR WEN GS_05 GS Vienenburg Immenrode GS 203 1
3 Erweiterung
91 VR WEN GS_06 --- 59 1
92 VR WEN GS_07 --- 280 1
106 VR WEN GS_08 GS Vienenburg Lochtum 01 62 1
93 VR WEN GS_09 GS Seesen Bornhausen 01 98 1
95 VR WEN GS_10 --- 41 1
Landkreis Helmstedt
25 VR WEN HE_01 --- 88 1
29 VRWENHE_02 | --- 102 1
30 VR WEN HE_03 --- 144 1
HE Velpke Papenrode HE 1 151 1
32 VR WEN HE _04 Erweiterung
34 VRWENHE_05 | --- 50 1
40 VR WEN HE_06 --- 433 1
43 VRWENHE_07 | --- 135 1
47 VRWENHE_08 | --- 27 1
55 VRWENHE_09 | --- 62 1
HE Konigslutter Supplingen 130 1
58 VRWENHE_10 | O1
HE Helmstedt, Helmstedt HE 355 1
65 VRWEN HE _11 2 Erweiterung
71 VRWENHE_12 | --- 68 1
VRWENHE_13 | --- 80 1
HE Heeseberg Sollingen HE 9 374 1
VRWEN HE_14 Erweiterung
73 VR WEN --- 343 1
HE_WF_01
77 VR WEN WF Schoppenstedt 493 1
HE_WF_02 Winnigstedt WF 5
Erweiterung
VRWENHE_15 | --- 65 1
Landkreis Peine
35 VR WEN PE_01 VR WEN PE 01 257 1
28 VR WEN PE_02 --- 60 1
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PFK- | Neue Alte Bezeichnung (RROP Festlegungsflache Realisierbare
Nr. Bezeichnung 2008, 1.Anderung) VR WEN in ha Referenzanlage
38 VR WEN PE_03 --- 121 1
39 VR WEN PE_04 --- 81 1
24 VR WEN GIF_PE | --- 525 1
01
42 VR WEN PE_05 VR WEN PE 03 268 1
51 VR WEN PE_06 benachbarte VR WEN PE 4 74 1
und PE 11 (alt) entfallen
103 VR WEN PE_07 VR WEN PE 06 39 1
52 VR WEN PE_08 benachbartes VR WEN PE 7 42 1
entfallt
54 VR WEN PE_09 --- Lo 1
62 VR WEN PE_13 --- 221 1
60 VRWEN PE_10 PE Hohenhameln Bierbergen 167 1
PE 6 Erweiterung
VR WEN PE_11 --- 41 1
61 VR WEN PE_12 PE Lahstedt GroB Lafferde PE 350 1
8 Erweiterung
104 VR WEN PE_14 PE Hohenhameln Clauen PE 5 67 1
Landkreis Wolfenbiittel
67 VR WEN WF_01 WF Wolfenbittel Ahlum 01 251 1
68 VR WEN WF_02 --- 215 1
72 VR WEN WF_03 | WF Oderwald Cramme WF 8 329 1
Erweiterung (155 anrechenbar)
74 VRWEN WF_04 | --- 123 1
68 VRWEN WF_05 | WF Asse Remlingen WF 10 150 1
Erweiterung
80 VRWENWF_06 | --- 74 1
78 VRWEN WF_07 | WF Oderwald Achim WF 4 262 1
Erweiterung
82 VRWENWF_08 | --- 137 1
83 VRWEN WF_09 | WF Schladen 01 A 225 1
79 VRWEN WF_10 | WF Baddeckenstedt Haverlah 449 1
WF 7 Erweiterung
Kreisfreie Stadt Braunschweig
64 VR WEN --- 198 1
BS_WF_01
Kreisfreie Stadt Salzgitter
66 VRWEN SZ_01 SZ Sauingen SZ 1 418 1
Erweiterung
69 VRWEN SZ_02 SZ Lesse SZ 2 Erweiterung 255 1
75 VR WEN SZ_03 --- 71 1
76 VR WEN --- 83 1
WF_SZ_01
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PFK- | Neue Alte Bezeichnung (RROP Festlegungsflache Realisierbare

Nr. Bezeichnung 2008, 1.Anderung) VR WEN in ha Referenzanlage

Kreisfreie Stadt Wolfsburg

37 VR WEN HE Velpke Volkmarsdorf HE 5 175 1
WOB_HE_01 Erweiterung

Anhang 6 — Gebietsblatter

- in gesondertem Dokument -
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Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Verordnung zur Durchfihrung d. Bundesimmissionsschutzgesetztes
Bodenkarte

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Bundesnaturschutzgesetz

Beispiel

beispielsweise

Bundeswaldgesetz

Bodenwertzahl

beziehungsweise

circa

Kohlenstoffdioxid

Dezibel

Schalldruckpegel (ugs. Gerauschpegel) nach der international ge-
normten Frequenzbewertungskurve A

Deutschland
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d.h.
DSchG
DVO
EG
einschl.
etc.

EU
EU-WRRL
e.V.
EW
EWG

ff

FFH
FFH-RL
FFH-VP
FIS
FNP

gem.

ggf.
ggu.
GIS

ha

HQextrem

HQ100

i.A.
i.d.R.
insb.

insg.

das heil3t

Denkmalschutzgesetz
Durchfihrungsverordnung
Europadische Gemeinschaft
einschlieBlich

et cetera

Europaische Union

Europaische Wasserrahmenrichtlinie
eingetragener Verein

Einwohner

Europaische Wirtschaftsgemeinschaft
fortfolgend

Flora, Fauna, Habitat

FFH-Richtlinie
FFH-Vertraglichkeitsprifung
Fachinformationssystem
Flachennutzungsplan

gemald

gegebenenfalls

gegenuber

Geographisches Informationssystem
Hektar

Hochwasserabfluss, der ca. der 1,5-fachen Abflussmenge eines
HQ100 entspricht

Abflussmenge (in m® / s) bei einem Hochwasserereignis, das im sta-
tistischen Mittel einmal in 100 Jahren zu erwarten ist

im Allgemeinen

in der Regel
insbesondere
insgesamt
Informationssystem
Informationstechnik

in Verbindung mit
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Kap.
km
km?

KSG
LBodSchG
LNatSchG
LP

m

mind.

mm

Mio.
MUEK
NDSchG
NKlimaG
NNAtSchG
NSAB
NHE

NSG

Nr.

Nds.

0.A.

0.D.

OVG

ostl.

pot.

rd.

RL

ROG

SG
sog.
SUP

Vil

Kapitel

Kilometer

Quadratkilometer
Bundes-Klimaschutzgesetz
Landesbodenschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetz
Landschaftsplan

Meter

mindestens

Millimeter

Millionen

Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz
Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz
Niedersachsisches Klimagesetz
Niedersachsisches Naturschutzgesetz
Niedersachsische Strategie zum Arten und Biotopschutz
Naturraumliche Haupteinheiten
Naturschutzgebiet

Nummer

Niedersachsen

oder Ahnliches

ohne Datum

Oberverwaltungsgericht

ostlich

potenziell

rund

Richtlinie

Raumordnungsgesetz

siehe

Seite

Schutzgut

sogenannte

Strategische Umweltprifung
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t

TFIS
THG
TP
TrinkwV
u.a.
UBA
u. NN
up
UsG
u.U.
UVPG
UZVR

veUa

vgl./vglw.

VSG
VS-RL
WEA
WHG
WindBG
WSG
z.B.

z.T.
zzgl.

VIl

Tonnen

Touristik- und Freizeitinformationen
Treibhausgas

Teilprogramm

Trinkwasserverordnung

unter anderen

Umweltbundesamt

uber Normal-Null

Umweltprifung

Uberschwemmungsgebiet

unter Umstanden

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
Unzerschnittene verkehrsarme Raume
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
vergleich/ vergleichsweise

Europaische Vogelschutzgebiete (SPA - Special Protection Area)
Europaische Vogelschutzrichtlinie
Windenergieanlagen

Wasserhaushaltsgesetz
Windenergiebeschleunigungsgesetz
Wasserschutzgebiet/ Trinkwasserschutzgebiet
zum Beispiel

zum Teil

zuzulglich
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1 Einleitung

1.1 Anlass

Gemald Beschluss der Verbandsversammlung hat der Regionalverband GroRRraum Braun-
schweig beschlossen, sein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) neu aufzustellen.
Das Aufstellungsverfahren des RROP ist bereits am 07. Mai 2018 mit der offentlichen Be-
kanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten formlich eingeleitet worden. Bestandteil
der Neuaufstellung sollten dabei auch Zielfestlegungen im Bereich der Windenergienutzung
sein.

Nach der beschriebenen Einleitung der Neuaufstellung des RROP sind jedoch bundes- und
landesgesetzliche Anderungen zur Beschleunigung der Energiewende, insbesondere auch
bezuglich der Flachenausweisung fur die Windenergienutzung an Land, erfolgt. So ist seit
dem 01. Februar 2023 das ,Gesetz zur Erhohung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land” vom 20.Juli 2022 (BGBI. | Nr. 28) in Kraft (sog. Wind-an-Land-Ge-
setz, WalLG). Mit diesem Gesetz hat der Bundesgesetzgeber die planungsrechtlichen Grund-
lagen fir die raumordnerische Steuerung von Windenergieanlagen umfassend umgestaltet.
Zentraler Bestandteil des WalG ist das ,Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG), das
ebenfalls am 1. Februar 2023 in Kraft getreten ist, und bundesweit Vorgaben und Fristen u.
a. zur VergroBerung der Flachen fur Windenergie normiert und den Bundeslandern erstmals
konkrete Flachenvorgaben auferlegt. Das Land Niedersachsen hat diesbeztiglich von der im
WindBG eroffneten Maglichkeit Gebrauch gemacht, die Erreichung der Landesziele durch
Weitergabe an die Trager der Regionalplanung zu erreichen und dies in einem eigenen Lan-
desgesetz geregelt. Dazu hat das Land im ,Niedersachsischen Gesetz zur Umsetzung des
Windenergieflachenbedarfsgesetzes und lber Berichtspflichten” (NWindG), rechtskraftig
seit dem 19. April 2024, die Pflicht zur Erreichung der Flachenbeitragswerte auf die Trager
der Regionalplanung tbertragen und fur diese in der Gesetzesanlage spezifische Teilflachen-
ziele definiert. Fur den GroBraum Braunschweig wird bestimmt, dass mind. 2,46 % der Regi-
onsflache (12.515 ha) bis Ende 2027 und mind. 3,18 % der Regionsflache (16.196 ha) bis Ende
2032 als Windenergiegebiete auszuweisen sind.

Zeitgleich mit dem NWindG wurde zudem das Niedersachsische Raumordnungsgesetz
(NROG) novelliert. Demnach konnen die Trager der Regionalplanung nunmehr die Festlegung
von Flachen fir die Windenergie an Land gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 NROG in einem sachlichen
Teilprogramm Windenergie treffen. Um den gesetzgeberischen Vorgaben und engen zeitli-
chen Zielsetzungen zu entsprechen, d. h. Vorranggebiete fir Windenergienutzung festzule-
gen und eine zeitnahe Planungssicherheit zu schaffen, hat sich der Regionalverband GroR-
raum Braunschweig entschieden, den Themenbereich Windenergienutzung aus dem laufen-
den Verfahren der Gesamtfortschreibung des RROP auszukoppeln und in einem sachlichen
Teilprogramm Windenergie umzusetzen.

118 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

Die Aufstellung eines Sachlichen Teilprogramms Windenergie erflllt den Tatbestand der
Neuaufstellung eines Regionalplans. Bei der Aufstellung oder wesentlichen Anderung eines
Regionalplans besteht gem. § 8 des Raumordnungsgesetzes (ROG) inklusive der Anlagen 1
und 2 (zu § 8) die Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltprifung. Die damit durchzufihrende
Umweltprifung wurde mit dem sog. ,Scoping” gem. § 8 Abs. 1 ROG, in dessen Rahmen der
Untersuchungsrahm sowie Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung unter Betei-
ligung der offentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich
von den Umweltauswirkungen des Raumordnungsplans berthrt werden konnen beteiligt
worden sind, formell eingeleitet. Das ,Scoping”-Verfahren fur die Neuaufstellung des Regi-
onales Raumordnungsprogramm, dessen Bestandteil der sachliche Teilabschnitt Windener-
gie zu diesem Zeitpunkt noch war, wurde in schriftlicher Form durchgefihrt und am 03. Juli
2019 abgeschlossen. Unter Bertcksichtigung der eingegangenen Hinweise der beteiligten
Stellen wurde anschliellend der Untersuchungsrahmen der Umweltprifung festgelegt, wel-
cher unter Berticksichtigung der teils veranderten rechtlichen Rahmenbedingungen auch fir
die nun durchzufihrende Umweltprifung fir das vorgezogenen Teilprogramm Wind fort gilt.

1.2 Rechtsgrundlagen, SUP-Pflicht und Ziele der Umweltprifung

GemaR § 8 ROG inklusive der Anlagen 1 und 2 (zu § 8) in der aktuellen Fassung ist bei der
Aufstellung von Raumordnungsplanen eine Umweltprifung durchzufihren. Diese Verpflich-
tung geht auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
27.)uni 2001 uber die Prifung von Umweltauswirkungen bestimmter Plane und Programme
(SUP-Richtlinie, ABI. EG Nr. L 197 S. 30) zurtick. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der
Aufstellung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie eine Umweltprifung durchzufihren.
Bei dieser Umweltpriifung handelt es sich um eine strategische Umweltpriifung (SUP). Sie ist
ein unselbstandiger Teil des Aufstellungsverfahrens, die Verfahrensschritte der Umweltpru-
fung werden also in das Verfahren zur Aufstellung des Sachlichen Teilprogramms gem. §§ 9
und 10 ROG integriert.

Generelles Ziel der Umweltprifung ist es, im Hinblick auf die Forderung einer nachhaltigen
Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Um-
welterwagungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Planen und Programmen einbezo-
gen werden, u.a.

e als Beitrag zur wirksamen Umweltvorsorge durch europaweit einheitliche Verfah-
rensregelungen fir diese Prifung,

e zur frihzeitigen, d.h. planungsbegleitenden Integration von Umweltbelangen in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse,

e um eine angemessene Prifung von Planungsalternativen, unter Berlcksichtigung
von kumulativen und synergetischen Umweltauswirkungen sicherzustellen,
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e um EU-weit ein hohes Niveau hinsichtlich der Dokumentations-, Beteiligungs- und
Begrindungspflichten zu erreichen und gleichzeitig einen effizienteren Planungsrah-
men fir die Wirtschaft zu schaffen.

Zu beachten ist, dass die Ergebnisse der Umweltprifung fur sich genommen keine unmittel-
baren Rechtsfolgen ausldsen. Sie dienen vielmehr als Abwagungsmaterial fiir die durchzu-
fihrende regionalplanerische Abwagung und missen mit dem Interesse an der Windener-
gienutzung und den gesetzlichen Ausbauzielen abgeglichen werden. Im Rahmen der Umwelt-
prufung prognostizierte voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen schliel3en die Fest-
legung eines VR WEN somit keineswegs aus, sondern sind mit angemessenem Gewichtin die
Abwagung einzustellen. Hierbei gilt die Grundannahme, dass ihr Gegengewicht zu einer Fest-
legung als VR WEN umso grol3er ist, je schwerer die prognostizierten Umweltauswirkungen
sind, bzw. je hoher ihre Intensitat ist.

Aus § 8 ROG und in Zusammenhang mit den vorgenannten Zielen leiten sich folgende Anfor-
derungen an die Umweltprufung ab:

e Beider Priufung der Umweltauswirkungen sind die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen, die infolge der Teilprogrammaufstellung auftreten und der in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmaoglichkeiten auf die Schutzgtiter Men-
schen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft und Kultur-/sonstige
Sachguter sowie ggf. Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgltern zu ermitteln
und zu bewerten. Es sind sowohl erheblich negative, als auch positive Umweltaus-
wirkungen zu bertcksichtigen.

e Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht frihzeitig und strukturiert zu dokumen-
tieren (§ 8 Abs. 1 ROG). Nach Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 sind hierbei Mdglichkeiten der
Vermeidung, Minimierung sowie Hinweise zur Ausgleichbarkeit anzugeben.

e Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der Durchfihrung des Plans sollen
frihzeitig ermittelt werden um ggf. in der Lage zu sein, geeignete Gegenmalinahmen
zu ergreifen (Uberwachung gem. § 8 Abs. 4 ROG).

Der Umweltbericht dokumentiert demnach in erster Linie die Ergebnisse des planungsinte-
grierten Prifprozesses der Umweltprifung. Die Umweltprifung geht insoweit iber den Um-
weltbericht als solchen hinaus und beinhaltet insbesondere auch einen iterativen Abstim-
mungsprozess und Informationsaustausch mit der Regionalplanungsbehdrde. Dieser pro-
zessuale Teil der Umweltprifung tragt bereits malBgeblich zur Vermeidung nachteiliger Um-
weltauswirkungen durch die umweltvertragliche Gestaltung und ggf. Allokation von Planin-
halten und Festlegungen bei. Bestandteil dieses Prozesses war neben mehreren Arbeitsge-
sprachen auch ein unmittelbare Berlcksichtigung wichtiger umweltfachlicher Belange be-
reits im Zuge der Alternativenauswahl (Festlegung von Planungskriterien im Rahmen der Po-
tenzialflachenanalyse der Entwurfsaufstellung) sowie der regionalplanerischen Bewertung

3
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und Abgrenzung der im Entwurf des Sachlichen Teilprogramms Windenergie festgelegten
Vorranggebiete fir Windenergienutzung (VR WEN) in den als Anlage zur Begriindung doku-
mentierten Steckbriefen der Einzelfallprifung. Sofern erforderlich werden auch potenzielle
Umweltauswirkungen auf das Gebiet der angrenzenden Landkreise bzw. der Region Hanno-
ver und des Landes Sachsen-Anhalt ermittelt und bewertet.

Kernbestandteil des Umweltberichts ist damit neben der Dokumentation des vorgenannten
integrierten Prufprozesses die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen (siehe Kapitel 4) der tatsachlich im vorgelegten Entwurf des Sachlichen Teilpro-
gramms Windenergie enthaltenen Festlegungen (VR WEN).

Sofern mit Festlegungen des Sachlichen Teilprogramms Windenergie erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf Gebiete des europadischen ckologischen Netzes ,Natura 2000" im Einzel-
fall nicht von vornherein auszuschlieBen sind, so sind fiir die betreffenden Festlegungen nach
§ 34 BNatSchG uberdies Aussagen zur FFH-Vertraglichkeit zu treffen. Die hierfiir erforderli-
chen Prifungen sollen gem. § 8 Abs. 3 ROG mit der Umweltprifung verbunden werden. Die
Durchfiihrung der FFH-Vertraglichkeitsprifung (FFH-VPT) ist in Kapitel 5 des vorliegenden
Umweltberichts dokumentiert, wobei die Ergebnisse in die regionalplanerische Einzelfallpri-
fung und Abwagung zur Festlegung von VR WEN integriert worden sind (vgl. Nr. 2a der An-
lage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG in Verbindung mit § 34 BNatSchG). Hierbei ist zu beachten, dass die
FFH-VP bei mehrstufigen Planungen im Rahmen der Regelungsbefugnis der einzelnen Plane
und entsprechend ihrem jeweiligen Konkretisierungsgrad durchzufiihren ist. Die Priftiefe ist
somit der noch groben Malstabsebene der Regionalplanung (Malstab 1:50.000 bis
1:100.000) anzupassen und es konnen Aussagen immer nur so konkret getroffen werden,
wie es die Bestimmtheit der jeweiligen Festlegung zuldsst (Ebenengerechtigkeit).

1.3 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Sachlichen Teil-
programms Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig

Das Sachliche Teilprogramm Windenergie fiir den GroBraum Braunschweig dient der Umset-
zung der bundesgesetzlichen Ziele des WindBG und des EEG sowie der hieraus abgeleiteten
landesgesetzlichen und -planerischen Ziele. In Umsetzung der Vorgaben durch das Land Nie-
dersachsen im NWindG werden als zentraler Inhalt des Sachlichen Teilprogramms entspre-
chend § 3 ROG Vorranggebiete fir Windenergienutzung (VR WEN) als letztabgewogene Ziele
der Raumordnung festgelegt. Hierbei handelt es sich um eine sog. ,Positivplanung”, d.h. die
festgelegten VR WEN entfalten lediglich eine sog. Binnenwirkung, welche der Errichtung von

1 gemaR Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und

Pflanzen vom 21. 5. 1992 (ABI. EG Nr. L 206 S. 7) — im Folgenden: FFH-Richtlinie und entsprechend §§ 19 a bis 19 f
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)
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Windenergieanlagen innerhalb der Festlegungsflachen einen generellen Vorrang vor konkur-
rierenden Nutzungen einraumt. Die Festlegungen des Sachlichen Teilprogramms schlieRen
jedoch eine Errichtung von Windenergieanlagen auch auRerhalb der VR WEN nicht planerisch
aus. So ist es den kommunalen Planungstragern auch nach Erlangung der Rechtskraft der
Planung kinftig moglich, Uber die festgelegten VR WEN hinaus eigene Festlegungen zur
Windenergienutzung zu treffen und zusatzliche Flachen auszuweisen. Diesbezliglich ist auf
die Regelungen des § 249 Abs. 4 BauGB zu verweisen.

Das ubergeordnete Planungsziel des Sachlichen Teilprogramms Windenergie ist die Errei-
chung der im WindBG und im NWindG vorgesehenen Flachenbeitragswerte. Der Regionalver-
band Braunschweig verfolgt zudem das Ziel, mit dem vorliegenden Entwurf bereits das Teil-
flachenziel des NWindG fir das Jahr 2032 von 3,18 % der Regionsflache (mindestens
16.196 Hektar) zu erreichen, um den Planungsaufwand zu begrenzen. Zudem kann auf diese
Weise eine frihzeitige Rechts- und Planungssicherheit sowohl fiir die verbandsangehorigen
Kommunen als auch fur die Birgerinnen und Burger im Verbandsgebiet sowie die in der
Windenergiebranche tatigen Unternehmen erreicht werden.

Das Sachliche Teilprogramm Windenergie dient uberdies der nachhaltigen raumlichen Steu-
erung der Windenergienutzung innerhalb der Region und soll einen ungesteuerten Ausbau
der Windenergienutzung, insbesondere infolge einer sog. .Superprivilegierung” in der
Rechtsfolge des § 249 Abs. 7 BauGB, verhindern. Dafir werden die unterschiedlichen Anfor-
derungen und Nutzungsanspruche an den Raum aufeinander abgestimmt. Grundsatzlich soll
mit der Regionalplanung ein sinnvoller und effizienter Ausbau der erneuerbaren Energien in
der Region gewadhrleistet werden. Gleichzeitig sollen Landschaftsschutz, Naturschutz, Um-
weltschutz und nicht zuletzt der Schutz der regionalen Bevdlkerung soweit wie moglich mit
dem Ausbau der Windenergie in Einklang gebracht werden, um mogliche Konflikte frihzeitig
zu vermeiden bzw. abzumildern. Als weitere Planungsziele sind zu nennen:

e die weitestmogliche Berlicksichtigung bestehender Windenergiegebiete (Sonderge-
biete Windenergie aus Flachennutzungsplanen und VR WEN aus der rechtskraftigen
1. Anderung des Regionales Raumordnungsprogramm 2008) und Windparks,

e die Vermeidung teilraumlich ibermaRiger Kumulation von Windenergieanlagen,

e die Festlegung der konfliktarmsten Flachen unter Berlcksichtigung des Flachenzie-
les.

122 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

1.4 Verhaltnis zu anderen relevanten Planen und Programmen

Raumordnungsplanung

Als Ubergeordnete Planung bildet das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen
(LROP, Neubekanntmachung 2017) in der geanderten Fassung von 2022 (LROP 2022) den
regionsubergreifenden Rahmen der Landesplanung. Der Regionalplan tibernimmt Festlegun-
gen, die das LROP trifft und konkretisiert bzw. erganzt diese bei Bedarf entsprechend der
regionalen Gegebenheiten auf der Grundlage von § 7 ROG. Zeichnerische Festlegungen zur
Windenergie an Land trifft das LROP 2022 indes nicht. Unter anderem werden aber die Vor-
ranggebiete flir Biotopverbund, Torferhaltung, Trinkwassergewinnung und kulturelle Sach-
guter beachtet.

Bauleitplanung und Fachplanung

Festlegungen des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fir den GroBraum Braunschweig
sind mit Eintritt der Rechtskraft des Plans behdrdenverbindlich. Gegenwartig handelt es sich
folglich noch nicht um verbindliche Festlegungen, da sich der Plan noch in Aufstellung befin-
det. Nach § 3 Abs.1 Nr. 4a ROG sind jedoch auch ,Ziele der Raumordnung, die nach Durch-
fuhrung des Beteiligungsverfahrens nach § 9 Absatz 2 in einem die Ergebnisse der Beteili-
gung berticksichtigenden Planentwurf enthalten sind und als solche den Verfahrensbeteilig-
ten zur Kenntnis gegeben wurden” als ,sonstige Erfordernisse der Raumordnung” bereits bei
allen raumbedeutsamen Planungen innerhalb des Planungsraumes zu beachten. Auch diesen
Status besitzt der vorliegende 1. Entwurf indes noch nicht.

Bei den Zielen der Raumordnung handelt es sich um verbindliche Vorgaben in Form von
raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager der Raumordnung ab-
schlie3end abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungspla-
nen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes, die von Dritten bei raumbedeut-
samen Planungen zu beachten sind (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG). Die Festlegungen des Sachli-
chen Teilprogramms sind damit insbesondere im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung
zu beachten (Ziele). Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass eine Anpassung der kommuna-
len Planungen an die festgelegten VR WEN aufgrund des Wegfalls der planerischen Aus-
schlusswirkung nicht mehr erforderlich ist. Kommunale Planungen zur Windenergienutzun-
gen konnen jederzeit auch Uber die im Sachlichen Teilprogramm festgelegten VR WEN hinaus
erfolgen und aktuell rechtswirksame kommunale Plane mit Bezug zur Windenergie, die au-
Berhalb von VR WEN gelegen sind, bleiben auch weiterhin rechtswirksam. Ein ,Wegplanen”
von im Sachlichen Teilprogramm Windenergie festgelegten VR WEN durch die Kommunen ist
jedoch nicht moglich.
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Bei der Erarbeitung des Sachlichen Teilprogramms sind ferner — in Wirdigung des Gegens-
tromprinzips — auch die kommunalen Entwicklungserfordernisse sowie Belange der Fach-
planungen, die aus sektoraler Sicht Anforderungen an die Nutzung oder den Schutz des
Raums definieren, zu bertcksichtigen.

Nicht zuletzt mussen auch die Fachplanungen bzw. Fachverwaltungen in ihren Planungen
und MalBnahmen, soweit sie durch § 4 ROG erfasst werden oder es in anderen rechtlichen
Bestimmungen festgelegt ist, die im Sachlichen Teilprogramm Windenergie getroffenen
Festlegungen beachten.

Innerhalb der hierarchisch gestuften Raumplanung gibt es zusammenfassend einen wech-
selseitigen Abgleich der Entwicklungsvorstellungen und Festlegungen zwischen den Pla-
nungsebenen sowie zwischen raumlicher Gesamtplanung und sektoralen Fachplanungen.
Insbesondere darf der Raumordnungsplan den Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum der
Landkreise, Stadte und Gemeinden nicht tUber die MaRRe einschranken und beschrankt sich
allein auf die Steuerung, Ordnung und Sicherung tberortlicher und Uberfachlicher Raumpro-
zesse.

1.5 Verhaltnis der Umweltpriifung zur Entwurfsbearbeitung

Die Umweltprufung wird als unselbstandiger Teil des Erarbeitungsverfahrens in die Verfah-
rensschritte zur Aufstellung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fir den Grofdraum
Braunschweig integriert. Hierbei geht die Umweltprifung im Sinne eines iterativen Pla-
nungsprozesses Uber das zentrale Dokument des Umweltberichts hinaus. Sie erfolgt damit
primarintegriert in dem Teilprogramm und greift in den Planungsprozess der Entwurfsbear-
beitung selbst ein, indem wichtige Umweltbelange bereits in das gesamtraumliche Pla-
nungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflachen fir die Festlegung als VR WEN integriert
werden und die Entwurfsinhalte des Sachlichen Teilprogramms Windenergie (zur Festlegung
als VR WEN vorgeschlagene Flachen) bereits friihzeitig hinsichtlich ihrer Umweltauswirkun-
gen untersucht und im Bedarfsfall noch einmal angepasst werden. Dieses Vorgehen stellt
eine moglichst weitgehende umweltfachliche Optimierung des Teilprogramm-Entwurfes si-
cher. Die enge Verzahnung von Planaufstellungsverfahren und Umweltprifung sowie die Ge-
genuberstellung der verschiedenen Verfahrensschritte wird in der folgenden Abbildung ver-
deutlicht.

Der vorliegende Umweltbericht stellt inkl. seiner Anlagen das Ergebnis bzw. Produkt dieses
Prifprozesses dar. Er dokumentiert Untersuchungsrahmen, Methodik und Ergebnisse der
Umweltprifung.
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SUP-Verfahren Tragerverfahren
Aufstellungs-/ Anderungsbeschluss
. fur den Plan / das Programm
Feststellung der SUP-Pflicht l

§§ 34 bis 37 UVPG

o+
Grobkonzept zu den
Festlegungen
l des Plans / Programms
<>
Festlegung des Untersuchungsrahmens

(Scoping) § 39 UVPG 1
Untersuchungsrahmen einschliellich
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts
Behordenbeteiligung

l Erstellung des Plan- /
Programmentwurfs
einschliellich Begriindung
Erarbeitung der Inhalte des Umweltberichts P
§ 40 UVPG
v
_____________________ 1

Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung, | Behérder- und

|
I ggf. gggﬂﬁbgsf:ge;ﬁe’geus\?%'i9”“9 Offentlichkeitsbeteiligung
| . ,

! !

_ Uberpriifung des Umweltberichts Beschluss iber die Annahme des
unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen / Auerungen | | Plans / Programms unter
von Offentlichkeit und Behdrden Berticksichtigung des Ergebnisses der
§ 43 UVPG Uberprifung des Umweltberichts
l___________‘r __________ N i
| Bekanntgabe der Entscheidung Bekanntgabe der

Entscheidung liber die Annahme
des Plans / Programms

!

Auslegung von Plan / Programm und

I
§ 44 UVPG |
zusammenfassender Erklarung :

r—- Eb:r;ac_hu_ng ________ —i Uberwachungspflichten gemaR
l. § 45 UVPG | einschl&gigem Planungsrecht
Abb. 1: Verfahrensschritte der Umweltpriifung und Kopplung an die Entwurfsbearbeitung (aus:
UBA 2009)
8
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1.6

Verfahrensablauf der Umweltprifung

Die zentralen Arbeitsschritte bei der Durchfiihrung der Umweltprifung von Raumordnungs-
planen sind generell festgelegt in Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG. Sie sind zur Ubersicht in Ta-
belle 1 zuzlglich verschiedener Hinweise zu ihrer Berlcksichtigung und Durchfihrung im

Rahmen der Aufstellung des Teilprogramms Windenergie zusammenfassend dargestellt.

Tab. 1:

Verfahrensschritte der Umweltpriifung

Verfahrensschritt der Strategischen
Umweltpriifung

Hinweise zur Durchfiihrung

Festlegung des Untersuchungsrah-
mens der Umweltprifung und zum
Umfang und Detaillierungsgrad des
Umweltberichts gem. § 8 Abs. 1 ROG
unter Beteiligung der 6ffentlichen Stel-
len, deren umwelt- oder gesundheits-
bezogener Aufgabenbereich von Um-
weltauswirkungen des Raumord-
nungsplans berthrt werden kann.

Zur Beteiligung der in ihrem Aufgabenbereich bertihrten Behorden
sowie von Umweltverbanden bei der Festlegung des Untersu-
chungsrahmens wurde im Sommer 2019 (hier noch zur Gesamt-
Neuaufstellung des RROP, dessen Bestandteil gem. Planungsab-
sichten auch Festlegungen zur Windenergienutzung waren) eine
Beteiligung durch Zusendung schriftlicher Unterlagen unter Maog-
lichkeit der Stellungnahme durchgefiihrt. Ein Scoping-Termin
wurde nicht durchgefihrt.

Die Ergebnisse aus den bis zum 03. Juli 2019 eingegangenen
schriftlichen Stellungnahmen wurden bei der Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens der Umweltprifung als Basis fiir die Ermitt-
lung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Sachlichen
Teilprogramms Windenergie fir den GroRraum Braunschweig be-
rucksichtigt.

Erarbeitung des Umweltberichts
gem. § 8 Abs. 1 und Anlage 1 ROG

Im Umweltbericht werden gemal’ § 8 Abs. 1 und Anlage 1 ROG die
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Planung sowie
vernunftiger Planungsalternativen dargestellt und bewertet.

Der vorliegende Umweltbericht zur Neuaufstellung des Sachlichen
Teilprogramms Windenergie dokumentiert die Ergebnisse der Er-
mittlung und Bewertung von Umweltauswirkungen.

Behérden- und Offentlichkeitsbetei-
ligung sowie grenzuberschreitende
Beteiligung (§§ 9-10 ROG).

Gegenstand der Beteiligung sind der Gesamtentwurf des Sachli-
chen Teilprogramms Windenergie (textliche und zeichnerische
Festlegungen), die raumordnerische Begriindung und der Umwelt-
bericht. Das Sachliche Teilprogramm Windenergie durchlauft einen
umfassenden Abstimmungs- und Beteiligungsprozess, in dem u.a.
die Offentlichkeit, Kommunen, sonstige offentliche Stellen, Ver-
bande, Nachbarlander und -staaten ihre Belange und Interessen in
die Planung einbringen kdnnen, sodass diese in der Abwagung Be-
rucksichtigung finden.

Berucksichtigung der im Beteili-
gungsverfahren abgegebenen Stel-
lungnahmen bei der planerischen

Der Umweltbericht und die dazu vorgebrachten Stellungnahmen
werden in der Abwagung und bei der Beschlussfassung tber das

9
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Verfahrensschritt der Strategischen
Umweltpriifung

Hinweise zur Durchfiihrung

Abwagung und Entscheidung
(§ 9 Abs. 1 ROG) sowie

Erarbeitung einer zusammenfas-
senden Erklarung zur Bekanntgabe
der Neuaufstellung des Regional-
plans (§ 10 ROG).

Sachlichen Teilprogramm Windenergie berlcksichtigt. Die Bertick-
sichtigung der Stellungnahmen bei der Entscheidung tber die Neu-
aufstellung begriindet sich zugleich aus den Anforderungen an
eine sachgerechte Abwagung.

Die zusammenfassende Erklarung dokumentiert die Berticksichti-
gung des Umweltberichts inklusive der im Beteiligungsverfahren
abgegebenen Stellungnahmen bei der planerischen Abwagung und
Entscheidung tber die Neuaufstellung. Zudem erfolgt eine Darstel-
lung zu geplanten UberwachungsmaBnahmen.

Das Verfahren wird durch die Bekanntmachung der Neuaufstellung
des Sachlichen Teilprogramms Windenergie im Amtsblatt abge-
schlossen.

Uberwachung der Auswirkungen der
Plandurchfiihrung auf die Umwelt
(Monitoring § 8 Abs. 4 ROG).

Die Uberwachung (Monitoring) erfolgt wahrend der Durchfiihrung
(Geltungsdauer) des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2025.
Sie soll einer Nachkontrolle der im Umweltbericht getroffenen An-
nahmen und Prognosen zur Erheblichkeit voraussichtlicher Um-
weltauswirkungen dienen. Ein Schwerpunkt des Monitorings soll
auf unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen liegen,
um frihzeitig geeignete Abhilfemallnahmen ergreifen zu konnen.

Anhand der beschriebenen Verfahrensschritte der Umweltprifung sowie unter Bericksich-

tigung der Inhalte der Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG leitet sich folgender grundlegender Aufbau

des Umweltberichtes ab:

Tab. 2:

Aufbau und Inhalt des Umweltberichts

Inhalt des Umweltberichts gemal Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG

Umsetzung im Umwelt-
bericht zum Sachlichen
Teilprogramm Wind-

fahrens, Aufbau, Methodik und verwendete Datengrundlage sowie

ggf. Schwierigkeiten bei der Umweltpriifung (Anlage 1, 3a zu § 8 Abs.

1ROG)

energie
Der Umweltbericht nach § 8 Abs. 1 besteht aus
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: Kapitel 1
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des TRP (An- Kapitel 1.3
lage 1, 1azu § 8 Abs. 1 ROG)
b) Beschreibung der Umweltpriifung als Bestandteil des Planungsver- Kapitel 1.5 und Kapitel 2

10
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Inhalt des Umweltberichts gemaR Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG

Umsetzung im Umwelt-
bericht zum Sachlichen
Teilprogramm Wind-
energie

c)

Benennung der fiir die Neuaufstellung des TRP bedeutende Ziele des
Umweltschutzes und die Art und Weise ihrer Berucksichtigung bei
der Aufstellung (Anlage 1, 1b zu § 8 Abs. 1 ROG)

Kapitel 2.2

einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in
der Prifung der Umweltauswirkungen nach § 8 Abs. 1 ermittelt wur-
den, mit Angaben uber

Kapitel 3 bis 5

a)

die Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands, einschlieBlich der Umweltmerkmale der Gebiete,
die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden,

Kapitel 3

b)

die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchfihrung der Planung

integriert in Kapitel 3

c)

die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiih-
rung der Planung gegliedert nach Grundsdtzen und Zielen. (Prognose
der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen inkl. der
Prifung der Auswirkungen des Gesamtplans)

Kapitel 4 (erganzt durch
Gebietsblatter in Anlage
1 zum Umweltbericht)

Prifung der FFH-Vertraglichkeit der Festlegungen im Einzelnen und ihrer Ge-
samtheit gem. § 7 Abs. 6 ROG (FFH-Vertraglichkeitspriifung)

Kapitel 5

d) MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach- | integriert in Kapitel 4 &

teiliger Auswirkungen und 5/ Anlagen 1 zu Begriin-
dung und Umweltbericht

e) diein Betracht kommenden anderweitigen Planungsmdglichkeiten, integriert in Kapitel 4 &
wobei die Ziele und der raumliche Geltungsbereich des Regionalplans | 5/Anlagen 1 zu Begriin-
berticksichtigt wurden (Alternativenprifung); dung und Umweltbericht

3. zusatzlichen Angaben uber:

a) Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlage und vor- Kapitel 6.1
handene Kenntnisliicken

b) Beschreibung der MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Kapitel 6.3
Auswirkungen

c) eine allgemeinverstandliche Zusammenfassung der Umweltpriifung | Kapitel 6.4

11
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1.7 Schutzgiiter der Umweltpriifung

Folgende Schutzgiiter sind unter Beachtung des § 8 Abs. 1 ROG zu betrachten:

Menschen, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit

Das Schutzgut Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit, wird malRgeblich
durch die Siedlungsbereiche (einschl. vorgesehener Erweiterungen) abgebildet, die — mit
Ausnahme grol3flachiger Gewerbe- bzw. Industriegebiete — aus uberortlichem Blickwinkel
Wohn- und Wohnumfeldfunktionen besitzen. AulRerhalb der Ortslagen sind zudem die fur die
(Nah-) Erholung genutzten Bereiche von Bedeutung.

Weiterhin sind sauberes Trinkwasser, saubere Luft, unbelastetes Bioklima und Larmfreiheit
von wesentlicher Bedeutung. Diese Teilaspekte sind indes durch eigenstandige Schutzguter
abgebildet und bertcksichtigt.

Hinweis: Im Folgenden wird das Schutzgut kurz als ,Schutzgut Mensch” bezeichnet, dies
schlielSst die Betrachtung der menschlichen Gesundheit gleichwohl! inhaltlich mit ein.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt (In-
dividuen, Populationen und Arten der Fauna und Flora, sowie biologische Vielfalt als Be-
standteil der Lebensraumuvielfalt) in internationalen Abkommen verpflichtet und ist dariiber
hinaus als Mitgliedsstaat der Europdischen Union aufgefordert, einen Beitrag zum
Schutzsystem ,Natura 2000” zu leisten. Die internationalen und europdischen Abkommen
und Rechtsverpflichtungen — u. a. die 1994 vadlkerrechtlich in Kraft getretene Biodiversitats-
konvention — finden ihre nationale und landesrechtliche Verankerung insbesondere in den
Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Weitere Ziele des Umwelt-
schutzes sind auf Landesebene sowie auf regionaler Ebene festgelegt.

Hinweis: Im weiteren Umweltbericht wird die Bezeichnung ,Arten und Biotope” synonym fur
aas Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt verwendet.

Flache

Das 2017 im novellierten UVPG hinzugekommene Schutzgut Flache zielt darauf, den Fla-
chenverbrauch durch Versiegelung, Uberbauung und/oder Nutzungsintensivierung bspw. in-
folge der Entwicklung von Siedlungsflachen sowie der technischen Infrastruktur als negative
Umweltauswirkung starker als bisher (i.d.R. wurde der Flachenverbrauch im Zusammenhang
mit dem Schutzgut Boden bereits vor der UVPG-Novelle in der Umweltpriifung berticksich-
tigt) in den Blickpunkt zu nehmen. Auf diese Weise sollen derartige Flachenverluste kiinftig
weiter minimiert werden (§ 8 Abs. 1 ROG).

12
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In Folge der Vereinbarung zum Niederséchsischen Weg wurde im Rahmen der Anderung des
NAGB-NatSchG ein neuer § 1a aufgenommen. GemaR § 1a Abs. 1 Satz 1 NAGBNatSchG ist
die Neuversiegelung von Boden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha
pro Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Anzurechnen sind
Flachen, die entsiegelt und dann renaturiert oder, soweit eine Entsiegelung nicht moglich
oder nicht zumutbar ist, der naturlichen Entwicklung tiberlassen worden sind.

Boden

Der Boden ist ein empfindliches Teilsystem unserer Umwelt, das es zu schiitzen gilt. Dieser
Schutz ist gesetzlich Gber das UVPG hinaus durch das Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) sowie die Bundesboden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vorgegeben. Boden sind Lebensraum und Le-
bensgrundlage fir Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie wirken als Filter fir das Grundwasser,
speichern Nahrstoffe und wandeln Stoffe um. Damit kommt ihnen eine Schlisselrolle im Um-
weltschutz zu. Die Boden unterscheiden sich in Abhangigkeit von ihrem Ausgangsgestein,
dem Relief, dem Wasserhaushalt und Klima voneinander. Hinzu kommt der Schutz des Bo-
dens als kulturgeschichtliches Archiv (BBodSchG).

Wasser

Das Schutzgut Wasser gliedert sich in die Teilschutzgtiter Grundwasser und Oberflachenge-
wasser. Das Grundwasser ist wichtiger Bestandteil des Naturhaushalts und im Hinblick auf
dessen Nutzbarkeit als Trink- und Brauchwasser eine wertvolle Ressource fir das gesamte
menschliche Handeln. Auch die Oberflachengewasser bilden ein zentrales Element in unse-
rem Okosystem. Sie bilden im funktionalen Zusammenhang mit ihren Auen den Lebensraum
zahlreicher spezialisierter Tier- und Pflanzenarten und sind zentrale Elemente des Uberregi-
onalen und regionalen Biotopverbunds.

Die Oberflachengewadsser sind zum einen Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen, sie weisen je-
doch auch wichtige Funktionen im Wasserhaushalt auf, Retentionsraume bzw. die angemes-
sene Ausgestaltung der Gewasser inklusive der Auen. Diese bewirken einen schadfreien
Hochwasserabfluss und sind auch Voraussetzung fiir dynamische Biotopentwicklungen, die
fur die Funktionalitat des Naturhaushalts essenziell sind.

Die rechtliche Grundlage fur die Bewirtschaftung und den Schutz der Ressource Wasser bil-
det das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), zusammen mit dem Niedersachsischen
Wassergesetz (NWG). Weitere Vorschriften zum Gewasserschutz sind in zugehorigen Ver-
ordnungen wie der Abwasserverordnung und der Verordnung zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen konkretisiert oder sie finden sich in weiteren bundesrechtlichen Rege-
lungen wie dem Pflanzenschutzgesetz.
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Durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gelten europaweit einheitliche, umfassende und
verbindliche, auf Flussgebietseinheiten bezogene Vorgaben fiir den Zustand aller Gewasser.
Gegenwartig besteht der dritte Bewirtschaftungszeitraum, der bis 2027 dauern wird. Die fir
diesen Zeitraum entwickelten Bewirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme wurden
im Dezember 2021 veroffentlicht und im Marz 2022 an die Europaische Kommission tber-
mittelt (UBA 2022).

Klima / Luft (unter Berticksichtigung von Klimaschutz und Klimaanpassung)

Von Bedeutung sind gemaR der UVPG-Novelle nunmehr die Teilaspekte Klimaschutz/ Klima-
wandel, Luftreinhaltung sowie die klimadkologischen Raumfunktionen:

Klimaschutz: Im November 2016 verabschiedete die Bundesregierung den Klimaschutzplan
2050. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgas -neutral
zu werden. Mittelfristziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis
2030 um mindestens 55 Prozent gegenlber dem Niveau von 1990 und die Begrenzung der
Erderwarmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius oder sogar auf nicht mehr als 1,5 °C (globa-
les Ziel des Pariser Klimaabkommens (BMU 2017; 2021)). Das Land Niedersachsen hat die
Ziele des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 2020 im Niedersachsischen Klimagesetz
(NKlimagG, zuletzt geandert Dezember 2023) konkretisiert. Nach § 3 NKlimaG ist eine Verrin-
gerung der Treibhausgasgesamtemissionen gegenuber dem Bezugsjahr 1990 bis 2030 um
mindestens 75 % und bis 2035 um mindestens 90 % anzustreben. Zudem soll die bilanzielle
Deckung des Energie- und Wasserstoffbedarfs in Niedersachen bis 2040 durch erneuerbare
Energien gedeckt werden. u. A. durch die Realisierung von mindestens 30 Gigawatt instal-
lierter Leistung zur Erzeugung von Strom aus Windenergie an Land. Dafur soll das Land ge-
meinsam mit regionalen Planungstragern auf die Ausweisung von 2,2 Prozent der Landes-
flache fir die Windenergie bis Endes 2032 hinwirken.

Neben dem Klimaschutzplan besitzt daher insbesondere die Raumordnung den Auftrag, die
Ziele des Klimaschutzgesetzes in Form raumbezogener Ziele und Grundsatze umzusetzen.

Luftreinhaltung: Aufgrund des schwerpunktmaRig regionalen Raumbezuges und des mehr-
heitlich lediglich vorbereitenden Charakters der Festlegungen des Regionalplanentwurfs
spielt die Luftreinhaltung im Rahmen der vorliegenden Umweltprifung keine herausgeho-
bene Rolle. Gleichwohl gehort die Sicherung der Luftqualitat zu den grundlegenden Zielen der
Raumordnung (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG).

Klimackologische Raurnfunktionen spielen fur gesunde Lebensverhaltnisse insbesondere ur-
banisierter Bereiche eine erhebliche Rolle. Auch ist ggf. die Vulnerabilitat bestimmter Plan-
inhalte gegenliber den absehbaren Folgen des Klimawandels bzw. eine mithin erforderliche
Sicherung bestehender, leistungsstarker Ausgleichsraume in die Betrachtungen einzubezie-
hen.
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Landschaft

Jede Landschaft — als Gesamtheit der in einem Raum vorhandenen natirlichen und durch
den Menschen gebildeten Strukturen sowie Prozesse — verfligt Uber charakteristische Ei-
genschaften. Diese Eigenart der Landschaft ist sowohl fir den Naturhaushalt (vgl. Schutz-
guter Boden, Wasser, Klima, Luft, Tiere und Pflanzen) als auch fir das Landschaftsbild be-
deutend. Als Landschaftsbild wird die sinnliche Wahrnehmung der Landschaft durch den
Menschen hinsichtlich der visuellen Wahrnehmung, Geruch und Horen betrachtet. Land-
schaftsbildpragend ist das naturraumspezifische Zusammenspiel der nattrlichen Gelande-
formen, der standortbedingten, historisch gewachsenen landschaftstypischen Nutzungs-
strukturen und der davon abhangigen Flora und Fauna, sowie als storend empfundene Anla-
gen und Nutzungen.

Kulturglter und sonstige Sachgiiter

Als kulturelles Erbe und/oder Kulturgtiiter sind fur die Umweltprifung im Zuge der Regional-
planung insbesondere archaologische Fundstellen, kulturhistorische Elemente und Nut-
zungsformen aul3erhalb der Ortslagen von Bedeutung. Das kulturelle Erbe, einschliel3lich der
architektonisch wertvollen Bauten und der archaologischen Schatze unterliegt zur Wahrung
des Erbes vergangener Zeiten einem besonderen Schutz. Uber das einzelne Objekt oder En-
semble hinaus kdnnen auch Landschaftsteile betroffen sein, die mit dem jeweiligen Kultur-
gut/Denkmal eine raumliche Einheit bilden. Aufgrund einer im Einzelfall bestehenden raum-
lichen Ausstrahlung bzw. besonderer Sichtbeziige/-achsen kann zusatzlich ein angemesse-
ner Umgebungsschutz zu beachten sein. Auch ganze Landschaften konnen aufgrund ihrer
historischen Kontinuitdt der Landnutzung oder ihrer Zeugnisfunktion schutzwiirdig sein (s.
Landschaft). Es sind ferner nicht allein formell geschiitzte Objekte zu beachten, sondern
grundsatzlich alle im regionalen Bewertungskontext schutzwirdigen Relikte friherer Nut-
zungen und Brauche bzw. Kulturen.

Die Berucksichtigung von Sachgttern erfolgt bei der Erarbeitung von Raumordnungsplanen
i. A. im Rahmen volkswirtschaftlich ausgerichteter Bewertungen, nicht jedoch im Rahmen
umweltbezogener Abwagungsschritte. Nur sofern mit Auswirkungen auf Sachwerte gerech-
net wird, die ihrerseits zu umweltbezogenen Folgewirkungen fihren, kann dies im Rahmen
der Umweltprifung relevant sein. Beispiel: ein geplanter Rohstoffabbau wirde die Verlegung
einer Stral3e nach sich ziehen.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Entsprechend dem ROG/UVPG sind auch denkbare Wechselwirkungen zwischen den vorge-
nannten Schutzgltern in der Umweltprifung zu betrachten. Im Allgemeinen gilt, dass die zu
den Schutzgltern dargestellten Umweltbestandteile in vielfaltiger Weise miteinander ver-
flochten sind. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern treten im Okosystem indes ge-
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nerell auf. Hierzu zahlen bspw. Wechselbeziehungen zwischen den Merkmalen der Schutz-
guter Boden und Wasser im Hinblick auf die Entwasserungsempfindlichkeit des Bodens, die
Grundwasserneubildungsrate und die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers.
So konnen stoffliche Belastungen der Boden (Altlasten) zu einer schwerwiegenden und u. U.
ausgedehnten Belastung des Grundwassers fuhren. Ein anderer Typ von Wechselwirkungen
tritt besonders in Landschaften auf, in denen eine gesteigerte Dynamik der abiotischen Be-
dingungen besteht, wie dies beispielsweise aufgrund der Wasserverhaltnisse in Flusstalern
der Fall ist.

Unter Wechselwirkungen werden im engeren Sinne jene Verflechtungen verstanden, die von
Wirkbeziehungen zwischen den einzelnen, das jeweilige Schutzgut kennzeichnende Wert-
und Empfindlichkeitsmerkmalen gebildet werden. Im Hinblick auf die Inhalte der Umweltpri-
fung sind daher Wechselwirkungen von Bedeutung, die zu Wirkungsverstarkung, -abschwa-
chung oder -verlagerung von Belastungen zwischen den Schutzgitern fiihren kdnnen. Der
Raumordnung ist eine Berucksichtigung der beschriebenen Wechselwirkungen schon auf-
grund ihrer generellen Querschnittsorientierung immanent. Mediale Umweltziele und deren
Umsetzung uber raumordnerische Instrumente wie Ziel- und Grundsatzfestlegungen und de-
ren raumliche Umsetzung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete entfalten daher meist nicht
nur eine, auf ein einzelnes Schutzgut begrenzte, Wirkung. Die UVPG-Novelle hat nicht zuletzt
mit § 2 Abs. 2 auch die Prifung solcher Umweltauswirkungen eingefiihrt, die aufgrund einer
moglichen Anfalligkeit von Planinhalten fir schwere Unfalle oder Katastrophen auftreten
konnen. Diese sind auf Ebene der Regionalplanung zu prifen, soweit schwere Unfalle oder
Katastrophen im Sinne des Gesetzes fur den Raumordnungsplan relevant sind. Gleiches gilt
fir mogliche grenziiberschreitende Umweltauswirkungen, welche zu voraussichtlich erheb-
lichen Umweltauswirkungen in einem anderen Staat fihren. Aufgrund der Lage des Pla-
nungsraums konnen auf Ebene der Regionalplanung erhebliche Umweltauswirkungen in an-
deren Staaten ausgeschlossen werden.
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2 Methodik der Umweltprifung

2.1 Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen

Als Voraussetzung fir die Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen der Festlegung von VR WEN durch das Sachliche Teilprogramm Windener-
gie fur den GroBraum Braunschweig sind zundchst die Wirkungen der innerhalb dieser zu-
kiinftig betreibbaren Windenergieanlagen (WEA) in den Blick zu nehmen. Zu den Wirkfaktoren
von Windenergieanlagen zahlen u. a. die Windenergieanlagen selbst als Bauwerke sowie die
von ihnen ausgehenden mittelbaren Effekte infolge von Rotorbewegung und Vertikalstruktur
(visuelle Effekte, Schall, Gefahrenpotenzial, etc.). Diese bekannten und wissenschaftlich
nachgewiesenen Wirkungen von Windenergieanlagen sowie Erfahrungswerte zum Umfang
sowie zu Reichweiten dieser Wirkungen stellen eine zentrale Beurteilungsgrundlage der Er-
mittlung und Bewertung voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen des hier zu pri-
fenden Teilprogramms dar. Sie sind Uberdies wesentliche Abwdagungsgrundlage fir die regi-
onalplanerische Potenzialflachenanalyse und die Standortauswahl sowie -abgrenzung.

In der nachfolgenden Tabelle werden die zu berticksichtigenden, wissenschaftlich anerkann-
ten anlage- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen aufgelis-
tet und kurz beschrieben. Zusatzlich werden Aussagen uber Effektdistanzen bzw. Erheblich-
keitsschwellen — derjenige Abstand, der einzuhalten ist, um erhebliche negative Auswirkun-
gen zu vermeiden — getroffen. Baubedingte Wirkungen treten demgegenuiber nur temporar
auf und weisen im Vergleich zu den anlage- und betriebsbedingten Wirkungen hinsichtlich
ihrer Auswirkungen eine wesentlich geringer einzuschatzende Bedeutung auf. Hinzu kommt,
dass eine detaillierte Ermittlung und Bewertung baubedingter Auswirkungen von konkreten
Anlagenkonfigurationen des jeweiligen Windparks abhangt. Aufgrund dessen konnen baube-
dingte Auswirkungen erst auf der Zulassungsebene umfassend in den Blick ggnommen wer-
den. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die baubedingten Auswirkungen fir
die zu treffende regionalplanerische Abwagungsentscheidung nicht von ausschlaggebender
Bedeutung sind.

Tabelle 1: Schutzgutbezogene Zusammenstellung anlage- und betriebsbedingter Wirkungen
und Wirkreichweiten von WEA

Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen

Menschen, ein- | schallemissionen durch Gene- | Beispiel:  Beurteilungspegel | ¢  DNR 2012
schlieBlich  der | rator und aerodynamische Ef- | Dei Nennleistungsbetrieb von | ¢ LUBW 2025

fekte am Rotor.
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Schutzgut

Wirkung

Wirkdimension/
Abstandsempfehlungen

Quelle

menschlichen
Gesundheit

- Schallleistungspegel bei
Nennleistung ca. 103 -
107 dB(A)

7 WEA in Hauptwindrich-

tungzz

e 45dB(A) in 440 m Ent-
fernung

e 40dB(A) in 740 m Ent-
fernung

e 35dB(A)in 1.100 m Ent-
fernung

Das Landesamt fir Umwelt
Baden-Wiirttemberg3 gibt fiir
einen Windpark mit 5 200 m
hohen  Windenergieanlagen
(Schallleistungspegel

105 dB(A)) folgende Wirkra-

dien an:

e 45dB(A) in 430 m Ent-
fernung

e 40dB(A) in 850 m Ent-
fernung

e 35dB(A)in 1.490 m Ent-
fernung

Emissionen von tieffrequen-
tem Schall und Infraschall

vgl. nachfolgende Abbildung.

Gesundheitliche
d.h. das Auslésen akuter kor-

Wirkungen,

perlicher Reaktionen, durch
Infraschall treten um oder un-
terhalb der Wahrnehmungs-
schwelle nicht auf (UBA

2020).

UBA 2020
VG Wirzburg
07.06.2011,
AZ W 4 K
10.754

LfU Bayern
2023
Winderlass
2021

2 Grundlage dieser Berechnungen ist eine Konzentrationszone von 7 WEA. Schallleistungspegel bei Nennleistung ist
unabhangig von installierter Gesamtleistung der WEA (LUA NRW 2002a)

3 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/laerm
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Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen
120
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Horschwelle nach DIN 45680
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Abb. 2: Spektren tieffrequenter Gerdusche im Vergleich zur Horbarkeits-
schwelle (DNR 2012)
Diverse Untersuchungen ver- | e Jakobsen
schiedener WEA-Typen und - 2005
groBen (bis 3 MW) zeigen,| o Mgller & Pe-
dass die Wahrnehmbarkeits- dersen 2010
schwelle im tieffrequenten| o RKI 2007
und Infraschallbereich selbst| ¢ DNR 2012
bei geringen Entfernungen
(250 m) zur WEA nicht tber-
schritten werden. Die Richt-
werte der DIN 45680 werden
somit durch das (gesetzlich
vorgeschriebene) Einhalten
der Grenzwerte der TA Larm
(siehe Entfernungsangaben)
in jedem Fall eingehalten.
Bewegter, periodischer | ynzumutbarkeit ab einer Ein-| ¢ LUANRW
Schattenwurf durch den Ro- | \yirkdauer von: 2002b
tor. > 30 min/d e DNR 2012
e LAl 2020
>30h/a
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Schutzgut

Wirkung

Wirkdimension/
Abstandsempfehlungen

Quelle

Beléstigungsgrenze“ einer
140 m hohen WEA (2 MW) bei
ca. 1.300 m in ungunstiger
Exposition zur WEA (siehe

Grafik unten).

Abb.: Moglicher Beschattungsbereich einer Windkraftanlage (WKA)

aufgrund geringem Vd
Schattenkontrast
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Sod
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Bauhthe 140 m
Blatttisfe 2 m
Standort 52° nBr

Abb. 3: Potenzieller Beschattungsbereich einer WEA (LAl 2020)
Reflexionen des Sonnen- | Beeintrachtigungen an max. e DNR 2012
lichts (Disko-Effekt) konnen | 10 9, der astronomisch mogli- e NLT 2014
minutenweise auftreten. chen Zeitpunkte. e LUANRW

Reflexionen aufgrund der Be- 2002b

. e LAI 2020

wegung der Sonne am Himmel

sowie der auf Grundlage der

Windrichtung variierenden Ro-

torausrichtung nur kurzfristig.
Beleuchtung der Gondel (fiir | Keine  erheblichen Beein-| ¢ LUA NRW
WEA >100m). Weithin |trachtigungen bekannt. 2002b
sichtbar, bei asynchronem
Blinken verschiedener WEA
Unruhe erzeugend.
Unfallgefahr durch Umkip- | Eiswurf kann unter ungins-| ¢ DNR 2012
pen oder Herabfallen von |tigsten Bedingungen (Wind-| e NLT 2014

starke 8, laufende Anlage)

4 Oberhalb dieser Grenze treten aufgrund des geringen, nicht mehr als stérend wahrgenommenen Schattenkontrastes keine

Stérungen mehr auf. Dies gilt auch fiir groBere WEA.

20

137 von 347 in Zusammenstellung



T
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

P4

Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen
Teilen der WEA und Eis- | weiter als Kipphohe reichen.
schlag. Die Anlagen missen bei Eis-
ansatz automatisch abschal-
ten kénnen.
- Kipphohe der Anlage
Optisch bedrangende Wir- |Verletzung des Gebots der| e § 249 Abs. 10
kung nachbarschaftlichen  Ruck- BauGB
sichtnahme im BauGB; gem.
§ 249 Abs. 10 BauGB tritt
dieses ab einer Unterschrei-
tung der Entfernung zu einem
Wohngebaude in Hohe der
zweifachen Gesamthohe ei-
ner benachbarten Windener-
gieanlage auf
L.Umzingelung” bzw. unzu- |Unzumutbare Belastung | ¢ UmweltPlan
mutbare Umfassung von |durch einkreisende Wirkung: 2013/2021
Ortschaften 120° Kriterium
Tiere, Pflanzen | Flachenverlust durch Fun-|3.000-4.000 m* pro WEA e DNR 2012
und biologische | dament der WEA sowie Zu- e KNE 2022
Vielfalt wegungen, Wartungs- und
Lagerflachen.
Schutz der wild
lebenden Pflan- | Kollisionsgefahr fiir Vogel | Gefahrdung stark artabhan-| e DNR 2012
zen und ihrer Le- |und Fledermause durch | gig. Einzelfallbetrachtung | e NLT 2014
bensgemein- Mast und Rotor (insbeson- | notwendig. e NMU 2014
schaften; dere GroB- und Zugvigel e BNatSchG
betroffen). Besondere Gefahrdung von (2022)
Schutz der wild Greif- und GroBvogeln insbe- | o Artenschutz-
lebenden Tiere sondere im Nahbereich um leitfaden
und ihrer Le- ihre Brut- oder Rastvorkom- (2016)
bensgemein- men. Wiesenbriter nicht ge-| ,  BERNOTAT &
schaften; Schutz fahrdet. Bei den Fledermau- DIERSCHKE
ihrer Biotope und sen besondere Gefahrdung (2021)a
ihrer sonstigen von ziehenden und hochflie- | | BERNOTAT &
Lebensbedin- genden Arten, insbesondere DIERSCHKE
gungen im Nahbereich ihrer Quar- (2021)b
tiere, Nahrungshabitate und| LAG-VSW
Zug- und Flugrouten. (2015)
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Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen
Storwirkung durch die Be- | Gefahrdung stark artabhan- DNR 2012
wegung der Rotoren, Verti- | gig. Einzelfallbetrachtung NLT 2014
kalstrukturen sowie durch |notwendig. NMU 2014
Schall- und Schattenwurf. BNatSchG
Dadurch Beunruhigung und (2022)
Storung bei Brut und Rast Artenschutz-
(insbesondere Végel des Of- leitfaden
fenlandes betroffen). (2016)
NLT 2014
LAG-VSW
(2015)
Steinborn et
al. (2011)
Zerschneidungs-/ Barriere- | Die Gebietswirkung der Anla- DNR 2012
wirkung zwischen Lebens- |gen. NLT 2014
raum und Nahrungs- oder Reichenbach
Rasthabitaten oder beim 2002
Vogelzug. LAG-VSW
2015
Steinborn et
al. (2011)
Fldche, Boden Bodenversiegelung (Vollver- | #00-750 m* pro WEA DNR 2012
.| siegelung) durch das Funda- KNE 2022
Schutz von Bo-
ment der WEA.
den wund ihren
Funktionen  im | Bodenbeanspruchung durch 3.000 m* pro WEA DNR 2012
Naturhaushalt, Zuwegungen, Lager- und KNE 2022
insb. von Béden | Wartungsbereiche, Kabelt-
mit bes. ausge- | "@5S€N i. d. R. nicht komplett
pragten Funktio- versiegelt (Teilversiege-
nen lung).
Wasser Gewasserquerung im Zuge | Querungsbreite von 5-10 m. DNR 2012
von Zuwegungen.
Erhalt, natlrli- Auswirkung kann je nach Ge-
cher oder natur- wasserzustand schwerwie-
naher  Oberfla- gend sein. Einzelfallbetrach-
chengewasser tung notwendig.
Erhalt/Errei- Veranderung der Grundwas- | Nur in Quellbereichen oder im DNR 2012

chung eines gu-

serneubildung durch Ein-

Bereich besonders wertvoller
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Schutzgut

Wirkdimension/
Abstandsempfehlungen

Quelle

ten mengenma-

RBigen Zustands
des Grundwas-
sers

Wirkung
griffe in grundwasserfih-
rende Schichten (Funda-
mente).

erheblich,
sonst vernachlassigbar.

Feuchtgebiete

Erhalt von Uber-

Verringerung von Retenti-

Eine Prifung des Einzelfalls

e WHGS&§ 76 ff

schwemmungs- |onsraum und/oder negative |ist immer erforderlich.
gebieten Veranderung des Hochwas-
serabflusses
Klima/Luft CO,-Einsparung  aufgrund | Regional bis global. e UBA 2014
regenerativer Energieerzeu-
gung, ca. 775 g CO,/kWh.
Landschaft Uberformung und Techni- |Sichtverschatte Bereiche, z.B.| ¢ DNR 2012
sierung von Schonheit, Ei- |hinter Waldern, konnen abge-| e NLT 2014
Dauerhafte  Si- genart, Vielfalt der Land- |zogen werden; sind nicht be- | « Windenergie-
cherung der Viel- | gcpaft, Oberflachenver- | eintréchtigt. erlass 2021
falt, Eigenart und fremdung.
Schonheit sowie
des Erholungs- | Rotorbewegung erzeugt | Laut NLT 2014, Seite 29, ist| ¢ DNR 2012
wertes von Natur | Unruhe im Erscheinungsbild | mindestens der Umkreis der| e NLT 2014
und Landschaft. |der Landschaft (auch iber | 15-fachen Anlagenhdhe als| e Windenergie-
Schattenwurf). erheblich beeintrachtigt an- erlass 2021
zusehen. Unter bestimmten
Umstanden konnen die er-
heblichen Beeintrachtigungen
Uber diesen Umkreis hinaus-
reichen. Sichtverschatte Be-
reiche, z.B. hinter Waldern,
konnen abgezogen werden;
sind nicht beeintrachtigt. .
Storung des Landschaftser- | Im Nahbereich der Anlagen| e DNR 2012
lebens durch Ubertdnen na- | bis ca. 300 m Entfernung und | ¢ NLT 2014

turlicher Umgebungsgerau-
sche der Landschaft.

bei starker Haufung von WEA.
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Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen
Wirkzone einer Anlage
45000 T — | I
40000 1 |
35000 1
30000 ~&— Radius der
Wirkzone
25000 m]
20000 Flache der
Wirkzone
NE 15000 [ha)
~ 10000
5000 -
0 b A A |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Anlagen-Hohe [m]
Abb. 4: Radius und Flache der Wirkzone einer WEA in Abhangigkeit der An-
lagenhoéhe (DNR 2012)
Entfernungsabhingige Wirkung
einer zu 100% sichtbaren WEA
100%
80%
T0%
g 60%
g’ 50%
z ao%
30%
10%
0%
] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2000 10000
Entfernung zur WEA [m]
Abb. 5: Bewertungsgraph des Wirkzusammenhangs zwischen Entfernung
und Wahrnehmungsstdrke (BRAHMS & PETERS 2012)
Kultur- und | Flachenverbrauch durch | 3.000-4.000 m* pro WEA e DNR 2012
sonstige Sachgu- | Fundament sowie Lager- e KNE 2022
ter und Wartungsflachen.
Erhalt historisch | Uberformung und Techni- |Eine Priifung des Einzelfalls| ¢ DNR 2012

gepragter Land-
schaften in ihren
pragenden Merk-
malen

sierung des Erscheinungs- |istimmer erforderlich.
bildes von Kultur- oder Bau-
denkmalern und ihres Um-

feldes durch den Baukdrper.
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Schutzgut Wirkung Wirkdimension/ Quelle
Abstandsempfehlungen

Erhalt von Bo-|Bodendenkmaler nur durch
den- und Bau-|Fundamente von WEA be-
denkmalern so- | troffen.

wie Ortsteilen

Die dargestellte Zusammenschau verdeutlicht, dass sich die negativen Umweltauswirkungen
von Windenergieanlagen vor allem auf die Schutzglter Menschen, Tiere (insbesondere
Avifauna und Fledermause) und Landschaft konzentrieren. Insbesondere diese Auswirkun-
gen sind im Rahmen einer Standortentscheidung auf regionaler Ebene von groRer Bedeu-
tung. Demgegenuber sind die Auswirkungen auf die verbleibenden Schutzguter i. d. R. fur die
Standortauswahl von untergeordneter Bedeutung, konnen aber in der Summe aller Stand-
orte dennoch mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sein bzw. Anlass fur Mal3-
nahmen zu Verminderung oder zum Ausgleich von Umweltauswirkungen im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren geben.

2.2 Darstellung der in einschldgigen Gesetzen und Pldnen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes mit Relevanz fiir den Regionalplan

Die zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der mit Durchfihrung des Teilprogramms
voraussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen, malgeblichen Beurtei-
lungsgrundlagen und Kriterien leiten sich neben den beschriebenen Wirkungen von Wind-
energieanlagen direkt aus den einschlagigen (auf internationaler, EU-, Bundes- Landes- oder
regionaler Ebene festgelegten) Zielen des Umweltschutzes ab. Diese Ziele kdnnen quer-
schnitts- oder schutzgutbezogen formuliert sein und gleichermaRen aus gesetzlichen wie
unter-gesetzlichen und informellen, politischen Willensbekundungen abzuleiten sein. Es sind
jedoch nur solche Umweltziele zu behandeln, die durch das Sachliche Teilprogramm tatsach-
lich beeinflusst werden konnen.

GemaR § 1 Abs. 2 ROG besteht fur die Raumordnung die Leitvorstellung einer nachhaltigen
Raumentwicklung, welche die sozialen und wirtschaftlichen Anspriiche an den Raum mit sei-
nen okologischen Funktionen in Einklang bringt. Hierin wird bereits die Querschnittsorientie-
rung der Regionalplanung erkenntlich, sodass fiir die Umweltprifung zum Sachlichen Teil-
programm Windenergie fir den GroBraum Braunschweig naturgemal auch verschiedene
schutzgutlbergreifende, querschnittsorientierte Umweltziele zu berticksichtigen sind. Die in
§ 2 Abs. 2 ROG enthaltenen raumordnerischen Leitsatze beinhalten Aussagen, welche fir
sich als Umweltziele auszulegen und im Sinne der nachhaltigen Raumentwicklung zu bertick-
sichtigen und anzuwenden sind. Die Leitsatze aus § 2 ROG haben eine unmittelbare Bedeu-
tung fir das Teilprogramm Windenergie, da sie die Alternativenentwicklung und -prifungim
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Zuge des gesamtraumlichen Planungskonzepts maligeblich mitgestalten, indem bspw. be-

stimmte umweltfachlich relevante Belange, welche auf diesen Umweltzielen basieren, be-

reits von Vornherein von der Windenergienutzung ausgeschlossen werden. Eine Ubersicht

der fur die Umweltprifung relevanten querschnittsorientierten Umweltziele gibt nachfol-

gende Tabelle.

Tab. 3:

Planungsrelevante querschnittsorientierte Ziele des Umweltschutzes

Umweltziel

Rechtsquelle

Erhalt der Umwelt- und Erholungsfunktion in Iandlichen Raumen.

§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG

Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Nutzungen des Raumes unter Berlick-
sichtigung seiner okologischen Funktionen sowie sparsamer und schonender Inan-
spruchnahme von Naturgutern.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG

Verminderung der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflachen fir Siedlungs-
und Verkehrsflachen, insbesondere durch die vorrangige Ausschopfung der Poten-
ziale flir die Wiedernutzbarmachung von Flachen und MaBnahmen zur Innenent-
wicklung der Stadte und Gemeinden.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG

Schaffung eines groRflachig libergreifenden, 6kologisch wirksamen Freiraumver-
bundsystems, Freiraume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschliel3lich
ihrer Bestandteile [...], sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem
MaRe vorhanden sind, neu zu schaffen).

§ 1 Abs. 6 BNatSchG,
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG

Begrenzung der Flacheninanspruchnahme im Freiraum. Erneute Inanspruchnahme
bereits bebauter Flachen sowie Bebauung unbebauter Flachen im beplanten und
unbeplanten Innenbereich (soweit nicht fiir Griinflachen vorgesehen), hat Vorrang
vor Inanspruchnahme von Freiflachen im AuRenbereich.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,

§1 Abs.
BNatSchG

5 Satz 2

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
und der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturgu-
ter.

Der Entwicklung sich selbst regulierender Okosysteme/natiirliche Dynamik ist in
geeigneten Lebensraumen Raum zu geben.

§ 1 BNatSchG

Sparsame und schonende Nutzung der sich nicht erneuernden Naturgtiter

§ 1 BNatSchG

Erhalt unbebauter Bereiche wegen ihrer Bedeutung fiir den Naturhaushalt und fir
die Erholung in der dafur erforderlichen Grof3e und Beschaffenheit. Renaturierung
nicht mehr bendtigter versiegelter Flachen.

§ 1 BNatSchG
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Umweltziel

Rechtsquelle

Verkehrswege, Energieleitungen und ahnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht
gefiihrt, gestaltet und so geblindelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushalts ver-
mieden oder so gering wie moglich gehalten werden.

Vermeidung, Ausgleich bzw. Minderung von Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft beim Aufsuchen und der Gewinnung von Bodenschatzen.

§ 1 Abs. 5 Satz 3 und
4 BNatSchG

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphare sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgttern und Vorbeugung vor dem Entstehen schadlicher Um-

§ 1 Abs. 1 BImSchG,

welteinwirkungen (Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen, Licht, 3. BImSchv
Warme, Strahlen und &hnliche Umwelteinwirkungen).

Zuordnung raumbedeutsamer Planungen und MalRnahmen so, dass schadliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfallen hervorgerufene Auswirkungen § 50 BImSchG

auf ausschlieRlich oder iberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf
sonstige schutzbeddirftige Gebiete soweit wie moglich vermieden werden.

Uberdies werden in verschiedenen Fachgesetzen (z. B. Bundesnaturschutzgesetz, Bun-

desimmissionsschutzgesetz, Klimagesetz Niedersachsen etc.) schutzgutspezifische Um-

welt-schutzziele formuliert. Insbesondere die nachfolgend genannten Umweltziele spiegeln

sich in den Grundsatzen des § 2 Abs. 2 ROG wider und besitzen damit fur die Aufstellung des

vorliegenden Regionalplanentwurfes eine besondere Bedeutung.

Tab. 4: Bedeutsame schutzgutbezogene Ziele des Umweltschutzes

Schutzgut Umweltziel

Quellen

Menschen ein-
schlieRlich der
menschlichen

Schutz der Gesundheit der Bevolkerung vor Luftverunreinigung.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
§§ 1 u. 3 BImSchG,
39. BImSchV

Gesundheit

Schutz der Allgemeinheit vor Larm.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
§§ 1 u. 3 BImSchG,

Umgebungslarmrichtli-
nie

Erhaltung und Entwicklung geeigneter Freiraume fir die Erho-
lung sowohl im siedlungsnahen Umfeld als auch in landlichen
Raumen.

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG,

§ 1Abs.1,4u.6
BNatSchG

Schutz der Menschen und ihrer Gesundheit vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Schall/Larm- und Lichtimmissionen

§§ 1, 50 BImSchg,
26. BImSchV
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Schutzgut

Umweltziel

Quellen

Schutz und Vorsorge vor gesundheitsschadigenden Stoffimmis-
sionen sowie Senkung bereits bestehender Belastungen

§§ 1, 50 BImSchG

Schutz und nachhaltige Nutzung der verfiigbaren Trinkwasser-
ressourcen sowie Schutz des Trinkwassers vor Schad-
stoffimmissionen und Verunreinigungen

WHG,
Verordnungen zu WSG,
TrinkwV

Tiere, Pflanzen
und die biologi-
sche Vielfalt

Erhalt und Entwicklung der raumlichen Voraussetzungen fiir
funktionsfahige Artengemeinschaften durch Flachenschutz und
Biotopverbund.

§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG,
Art. 2 FFH-RL,

Art. 1 u. 2 VS - RL,

§§ 20 u. 21 BNatSchG

Niedersachsischer
Weg (2020)

Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensge-
meinschaften in ihrer natirlichen und historisch gewachsenen
Artenvielfalt; Schutz, Pflege, Entwicklung oder Wiederherstellung
ihrer Biotope und ihrer sonstigen Lebensbedingungen.

§ 1 BNatSchg,
§ 44 BNatSchG
FFH-RL,
VS-RL,

Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt
(BMU 2007),

NNatSchG,

Niedersachsische Na-
turschutzstrategie
(MUEK Nds. 2017),

Niedersachsische
Strategie zum Arten
und Biotopschutz
(NSAB)

Schaffung eines landertibergreifenden Biotopverbundsystems

§ 20ff BNatSchag,

Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie (Bun-
desregierung 2021),

§ 13a NNatSchG

Entwicklung und Sicherung von Flachen mit nattrlicher Waldent-
wicklung

Niedersachsische Na-
turschutzstrategie
(MUEK 2017)
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Schutzgut Umweltziel Quellen
Flache Begrenzung der Bodenversiegelung (BauGB); sparsamer Umgang|§ 1a BauGB, Deutsche
mit Grund und Boden Nachhaltigkeitsstrate-
gie (Bundesregierung
2021)
§ 1a NAGBNatSchG
Boden Schutz von Baden und ihren Funktionen im Naturhaushalt, ins-
besondere von Béden mit besonders ausgepragten Funktionen |5 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG;
als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen, mit hoher Ertragskraft, |§ 1 BBodSchG;
mit besonderen Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktio- |g 1 aAbs. 2 BNatSchG
nen und Funktionen als Archiv der Boden- und Kulturgeschichte.
Begrenzung von Neuversiegelungen von Boden und Vermeidung (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG;
von schadlichen Bodenveranderungen, insbesondere durch den  |g 1 BBodSchG;
Eintrag von Stoffen. § 1 BNatSchG;
§ 12 BWaldG;
Schadliche Bodenverdnderungen sind abzuwehren, der Boden  |BBodSchG,;
und Altlasten sind zu sanieren § 12 BWaldG;
Wasser Entwicklung, Sicherung und ggf. Wiederherstellung des Raumes

in Bezug auf die Funktionsfahigkeit des Wasserhaushalts.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG

Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstellung moglichst natirlicher
oder naturnaher Oberflachengewadsser einschlieBlich deren Ufer-
zonen und naturlicher Ruckhalteflachen. Bei kinstlichen oder er-
heblich veranderten Oberflachengewassern mindestens Erhalt
oder Erreichung eines guten okologischen Potenzials. Vermei-
dung der Beeintrachtigung der 6kologischen Funktionen von
Oberflachengewassern und der von ihnen abhangenden
Landokosysteme und Feuchtgebiete.

§ 1 Abs. 3 BNatSchgG,

§§ 6 Abs. 1 u. 27 Abs.
1 WHG,

WRRL

Schutz der Oberflachengewasser vor Gewasserverunreinigung
und Erhaltung bzw. Erreichung eines guten chemischen Zustands
im Rahmen ihrer Bewirtschaftung.

§§ 6 Abs. 1 u. 27 Abs.
1 WHG,

WRRL,

Kommunale Abwas-
serrichtlinie

Schutz von Grundwasservorkommen vor Verunreinigung und Er-
haltung oder Erreichung eines guten chemischen Zustands.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
§ 47 Abs. 1 WHG,
WRRL
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Schutzgut Umweltziel Quellen
Erhaltung oder Erreichung eines guten menggnméBigen Zu- § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
stands des Grundwassers; Vermeidung von Anderungen des

: : . . ) § 47 Abs. 1 WHG,

Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstorung oder nachhaltigen
Beeintrachtigung schutzwdrdiger Biotope fihren konnen. § 1 Abs. 3 BNatSchG
Sicherung der 6ffentlichen Wasserversorgung § 6 Abs. 1 Nr. 4 WHG,
Vorsorge fur den vorbeugenden Hochwasserschutz; vor allem
durch Sicherung oder Riickgewinnung von Auen, Riickhaltefla-  |§ 6 Abs. 1 Nr. 6 WHG,
chen und Entlastungsflachen. Vermeidung der VergroRerung und |§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG
Beschleunigung des Wasserabflusses zum Schutz vor Hochwas-
ser.

Klima/Luft Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
gunstigen klimatischen Wirkungen, insbesondere Wald sowie

§ 1 BNatSchG
Luftaustauschbahnen.
Sicherung und Entwicklung der raumlichen Erfordernisse zur § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG,
Reinhaltung der Luft. § 1 Abs. 1 BImSchG,
§ 1 BNatSchG

Vermeidung und Reduzierung von Beeintrachtigungen des Kli- § 3 NKlimaG
mas, u.a. durch Weiterentwicklung von Technologien der Erneu-
erbaren Energien

Landschaft Vermeidung neuer Flacheninanspruchnahme im Freiraum. § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG

Vermeidung der Zerschneidung der freien Landschaft und von
Waldflachen, insbesondere durch Zusammenfassung von Ver-
kehrswegen, Energieleitungen und ahnlichen Vorhaben.

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG,
§ 1 BNatSchG

Bertcksichtigung der natirlichen Landschaftsstrukturen bei der
Planung von Vorhaben.

§ 1 BNatSchG

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie
des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Erhaltung und
Entwicklung von Kulturlandschaften.

§ 1 BNatSchG

Kulturgtiterund
sonstige Sach-
guter

Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften, Erhaltung
historisch gepragter und gewachsener Kulturlandschaften in ih-
ren pragenden Merkmalen.

§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG,
§ 1 Abs. 4 BNatSchG

Erhalt von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und Denkmalbe-
reichen sowie erhaltenswerten Ortsteilen; angemessene Bertick-
sichtigung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege bei 6ffentlichen Planungen.

§ 1 NDSchG
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Exkurs: Der besondere Artenschutz als Ziel des Umweltschutzes fiir die Umweltprifung zum

Sachlichen Teilprogramm Windenergie fir den GroRraum Braunschweig

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt alle im Anhang IVa der FFH-Richtlinie aufgefiihrten Ar-
ten, die europaischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie
79/409/EWG) sowie weitere Arten aus Verordnungen gemal3 § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG un-
ter einen besonderen Schutz. Der besondere Artenschutz richtet sich dabei grundsatzlich an
die Genehmigungsebene, ist jedoch mit Blick auf das naturschutzrechtliche Vermeidungsge-
bot sowie als wichtiger offentlicher Belang bereits auf der vorgelagerten Ebene der Regio-
nalplanung in den Blick zu nehmen. Auf der Planungsebene der Raumordnung kann zum Ar-
tenschutz gleichwohl lediglich eine tberschlagige Risikoabschdatzung dazu erfolgen, welche
artenschutzrechtlichen Konflikte mit einzelnen Festlegungen verbunden sein kénnen.

Uberdies ist aufgrund des raumiibergreifenden PlanungsmaRstabs und der Moglichkeit, gré-
Bere Teilraume innerhalb des Planungsraumes von Windenergieanlagen freizuhalten, insbe-
sondere der Schutz von Populationen windkraftempfindlicher Tierarten in den Blick zu neh-
men. Artenschutzrechtliche Konflikte kdnnen grundsatzlich im Zusammenhang mit den vier
Verbotstatbestanden des besonderen Artenschutzes auftreten. Von diesen Verbotstatbe-
standen sind fir die artenschutzrechtliche Beurteilung im Zusammenhang mit der Festle-
gung von VR WEN das Totungs- und Stérungsverbot von Relevanz. Eine Beschadigung oder
Zerstorung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten kann aufgrund deren punktformiger bis
kleinflachiger Auspragung regelmaRig durch kleinraumige Anpassungen von Anlagenstand-
orten oder Zuwegungen im Zuge der Zulassungsverfahren vermieden werden und spielt da-
her auf dieser Ebene in der Regel keine Rolle.

Die vormals erhebliche Bedeutung des besonderen Artenschutzes fir die Durchsetzungsfa-
higkeit einer Festlegung als VR WEN ist jedoch infolge der EU-Notfallverordnung vom
22.12.2022 (Verordnung 2022/2577 des Rates, aktuell giiltig bis zum 30.06.2025; kiinftig

verstetigt durch die neue RED IlI-Richtlinie der EU®) und deren Umsetzung in Bundesrecht
durch den im WindBG erganzten §6 gegenwartig nicht mehr gegeben. Denn nach
§ 6 Abs. 1 WindBG ist fiir Windenergieanlagen, die in einem Windenergiegebiet (also auch ei-
nem VR WEN) errichtet werden sollen, im Genehmigungsverfahren abweichend von den Vor-
schriften des § 44 Absatz 1 BNatSchG eine artenschutzrechtliche Prifung nicht durchzufih-
ren, sofern das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet
oder einem Nationalpark gelegen ist und bei seiner Ausweisung eine Umweltprifung durch-
gefiihrt worden ist. Dies bedeutet, dass innerhalb von Windenergiegebieten (hier VR WEN),
die die genannten Bedingungen erfiillen, das besondere Artenschutzrecht nach

S Die am 20.11.2023 in Kraft getretene ,,RED ll1“-Richtlinie (RICHTLINIE 2023/2413 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES)
verstetigt und erganzt die mit der Notfall-Verordnung vorgezogen erméglichten Verfahrenserleichterungen in tlw. geringfligig modifizierter
Form. Die Umsetzung in nationales Recht bleibt abzuwarten. Eine Riickkehr zur vor der Notfall-Verordnung und Einflihrung des § 6 WindBG
geltenden Rechtslage ist jedoch angesichts der Inhalte und Ziele von RED Ill als duRerst unwahrscheinlich zu erachten.
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§§ 44 ff. BNatSchG mit seinen verschiedenen Verbotstatbestanden der Genehmigung von
WEA nicht mehr entgegenstehen kann (siehe auch ,Vollzugsempfehlung zu § 6 Windener-
gieflachenbedarfsgesetz” des BMWK vom 19.07.2023).

Als Gegenstand der Umweltprifung bleibt der besondere Artenschutz gleichwohl ein wichti-
ger und zwingend mit angemessenem Gewicht bei der Standortentscheidung zu bertcksich-
tigender Belang. Erkennbare Konflikte sollen mit Blick auf das naturschutzrechtliche Vermei-
dungsgebot sowie auf eine moglichst effiziente (ohne umfangreiche Vermeidungsmalinah-
men nach § 6 Satz 3 WindBG) Nutzung der fir die Windenergienutzung bereitgestellten Fla-
chen durch eine angepasste Flachenauswahl vermieden werden. Hierzu ist bereits in den re-
gionalplanerischen Prozess der Einzelfallprifung integriert eine sog. artenschutzrechtliche
Risikoabschatzung erfolgt. Diese stellt sicher, dass keine erkennbar artenschutzrechtlich be-
sonders konflikttrachtigen Flachen innerhalb des Verbandsgebiets als VR WEN festgelegt
werden, indem die in Anlage 1 zu § 45b BNatSchG definierten Nahbereiche um Vorkommen
kollisionsgefahrdeter Brutvogelarten im Gebiet des Regionalverbands Braunschweig von ei-
ner Festlegung ausgenommen werden, soweit hinreichend belastbare und aktuelle Daten
iiber derartige Vorkommen vorliegen. Uberdies werden in diesem Rahmen auch besonders
storungsempfindliche Vogelarten wie der Schwarzstorch sowie Vorkommen bzw. Ansamm-
lungen von Gastvogeln bertcksichtigt und bei Bedarf orientiert an fachwissenschaftlichen
Erkenntnissen Mindestabstande zu derartigen Vorkommen eingehalten (siehe Gebietsblatter
der regionalplanerischen Begriindung, Anlage 1 zur Begriindung).

2.3 Vorgehensweise bei der Priifung von Umweltauswirkungen

Prifung der Beriicksichtigung von Umweltbelangen im gesamtraumlichen Planungskonzept

(vgl. Kapitel 3.2 der Begriindung) und der regionalplanerischen Abwagung (vgl. Kapitel 3.3

der Begriindung)

Verschiedene potenzielle Umweltauswirkungen von WEA kdnnen grundsatzlich bereits durch
Berlcksichtigung von Schutzbereichen oder Abstandsregelungen als Negativkriterien, die
von WEA freizuhalten sind, im gesamtraumlichen Planungskonzept erheblich gemindert oder
gar vermieden werden. Zudem wurden aufgrund der gewahlten Vorgehensweise mit einer
umfassenden Berucksichtigung umweltfachlicher Belange bereits im Rahmen der regional-
planerischen Einzelfallprifung (siehe Anlage 1 zur Begrindung) alle letztlich im Entwurf fest-
gelegten VR WEN umfassend umweltfachlich Gberprift und optimiert. Die insoweit bereits
im Zuge der Entwurfserarbeitung berlcksichtigten Umweltbelange und die von dieser Be-
ricksichtigung ausgehenden Vermeidungswirkungen werden in Kapitel 4.1 dokumentiert
und auf ihre Wirksamkeit hin untersucht.
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Gebietsbezogene Prifung der Umweltauswirkungen von VR WEN (Gebietsbezogene Um-

weltprifung)

In der gebietsbezogenen Umweltprifung werden aufgrund der gewahlten Vorgehensweise
mit umfassender Integration der umweltfachlichen Belange in die regionalplanerische Fla-
chenauswahl und Einzelfallprifung ausschliel3lich die im Entwurf des Teilprogramms fest-
gelegten VR WEN auf ihre voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen Gberpruft.

Gegenstand der gebietsbezogenen Umweltprifung sind damit die 88 VR WEN des
Teilprogramm-Entwurfs. Prifumfang und —tiefe der im Rahmen der gebietsbezogenen
Umweltprifung nach § 8 ROG zu untersuchenden Schutzgliter werden an die jeweilige
Betroffenheit durch die infolge der wesentlichen Wirkfaktoren von WEA zu erwartenden
Auswirkungen angepasst. Im Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprifung werden daher
folgende Schutzglter mit besonderem Fokus betrachtet

+ die Bevolkerung sowie die Gesundheit des Menschen,

* Fauna und Flora (wildlebende Tiere und Pflanzen und ihre Lebensraume inklusive der bi-
ologischen Vielfalt sowie artenschutzrechtliche Risikoabschatzung),

* Wasser,

* Landschaft und

* kulturelles Erbe.

Kleinraumige Auswirkungen auf Wertelemente innerhalb von VR WEN sind entweder auf-
grund der Vergleichbarkeit der Landschaftsstrukturen und der Eingriffe fir alle gepruften VR
WEN gleichermaRen zu erwarten (bspw. Reduzierung der Grundwasserneubildung) oder sie
sind auf Mal3stabsebene der Regionalplanung nicht erkennbar bzw. aufgrund ihrer Kleinrau-
migkeit in Unkenntnis der tatsachlichen Anlagenstandorte (Windpark-Layout) nicht adaquat
zu berucksichtigen. Derartige kleinraumige Strukturen konnen zudem angesichts Ublicher
Anlagenabstande zwischen den einzelnen Windenergieanlagen von mind. 300 bis 600 m im
Zuge der konkreten Anlagenpositionierung im Genehmigungsverfahren bericksichtigt und
von direkten Eingriffen/Beeintrachtigungen freigehalten werden. In derartigen Fallen ist so-
mit grundsatzlich von einer Vermeidbarkeit der erheblichen Umweltauswirkungen auszuge-
hen.

Fur alle gepriften Schutzgiter werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen
gebietsbezogen dargestellt und hinsichtlich ihrer Schwere bzw. des Konfliktpotenzial jeweils
vergleichend, unter der MaRgabe eines einheitlichen Bewertungsschemas, bewertet. Die Be-
wertung erfolgt verbal-argumentativ.
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Fir jedes Schutzgut oder Teilschutzgut erfolgt zudem eine aggregierte, bewertende Einstu-
fung mittels einer finfstufigen ordinalen Skala mit folgenden Abstufungen:

* Positive Umweltauswirkung @)
* Keine abwagungsrelevanten Konflikte/keine vsl. erheblichen Umweltauswirkungen @)
* Geringes Konfliktpotenzial/vsl. erhebliche Umweltauswirkungen geringer Intensitat O
* Mittleres Konfliktpotenzial/vsl. erhebliche Umweltauswirkungen mittlerer Intensitit O
* Hohes Konfliktpotenzial/vsl. erhebliche Umweltauswirkungen hoher Intensitat )

Auf Basis der prognostizierten Umweltauswirkungen wird als Ergebnis der gebietsbezoge-
nen Umweltprifung eine zusammenfassende umweltfachliche Bewertung des gepriften VR
WEN vorgenommen.

Die gebietsbezogene Umweltprifung ist fir alle 88 gepriften VR WEN in eigenstandigen Ge-
bietsblattern erfolgt, welche dem Umweltbericht als Anlage 1 beigefligt sind. Die Gebiets-
blatter der Umweltpriifung enthalten jeweils eine Fensterkarte, in welcher ein Uberblick zur
raumlichen Situation des gepriften VR WEN und von dessen Umfeld gegeben wird. Sie ent-
halten dariber hinaus jeweils die Darstellung

e der Umweltmerkmale bzw. des Umweltzustandes und von Vorbelastungen der betroffe-
nen Flachen,

e dervoraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die gepriften Schutzguter so-
wie

e der Moglichkeiten der Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von Umweltauswir-
kungen.

Prifung der Umweltauswirkungen des Gesamtplans

In der Gesamtplanprifung wird der Entwurf des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fur
den GrolBraum Braunschweig im Hinblick auf seine Auswirkungen als Gesamtplan, also aller
in dem Plan-Entwurf festgelegten VR WEN geprift.

Zentraler Prifgegenstand ist in diesem Zusammenhang eine magliche teilrdumliche Belas-
tungskumulation infolge gemeinsam wirkender Festlegungen des Sachlichen Teilpro-
gramms. Eine Kumulation von belastenden Umweltwirkungen durch die Festlegung von VR
WEN kann entstehen, wenn sich diese in einem Teilraum des Grolsraums Braunschweig be-
sonders konzentrieren oder auf einen bestimmten Landnutzungstyp beschrankt sind.

Im Zuge der zusatzlich erfolgten summarischen Prifung werden des Weiteren alle im Ent-
wurf festgelegten VR WEN in ihrer Gesamtheit unter Berlcksichtigung kumulativer Wirkun-
gen (bspw. auf eine bestimmte windkraftempfindliche Tierart) sowie moglicher positiver und

34

151 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

negativer Umweltauswirkungen betrachtet. Hier sind erganzend raumunabhangige Umwelt-
auswirkungen von Bedeutung. Hierzu zahlen insbesondere CO,-Emissionen oder Flachen-
verbrauch und Versiegelung.

Die Ergebnisse von gebietsbezogener Umweltprifung und Gesamtplanprifung sind in Kap. O,
welches unter Berlcksichtigung von Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG den Kernbestandteil des
Umweltberichts bildet, dokumentiert.

2.4 FFH — Vertraglichkeitspriifung

Mit der Festlegung von VR WEN durch das Sachliche Teilprogramm Windenergie fiir den
GroBraum Braunschweig konnen grundsatzlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Ge-
biete des zusammenhangenden europaischen 6kologischen Netzes ,Natura 2000" einherge-
hen. Ist eine solche erhebliche Beeintrachtigung von Schutz- und Erhaltungszielen im Ein-
zelfall nicht von Vorneherein offensichtlich auszuschlieBBen, so ist eine FFH-Vertraglichkeits-

priifung® (FFH-VP) durchzufiihren. Bei mehrstufigen Planungen ist die Natura 2000-Priifung
im Rahmen der Regelungsbefugnis der einzelnen Plane und entsprechend ihrem jeweiligen
Konkretisierungsgrad durchzufihren. Nur wenn im Einzelfall schon aufgrund der raumlichen
Lage (Entfernung) einer konkreten Festlegung zu Natura 2000-Gebieten jegliche Beeintrach-
tigung bereits von Vornherein ausgeschlossen werden kann, ist eine weitergehende Betrach-
tung nicht erforderlich. Anderenfalls sind fir die jeweilige Festlegung der Mal3stabsebene
angemessene Aussagen zur Natura 2000-Vertraglichkeit zu treffen.

Die Natura 2000-Prifung stellt ein eigenstandiges Prifinstrument dar und ist mit spezifi-
schen Rechtsfolgen verbunden. Sofern fir eine geprufte Festlegung nicht sicher ausge-
schlossen werden kann, dass sie erhebliche Beeintrachtigungen von Schutz- und Erhaltungs-
zielen eines Natura 2000-Gebietes auslost, ist eine Festlegung als VR WEN nicht moglich, da
in diesem Fall die Errichtung von Windenergieanlagen im betroffenen Gebiet nicht zulassig
ist.

Die Natura 2000-Prifung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie kann und soll jedoch
nur so detailliert erfolgen, wie es der raumliche PlanungsmaRstab (1:50.000 bis 1:100.000)
zulasst (,Ebenengerechtigkeit”). Insbesondere kann auf der Ebene der Regionalplanung keine
eigenstandige Datenerhebung oder Kartierung erfolgen, sodass die Prifungen auf der
Grundlage vorhandener Fachdaten erfolgt. Priifgegenstand ist das jeweils potenziell be-
troffene Natura 2000-Gebiet. Ausgehend von diesem werden die das Natura 2000-Gebiet
betreffenden VR WEN auf potenzielle negative Auswirkungen auf das Schutzgebiet gepruft.

6 Aufgrund der Beriicksichtigung von gleichermalen zu priifenden Europaischen Vogelschutzgebieten wird nachfolgend von
einer ,Natura 2000-Priifung” gesprochen.
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Screening

Grundsatzlich ist die gesamte Kulisse der Natura 2000-Gebiete im GroRraum Braunschweig
und den angrenzenden Regionen Gegenstand der Natura 2000-Prifung. Jedoch kdnnen wie
oben ausgefuhrt Auswirkungen auf Gebiete, die aulerhalb von anerkannten Wirkreichweiten
der festzulegenden VR WEN liegen, von Vornherein ausgeschlossen werden, sodass fur der-
artige Schutzgebiete keine weitergehende Prifung erforderlich wird.

Im Zuge der Festlegung von VR WEN bestimmen uber das eigentlich festgelegte Gebiet hin-
ausgehende Storeffekte durch Kulissenwirkung und Schallemissionen sowie Kollisions- und
Barrierewirkungen und Grundwasserbeeinflussungen (Absenktrichter) die maximale Reich-
weite potenziell negativ auf Natura 2000-Gebiete einwirkender Effekte von Windenergiean-
lagen. Hieraus leiten sich unter Bertcksichtigung der Inhalte der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG
sowie in Anlehnung an die Empfehlungen des ,Helgolander Papiers” der Landerarbeitsge-
meinschaft Staatlicher Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2015) die im Screening angesetzten
Grenzabstdande von 1.200 m fiir Europaische Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) und 500 m
fur FFH-Gebiete ab. Der grolRere Abstand zu SPA-Gebieten ist damit zu begriinden, dass in
SPA-Gebieten potenziell kollisionsempfindliche Vogelarten zu den Schutz- und Erhaltungs-
zielen gehoren konnen, sodass auch noch in grolRerer Entfernung gelegene VR WEN zu rele-
vanten Beeintrachtigungen fihren kénnen. In den FFH-Gebieten sind indes die Lebensraum-
typen sowie die Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie Gegenstand der Schutz- und Erhal-
tungsziele. Mit Ausnahme der Gruppe der Fledermause konnen Beeintrachtigungen fir diese
ab einer Entfernung von 300 m zum geplanten VR WEN sicher ausgeschlossen werden. Fur
die Fledermause konnen zudem, sofern im Genehmigungsverfahren im Einzelfall als erfor-
derlich erkannt, in der Praxis etablierte Abschaltalgorithmen als hochwirksame Vermei-
dungsmalnahme eingesetzt werden, mit deren Hilfe eine erhebliche Beeintrachtigung von
fledermausbezogenen Schutz- und Erhaltungszielen durch ein erhohtes Kollisionsrisiko
ebenfalls sicher ausgeschlossen werden. Um gleichwohl umfangreiche Abschaltzeiten nach
Moglichkeit zu vermeiden und besonders empfindliche Raume ggfs. vorsorglich von Festle-
gungen frei zu halten, wird der im Screening berlcksichtigte Abstand, ab dem unvermeidbare
erhebliche Beeintrachtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden konnen, auf 500 m
festgelegt.

Fur alle Schutzgebiete, die auBerhalb der genannten Wirkraume liegen, werden erhebliche
Beeintrachtigungen in der Konsequenz von Vornherein ausgeschlossen, ohne dass eine wei-
tergehende Prifung erforderlich ist. Mogliche negative Effekte der geplanten VR WEN auf
Austauschbeziehungen zwischen den bestehenden Schutzgebieten und damit eine Beein-
trachtigung der Koharenz zwischen den Natura 2000-Gebieten werden fir alle Schutzge-
biete, fir die nach dem Screening keine gebietsspezifische Priifung erfolgt, sowohl im Rah-
men der gebietsbezogenen Umweltprifung der einzelnen Festlegungen (VR WEN) als auch
in der Gesamtplanprifung (Prifung auf summarische und kumulative Auswirkungen des
Sachlichen Teilprogramms) mitbetrachtet.
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Ebenengerechte Natura 2000-(Vor)Vertraglichkeitsprifung

Fur die nach Abschluss des Screenings von Wirkungen der festzulegenden VR WEN potenziell
betroffenen Schutzgebiete wird geprift, ob die Schutz- und Erhaltungsziele des jeweiligen
Schutzgebietes durch die Festlegung(en) beeintrachtigt werden konnen oder ob Beeintrach-
tigungen aufgrund fehlender Wirkpfade/Empfindlichkeiten ausgeschlossen werden konnen.
Diese Betrachtung bildet den zentralen Baustein der Natura 2000-(Vor)Vertraglichkeitsprii-
fung. Fur jedes potenziell beeintrachtigte Natura 2000-Gebiet wird ein tabellarischer Steck-
brief angelegt, welcher zunachst die Vorprifung dokumentiert und in dem die relevanten
Festlegungen sowie das geprifte Schutzgebiet in einer Abbildung dargestellt sind. Zentraler
Prifgegenstand sind die gebietsbezogenen Schutz- und Erhaltungsziele. Diese werden den
Erhaltungszielverordnungen bzw. den Schutzgebietsverordnungen oder Standarddatenbo-
gen entnommen. Die raumliche Lage der Arten und Lebensraumtypen wird, sofern bspw. aus
Managementplanen entsprechende Daten zur Verfliigung stehen, maRstabsgerecht genera-
lisiert in die Prufung einbezogen. Im Zweifel ist von einer relativ weiten Verbreitung auszu-
gehen. Die charakteristischen Arten der Lebensraumtypen werden nicht einbezogen, da zu
deren tatsachlichen Vorkommen im Allgemeinen keine Informationen vorliegen. Zudem sind
Vorkommen charakteristischer Arten i.d.R. weniger relevant, da i.d.R. nur bei einer direkten
Beeintrachtigung innerhalb der im jeweiligen Gebiet geschitzten Lebensraumtypen eine Re-
levanz bestehen kann, die zudem nur als graduelle Beeintrachtigung der konkret betroffenen
Lebensraumtypen zu verstehen ware. Ein direkter Eingriff in Natura 2000-Gebiete erfolgt
jedoch durch die geplanten VR WEN in keinem Fall.

Konnen Beeintrachtigungen im Zuge der beschriebenen Vorprifung nicht sicher ausge-
schlossen werden, schlieBt sich in einem zweiten Teil des Steckbriefs die vollstandige Ver-
traglichkeitsprifung an. Zu beachten ist dabei grundsatzlich, dass das Sachliche Teilpro-
gramm Windenergie nicht selbst Beeintrachtigungen auslost, sondern diese auf einer abs-
trakten planerischen Ebene lediglich vorbereitet. Der Umfang, die technische Ausfihrung und
der Zeitpunkt der Verwirklichung einzelner zeichnerischer Darstellungen sind im Sachlichen
Teilprogramm nicht festgelegt. Gemals der zeichnerischen Darstellung ist ein weites Feld der
Moglichkeiten einer Verwirklichung der Planung denkbar. Aufgrund des rahmensetzenden
Charakters der Regionalplanung, die ihre Festlegungen nicht parzellenscharf trifft, besteht
jedoch die Moglichkeit, dass derartige Auswirkungen durch eine geeignete Ausformung der
jeweiligen Nutzung zu vermeiden sein werden. Auch die FFH-VP kann daher nur so konkret
erfolgen, wie es raumliche und inhaltliche Bestimmtheit des zu priifenden Regionalplans zu
lassen. Soweit die geplante Nutzung (hier Windenergie) erst auf nachfolgenden Planungs-
ebenen konkretisiert wird, tragt die Prifung im Rahmen der Regionalplanung einen vorlaufi-
gen Charakter. Deshalb wird in der Vorprifung zwar (soweit erforderlich) vorsorgeorientiert
darauf hingewiesen, dass durch bestimmte VR WEN erhebliche Beeintrachtigungen vorbe-
reitet werden konnen, im anschlieRenden Schritt der FFH-Vertraglichkeitsprifung wird je-
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doch gepruft, ob mit einer geeigneten Ausformung der Nutzung sowie unter Beachtung mog-
licher Vermeidungs-/Schadensbegrenzungsmalinahmen eine Verwirklichung des in Rede
stehenden VR WEN auch ohne erhebliche Beeintrachtigungen moglich sein kann. Ist dies an-
gesichts des auf der vorgelagerten bereits Erkennbaren und mit angemessenem Aufwand
Ermittelbaren nicht begrindet anzunehmen, erscheint also fur das Natura 2000 -Gebiet eine
erhebliche Beeintrachtigung seiner Schutz- und Erhaltungsziele durch ein geplantes VR WEN
oder wesentliche Teile des VR WEN nicht sicher vermeidbar, ist die Festlegung zurtickzuneh-
men.

2.5 Datengrundlagen

Wesentliche Datengrundlage der Umweltprifung bilden die auch zur Ermittlung der Poten-
zialflachen auf Ebene des gesamtraumlichen Planungskonzepts verwendeten Geodaten zu
wertgebenden Elementen von Natur und Landschaft sowie Schutzgebiete und Vorrangge-
biete der Landesplanung. Daruber hinaus stellen die landesweit vorliegenden Datensatze des
NLWKN zu avifaunistischen Lebensraumen und artspezifischen Verbreitungsgebieten sowie
die Datenlieferung der Unteren Naturschutzbehdrden der Landkreise und kreisfreien Stadte
zu Vorkommen windkraftempfindlicher Arten im Verbandsgebiet wichtige Datengrundlagen
fur die Bewertung der umweltfachlichen Eignung von potenziellen Vorranggebiet WEN dar.
Als weitere Datengrundlage sind die Inhalte des niedersachsischen Landschaftsprogrammes
in die Prufungen eingeflossen. In Tab. 5: sind die beriicksichtigten und ausgewerteten Daten
zur Ubersicht aufgelistet.

Tab. 5: Datengrundlagen der Umweltpriifung

Inhalt / Bezug Thema Quelle

Prifgegenstand Gesamtraumliches Planungskonzept des Grol3raums Regionalverband
Braunschweig GroBraum Braun-
88 VR WEN des Teilprogramm-Entwurfes schweig

Umweltbezogene |Wohnbebauung im Innen- und AuBenbereich ALKIS

Id\legatwkrlterlen erholungsbezogene Nutzungsformen (Campingplatze, ALKIS

&> etc.)

Planungskonzepts

Windenergie FFH- und EU-Vogelschutzgebiete NLWKN/UNB
Naturschutzgebiete NLWKN/UNB
Flachenhafte Naturdenkmaler >5 ha NLWKN/UNB
Wasserschutzgebiete Zone I und Il NLWKN
Gesetzlich festgelegte Uberschwemmungsgebiete NLWKN
Gewasser >1 ha ALKIS/ATKIS
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P4

Inhalt / Bezug Thema Quelle
FlieRgewasser 1. Ordnung ALKIS/ATKIS
Vorranggebiet Wald LROP 2022

Weitere Daten zu | Windkraftempfindliche Vogelarten UNB, NLWKN

Er’:;‘“g:j:\zt;’::‘g Wald/Gehdlze ATKIS
Avifaunistisch wertvolle Bereiche fir Brut- und NLWKN
Gastvogel
Landesweite Rotmilankartierung NLWKN
Bodendaten NIBIS (LBEG)
Daten des Landschaftsprogramms Niedersachsen MUEBK 2022
Gebiete der landesweiten Biotopkartierung NLWKN
Moorschutzprogramm NLWKN
Bahnstrecken, Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-, ALKIS

Kreisstral3en

Hochspannungsfreileitungen

RROP 2010/ALKIS

Bestehende Windenergienutzung

Regionalverband

GroBraum
Braunschweig

Landschaftsschutzgebiete NLWKN
Naturparke NLWKN
Vorranggebiet Torferhaltung LROP 2022
Vorranggebiet Biotopverbund LROP 2022
Vorranggebiet Trinkwasserschutz LROP 2022
Bau- und Bodendenkmaler ADAB-Web
Waldschutzgebiete (LOWE+) MUEBK 2023
Flachen des Programms zur Natdirlichen MUEBK 2023

Waldentwicklung (NWE 10)
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3 Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands,
einschlieBlich  der  voraussichtlichen  Entwicklung Dbei
Nichtdurchfihrung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie

3.1 Naturraumlicher Uberblick iiber den Planungsraum

Die naturraumlichen Einheiten des Verbandsgebiets bilden das grolsraumige Gerust fur die
Auspragung und Wertigkeit der Boden und des Wassers und somit auch fir das Schutzgut
Tiere und Pflanzen, inklusive der biologischen Vielfalt und Vernetzung, ebenso wie fur die
Nutzung der Freiraume und den sich nutzungsbedingt ergebenden Zustand der Landschaft.

Grundsatzlich ist der GroRraum Braunschweig in drei grof3e naturraumliche Haupteinheiten
zu unterteilen, die im Folgenden naher erlautert werden:

e (Geestim Norden mit Sandbaoden,
e Borderegion mit LoRlehmbdden im zentralen und sidlichen Verbandsgebiet,
o Mittelgebirge

Geest

Der groRRte Teil des GrolRraums Braunschweig gehort als Geestgebiet der naturraumlichen
Haupteinheit Liineburger Heide (D 28) und Weser-Aller-Tiefland (D 31) an (vgl. BFN 1994).

Der Teilraum Luneburger Heide ist eiszeitlich durch Endmoranen, Stauch-Endmoranen sowie
durch postglaziale Umlagerungsprozesse entstanden und wird durch sandige, uberwiegend
trockene Boden der Altmoranen und Sanderflachen der Saale-Kaltzeit bestimmt. Der Bereich
ist von Ackerflachen, trockenen Waldern und Heidelandschaften gepragt. Die talsandgeprag-
ten Niederungen sind vielfach vermoort. Der Teilraum weist eine geringe Siedlungsdichte auf.
Die Wittinger Hochflache ist aufgrund der hier besseren Ertragsfahigkeit der Boden acker-
baulich gepragt.

Der Teilraum Weser-Aller-Tiefland umfasst das teils grinlandgepragte Urstromtal der Aller
mit Wechsel von Auelehm und talsandgepragten Bereichen, die flachwelligen, durch einen
Wechsel von Ackerflachen und Wald gekennzeichneten Burgdorf-Peiner Geestplatten sowie
das Niedermoorgebiet des Dromling. Im westlichen Gebietsteil sind FlieBgewdsser mit den
entsprechenden Biotoptypenkomplexen der Aue sowie Hochmoore wertbestimmend.

Bordenregion

Der zentrale Teilbereich des GroRraum Braunschweigs umfasst als Bordegebiet die natur-
raumliche Haupteinheit Niedersachsische Borde (D 32) und nordliches Harzvorland (D 33) an
(vgl. BfN 1994).
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Die Borden mit ihren Teilraumen der Braunschweig-Hildesheimer Lossborde westlich der O-
ker und dem ostlich angrenzenden Braunschweiger Hiugelland sowie das nordliche Harzvor-
land sind dem sudlich anschlieRenden Mittelgebirge als breiter Streifen I6ssbedeckten und
intensiv ackerbaulich genutzten, waldarmen Flachlands vorgelagert. Der Bereich ist durch
schmale, haufig etwas starker eingetiefte Bachtaler gegliedert. Eingestreut sind aus geolo-
gischen Storungen resultierende, zumeist geschlossen bewaldete Hochriicken mit anstehen-
dem Festgestein, deren bedeutendster der EIm ist. Im suddstlichen Grenzbereich zu Sach-
sen-Anhalt erstreckt sich das eiszeitliche Urstromtal des GroRen Bruch.

Mittelgebirge

Der sudliche Teilbereich des Grofraum Braunschweigs gehort als Mittelgebirge der natur-
raumlichen Haupteinheit Harz (D 37) und unteres Weserbergland und oberes Weser-Leine-
bergland (D 36) an (vgl. BfN 1994).

Das Weser- und Leinebergland umfasst den Bereich westlich von Salzgitter. Der Bereich ist
gekennzeichnet durch den Wechsel meist |03bedeckter Becken und Senken mit langge-
streckten Bergen und Hugeln, die Hohen zwischen 200-300 m erreichen. Die Hohenzuge sind
bewaldet und weisen in diesem Bereich aufgrund der wechselnden geologischen Verhalt-
nisse ein Mosaik vielfaltiger Waldokosysteme auf. Die [63bedeckten breiten Mulden sind, bis
auf die eingelagerten Auen der das Gebiet gliedernden Harzfllsse intensiv ackerbaulich ge-
nutzt. Das dunn besiedelte Gebirgsmassiv des Harzes erhebt sich als geschlossenes und zum
uberwiegenden Teil bewaldetes Mittelgebirge mit Hohen bis tiber 900 m u NN deutlich Gber
die umgebenden Hohenzulge. Der Harz ist gepragt von montanen Waldern, Hochmooren, na-
turnahen Bachtalern sowie Gebirgswiesen und kleinflachigen Felsfluren. Der Harz weist zum
einen teilregional grofflachig einen hohen Wert der Umwelt und ihrer Schutzglter auf,
gleichzeitig bestehen jedoch aufgrund der jahrhundertelangen bergbaulichen Nutzung und
seiner Folgeindustrie teilweise groRraumige Vorbelastungen insbesondere des Bodens und
des Grundwassers (u.a. durch Schwermetalle). Als Vorbelastungen sind aus regionalem Blick-
winkel zudem die groRen Verkehrsachsen sowie die im Freiraum gelegenen Rohstoffabbau-
gebiete, Freileitungen, und nicht zuletzt die bestehenden Windparks zu benennen. Auch von
den Siedlungsraumen der groRen Stadte mit ihren Wohn- und Gewerbegebieten gehen Vor-
belastungen aus; zugleich reprasentieren die Siedlungsflachen jedoch auch die Schutzbe-
durftigkeit der dort lebenden Menschen.

Naturrdaumliche Lage der VR WEN des Plan-Entwurfes

Durch die im Entwurf des Sachlichen Teilprogramms Windenergie enthaltenen VR WEN im
GroBraum Braunschweig sind alle drei groBen Naturraume innerhalb des Verbandsgebiets
betroffen. Gleichwohl sind die VR WEN nicht gleichmaRBig tiber die Naturraume verteilt (vgl.
Abb. 6:). Demnach ist die Dichte von VR WEN innerhalb von Weser-Aller-Flachland und Heide
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sowie den Borden deutlich grof3er als im Berg- und Higelland des sudlichen Verbandsge-
biets. Grund hierfir ist insbesondere, dass das Mittelgebirge des Harzes einen grol3en Teil
dieses Naturraumes einnimmt und sich gleichzeitig weniger fir eine Windenergienutzung
eignet.

Weser-Aller-Flachland/Heide |

Ty

\ Niedersachsische Lossborden

=

Harz und
Weser-Leine-Bergland

Legende
B VR WEN
Walder
N e Verbandsgebiet
0 360 12/ 1874 Luwd
O ilometer Landkreisgrenzen

Abb. 6: Ubersicht der Lage aller VR WEN des Teilprogramm-Entwurfs im GroRraum Braun-
schweig
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3.2 Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Das Schutzgut Mensch, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit wird durch die Sied-
lungsbereiche (einschl. vorgesehener Erweiterungen) abgebildet, die —mit Ausnahme grol3-
flachiger Gewerbe- bzw. Industriegebiete— aus tberdrtlichem Blickwinkel eine Wohn- und
Wohnumfeldfunktion und damit eine besondere Schutzbedurftigkeit besitzen. Aul3erhalb der
Ortslagen sind die fur die Erholung genutzten Bereiche von Bedeutung.

Zustand
Wohnen

Das Schutzgut Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit wird durch die Sied-
lungsbereiche (einschl. vorgesehener Erweiterungen) abgebildet, die — mit Ausnahme grol3-
flachiger Gewerbe- bzw. Industriegebiete — aus Uberortlichem Blickwinkel Wohn- und Woh-
numfeld-funktionen besitzen. AulRerhalb der geschlossenen Ortslagen sind die Wohnnutzun-
gen des AuBenbereichs sowie in erster Linie die fur die Erholung genutzten Bereiche von
Bedeutung.

Der Grolsraum Braunschweig umfasst eine Gesamtflache von 5.090 Quadratkilometern mit
einer Bevadlkerung von uber 1,13 Millionen Menschen (Stand 2024). Eine hohe Konzentration
von Siedlungsflachen istim Bereich der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter
zu verzeichnen. Ein weiterer Schwerpunkt befindet sich am nérdlichen Harzrand (Langels-
heim-Bad Harzburg). Im Bereich der Mittelzentren finden sich lokale Konzentrationen. Ver-
gleichsweise geringe Siedlungsdichten sind bei gesamtraumlicher Betrachtung im Harz, std-
ostlich des EIms sowie im nordlichen Verbandsgebiet zu verzeichnen.

Erholung

Neben wegegebundenen Freizeitaktivitaten wie Wandern, Radfahren und Reiten bieten sich
im GroRraum Braunschweig auch Moglichkeiten fir Wassersport, z.B. auf der Aller und der
Oker. Der Tankumsee zwischen Gifhorn und Wolfsburg und der Salzgittersee ermaglicht
Wassersportaktivitaten. Mehrere Flugschulen und Flugplatze ermoglichen Flige mit Motor-
flugzeugen und Segelflugzeugen.

Der Naturpark EIm-Lappwald (NP NDS 00011) und der nordliche Bereich des Naturparks Harz
(NP NDS 00003) liegen im GroBraum Braunschweig.

Das Landschaftsprogramm Niedersachsen stellt die Aller-Niederung, die Velpker Schweiz,
den Bereich des ElIm-Lappwaldes sowie die Hochflache des Westharzes als Bereiche mit be-
sonderer Bedeutung fir die landschaftsgebundene Erholung dar.
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Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Im Hinblick auf eine mogliche Nicht-Umsetzung der Aufstellung des Sachlichen Teilpro-
gramms Windenergie wird, bedingt durch die fehlende Steuerungswirkung und die Rechts-
folgen des § 249 Abs. 7 BauGB, eine erhohte Belastung von Wohngebieten und Erholungs-
schwerpunkten durch fehlende — mithin vorsorgeorientierte — regionale Steuerung der
Windenergienutzung und ggf. eine unglinstige Lage von hinzukommenden Windparks/Ein-
zelanlagen zu erwarten sein. Insbesondere ware in diesem Fall mit deutlich geringeren Ab-
standen zu Ortslagen zu rechnen und ware eine Errichtung von WEA auch innerhalb des fir
die Erholung besonders bedeutenden Harzes zu prognostizieren. Gegenuber der Planumset-
zung ist fir diesen Fall eine groRere Betroffenheit des Schutzguts Mensch sowohl hinsicht-
lich der Intensitat von Auswirkungen als auch im Hinblick auf die Anzahl der von diesen Aus-
wirkungen betroffenen Einwohner*innen zu prognostizieren.

3.3 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Als Lebensraum fur die Pflanzen- und Tierwelt haben nicht oder nur extensiv genutzte na-
tiirliche, naturnahe und halbnatiirliche Okosysteme eine besondere Bedeutung. Dazu gehd-
ren die naturnahen Biotope, die Relikte der urspringlichen Naturlandschaft wie Hochmoore,
Flisse und Walder (soweit in ihrer Baumartenzusammensetzung -eher kleinflachig noch in
etwa der natlrlichen Situation entsprechend) reprdsentieren, sowie Biotope der Kulturland-
schaft wie Heiden, Magerrasen, Feuchtwiesen oder Gehdlze. Die naturraumspezifischen Bo-
den-, Relief- und Grundwasserverhaltnisse beeinflussen die charakteristische natirliche Ve-
getation sowie die Nutzung der Freirdume und somit auch den sich nutzungsbedingt erge-
benden Zustand des Schutzgutes.

Weitere Angaben zu der Bedeutung des Schutzgutes und den gesetzlichen Grundlagen sind
den Kapiteln 1.7 und 2.2 zu entnehmen.

Zustand

Schutzgebiete

Rund 9 % der Verbandsflache sind als Natura 2000-Gebiet geschitzt. Der Salzgitterscher Ho-
henzug (Sudteil) Aller (mit Barnbruch), GroRes Moor bei Gifhorn, Nordwestlicher EIm, Hain-
berg, Bodensteiner Klippen und Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker sind als gro-
Rere FFH-Gebiete innerhalb des GroBraums Braunschweig gemeldet (insgesamt > 1.800 ha).
Die drei groBen Moore im Grofdraum, groRe Abschnitte des Innerste- und Okertals, die aus-
gedehnten Walder zwischen Braunschweig und Wolfsburg sowie der Nationalpark Harz ste-
hen dariiber hinaus unter Vogelschutz (SPA-Status).
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Die Natura 2000-Gebiete werden in einem eigenstandigen Kapitel des Umweltberichtes, im
Rahmen einer FFH-VP (Kapitel 5) behandelt. Zudem wird die Betroffenheit der Schutzgebiete
in eigenstandigen Prifbogen (siehe Anlage zum Umweltbericht) durchgefihrt.

Ein Viertel des Verbandsgebiets unterliegt iberdies dem Landschaftsschutz und ist in Land-
schaftsschutzgebieten gesichert. Unter Schutz stehen insbesondere die bewaldeten Hohen-
zlige im sudlichen Verbandsgebiet, Wiesen- und Moorgebiete im Weser-Aller-Flachland und
die Waldgebiete der Ostheide.

Die niedersachsischen Landesforsten haben einige Flachen, v. A. im Stiden des Landkreises,
als LOWE-Waldschutzgebiet festgelegt. Fiir diese Kategorie werden typische und verschie-
dene seltene Waldgesellschaften ausgewahlt, fir welche die Landesforsten in Eigenbindung
besondere Auflagen beachtet.

Artenschutz

Von besonderer Planungsrelevanz fur Windenergieanlagen sind die in Anlage 1 zu § 45b Abs.
1-5 BNatSchG aufgefihrten kollisionsgefahrdeten Brutvogelarten. Im Grof3raum Braun-
schweig sind dies vor allem Vorkommen des Rotmilans. Der GroRBraum liegt innerhalb eines
nationalen Verbreitungsschwerpunktes des Rotmilans und weist bundesweit mit die hochs-
ten Brutplatzdichten auf. Durch eine besonders hohe Rotmilandichte zeichnen sich die Land-
kreise Wolfenbuttel und Helmstedt sowie die Randbereiche der kreisfreien Stadte Braun-
schweig und Wolfsburg aus (vgl. Abb. 7:). Daneben sind Vorkommen von Schwarzmilan, Uhu,
Wanderfalke, Wespenbussard, Rohrweihe und im Norden des GroRraums Seeadler bekannt.
Gegenliber Windenergieanlagen besonders storungsempfindliche Arten wie der Schwarz-
storch kommen im GrofRraum Braunschweig insbesondere im Landkreis Goslar, aber auch in
den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt und Wolfenbuttel innerhalb von groBBeren, vglw. sto-
rungsarmen Waldgebieten vor. Die groBeren Seen im GroRBraum, wie die Riddagshauser und
Weddeler Teiche, der Tankumsee, die Klarteiche bei Meine und bei Lengede sowie die Oker
zwischen Schladen und Vienenburg sind Gberdies landesweit wertvolle Bereiche fur Gastvo-
gel (2018).
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> Verbreitung des Rotmilans im Grofraum

Braunschweig

{Klassifizierung nach Wellmann 2022)

I <25 % der mittieren Dichte

[ 25 bis 50 % der mittleren Dichte

[ 50bis 100 % der mittleren Dichte
100 bis 150 % der mittleren Dichte

150 bis 200 % der mittleren Dichte

| 200 bis 400 % der mittleren Dichte
[ <400 % der mittleren Dichte

{xx% Dichtezentrum
{Ausschlussbereich/Negativkriterium)

Grenze des Verbandsgebiets

Kreis-/Stadtgrenze

-— . il
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B Planungsgruppe ;
Umwelt

Abb. 7:

Verbreitung des Rotmilans im GroBraum Braunschweig
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Uber die Verbreitung von windkraftempfindlichen Fledermausarten im Verbandsgebiet be-
stehen uber die entsprechenden Schutzgebiete hinaus keine detaillierten Erkenntnisse.
Grundsatzlich befindet sich das Verbandsgebiet im Verbreitungsraum folgender (bedingt)
windkraftempfindlicher Fledermausarten:

e Grolder Abendsegler

e Kleiner Abendsegler

e Zwergfledermaus

o Rauhautfledermaus

e Zweifarbfledermaus
e Breitfligelfledermaus
e Mickenfledermaus

o Teichfledermaus

¢ Nordfledermaus

e Mopsfledermaus

Innerhalb der groReren Laubwaldgebiete der Borde ist zudem mit Vorkommen der Bechst-
einfledermaus und des Braunen Langohrs zu rechnen, wobei das Braune Langohr auch in den
Waldgebieten der Geest anzutreffen ist.

Biotopverbund

Etwas mehr als 11 % der Verbandsflache sind im LROP 2022 als Vorrangflachen fir den Bio-
topverbund dargestellt. Neben den als NSG oder Natura 2000-Gebiete geschutzten Flachen
sind weitere Moore und naturnahe Waldbereiche sowie besonders strukturreiche Biotop-
komplexe in der Kulisse enthalten.

Geschiitzte Biotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die als Biotope eine besondere Bedeutung be-
sitzen, sind nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschitzt. Durch Handlungen verursachte Zer-
storungen oder sonstige erhebliche Beeintrachtigungen dieser Biotope sind durch das Gesetz
verboten. Das Land Niedersachsen greift die Einstufung dieser Biotope auf und erweitert die
Liste der Biotope in seinem Landesgesetz (§ 24 NNatSchG). Geschitzte Biotope sind lber
den ganzen GroRRraum verteilt vorhanden.

Status-quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Die aufgefuhrten Schutzgebiete und Schutzkategorien gewahrleisten fur einen Teil des GroR3-
raums Braunschweig die Priorisierung des Biotop- und Artenschutzes bei Planungsentschei-
dungen. Ferner werden durch die Festlegungen des LROP zum Biotopverbund weitere Teile
des Landkreises mit naturschutzfachlichen Zielen belegt. Diesbeziiglich tragen die MalBnah-
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menprogramme der Flussgebietseinheit Aller mit den FlieBgewassern Erse, Oker, Ise und ei-
nigen Nebengewassern, welche gemald der EU-WRRL erstellt wurden, zur Sicherung natur-
schutzfachlicher Belange bei.

Im Zuge des generellen Trends in der Landwirtschaft, hin zu einer weiteren Intensivierung
der Flachennutzung sind aber fiur den Gesamtraum eine weitere Zunahme der Schlaggrofsen
und ein Rickgang von Strukturelementen wie Hecken, Feldgehdlzen und Kleingewadssern
nicht auszuschlieBen. Darlber hinaus ist auch mit einem weiteren Rickgang von Grunland-
flachen zu rechnen. Insgesamt resultiert hieraus eine Steigerung der Nutzungsintensitat
auch im Bereich von Grenzertragslagen, wie z.B. Mooren oder stark sauren Sandbdden. Diese
Modifizierung der Landschaftsstruktur wirkt sich zumeist negativ auf Biodiversitat und Bio-
topvernetzung aus.

Uber die aus der verdnderten Landnutzung resultierenden Verdnderungen im Planungsraum
hinaus kénnen landschaftliche und ékosystemare Anderungen durch das Einwandern neuer
Pflanzen- und Tierarten infolge der rezenten Klimaerwarmung auftreten.

Im Hinblick auf die Status-quo-Prognose der Entwicklung bei Nichtumsetzung des Sachli-
chen Teilprogramms Windenergie sind in gesamtraumlicher Betrachtung folgende verstarkt
auftretenden Umweltprobleme denkbar:

e zunehmende Belastungen durch disperse und wenig gebiundelte Ansiedlung von Wind-
parks in der Region bei Nicht-Erreichen des gesetzlichen Flachenziels und aulBer Kraft
treten jeglicher planerischer Steuerungsmoglichkeit,

e Risiko einer zunehmenden Beanspruchung bzw. Zerschneidung von fir das SG Tiere und
Pflanzen wertvollen und empfindlichen Bereiche,

e Gefahrdungen der Tier- und Pflanzenwelt durch ausbleibende Beriicksichtigung umwelt-
fachlicher Belange bei der grolRraumigen bzw. flachendeckenden Standortauswabhl.

3.4 Flache

Angaben zu der Bedeutung des Schutzgutes und den gesetzlichen Grundlagen sind den Ka-
piteln O und 2.2 zu entnehmen.

Zustand

Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflachen an der Landkreisflache betragt rd. 12 % (vgl.
Schutzgut Mensch). Als pragende lineare Infrastruktur sind die BAB 2, BAB 39, BAB 391 so-
wie der Mittellandkanal zu nennen. Etwa 50 % des Grolsraums werden landwirtschaftlich ge-
nutzt, wobei Giberwiegend Ackerbau betrieben wird. Etwa 30 % des Grol3raums sind mit Wald
bestanden, im Landkreis Goslar sind es iber 50 %, im Landkreis Peine unter 10 %.
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Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes ist eine flachensparende, kompakte Ent-
wicklung der verschiedenen Raumnutzungen anzustreben, womit zugleich auf eine geringst
mogliche Inanspruchnahme des Freiraumes hingewirkt wird.

Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Bei Nicht-Umsetzung der Planung kann eine zunehmende Flacheninanspruchnahme und
Versiegelung aufgrund der dispersen und weniger konzentrierten Ansiedlung von Windener-
gieanlagen in der Region nicht ausgeschlossen werden. Grinde hierfir sind insbesondere
zusatzlich erforderliche ErschlieBungsmalRnahmen und eine weniger flacheneffiziente An-
siedlung der Windenergieanlagen.

3.5 Boden

Angaben zu der Bedeutung des Schutzgutes und den gesetzlichen Grundlagen sind den Ka-
piteln O und 2.2 zu entnehmen.

Zustand

Die Bodengenese im Grofsraum Braunschweig ist durch eiszeitliche Formationen und ho-
lozdne Ablagerungen gepragt. Neben den Boden der Geest mit Podsolen und Boden der Loss-
borden mit Parabraunerden aus Losslehmen, bilden Nieder- und Hochmoorbdden wichtige
Elemente des Bodenmosaiks. Verbreitete Bodentypen sind Pseudogley-Parabraunerden,
Pseudogley-Schwarzerden, Rendzine, Braunerden, Podsole, Pseudogley-Braunerden und
Pseudogleye sowie semiterrestrische Gleye und Auenbdden. Die Boaden im Grof3raum Braun-
schweig sind Uberwiegend stark durch die menschliche Nutzung beeinflusst. Neben der Ver-
siegelung und Uberbauung ist hier v. A. die intensive Nutzung durch die Landwirtschaft rele-
vant.

Der GrolBraum Braunschweig gehortin Teilen zur Braunschweig-Hildesheimer Lossborde und
ist ein Schwerpunktraum fir Boden mit besonderer Bedeutung aufgrund ihrer hohen natir-
lichen Bodenfruchtbarkeit. Sie liegen im sidlichen Landkreis Peine, im Landkreis Wolfenbdit-
tel und Helmstedt sowie in den Stadten Braunschweig und Salzgitter. Die Boden im Landkreis
Gifhorn sind nur gering bis mittel ertragsfahig. Podsolboden unter historischer Heidenutzung
kommen im Landkreis Gifhorn kleinflachig vor. Diese Boden haben eine besondere Bedeu-
tung, da sie Zeugen der kulturhistorischen Nutzung sind, ebenso wie Wadlbacker. Seltene Bo-
den sind Uberwiegend Pararendzine (nicht erodierte Laubwaldstandorte) und Pelosol-
Schwarzerden Ostbraunschweig mit Schwerpunkt im Landkreis Helmstedt.

Zu den naturnahen bzw. naturgeschichtlich bedeutsamen Boden gehdren die zahlreichen al-
ten Waldstandorte, wovon die grof3ten der EIm und Walder im Landkreis Goslar darstellen.
Hochmoorbdden liegen grol3flachig mit dem GroBen Moor norddstlich von Gifhorn, im Be-
reich Oberharz sudlich von Torfhaus sowie dem Dromling-Moor nordostlich von Wolfsburg

49

166 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

vor. Diese Boden besitzen eine besondere Bedeutung, da sie ein Archiv naturgeschichtlichen
Entwicklung und zudem wichtige CO.-Senken sind. Insbesondere wiedervernasste Hoch-
moorbdden weisen zudem eine besondere Bedeutung als Standort fiir seltene Biotope und
Artengemeinschaften auf.

Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Die bisher zu beobachtenden Entwicklungen der Gefahrdung von Boden werden sich fortset-
zen, soweit die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich geandert werden. Uberdies
werden klimawandelbedingte Probleme wie Austrocknung und Erosion in Verbindung mit
Starkregenereignissen mit entsprechenden Wechselwirkungen zum Abflussgeschehen und
auf das Schutzgut Wasser zunehmen. Durch Ausbleiben einer aktualisierten tberortlichen
Steuerung und Belastungsbindelung besteht ferner die Gefahr einer ineffizienten bzw. nicht
bedarfsgerechten und nicht an gegenwartige Umweltprobleme (insbesondere Klimawandel)
angepassten Bodennutzung sowie eines zusatzlichen, unnotigen Verlusts auch besonders
schitzenswerter Boden.

Uberdies kann bei Nicht-Umsetzung der Planung eine zunehmende Flacheninanspruch-
nahme und Versiegelung aufgrund der dispersen und weniger konzentrierten Ansiedlung von
Windenergieanlagen in der Region nicht ausgeschlossen werden. Grund hierfir sind insbe-
sondere zusatzlich erforderliche ErschliefungsmalBnahmen und eine weniger flacheneffizi-
ente Ansiedlung der Windenergieanlagen (vgl. Schutzgut Flache).

3.6 Wasser

Das Schutzgut Wasser gliedert sich in die Teilschutzgtter Grundwasser und Oberflachenge-
wasser. Angaben zu der Bedeutung des Schutzgutes und den gesetzlichen Grundlagen sind
den Kapiteln O und 2.2 zu entnehmen.

Zustand

Oberflachengewasser

Der GrolBraum Braunschweig gehort zur FlieBgewdssereinheit der Weser mit den Teilein-
zugsgebieten Aller von Beginn bis Oker, Aller von Oker bis Fuhse, Oker von Beginn bis Aller,
Fuhse von Beginn bis Aller, sowie im Stidwesten Leine von Beginn bis Aller.

In der Bewertung nach der WRRL sind die FlieRgewasser bis auf einige Gewdsserabschnitte
tiberwiegend im Harz und Harzvorland (Innerste, Oker ab Schunter, Oker bis Talsperre, Radau
und Eckergraben sowie Warme Bode) und einige Oberldaufe (Ohre, Wabe, Schoninger Aue als
erheblich verandert oder kiinstlich eingestuft. Neben Querbauwerken, wie Wehren und Stau-
stufen tragen insbesondere die Begradigung, der Ausbau und die Landentwasserung im Rah-
men der Landwirtschaft zur Veranderung der Gewadsser bei.
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Die FlieBgewasser im GrofBraum haben einen maligen bis schlechten dkologischen Zustand.
Lediglich die GroRe Sose und die Lange im Landkreis Goslar sowie der Schierpkebach im Elm
sind in einem guten okologischen Zustand. Einigen erheblich veranderten Flie3gewassern
wird ein gutes Potenzial und besser bescheinigt. Die Aller ist ein verandertes Gewadsser in
einem maligen okologischen Potenzial. Der chemische Zustand wurde insgesamt als nicht
gut aufgrund des Quecksilber- z.T. zusatzlich aufgrund des Cadmiumgehaltes bewertet. Nach
der Gewasserstrukturkartierung des Landes Niedersachsen haben die groReren Gewasser im
GroBraum uberwiegend eine stark veranderte bis vollstandig veranderte Gewasserstruktur.

Uberschwemmungsgebiete und Hochwasserschutz

Entlang von Aller, Oker, llse, Fuhse, Erse, GroBem Bruch und Innerste sind Uberschwem-
mungsgebiete (UESG) durch Verordnungen festgelegt. Schmale UESG sind zudem entlang
weiterer FlieRgewasser vorhanden. Die vier Talsperren im Landkreis Goslar (Okertal-, Gra-
netal-, Innerste- und Eckertalsperre) dienen ebenfalls dem Hochwasserschutz.

Grundwasser

Der chemische Zustand des Grundwassers wurde im Rahmen der Bewertung zur WRRL auf-
grund der Nitratbelastung im Bereich der Geest und der Lossborde tberwiegend als schlecht
eingestuft. Ausnahmen bilden die Grundwasserkorper Ohre-Urstromtal, Oker mesozoisches
Festgestein rechts, Triaslandschaft Borde, Rhume mesozoisches Festgestein rechts und
links, Wietze/Fuhse Festgestein, Fuhse mesozoisches Festgestein rechts, Innerste mesozo-
isches Festgestein rechts und im Landkreis Goslar auBer Oker mesozoisches Festgestein
links und Innerste mesozoisches Festgestein links. Unabhangig von dieser Bewertung kon-
nen lokale Verunreinigungen, z. B. durch landwirtschaftliche Nutzung, ehemaligen Bergbau,
kommunale Abwadsser, ehemalige Abwasserverrieselung oder Altlasten vorkommen. In Be-
zug auf die Menge wurden alle Grundwasserkdrper als gut bewertet.

Im Grol3raum Braunschweig sind zahlreiche Trinkwasserschutzgebiete und —gewinnungsge-
biete vorhanden. Die vier Talsperren im Landkreis Goslar dienen ebenfalls der Trinkwasser-
versorgung.

Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Die Ziele der WRRL bzw. deren Umsetzung im WHG sorgen dafir, dass eine Verschlechterung
des Gewasserzustands nicht zu erwarten ist. Infolge der steigenden Durchschnittstempera-
turen und einer Verlagerung der Niederschlagswerte in die Wintermonate kommt es jedoch
vsl. zu einer geringeren Versickerungsrate sowie zu einem Absinken der Grundwasserstande.
Das hat Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft und die Oberfla-
chenwasserqualitat. Ein Anstieg extremer Wetterereignisse, wie z.B. Starkregen, sorgt auf
der anderen Seite fiir gréRere Uberflutungspotentiale vor allem im Bereich der Fliisse und in
Bereichen mit hohem Versieglungsgrad.
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Der Einfluss der Planumsetzung im Sinne des Sachlichen Teilprogramms Windenergie auf
den Zustand des Schutzguts Wasser wird als geringflgig eingeschatzt, sodass die geschil-
derte Entwicklung weitgehend unabhangig von der Planumsetzung ist.

3.7 Klima und Luft

Wie in Kap. 0 beschrieben sind die Aspekte Klimaschutz/ Klimawandel sowie die klimadkolo-
gischen Raumfunktionen auf der Ebene der Regionalplanung relevant.

Zustand

Der GroBraum Braunschweig liegt groBklimatisch in der gemaRigten Zone und in der subkon-
tinentalen, im Vorharz in der submontanen und im Oberharz in der montanen Klimaregion.
Es handelt sich nach Koppen & Geiger (1979) ehemals um ein feuchtgemaRigtes Klima mit
relativ kihlen Sommern und milden Wintern, wobei Uber das ganze Jahr gesehen ein Nieder-
schlagsiiberschuss besteht. Der Klimawandel hat eine Anderung u.a. mit heiRen Diirresom-
mern bewirkt. Der durchschnittliche jahrliche Niederschlag im GroRraum Braunschweig lag
im Zeitraum 1991-2020 in der Geest und Borde bei 636 mm, an der Grenze zu Sachsen-
Anhalt 610 mm, im Harzvorland bei 730 mm und steigt im Oberharz auf 1527 mm. Die Nie-
derschlagsmenge hat sich gegenliber dem Zeitraum von 1971-2000 in der Borde und in der
Geest durchschnittlich um ca. 30 mm erhoht, im Oberharz bis zu knapp 30 mm verringert.
Die Temperatur betrug von 1991-2020 im Sommerhalbjahr durchschnittlich 15,3°C, im Win-
terhalbjahr 4,3°C. Es zeigt sich ein Temperaturanstieg von 0,7°-0,8°C gegenuber dem Zeit-
raum 1971-2000.

Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Der Einfluss der Planumsetzung im Sinne des Sachlichen Teilprogramms Windenergie auf
den Zustand des Schutzguts Klima ist als positiv einzuschatzen, da durch den Plan ein wei-
terer Ausbau der Windenergienutzung gefordert und damit Treibhausgasemissionen ver mie-
den werden. Bei Nichtumsetzung des Teilprogramms ware daher mit einer — aufgrund des
im Verhaltnis zum globalen Klimasystem minimalen Einflusses des Landkreises allein jedoch
lediglich sehr geringen — zusatzlichen Verscharfung des Klimawandels zu rechnen.

3.8 Landschaft

Zustand

Aus dem Landschaftsprogramm Niedersachsen (Lapro) liegt eine flaichendeckende Einteilung
und Bewertung von weitgehend homogenen Landschaftsraumen nach bestimmten Bewer-
tungskriterien vor. Diese Landschaftsraume des Grof3raums Braunschweig bilden die raum-
liche Bezugseinheit fur die Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten und deren Bewertung
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anhand der Kriterien Eigenart, Vielfalt und Schonheit, wobei Schénheit durch Naturnahe cha-
rakterisiert ist. Auf diese Weise werden Landschaftsbildeinheiten mit besonderer und her-
ausragender Bedeutung, innerhalb derer aufgrund einer pauschal anzunehmenden Empfind-
lichkeit voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auftreten konnen, ermittelt. Die
Landschaftsbildeinheiten des Lapro bilden daher eine wichtige Beurteilungsgrundlage der
Umweltprifung. Als weitere Bewertungsgrundlagen flieBen zudem Nationale Naturmonu-
mente, geschitzte Landschaftsbestandteile und flachenhafte Naturdenkmaler, soweit sie in
einer fur die MaBBstabsebene der Regionalplanung betrachtungsrelevanten Grol3e vorliegen,
in die Bewertung ein.

Die groRten Flachenanteile haben die Landschaftsbildraume ,Ostbraunschweigisches Hiigel-
land mit Borden”, .Braunschweigische Borde” und die ,Burgdorf-Peiner Geest"” mit mittlerem
Wert fir das Landschaftsbild sowie der ,Westharz" mit sehr hohem Wert. Die ,Allerniede-
rung” sowie der ostliche Teil von ,Innerstebergland und nordliches Harzvorland” und der sud-
liche Teil der ,Verdener und sudlichen Liineburger Heide haben einen hohen Wert. Die Agrar-
landschaft der Borde weist ein vergleichsweise wenig vielfaltiges Erscheinungsbild mit
Ackerflachen und einzelnen kleinen Waldern auf. Die engeren Talauen von Aller, Leine, Oker
und Ortze sowie die Feuchtgebiete Barnbruch und Drémling weisen wertvolle und struktur-
gebende Elemente fur das Landschaftsbild auf und sind Bereiche mit besonderer Bedeutung
fur die landschaftsgebundene Erholung. Ebenfalls von hohem Wert fir das Landschaftsbild
sind die bewaldeten Hohenzlge von Elm, Lappwald und weitere Teilflachen des Naturparks
Elm-Lappwald. Bereiche mit besonderer Empfindlichkeit sind dartber hinaus die historischen
Kulturlandschaften von landesweiter Bedeutung, das ,Oberharzer Wasserregal” und der
Rammelsberg” im Landkreis Goslar sowie der ,Salzgitterhohenzug und Lichtenberge” bei
Salzgitter und der ,Dromling ostlich von Wolfsburg.

Neben den Hauptverkehrstrassen und den bereits genannten Elementen der intensiven Ag-
rarnutzung belasten Hochspannungsmasten und bereits vorhandene Windenergieanlagen
das Landschafsbild.

Status-quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Bei Nichtumsetzung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie ist durch einen weiterhin zu
erwartenden, dann jedoch raumlich nicht gesteuerten Ausbau der Windenergienutzung eine
teilraumlich erhebliche Verstarkung der Zerschneidungseffekte sowie einer Inanspruch-
nahme auch besonders sensibler Landschaftsraume zu rechnen. Es werden Infrastrukturpro-
jekte wie 380kV-Leitungen umgesetzt werden, die bei der Planung keine Vorranggebiete fir
Windenergie zu berlcksichtigen haben, woraus sich weitere negative Auswirkungen fir das
Landschaftsbild ergeben konnen.
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3.9 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

Zustand

Historisch bedeutsame Kulturglter sind zumeist als Denkmale geschitzt (Bodendenkmale,

Denkmalbereiche und Bau- und Kunstdenkmale). Uber das ADAB-Web/ des Niederséchsi-
schen Landesamts fir Denkmalpflege stehen Daten zu Archdologischen Denkmalen und
Baudenkmalen zur Verflugung.

Das Lapro Niedersachsen stellt Gberdies historische Kulturlandschaften mit landesweiter
Bedeutung dar. Dazu gehoren im GrofBraum Braunschweig das ,Oberharzer Wasserregal” und
der Rammelsberg” im Landkreis Goslar sowie der ,Salzgitterhohen-zug und Lichtenberge”
bei Salzgitter und der ,Drémling 6stlich von Wolfsburg. Uber den GroRraum sind weitere
Schlosser und Herrenhauser verteilt, wie z.B. das Schloss Oelber und das Schloss Schonin-
gen. Weitere Kulturdenkmaler sind z.B. die Kaiserpfalz Werla, der Kaiserdom Konigslutter
und das Weltkulturerbe Rammelsberg.

Status quo-Prognose bei Nichtumsetzung

Bei Nichtumsetzung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie wird es moglicherweise bei
ungesteuertem Ausbau der Windenergienutzung vermehrt zu Verlusten, Zerschneidung oder
Beeintrachtigungen von wertvollen Elementen der Kulturlandschaft kommen.

7 https://www.adabweb.niedersachsen.de/common/control.php?id=0&dialog=desktop&action=loginmask&BID=NI
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4 Prognose voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen der
vorgesehenen Festlegungen

4.1 Prognose voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen fir einzelne
Festlegungen (VR WEN)

411 Umweltbelange in der Potenzialflachenanalyse (Kap. 3.2 Begriindung)

Die Potenzialflachenanalyse umfasst als erste Entscheidungsebene raumlich den gesamten
Regionalverband GroBraum Braunschweig als Geltungsbereich des Sachlichen Teilpro-
gramms Windenergie. Das gesamtraumliche Planungskonzept ist in der Begrindung zum
Sachlichen Teilprogramm ausfthrlich beschrieben und begriindet.

Die Potenzialflachenanalyse beruht auf einem Kriteriengertst von sog. ,Negativkriterien”,
welche pauschal gegen die Festlegung von VR WEN sprechen und daher ohne weitergehende
Betrachtungen aus der Kulisse moglicher Flachen fur eine solche Festlegung ausgeschieden
werden. Die hierin berticksichtigten Negativkriterien umfassen sowohl Belange, die eine
Windenergienutzung gesetzlich oder Kraft des Faktischen ausschlieBen (bspw. bebaute Sied-
lungsflachen oder Naturschutzgebiet) sowie Belange, die der Regionalverband selbst als der-
art gewichtig bewertet, dass sie nach seinem planerischen Willen nicht fir die Konzentration
von Windenergieanlagen zur Verfligung stehen sollen. Im Zuge der Erarbeitung der Negativ-
kriterien haben Umweltziele bereits eine zentrale Rolle gespielt, da es Planungsziel des Re-
gionalverbands ist, die gesetzlich vorgegebenen Flachenziele mit Hilfe einer moglichst um-
weltvertraglichen Planung zu erreichen. Die Auswahl der Negativkriterien ist daher in enger
Ruckkopplung bzw. unter malRgeblichem Einfluss der Umweltprifung erfolgt. Dieses Vorge-
hen konnte die Erarbeitung eines bestmaoglich zwischen den Erfordernissen der Energie-
wende mit Erreichung der Flachenziele und dem Schutz von Bevdlkerung, Natur und Land-
schaft abwdgenden, ausgewogenen Planungskonzepts sicherstellen.

Soweit die in der Potenzialanalyse bertcksichtigten Negativkriterien einen direkten oder in-
direkten Bezug zu planungsrelevanten Umweltzielen aufweisen, sind diese mitsamt dem
ihnen jeweils zuzuordnenden Umweltziel in Ozur Ubersicht dargestellt. Eine vollstindige
Liste der vom Regionalverband Grolsraum Braunschweig verwendeten Negativkriterien so-
wie deren fachliche Herleitung ist der regionalplanerischen Begrindung zu entnehmen.
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Tab. 6: Umweltbezogene Negativkriterien der Potenzialflachenanalyse
Negativkriterium Umweltziele (gebietsbezogen) Rechtsgrund-
lagen
Bevdlkerung, Gesundheit des Menschen
o Vorhandener Siedlungsbereich oder Schutz der Allgemeinheit vor Larm inkl. (§ 2 Abs.2 Nr. 6
bauleitplanerisch gesicherter Bereich |tieffrequentem Schall und Infraschall. |ROG;
zzgl. 1.000 m Pufferzone Schutz der Aligemeinheit vor visuellen |gg 1 y. 3,
o Wochenendhaus-, Camping- und Feri- [Storungen und Beeintrachtigungen und § 50 BImSchG
enhausgebiete sowie Klinikgebiete Schutz vor einer ,bedrangenden” Wir-
zzgl. 1.000 m Pufferzone kung durch WEA.
. Splittersiedlungen und Einzelhduser Beriicksichtigung des Trennungsgrund-
zzgl. 600 m Pufferzone satzes: Bei raumbedeutsamen Planun-
gen und MaBnahmen sind die fiir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Fla-
chen einander so zu zuordnen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unfallen [...] hervorgeru-
fene Auswirkungen auf die ausschlieB-
lich oder tberwiegend dem Wohnen
dienenden Gebieten sowie auf sonstige
schutzbedirftige Gebiete soweit wie
moglich vermieden werden.
o Vorranggebiet [andschaftsbezogene Erhaltung und Entwicklung geeigneter |§2 Abs. 2 Nr. 2
Erholung Freiraume fir die Erholung sowohl im |ROG,
iedl hen Umfeld al hi
e  Vorranggebiet infrastrukturbezogene Ig,.!edlt.mhgsn:"en miei el et 51ADs. 1, 4u.6
Erholung andlichen Raumen. BNatSchG
o Vorranggebiet regional bedeutsame
Sportanlage
2. Pflanzen und Tiere (Biologische Vielfalt)
° Naturschutzgebiet zzgl. Rotor-Out-Zu- |Schutz der wild lebenden Tiere und §§ 1u.2,8§23
gabe Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaf-|und
teninih tlrlich d historisch |24 BNatSchG,
o Nationalpark zzgl. Rotor-Out-Zugabe en n frer naturic e-n undhistorisc arse
gewachsenen Artenvielfalt; Schutz, §§ 16 und 17
e Vorranggebiet Wald Pflege, Entwicklung oder Wiederher-  |NAGBNatSchG,
stellung ihrer Biotope und ihrer sonsti- |[LROP 2022

Vorranggebiet Natur und Landschaft8

gen Lebensbedingungen.

8 Das VR Natur und Landschaft konnte aus technischen Griinden nicht in die Potenzialflachenermittlung einbezogen werden. Der Aus-

schluss der betroffenen Flachen erfolgte daher nachtraglich im Rahmen der Einzelfallpriifung. Unabhangig davon unterliegt dieses Kri-

terium aber nicht der Abwagung, sondern fiihrt in jedem Fall zum Ausschluss der betroffenen Flache.
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Negativkriterium Umweltziele (gebietsbezogen) Rechtsgrund-
lagen
Schutz der besonderen ckologischen
Funktionen des Waldes und seiner Ran-
der.
o Natura 2000-Gebiet zzgl. Rotor-Out- |Erhalt und Entwicklung der raumlichen |§ 2 Abs. 2 Nr. 6
Zugabe VVoraussetzungen fir funktionsfahige |ROG;
A inschaf h Flachen- 17 LPIG;
. Vorranggebiet Biotopverbund rtengemeln‘sc aften durch Flachen 5 G;
schutz und Biotopverbund; dazu Schaf- |Art. 2 FFH-RL;
fung eines Netzes verbundener Biotope |prt. 1 u. 2 Vo-

(Biotopverbund) unter Integration der
NATURA-2000 Gebiete.

gelschutz-RL;
§ 1 BNatSchg;

§5 Abs. 3
BNatSchG, §§
34 ff,

BNatSchg,
LROP
3. Wasser
. Gewasser (oberirdische Gewasser) / Erhalt, Entwicklung oder Wiederher- §1und §61

Talsperren zzgl. 50 m Pufferzone stellung moglichst natirlicher oder na- |[BNatSchG;
turnaher Oberflachengewasser ein- § 1a Abs. 1
schlieBlich deren Uferzonen und natiir- WHGO:
liche Rickhalteflachen, bei kiinstlichen
oder erheblich veranderten Oberfla- 5252, bWHG
chengewassern mindestens Erhalt oder
Erreichung eines guten okologischen
Potentials. Vermeidung der Beeintrach-
tigung der okologischen Funktionen
von Oberflachengewassern und der von
ihnen abhangenden Landokosysteme
und Feuchtgebiete.
Schutz der Oberflachengewasser vor § 1a Abs. 1
Gewasserverunreinigung und Erhal- WHG;
tung/ Erreichung eines guten chemi-  |g 18 3 WHG;
schen Zustands im Rahmen ihrer Be- §25a b WHG

wirtschaftung.

9 Wasserhaushaltsgesetz
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wassers;

Vermeidung von Anderungen des
Grundwasserspiegels, die zu einer Zer-
storung oder nachhaltigen Beeintrach-
tigung schutzwiirdiger Biotope fiihren
konnen.

Negativkriterium Umweltziele (gebietsbezogen) Rechtsgrund-
lagen
. Uberschwemmungsgebiet/vorldufig Hochwasserschutz durch Erhalt und Si- |§ 76 WHG,
gesichertes Uberschwemmungsgebiet |cherung der natiirlichen Retentions- § 115 NWG,
. funkti Gewa . RROP
. Vorranggebiet Hochwasserschutz unxtion von hewasserauen
o Wasserschutzgebiet — Schutzzone Schutz von Grundwasservorkommen § 1a Abs. 2;
I/Heilquellenschutzgebiet zzgl. Rotor- |vor Verunreinigung und Erhaltung oder |g 33 3,
Out-Zugabe Erreichung eines guten chemischen Zu- |g 51 \WHG
o Wasserschutzgebiet — Schutzzone Il stands. §91 NWG
Erhaltung oder Erreichung eines guten §2 Abs. 2 Nr. 6
mengenmaldigen Zustands des Grund- ROG:

§ 1 BNatSchG

Fir die bereits auf Ebene der Potenzialanalyse flachendeckend berticksichtigten Umweltziele
und Umweltbelange kdonnen bestimmte negative Auswirkungen durch die geplante Festle-
gung von VR WEN auf diese Ziele und Belange grundsatzlich ausgeschlossen werden. Diese
Auswirkungen missen daher im Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprifung im Einzelfall
(Gebietsblatter) nicht mehr vertiefend in den Blick genommen und kommentiert werden. Dies

gilt im Einzelnen fir die Prifung auf

e moglicherweise unzumutbare (Uberschreitung von Grenzwerten) und nicht durch im

Genehmigungsverfahren zu ergreifende Vermeidungs-/MinderungsmalBnahme zu

vermeidende, negative Auswirkungen durch Larm und Schattenwurf (inkl. Infraschall

und tieffrequentem Schall),

e eine mogliche unzumutbare optisch bedrangende Wirkung von WEA auf die Anwoh-

nenden,

e eine Beeintrachtigung/Zerstorung des siedlungsnahen Wohnumfelds (Feierabender-

holung),

e eine erhebliche Beeintrachtigung des Grundwasserschutzes,

e eine Beeintrachtigung von dkologisch besonders wertvollen Waldern sowie

e eine erhebliche Beeintrachtigung des Hochwasserschutzes.

Bertlicksichtigung des Artenschutzes im Rahmen des Planungskonzepts

Die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG kdnnen auf Ebene der Po-
tenzialanalyse — also im Rahmen der Alternativenentwicklung — sofern sie nicht bereits
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durch den gesetzlichen Gebietsschutz reprasentiert werden nicht fach- und sachgerecht in

flachenhafter Form berucksichtigt werden. In der Potenzialanalyse wurde der Artenschutz

gleichwohl indirekt berlcksichtigt, indem

e EU-Vogelschutzgebiete (inkl. Nationalpark Harz),

e FFH-Gebiete sowie
o Naturschutzgebiete

grundsatzlich von einer Festlegung als VR WEN ausgeschlossen werden.

4.1.2
(Kap. 3.3.2 Begriindung)

Umweltbelange in der Grobprifung und regionalplanerischen Einzelfallpriifung

Die nach Anwendung der Negativkriterien verbleibenden Potenzialflachen wurden zur kon-

kreten Auswahl von innerhalb der Einzelfallprifung vollstandig abzuwagenden VR WEN zu-

nachst einer auf besonders gewichtigen Abwagungsbelangen beruhenden Grobprifung und

Vorauswahl unterzogen. Hierbei wurden insbesondere auch Kriterien bertcksichtigt, die ei-

nen direkten Bezug zu Umweltzielen besitzen. Diese sind in Tab. 7: samt der zuzuordnen

Umweltziele bzw. Belange zur Ubersicht aufgefiihrt.

Tab. 7:

Umweltbezogene Kriterien der Grobpriifung von Potenzialflachen

Kriterium Wirkung

Umweltziele (gebietsbezogen)

Artenschutz: Verbreitungs-
schwerpunkt des Rotmilans,
Nahbereiche zu kollisionsge-
fahrdeten Brutvogelarten
nach Anl. 1 zu

§ 45b BNatSchG

Keine Festlegung als
VR WEN innerhalb
betroffener Bereiche.

Ausschluss eines auch durch geeignete
Schutzmalinahmen vsl. nicht vermeidba-
ren signifikant erhdhten Totungsrisikos.

Natura 2000-Vetraglichkeit

Einzelfallbezogene
Berucksichtigung von
ggfs. erforderlichen
Schutzabstanden.

Ausschluss von erheblichen Beeintrachti-
gungen der gebietsspezifischen Schutz-
und Erhaltungsziele von FFH- und EU-Vo-
gelschutzgebieten.

Vermeidung einer unzumut-
baren Umfassung von Ortsla-
gen in einem Winkel von >120
Grad

Keine Festlegung als
VR WEN bei Uber-
schreitung.

Vermeidung ubermaliger Belastungen der
ansassigen Bevolkerung.

Vermeidung einer Ubermali-
gen teilraumlichen Kumula-
tion

Einzelfallbezogene
Prifung und ggfs.
Ausschluss einzelner
Potenzialflachen.

Vermeidung teilraumlich kumulativer Be-
eintrachtigungen des Landschaftsbilds
durch Zusammenwirken verschiedener
benachbarter Windparks und Vermeidung
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Kriterium Wirkung Umweltziele (gebietsbezogen)

teilraumlich GbermaBiger Belastungen der
ansassigen Bevolkerung.

e Konzentration/Eingriffsbin- |Auswahl moglichst  |Vermeidung einer ,Verspargelung” durch
delung groBer Potenzialfla- |raumlich disperse Ansiedlung zahlreicher
chen. kleiner Windparks.

Auch fir die im Rahmen der Grobprifung berticksichtigten Umweltziele und Umweltbelange
muss im Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprifung keine vertiefende Prifung mehr er-
folgen, da diese Auswirkungen bereits im Zuge der Flachenauswahl vermieden werden konn-
ten. Dies gilt im Einzelnen fur die Prifung auf

e eine unzumutbare Umfassungswirkung sowie
e einunvermeidbar signifikant erhohtes Totungsrisiko fur kollisionsgefahrdete Brutvo-
gelarten.

4.1.3 Beriicksichtigung von Umweltbelangen im Rahmen der Einzelfallpriifung (Kap.
3.3.3 Begriindung): Inhalte und Ergebnisse der gebietsbezogenen Umweltprii-
fung (Anlage 1 zum Umweltbericht: Gebietsbldtter)

Umweltbelange in der regionalplanerischen Einzelfallpriifung (siehe Gebietsblatter als An-
lage zur Begriindung)

Im Zuge der regionalplanerischen Einzelfallprifung sind diejenigen offentlichen und privaten
Belange, die gegen die Festlegung als VR WEN sprechen, flachenspezifisch mit dem Erfor-
dernis abgewogen worden, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine Entwick-
lungschance zu geben. In diesem Zusammenhang wurden aufgrund der gewahlten integrier-
ten Vorgehensweise, bei welcher zentrale Elemente der Umweltprifung unmittelbar in die
regionalplanerische Abwagung eingegliedert werden, bereits alle abwagungsrelevanten um-
weltbezogenen Belange mitbetrachtet. So haben umweltbezogene Belange unmittelbaren
Einfluss auf die letztlich festgelegte Flachenabgrenzung ausgetibt und konnte eine weitest-
moglich umweltfachlich optimierte Gebietskulisse erarbeitet werden, indem Teilflachen der
gepriften Potenzialflachenkomplexe, die aus Umweltsicht besonders kritisch zu beurteilen
waren, von einer Festlegung ausgenommen wurden.

Inhalte der gebietsbezogenen Umweltpriifung

Die einzelfallbezogene und umfassende Berticksichtigung des Umweltzustands sowie die
Prognose und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt aus-
schlieBlich fir die im Entwurf des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fir den Grol3raum
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Braunschweig festgelegten VR WEN. Diese gebietsbezogene Umweltprifung ist in eigen-
standigen Gebietsblattern dokumentiert und dem vorliegenden Umweltbericht als Anlage
beigefligt.

Da die Umweltbelange wie oben ausgefiihrt bereits umfassend und unter unmittelbarem
Einbezug der Umweltprifung im Rahmen der regionalplanerischen Einzelfallprifung bertck-
sichtigt worden sind, waren derart schwerwiegende negative Umweltauswirkungen, die eine
veranderte Flachenabgrenzung oder gar einen Verzicht auf eine Festlegung erforderlich ma-
chen wirden, von Vornherein ausgeschlossen. Derartige Flachen wurden bereits im Zuge der
regionalplanerischen Abwagung verworfen.

In der gebietsbezogenen Umweltprifung fur die 88 im Planentwurf festgelegten VR WEN
werden die mit der Windenergienutzung am konkreten Standort einhergehenden voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die in Kapitel O aufgefihrten Schutzguter der
Umweltprifung ermittelt, beschrieben und bewertet. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass
festgestellte voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen keinerlei unmittelbare
Rechtsfolgen fir die Festlegung von VR WEN entfalten. Eine Festlegung von VR WEN ist auch
in diesem Fall moglich, da die ermittelten Umweltauswirkungen lediglich im Rahmen der Ab-
wagung zu bericksichtigen sind. Sie sind Uberdies in Teilen schlichtweg unvermeidbar, was
insbesondere vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgegebenen und damit zwingend zu er-
reichenden Flachenziele fur die Festlegung von Windenergiegebieten im GroRraum Braun-
schweig zu betrachten ist. Unvermeidbar sind daher bspw. die Inanspruchnahme von Boden
und Flache sowie Waldgebieten, die Sichtbarkeit von Windenergieanlagen in der Landschaft
und hierdurch ausgeldste Beeintrachtigungen von Landschaftsbild und Erholungswirksam-
keit oder auch Storungen und Belastigungen von Anwohnenden unterhalb geltender immis-
sionsschutzrechtlicher Grenzwerte.

Uberdies ist darauf hinzuweisen, dass die erforderliche artenschutzrechtliche Risikoabschét-
zung fur die potenziellen Festlegungen bereits integriert in die regionalplanerische Einzel-
fallprifung erfolgt ist und durch die gebietsbezogene Umweltprifung lediglich noch einmal
fur die resultierenden VR WEN Uberprift wird. Im Zuge der Risikoabschatzung liegt der Fokus
auf windkraftempfindlichen Brut- und Gastvogelarten bzw. den jeweiligen Rastgebieten.
Dies ist mit der besonderen Empfindlichkeit sowie den groBRen Raumansprichen dieser Ar-
tengruppe zu begrinden. Als ebenfalls besonders windkraftempfindliche Artengruppe sind
die Fledermause in den Blick zu nehmen. Alle Fledermausarten gehdren zu den EU -rechtlich
streng geschitzten Arten, die dem besonderen Schutzregime der §§ 44 ff BNatSchG unter-
liegen. Im Hinblick auf den Fledermausschutz relevant ist diesbezlglich in erster Linie das
Totungsverbot, ausgeldst durch ein signifikant erhohtes Kollisionsrisiko an den Rotorblattern
der WEA.

Bei der Bewertung des artenschutzrechtlichen Risikos fir Fledermause auf Ebene der Regi-
onalplanung ist jedoch zu berlcksichtigen, dass spezifische Abschaltalgorithmen existieren,
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die in Verbindung mit einem Monitoring der Fledermausaktivitat in Hohe der Gondel zu Zeiten
einer erhohten Aktivitat der Tiere in den relevanten Hohen eine Abschaltung der Anlagen
bewirken (vgl. u.a. BEHR et al. 2011: Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Re-
duktion des Kollisionsrisikos von Fledermdusen an Onshore-WEA). Da dies im Besonderen
fur warme, windschwache Sommerabende relevant ist, ergibt sich durch deren Anwendung
keine wesentliche Ertragseinbue (laut CUBE Engineering GmbH im norddeutschen Raum le-
diglich ca. 1 % Ertragsminderung), die die Eignung eines Standortes fiir die Windenergienut-
zung infrage stellen konnte. Daher kann mit Blick auf die Verfligbarkeit von Abschaltalgorith-
men in Verbindung und unter Berlcksichtigung der gesetzlichen Regelungen des § 6 Abs.
1 WindBG grundsatzlich davon ausgegangen werden, dass eine Vereinbarkeit der Windener-
gienutzung mit dem Fledermausschutz gegeben ist. Eine vertiefende Betrachtung im Rah-
men der gebietsbezogenen Umweltprifung ist daher verzichtbar und in Ermangelung detail-
lierter Kenntnisse uber besondere Vorkommensschwerpunkte nicht moglich. Gleichwohl
wurden FFH-Gebiete mit Fledermdusen als Zielarten im Rahmen der Einzelfallprifung be-
rucksichtigt.

Bau- und anlagebedingte Beeintrachtigungen von Artenschutzbelangen konnen in aller Regel
durch geeignete Standortauswahl einzelner Windenergieanlagen oder die Umsetzung von
vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen (sog. CEF-MaBnahmen) vermieden werden und spie-
len daher auf der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung in Unkenntnis konkreter Vorha-
bensparameter keine Rolle bzw. kdnnen sie nicht sachgerecht Gberprift und bericksichtigt
werden.

Bezlglich der konkreten Vorgehensweise im Zuge der artenschutzrechtlichen Risikoabschat-
zung wird Uberdies auf Kapitel 3.3.5 der Begriindung verwiesen.

Ergebnisse der gebietsbezogenen Umweltprifung

Die nachfolgende Ubersichtstabelle zeigt zusammenfassend die schutzgutbezogenen Ergeb-
nisse der gebietsbezogenen Umweltpriifung sowie der Natura 2000-Priifung (siehe Kapitel
0) fir alle 88 VR WEN des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2025.
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Tab. 8: Ubersicht iiber die Ergebnisse der gebietsbezogenen Umweltpriifung fiir die 88 gepriif-
ten VR WEN (Gebietsblatter)

Festlegung | yoraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 10 Natura 200017 | Gesamtbe-
urteilung
=
& £
v i
£ =
= S
=
5 |t | e g
c [ ~ —
[] N ] Ll
E 5 o fid (= 0
= = = L 3 = =
53 & |3 5 | 2 5 o
n S 5 S 0 g 0 5
O a (<7} o 3
T S| & kS B E e =
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Umweltauswirkungen: hoch - mittel gering Keine positiv
Flachenanteil: K = kleinraumige Wirkung (bis ~10 %), T = teilrdumige Wirkung (~10 - 50 %),
ohne Angabe Uber 50 %
VR WEN K DE 3729-331 Geeignet
BS WF 01
VR WEN T T T DE 2628-331 Geeignet
GIF 01
VR WEN T T S Geeignet
GIF 02
VR WEN K K S Geeignet
GIF 03
VR WEN T DE 3229-331 Geeignet
GIF 04
VR WEN T DE 3127-331 Geeignet
GIF 05
VR WEN S Geeignet
GIF 06
VR WEN T T K T T DE 3230-331 Geeignet
GIF 07
VR WEN K DE 3229-331 Geeignet
GIF 08
VR WEN T T K T DE 3329-301 Geeignet
GIF 09
VR WEN T T T S Geeignet
GIF 10
VR WEN T T T S Geeignet

10 Bei mehr als einer ermittelten voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkung erfolgt eine Darstellung nach dem Maximalwertprinzip.

11 sofern die Festlegung nach Durchfiihrung des Screenings potenziell fiir eine Beeintréchtigung eines Natura 2000-Gebiets infrage kam
und entsprechend in Kap. 5 im Zuge der schutzgebietsbezogenen Vertraglichkeitspriifung beriicksichtigt worden ist, ist hier der entspre-
chende Gebietscode eingetragen. Wenn eine Beeintréchtigung schon im Screening ausgeschlossen werden konnte, ist der Buchstabe ,S*
eingetragen.
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GIF 11
VR WEN T K T S Geeignet
GIF 12
VR WEN S Geeignet
GIF 13
VR WEN K S Geeignet
GIF 14
VR WEN T K T DE 3429-401 Geeignet
GIF 15
VR WEN DE 3229-331 Geeignet
GIF 16
VR WEN S Geeignet
GIF 17
VR WEN T T S Geeignet
GIF 18
VR WEN T T T T S Geeignet
GIF 19
VR WEN T T S Geeignet
GIF 20
VR WEN K DE 3429-401 Geeignet
GIF 21
VR WEN T T T T S Geeignet
GIF 22
VR WEN K DE 3021-331 Geeignet
GIF 23
VR WEN K S Geeignet
GIF 24
VR WEN S Geeignet
GIF 25
VR WEN S Geeignet
GIF 26
VR WEN GIF T K K S Geeignet
HE 01
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VR WEN GIF K S Geeignet
PE 01
VR WEN GIF K K S Geeignet
WOB 01
VR WEN GIF K DE 3530-401 Geeignet
WOB 02
VR WEN GIF S Geeignet
WOB 03
VR WEN GS K K S Geeignet
01
VR WEN GS K K T T S Geeignet
02
VR WEN GS K S Geeignet
03
VR WEN GS K DE 3927-302 Geeignet
oL DE 3928-401
VR WEN GS T K DE 3929-331 Geeignet
05 DE 4029-401
VRWENGS | T K S Geeignet
06
VR WEN GS DE 4229-402 Geeignet
07
VR WEN GS DE 3929-331 Geeignet
08
VR WEN GS DE 3926-331 Geeignet
09
VR WEN GS T K S Geeignet
10
VR WEN HE K S Geeignet
01
VR WEN HE K S Geeignet
02
VR WEN HE K T S Geeignet
03
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VRWENHE | T T K K S Geeignet
04
VR WEN HE S Geeignet
05
VR WEN HE K K S Geeignet
06
VR WEN HE K DE 3630-401 Geeignet
07
VR WEN HE S Geeignet
08
VR WEN HE S Geeignet
09
VR WEN HE S Geeignet
10
VR WEN HE T T K S Geeignet
11
VR WEN HE K S Geeignet
12
VR WEN HE K S Geeignet
13
VR WEN HE DE 3830-301 Geeignet
14 DE3930-331
VR WEN HE K DE 3930-331 Geeignet
15
VR WEN HE T K DE 3830-301 Geeignet
WF 01
VRWENWF | K K K S Geeignet
HE 02
VRWENPE | K K K S Geeignet
01
VR WEN PE S Geeignet
02
VR WEN PE K DE 3627-401 Geeignet
03
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VR WEN PE S Geeignet
04
VRWENPE | T T T T S Geeignet
05
VR WEN PE S Geeignet
06
VR WEN PE S Geeignet
07
VR WEN PE K S Geeignet
08
VR WEN PE K S Geeignet
09
VRWENPE | T T K T S Geeignet
10
VR WEN PE K S Geeignet
11
VRWENPE | T T K T DE 3727-331 Geeignet
12
VR WEN PE K S Geeignet
13
VR WEN PE S Geeignet
14
VRWENSZ | T T K S Geeignet
01
VRWENSZ | T T K S Geeignet
02
VR WEN SZ T K S Geeignet
03
VR WEN WF S Geeignet
01
VR WEN WF K K S Geeignet
02
VR WEN WF T K S Geeignet
03
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VR WEN WF K T S Geeignet
04
VR WEN WF S Geeignet
05
VR WEN WF K S Geeignet
06
VR WEN WF T K T S Geeignet
07
VR WEN WF K S Geeignet
08
VR WEN WF DE 4029-401 Geeignet
09
VR WEN WF T K K S Geeignet
10
VR WEN WF K S Geeignet
SZ 01
VR WEN K S Geeignet
WOB HE 01

Im Ergebnis der gebietsbezogenen Umweltprifung sind alle VR WEN des Planentwurfes aus
Umweltsicht in Ermangelung glinstigerer Alternativen fir eine Festlegung geeignet. Es wird
einerseits deutlich, dass die Festlegungen aufgrund der bereits im Zuge von Potenzialana-
lyse, Grobprifung und regionalplanerischen Einzelfallprifung erfolgten umfassenden Be-
ricksichtigung von Umweltzielen und -belangen keine schwerwiegenden negativen Umwelt-
auswirkungen hoher Konfliktintensitat erwarten lassen und somit aus Umweltsicht grund-
satzlich als fiir eine Festlegung geeignet bewertet werden. GleichermaRen ist jedoch zu er-
kennen, dass eine vollstandige Konfliktfreiheit oder eine vollstandige Vermeidung voraus-
sichtlich erheblicher Umweltauswirkungen unter der Pramisse der zwingend erforderlichen
Erreichung des gesetzlichen Flachenziels zur Festlegung von VR WEN im Gebiet des Grol3-
raums Braunschweig nicht moglich ist. Es verbleiben fir 19 Festlegungen erhebliche Um-
weltauswirkungen von geringer und fir weitere 55 Festlegungen voraussichtlich erhebliche
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Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat. Hiervon ausgenommen sind allein die reinen Be-
standssicherungen, in denen ausschliel3lich vorhandene Windparks planerisch gesichert
werden (13 VR WEN). In diesen Fallen kommt es durch den hier zu prifenden Plan nicht zu
zusatzlichen negativen Umweltauswirkungen. Denn vor dem Hintergrund der Regelungen
zum Repowering des § 16b BImSchG kdnnen die vorhandenen WEA in diesen Windparks auch
ohne die Festlegung als VR WEN und unabhangig vom Erreichen der Flachenziele jederzeit
durch moderne WEA ausgetauscht werden, soweit in den erforderlichen Genehmigungsver-
fahren eine Vereinbarkeit mit dem Fachrecht sichergestellt werden kann. Unabhangig von
der Festlegung im Regionalplan ist daher also in den nachsten Jahren mit dem Austausch
dieser Alt-Anlagen zu rechnen.

4.2 Umweltauswirkungen des Gesamtplans
4.2.1 Teilrdumliche Kumulation von Umweltauswirkungen der Festlegungen fiir Wind-
energie

Relevante teilraumlich kumulativ wirkende Umwelteffekte von VR WEN konnen aufgrund
groBraumiger Wirkmechanismen insbesondere fur die Schutzgiter Mensch, Landschaft und
Tiere auftreten. Diese werden im Folgenden vertiefend betrachtet. Fir die anderen Schutz-
guter ist nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen durch teilrdumliche Kumulation zu
rechnen.

Schutzgut Mensch

Die — subjektiv in unterschiedlichem Ausmal - als storend empfundenen visuellen Wirkun-
gen von Windparks auf die benachbarte Wohnbevdlkerung sind nicht auf die einzelnen im

Entwurf dargestellten VR WEN und den angesetzten Vorsorgeabstand von 1.000 m 12 zu
Wohnnutzungen im baurechtlichen Innenbereich (Ortslagen, im Zusammenhang bebaute
Ortsteile) beschrankt. Im Rahmen der regionalplanerischen Einzelfallpriifung der VR WEN
konnte indes durch Berlcksichtigung des sog. ,120-Grad-Kriteriums" sichergestellt werden,
dass keine Ortslagen mit potenziellen WEA umstellt werden, sodass entsprechende negative
Effekte, die auch durch ein kumulatives Zusammenwirken mehrerer benachbarter Windparks
ausgelost werden kdnnen, nicht auftreten.

Eine Uberbelastung einzelner Teilrdume des Planungsraumes kann jedoch auch bei Einhal-
tung des 120-Grad-Kriteriums durch die raumliche Konzentration mehrerer Windparks in en-
ger Nachbarschaft auftreten. Diesbeziiglich sind negative Kumulationseffekte insbesondere
im Stidwesten des Landkreises Peine (zwischen Peine und Hohenhameln) festzustellen. Hier

12 paw. geringeren Abstanden zu derartigen Gebdauden mit vorhandenen oder genehmigten raumbedeutsamen
Windenergieanlagen, die bereits im Bestand den 1.000 m Abstand unterschreiten.
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werden sieben VR WEN festgelegt, die lediglich 1,5 bis unter 3 km voneinander entfernt sind,
sodass uberall innerhalb dieses Raumes mit einer deutlichen Sichtbarkeit von Windenergie-
anlagen zu rechnen ist. Jedoch sind zahlreiche der dort festgelegten VR WEN bereits mit
Windenergieanlagen bebaut, sodass der hier zu prufende Plan nur bedingt zusatzliche nega-
tive Auswirkungen auslost. Weitere negative Kumulationseffekte sind im Norden des Land-
kreises Helmstedt siidostlich von Wolfsburg zu erwarten. Hier werden acht VR WEN festge-
legt, die unter 3 km voneinander entfernt sind, so dass auch innerhalb dieses Raumes mit
einer deutlichen Sichtbarkeit von Windenergieanlagen zu rechnen ist. Belastungsmindernd
wirken sich die Waldflachen zwischen den VR WEN aus, die die Sichtbarkeit potenzieller
Windenergieanlagen in Teilbereichen deutlich einschrankt. Im Norden des Landkreises Gif-
horn sind negative Kumulationseffekte moglich, jedoch kumulieren hier lediglich max. drei
benachbarte VR WEN, die zumeist durch Waldbereiche voneinander getrennt sind, so dass
die Sichtbarkeit potenzieller Windenergieanlagen in Teilbereichen deutlich reduziert wird.

Unter Beachtung des zwingend zu erreichenden gesetzlichen Flachenziels fir die Festlegung
von VR WEN im GroRBraum Braunschweig und in Ermangelung besser geeigneter Alternativen
ist festzustellen, dass die sich ergebenden kumulativen Beeintrachtigungen als vertretbar zu
bewerten sind, zumal das 120-Grad-Kriterium im gesamten Verbandsgebiet flachendeckend
eingehalten wird.

Schutzgut Landschaft

Infolge der Fernwirkungen von WEA verandern diese das Landschaftsbild und dessen Eig-
nung fur die ruhige, naturbezogene Erholung auch deutlich Gber die durch das Bauwerk in
Anspruch genommene Flache hinaus. Breuer (2001) empfiehlt, in einem Radius vom 15-fa-
chen der Anlagenhohe um den Anlagenstandort von moglicherweise erheblichen Beeintrach-
tigungen der Landschaft auszugehen. Entsprechend der zukiinftig zu erwartenden Gesamt-
hohe von Binnenland-WEA von 240 m (siehe auch Kapitel 3.1.1 Begriindung) ware demnach
in einem Umkreis von 3,6 km um einzelne WEA mit (im Sinne der Eingriffsregelung kompen-
sationspflichtigen) erheblichen Beeintrachtigungen der Landschaft zu rechnen. Aufgrund
dieser Fernwirkungen steht ebenso wie beim Schutzgut Mensch grundsatzlich eine potenzi-
elle Uberbelastung einzelner Landschaftsrdaume des Planungsraumes im Fokus der Priifung
auf kumulierende Wirkungen. Bei einer Unterschreitung eines Abstands von 7,2 km zwischen
zwei VR WEN zueinander kommt es zu einer Uberlappung der Wirkrdume dieser Windparks.

Wie die Abb. 8: zeigt, tiberlagern sich die Wirkraume aller festgelegten VR WEN und nehmen
grol3e Teile des Planungsraumes ein. Es kommt zu einer groSraumigen visuellen Beeintrach-
tigung des Landschaftsbildes. In manchen Bereichen (u.a. siidwestlich von Peine, stidlich von
Schoppenstedt, bei Lebenstedt, im Siidosten des Landkreises Gifhorn) zeigt die Betrachtung
der Vorpragung durch Bestands-Windparks bereits eine Kumulation mit sich Uberlagernden
Zonen von visueller Beeintrachtigung. Durch Neufestlegungen von VR WEN vergroRern sich
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die Kumulationsbereiche und es kommen neue hinzu. Die Schwere der Auswirkungen ist ins-
besondere im Landkreis Gifhorn durch die vorhandenen Walder herabgesetzt, da aus den
Waldern heraus und in ihren Randbereichen oftmals eine wirkungsvolle Sichtverschattung
besteht und die theoretischen Wirkraume in der Realitat nicht zusammenwirken, da einzelne
oder mehrere Anlagen nicht sichtbar sind.

In der Gesamtschau treten durch das Sachliche Teilprogramm Windenergie zusatzliche ku-
mulative Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft auf. Aufgrund der teilraumig vorhandenen
Vorpragung, der z.T. bestehenden Sichtverschattung durch Walder und der weitest gehenden
Vermeidung einer Betroffenheit besonders bedeutsamer (gem. einer bundesweiten Unter-
suchung des BfN, ,Bedeutsame Landschaften in Deutschland”) Landschaftsraume (z.B. Harz,
Elm- und Lappwald, Aller- und Untere Leineniederung) sind die kumulativen Wirkungen nicht
als schwerwiegend und unzumutbar zu bewerten. Uberdies ist eine Vermeidung der Uberla-
gerung von Fernwirkungszonen der Windenergieanlagen durch eine ggfs. angepasste Pla-
nung schon aufgrund der Bestandssituation, aber insbesondere auch mit Blick auf das zwin-
gend zu erreichende gesetzliche Flachenziel fur die Festlegung von VR WEN planerisch nicht
moglich. Bei einem Abstand von mind. 7,2 km zwischen einzelnen VR WEN wurde das Fla-
chenziel von 3,18 % der Flache des Verbandsgebietes sehr deutlich verfehlt.

Teilschutzgut Tiere

Die von raumbedeutsamen Windparks ausgehende Storung und Kollisionsgefahr fir Vogel
und Fledermaduse kann sich unter besonderen Voraussetzungen kumulativ negativ auf inter -
/intraregionale Funktionsbezlge, z.B. Bewegungen zwischen Brutstandort und Nahrungs ha-
bitat oder Zugbewegungen zwischen Sommer- und Winterquartieren auswirken. Zu betrach-
ten sind in diesem Zusammenhang insbesondere Leitlinien fir den Vogelzug sowie moglich-
erweise bereits auf Ebene der Regionalplanung erkennbare planungsrelevante Austausch-
beziehungen zwischen Natura 2000-Gebieten. Letztgenannte werden separat in Kapitel
4.2.3 gepruft. Darlber hinaus sind kumulativ negative Auswirkungen auf die lokale Popula-
tion windenergieempfindlicher Arten denkbar, sofern sich die geplanten VR WEN auf ggf. be-
stehende regionale Verbreitungsschwerpunkte der betroffenen Art konzentrieren.

Eine schwerwiegende Beeintrachtigung von Verbreitungsschwerpunkten windenergieemp-
findlicher Arten, insbesondere Rotmilan aber auch Rastgebiete sowie von bedeutenden Leit-
linien des Vogelzugs, wurde bereits im Zuge der regionalplanerischen Einzelfallprifung sowie
im Ergebnis der gebietsbezogenen Umweltprifung ausgeschlossen. Somit kann auch eine
Kumulation von Beeintrachtigungen ohne weitere Prifung ausgeschlossen werden.
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4.2.2 Summarische Priifung von Umweltauswirkungen

Die Umsetzung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie ist auch Uber die gebietsbezoge-
nen Auswirkungen einzelner Standorte hinausgehend mit negativen und positiven Umwelt-
auswirkungen verbunden. Diesbezliglich werden die einzelnen gebietsbezogenen und bereits
absehbaren Auswirkungen addiert und in Summe beurteilt.

Folgende Uberlegung liegt der summarischen Betrachtung zu Grunde: Auf der Grundlage em-
pirischer Studien zum Flachenbedarf pro Megawatt (MW) installierter Windleistung lasst sich
bei optimaler Auslastung von Vorranggebieten Windenergienutzung in Abhangigkeit von der
angesetzten Leistung einer fiktiven WEA Uberschlagig die maximal mogliche Anlagenzahl auf
den bereitgestellten Festlegungsflachen und daraus im Weiteren ebenfalls Giberschlagig die
zu erwartenden Flachenbedarfe sowie weitere Kennzahlen ermitteln. Pro Megawatt Anla-
genleistung ist aufgrund von aus betriebswirtschaftlichen und technischen Griinden einzu-

haltenden Mindestabstanden der Anlagen untereinander ein Flichenbedarf von 4,84 hal3
anzunehmen. Da verschiedene Faktoren, die diesen Wert beeinflussen konnen, wie die tat-
sachliche Anlagenleistung, Rotordurchmesser oder die Ausrichtung zur Hauptwindrichtung,
noch nicht bekannt sind, wird nachfolgend ein konservativer, aufgerundeter Wert von 5
ha/MW angenommen. Auf den insgesamt 16.602 ha Vorrangflachen (Rotor-Out) waren dem-
zufolge ca. 3.320 MW Anlagenleistung installierbar. Bei einer optimalen Ausnutzung der ge-
planten Flachenkulisse ergeben sich die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten leistungsab-
hangigen maximal zu errichtende Anlagenzahlen.

Tab. 9: Maximal neu zu errichtende Anzahl von WEA auf den VR WEN in Abhangigkeit der Anla-
genleistung

Maximale Anlagenzahl

Leistungsklasse
£ in allen VR WEN 14

5 MW 664
6 MW

(entspricht Referenz- 553
anlage)

7MW L74

13 vgl. Einig, K., Heilmann, J. und Zaspel, B. 2011; Schmidt-Kanefendt, H.-H. 2010

14 Unter der Annahme eines vollstandigen Repowerings aller bestehenden Windenergieanlagen.
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Gegenwartig bestehen im Verbandsgebiet bereits 402 Windenergieanlagen, von denen fur
51 ein Ruckbau geplant ist. Weitere 233 Windenergieanlagen sind in Planung und grofRten-
teils bereits genehmigt. Von den insgesamt 402 Anlagen im Verbandsgebiet befinden sich

232 innerhalb der geplanten VR WEN 12, Im Zuge eines vollstandigen Repowerings der be-
stehenden Alt-Anlagen mit moderneren Anlagen der o.g. Leistungsklassen ware eine signi-
fikante Abnahme der Gesamt-Anlagenzahl in der Region moglich. Diese bereits genutzte Fla-
che wird bei einem konsequenten Repowering auf den regionalplanerisch gesicherten Fla-
chen optimaler ausgenutzt, so dass bei zunehmender installierter Leistung die Flachenbean-
spruchung relativ gesehen ricklaufig sein wird.

Neben den vor diesem Hintergrund bewirkten raumbezogenen Umweltauswirkungen wird
die Substitution konventioneller Energietrager als nicht raumbezogene Wirkung betrachtet.

Flachenbeanspruchung

Betroffene Schutzgtiter: Mensch, Pflanzen und Tiere, Flache und Boden, Wasser, Kulturelles
Erbe

Durch die Flacheninanspruchnahme von WEA im Freiraum betroffene Schutzguter sind in
erster Linie die Schutzglter Boden und Flache, fir die im Bereich der versiegelten Flachen
ein Totalverlust aller Funktionen zu konstatieren ist, das Schutzgut Pflanzen und Tiere, das
Schutzgut Menschen, fur das durch den Flachenverlust nutzbare Freiflache reduziert wird
sowie ggf. das Schutzgut Wasser und Kulturguter.

Da zum Zeitpunkt der Planung der VR WEN keine abschlieBenden Angaben tber voraussicht-
liche Flacheninanspruchnahmen und Versiegelung durch WEA und zugeharige Infrastruktur
gemacht werden kann, wird pauschal von einer Gesamt-Flachenbeanspruchung von 0,5 ha
und einer Versiegelung von 0,25 ha je Anlage ausgegangen 16, In der folgenden Tabelle wer-
den die Flachenbeanspruchung und Versiegelung bei Vollausschopfung der geplanten Vor-
ranggebiete dargestellt.

Tab. 10:  Flacheninanspruchnahme der Windenergienutzung bei Vollauslastung der VR WEN im
Vergleich zum aktuellen Flachenbedarf durch Bestandsanlagen

. Maximale Anla- | Flachenbeanspru- .
Leistungsklasse Versiegelung
genzahl chung
5 MW 664 332 ha 166 ha
15 stand: August 2024
16 ygl. u.a. KNE 2022
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Maximale Anla- | Flachenbeanspru-

Leistungsklasse Versiegelun
8 genzahl chung 8 8

6 MW

(entspricht Refe- 553 276,5 ha 138,25 ha

renzanlage)

7 MW 474 379,2 ha 118,5 ha

Bestandsanlagen,

ohne die sich im Ge-
nehmigungsverfah- | 402 201 ha 700,5 ha
ren befindlichen An-
lagen

Bestandsanlagen,
innerhalb VR WEN

232 166 ha 58 ha

Durch die Umsetzung der Festlegungen im Sachlichen Teilprogramm Windenergie werden
schatzungsweise Flachen in einem Umfang von rund 118,5 ha bis 138,25 ha versiegelt. Unter
Berlcksichtigung der Bestandsanlagen innerhalb der geplanten VR WEN kann etwa mit einer
Verdopplung der versiegelten Flache gerechnet werden. Zu berticksichtigen sind auch die be-
reits Uber 200 in Planung befindlichen und grof3tenteils genehmigten Anlagen innerhalb der
vorhandenen VR WEN sowie die mogliche Reduzierung der Anlagenzahl im Zuge des
Repowerings, sodass die durch die Festlegung tatsachlich verursachte zusatzliche Versiege-
lung reduziert wird. Gegenlber dem Planungs-Nullfall ohne regionale Steuerung der Wind-
energienutzung ware ein zusatzlicher Zubau von WEA aul3erhalb der zur Festlegung vorge-
sehenen Vorranggebiete nicht auszuschlieBen, sodass tendenziell mit einem hoheren Fla-
chenverbrauch, insbesondere auch im Zusammenhang mit der ErschlieBung der zusatzlichen
und weniger geblndelten Anlagenstandorte zu erwarten ware.

Aus der von der Neuversiegelung potenziell betroffenen Flache kann auf Basis der aktuellen
Landnutzung innerhalb der geplanten Gebietsgrenzen eine tberschlagige Einschatzung zum
aus der Bodenbeanspruchung ggf. resultierenden umweltfachlichen Konfliktpotenzial erfol-
gen. Die Anteile verschiedener Landnutzungsformen innerhalb der VR WEN zeigen, dass so-
wohl intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen als auch forstwirtschaftliche Waldgebiete
durch die Errichtung von WEA betroffen sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass ho-
herwertige Biotopstrukturen und naturnahe, wenig gestorte Boden aufgrund ihres stark be-
grenzten Vorkommens innerhalb der Vorranggebiete im Rahmen der Detailplanungen von
konkreten WEA-Standorten von Versiegelung und Uberbauung groBtenteils freigehalten
werden konnen. Die Versiegelung konzentriert sich auf die weniger empfindlichen durch
Land- und Forstwirtschaft gepragten Biotopstrukturen und Boden innerhalb der VR WEN. In
den landwirtschaftlich gepragten Bereichen im Siden des Verbandsgebietes (Landkreise
Helmstedt, Wolfenbiittel und Goslar, Stiden des Landkreises Peine, Stadt Salzgitter) sind
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groRflachige Vorkommen von Boden mit hoher bis daul3erst hoher naturlicher Bodenfrucht-
barkeit verzeichnet. Aufgrund des teilweise flachendeckenden Vorkommens innerhalb der VR
WEN, kann eine Betroffenheit dieser schutzwtirdigen Boden nicht vermieden werden.

Visuelle und akustische Belastung von Wohngebieten

Betroffene Schutzgiiter: Mensch

Die Erheblichkeit visueller und akustischer Storungen von Wohnnutzungen ist in erster Linie
abhangig vom Abstand zwischen der beeintrachtigenden WEA und den betroffenen Wohn-
gebduden. Durch die Berticksichtigung eines VVorsorgeabstands von 1.000 m zu vorhandenen
Siedlungsbereichen und Wochenendhaus-, Camping-, Ferienhaus- und Klinikgebieten sowie
zu bauleitplanerisch gesicherten Siedlungsbereichen und eines Vorsorgeabstandes von 600
m zu Splittersiedlungen und Einzelhdausern wurden unzumutbare Belastungen der Bevolke-
rung fur die Neuausweisung bereits durch das gesamtraumliche Planungskonzept grund-
satzlich ausgeschlossen. Ausnahme bilden die Bestandsgebiete, deren Abstande 1.000 m
bzw. 600 m unterschreiten konnen. An dieser Stelle soll dartiber hinaus der Grad der aus der
Gesamtheit der Festlegungen resultierenden Beeintrachtigung summarisch fir das gesamte
Planungsgebiet gepriift werden. Hierzu erfolgt eine Analyse der innerhalb verschiedener Ent-
fernungen zu den geplanten Vorranggebieten gelegenen Siedlungsflachen in Bezug zu Be-
lastungszonen.

Tab. 11:  Gegeniiberstellung der Wohnbaufldachen in Ortslagen in verschiedenen Entfernungsbe-

reichen
Anteil an Wohnbauflachen im Abstandsbereich
Eingehaltener
Abstand VR WEN
ha %
< 1.000 m 119,5 0,36
1.001-1.500 m 5.876,7 17,78
1.501-2.000 m 5.413,1 16,38

Es zeigt sich in der Betrachtung der verschiedenen Abstande eine heterogene Betroffenheit.
Im Abstandsbereich unter 1.000 m zeigt sich die geringste Betroffenheit von 0,36 % der Be-
lastung durch VR WEN. Die Belastung ergibt sich hier aus der Vorbelastung durch Bestands-
windparks. Ein Drittel der Siedlungsflache (Wohnnutzung) im Verbandsgebiet ist durch VR
WEN in < 2.000 m Entfernung beeinflusst. Weniger als ein Fiinftel sind jedoch von voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (< 1.500 m) betroffen.
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Storungen und Gefahrdung der Avifauna und Fledermause

Betroffene Schutzgiiter: Schutzgut Tiere und Pflanzen

Eine mogliche Betroffenheit windenergieempfindlicher Vogelarten mit fur die Regionalpla-
nung relevantem Raumanspruch wurde im Rahmen der regionalplanerischen Einzelfallpru-
fung sowie der gebietsbezogenen Umweltprifung geprift. In der Gesamtbetrachtung ist die
Frage zu stellen, inwieweit die Planung ggf. dartber hinaus eine Beeintrachtigung der lokalen
Populationen von Arten auslosen kann, die im Zuge der Einzelfallprifung nicht naher be-
trachtet wurden. Hierzu werden folgende Problemkreise betrachtet:

e Die geplanten Vorranggebiete weisen aufgrund des Uberwiegenden Flachenanteils
von intensiv ackerbaulich genutzten Flachen und Waldflachen innerhalb der Gebiets-
abgrenzungen eine allgemeine Bedeutung fir Brutvogelarten des Offenlandes und
des Waldes auf. Erganzend kann bei Griinlandnutzung auch eine Bedeutung fir Wie-
senbriter bestehen. Jedoch ist Grinland im Verbandsgebiet lediglich sehr geringfligig
betroffen.

Der aktuellen Fachliteratur zufolge kann von einer meist geringen Empfindlichkeit dieser
Brutvogelarten des Offenlandes gegenuber WEA mit einem Meideverhalten von maximal
200 m bis 400 m und einer geringen Kollisionsgefahrdung ausgegangen werden, sodass auf
den gesamten Planungsraum bezogen nicht mit einer Verdrangung bestimmter Offenland-
arten zu rechnen ist. Dies gilt umso mehr fir die VR WEN, die sich auf bestehende Windparks
konzentrieren. Zudem stehen im Zuge der Eingriffsregelung auf Genehmigungsebene fur
evtl. betroffene Offenlandarten geeignete Vermeidungs- und KompensationsmalRnahmen
zur Verfliigung.

Kollisionsgefdahrdete Gro3- und Greifvigel

Zum Schutz von windenergieempfindlichen Grof3- und Greifvogelarten wurden EU-Vogel-
schutzgebiete (SPA) grundsatzlich von WEA freigehalten. Ferner wurden Schutzgebiete, die
laut Standarddatenbogen als Lebensraum planungsrelevanter Grol3-/ Greifvogelarten die-
nen, im Rahmen der Einzelfallpriifung (gebietsbezogene Umweltpriifung) berlicksichtigt. Im
Rahmen der regionalplanerischen Abwagung wurden weitere wertgebende Bereiche (wie
Dichtezentrum des Rotmilans) bertiicksichtigt und haben im Einzelfall zu veranderten Fla-
chenabgrenzungen gefihrt. Aufgrund dieser umfangreichen Berticksichtigung der Schutzer-
fordernisse windenergieempfindlicher Grol3- und Greifvogelarten mit groRen Aktionsraumen
und da bereits fir die einzelnen Individuen eine erhebliche Beeintrachtigung vermieden wer-
den kann, ist nicht mit negativen Effekten des Sachlichen Teilprogramms Windenergie auf
lokale und regionale Populationen zu rechnen.

Aufgrund der zuklnftig zu erwartenden grolBeren Anlagenhohen mit einer Gesamthohe von
240 m bei Nabenhdhen von ca. 170 m zeichnen sich zudem in der Tendenz positive, die
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Avifauna entlastende Wirkungen ab. Soweit die Rotoren dieser Anlagen grof3ere Mindestab-
stande von der Bodenoberflache aufweisen, fuhrt dies zu einer Minderung von Kollisionsri-
siken fir bodennah bzw. in mittleren Hohen fliegende Arten, wie bspw. den Weihenarten so-
wie dem Uhu.

Fledermause

Es liegen keine Erhebungen zum Vorkommen von Individuen vor. Dennoch kann die Aussage
getroffen werden, dass aufgrund des z.T. hohen Strukturreichtums innerhalb der Gebietsab-
grenzungen ein hohes Lebensraumpotenzial insbesondere fiir auf Wald und z.T. auf Gewas-
ser angewiesene Fledermausarten vorliegt. Vor dem Hintergrund der Moglichkeiten, im Rah-
men des Zulassungsverfahrens auf festgestellte windenergieempfindliche Fledermausvor-
kommen durch Abschaltalgorithmen zu reagieren, kdnnen nachteilige Auswirkungen des
Sachlichen Teilprogramms Windenergie durch Totung auf lokale Fledermauspopulationen
ausgeschlossen werden. Auch eine Zerstorung/Beschadigung von Quartieren, insbesondere
innerhalb von VR WEN in Waldgebieten, kann durch geeignete Standortwahl sowie bei Bedarf
das Anbringen von Fledermauskasten vermieden bzw. kompensiert werden, sodass auch hier
ein negativer Einfluss auf die lokale Population nicht zu erwarten ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen der lokalen Populationen von windenergieempfindlichen Vo-
gelarten des Offenlandes sowie von windenergieempfindlichen Fledermausarten konnen
demzufolge ausgeschlossen werden.

Visuelle Belastung der Landschaft

Betroffene Schutzgiiter: Landschaft, Mensch (Erholung)

Innerhalb der Gebietskulisse des Sachlichen Teilprogramms Windenergie sind unterschiedli-
che Landschaftsraume betroffen. Wahrend im Norden des Verbandsgebietes im Land-
schaftsbildraum der siidlichen Liineburger Heide (im Landkreis Gifhorn) insbesondere auch
grol3flachig Nadelwalder betroffen sind, befinden sich die Festlegungen im mittleren Bereich
des Verbandsgebietes vor allem auf (monotonen) ackerbaulich genutzten Flachen der Calen-
berg-Hildesheimer und Braunschweiger Borde sowie der Burgdorf-Peiner Geest. Struktur-
reicher sind das Ostbraunschweigisches Hugelland im Osten und das Innerstebergland und
nordliches Harzvorland im sidlichen Teil des Verbandsgebietes. Aber auch hier sind tber-
wiegend ackerbaulich genutzte Flachen betroffen. Landschaftsraume besonderer Eigenart,
wie beispielsweise naturnahe Flussniederungen oder Laubwalder sind nur im Einzelfall und
eher randlich betroffen. Eine erhdhte Betroffenheit von Landschaftsbildraumen hoher Eigen-
art ist im Bereich der sudlichen Lineburger Heide, der Allerniederung sowie des Innersteber-
glands und nordliches Harzvorlands gegeben. Besonders bedeutsame Landschaftsraume
(gem. BfN) wie der Harz und die Aller- und Untere Leineniederung wurden vollstandig von
den Festlegungen ausgespart, die besonders bedeutsamen Landschaftsraume Dromling und
Elm- und Lappwald sind geringfligig betroffen.
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Neben den direkt betroffenen Waldgebieten befinden sich z.T. als Landschaftsschutzgebiete
ausgewiesenen und/oder zur Erholung genutzte Waldgebiete an die VR WEN angrenzend
bzw. in direkter Nahe. Hier schranken jedoch die vorhandenen Waldgebiete die Sichtbarkeit
pot. Windenergieanlagen ein, bzw. sind die Anlagen aus den zur Erholung genutzten Waldern
heraus nicht oder nur selten sichtbar.

Der landschaftliche Wert innerhalb vieler VR WEN selbst ist durch die bestehenden Vorpra-
gungen durch bereits vorhandene WEA oder Freileitungen sowie die teilweise Nahe zu Bun-
desautobahnen bereits vorbelastet. Die umseitige Abbildung stellt die erheblich visuell be-
eintrachtigten Flachen durch VR WEN und durch Bestands-WEA dar. Sie veranschaulicht die
durch bestehende WEA vorgepragte Landschaftsbereiche und den durch VR WEN neu belas-
teten Bereich. Dabei wird fur die Wirkzone fur visuelle Belastungen der Landschaft die 15-
fache Anlagenhohe angenommen, was bei der Referenzanlage fir das Teilprogramm Wind-
energie des RROP von 240 m Hohe eine Belastung im Umkreis, von 3,6 km ergibt. Innerhalb
dieses 3,6 km Umkreises sind z.T. Altanlagen zumeist mit geringerer Hohe vorhanden, die als
Vorpragung ebenfalls mit der 15-fachen Anlagenhohe von der Neubelastung abzugrenzen ist
(grau schraffierte Bereiche in der Abbildung). Als Neubelastung ist nur der Teil der Wirkzone
anzusprechen, der zuvor nicht durch vorhandene WEA vorbelastet war (rote Schraffur in der
nachfolgenden Abbildung).
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Raumliche Verteilung der VR WEN im Verbandsgebiet mit Fernwirkungszonen

Abb. 8:

196 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

Die Vorbelastung der Landschaft durch Bestandsanlagen, die aufgrund verschiedener entge-
genstehender Belange nicht in VR WEN festgelegt werden, aber Bestandsschutz geniel3en,
wird ebenfalls dargestellt. Nicht berticksichtigt ist die Sichtverschattung durch Waldflachen,
gleichwohl sind die Walder der Region aufgrund dieses Effekts in der Abbildung gesondert
hervorgehoben.

In der folgenden Tabelle sind die betroffenen FlachengroRen von Vorpragung und Neubelas-
tung gegenubergestellt. Es wird erkennbar, dass durch den Plan eine deutliche Zusatzbelas-
tung vorbereitet wird, die sich wie in Abb. 7 erkennbar relativ gleichmaldig uber das Ver-
bandsgebiet verteilt.

Tab. 12:  Gegeniberstellung der Vor- und Neubelastung des Landschaftsbildes

Visuelle Belastung der Landschaft in 3,6 km Zone um VR
WEN

Vorpragung durch vorhan- | Neubelastung durch VR
den und genehmigte Alt- WEN

anlagen (rote Schraffur in Abb. 7)
(graue Schraffur in Abb. 7)

FlachengroRe 268.861 ha 155.210 ha

424.071 ha

Anteil an der Ge-
samtflache des 52,8 % 30,5 %
VVerbandsgebiets

Primarenergiegewinnung/ Substitution von Kohle und Ol

Betroffene Schutzgiiter: Mensch, Klima/ Luft

Die Windenergienutzung stellt eine leistungsstarke Alternative zu konventionellen, fossilen
und atomaren Energiequellen dar. Sie tragt auf diese Weise einerseits zur Sicherung der
Energieversorgung Uber die Reichweite fossiler Energietrager wie Kohle und Gas hinaus bei
und ist als ,saubere” Energiequelle auch ein wichtiges Element des Klimaschutzes, da sie
Energie ohne den Ausstol3 von CO, in die Atmosphdre erzeugt. Windenergieanlagen substi-
tuieren einen Teil der konventionellen Energietrager und sparen jene Menge an CO; ein, die

diese im Zuge der Erzeugung einer dquivalenten Energiemenge freisetzen wiirden17. Die

17 Die Windenergienutzung hinterl&sst dartiber hinaus keine radioaktiven Abfélle und stellt gegeniber der ebenfalls treibhausgasemissi-
onsfreien Kerenergie auch eine sicherere Alternativ dar.

80

197 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

Windenergienutzung nimmt somit eine zentrale und unverzichtbare Rolle in den Klima-
schutzbestrebungen des Bundes, des Landes Niedersachsen und des Regionalverbandes
GroBraum Braunschweig ein.

Auf den rd. 16.602 ha Vorrangflachen kann bei optimaler Ausnutzung der Flachen eine Anla-
genleistung von etwa 3.320 MW errichtet werden. Zusatzlich erzeugen die Bestandsanlagen
auBerhalb der VR WEN, fir die laut aktueller Rechtslage Bestandsschutz mit der Option des
Repowerings besteht, regenerative Energie. Geht man von einer konservativen Volllaststun-
denzahl von etwa 1.800 h/a aus, liel3e sich damit eine jahrliche Gesamtstrommenge von
5.976 GWh/a gewinnen. Die entsprechend dieses Energieertrags als Folge der Substitution
fossiler Energiequellen anzunehmende CO,-Einsparung kann durch Multiplikation des theo-
retischen Gesamtenergieertrags aus der Windenergienutzung mit einem Durchschnittswert
der CO,-Einsparung pro kWh (775 g/KWh)18 berechnet werden. Hieraus ergibt sich eine
durch die Festlegungen des Sachlichen Teilprogramms Windenergie ermdglichte CO.-Ein-
sparung von ca. 4,63 Mio. t pro Jahr. Damit verbunden ist zudem auch eine Vermeidung der
Emission anderer Luftschadstoffe.

Betroffene Schutzgiiter: alle

Die Substitution endlicher Ressourcen wie Kohle und Ol, deren Férderung, Transport und
Konditionierung durch die Windenergienutzung tragt zur Vermeidung erheblicher negativer
Umweltauswirkungen bei.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern

Wechselwirkungen zwischen den betroffenen Schutzgitern, die ihrerseits negative Umwelt-
auswirkungen nach sich ziehen kdnnten, sind nicht zu erwarten.

423 Auswirkungen auf Schutzgebiete des europaischen 6kologischen Netzes Natura
2000

Im Planungsraum des Regionalverbands GroRraum Braunschweig und bis 5 km uber die
Grenzen des Verbandsgebiets hinaus sind insgesamt 14 EU-Vogelschutzgebiete und bis zu
3 km aulRerhalb des Verbandsgebiets 54 FFH-Gebiete vorhanden. Entsprechend des durch-
geflihrten Screenings (siehe Kapitel 5.2) befinden sich von diesen 68 Natura 2000-Gebieten
insgesamt 22 Gebiete im ndaheren Umfeld von VR WEN, sodass eine ebenengerechte (dem
Planungsmalistab entsprechende) FFH-VP durchgefiihrt worden ist (siehe Kapitel 5.3).

Potenzielle Beeintrachtigungen durch Flacheninanspruchnahmen oder Eingriffe innerhalb
von Natura 2000-Gebieten konnen aufgrund der Berticksichtigung dieser Gebiete als Nega-

18 ygl. UBA 2014
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tivkriterien im Rahmen der gesamtraumlichen Potenzialanalyse nicht auftreten. Lediglich ge-
genuber mittelbaren Wirkungen von WEA empfindliche Schutzgebiete sind daher als pla-
nungsrelevant einzustufen und ggfs. weitergehend zu prifen. Hierbei spielt die Entfernung
zwischen VR WEN und den Schutzgebieten eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung, ob
Beeintrachtigungen auftreten konnen. Dies berticksichtigend wurde zunachst ein Screening
durchgefiihrt (siehe Kap. 5.2). Im Ergebnis dieses Screenings konnten fiir 15 FFH-Gebiete
und sieben EU-Vogelschutzgebiete Beeintrachtigungen durch die geplanten VR WEN nicht
von vornherein ausgeschlossen werden. Fir diese 22 Natura 2000-Gebiete ist sodann eine
ebenengerechte Vorprifung der FFH-Vertraglichkeit durchgefiihrt worden (siehe Kap. 5.3).
Nach Abschluss der Vorprifung konnten fiir alle gepriiften Natura 2000-Gebiete Beeintrach-
tigungen entweder aufgrund nicht empfindlicher Schutz- und Erhaltungsziele oder aus der
Kombination von auf die Schutz- und Erhaltungsziele bezogenen Erheblichkeitsschwellen
und der spezifischen Entfernung zwischen Schutzgebiet und VR WEN fir alle Planfestlegun-
gen ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Vorprifungen wurden — sofern erforderlich -
auch bereits mogliche kumulative Beeintrachtigungen der Natura 2000-Gebiete betrachtet.
Auch diesbeztiglich wurden keine Beeintrachtigungen festgestellt. Somit sind erhebliche ku-
mulative Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten auch mit Blick auf den Gesamtplan
nicht zu erwarten.
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Abb. 9: Ubersicht der einer schutzgebietsbezogenen Priifung zu unterziehenden FFH- und Vo-

gelschutzgebiete im Regionalverband GroRraum Braunschweig und angrenzenden

Nachbarregionen
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Gegenstand der weiteren Betrachtung sind aus diesem Grunde lediglich potenzielle summa-
rische Beeintrachtigungen groBraumiger Austauschbeziehungen zwischen den Natura 2000-
Gebieten der Region. Grolraumige Austauschbeziehungen windkraftempfindlicher Arten
(Vogel) sind in erster Linie zwischen den EU-Vogelschutzgebieten im Planungsraum poten-
ziell zu erwarten. Derartige Austauschprozesse sind wichtig zur Vermeidung der Isolation
einer Population und damit fir die Erweiterung des Genpools der Arten. Neben den Aus-
tauschbeziehungen zwischen EU-Vogelschutzgebieten ist auch von einem Austausch zwi-
schen EU-Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten auszugehen, da die FFH-Gebiete mit ih-
rem speziellen Biotoptop-Angebot eine Funktion als Teillebensraum, z.B. als Nahrungshabi-
tat fir Brutpaare in den Randbereichen des EU-Vogelschutzgebieten aufweisen konnen. Re-
levanz besitzt dieser Aspekt ausschlieBlich fir mogliche Austauschbeziehungen schlagge-
fahrdeter Arten. Die anhand der grof3raumigen Landnutzung und Biotopausstattung zu er-
wartenden Austauschbeziehungen zwischen den vorhandenen EU-Vogelschutzgebieten und
deren Teilgebieten innerhalb des Planungsraumes werden durch geplante VR WEN nicht in
erheblicher Weise gestort. Insbesondere sind keine riegelartigen, eine Barrierewirkung ent-
faltende Festlegungen im Bereich zu erwartender oder bekannter Austauschkorridore er-
kennbar.

4.2.4 Fazit

Die Festlegung der 88 Vorranggebiete Windenenergienutzung erzeugt in der bilanziellen
summarischen Betrachtung der zusammenwirkenden Umweltwirkungen sowohl negative als
auch positive Umweltauswirkungen. Die negativen Umweltauswirkungen beziehen sich auf
die Schutzguter Flache und Boden, Menschen und Landschaft sowie mit Abstrichen auf das
Schutzgut Tiere und Pflanzen. Sie resultieren aus der innerhalb der VR WEN zusatzlich zum
Bestand erméglichten Windenergienutzung. In besonderem MaRe betroffen sind die Schutz-
guter Landschaft und Menschen, wobei sich raumlich eine relativ gleichmaRige Verteilung
der Belastung zeigt.

Gleichzeitig werden langerfristig in deutlichem Umfang erhebliche, insbesondere liberregio-
nal wirksame, positive Umweltauswirkungen insbesondere fir das Schutzgut Klima/Luft be-
wirkt.

Die mit der Erreichung des gesetzlichen Flachenziels zur Festlegung von VR WEN einherge-
hende indirekte Steuerungswirkung und die resultierende Konzentration von raumbedeutsa-
men WEA verhindert zudem eine zerstreute Errichtung von WEA in der Landschaft und redu-
ziert den Flachenbedarf insbesondere in Bezug auf erforderliche ErschlieBungswege und Ne-
benanlagen. Dadurch werden die Wirkbereiche insgesamt reduziert, wodurch infolge der Ver-
meidung negativer Effekte im Vergleich zur Raumentwicklung ohne das Sachliche Teilpro-
gramm Windenergie positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgliter resultieren. Diese
positiven Effekte stehen den ermittelten negativen Auswirkungen gegenuber.
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5 Schutzgebietsbezogene Natura 2000-Vertrdglich-keitsprifung
inklusive Prifung kumulativer Beeintrachtigungen

5.1 Rechtliche Grundlagen und methodisches Vorgehen

Die gemal der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) bzw. der EU-Vogelschutzrichtlinie (RL
2009/147/EG) ausgewiesenen FFH (Flora, Fauna, Habitat)- und Vogelschutzgebiete bilden
das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000. Dieses verfolgt die Zielsetzung, die in
den Anlagen der genannten Richtlinien bezeichneten Arten und Lebensraumtypen zu schit-
zen, zu erhalten und zu entwickeln. Zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung der Natura
2000-Gebiete sieht Art. 6 der FFH-RL eine besondere Vertraglichkeitsprifung von Planen
und Projekten vor, die potenziell den gunstigen Erhaltungszustand von Natura 2000 -Gebie-
ten beeintrachtigen konnen. Dies ist fur die Festlegung von VR WEN im Sachlichen Teilpro-
gramm Windenergie fur den Grofsraum Braunschweig der Fall, sodass eine Natura- bzw.
FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich ist.

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung umfasst gemal § 34 (1) BNatSchG die Aufgabe zu Gberpri-
fen, inwieweit ein Natura-2000-Gebiet durch den Plan (allein oder im Zusammenwirken mit
anderen Planungen oder Projekten) in seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
malgeblichen Bestandteilen erheblich beeintrachtigt werden kann. Ausdricklich sind dabei
auch Plane und Projekte einer Vertraglichkeitsprifung zu unterziehen, die auRRerhalb eines
Natura-2000-Gebietes geplant sind, sofern sie negative Auswirkungen auf den glinstigen
Erhaltungszustand des Gebietes haben konnen. Ergibt die Prifung, dass erhebliche Beein-
trachtigungen der fur den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteile eines Natura-2000-Ge-
bietes nicht ausgeschlossen werden kdnnen, so ist der Plan entsprechend der Regelung des
§ 34 (2) BNatSchG unzuldssig. Ausnahmen sind moglich, soweit die Planung aus zwingenden
Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, einschlieBlich solcher sozialer oder
wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolg-
ten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht
gegeben sind (§ 34 (3) BNatSchG). Befinden sich in dem betroffenen Gebiet prioritdre Biotope
oder prioritare Arten, so ergeben sich erhohte Anforderungen fir etwaige Ausnahmerege-
lungen. So ist ggf. eine Stellungnahme der Kommission einzuholen (§ 34 4) BNatSchG).

Prifgegenstand sind die Natura 2000-Gebiete innerhalb Verbandsgebiets sowie die direkt
an das Verbandsgebiet angrenzende Schutzgebiete. Auf mogliche Beeintrachtigungen ge-
pruft werden jeweils die ein Natura 2000-Gebiet betreffenden zeichnerischen Darstellungen
des vorliegenden Plan-Entwurfes.

Im Planungsraum des GroRraums Braunschweig und bis 5 km Uber die Grenzen des Ver-
bandsgebiets hinaus sind insgesamt 14 EU-Vogelschutzgebiete und bis zu 3 km auRerhalb
der Landkreisgrenze 54 FFH-Gebiete vorhanden.
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5.2 Screening

Grundsatzlich ist die gesamte Kulisse der Natura 2000-Gebiete im Grof3raum Braunschweig
sowie den angrenzenden Landkreisen bzw. Regionen Gegenstand der FFH-Vertraglichkeits-
prufung. Jedoch konnen Auswirkungen auf Gebiete, die aulerhalb von anerkannten Wirk-
reichweiten der festzulegenden VR WEN liegen, von vornherein ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Planung von Konzentrationszonen fir Windenergieanlagen bestimmen tber das
eigentlich festgelegte Gebiet hinausgehende Storeffekte durch Kulissenwirkung und Schal-
lemissionen sowie Kollisions- und Barrierewirkungen und Grundwasserbeeinflussungen die
maximale Reichweite potenziell negativ auf Natura 2000-Gebiete einwirkender Effekte von
Windenergieanlagen. Hieraus leiten sich unter Berticksichtigung der Inhalte der Anlage 1 zu
§ 45b BNatSchG sowie in Anlehnung an die Empfehlungen des ,Helgolander Papiers” der
Landerarbeitsgemeinschaft Staatlicher Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2015) die im Scree-
ning angesetzten Grenzabstande von 1.200 m fir Europdische Vogelschutzgebiete (SPA-Ge-
biete) ab. Der Abstand zu SPA-Gebieten ist damit zu begriinden, dass in SPA-Gebieten po-
tenziell kollisionsempfindliche Vogelarten zu den Schutz- und Erhaltungszielen gehdren kon-
nen, sodass auch noch in groRerer Entfernung gelegene VR WEN zu relevanten Beeintrach-
tigungen fihren konnen. In Bezug auf FFH-Gebiete wird indes bereits ab einem Abstand von
500 mund mehrvon einer ohne weitergehende Prifung herzustellenden Vertraglichkeit aus-
gegangen. In FFH-Gebieten sind die Lebensraumtypen des Anhangs | sowie die Arten des
Anhangs Il der FFH-Richtlinie Gegenstand der Schutz- und Erhaltungsziele. Mit Ausnahme
der Gruppe der Fledermause konnen Beeintrachtigungen fur diese ab einer Entfernung von
500 m zum geplanten VR WEN sicher ausgeschlossen werden. Fur die Fledermause kdnnen,
sofern im Genehmigungsverfahren im Einzelfall als erforderlich erkannt, in der Praxis etab-
lierte Abschaltalgorithmen als hochwirksame VermeidungsmalBnahme eingesetzt werden,
mit deren Hilfe eine erhebliche Beeintrachtigung von fledermausbezogenen Schutz- und Er-
haltungszielen durch ein erhdhtes Kollisionsrisiko ebenfalls sicher ausgeschlossen werden.
Fir alle Schutzgebiete, die auBerhalb dieser Wirkraume liegen, werden erhebliche Beein-
trachtigungen in der Konsequenz von vornherein ausgeschlossen, ohne dass eine weiterge-
hende Prifung erforderlich ist. Mogliche negative Effekte der geplanten VR WEN auf Aus-
tauschbeziehungen zwischen den bestehenden Schutzgebieten und damit eine Beeintrach-
tigung der Koharenz zwischen den Natura 2000-Gebieten werden fiir alle Schutzgebiete, fir
die nach dem Screening keine gebietsspezifische Prifung erfolgt, in der Gesamtplanprifung
(Prifung auf summarische und kumulative Auswirkungen) mitbetrachtet.

Im Ergebnis des durchgefiihrten Screenings konnen fir 15 FFH-Gebiete und sieben EU-Vo-
gelschutzgebiete Beeintrachtigungen durch die geplanten VR WEN des Teilprogramm-Ent-
wurfs nicht von vornherein aufgrund der Entfernung und fehlender Wirkpfade ausgeschlos-
sen werden. Fur diese 22 Natura 2000-Gebiete, die nachfolgend benannt sind, wird im Fol-
genden jeweils eine gebietsbezogene FFH-Vertraglichkeits(vor)prifung durchgefihrt.

86

203 von 347 in Zusammenstellung



T
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

P4

SPA

5.3

Fir die nach Abschluss des Screenings von Wirkungen der festzulegenden VR WEN potenziell
betroffenen Schutzgebiete wird geprift, ob die Schutz- und Erhaltungsziele des jeweiligen
Schutzgebietes durch die Festlegung(en) beeintrachtigt werden konnen oder ob Beeintrach-
tigungen aufgrund fehlender Wirkpfade/Empfindlichkeiten ausgeschlossen werden konnen.
Diese Betrachtung bildet den zentralen Baustein der Natura 2000-(Vor)Vertraglichkeitspri-
fung. Fir jedes potenziell beeintrachtigte Natura 2000-Gebiet wird ein tabellarischer Steck-
brief angelegt, welcher zunachst die Vorprifung dokumentiert und in dem die relevanten
Festlegungen sowie das geprifte Schutzgebiet in einer Abbildung dargestellt sind. Zentraler
Prifgegenstand sind die gebietsbezogenen Schutz- und Erhaltungsziele. Diese werden den

.GroBes Moor bei Gifhorn” (DE3429-401)

.Barnbruch” (DE3530-401)

.Wendesser Moor"” (DE3627-401)

.Laubwalder zwischen Braunschweig und Wolfsburg” (DE3630-401)
LInnerstetal von Langelsheim bis GroR Diingen” (DE3928-401)
.Okertal bei Vienenburg” (DE4029-401)

.Nationalpark Harz" (DE4229-402)

.lImenau mit Nebenbachen” (DE2628-331)

JAller (mit Barnburch), untere Leine, untere Oker” (DE3021-331)
LLutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbdchen)” (DE3127-331)
.Ise mit Nebenbachen" (DE3229-331)

.Ohreaue” (DE3230-331)

.Rossenbergheide-Kiilsenmoor, Heiliger Hain" (DE3329-301)
.Ohreaue” (Sachsen-Anhalt, DE3331-302)

.Klein Lafferder Holz" (DE3727-331)

.Walder und Kleingewasser zwischen Mascherode und Cremlingen” (DE3729-331)
.Heeseberg-Gebiet” (DE3830-301)

.Nette und Sennebach” (DE3926-331)

JInnerste-Aue (mit Kahnstein)” (DE3927-302)

.Harly, Ecker, und Okertal ndrdlich Vienenburg” (DE3929-331)
.Grabensystem GroRes Bruch” (DE3930-331)

.Ecker- und Okertal” (Sachsen-Anhalt, DE4029-301)

Natura-(Vor)Vertraglichkeitspriifung
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Erhaltungszielverordnungen bzw. den Schutzgebietsverordnungen oder Standarddatenbo-
gen entnommen. Die raumliche Lage der Arten und Lebensraumtypen wird, sofern bspw. aus
Managementplanen entsprechende Daten zur Verfligung stehen, maRstabsgerecht genera-
lisiert in die Prufung einbezogen. Im Zweifel ist von einer relativ weiten Verbreitung auszu-
gehen.

Zu beachten ist dabei grundsatzlich, dass der gepriifte Plan nicht selbst Beeintrachtigungen
auslost, sondern diese auf einer abstrakten planerischen Ebene lediglich vorbereitet. Der
Umfang, die technische Ausfihrung und der Zeitpunkt der Verwirklichung einzelner zeichne-
rischer Darstellungen sind im Sachlichen Teilprogramm Windenergie nicht festgelegt. Gemal3
der zeichnerischen Darstellung ist ein weites Feld der Moglichkeiten einer Verwirklichung der
Planung denkbar. Aufgrund des rahmensetzenden Charakters der Regionalplanung, die ihre
Festlegungen nicht parzellenscharf trifft, besteht jedoch die Moglichkeit, dass derartige Aus-
wirkungen durch eine geeignete Ausformung der jeweiligen Nutzung zu vermeiden sein wer-
den. Auch die FFH-VP kann daher nur so konkret erfolgen, wie es raumliche und inhaltliche
Bestimmtheit des zu prifenden Regionalplans zu lassen. Soweit die geplante Nutzung (hier
Windenergie) erst auf nachfolgenden Planungsebenen konkretisiert wird, tragt die Priifung
im Rahmen der Regionalplanung einen vorlaufigen Charakter. Die charakteristischen Arten
der Lebensraumtypen kdnnen hierin nicht einbezogen werden. Fir diese waren spezifische
Angaben zu deren tatsachlichen Vorkommen erforderlich, zudem ist deren Vorkommen
i. d. R. weniger relevant, da nur bei direkten Beeintrachtigungen innerhalb der Lebensraum-
typen eine Relevanz besteht. Da eine direkte Inanspruchnahme innerhalb von Natura-2000-
Gebieten bereits durch das Planungskonzept ausgeschlossen wurde, konnen allenfalls gra-
duelle Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen indiziert werden.

Kénnen Beeintrachtigungen im Zuge der beschriebenen Vorprifung nicht sicher ausge-
schlossen werden, schliel3t sich in einem zweiten Teil des tabellarischen Steckbriefs die voll-
standige Vertraglichkeitsprifung an. In der FFH-Vertraglichkeitsprifung wird geprift, ob mit
einer geeigneten Ausformung der Nutzung sowie unter Beachtung maoglicher Vermeidungs -
/Schadensbegrenzungsmalinahmen eine Verwirklichung des in Rede stehenden VR WEN
auch ohne erhebliche Beeintrachtigungen moglich sein kann. Ist dies angesichts des auf der
vorgelagerten bereits Erkennbaren und mit angemessenem Aufwand Ermittelbaren nicht be-
grindet anzunehmen, erscheint also fir das Natura 2000-Gebiet eine erhebliche Beeintrach-
tigung seiner Schutz- und Erhaltungsziele durch ein geplantes VR WEN oder wesentliche
Teile des VR WEN nicht sicher vermeidbar, ist die Festlegung zurlickzunehmen. Ungeachtet
der Natura-Vertraglichkeitsprifung fur das Sachliche Teilprogramm Windenergie ist auf der
nachgelagerten Genehmigungsebene anhand der dann vorhandenen konkreteren Informati-
onen zum Vorhaben nach aktueller Rechtslage erneut zu prifen, ob eine FFH-VP durchzu-
flhren ist und die FFH-Vertraglichkeit bestatigt werden kann.
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Die Ergebnisse der einzelnen Prifungen sind nachfolgend tabellarisch dokumentiert. Im Er-

gebnis aller durchgefihrten Priufungen werden durch die Festlegungen des Plan-Entwurfes

keine erheblichen Beeintrachtigungen der gepriften Gebiete bewirkt.

5.3.1 EU-VSG Nr. V45: ,GroRes Moor bei Gifhorn” (DE3429-401)

EU-VSG Nr. V45: ,GroRes Moor bei Gifhorn” (DE3429-401)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,GroRes Moor bei Gifhorn” liegt norddstlich von Gifhorn am
Elbe-Seitenkanal. Das Gebiet wird groRtenteils dem Naturraum Stdheide zugeordnet
und stellt das ostlichste der groRen Hochmoorkomplexe im niedersachsischen Tiefland

dar.
Flache 2.934,30 ha

Degradierter Hochmoorkomplex, teilweise noch im Abbau, mit
Kurzcharak- , , ) . .
teristik Pfeifengras-Degenerationsstadien, Moorheiden, Birken- und
eristi

Kiefernwaldern und landw. Nutzflachen.
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Begrindung

Wichtiges Brutgebiet typischer Vogelarten der Moorrandbereiche und
Moorheiden, bedeutendes Brutvorkommen des Kranichs.

Gefahrdung

Entwasserung, Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, Verbu-
schung, Torfabbau, Storungen.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen der Vogelschutzrichtlinie

Artenlisten

nach Anh. Il
FFH-RL und
Anh. | VSch-
RL sowie die
wichtigsten
Zugvogelar-
ten

Arten nach Anhang |

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)
WeiRstorch (Ciconia ciconia)
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Kranich (Grus grus)

Neuntoter (Lanius collurio)
Heidelerche (Lullula arborea)
Schwarzmilan (Milvus migrans)
Rotmilan (Milvus milvus)
Sperbergrasmiicke (Sylvia nisoria)
Birkhuhn (Tetrao tetrix tetrix (= Tetrao tetrix))
Zugvogelarten

Krickente (Anas crecca)

Stockente (Anas platyrhynchos)
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Wachtel (Coturnix coturnix)

Baumfalke (Falco subbuteo)

Bekassine (Gallinago gallinago)
Raubwiirger (Lanius excubitor)
Lachmowe (Larus ridibundus)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Wiesenschafstelze (Motacilla flava (p.p.; M. flava))
GroRer Brachvogel (Numenius arquata)
Steinschmatzer (Oenanthe oenanthe)
Pirol (Oriolus oriolus)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

90

207 von 347 in Zusammenstellung




TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata (= Saxicola rubicola))
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Waldwasserlaufer (Tringa ochropus)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Das VSG dient insbesondere als Bruthabitat fir den Kranich sowie Arten der offenen
Moore und Heiden, wie Ziegenmelker, Neuntoter, Heidelerche und das Birkhuhn. Ein
landesweit wertvoller Lebensraum des Schwarzstorchs wurde im VSG sowie in der
Nachbarschaft nachgewiesen, innerhalb des Prifradius von 1.200 m auch Brutplatze
des WeilBstorchs und des Rotmilans.

Vorbelastungen bestehen durch die Bahnlinie Gifhorn-Wittingen und den Elbe-Seiten-
kanal, die das EU-Vogelschutzgebiet begrenzen. Da alle Vorranggebiete auRerhalb des
EU-Vogelschutzgebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrach-
tigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden Arten ausgeschlossen werden.
Von den Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. I VSch-RL sind die Brutvogelarten, wie die
Milane, die Rohrweihe, der Baumfalke und der WeiRstorch kollisionsgefahrdet. Wenn
der Abstand zwischen Brutplatz und Windenergieanlage unter 350 m fir den Baumfal-
ken, 400 m fur die Rohrweihe und 500 m fur die Milane sowie den Weil3storch liegt,
besteht nach § 45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant erhohtes Totungsrisiko.

Wiesenbruter, wie Bekassine, Grol3er Brachvogel, Braunkehlchen und Kiebitz sind hin-
gegen storungsempfindlich und reagieren mit einem Meidungsverhalten auf Storungen
in einem Bereich bis zu maximal 300 bis 500 m um Brutplatze. Fur das storungsemp-
findliche Birkhuhn ist mit einem Meidungsverhalten um einen Brutplatz von etwa 1.000
m zu rechnen. Hinzu kommt die Bedeutung des Gebiets flr Gastvogel. Hier sind insbe-
sondere regelmalige Austauschbeziehungen zu benachbarten Rastplatzen und essen-
ziellen Nahrungshabitaten in den Blick zu nehmen und durch eine Riegelwirkung von
Windenergieanlagen pot. gefdhrdet. Uberdies reagieren auch Gastvégel in Abhingigkeit
der TruppgroRRe in bis zu 500 m Entfernung storungsempfindlich ggu. benachbarten
Windenergieanlagen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

An den Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG grenzen die VR WEN GIF15, GIF18 und
GIF 21. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen geprift.
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VR WEN GIF 15

Vorbelastungen bestehen im Bereich des VR nicht. Das VR WEN besteht aus zwei Teil-
gebieten, das westliche Teilgebiet reicht kleinflachig in den Prifradius des EU-VSG hin-
ein. Dieses Teilgebiet wird z.T. als Grinland und z.T. ackerbaulich genutzt, kleinflachig
ist es mit Nadelwald bestanden. Es befindet sich in einer Entfernung von 1.150 m zur
nordlichen Grenze des Schutzgebiets. Das VSG weist im Norden zwar noch eine ahnliche
Nutzungsstruktur auf, es vernasst jedoch zunehmend. Die Ahnlichkeit der Lebensraume
weist darauf hin, dass die insbesondere bei der Jagd kollisionsgefahrdete Arten einen
adaquaten Teillebensraum im VR WEN finden, flir die Wiesenbriter entfaltet ein Wald-
rand jedoch eine Kulissenwirkung, so dass der Standort VR bereits entwertet ist.

Brutplatze kollisionsgefahrdeter Arten der Schutz- und Erhaltungsziele sind im Umfeld
des VR WEN nicht bekannt, sodass auch hier in Verbindung mit der Lage deutlich au-
RBerhalb des VSG keine Beeintrachtigung zu erwarten ist.

VR WEN GIF 18

Vorbelastungen bestehen durch die K 103 und die Bahnlinie. Das VR WEN besteht aus
drei Teilgebieten, wovon das Ostliche Teilgebiet an den Prifbereich grenzt. Dieses Teil-
gebiet wird ackerbaulich genutzt und umfasst zwei kleine Mischwaldflachen. Es befin-
det sich in einer Entfernung von 850 m zum landesweit wertvollen Schwarzstorchle-
bensraum im Waldgebiet Espenleu, der in das EU-VSG hineinreicht. Die Entfernung des
VR zum Schutzgebiet betragt 1.300 m. Schwarzstorche weisen eine Storungsempfind-
lichkeit hinsichtlich des Brutplatzes auf. Ein Brutplatz des Schwarzstorchs ist nicht be-
kannt, die Ise-Niederung als mogliches Nahrungshabitat befindet sich aulerhalb des
Prifradius in 800 m Entfernung vom VR WEN. Brutplatze von kollisionsgefahrdeten
Greifvogelarten sind im VSG nicht bekannt und fir Wiesenbriter stellt die Waldflache
zwischen Schutzgebiet und VR WEN eine Barriere dar. Es ist keine Beeintrachtigung fir
die Arten nach Anh. I FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie fir die wichtigsten Zugvogel-
arten zu erwarten

VR WEN GIF 21

VVorbelastungen bestehen durch die L 289 und den Elbe-Seitenkanal, die zwischen EU-
\/SG und VR WEN verlaufen. Das VR besteht aus zwei Teilflachen, wovon die nordliche
an den Prifbereich des Schutzgebietes grenzt. Sie ist Gberwiegend mit Nadelwald be-
standen, der im Osten in Mischwald Ubergeht. Das VR WEN stellt kein Jagdhabitat fur
die Milane und die Rohrweihe dar und keinen Lebensraum fir Wiesenbruten, so dass fur
beide Artengruppen Beeintrachtigungen auszuschlieBen sind.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.

92

209 von 347 in Zusammenstellung




TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

5.3.2 EU-VSG Nr. V47: ,Barnbruch” (DE3530-401)

EU-VSG Nr. V47: ,Barnbruch” (DE3530-401)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Barnbruch” umfasst ein strukturreiches Feuchtgebietin der
Niederung des Aller-Urstromtals zwischen Gifhorn und Wolfsburg.

Flache 2.110,7 ha

In der Allerniederung gelegener Feuchtgebietskomplex mit Au- und
Kurzcharak-

teristik Bruchwaldern Grinland, grol3flachigen Rohrichten und ehemaligen
eristi
Klarteichen.

Herausragende Bedeutung als Vogellebensraum fir Brutvogel der
Schilfrohrichte, Seggenrieder und Flachwasserbereiche sowie fir Arten
der Bruch- und Auwalder und des Feuchtgrinlandes.

Begrindung

Gefihrd Entwasserung, Gewasserausbau, Intensivierung der Grunlandnutzung,
efahrdun
8 Einbringen standortfremder Gehdlze, Stérungen, Verkehr.
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Arten und Lebensraumtypen nach Anhdangen der Vogelschutzrichtlinie

Arten nach Anhang |

Rohrdommel (Botaurus stellaris)
Uhu (Bubo bubo)

Weil3storch (Ciconia ciconia)
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Seeadler (Haliaeetus albicilla)
Neuntoter (Lanius collurio)
Zwergsager (Mergus albellus (= Mergellus albellus))
Rotmilan (Milvus milvus)

Wespenbussard (Pernis apivorus)
Artenlisten

nach Anh. Il
FFH-RL und | Kleines Sumpfhuhn (Porzana parva)

Grauspecht (Picus canus)

Anh. | VSch- | Tipfelsumpfhuhn (Porzana porzana)

RL sowie die | Zugvégel

wichtigsten | prosselrohrsinger (Acrocephalus arundinaceus)

Zugvogelar-

; HEVOS Schilfrohrsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
en

SpielRente (Anas acuta)
Loffelente (Anas clypeata)
Krickente (Anas crecca)
Stockente (Anas platyrhynchos)
Knakente (Anas querquedula)
Graugans (Anser anser)
Tafelente (Aythya ferina)
Reiherente (Aythya fuligula)
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Hockerschwan (Cygnus olor)
Bekassine (Gallinago gallinago)
Lachmowe (Larus ridibundus)

Uferschnepfe (Limosa limosa)
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Rohrschwirl (Locustella luscinioides)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Lachmodwe (Larus ridibundus)
Uferschnepfe (Limosa limosa)
Rohrschwirl (Locustella luscinioides)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Gansesager (Mergus merganser)
Wiesenschafstelze (Motacilla flava [p.p.; M. flava])
GroBer Brachvogel (Numenius arquata)
Pirol (Oriolus oriolus)

Haubentaucher (Podiceps cristatus)
Rothalstaucher (Podiceps grisegena)
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
Wasserralle (Rallus aquaticus)
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Eine relevante Vorbelastung besteht durch die Deponie (Entsorgungszentrum Wolfs-
burg) zentral innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. AuBerdem bestehen Vorbelastun-
gen durch StraBen (A 24 im Osten und B 188 am nordlichen Rand des Schutzgebietes
sowie die KreisstraBen K 28 und K 114, die durch das Schutzgebiet verlaufen). Eine wei-
tere Vorbelastung stellt Mittellandkanal am sudlichen Rand des Schutzgebietes dar. Da
alle Vorranggebiete deutlich aulBerhalb des EU-Vogelschutzgebietes liegen, konnen un-
mittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbe-
stimmenden Arten ausgeschlossen werden. Von den Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh.
| VSch-RL sind die Brutvogelarten, wie die Greifvogelarten Uhu, Rotmilan, Seeadler und
Wespenbussard kollisionsgefahrdet. Wenn der Abstand zwischen Brutplatz und Wind-
energieanlage unter 500 m fur die Greifvogel und den WeiBstorch liegt, besteht nach §
45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant erhohtes Totungsrisiko. Die Wiesenbriter, wie Be-
kassine, Uferschnepfe und Kiebitz sind storungsempfindlich und reagieren mit einem
Meidungsverhalten.
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FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Barnbruch” befindet sich lediglich das VR
WEN GIF WOB 02 stdwestlich des Schutzgebietes. Dieses wird im Folgenden auf po-
tenzielle Auswirkungen geprift.

VR WEN GIF WOB 02:

Vorbelastungen bestehen zwischen VR WEN und Schutzgebiet durch den Mittellandka-
nal, Bahnlinien.die L 292 sowie K 72. Das VR WEN wird ackerbaulich genutzt und befin-
det sich in einer Entfernung von 1.090 m zum VSG. Die nachgewiesenen Brutplatze des

Seeadlers und der Rotmilane innerhalb des VSG befinden sich aul3erhalb des Nahbe-
reichs nach § 45b Abs. 2 BNatSchG sowie aulBerhalb des zentralen Priifbereichs (nach
Anlage 1, Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 2 BNatSchG). Das VR WEN befindet sich auRerhalb
des Dichtezentrums der Rotmilane, deren nordostlicher Bereich in den Barnbruch hin-
einreicht. Sofern der zentrale Prifbereich von 1.200 m fur Rotmilane im Zulassungs-
verfahren nicht eingehalten werden kann, weil ein neuer Brutplatz am Rand des VSG
besetzt wiirde, sind im Zulassungsverfahren fachlich anerkannte SchutzmaBnahmen,
wie Antikollisionssysteme oder Abschaltungen bei landwirtschaftlichen Ereignissen,
anzuordnen. Die Wiesenbruter finden einen geeigneten Lebensraum in der Allerniede-
rung, die durch den Bruchwald vom VR WEN getrennt ist. Eine erhebliche Beeintrachti-
gung der Arten nach Anhangen der Vogelschutzrichtlinie ist nicht erkennbar.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.3 EU-VSG Nr. V 48 ,Wendesser Moor" (DE3627401)

EU-VSG Nr. V 56 ,Wendesser Moor" (DE3627401)

W =

v

R
T T | Q ©
e !

- Kilometer
0 05 1 1.5 2 A
Legende

@  bestehende WEA
@  WEAn Planung
E VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
auf das geprifte FFH-Gebiet

:l VR WEN ohne Auswirkungen
EU-Vogelschutzgebiet

N ‘ d T _: Kreisgrenzen

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Wendesser Moor” liegt nordlich von Peine im vorwiegend
landwirtschaftlich genutzten Naturraum der Burgdorf-Peiner Geestplatten und umfasst
ein strukturreiches Niederungsgebiet mit Nieder- und Zwischenmooren.

Flache 137,60 ha

Niederungsgebiet aus Nieder- und Zwischenmooren mit flach
Kurzcharak- | liberstauten Moorteichen, Raohrichten, Hochstaudenfluren,
teristik Seggensumpfen und Bruchwald sowie angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflachen.

Begrindung | Hohe Bedeutung als Lebensraum fur gefahrdete Rallenarten.

Entwasserung, insbesondere jahreszeitlich zu frihe Wasserstandsab-

senkungen sowie Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, Eu-

Gefdahrdung trophierung, Stérungen
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Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Arten nach Anhang |
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Wachtelkonig (Crex crex)
Kranich (Grus grus)

Neuntoter (Lanius collurio)

Kleines Sumpfhuhn (Porzana parva)
Artenlisten

nach Anh. Il
FFH-RL und | £ugvogel
Anh. | VSch- | Bekassine (Gallinago gallinago)

Tipfelsumpfhuhn (Porzana porzana)

RL sowie die | Lachmowe (Larus ridibundus)

wichtigsten | \yiesenschafstelze (Motacilla flava (p.p.; M. flava))
Z lar-

ugvogelar Pirol (Oriolus oriolus)
ten

Rothalstaucher (Podiceps grisegena)
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
Wasserralle (Rallus aquaticus)
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Eine relevante Vorbelastung besteht durch das Erddlbohrfeld im Osten des Schutzge-
bietes. Da alle Vorranggebiete deutlich aulRerhalb des EU-Vogelschutzgebietes liegen,
konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw.
wertbestimmenden Arten ausgeschlossen werden. Von den Arten nach Anh. Il FFH-RL
und Anh. | VSch-RL ist die Brutvogelart Rohrweihe, kollisionsgefahrdet. Wenn der Ab-
stand zwischen Brutplatz und Windenergieanlage unter 400 m liegt, besteht nach § 45b
Abs. 2 BNatSchG ein signifikant erhohtes Totungsrisiko. Die Wiesenbriter, wie Bekas-
sine, Braunkehlchen und Kiebitz sind storungsempfindliche Brutvogel und auch als
Gastvogel in Abhangigkeit der Truppgrof3e in bis zu 500 m Entfernung ggu. benachbar-
ten Windenergieanlagen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN
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Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Barnbruch” befindet sich das VR WEN PE
03 mit drei Teilflachen, die einen Abstand von 100 bis 200 m voneinander haben. Dieses
wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.

VR WEN PE 03:

Vorbelastungen bestehen durch eine Hochspannungsleitung, die zwischen den beiden
sidlichen und der nordlichen Teilflache verlauft. Die Teilflachen des VR werden acker-
baulich genutzt, die stidostliche Teilflache reicht in einen Wald hinein. Dieses sidostli-
che Teilgebiet befindet sich in einer Entfernung von 600 m, das sudwestliche von 630
und das nordliche Teilgebiet von 770 m Entfernung zum VSG. Fir die Rohrweihe, als
einzige kollisionsgefahrdete Art, besteht kein signifikant erhohtes Totungsrisiko, da der
Nahbereich nach Anlage 1, Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 2 BNatSchG eingehalten wird.
Brutnachweise sind fir das Schutzgebiet nicht bekannt. Fir Zugvogel wird eine sto-
rungsfreie Zone von 500 m eingehalten, so dass Beeintrachtigungen des EU-VSG ,Wen-
desser Moor” auszuschliel3en sind.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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53.4 EU-VSG Nr. V48: ,Laubwalder zwischen Braunschweig und Wolfsburg” (DE3630-
401)

EU-VSG Nr. V48: ,Laubwadlder zwischen Braunschweig und Wolfsburg” (DE3630-401)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Laubwdlder zwischen Braunschweig und Wolfsburg" be-
steht aus mehreren naturnahen Mischwaldbereichen, die zwischen den beiden Grol3-
stadten ein nahezu geschlossenes Band bilden. Das Umfeld ist daher neben landwirt-
schaftlich genutzten Flachen teilweise auch durch Siedlungen gepragt.

Flache 3.302,3 ha

Kurzcha- GroBflachige und relativ  strukturreiche, altholzreiche Eichen-
rakteristik | Hainbuchenwalder und Buchenwalder auf frischen bis feuchten Boden.

Begrun- Bedeutender Vogellebensraum fiir Spechtvogelarten sowie fiir den Rotmi-

dung lan.

Gefih Entwasserung, Intensivierung der forstwirtschaftlichen Nutzung, insbes.
efahr-

q Entnahme von Tot- und Altholz, Einbringen von standortfremden Gehal-
ung

zen, fehlende Eichenverjingung, Siedlungsentwicklung, Storungen.
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Artenlisten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelar-
ten

Artenliste nach Anhang |
Eisvogel (Alcedo atthis)
Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Artenlisten | Schwarzspecht (Dryocopus martius)

nach Anh. Il | Neuntoter (Lanius collurio)
FFH-RL und Rotmilan (Milvus milvus)
Anh. |1 VSch- ) )

.. | Wespenbussard (Pernis apivorus)
RL sowie die .
wichtigsten Grauspecht (Picus canus)
Zugvogelar- | Zugvogel
ten Baumfalke (Falco subbuteo)

Wendehals (Jynx torquilla)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Pirol (Oriolus oriolus)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Eine relevante Vorbelastung besteht durch die A 39 6stlich angrenzend an das Teilge-
biet ,Beienroder Holz" des VSG und die A 7 im Siden den VSG. Weitere Vorbelastungen
bestehen durch die L 295, eine Bahnlinie zwischen Braunschweig und Wolfsburg sowie
einige Hochspannungsleitungen. Da alle Vorranggebiete deutlich aulRerhalb des EU-Vo-
gelschutzgebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigun-
gen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden Arten ausgeschlossen werden. Von
den Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sind die Brutvogelarten Rotmilan,
Wespenbussard und Baumfalke kollisionsgefahrdet. Wenn der Abstand zwischen Brut-
platz und Windenergieanlage fiur den Baumfalken unter 350m und fir Rotmilan sowie
Wespenbussard unter 500 m liegt, besteht nach § 45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant
erhohtes Totungsrisiko. Fur die tbrigen Arten besteht keine Gefahrdung durch Wind-
energieanlagen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Laubwalder zwischen Braunschweig und
Wolfsburg” befindet sich das VR WEN HE 07 ostlich des Teilgebietes ,Beienroder Holz".
Dieses VR WEN wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.
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VR WEN HE 07

Das VR WEN reicht bis 1.070 m an das Teilgebiet ,Beienroder Holz" des EU-VSG heran.
Es besteht eine Vorbelastung durch die A 39, die an das ,Beienroder Holz" Richtung
Osten begrenzt. Das VR wird tUberwiegend ackerbaulich genutzt, im Studosten auch als
Grinland und umfasst eine kleine Waldflache. Brutplatze von kollisionsgefahrdeten Ar-
ten nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie sind im ,Beienroder Holz" nicht bekannt.
Der sudliche Bereich dieses Teilgebiets gehort jedoch zum Dichtezentrum des Rotmi-
lans Das VR WEN HE 07 befindet sich nordlich des Dichtezentrums, der Abstand von
>1.000 m zum VSG ist zudem ausreichend, um ein signifikant erhohtes Totungsrisiko
auszuschliel3en, ebenso fir den Baumfalken. Sofern der zentrale Prifbereich von 1.200
m nach Anlage 1, Abschnitt 1 zu § 45b Abs. 2 BNatSchG fur Rotmilane im Zulassungs-
verfahren nicht eingehalten werden kann, weil ein neuer Brutplatz am Rand des VSG
besetzt wirde, sind im Zulassungsverfahren fachlich anerkannte Schutzmallnahmen,
wie Antikollisionssysteme oder Abschaltungen bei landwirtschaftlichen Ereignissen,
anzuordnen.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.35 EU-VSG Nr. V52: ,Innerstetal von Langelsheim bis GroR Diingen” (DE3928-401)

EU-VSG Nr. V52: ,Innerstetal von Langelsheim bis GroR Diingen” (DE3928-401)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Innerstetal von Langelsheim bis Gro Diingen" umfasst ei-
nen etwa 35 km langen naturnahen Flussabschnitt der Innerste - einem Nebenfluss der
Leine - im nordwestlichen Harzvorland. Bedingt durch den Aufstau an Muhlenwehren
zeichnet sich das Gewasser abschnittsweise sowohl durch eine hohe natirliche Dyna-
mik mit vielgestaltige Uferstrukturen als auch durch langsam flielende Riickstauberei-
che aus. Daruber hinaus pragen parallel verlaufende Mihlenkanale und seitlich einmun-
dende Nebenbache und Altarme den Charakter des FlieRgewassers.

Flache 553,85 ha

Naturnaher Flussabschnitt von 35 km, gekennzeichnet durch hohe
Kurzcha- Dynamik und natirliche Uferstrukturen, Teilabschnitte durch
rakteristik | Midhlenwehre aufgestaut, einbezogen auch ehemalige Klarteich- und
Fischteichkomplexe.

Begrin- Bedeutendes Brutgebiet der Vogellebensgemeinschaft naturnaher Berg-
dung landflisse (herausragend fir Eisvogel und Mittelsager), Nahrungshabitat
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des Schwarzstorchs. Stillgewasser bedeutende Brutplatze fur Wasserralle
und Rohrweihe.

Gefah Wasserwirtschaftliche und gewasserbauliche MaRnahmen, Wasser-
efahr-

q standsveranderungen in den Stillgewassern, Verschlechterung der Was-
ung

serqualitat, Zunahme von Storungen (z. B. Angelsport), Bodenabbau.

Artenlisten nach Anh. I| FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelar-
ten

Artenliste nach Anhang |
Eisvogel (Alcedo atthis)
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Schwarzmilan (Milvus migrans)
Artenlisten

nach Anh. Il

FFH-RL und | £u8vogel
Anh. | VSch- | Flussuferlaufer (Actitis hypoleucos)

Rotmilan (Milvus milvus)

RL sowie die | Stockente (Anas platyrhynchos)

wichtigsten | Tafelente (Aythya ferina)
fugvogelar- Reiherente (Aythya fuligula)
en

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Mittelsager (Mergus serrator)
Wasserralle (Rallus aquaticus)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Relevante Vorbelastungen bestehen durch zahlreiche StraBenquerungen (A 7, A 39, L
493, L 498), Die B 6 verlauft in weiten Teilen parallel, zudem gibt es einige Querungen
von Bahnlinien und im oberen Verlauf der Innerste nordlich von Langelsheim stellt das
Klarwerk Innerstetal eine weitere Vorbelastung fir das VSG dar. Da alle Vorranggebiete
deutlich auBerhalb des EU-Vogelschutzgebietes liegen, konnen unmittelbare Betrof-
fenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden Arten
ausgeschlossen werden. Von den Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. I VSch-RL sind die
Brutvogelarten Rohrweihe, Rot- und Schwarzmilan kollisionsgefahrdet. Wenn der Ab-
stand zwischen Brutplatz und Windenergieanlage fir die Rohrweihe unter 400m und
fir die Milane unter 500 m liegt, besteht nach § 45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant
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erhohtes Totungsrisiko. Fur den Schwarzstorch ist eine Storungsempfindlichkeit anzu-
nehmen. Fur die tbrigen Arten besteht keine Gefahrdung durch Windenergieanlagen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Innerstetal von Langelsheim bis Grol3 Din-
gen” befindet sich das VR WEN GS 04 nardlich von Langelsheim. Dieses wird im Folgen-
den auf potenzielle Auswirkungen gepruft.

VR WEN GS 04

Das VR WEN besteht aus zwei Teilgebieten, wovon sich das Ostliche Teilgebiet 6stlich
der Klaranlage Innerstetal in einem Abstand von 80 m vom VSG befindet. Das westliche
Teilgebiet, westlich des VSG reicht bis 130 m an das VSG heran. Es besteht eine Vorbe-
lastung durch die Klaranlage im Osten und durch die L 515 zwischen dem westlichen
Teilgebiet des VR WEN und Schutzgebiet. Das Ostliche Teilgebiet wird ackerbaulich ge-
nutzt, lediglich im Nordwesten ist eine kleine Grinlandflache. Das westliche Teilgebiet
wird ebenfalls Gberwiegend ackerbaulich genutzt, ca. 15 % der Flache werden von einem
Laubwald in Anspruch genommen. Ein Brutplatz des kollisionsgefahrdeten Rotmilans,
einer Art nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie befindet sich innerhalb des VSG 800
m von der ostlichen Teilflache des VR WEN und 1.050 m von der westlichen entfernt.
Ein nach § 45b Abs. 2 BNatSchG signifikant erhohtes Totungsrisiko besteht nicht, aber
innerhalb des zentralen Priifbereichs von 1.200 m nach § 45b Abs. 2 BNatSchG besteht
noch eine Gefahrdung, die im Zulassungsverfahren durch fachlich anerkannte Schutz-
malnahmen, wie Antikollisionssysteme oder Abschaltungen bei landwirtschaftlichen
Ereignissen zu minimieren ist. Durch diese MaRBnahmen kdnnen erhebliche Beeintrach-
tigungen fir den Rotmilan ausgeschlossen werden.

Das VSG ,Innerstetal von Langelsheim bis GroR Dingen” sowie Nebenbache ist in eini-
gen Abschnitten, davon auch im Abschnitt von Salzgitter Hohenrode bis Langelsheim,
ein landesweit bedeutender Lebensraum fiir den Schwarzstorch, in der Begrindung des
VSG wird die Bedeutung des Schutzgebietes als Nahrungshabitat hervorgehoben. Der
Schwarzstorch gilt als storungsempfindlicher Brutvogel. Aufgrund der Engstelle, die das
VSG im Bereich des VR WEN durch das Klarwerk im Osten und die L 515 im Westen stark
begrenzen und eine erhebliche Vorbelastung darstellen, ist dieser Bereich als Nah-
rungshabitat erheblich vorbelastet, so dass zusatzliche Stérungen durch das VR WEN
keine erheblichen Beeintrachtigungen bewirken kénnen.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der malgeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.6 EU-VSG Nr. V58: ,Okertal bei Vienenburg” (DE4029-401)

EU-VSG Nr. V58: ,Okertal bei Vienenburg” (DE4029-401)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Okertal bei Vienenburg” umfasst einen 13 km langen Ab-
schnitt des Flusstals der Oker — einem im Oberharz entspringenden Nebenfluss der Al-
ler — mit ihren Uberschwemmungsgebieten im nérdlichen Harzvorland.

Flache 553,85 ha

13 km langer Abschnitt eines naturnahen Berglandflusses mit
Kurzcha- Schotterfluren, Weidenauwald und strukturreichen Baum- und
rakteristik | Geblischkomplexen, Talhange z.T. steil ansteigend, einbezogen
angrenzende Stillgewdsser (ehemal. Kiesentnahme)

Bedeutendes Brutgebiet der Vogellebensgemeinschaft naturnaher Berg-
Begrin- landflisse (herausragend fir Eisvogel und Mittelsager), Nahrungshabitat
dung des Schwarzstorchs. Stillgewasser bedeutende Brutplatze fir Wasserralle
und Rohrweihe.
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Gefah Bedeutendes Brutgebiet der Vogellebensgemeinschaft naturnaher Berg-
efahr-

q landflisse (Eisvogel mit hoher Siedlungsdichte sowie eines von zwei Vor-
ung

kommen des Mittelsagers in Niedersachsen).

Artenlisten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelar-
ten

Artenliste nach Anhang |
Eisvogel (Alcedo atthis)

Uhu (Bubo bubo)

Artenlisten | Rohrweihe (Circus aeruginosus)
nach Anh. Il | Neuntdter (Lanius collurio)

FFH-RL und | 51\ yarzmilan (Milvus migrans)

Anh. 1 VSch- , . .
| Rotmilan (Milvus milvus)

RL sowie die )

wichtigsten Zugvogel

Zugvogelar- | Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
ten Mittelsager (Mergus serrator)
Pirol (Oriolus oriolus)

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Relevante Vorbelastungen bestehen durch Querungen oder angrenzend verlaufende
StraRen (A 36, B6, B 241, L90, L 518). Da alle Vorranggebiete aulRerhalb des EU-Vogel-
schutzgebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden Arten ausgeschlossen werden. Von den
Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sind die Brutvogelarten Uhu, Rohrweihe,
Rot- und Schwarzmilan kollisionsgefahrdet. Wenn der Abstand zwischen Brutplatz und
Windenergieanlage fur die Rohrweihe unter 400m und fur den Uhu sowie die Milane
unter 500 m liegt, besteht nach § 45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant erhdohtes To-
tungsrisiko. Fir die tibrigen Arten besteht keine Gefahrdung durch Windenergieanlagen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Okertal bei Vienenburg” befinden sich
westlich des Schutzgebietes das VR WEN WF 09 mit zwei Teilgebieten und VR WEN GS
05 mit drei Teilgebieten. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen ge-
pruft.
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VR WEN WF 09

Das VR WEN besteht aus zwei Teilgebieten westlich der Autobahn-Ab- bzw. -Zufahrt
der A 36 Schladen Sud. Die sudliche Teilflache befindet sich in einer Entfernung von 520
m, die nordliche von 870 m vom VSG. Es besteht eine Vorbelastung durch bestehende
Windenergieanlagen fir beide Teilgebiete sowie durch die A 36, B 62 und L 615. Beide
Teilgebiete werden ackerbaulich genutzt. Das VR WEN befindet sich am Rand eines Rot-
milan-Dichtezentrums, die ostlichen Bereiche befinden sich noch innerhalb dieses ver-
starkten Verbreitungszentrums der Rotmilane. Ein Brutplatz des kollisionsgefahrdeten
Rotmilans, einer Art nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie, befindet sich innerhalb des
VSG 900 m vom sudlichen und 1.360 m vom nordlichen Teilgebiet entfernt. Da es sich
um ein Bestandsgebiet handelt sind erhebliche Beeintrachtigungen auszuschliel3en.

Das VSG ,Okertal bei Vienenburg" ist ein landesweit bedeutender Lebensraum fir den
Schwarzstorch, in der Begrindung wird die Bedeutung des Schutzgebietes als Nah-
rungshabitat hervorgehoben. Der Schwarzstorch ist storungsempfindlich, jedoch keine
Art nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie. Da es sich beim VR WEN WF 09 um ein
Bestandsgebiet handelt, sind erhebliche Beeintrachtigungen auszuschlieRen.

VR WEN GS 05

Das VR WEN besteht aus drei Teilgebieten, wovon das westliche als Bestandsgebiet
anzusehen ist (Sondergebiet Windenergie aus rechtskraftigem FNP). Das ostliche Teil-
gebiet reicht bis 120 m an das Schutzgebiet heran, das mittlere 320 m und das westli-
che Bestandgebiet 780 m. Die Gebiete werden ackerbaulich genutzt, das dstliche Gebiet
weist entlang des Pfeifenbachs einen als Grinland genutzten Auenbereich auf. Brut-
platze der kollisionsgefahrdeten Arten nach Anhang 1 sind nicht bekannt. Einige Ab-
schnitte des VSG, die Vienenburger Kiesteiche und die Okeraue nordwestlich von Vie-
nenburg, sind landesweit bedeutende Lebensraume fiir den Schwarzstorch. In der Be-
grindung wird die Bedeutung des Schutzgebietes als Nahrungshabitat hervorgehoben.
Der Schwarzstorch ist storungsempfindlich, jedoch keine Art nach Anhang | der Vogel-
schutzrichtlinie. Erhebliche Beeintrachtigungen des VSG durch das VR sind nicht zu er-
warten.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.7 EU-VSG Nr. V53: ,Nationalpark Harz" (DE4229-402)

EU-VSG Nr. V53: ,Nationalpark Harz” (DE4229-402)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (SPA)

Das EU-Vogelschutzgebiet ,Nationalpark Harz"” ist ein grol3flachiges, strukturreiches
Waldgebiet im gleichnamigen Mittelgebirge in Stidostniedersachsen. Es umfasst eine
Flache von Bad Harzburg am Nordrand, Uber zentrale Gipfel und Taler westlich von
Braunlage bis nach Herzberg am Harzer Siudrand. Es erstreckt sich dabei von der sub-
montanen bis in die hochmontane Hohenstufe und ist damit das hochstgelegene Vogel-
schutzgebiet Niedersachsens.

Flache 15.546,4 ha

Submontanes bis hochmontanes Waldgebiet naturnaher Buchen- und
Kurzcha- Fichtenwadlder. AuRBerdem naturnahe Hochmoore, Silikatfelsen- und
rakteristik | Blockhalden, Bache, Erlenwalder, Schluchtwalder, Staudenfluren,
Borstgrasrasen u.a.

Begri Hohe Bedeutung fir Vogelgemeinschaften grol3flachiger, storungsarmer,

egrin-

q 8 bruthdhlenreicher Nadel-, Mischwald- und Buchenwaldkomplexe, auch
un

8 Brutgebiet flir Klippen-/Felsbriter.
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Gefah Allgemeine Immissionen, Tourismus, Storungen, Wintersport, Zerschnei-
efahr-

q dung, Zunahme des Verkehrs, standortfremde Fichtenforste, Beseitigung
ung

von Totholz (Borkenkafersicherungsstreifen).

Artenlisten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelar-
ten

Artenliste nach Anhang |

Artenlisten | RaufuBkauz (Aegolius funereus)

nach Anh. Il | Schwarzstorch (Ciconia nigra)
FFH-RL und Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Anh. |1 VSch- )
.. | Wanderfalke (Falco peregrinus)
RL sowie die
wichtigsten Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

Zugvogelar- | Auerhuhn (Tetrao urogallus)

ten Zugvogel

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

Moglicherweise betroffene Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. | VSch-RL sowie die
wichtigsten Zugvogelarten

Relevante Vorbelastungen bestehen durch die B 4 und L 501 am nordlichen und west-
lichen Rand des VSG sowie grol3e Waldschadensgebiete in den Hochlagen. Da alle Vor-
ranggebiete deutlich auBBerhalb des EU-Vogelschutzgebietes liegen, konnen unmittel-
bare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestim-
menden Arten ausgeschlossen werden. Von den Arten nach Anh. Il FFH-RL und Anh. |
VSch-RL ist die Brutvogelart Wanderfalke kollisionsgefahrdet. Wenn der Abstand zwi-
schen Brutplatz und Windenergieanlage fir den Wanderfalken unter 500 m liegt, be-
steht nach § 45b Abs. 2 BNatSchG ein signifikant erhdohtes Totungsrisiko. Fur die tbri-
gen Arten besteht keine Gefahrdung durch Windenergieanlagen. Der Schwarzstorch und
insbesondere das Auerhuhn sind storungsempfindliche Arten. Ein Vorsorgeabstand von
500 bzw. 1.000 m fir das Auerhuhn wird empfohlen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 1.200 m um das EU-VSG ,Nationalpark Harz" befindet sich das VR
WEN GS 07 mit zwei Teilgebieten nordlich von Bad Harzburg. Dieses wird im Folgenden

auf potenzielle Auswirkungen geprift.
VR WEN GS 07

Das nordliche Teilgebiet des VR WEN reicht bis 630 m, das sudliche bis 1.100 m an das
EU-VSG heran. Es besteht eine Vorbelastung durch die L 501 am nordwestlichen Rand
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des VSG. Das VR wird ackerbaulich genutzt. Brutplatze von kollisionsgefahrdeten Arten
nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie sind im Umkreis von 3 km nicht bekannt. Der
Oberlauf des WeiRbachs ist, wie andere Bachoberlaufe im Nationalpark, landesweit be-
deutsamer Lebensraum des Schwarzstorchs in der Funktion eines Nahrungshabitats.
Der Abstand zum nordlichen Teilgebiet des VR WEN betragt 760 m, so dass keine Be-
eintrachtigungen zu erwarten sind. Ein Brutplatz des Wanderfalken befindet sich in
3.800 m Entfernung am Ostrand des VSG, so dass auch fir diese Art von Anhang | der
Vogelschutzrichtlinie eine Beeintrachtigung auszuschlieBen ist.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.8 FFH-Gebiet Nr. 123 ,llImenau mit Nebenbachen” (DE2628-331)

FFH-Gebiet Nr. 123 ,llmenau mit Nebenbachen” (DE2628-331)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Iimenau mit Nebenbachen” umfasst mit der lImenau, einem linken Ne-
benfluss der Elbe, und zahlreichen ihrer Neben- und Quellbache ein verzweigtes Fliel3-
gewassernetz der Lineburger Heide. Das FFH-Gebiet erstreckt sich iber mehrere Land-
kreise bis an die Grenze des RV Braunschweig.

Flache 5.377,57 ha

FlieBgewassernetz der Lineburger Heide mit Uberwiegend naturnahem
Fluss mit flutender Wasservegetation im kiesigen bis sandigen
Gewasserbett und zahlreichen Nebenbachen. Pragend sind

Feuchtwaldkomplexe mit Erlen-Eschen-Auwaldern, Erlen-Bruchwaldern
Kurzcharak-

teristik und Eichen-Hainbuchenwaldern sowie Feuchtgrinlander in vermoorter
eristi

Niederung. AulRerdem feuchte Hochstaudenfluren, Quellmoore sowie auf
den trockeneren Geestkanten Zwergstrauchheiden und bodensaure
Eichenwalder. Bedeutend u.a. flir Bachmuschel, Fischotter,

Bachneunauge und Flussjungfer.

112

229 von 347 in Zusammenstellung



T
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

P4

Naturnahe FlieBgewasser mit dem groBten Komplex von Erlen-Eschen-
waldern u. feuchten Eichen-Hainbuchenwaldern im Naturraum D28. Ver-

Begrindung .
besserung der Reprasentanz von Meer- und Flussneunauge. Vorkommen
weiterer Tierarten (z.B. Griine Keiljungfer).
Stauwehre im Unterlauf, Gewadsserausbau, Wassersport. Eintrag von
. Nahrstoffen und Feinsedimenten in die FlieBgewasser. Fischteiche. Teil-
Gefahrdung

weise intensive Grunlandnutzung. Aufforstung mit standortfremden
Baumarten (z.B. Fichte, Hybridpappel).

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Wertbe-
stim-mende
Lebens-
raumtypen
nach An-
hang | der
FFH-Richtli-
nie

3150 Nattrliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3260 Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix
4030 Trockene europadische Heiden
5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und —rasen

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-
ropdischen Festland) auf Silikatboden

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Boden (Molinion caeruleae)

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe

6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

7110 Lebende Hochmoore

7120 Noch renaturierungsfahige degradierte Hochmoore
7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme
und gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder llici-Fagenion)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur
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91D0 Moorwalder

91EO0 Auenwdlder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amphibien | Kammmolch (Triturus cristatus)

Rapfen (Aspius aspius)

SteinbeiBer (Cobitis taenia)

Groppe (Cottus gobio)

Fische FluBneunauge (Lampetra fluviatilis)
Bachneunauge (Lampetra planeri)
Meerneunauge (Petromyzon marinus)

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus ( = Rhodeus amarus))

Biber (Castor fiber)

Fischotter (Lutra lutra)

Sdugetiere
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
GroBes Mausohr (Myotis myotis)
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)
Mollusken
Bachmuschel, Kleine Flussmuschel (Unio crassus)
Libellen Grune Flussjungfer, Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Da alle Vorranggebiete aulRerhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen unmittelbare Be-
troffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT
und Arten ausgeschlossen werden. AuBerhalb des FFH-Gebietes konnten allenfalls mo-
bile Arten (hier: Biber, Fischotter sowie die Fledermausarten) betroffen sein. Eine rele-
vante (erhebliche) Betroffenheit des Bibers und des Fischotters als Erhaltungsziel (EHZ)
im FFH-Gebiet ist aufgrund fehlender Wirkungen auszuschlie3en. Von den Fledermaus-
arten nach Anhang Il der FFH Richtlinie ist das Grol3e Mausohr nicht kollisionsgefahrdet
und die Mopsfledermaus je nach lokalem Vorkommen bzw. Verbreitung kollisionsge-
fahrdet.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das das Bornbachtal, dem stidlichen Bereich des FFH-Ge-
bietes, befindet sich das VR WEN GIF 01. Dieses wird im Folgenden auf potenzielle Aus-
wirkungen gepruft.
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VR WEN GIF 01:

Das VR WEN wird im Osten meist ackerbaulich genutzt, im Westen forstwirtschaftlich.
Vorbelastungen sind nicht vorhanden. Das VR hat einen Abstand von 470 m zum FFH-
Gebiet. Ein Vorkommen der Mopsfledermaus am sidlichen Rand des FFH-Gebietes ist
nicht bekannt. Ein intensiv genutzter Kiefernforst, wie er im Bereich des VR vorkommt,
ist kein Nahrungshabitat der Mopsfledermaus, so dass eine erhebliche Beeintrachti-
gung der Art nach Anhang Il der FFH-Richtlinie nicht anzunehmen ist. Im Bedarfsfall
stehen jedoch auch Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermeidungsmalnahme zur
Verfligung.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.9 FFH-Gebiet Nr. 90 ,Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker" (DE3021-
331)

FFH-Gebiet Nr. 90 ,Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker"” (DE3021-331)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker” umfasst mit der Aller
zwischen Wolfsburg und Verden sowie den Unterlaufen ihrer linken Nebenflisse Oker
und Leine ein ausgedehntes FlieBgewadassernetz der niedersachsischen Geest, welches
auch durch angrenzende FFH-Gebiete wie ,Ortze mit Nebenbachen” (FFH 081) und
LLutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbachen)” (FFH 086) von hoher Bedeutung fur
den Schutz und Erhalt charakteristischer Lebensgemeinschaften der Tieflandflisse und
-bdache sowie der Auen ist. Zum Gebiet gehort auBerdem der Barnbruch westlich von
Wolfsburg — ein Feucht- und Bruchwaldgebiet, welches mit unter anderem feuchten
Eichen-Hainbuchenwaldern und Hartholzauenwaldern einen wertvollen Lebensraum
fur zahlreiche Tier- und Pflanzenarten darstellt.

Flache 18.016,37 ha

Niederungen relativ naturnaher Tieflandflisse mit vielfaltigem
Biotopmosaik. Oft durch Flutmulden und Dinen bewegtes Geldnde.
Zahlreiche Altwasser, Auengrunland, Sandmagerrasen, Sandheiden,

Kurzcha-
rakteristik
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geholzfreie Sumpfvegetation, Hart- und Weichholz-Auwalder u. a.,
Kirchengebaude in Ahlden. Auf dem Dachboden der Kirche in Ahlden
befindet sich eine bedeutende Wochenstube des Grolen Mausohrs. Teils
EU-Vogelschutzgebiete V47 'Barnbruch' und V23 'Untere Allerniederung'.

Bedeutendster Flussniederungskomplex im Weser-Aller-Flachland. Wich-

Begrun- tig u. a. fur Reprasentanz von feuchten Hochstaudenfluren, eutrophen
dung Seen, Hartholz-Auenwaldern, mageren Flachland-Mahwiesen, Otter, Bi-
ber, Mausohr, Grune Keiljungfer.
Teilweise Wasserverunreinigung, Gewdsserausbau (Staustufen, Uferbe-
Gefahr- festigungen), Eindeichungen, intensive Grinlandnutzung, Nutzungsauf-
dung gabe von Extensivgrunland, Angelsport, Zerschneidung durch Verkehrs-

wege. Storungen der Fledermauskolonie.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Wertbe-
stimmende
Lebens-
raumtypen
nach An-
hang | der
FFH-Richtli-
nie

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dinen im Binnenland]

2330 Dinen mit offenen Grasflachen mit Corynephorus und Agrostis [Diinen
im Binnenland]

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewadsser mit \Vegetation der Littorel-
letea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncu-
lion flui-tantis und des Callitricho-Batrachion

3270 Flisse mit Schlammbanken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.
und des Bidention p.p.

4030 Trockene europaische Heiden
5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem euro-
paischen Festland) auf Silikatboden

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffi-
gen Boden (Molinion caeruleae)

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe

6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis)

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Hainbu-
chen-wald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0 Moorwalder

91EO0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Hartholzauenwalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (UImenion minoris

Amphibien | Kammmolch (Triturus cristatus)

Rapfen (Aspius aspius)

SteinbeiBer (Cobitis taenia)

Groppe (Cottus gobio)

FluBneunauge (Lampetra fluviatilis)

Fische Bachneunauge (Lampetra planeri)

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

Meerneunauge (Petromyzon marinus)

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus)

Lachs (nur im StRwasser (Salmo salar)

Biber (Castor fiber)

Fischotter (Lutra lutra)

Saugetiere | Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

GroBes Mausohr (Myotis myotis)]

Grol3e Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
Libellen

Grine Flussjungfer, Griine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Es bestehen Vorbelastungen durch Verkehrsinfrastruktur und Hochspannungsleitun-
gen. Da alle Vorranggebiete auRerhalb des FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare
Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden
LRT und Arten ausgeschlossen werden. Aul3erhalb des FFH-Gebietes konnten allenfalls
mobile Arten (hier: Biber, Fischotter sowie die Fledermausarten) betroffen sein. Eine
relevante (erhebliche) Betroffenheit des Bibers und des Fischotters als Erhaltungsziel
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im FFH-Gebiet ist aufgrund fehlender Wirkungen auszuschliel3en. Die Fledermausarten
nach Anhang Il der FFH Richtlinie sind mit Ausnahme der Teichfledermaus nicht kollisi-
onsgefahrdet. Die Teichfledermaus hingegen weist je nach lokalem Vorkommen bzw.
Verbreitung eine Kollisionsgefahrdung auf.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 300 m um das FFH-Gebiet befinden sich die sidliche Teilflache von
VR WEN GIF PE 01 und GIF 23. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkun-
gen gepruft.

VR WEN GIF PE 01:

Das sudliche Teilgebiet des VR WEN wird Uberwiegend ackerbaulich genutzt, weist je-
doch auch kleinere Waldflachen auf. Vorbelastungen sind nicht vorhanden, das VR hat
einen Abstand von 220 m zum FFH-Gebiet. Ein Vorkommen der Teichfledermaus ist
nicht bekannt, im Bedarfsfall stehen jedoch Vermeidungsmalnahmen in Form von Ab-
schaltlogarithmen zur Verfligung, die im Zulassungsverfahren festgelegt werden kon-
nen. Erhebliche Beeintrachtigungen konnen ausgeschlossen werden.

VR WEN GIF 23:

Vorbelastungen bestehen durch die L 299, an die das FFH-Gebiet grenzt. Das VR weist
einen Abstand von 110 m vom FFH-Gebiet auf und wird ackerbaulich genutzt. Ein in die
Oker mundender Bachlauf mit Ufergeholzen durchflie3t das VR WEN. Ein Vorkommen
der Teichfledermaus ist nicht bekannt, im Bedarfsfall stehen jedoch Vermeidungsmal3 -
nahmen in Form von Abschaltlogarithmen zur Verfligung, die im Zulassungsverfahren
festgelegt werden kdonnen. Erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des FFH -
Gebietes kdnnen ausgeschlossen werden.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maRgeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.10 FFH-Gebiet Nr. 68 ,Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbachen)” (DE3127 -
331)

FFH-Gebiet Nr. 68 ,Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbachen)” (DE3127-331)

e Kilometer hf
0 1 2 3 A
Legende

@ bestehende WEA
@® WEAIn Planung
:I VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
auf das geprifte FFH-Gehiet

R D VR WEN ahne Auswirkungen
it
® 7] FFH-Gebiet

.......

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbachen)” umfasst mit den
kleinen Geestflissen Lutter, Lachte und Aschau sowie mehreren Nebenbachen ein ver-
zweigtes FlieBgewassernetz nordostlich von Celle und liegt zum groRten Teil im Natur-
raum Sldheide. Im Osten reicht das FFH-Gebiet in den LK Gifhorn.

Flache 5.109,56 ha

FlieBgewassernetz der Sudheide im Komplex mit vielfaltigen
Lebensraumen: sehr naturnahe, maandrierende Geestflisse bzw. -bache
mit groRenteils gut ausgepragter Wasservegetation, Erlen-Auwalder,

eutrophe, dystrophe sowie oligotrophe Stillgewasser mit Strandlings-
Kurzcharak-

teristik Gesellschaften, trockene und feuchte Heiden, Nasswiesen, Moorwalder,
eristi

bodensaure Eichenwalder, Simpfe, Rieden und Rohrichte. In
Quellgebieten Ubergangs- und Hochmoore. Bundesweite Bedeutung fiir
die Flussperlmuschel. Teils EU-Vogelschutzgebiet V34 'Sidheide und
Aschauteiche bei Eschede'.
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Bedeutender Komplex von Geestflissen und -bachen, letzter vermeh-
rungsfahiger Bestand der Flussperlmuschel in Nds. Reprasentanz von

Begriindung | Teichen mit Zwergbinsen-Gesellschaften, Ubergangs- u. Schwingrasen-
mooren, Moorheiden, Moorwaldern. Fischotter. Grol3e Bedeutung fir den
Fischotter und die GroRe Moosjungfer.
Standortfremde Nadelforsten, Artenverarmung im Grinland durch Nut-
. zungsintensivierung bzw. -aufgabe, Griunlandumbruch, Gewasserver-
Gefahrdung

schmutzung, Gefahrdung der Flussperlmuschel durch Eintrag bzw. Mo-
bilisierung von Feinsedimenten. Kanusport u.a.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und —rasen

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-
ropaischen Festland) auf Silikatboden

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Boden (Molinion caeruleae)

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe

Wertbe- 6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
stimmende | officinalis)
Lebens- 7110 Lebende Hochmoore
raumtypen | 7450 Noch renaturierungsfahige degradierte Hochmoore
EZ;Q ?gér 7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore
FEH-Richtli- 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
nie 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]
9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0 Moorwalder
91E0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Amphibien | Kammmolch (Triturus cristatus)
Fische Groppe (Cottus gobio)
Bachneunauge (Lampetra planeri)
Sdaugetiere | Fischotter (Lutra lutra)
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Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)
Mollusken
Bachmuschel, Kleine Flussmuschel (Unio crassus)

GroBe Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
Libellen

Grune Flussjungfer, Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-
Richtlinie

Im Verbandsgebiet bestehen Vorbelastungen durch die B 4, die L 282. Da alle Vorrang-
gebiete auRerhalb des FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und
Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausge-
schlossen werden. AuBerhalb des FFH-Gebietes konnten allenfalls mobile Arten (hier:
Fischotter) betroffen sein. Eine relevante (erhebliche) Betroffenheit des Fischotters als
Erhaltungsziel (EHZ) im FFH-Gebiet ist aufgrund fehlender Wirkungen auszuschlieRen.
Eine Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets kann daher aus-
geschlossen werden.

FFH-Vertraglichkeitspriifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GIF 05 am Ober-
lauf des Kainbachs. Das VR wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen geprift.
VR WEN GIF 05:

Das VR WEN besteht befindet sich zu ca. 70 % innerhalb von Wald, die restliche Flache
wird ackerbaulich genutzt. Vorbelastung sind nicht vorhanden. Das VR hat einen Ab-

stand von 80 m zum FFH-Gebiet. Erhebliche Beeintrachtigungen konnen ausgeschlos-
sen werden.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile kdnnen ausgeschlossen werden.
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5.3.11 FFH-Gebiet Nr. 292 ,Ise mit Nebenbachen” (DE3229-331)

FFH-Gebiet Nr. 292 ,Ise mit Nebenbachen” (DE3229-331)

. &y

DE 3127-331 "Lutter, Lachte,
Aschau (mit einigen Nebenbachen)”

|DE 3229-331 "Ise mit Nebenbéchen”] DE 3230-331 "Ohreaue”
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®  WEA in Planung

:] VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
auf das geprifte FFH-Gebiet

|:| VR WEN ohne Auswirkungen

[777] FFH-Gebiet

:________j Verbandsgebiet

\ .. . Kreisgrenzen

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Ise mit Nebenbachen” umfasst mit der Ise einen kleinen teils stark
begradigten Tieflandfluss sowie einige Nebenbdche, die Uberwiegend im Naturraum
Sudheide liegen.

Flache 272,12 ha

Uberwiegend stark begradigter Tieflandfluss, Geestbéche und ein Altarm
nordlich von Gifhorn mit Bedeutung als Lebensraum von Fischen und
Libellen. In Teilen dem LRT der FlieBgewasser mit flutender
Wasservegetation entsprechend und mit galerieartigem Auwaldbestand

Kurzcharak-
teristik

sowie Uferstaudenfluren.

Verbesserung der Reprasentanz der Lebensraume von Steinbeier und
Begrindung | Bitterling im Naturraum 'Lineburger Heide'. Aullerdem Vorkommen des
Bachneunauges. Vorkommen des Fischotters.

Gefihrdung Die FlieBgewasser sind Uberwiegend stark begradigt, Tiefen- und Brei-

tenvarianz meist mangelhaft durch Ausbau/Unterhaltung. Hartsubstrat
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wg. Ausbau + Unterhaltung stark defizitar. Eintrag von Nahrstoffen und
Feinsedimenten in die Bachlaufe.
Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)
Wertbe- 3260 Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
stimmende | nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion
Lebens-
raumtypen
nach An-
hang | der
FFH-Richtli-
nie
SteinbeilRer (Cobitis taenia)
Fische Bachneunauge (Lampetra planeri)
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus = Rhodeus amarus)
) Biber (Castor fiber)
Sdugetiere
Fischotter (Lutra lutra)
Libellen Grine Flussjungfer, Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die B 244, die L 286 sowie die Bahnstrecke Gifhorn -
Wittingen. Da alle Vorranggebiete aul3erhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen unmit-
telbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestim-
menden LRT und Arten ausgeschlossen werden. AulBerhalb des FFH-Gebietes konnten
allenfalls maobile Arten (hier: Biber und Fischotter) betroffen sein. Eine relevante (erheb-
liche) Betroffenheit des Bibers und des Fischotters als Erhaltungsziel im FFH-Gebiet ist
aufgrund fehlender Wirkungen auszuschliel3en. Eine Betroffenheit der Schutz- und Er-
haltungsziele des FFH-Gebiets kann daher ausgeschlossen werden.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befinden sich die VR WEN GIF 04, GIF 08
und GIF 16. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen geprift.

VR WEN GIF 04:

Das VR WEN besteht aus zwei Teilgebieten, wovon das westliche mit einem Abstand
von 360 m zum FFH-Gebiet innerhalb des Prufradius liegt. Es wird jeweils zur Halfte
ackerbaulich und forstwirtschaftlich genutzt. Der Elbe-Seitenkanal zwischen VR und
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FFH-Gebiet stellt eine Vorbelastung dar. Erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Ge-
bietes durch das VR konnen ausgeschlossen werden.

VR WEN GIF 08:

Das VR WEN besteht aus zwei Teilgebieten, wovon das ostliche mit einem Abstand von
80 m, das westliche mit einem Abstand von 430 m zum FFH-Gebiet innerhalb des Pruf-
radius liegt. Die Teilgebiete befinden sich auf iberwiegend ackerbaulich genutzten Fla-
chen, kleinflachig ist Wald betroffen. Eine Hochspannungsleitung sudlich des VR stellt
eine Vorbelastung dar. Erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch das VR
konnen ausgeschlossen werden.

VR WEN GIF 16:

Das VR WEN wird zu einem Drittel forstwirtschaftlich genutzt, die Gbrige Flache acker-
baulich. Es weist einen Abstand von 150 m zum FFH-Gebiet auf. Vorbelastungen sind
nicht vorhanden. Ein Seeadler sowie ein Fischadler-bruten in der Nahe des FFH-Gebie-
tes, das VR WEN befindet sich auf3erhalb des zentralen Priifbereichs nach § 45 b Absatz
1 Abschnitt 1 BNatSchG. Erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch das
VR konnen ausgeschlossen werden.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile kdnnen ausgeschlossen werden.
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5.3.12 FFH-Gebiet Nr. 418 ,Ohreaue” (DE3230-331)

FFH-Gebiet Nr. 418 ,Ohreaue” (DE3230-331)
ez 0
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Ohreaue” umfasst den Bach- bzw. kleinen Flusslauf der Ohre, die im
Gebiet Uberwiegend auf der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-An-
halt fliel3t, sowie einige artenreiche Auenhabitate und wird zum grofSten Teil dem Na-
turraum Ostheide zugeordnet.

Flache 199,39 ha

Westlicher Teil der Ohreaue mit teils maandrierendem, teils begradigtem
Bach, der Uberwiegend an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt fliel3t
sowie ein sandiges Bodensubstrat und in Teilen eine flutende
Wasservegetation aufweist. Im nordlichen Quellgebiet Vorkommen von
Kurzcharak- | bodensaurem Eichenwald. Im weiteren Verlauf ist das Umland von
teristik Grinland und Ackerflachen gepragt. Teils schmaler Saum aus feuchten
Hochstaudenfluren und Erlen-Eschen-Auwald. Abschnitt nérdlich von
Brome mit Niedermoor, Seggenrieden, Feuchtwiesen und Durchfluss
eines angelegten Sees sowie auf flacher Geestkante mit Eichen-

Hainbuchenwald. In Laubmischwaldkomplex stidlich von Brome Erlen-
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Eschen-Auwald, bodensaurer Eichenwald, feuchter Eichen-
Hainbuchenwald und Hainsimsen-Buchenwald. Bedeutend als
Lebensraum und Wanderkorridor fiir Mopsfledermaus, Biber und

Fischotter.

Begrindung

Ausgewahlt zur Erganzung des ostlich angrenzenden Bereiches in Sach-
sen-Anhalt. Gebiet liegt im Verbreitungsgebiet des Fischotters.

Gefahrdung

Entwasserung, Gewadsserausbau, Eintrage von Nahrstoffen und

Feinsedimenten in das Gewasser.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3150 Natdrliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-

Wertbe- nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion
stimmende | 5430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Lebens- Stufe
raumtypen 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
nach An-
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
hang | der
FEH-Richtli- | 9160 Subatlantischer oder mitteleuropdischer Stieleichenwald oder
nie Hainbuchen-wald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]
9190 Alte boden-saure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur
91E0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
Saugetiere | Biber (Castor fiber)

Fischotter (Lutra lutra)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die B 244, Windenergieanlagen und eine Hoch-
spanungsleitung. Da alle Vorranggebiete aulRerhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen
unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wert-
bestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden. AulBerhalb des FFH-Gebietes
konnten die mobilen Arten (hier: Mopsfledermaus, Biber und Fischotter) betroffen sein.
Die Mopsfledermaus gilt je nach lokalem Vorkommen bzw. Verbreitung als kollisions-
gefahrdet. Eine relevante (erhebliche) Betroffenheit des Bibers und des Fischotters als
Erhaltungsziel im FFH-Gebiet ist aufgrund fehlender Wirkungen auszuschliel3en. Eine
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Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets kann — mit Ausnahme
der Mopsfledermaus - ausgeschlossen werden.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GIF 07. Dieses
wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepruft.

VR WEN GIF 07:

Das VR WEN wird Uberwiegend ackerbaulich genutzt. Vorbelastungen bestehen durch

Windenergieanlagen und eine Hochspannungsleitung, die das VR quert. Das VR hat ei-
nen Abstand von 80 m zum FFH-Gebiet. Da es sich um ein Bestandsgebiet handelt sind
erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes durch das VR auszuschliel3en.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.13 FFH-Gebiet Nr. 88 ,Rossenbergheide-Kiilsenmoor, Heiliger Hain" (DE 3329-301)

FFH-Gebiet Nr. 88 ,Rdssenbergheide-Kiilsenmoor, Heiliger Hain” (DE 3329-301)

[DE 3229331 "Ise mit Nebenbéchen"]
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Rossenbergheide-Kiilsenmoor, Heiliger Hain" liegt nordlich von Gif-
horn nahe der Ortschaft Wahrenholz im Naturraum Sddheide.

Flache 417,52 ha

Grol3flachige trockene Sandheiden auf Geesthiigel nordlich von Gifhorn,
teils mit Wacholdergebtisch. Niederung des naturnahen Oerrelbachs mit
Vorkommen des Bachneunauges, mit Saum aus Erlen-Eschen-
Kurzcharak- | Auwildern, feuchten Bereichen mit Moorheiden im Ubergang zu
teristik Hochmoor-Gesellschaften sowie vereinzelt dystrophe Gewasser.
Daneben grol3flachige Birken-Moorwalder. Bedeutend fir die
Libellenarten Grof3e Moosjungfer und Grine Flussjungfer. Im Verlauf des
Oerrelbachs Kontakt zu FFH-Gebiet 292 'Ise mit Nebenbachen'.

Bedeutendster Heide- und Ubergangsmoorkomplex im Siidostteil der
Begrindung | naturraumlichen Region Lineburger Heide. In den Bachen bedeutende
Vorkommen von Bachneunauge und Griner Keiljungfer.
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P4

Gefahrdung

Verbuschung und Vergrasung der Heideflachen. Entwasserung der
Moorflachen. Bachregulierung und Nahrstoffeintrage in die Bachlaufe.
Anlage von Fischteichen.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3160 Dystrophe Seen und Teiche

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix
4030 Trockene europadische Heiden

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

Wertbe- 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-
stimmende | ;p3ischen Festland) auf Silikatbdden
Lebens- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
raumtypen
Stufe
nach An-
hang | der 6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
FEH-Richtli- officinalis)
nie 7110 Lebende Hochmoore
7120 Noch renaturierungsfahige degradierte Hochmoore
7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore
9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur
91D0 Moorwalder
91E0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Fische Bachneunauge (Lampetra planeri)
GroRe Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)
Libellen

Grine Flussjungfer, Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-

Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch Windenergieanlagen, eine Hochspannungsleitung so-

wie die querende K 7. Da alle Vorranggebiete auBerhalb des FFH-Gebietes liegen, kon-

nen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw.

wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden. Da die LRT und die Arten

nach Anhang Il der FFH-Richtlinie nicht von Wirkungen von Windenergieanlagen betrof-

fen sein konnen, ist eine Betroffenheit von Erhaltungszielen im FFH-Gebiet auszu-

schlieRen.
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FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 300 m um das FFH-Gebiet befindet sich die VR WEN GIF 09. Dieses
wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.

VR WEN GIF 09:

Das VR WEN weist einen Abstand von 80 m zum FFH-Gebiet auf. Es sind Vorbelastun-
gen durch bestehende Windenergieanlagen und eine Hochspannungsleitung vorhanden.
Da es sich bei VR WEN GIF 09 um ein Bestandsgebiet handelt, sind erhebliche Beein-
trachtigungen auszuschliel3en.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.14 FFH-Gebiet Nr. 275 ,Ohreaue” (Sachsen-Anhalt DE 3331-302)

FFH-Gebiet Nr. 275 ,Ohreaue” (DE 3331-302)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Ohreaue” ist Teil des Griinen Bandes in Sachsen-Anhalt und erstreckt
sich in der Landschaftseinheit ,Altmarkheiden” Gber ca. 15 km entlang der Landes-
grenze zu Niedersachsen von Waddekath im Norden bis Wendischbrome im Stden.

Flache 603 ha

Westlicher Teil der Ohreaue mit teils maandrierendem, teils begradigtem
Bach, der Uberwiegend an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt fliel3t
sowie ein sandiges Bodensubstrat und in Teilen eine flutende
Wasservegetation aufweist. Im nordlichen Quellgebiet Vorkommen von

bodensaurem Eichenwald. Im weiteren Verlauf ist das Umland von
Kurzcharak-

teristik Grinland und Ackerflachen gepragt. Teils schmaler Saum aus feuchten

Hochstaudenfluren und Erlen-Eschen-Auwald. Abschnitt nordlich von
Brome mit Niedermoor, Seggenrieden, Feuchtwiesen und Durchfluss
eines angelegten Sees sowie auf flacher Geestkante mit Eichen-
Hainbuchenwald. In Laubmischwaldkomplex stdlich von Brome Erlen-

Eschen-Auwald, bodensaurer Eichenwald, feuchter Eichen-
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Hainbuchenwald und Hainsimsen-Buchenwald. Bedeutend als
Lebensraum und Wanderkorridor fir Mopsfledermaus, Biber und
Fischotter.

Begriind Ausgewabhlt zur Erganzung des ostlich angrenzenden Bereiches in Sach-
egrindun
8 8 sen-Anhalt. Gebiet liegt im Verbreitungsgebiet des Fischotters.

Gefihrd Entwasserung, Gewadsserausbau, Eintrage von Nahrstoffen und
efahrdun
8 Feinsedimenten in das Gewasser.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-

Wertbe- nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion
stimmende 4010 Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen Raumes mit Erica tet-
Lebens- -

ralix
raumtypen ]

4030 Trockene europaische Heiden
nach An- . .
hang | der 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
FFH-Richtli- | >tufe
nie 91EO0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amphibien Kammmolch (Triturus christatus)

Saugetiere Fischotter (Lutra lutra)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die B 244, Windenergieanlagen und eine Hochspan-
nungsleitung. Da alle Vorranggebiete aul3erhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen un-
mittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbe-
stimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden. AulRerhalb des FFH-Gebietes
konnten die mobilen Arten (hier: Kammmolch und Fischotter) betroffen sein. Eine rele-
vante (erhebliche) Betroffenheit des Kammmolchs und des Fischotters als Erhaltungs-
ziel im FFH-Gebiet ist aufgrund fehlender Wirkungen von Windenergieanlagen auszu-
schlieBen. Eine Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets kann
daher ausgeschlossen werden.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GIF 07. Dieses
wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen geprtft.

133

250 von 347 in Zusammenstellung




TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

VR WEN GIF 07:

Das VR WEN wird tberwiegend ackerbaulich genutzt. Vorbelastungen bestehen durch
Windenergieanlagen und eine Hochspannungsleitung, die das VR quert. Das VR hat ei-
nen Abstand von 80 m zum FFH-Gebiet. Erhebliche Beeintrachtigungen konnen ausge-
schlossen werden. Da es sich um ein Bestandsgebiet handelt sind erhebliche Beein-
trachtigungen des FFH-Gebietes durch das VR auszuschlielRen.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile kdnnen ausgeschlossen werden.
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5.3.15 FFH-Gebiet Nr. 364 ,Klein Lafferder Holz" (DE3727-331)

FFH-Gebiet Nr. 364 ,Klein Lafferder Holz" (DE3727-331)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Klein Lafferder Holz" sidlich von Peine nahe der Ortschaft Klein Laf-
ferde zeichnet sich durch artenreiche Eichen-Hainbuchenwalder feuchter Auspragung
aus. Das kleine Waldgebiet liegt im Naturraum Braunschweig-Hildesheimer Lossborde
und somit in einer vorwiegend durch Landwirtschaft gepragten Landschaft.

Flache 89,26 ha

Eines der wenigen relativ naturnahen Waldgebiete im Bereich der
vorwiegend landwirtschaftlich gepragten niedersachsischen
Kurzcharak- | Schwarzerdegebiete sudlich  von Peine. Naturnaher Eichen-
teristik Hainbuchenwald auf feuchten, kleinflachig nassen, maRig bis gut
nahrstoffversorgten Standorten (Loss Uber stauenden Tonsteinen der
Kreide). Habitat der Mopsfledermaus.

Das Gebiet wurde ausgewahlt zur Verbesserung der Reprasentanz des
Begrindung | Lebensraumtyps 9160 im Naturraum D32 'Niedersachsische Borden'. Es

ist eines der grof3ten Vorkommen dieses Lebensraumtyps im Naturraum.
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Gefahrdung | Auf Teilflachen Umwandlung in nicht standortgemale Fichtenforsten.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Wertbe- 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

stimmende | 9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder

Lebens- Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]
raumtypen

nach An-
hang | der
FFH-Richtli-
nie

Sdugetiere Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-
Richtlinie

Eine Vorbelastung besteht durch die B1 und Windenergieanlagen. Da alle Vorrangge-
biete aulBerhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen unmittelbare Betroffenheiten und Be-
eintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausge-
schlossen werden. AuBBerhalb des FFH-Gebietes konnten die mobilen Arten (hier: Mops-
fledermaus) betroffen sein. Die Mopsfledermaus gilt je nach lokalem Vorkommen bzw.
Verbreitung als kollisionsgefahrdet.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN PE 12 mit finf
Teilgebieten, wovon vier innerhalb dieses Radius liegen. Diese werden im Folgenden auf

potenzielle Auswirkungen gepruft.
VR WEN PE 12:

Das VR WEN wird ackerbaulich genutzt und weist einen minimalen Abstand von 70 m
zum FFH-Gebiet durch die Teilflache 3 auf. Die nordlich der B 1 gelegene Teilflache 1
weist einen Abstand von 400 m zum FFH-Gebiet auf und ist ein Bestandsgebiet, das flr
Vorbelastungen durch Windenergieanlagen sorgt. Da das FFH-Gebiet Lebensraum der
kollisionsgefahrdeten Mopsfledermaus ist, sind im Zulassungsverfahren Abschaltloga-
rithmen als wirkungsvolle Vermeidungsmalinahme festzulegen. Erhebliche Beeintrach-
tigungen sind nicht zu erwarten.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.16 FFH-Gebiet Nr. 365 ,Wadlder und Kleingewasser zwischen Mascherode und
Cremlingen” (DE3729-331)

FFH-Gebiet Nr. 365 ,Walder und Kleingewdsser zwischen Mascherode und Cremlingen”
(DE3729-331)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Walder und Kleingewdsser zwischen Mascherode und Cremlingen”
liegt im Slddosten Braunschweigs und umfasst mehrere raumlich voneinander ge-
trennte Teilgebiete im Naturraum Ostbraunschweigisches Higelland.

Flache 658,80 ha

Vier Woaldgebiete sudostlich von Braunschweig mit geologisch
vielfaltigen Ausgangsbedingungen. Uberwiegend alte, feuchte Eichen-

Hainbuchenwalder, die zusammen mit Labkraut-Eichen-

Hainbuchenwaldern auf trockeneren Standorten durch friihe
Kurzcharak- . o .
teristik Mittelwaldnutzung  beginstigt ~ wurden. Neben  Waldmeister-

Buchenwaldern auch kleinflachig Hainsimsen-Buchenwalder. Im NO
bachbegleitend Erlen-Eschen-Auwald. Walder mit Vorkommen der
Fledermausarten Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus und Grol3es

Mausohr. Auf ehemaligem Truppenubungsplatz u.a. maRig artenreiches
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P4

mesophiles  Grunland und Pfeifengraswiesen. Im W kleiner

Kalksteinbruch.
Kleingewasser mit Vorkommen des Kammmolchs.

Kalktrockenrasen in  aufgelassenem Mehrere

Eines der bedeutendsten Vorkommen von Eichen-Hainbuchenwaldern
und Kammmolch im Naturraum D33. AuRerdem reprasentative Bestande

Begrindung ap -
von mageren Flachland-Mahwiesen, Erlen-Eschen-Auwald, Waldmeis-
ter- und Hainsimsen-Buchenwald.

. Auf Teilflachen Nadelholzbestande, weitere Angaben derzeit nicht mog-

Gefahrdung

lich.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

1340 Salzwiesen im Binnenland

3150 Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestande mit bemerkenswerten

Wertbe- Orchideen)
stimmende | 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
Lebens- schluffigen Boden (Molinion caeruleae)
raumtypen 6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
nach An- L
hang | der officinalis)
FEH-Richtli- 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
nie 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
91EO0 Auenwadlder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Amphibien Kammmolch (Triturus cristatus)
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
Saugetiere Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

GroBes Mausohr (Myotis myotis

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-

Richtlinie

Es besteht eine Vorbelastung durch die L 630. Da alle Vorranggebiete auBerhalb des

FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der
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Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden. Au-
Rerhalb des FFH-Gebietes konnten die mobilen Arten betroffen sein. Die Mopsfleder-
maus gilt je nach lokalem Vorkommen bzw. Verbreitung als kollisionsgefahrdet, die ib-
rigen Fledermausarten sind nicht kollisionsgefahrdet. Die Bechsteinfledermaus kann
bei Beseitigung von Gehdlzen von baubedingten Wirkungen artenschutzrechtlich be-
troffen sein. Der Kammmolch ist nicht von Wirkungen von Windenergieanlagen betrof-
fen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN BS WF 01 mit
drei Teilgebieten. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepruft.

VR WEN BS WF 01:

Die beiden westlichen Teilgebiete des VR befinden sich innerhalb des Prifradius, das
ostliche der beiden Teilgebiete in einem minimalen Abstand von 80 m, das westliche in
einem minimalen Abstand von 110 m zum FFH-Gebiet. Beide Teilgebiete werden acker-
baulich genutzt. Da das FFH-Gebiet Lebensraum der kollisionsgefahrdeten Mopsfleder-
maus ist, sind im Zulassungsverfahren Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermei-
dungsmalnahme festzulegen. Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.17 FFH-Gebiet Nr. 111 ,Heeseberg-Gebiet” (DE3830-301)

FFH-Gebiet Nr. 111 ,Heeseberg-Gebiet” (DE3830-301)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Heeseberg-Gebiet” umfasst wertvolle Lebensraume auf der Erhebung
des Heesebergs sowie in einigen nahegelegenen Arealen, zu welchen die Sidwesthange
des Grol3en Bergs, die Soltauquelle und die Salzwiesen nordlich von Barnstorf sowie
stdwestlich von Jerxheim gehoren.

Flache 276,45 ha

Subkontinental geprdagte, artenreiche Steppen- und Kalktrockenrasen
mit flr Niedersachsen z. T. einzigartigen Vorkommen etlicher
Kurzcharak- | gefahrdeter Pflanzenarten. Drei natirliche Binnensalzstellen mit sehr
teristik gut ausgepragter Halophytenflora, die durch aufsteigende Quellwasser
aus Zechsteinschichten entstanden sind. Zwischen den Kernbereichen
Ackerflachen. Bislang einziges FFH-Gebiet in Nds. mit LRT 6240.
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Typischer Biotopkomplex fur das subkontinental beeinflusste norddstli-
che Harzvorland. Vorkommen der beiden wertvollsten nattirlichen Salz-

Begrindung _ _ ,
wiesen des Binnenlandes sowie der wertvollsten Kalk-Trockenrasen
subkontinentaler Pragung im Lande.
Binnensalzstellen: z. T. Umbruch, Verfillung, Nahrstoffeintrage, Tritt.
. Steppenrasen: z. T. Verflllung (Bauschutt, Gartenabfdlle, Lesesteine),
Gefahrdung

Sukzession (Verbuschung), Aufforstung, Nahrstoffeintrage, Betreten,
Blumenpflicken, Wildacker.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Wertbe- 1340 Salzwiesen im Binnenland

stimmende | 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien

Lebens- (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestande mit bemerkenswerten

raumtypen | Qrchideen)

nach An- . . .
6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]

hang | der

FFH-Richtli-

nie

Arten nach | -
Anhang |
FFH-Richtli-
nie

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Da alle Vorranggebiete aullerhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen unmittelbare Be-
troffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT
und Arten ausgeschlossen werden. Da die LRT nicht von Wirkungen betroffen sein kon-
nen und Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie nicht vorkommen, ist eine Betroffen-
heit von Schutz- Erhaltungszielen des FFH-Gebietes auszuschliel3en.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 300 m um das FFH-Gebiet befinden sich das VR WEN HE WF 01 sowie
das VR WEN HE 14. Dieses wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.
VR WEN HE WF 01:

Das VR WEN besteht aus zwei Teilgebieten, die mit einem Abstand von 80 m und 370
m an das FFH-Gebiet grenzen. Es sind Vorbelastungen durch eine Hochspannungslei-

tung vorhanden. Erhebliche Beeintrachtigungen sind auszuschliel3en.
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VR WEN HE 14:

Das VR WEN befindet sich in 250 m Entfernung zum FFH-Gebiet. Es handelt sich um ein
Bestandsgebiet, das fur Vorbelastungen durch Windenergieanlagen sorgt. Erhebliche
Beeintrachtigungen sind auszuschliel3en.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maldgeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.18 FFH-Gebiet Nr. 389 ,Nette und Sennebach” (DE3926-331)

FFH-Gebiet Nr. 389 ,Nette und Sennebach” (DE3926-331)

bs

7/ 3

(l/
i
i
(\
7} [DE 3926-231 "Nette und
/
s”s (\)\
<\ 2.
0 .9
G 71
\\ {
\\
", A
\\ e
G Vo)
3/
{
7
i
(‘
3 : N
< — — w— Kilometer 4
} ' 2 3 4 A
‘*"\\ Legende
i @  bestehende WEA
} s 2 % @  WEAn Planung
i l:] VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
é auf das geprifte FFH-Gebiet
} ! |:] VR WEN ohne Auswirkungen
r “my
] o i [777] FFH-Gebiet
s 8 SRR
B | ] ! | Verbandsgebiet
& N

s ' | Kreisgrenzen

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Nette und Sennebach” umfasst zwei kleinere, in Teilen naturnahe

FlieRgewasser im Innerstebergland.

Flache 291,82 ha

Zwei teils begradigte, teils ~maandrierende, mit flutender
Wasservegetation (Bspw. Spreizender Wasserhahnenful3 - Ranunculus
circinatus) ausgebildete naturnahe FlieBgewadsser im Innerstebergland.
Teilweise Auwaldsaum aus Erle, Esche und Weide sowie feuchte
Kurzcharak- | Hochstaudenfluren. In der Aue abschnittsweise artenreiche, teils feuchte
teristik Mahwiesen. Besonders an die Nette angrenzend groRe Anteile von
Intensivgrinland und Ackerflachen. Der Oberlauf des Sennebachs flieRt
in Tallage eines bewaldeten Hohenzugs und ist gesaumt von Buchen-,
feuchten Eichen-Hainbuchen- sowie Erlen-Eschenwaldern. Vorkommen

der Groppe.

143

260 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

. Reprasentatives Vorkommen der Groppe, aul3erdem bedeutsames Fliel3-
Begrindung . , .
gewasser mit flutender Wasservegetation.

Begradigung, Wasserverschmutzung, intensive landwirtschaftliche Nut-
Gefdahrdung | zung der Aue. Im Uferbereich teilweise standortfremde Pappel- bzw.

Fichtenbestande.

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

Wertbe- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
stimmende | giyfe
Lebens- . . .
6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
raumtypen o
officinalis)
nach An-
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
hang | der

FEH-Richtli- | 9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder
nie Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

91EO0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Fische Groppe (Cottus gobio)

) Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
Sdugetiere

GroBes Mausohr (Myotis myotis)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-
Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die A 7, B 243, B 248, B 64, L 493, die Bahnlinie Seesen
- Bad Gandersheim, die das FFH-Gebiet queren oder parallel verlaufen sowie durch ei-
nige Ortschaften, durch die Nette und Sennebach flieBen. Da alle Vorranggebiete au-
RBerhalb des FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausge-
schlossen werden. AuBerhalb des FFH-Gebietes konnten die mobilen Arten (hier: Bech-
steinfledermaus und GroBes Mausohr) betroffen sein. Die Fledermausarten sind nicht
kollisionsgefahrdet, so dass eine Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele des
FFH-Gebiets ausgeschlossen werden kann.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GS 09 nord-
westlich von Seesen. Dieses wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.
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VR WEN GS 09:

Das VR WEN wird ackerbaulich genutzt und weist einen Abstand von minimal 380 m
vom FFH-Gebiet auf. Die A 7, die zwischen FFH-Geiet und VR WEN verlauft, stellt eine
erhebliche Vorbelastung dar. Da die Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie nicht emp-
findlich gegentiber Wirkungen von Windenergieanlagen sind, konnen erhebliche Beein-
trachtigungen des FFH-Gebietes durch das VR ausgeschlossen werden.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile kdnnen ausgeschlossen werden.
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5.3.19 FFH-Gebiet Nr. 121 ,Innerste-Aue (mit Kahnstein)” (DE3927-302)

FFH-Gebiet Nr. 121 ,Innerste-Aue (mit Kahnstein)” (DE3927-302)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Innerste-Aue (mit Kahnstein)” umfasst den Flusslauf der Innerste -
ein Nebenfluss der Leine — zwischen Langelsheim am Nordrand des Harzes und Heere
im Naturraum Innerstebergland. Zu dem Gebiet gehdren aul3erdem die stid- bis sud-
westexponierten Hange des aus Kalken der Kreide aufgebauten Kahnsteins bei Langels-

heim, an welchen Kalktrockenrasen und kleinflachige Kalkschutthalden ausgebildet
sind.

Flache 265,65 ha

Naturnah strukturierter Abschnitt eines Berglandflusses im nordlichen
Harzvorland mit zahlreichen z.T. hervorragend ausgebildeten
Schwermetallrasen auf ausgedehnten Schotterflachen. An Steilhangen
des Talrandes kleinflachig gut ausgeprdagte Blaugrasrasen auf
anstehendem Kalkgestein. Bedeutend fir den Biber.

Kurzcharak-
teristik

Begrindung | Grolstes Vorkommen von Schwermetallrasen in Niedersachsen.
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Gefahrd Ableitung eines groRen Teils des Innerste-Wassers in Kanale durch den
efahrdun
g Bau von Stauwehren, Bodenabbau, Diingerreintrag in Magerrasen

Arten und Lebensraumtypen nach Anhangen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien

Wertbe- (Festuco-Brometalia )(* besondere Bestande mit bemerkenswerten
stim-mende | Orchideen)
Lebens- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen

raumtypen | Stufe
nach An- 6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
hang | der officinalis)

FFH-Richtli- | g1 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mittel-
nie europas
91E0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Hartholzauenwalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

Saugetiere | Biber (Castor fiber)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-
Richtlinie

Relevante Vorbelastungen bestehen durch zahlreiche StraBenquerungen (A 7, A 39, L
493, L 498), Die B 6 verlauft in weiten Teilen parallel, zudem gibt es einige Querungen
von Bahnlinien und im oberen Verlauf der Innerste ndrdlich von Langelsheim stellt das
Klarwerk Innerstetal eine weitere Vorbelastung dar. Da alle Vorranggebiete aul3erhalb
des FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden.
AuBRerhalb des FFH-Gebietes konnten die mobilen Arten (hier: Biber) betroffen sein. Da
der Biber keine Empfindlichkeit gegentuber Wirkungen von Windenergieanlagen auf-
weist, kann eine Betroffenheit der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets aus-
geschlossen werden.

FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN
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Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GS 04 nordlich
von Langelsheim mit zwei Teilgebieten dstlich und westlich der Innerste. Dieses wird im
Folgenden auf potenzielle Auswirkungen geprift.

VR WEN GS 04:

Das ostliche Teilgebiet des VR befindet sich dstlich der Klaranlage Innerstetals in einem
Abstand von 80 m zum FFH-Gebiet. Das westliche Teilgebiet, reicht bis 130 m an das
FFH-Gebiet heran. Es besteht eine Vorbelastung durch die Klaranlage im Osten und
durch die L 515 zwischen dem westlichen Teilgebiet des VR WEN und dem Schutzgebiet.
Das ostliche Teilgebiet wird ackerbaulich genutzt, lediglich im Nordwesten ist eine
kleine Grunlandflache. Das westliche Teilgebiet wird ebenfalls tiberwiegend ackerbau-
lich genutzt, ca. 15 % der Flache werden von einem Laubwald in Anspruch genommen.
Da die Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie nicht empfindlich gegentuber Wirkungen
von Windenergieanlagen sind, konnen erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes
durch das VR ausgeschlossen werden.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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5.3.20 FFH-Gebiet Nr. 123 ,Harly, Ecker und Okertal nordlich Vienenburg” (DE3929-
331)

FFH-Gebiet Nr. 123 ,Harly, Ecker und Okertal nordlich Vienenburg” (DE3929-331)
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Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Harly, Ecker und Okertal nérdlich Vienenburg” umfasst Abschnitte der
Flisse Oker und Ecker sowie den Hohenzug des Harlybergs in der Harzrandmulde im
Nordlichen Harzvorland bei Vienenburg. Es lassen sich zwei Teilgebiete abgrenzen — ei-
nerseits der Uberwiegend von Laubwaldern verschiedener Auspragungen bestandene
Harly und andererseits die Flusstaler der beiden im Oberharz entspringenden FlieRge-
wasser Ecker und Oker mit ihren charakteristischen Lebensgemeinschaften.

Flache 681,37 ha

Naturnahe Bach- und Flusslaufe der Ecker und Oker im nordlichen
Harzvoland, teilweise gesaumt von Weiden- und Erlen-Auwaldern,

Hochstaudenfluren sowie Schwermetallrasen. Kiesabbaugewasser
Kurzcharak-

teristik teilweise mit Wasservegetation. Teils ausgepragte Neophytenbestande.

AuBerdem sehr gut ausgepragter lichter Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald als Relikt historischer Bewirtschaftung und

verschiedene Buchenwaldauspragungen u.a. auf Buntsandstein und
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P4

Muschelkalk des Hohenzugs Harly. Kleine Kalktuffquelle. Teils auch EU-
Vogelschutzgebiet V58 'Okertal bei Vienenburg'.

Begrindung

Eines der groRRten Vorkommen von Schwermetallrasen in Niedersachsen.
Fir den Naturraum D33 reprasentative Vorkommen mehrerer Lebens-
raumtypen. Das Gebiet dient der Reprasentanz von Groppe, Bachneun-
auge und Hirschkafer.

Gefahrdung

FlieBgewasser durch Talsperren an den Oberlaufen sowie teilweisen
Ausbau und Einleitungen beeintrachtigt. In den Waldbereichen teilweise
standortfremde Nadelholzbestande sowie Mangel an Alt- und Totholz.
Sukzession der Schwermetallrasen

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3150 Natdurliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen

Wertbe- Stufe
stimmende | 510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
Lebens- officinalis)
raumtypen 7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion)
nach An-
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
hang | der
FEH-Richtli- | 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
nie 9150 Mitteleuropadischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-
Fagion)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
91EO0 Auenwadlder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion alba
Amphibien Kammmolch (Triturus cristatus)
Kafer Hirschkafer (Lucanus cervus)
Groppe (Cottus gobio)
Fische
Bachneunauge (Lampetra planeri)
Sdaugetiere | Fischotter (Lutra lutra)
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Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

GroBes Mausohr (Myotis myotis)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhdngen FFH-
Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die A 36, die L 501, K 27. Da alle Vorranggebiete au-
RBerhalb des FFH-Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausge-
schlossen werden. Von den nach Anhang Il der FFH-Richtlinie genannten Arten gelten
Mops- und der Teichfledermaus je nach lokalem Vorkommen bzw. Verbreitung als kol-
lisionsgefahrdet. Die Ubrigen Arten sind nicht empfindlich ggu. mittelbaren Wirkungen
von WEA.

FFH-Vertraglichkeitspriifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 500 m um das FFH-Gebiet befinden sich die VR WEN GS 08, GS 05
und WF 09. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepruft.

VR WEN GS 08:

Das VR WEN wird tUberwiegend ackerbaulich genutzt, weist jedoch im Siudosten eine
von Grinland umgebene Waldflache auf. Die A 36 zwischen VR und FFH-Gebiet stellt
eine erhebliche Vorbelastung dar. Das VR hat einen Abstand von 380 m zum FFH-Ge-

biet. Das Vorkommen von Mops- und Teichfledermaus ist nicht bekannt, im Bedarfsfall
sind fur die beiden Fledermausarten Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermei-
dungsmalnahme im Zulassungsverfahren festzulegen. Erhebliche Beeintrachtigungen
konnen ausgeschlossen werden.

VR WEN GS 05:

Das VR WEN besteht aus drei Teilgebieten, wovon das nordliche bis 80 m an das FFH-
Gebiet westlich des Harly heranreicht. Das Teilgebiet wird tUberwiegend ackerbaulich
genutzt, entlang des Pfeifenbachs weist es einen als Griinland genutzten Auenbereich
auf. Das Vorkommen von Mops- und Teichfledermaus ist nicht bekannt, im Bedarfsfall
sind fur die beiden Fledermausarten Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermei-
dungsmalnahme im Zulassungsverfahren festzulegen. Erhebliche Beeintrachtigungen
der Schutz und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes konnen daher ausgeschlossen wer-
den.

VR WEN WF 069:

Das VR WEN reicht bis 480 m an das FFH-Gebiet heran und wird ackerbaulich genutzt.
Das Vorkommen von Mops- und Teichfledermaus ist nicht bekannt, im Bedarfsfall sind
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fur die beiden Fledermausarten Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermeidungs-
malnahme im Zulassungsverfahren festzulegen. Es besteht eine Vorbelastung durch
die A36, die zwischen VR und FFH-Gebiet verlauft. Erhebliche Beeintrachtigungen kon-
nen ausgeschlossen werden.

Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maR-
geblichen Gebietsbestandteile kdnnen ausgeschlossen werden.
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5.3.21 FFH-Gebiet Nr. 386 ,Grabensystem GroRBes Bruch” (DE3930-331)

FFH-Gebiet Nr. 386 ,Grabensystem GroRes Bruch” (DE3930-331)

P —_
1

-
-

L
P et

i
L
S

s Kilometer

0 1 2 3
Legende

=z

DE 3830-331 "Grabensystem GroBes Bruch"”

@  bestehende WEA
®  WEA in Planung

|:] VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
auf das geprifte FFH-Gebiet

:l VR WEN ohne Auswirkungen

[777] FFH-Gebiet

\ .. . Kreisgrenzen

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Grabensystem GroRes Bruch” umfasst ein Netz aus mehreren zur Ent-
wdsserung angelegten Graben und begradigten Bachlaufen im GroBen Bruch — einer

ehemals stark vermoorten Talniederung im Nordlichen Harzvorland stidostlich von Wol-
fenbuttel in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Flache 76,25 ha

Netz aus mehreren zur Entwasserung angelegten Graben und

begradigten Bachlaufen im GrolBen Bruch einer ehemals stark
vermoorten Talniederung im Nordlichen Harzvorland suddstlich von
Wolfenblittel in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Graben zwischen
Kurzcharak- | .. N . ) . . .
teristik Ackern und Grunlandern teils tief eingeschnitten und temporar
eristi
trockenfallend. Die Wasserlaufe sind langsam stromend bis stehend,
sauerstoffarm und nahrstoffreich. Kleinflachig ruderale Gras- und

Hochstaudenfluren. Bedeutung als Lebensraum fir Schlammpeitzger
und Bitterling.
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Das Gebiet wurde vorrangig aufgrund des Vorkommens des Schlamm-
Begrindung | peitzgers ausgewahlt und dient der Reprasentanz der Art im Naturraum
'‘Nordliches Harzvorland', zusatzlich kommt der Bitterling vor.

Gefahrdung | nicht an das Vorkommen der Arten angepasste Gewadsserunterhaltung

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

Wertbe- -
stimmende
Lebens-
raumtypen
nach An-
hang | der
FFH-Richtli-
nie

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
Fische

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus))

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-
Richtlinie

Da alle Vorranggebiete aulBerhalb des FFH-Gebietes liegen, kdnnen unmittelbare Be-
troffenheiten und Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT
und Arten ausgeschlossen werden. Da keine Arten nach Anhang Il der FFH-RL angege-
ben sind, die von Wirkungen betroffen sein konnten, ist eine Betroffenheit von Erhal-
tungszielen im FFH-Gebiet auszuschliel3en.

FFH-Vertraglichkeitspriifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 300 m um das FFH-Gebiet befindet sich die VR WEN HE 14 und HE
15. Diese werden im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.

VR WEN HE 14:

Das VR WEN HE 14 ist ein Bestandsgebiet, das unmittelbar an das FFH-Gebiet grenzt.
Es sind Vorbelastungen durch bestehende Windenergieanlagen vorhanden. Da die be-

stehenden Windenergieanlagen offensichtlich genehmigungsfahig waren und somit
nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen gefiihrt haben, kann dies auch fir den hier zu
prifenden Plan eine entsprechende Beeintrachtigung sicher ausgeschlossen werden.
VR WEN HE 15:

Vorbelastungen sind nicht vorhanden, das Gebiet wird ackerbaulich genutzt und grenzt
unmittelbar an das FFH-Gebiet. Aufgrund fehlender Wirkung von Windenergieanlagen
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auf die Fischarten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie, sind erhebliche Beeintrachtigun-
gen auszuschliel3en.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.

155

272 von 347 in Zusammenstellung



TOP 4
Umweltbericht zum Sachlichen Teilprogramm Windenergie fiir den Grof3raum Braunschwe(l)g

5.3.22 FFH-Gebiet Nr. 0044 ,Ecker- und Okertal” (Sachsen-Anhalt DE4029-301)

FFH-Gebiet Nr. 0044 ,Ecker- und Okertal” (DE4029-301)
i = ‘ 4

P \f :\Q DE 3929-331 "Harly, Ecker und
&@1*‘ Okertal nordlich Vienenburg"

; 7. U ; L DE 4029-301 "Ecker- und Okertal"]
. Goslar 2V @ s ' 2N
7

- Kilometer
0 1 2 3 4 A

Legende
@ bestehende WEA
@  WEAin Planung

- I:] VR WEN mit potenziellen Auswirkungen
auf das geprifte FFH-Gebiet

|:] VR WEN ohne Auswirkungen

[777] FFH-Gebiet

......

1 Kreisgrenzen

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen (FFH-Gebiet)

Das FFH-Gebiet ,Ecker- und Okertal” umfasst Teilgebiete der Flusslaufe von Ecker und
Oker im nordwestlichen Harzgebirge in Sachsen-Anhaltim Grenzbereich zu Niedersach-

sen.
Flache 267,00 ha

Naturnahe FluBlaufe des Harzes u. des Harzvorlandes mit Hang- u.
Kurzcharak- . .
teristik Schluchtwaldern, Erlen- Eschenwaldern, feuchten Hochstaudenfluren,
eristi

kleinflachigen Schwermetallrasen auf FluBBschotter

Uferbereiche teilweise mit rezenter Seitenerosion, Reste der Weichholz-
Begrindung | aue, einzige naturliche Schwermetallrasen in Sachsen-Anhalt. Bemer-
kenswerte Artvorkommen.

Kulturhisto- | Die Niederung war friher und ist heute siedlungsungtinstig, es sind nur
rische Be- | Einzelfunde bzw. historisch Gberlieferte Wistungen bekannt.
deutung
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P4

Geowissen- | Weichselkaltzeitliche Niederterrassensedimente und Holozane FluRau-
sch. Bedeu- | ensedimente in nattrlich maandrierenden Wildflussstrecken.
tung:

. Gefahrdungen gehen von z.T. fehlender Beweidung und Mahd bzw. von
Gefahrdung

wasserregulierenden MaBnahmen aus

Arten und Lebensraumtypen nach Anhdngen FFH-Richtlinie (Erhaltungsziele)

3150 Natdurliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

3260 Flusse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

Wertbe-
: 4030 Trockene europaische Heiden
stimmende
Lebens- 6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)
raumtypen | 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
nach An- Stufe
hang | der 6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
FFH-Richtli- | officinalis)
nie 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
9110 Hainsimsen-Buchenwald (LuzuloFagetum)
91E0 Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae
Amphibien Kammmolch (Triturus cristatus)
Groppe (Cottus gobio)
Fische
Bachneunauge (Lampetra planeri)
) _ Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
Sdugetiere

GroBes Mausohr (Myotis myotis)

Moglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhangen FFH-

Richtlinie

Vorbelastungen bestehen durch die A 36, die L 501, K 27 und die Siedlungen Abbenrode
und Stapelfeld, durch die die Ecker flieRt. Da alle Vorranggebiete auRerhalb des FFH -

Gebietes liegen, konnen unmittelbare Betroffenheiten und Beeintrachtigungen der Er-

haltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden. Von den

nach Anhang Il der FFH-Richtlinie genannten Arten gilt die Mopsfledermaus je nach lo-

kalem Vorkommen bzw. Verbreitung als kollisionsgefahrdet. Die ubrigen Arten sind

nicht empfindlich ggi. mittelbaren Wirkungen von WEA.
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FFH-Vertraglichkeitsprifung — Analyse

Festlegung VR WEN

Im Prifradius von 300 m um das FFH-Gebiet befindet sich das VR WEN GS 08. Dieses
wird im Folgenden auf potenzielle Auswirkungen gepriift.

VR WEN GS 08:

Das VR WEN wird tUberwiegend ackerbaulich genutzt, weist jedoch im Sidosten eine
von Grinland umgebene Waldflache auf. Die A 36 zwischen VR und FFH-Gebiet stellt
eine erhebliche Vorbelastung dar. Das VR hat einen Abstand von 380 m zum FFH-Ge-

biet. Ein Vorkommen der Mopsfledermaus ist nicht bekannt, im Bedarfsfall sind im Zu-
lassungsverfahren Abschaltlogarithmen als wirkungsvolle Vermeidungsmalinahme
festzulegen. Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

Ergebnis

Beeintrachtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maligeblichen
Gebietsbestandteile konnen ausgeschlossen werden.
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6 Erganzende Angaben

6.1 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Im Zuge der Umweltprifung sind auch etwaige Schwierigkeiten zu dokumentieren, die bei
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (vgl. Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG).

Aufgrund der MaRstabsebene der regionalen Raumordnung, kommt es naturgemaR zu einer
gewissen Unscharfe in Bezug auf kleinraumige bzw. lokale Gegebenheiten. Im Zuge konkre-
tisierender Planungen mussen dementsprechend in Beachtung der genaueren Maldstabs-
ebene detailliertere Informationen, insbesondere zu sensiblen und moglicherweise erheblich
betroffenen Wertelementen von Natur und Landschaft mit geringer raumlicher Ausdehnung
und/oder hohen Schwankungen in eben dieser, zu Grunde gelegt und eigenstandig erhoben
werden. Als Beispiele sind diesbeziiglich gesetzlich geschutzte Biotope, Naturdenkmaler ge-
ringer Flachenausdehnung, geschitzte Landschaftsbestandteile sowie insbesondere auch
kleinraumig agierende und beim Bau sowie der Auswahl von Anlagenstandorten zu beruck-
sichtigende geschitzte Tierarten zu nennen. Jedoch ist fir die auf dieser Planungsebene er-
forderliche sachgerechte Abwagung verschiedener raumbezogener Belange die quantitative
und qualitative Bewertung und Bemessung der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen grundsatzlich hinreichend um die Ziele der SUP-Richtlinie umzusetzen.

Konkrete Datenliicken bestehen in Hinblick auf die Landschaftsrahmenplanung. Hier liegen
fur keines der Verbandsglieder aktuelle Planwerke vor.

Weitere Kenntnislicken bestehen auch im Bereich der Vorkommen windkraftsensibler Fle-
dermaus- und bedingt auch fur windkraftsensible Vogelarten. Hier macht sich zum einen das
weitgehende Fehlen systematischer, landesweiter Untersuchungen bspw. zu Verbreitungs-
schwerpunkten und besonders sensiblen Teilraumen im Hinblick auf derartige Arten bemerk-
bar. Zum anderen ist auch hier das Fehlen aktueller Landschaftsrahmenplane ursachlich far
die vorhandenen Kenntnislicken.

Nicht zuletzt fehlen auf der Ebene der Regionalplanung naturgemald Kenntnisse tber Anzahl
und Typ der zu errichtenden Windenergieanlagen und zu deren genauer Lokalisation auf den
Flachen. Im Rahmen der Umweltprifung wird daher grundsatzlich eine Komplettnutzung der
VR WEN mit dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden WEA (Referenzwindenergie-
anlage, siehe Begriindung) unterstellt.

Im Zuge konkretisierender Planungen mussen in Beachtung der genaueren Mal3stabsebene
detailliertere Informationen, insbesondere zu sensiblen und moglicherweise erheblich be-
troffenen Wertelementen von Natur und Landschaft mit geringer raumlicher Ausdehnung
und/oder hoher Volatilitat, im Rahmen der Eingriffsregelung zu Grunde gelegt und eigen-
standig erhoben werden.
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6.2 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von erheblichen Auswirkungen

Angaben zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich vsl. erheblicher Umweltaus-
wirkungen werden gebietsspezifisch in den Steckbriefen der Umweltpriifung (siehe Anlage
zum Umweltbericht) gegeben.

Grundsatzlich sind tberdies im Rahmen der Konkretisierung durch die Zulassungsverfahren
Vermeidung, Minderung und Ausgleich erheblicher negativer Umweltauswirkungen und die
Vereinbarkeit mit den zum Schutz der Umwelt bestehenden rechtlichen Vorgaben, z.B. des
Larmschutzes und der Eingriffsregelung in Kenntnis des konkreten Vorhabens, sicherzustel-
len.

Bei Auftreten von Konflikten mit dem Arten- bzw. Immissionsschutzrecht sind insbesondere
folgende MaRnahmen zur Vermeidung und Minimierung (ggf.) angezeigt:

e Attraktivitatsminderung der Flachen fur kollisionsgefahrdete Arten und sog. Ablenk-
flachen,

e Abschaltzeiten/-algorithmen (insbesondere bei erheblichen Storungen durch Schlag-
schatten und/oder Larm sowie bei Gefahrdung von Fledermausen oder Vogeln),

e schallreduzierter Betrieb sowie Verwendung schallgedampfter Anlagentechnik (spe-
zielle schallreduzierte Rotorblatter).

Unabhangig von o.g. MaRBnahmen sind naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen z.B. zur Sichtverschattung im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung
(LBP) festzulegen.

6.3 Beschreibung der geplanten UberwachungsmaRBnahmen

GemaR § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchfiihrung der Raumord-
nungsplane auf die Umwelt von der fir die Regionalplanung zustandigen Stelle zu iberwa-
chen. Die durchzufiihrenden UberwachungsmaRnahmen sind im Umweltbericht und mit Ab-
schluss des Planaufstellungsverfahrens in einer zusammenfassenden Erklarung zu beschrei-
ben (Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG, Nr. 3b; § 11 Abs. 3 ROG).

Ziel der UberwachungsmaRnahmen ist es insbesondere, unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen frihzeitig zu ermitteln und rechtzeitig geeignete MaRBnahmen zur Abhilfe ergrei-
fen zu kénnen. Eine Pflicht, solche MaBnahmen zu ergreifen, besteht allerdings nicht (vgl.
UBA 2010). Der Leitfaden des Umweltbundesamtes zur Strategischen Umweltprifung regt
gleichwohl an, die Uberwachung auf folgende Aspekte zu konzentrieren:

e die im Umweltbericht angesprochenen erheblichen beeintrachtigenden Umweltaus-
wirkungen,
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e MalBnahmen, mit denen erhebliche beeintrachtigende Umweltauswirkungen verhin-
dert, verringert oder kompensiert werden sollen,

e Aussagen zu Art und Umfang von beeintrachtigenden Umweltauswirkungen, die mit
deutlichen Unsicherheiten behaftet sind und bei denen mit hoherer Wahrscheinlich-
keit unvorhergesehene Entwicklungen eintreten konnen. Dies kann vor allem dann
der Fall sein, wenn die Prognose der Umweltauswirkungen aufgrund methodischer
Zwange, fehlender Daten oder sonstiger Wissenslicken keine sichere Aussage tiber
die zu erwartenden Umweltauswirkungen zulasst.

Im Zuge der Umweltprifung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fir den GroBraum
Braunschweig ist deutlich geworden, dass voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
von den getroffenen Festlegungen fir die Windenergienutzung nicht unmittelbar ausgehen,
weil die Festlegungen die Windenergienutzung lediglich abstrakt und dem Grunde nach er-
moglichen und fordern bzw. konkrete Projektparameter mit Angaben zu Anlagentypen und -
zahlen sowie ihrer ErschlieBung erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren derart de-
tailliert bekannt sind, dass raumliche Auswirkungen auf Umweltschutzglter im Detail und
sicher erkennbar werden. Haufig werden Umweltauswirkungen durch die Festlegungen des
Plans lediglich vorbereitet bzw. grundsétzlich erméoglicht. Eine Uberwachung von Umwelt-
auswirkungen fir diese Festlegungen erfolgt nach § 8 Abs. 4 Nr. 1 ROG durch die in ihren
Belangen betroffenen dffentlichen Stellen, welche durch Regionalverband Grof3raum Braun-
schweig beteiligt und unterrichtet werden, um erhebliche, insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden. Bei der Uberwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen kommt gleichwohl auch den unterrichteten, in ihren Belangen berthrten
offentlichen Stellen eine Mitwirkungspflicht zu. Gemald § 8 Abs. 4 Satz 2 ROG unterrichten
die in ihren Belangen berihrten offentlichen Stellen die untere Landesplanungsbehdrde, so-
fern nach denihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchfihrung des Raumordnungsplanes
erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Aufgrund der rahmensetzenden, steuernden Wirkung der Planfestlegungen fiir die nachfol-
genden konkreten Genehmigungsverfahren miissen die UberwachungsmaRnahmen schwer-
punktmalig ebenfalls auf dieser Ebene ansetzen. Der Regionalverband Grof3raum Braun-
schweig als untere Landesplanungsbehdrde wirkt dabei im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion
mit, die Einhaltung der von ihm selbst getroffenen Festlegungen zu Gberprifen, aber auch zu
reflektieren und ggf. um- oder nachzusteuern.

6.4 Allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung

Im Rahmen der Aufstellung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie fur den GroBraum
Braunschweig war gemaR § 8 des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine Umweltprifung durch-
zufuhren. Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert die Ergebnisse des in die Auswahl
und Abwagung der im Plan-Entwurf enthaltenen VR WEN integrierten Prifprozesses der
Umweltpriifung. In Kap. 1 wird ein Uberblick {iber die Durchfiihrung der Umweltpriifung und
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die zu berlcksichtigenden Rahmenbedingungen gegeben. Kapitel 1.1 und 1.2 erlautern An-
lass, Rechtsgrundlagen und Ziele der Umweltprifung. Die Inhalte und die wichtigsten Ziele
des Plan-Entwurfes (vgl. Nr. 1 a der Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG) sowie das Verhaltnis dieser
Planung zu anderen Planen und Programmen und das methodische Vorgehen sind in Kapitel
1.3 bis 1.5 dargestellt.

Das Sachliche Teilprogramm Windenergie steht mit seinen Festlegungen zur Windenergie-
nutzung im Kontext der bundesweiten Energiewende. Er dient der Umsetzung der bundes-
gesetzlichen Ziele des Windenergieflachenbedarfsgesetzes und des Erneuerbaren Energien-
Gesetzes sowie der hieraus abgeleiteten landespolitischen und -planerischen Ziele. In Um-
setzung der Vorgaben des Niedersdachsischen Windenergieflachenbedarfsgesetzes werden
als zentraler Inhalt des Sachlichen Teilprogramms Vorranggebiete fir Windenergienutzung
(VR WEN) festgelegt. Innerhalb dieser Vorranggebiete soll die Windenergienutzung vorrangig
gegenuber konkurrierenden Nutzungen behandelt und Windenergieanlagen konzentriert an-
gesiedelt werden.

Die Verfahrensschritte der Umweltprifung, die in die Verfahrensschritte zur Planaufstellung
integriert erfolgt ist, sind in Kapitel 1.6 dargestellt und werden gefolgt durch eine Beschrei-
bung der im Zuge der Umweltprifung zu untersuchenden umweltbezogenen Schutzguter in
Kapitel 1.7.

In Kapitel 2 schliel3t sich eine detaillierte Beschreibung der angewandten Methodik an. Hierzu
werden in Kapitel 2.1 zundchst alle fir die Beurteilung relevanten und wissenschaftlich be-
legten Wirkungen von Windenergieanlagen und deren Wirk-Reichweiten aufgezahlt und be-
schrieben. Dies dient als Grundlage fiir die eigentliche Priifung der Umweltauswirkungen (so-
wie deren Berlcksichtigung in der regionalplanerischen Abwagung) und die gem. Anl. 1 Nr. 2
zu § 9 Abs. 1 ROG erfolgte Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen. Die Dar-
stellungen zeigen, dass sich die negativen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen
vor allem auf die Schutzgiiter Menschen, Tiere (besonders Avifauna) und Landschaft kon-
zentrieren. Insbesondere diese Auswirkungen sind im Rahmen der Standortauswahl und -
abgrenzung auf regionaler Ebene von grolBer Bedeutung. In Kapitel 2.2 werden darauffolgend
die in einschlagigen Gesetzen und Planen festgelegten Ziele des Umweltschutzes aufgefihrt
(Anlage 1 Nr. 1a zu § 8 Abs. 1 ROG). Die fiir den Plan bedeutenden Ziele des Umweltschutzes
finden sich einerseits in den Grundsatzen der Raumordnung (§ 2 Raumordnungsgesetz). We-
sentliches Umweltziel des Sachlichen Teilprogramms Windenergie sind der Klimaschutz und
die Gestaltung der Energiewende hin zu einer emissionsfreien und klimaschonenden Ener-
gieversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien. Gemald der Leitvorstellung einer nach-
haltigen Raumentwicklung sind weitere Umweltziele des Immissions-, Natur-, Landschafts-
, Arten- und europadischen Gebietsschutzes berticksichtigt worden. Die hierin definierten
Ziele des Umweltschutzes dienen fur die Umweltprifung im Abgleich mit den zuvor beschrie-
benen Wirkungen von Windenergieanlagen als wichtige Bewertungsgrundlage.
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Die bei der Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen eingesetzten Methoden und
Vorgehensweisen in den Kapiteln 2.3 und 2.4 beschrieben, wobei in Kapitel 2.4 auch die
Grundlagen zur Berlcksichtigung der Belange des europdischen Gebietsschutzes (Natura
2000) sowie das Vorgehen im Zuge der Prifung der Vereinbarkeit der Festlegungen (VR WEN)
mit den jeweiligen Zielen dieser Schutzgebiete erlautert werden. Schliel3lich werden in Kapi-
tel 2.5 die wesentlichen Datengrundlagen der Umweltprifung benannt.

Als Vergleichsgrundlage der Ermittlung der durch das Teilprogramm ausgelosten voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt in Kapitel 3 und seinen Unterkapiteln
schutzgutbezogen die Beschreibung des gegenwartigen Umweltzustands im Grof3raum
Braunschweig. Erganzt wird diese durch eine sog. Status-Quo-Prognose, in deren Rahmen
die weitere Entwicklung des Raumes und des Umweltzustands im GrofSraum Braunschweig
bei Nicht-Durchfihrung des Teilprogramms beurteilt werden. Dabei bilden die naturraumli-
chen Einheiten des GroRBraumes Braunschweig das Gerust fur die Auspragung und Wertigkeit
der Boden und des Wassershaushalts und somit auch fir die Verbreitung von Pflanzen- und
Tierarten. Ebenso bilden sie die Grundlage fir die raumliche Verteilung der unterschiedlichen
Freiraumnutzungen und das sich nutzungsbedingt ergebende Erscheinungsbild der Land-
schaft. Grundsatzlich ist der GroRraum Braunschweig in die drei groflen Naturraume der
Geest (im Norden), der Borden (im zentralen und sidlichen Verbandsgebiet) und dem Mittel-
gebirge (im Siiden) gegliedert. Als Vorbelastungen sind aus regionalem Blickwinkel die Sied-
lungsraume der stadtischen Ballungsraume Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter mit ih-
ren Wohn- und Gewerbegebieten, die grolRen Verkehrsachsen sowie die im Freiraum gelege-
nen Rohstoffabbaugebiete, Altbergbaugebiete, Freileitungen, und nicht zuletzt die bereits
bestehenden Windparks zu benennen. Innerhalb des Planungszeitraums ist eine weitere Ver-
anderung der Landschaftsstrukturen infolge von Entwicklungstrends des Siedlungsbaus, des
Netzausbaus und der Landnutzung zu erwarten. Diese wirken sich zumeist negativ auf Bio-
diversitat und Biotopvernetzung aus.

Die in Kapitel 4 enthaltene Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bildet
den Hauptteil des Umweltberichts und enthalt die gem. Anl. 1 Nr. 2 a bis d zu § 8 Abs. 1 ROG
beizubringenden Angaben. Die Berticksichtigung von Umweltbelangen im Rahmen der Alter-
nativenentwicklung und —auswahl durch das Planungskonzept des Teilprogrammes (Anl. 1 Nr.
2dzu§9 Abs. 1 ROG) istin den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.3 dokumentiert. Sie ist in einem mehr-
stufigen Prozess erfolgt und umfasst

e die Berlicksichtigung von Umweltbelangen in der Potenzialflachenanalyse (siehe Kapitel
3.2 der Begriindung), die raumlich das gesamte VVerbandsgebiet umfasst,

e die Berticksichtigung umweltbezogener Kriterien bei der Grobprifung (siehe Kapitel 3.3.2
der Begriindung) der ermittelten Potenzialflachen,

e die Bertcksichtigung von Umweltbelangen im Zuge der regionalplanerischen Einzelfall-
prifung (siehe Kapitel 3.3.3 bis 3.3.5 der Begriindung) und

e die gebietsbezogene Umweltpriifung (siehe Anlage Umweltbericht).
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Die vom Regionalverband Grofsraum Braunschweig gewahlte Vorgehensweise stellt eine
umfassende Einbeziehung und Berucksichtigung der moglicherweise betroffenen Umwelt-
belange in den Abwagungs- und Entscheidungsprozess sicher. Realistische, rechtssichere
und gleichzeitig ein vergleichbar hohes MalR an Umweltvorsorge gewahrleistende Alternati-
ven zu der fur die Erreichung der Planungsziele gewahlten Vorgehensweise sind nicht er-
kennbar. Die Ergebnisse der vertieften umweltfachlichen Beurteilung (gebietsbezogenen
Umweltprifung) sind zusammenfassend ebenfalls in Kapitel 4.1.3 dokumentiert. Sie kommt
zu dem Ergebnis, dass fiir keines der 88 VR WEN negative Umweltauswirkungen in insge-
samt hoher Intensitat zu erwarten sind. Es verbleiben jedoch fiur 19 Festlegungen Umwelt-
auswirkungen von geringer und fir weitere 55 Festlegungen Umweltauswirkungen mittlerer
Intensitat. Durch 13 weitere VR WEN, die ausschlie3lich bestehende oder genehmigte Wind-
parks planerisch sichern, kommt es durch die Teilprogramm-Festlegungen nicht zu zusatzli-
chen Umweltauswirkungen. Die ausfiihrlichen Priifergebnisse der gebietsbezogenen Um-
weltpriifung fiir alle festgelegten VR WEN sind in sog. ,Gebietsbldttern” als Anlage zum Um-
weltbericht dokumentiert.

Im Anschluss an die auf einzelne Festlegungen bezogene Umweltprifung sind in den Kapiteln
4.2.1 bis 4.2.4 die Prifungen der Umweltauswirkungen des Gesamtplans ist in dokumentiert.

e Hierbei wird in Kap. 4.2.1 die Moglichkeit der teilraumlichen Haufung von negativen Um-
weltauswirkungen erortert, die insbesondere fir die Schutzgiter Mensch, Landschaft
und Tiere auftreten kdnnen.

e Die summarische Beurteilung der Umweltauswirkungen (Kap. 4.2.2) bilanziert soweit
moglich positive und negative Auswirkungen aller VR WEN. In der bilanziellen summari-
schen, d.h. durch Addition aller durch die einzelnen Festlegungen zu erwartenden Aus-
wirkungen ermittelten, Betrachtung der Umweltwirkungen der 88 VR WEN zeigen sich
negative Auswirkungen insbesondere in Bezug auf die Schutzgiiter Menschen, Land-
schaft sowie Pflanzen und Tiere. Auf der anderen Seite sind positive Auswirkungen in
Bezug auf das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten.

e In Kap. 4.2.3 werden die festgelegten VR WEN in ihrem gemeinsamen Wirken auf die im
Planungsraum und benachbarten Regionen vorhandenen Natura 2000-Gebiete unter-
sucht. Im Ergebnis konnen erhebliche kumulative Beeintrachtigungen von Natura 2000-
Gebieten ausgeschlossen werden.

Kapitel 5 dokumentiert die durchgefihrte Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung fiir die Fest-
legungen des Sachlichen Teilpprogramms Windenergie. Hierzu erfolgt in Kap. 5.1 zunachst
die Darstellung von Rechtsgrundlagen und in Kap. 5.2 ein Screening dazu, welche VR WEN
aufgrund ihrer geringen Entfernung zu Natura 2000-Gebieten tGberhaupt geeignet sein kon-
nen, entsprechende Beeintrachtigungen auszulosen. Im Ergebnis waren 22 Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-(Vor)Vertraglichkeitspriifung zu unterziehen. Diese Priifungen sind in Kapitel
5.3 dokumentiert und kommen zu dem Ergebnis, dass alle festgelegten VR WEN mit den Zie-
len des Natura 2000-Gebietsschutzes vereinbar sind. Dies kann als unmittelbare Folge der
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unmittelbaren Bertcksichtigung der Natura 2000-Belange im Zuge der regionalplanerischen
Standortauswahl und -abgrenzung angesehen werden.

In Kapitel 6 erfolgen abschliellend erganzende Angaben

e zu Schwierigkeiten und Kenntnisliicken im Zuge der Umweltprifung (Kap. 6.1),

e zu\Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von erheblichen Auswirkungen (Kap. 6.2) (Anl.
1 Nr.2 czu §9 Abs. 1 ROG)

e sowie in Kap. 6.3 zu geplanten UberwachungsmaBnahmen (Anl. 1 Nr. 3 b zu § 9 Abs. 1
ROG).

Die im Umweltbericht dargestellten Ergebnisse werden im Weiteren, zusammen mit den Er-
gebnissen der Beteiligung, bei der endgtltigen Entscheidung Uber das Sachlichen Teilpro-
gramm Windenergie fiir den Grofsraum Braunschweig berticksichtigt werden.
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Gesetze, Richtlinien, Erlasse, Urteile

BauGB

BauNVO

BImSchG

BNatSchG

FFH-RL

EEG

FStrG

Luftvo

LROP

NROG

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
|'S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 394) gedndert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. 1 S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI.1S. 1274; 2021 1S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) geandert worden ist.

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240) geandert worden ist.

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992,

Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Februar 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 33) gedandert worden

ist.

BundesfernstralRengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007
(BGBI.15.1206), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist.

Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1894), die zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1766) geandert worden ist.

Niedersachsisches Landes-Raumordnungsprogramm in der Fassung vom 26. Sep-
tember 2017, in Teilen gedndert durch Anderungsverordnung am 17.09.2022 (s.
Nds. GVBI. Nr. 29/2022, S. 521; berichtigt Nds. GVBI. Nr. 10/2023 S. 103).

Niedersachsisches Raumordnungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Dezember 2017 (Nds. GVBL. S. 456), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. September 2022 (Nds. GVBL. S. 582) gedndert worden ist.
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NStrG

NWindG

ROG

TA-Larm

UVPG

VS-RL

WaLG

WHG

WindBG

Niedersachsisches StralRengesetz in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds.
GVBL. S. 359), das zuletzt durch das Gesetz vom 29. Juni 2022 (Nds. GVBL. S.420)

geandert worden ist.

Gesetz zur Steigerung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land in Nieder-
sachsen, zur finanziellen Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien und zur An-

derung des Niedersdchsischen Raumordnungsgesetzes.

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden

ist.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI Nr. 26/1998 S. 503).

Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist.

Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 30. November 2009.

Gesetz zur Erhohung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an

Land Vom 20. Juli 2022 (BGBI. 2022 | Nr. 28) (sog. Wind-an-Land-Gesetz).

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel
7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409) geandert worden ist.

Windenergieflachenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) geandert wor-

denist.

Windenergieerlass Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Nieder-

sachsen (Windenergieerlass). Gem. Runderlass d. MU, des Ml und d. MW vom

20.07.2021-MU-52-29211/1/305.
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WRRL Wasserrahmenrichtlinie - Richtlinie 2000/60/EG des Europadischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flir Mal3-

nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
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A
Lage: siidostlich von Mascherode, nérdlich von Salzdahlum
Flache: 198,1 ha Typ: Neufestlegung

Vorbelastung: Zwischen den Teilflachen verlauft die L 630, ca. 100 m stlich befindet sich die K 5, ca. 400 m
westlich die K 1 und ca. 800 m sudlich verlauft die L 631. > 1.000 m westlich befindet sich die A 36. Ca. 700 m
sudlich befindet sich eine Biogasanlage.

Umweltmerkmale/Umweltzustand:

Landschaftsbild/Erholung: Das Gebiet befindet sich in einem Landschaftsraum mit einer mittleren Eigenart
(Lapro 2021).

Landnutzung und Biotope: Das Gebiet ist durch Griinland- und Ackernutzung gepragt. Die liberwiegenden
Biotoptypen sind Acker mit einem geringen Wert und Griinland mit einem mittleren Wert.

Boden: Die iberwiegenden Bodentypen sind flache und mittlere Braunerden, mittlerer Kolluvisol unterlagert
von Braunerde, mittlere Gley-Parabraunerden und flache Pelosol-Braunerden. Das VR WEN (uberlagert
groRflachig schutzwiirdige Béden mit hoher Bodenfruchtbarkeit und seltene Béden (statistisch).

Wasser: Zwischen den Teilflachen 04, 03 und 05 grenzt das Uberschwemmungsgebiet ,Wabe-2“ an. Durch
Teilflache 02 und 05 verlauft jeweils ein Graben.

Kulturelles Erbe: Denkmalgeschiitzte Objekte oder andere Wertelemente sind innerhalb des VR WEN nicht
vorhanden.

Relevante Umweltziele/Schutzgebiete:

- LSG ,Nieder- und Oberdahlumer Holz, Lagholz, Hétzumer Forst, Obersickter Holz und angrenzende
Landschaftsteile* (LSG WF 52) nérdlich angrenzend an Teilflache 02 und 02, kleinflachige Uberlagerung

- LSG ,Lechlumer Holz und angrenzende Forste® (LSG WF 12/ LSG BS 18) suidwestlich angrenzend an
Teilflache 01

- Naturdenkmal ,Winterschachtelhalm-Eichen-Hainbuchenwald“ (ND BS 30) ca. 400 m westlich
- NSG ,Mascheroder und Rautheimer Holz* (NSG BR 153) > 250 m nérdlich

Natura 2000-Gebiete:

- FFH-Gebiet ,Walder und Kleingewasser zwischen Mascherode und Cremlingen® > 80 m nérdlich. Laut FFH-
VP ist keine Beeintrachtigung zu erwarten.

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgiiter
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VR WEN BS WF 01

Konfliktintensitat hoch -I mittel ’ ‘ gering ‘ ‘ keine | ‘ positiv ‘

Flachenanteil

K = kleinrdumige Wirkung (bis ~10 %), T = teilrdumige Wirkung (~10 — 50 %),
ohne Angabe Uber 50 %

Schutzgut

Erlauterungen

Bewert-
ung

Mensch /
menschliche
Gesundheit

- Ortslagen Mascherode > 1.000 m nordlich, Ortslagen Hotzum und Sickte > 1.000
m Ostlich, Ortslage Apelnstedt > 1.500 m siiddstlich, Ortslage Salzdahlum >

1.000 m sudlich, Ortslage Braunschweig (Ortsteile Stockheim und Heidberg)
>1.000 m (nord-) westlich

- AuRenbereichs-Wohnbebauung norddstlich > 700 m, stidlich > 800 m und
slidwestlich > 600 m entfernt

Es ist mit erheblichen Umweltauswirkungen durch periodischen Schattenwurf von
geringer Intensitat auf die Ortslagen H6tzum und Sickte (teilflachig) im Osten,
Salzdahlum im Siidosten (teilflachig) und Braunschweig im Westen zu rechnen.

Es ist mit erheblichen Umweltauswirkungen durch Larmbelastung von geringer
Intensitat auf die Ortslagen Hotzum, Sickte (teilflachig) und Salzdahlum (teilflachig)
zu rechnen.

Insgesamt wird die Umweltauswirkung als gering erheblich bewertet.

Tiere,
Pflanzen und
biologische
Vielfalt?

Von der Festlegung sind tGberwiegend Acker und Griinland von geringer bis
mittlerer Bedeutung betroffen. Eine Betroffenheit der héherwertigen Biotoptypen
kann im Zuge der Standortwahl vermieden werden, sodass von einer geringen
Beeintrachtigung ausgegangen wird.

Im Umfeld sind Brutvorkommen kollisionsgefahrdeter Brutvogelarten nach Anl. 1 zu
§ 45b BNatSchG verzeichnet.

Ca. 500 m westlich, 650 m nérdlich und 1.000 m siiddstlich jeweils ein
Brutnachweis des Rotmilans, innerhalb des zentralen Prifbereichs, jedoch
aulerhalb des Nahbereichs gem. Anlage 1 zu § 45b BNatSchG. Das Gebiet eignet
sich als Nahrungshabitat. Anhaltspunkt fiir erhéhtes Kollisionsrisiko. Mit
Umweltauswirkungen mittlerer Intensitat ist zu rechnen.

Ca. 2.200 m und 2.300 m stidwestlich zwei weitere Brutnachweise des Rotmilans,
innerhalb des erweiterten Priifbereichs (nach Anlage 1 zu § 45b Abs. 1-5
BNatSchG). Im erweiterten Prifbereich besteht in der Regel kein Anhaltspunkt fur
erhohtes Kollisionsrisiko. Es sind somit keine erheblichen Beeintrachtigungen zu
erwarten.

Hinsichtlich der Artengruppe der Fledermause liegen keine Hinweise oder
Erkenntnisse zu gréReren Sommer- oder Winterquartieren oder zu Hauptflugrouten
vor. Sollte ein Vorkommen windkraftempfindlicher Arten im Zuge der
Genehmigungsverfahren nicht auszuschlie3en sein, kdnnen in diesem Rahmen
entsprechende Abschaltalgorithmen zur Vermeidung eines signifikant erhéhten
Toétungsrisikos festgelegt werden.

Boden /
Flache

Hinsichtlich des Schutzguts Boden ist mit Beeintrachtigungen infolge der
Versiegelung und Teilversiegelung zu rechnen. Die Versiegelung ist mit lediglich
350 bis 600 m? pro Anlage jedoch vglw. gering. Hinzu kommen teilversiegelte
Flachen im Umfang von ca. 0,4 ha pro Windenergieanlage. Diese
Beeintrachtigungen sind jedoch durch eine regionalplanerische Standortwahl nicht
zu vermeiden und treten immer auf. Da schutzwiirdige Béden tberlagert werden,
ist kleinflachig von einer mittleren Konfliktintensitat auszugehen.

Fir das Schutzgut Flache konnen zum Zeitpunkt der Planung der Vorranggebiete
fur Windenergie keine abschlieRenden Angaben uber voraussichtliche
Flacheninanspruchnahmen durch Windenergieanlagen und zugehdrige
Infrastruktur gemacht werden. Die Flacheninanspruchnahmen sind mit etwa
5.000 m? pro Anlage jedoch vergleichsweise gering. Eine planungsrelevante
Beeintrachtigung ist auf Ebene der Regionalplanung nicht erkennbar. Besondere
Funktionen sind nicht betroffen.

1 Mit integrierter artenschutzrechtlicher Risikoabschatzung.
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Planungsgruppe Umwelt pvl

VR WEN BS WF 01

Wasser Durch die Festlegungen sind keine groferen Oberflachengewasser oder
Wasserschutzgebiete betroffen. Da keine Uberlagerung stattfindet, besteht keine
Betroffenheit des Uberschwemmungsgebietes. Eine Betroffenheit der Graben kann
im Zuge der Standortwahl vermieden werden.

Klima / Luft Durch die Festlegung wird eine positive Wirkung durch Vermeidung von CO2-
Emissionen raumplanerisch vorbereitet.

Landschaft Durch die Fernwirkung der WEA kommt es zu erheblichen Umweltauswirkungen
auf das Landschaftsbild. Trotz der mittleren Bedeutung des Landschaftsbilds ist
aufgrund der GroRe des Gebiets und der langgezogenen Lage in der weit
einsehbaren Landschaft mit zusatzlichen erheblichen Beeintrachtigungen mittlerer
Intensitat zu rechnen.

Kulturelles Auf Ebene der Regionalplanung sind keine voraussichtlich erheblichen
Erbe Umweltauswirkungen erkennbar.

Hinweise zu Vermeidung/Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen

Aufgrund fehlender Daten ist im Zulassungsverfahren die Erforderlichkeit von Malnahmen zum Schutz von
Fledermausen (z.B. Abregelungen, die i.d.R. auf Grundlage einer zweijahrigen akustischen Erfassung der
Fledermausaktivitat im Gondelbereich anzupassen sind) zu prifen.

Im Zulassungsverfahren ist das aktuelle Brutvorkommen (Rotmilan) und die Erforderlichkeit von MalRnahmen
insbes. zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande gem. Anlage 1 Abschnitt 2 (zu § 45b
Absatz 1 bis 5) BNatSchG zu priifen.

Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen

Bei dem geplanten Vorranggebiet handelt es sich um eine Neufestlegung. Es sind voraussichtlich erhebliche
Umweltauswirkungen von mittlerer Intensitat fur die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,
Boden/Flache (kleinrdumig) und Landschaft sowie von geringer Intensitat fiir das Schutzgut
Mensch/menschliche Gesundheit zu erwarten. Das Gesamtausmaf voraussichtlich erheblicher
Umweltauswirkungen ist als maRig einzuschatzen. Das VR WEN ist aus Umweltsicht fiir eine Festlegung
geeignet.
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Stadt Braunschweig 25-25285
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Fordergebiet Bahnstadt: Herrichtung Spiel- und Aufenthaltsflache
Rischkampweg (Bebelhof)

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 25.02.2025
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhdrung) 04.03.2025 o]
Ausschuss fiir Planung und Hochbau (Entscheidung) 14.03.2025 o]
Beschluss:

Dem Abschluss des Ordnungsmalnahmenvertrags zur Realisierung der MaRnahme ,Spiel-
und Aufenthaltsflache Rischkampweg (Bebelhof)* wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig ist mit dem Férdergebiet ,Bahnstadt” in das
Stadtebauférderungsprogramm ,Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ des Landes
Niedersachsen aufgenommen worden. Im Rahmen des Integrierten Stadtebaulichen
Entwicklungskonzepts (IEK) Bahnstadt (Stand 2022) wird die Aufwertung der
Wohnumfeldflachen, die Aufwertung und Herstellung von Gemeinschaftsflachen, der Wege
zwischen den Hausern und die Schaffung wohnumfeldbezogener und naturnaher Spielplatze
als Sanierungsziel im Quartier definiert. Die Grundstlcke Rischkampweg 13 — 17, Borsigstr.
9, Limbeker Str. 30, 38126 Braunschweig; Gemarkung 5333, Flur 7, Flurstlick 72, liegen im
Fordergebiet Bahnstadt und sind Eigentum der Wohnungsbau Niedersachsen GmbH
(vertreten durch Vonovia Immobilienservice GmbH).

Die AulRenanlagen des Gebaudeensembles mit einer Flache von rd. 5000 m? sollen durch
Errichtung eines 6ffentlich zuganglichen Spiel- und Aufenthaltsplatzes gestalterisch-
funktional aufgewertet werden. Die riickwartige Teilflache des Grundstlicks umfasst derzeit
eine ungestaltete Grun- und Freiflache mit vorhandenem Baumbestand. Die weitgehend
ungenutzte Freiflache soll durch Herstellung eines Spiel- und Aufenthaltsplatzes zu einem
wichtigen Treffpunkt fur Kinder und Familien im Quartier Bebelhof werden. Der Baum- und
Strauchbestand wird dabei Uberwiegend erhalten und nur dort reduziert, wo es unbedingt
erforderlich ist. Die Spielflache soll neben Aufenthaltsmdglichkeiten verschiedene
Spielmdglichkeiten, wie z.B. ein Spiel- und Klettergerat in Form einer Eisenbahn, das den
Charakter der Bahnstadt aufgreift, einen Buddelsandbereich sowie ein Drehspiel umfassen.
Im Weiteren ist eine mit unterschiedlichen Kinderfahrzeugen befahrbare hiigelige
Asphaltstrecke in Kreisform vorgesehen, die Kinder einladt, ihre motorischen Fahigkeiten
und Mdglichkeiten auszuprobieren. Als Bodenbedeckung fir die Spielflachen sind
Holzhackschnitzel als Fallschutz vorgesehen, im Weiteren werden Fahrradstander und
Abfallbehalter installiert sowie Pflanzungen vorgenommen. Zwei Zuwegungen gewahrleisten
die offentliche Erreichbarkeit, ein Weg fihrt zur Grundstiicksgrenze an der Limbeker Stral3e,
die andere Zuwegung zur Grundsticksgrenze am Rischkampweg.

Die neugestaltete Anlage soll fur eine 6ffentliche Nutzung Uber einen
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Zweckbindungszeitraum von mindestens 25 Jahren zur Verfigung stehen, sodass hier
langfristig ein attraktiver Begegnungs- und Aufenthaltsort im Quartier entsteht. Die Details
der Spielflache sind in der Ausfihrungsplanung (s. Anlage 1) skizziert. Der Spielplatz soll
den Quartierseingang der Bahnstadt / Bebelhof pragen und den Leuchtturm-Charakter der
Veranderungen im Quartier unterstreichen. Die forderfahigen Bereiche sind in der
Planzeichnung (Anlage 1) mit einer rot gestrichelten Linie eingefasst. Die mit einer blau
gestrichelten Linie eingefassten Bereiche sind nicht der Offentlichkeit dienlich und daher
nicht forderfahig.

Die Gesamtkosten der baulichen Mallnahmen belaufen sich gem. Kostenschatzung der
Vonovia Wohnumfeld Service GmbH (Stand 25.01.2025) auf 493.136,15 €. Die férderfahigen
Kosten der Errichtung des 6ffentlichen Spielplatzes belaufen sich auf insgesamt 491.121,20
€ brutto. Vorbehaltlich des Nachweises der ihm hierfir tatsachlich entstandenen
forderfahigen Kosten — erfolgt eine Erstattung der MalRnahmenkosten in Hohe von maximal
442.000,00 € brutto (Forderquote 90 %, 3/3). Der stadtische Anteil betragt hiervon
147.333,33 €, die Férderung von Bund und Land 294.666,66 €. Die endgultige Hohe des
Kostenerstattungsbetrages wird nach Fertigstellung und Schlussabrechnung der
vereinbarten MalRnahme durch die Stadt festgestellt. Verringern sich die tatsachlichen
forderfahigen Kosten der Mallnahme, so verringert sich der Kostenerstattungsbetrag
entsprechend.

Die Eigentimerin sieht zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine begleitende
Modernisierung der angrenzenden Hauser ohne Einsatz von Stadtebauférderungsmitteln
vor.

Die Neugestaltung des Spielplatzes ist gemal der niedersachsischen
Stadtebauférderungsrichtlinie Nr. 5.3.2.6 R-StBauF im Rahmen einer ErschlieBungsanlage
forderfahig, wenn die AuRenanlage der Offentlichkeit dauerhaft zur Verfligung steht. Zu
diesem Zweck wird ein Fordervertrag (OrdnungsmafRnahmenvertrag) zwischen Kommune
und dem privaten Eigentimer Uber den Umfang und die Durchfihrung der
Ordnungsmalnahme, deren Finanzierung und Forderung aus Stadtebauforderungsmitteln
und der dauerhaften 6ffentlichen Nutzung geschlossen, und grundbuchlich abgesichert. Die
Stadt Braunschweig Uberlasst dem Eigentimer die Herstellung des Spielplatzes auf dem
oben benannten Teilgrundstiick als Ordnungsmaflinahme gemaf den §§ 146 Abs. 3, 147
BauGB. Die Errichtung der Spiel- und Aufenthaltsflache auf dem Grundstiick dient der
Behebung stadtebaulicher Missstédnde und entspricht den Zielen der stadtebaulichen
Erneuerungsmaflinahme. Die Mallnahme ist nach den Zielen und Zwecken der
stadtebaulichen Sanierung erforderlich. Die Kosten werden durch den Bruttokostenrahmen
gedeckt.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Planunterlage
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Stadt Braunschweig 25-25225
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Planfeststellungsbeschluss Schunter Querum

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 19.02.2025
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 05.03.2025 o)
(Anhoérung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 06.03.2025 o)
(Anhdrung)

Ausschuss fur Planung und Hochbau (Entscheidung) 14.03.2025 o]
Beschluss:

,Der Planfeststellung zur Renaturierung der Schunter im Bereich zwischen Borwall und
Bienroder Weg wird auf der Grundlage des beigefligten Planfeststellungsbeschlussentwurfes
zugestimmt.”

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fiir Planung und Hochbau ergibt sich aus § 76
Absatz 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 ¢ der Hauptsatzung. Im Sinne dieser Zustandig-
keitsnorm ist der Ausschuss flr Planung und Hochbau fiir Planfeststellungsbeschlisse der
Stadt beschlusszustandig.

Der Wasserverband Mittlere Oker (WVMO) hatte Ende April 2024 in sehr enger Abstimmung
mit der Verwaltung fur die Renaturierung der Schunter in Braunschweig im Bereich zwischen
Borwall und Bienroder Weg die wasserrechtliche Planfeststellung beantragt. Dem WVMO
war es gelungen Fordergelder einzuwerben, sodass die Finanzierung des Projektes moglich
wurde.

Die Beauftragung des WVMO wurde durch den Umwelt- und Griinflachenausschuss (Dr. 24-
23752) am 25.10.2024 beschlossen.

Bereits in der Planungsphase wurden der Niedersachsische Landesbetrieb flir Wasser-
wirtschaft, Kiisten- und Naturschutz und das Niedersachsische Landesamtes flr
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit — Dezernat Binnenfischerei — beteiligt.

Der zu renaturierende Abschnitt liegt zwischen dem Borwall im Osten und der Briicke
Bienroder Weg im Westen. Oberhalb und unterhalb des jetzt geplanten Abschnittes wurden
bereits umfangreiche RenaturierungsmaRnahmen umgesetzt, sodass durch die jetzt
geplante MaRnahme der Liickenschluss erfolgen kann.

Das Projekt greift die positiven Erfahrungen aus den zuvor durchgefiuihrten Malnahmen auf
und verbessert die Strukturvielfalt der Schunter. Zusatzlich wird der Abfluss bei Hochwasser
insbesondere an den Engstellen und Zwangspunkten an der Bevenroder Stralle und am
Bienroder Weg verbessert. MAgliche Synergieeffekte zwischen Renaturierung und Hoch-
wasserschutz werden auf diese Weise genutzt. Abgerundet wird das Projekt durch die
Schaffung von Naherholungsraumen.
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Die Antragsunterlagen haben nach vorheriger ortsublicher Bekanntmachung vom 16. Juli
2024 bis 16. August 2024 o6ffentlich ausgelegen und wurden im Internet veréffentlicht. Bis
zum 2. September 2024 konnten die Trager offentlicher Belange, die anerkannten Natur-
schutzvereinigungen und jeder, dessen Belange durch das Vorhaben beruhrt werden,
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. Die von dieser Gruppe erhobenen Ein-
wendungen und vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Planunterlagen wurden am

27. November 2024 mit dem Trager des Vorhabens sowie den anwesenden Behdrden, den
Personen, die Einwendungen erhoben haben, und den anerkannten Naturschutz-
vereinigungen erodrtert. Die Niederschrift Gber diesen Erérterungstermin wurde versandt und
im Internet verdffentlicht.

Das gesamte Projekt wird in enger Abstimmung mit den o. g. Landesbehdrden und der
Verwaltung umgesetzt.

Das Renaturierungsprojekt soll nach Angaben des WVMO spatestens Ende 2026
fertiggestellt und abgerechnet werden.

Gekeler

Anlage/n:

Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses — ohne Anlagen
Ubersichtsplan
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Stadt %{% Braunschweig DerOberbiirgermdicters

Postanschrift: Stadt Braunschweig, Postfach 3309, 38023 Braunschweig Fachbereich Umwelt
Abteilung
Gewasser- und Bodenschutz
Untere Wasserbehdrde

Wasserverband Mittlere Oker Willy-Brandt-Platz 13
Celler Stral3e 66 name: Herr Steigiiber

38114 Braunschweig 16.02
Zimmer: .

Telefon: 0531 470 6323
Burgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1
oder Behérdennummer 115

Fax 0531 470 946323

E-Mail: wasserbehoerde@braunschweig.de

(Bitte bei Antwort angeben)

Tag und Zeichen lhres Schreibens Mein Zeichen Tag
56.40.004- 6. Februar 2025
2024/000002

Planfeststellungsverfahren ,,Renaturierung der Schunter in Braunschweig im Bereich zwi-
schen Borwall und Bienroder Weg“ — Planfeststellungsbeschluss
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Antrags vom 29. April 2024 erteile ich lThnen fir die Renaturierung der Schunter in
Braunschweig zwischen Borwall und Bienroder Weg den wasserrechtlichen

Planfeststellungsbeschluss
zur Umsetzung der beantragten Maf3nahmen in der Form der in den Anlagen beigefugten Unterla-
gen unter Einhaltung der genannten Nebenbestimmungen und Berticksichtigung der aufgefiihrten
Hinweise auf den nachfolgend genannten Flurstiicken:
Gemarkung Querum
Flur 1
Flurstiicke 163/2
Flur 2

Flurstiicke 156/199, 156/200, 156/201 und 156/419

Internet: http://www.braunschweig.de
Sprechzeiten:

(;15 ) NORD/LB Landessparkasse IBAN DE212505 0000 0000 8150 01 Glaubiger ID: DE 09BS100000094285

IR EEHORDENNUMMER Postbank IBAN DEOS 2501 0030 0010 8543 07 Umsatzsteuer-ID: DE 11 48 78 770
Volksbank eG BS-WOB IBAN DE60 2699 1066 6036 8640 00 Umsatzsteuernummer: 14/201/00553
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Flur 3

Flurstiicke 157/3, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 159/1, 160/1, 160/2, 161/1,
162/1, 163/1, 163/2, 166/1, 166/2, 166/5, 166/6 und 299/1

Flur 4
Flurstiicke 54/2, 53/5, 55/6, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 57/1, 62/1, 63/1, 80/5,
81/21, 81/25, 81/26, 81/27, 81/28, 81/29, 81/30, 81/31, 81/32, 82/23, 82/24,
82/25, 82/26, 82/27, 83/4, 84/3, 86/3, 224/4 und 230/3
Flur 5
Flurstiicke 80/2
Flur 8
Flurstiick 166/6
Gemarkung Gliesmarode
Flur 3
Flurstiicke 102/3, 104/1 und 104/2
Gemarkung Hagen
Flur 10
Flurstiicke 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/16, 89/18,
89/20, 129/8 und 150/4.

Dieser Planfeststellungsbeschluss ersetzt im Rahmen der Konzentrationswirkung alle nach ande-
ren Rechtsvorschriften notwendigen 6ffentlich-rechtlichen Entscheidungen und beinhaltet insbe-
sondere

die nach Naturschutzrecht erforderliche Ausnahmegenehmigung, im Landschaftsschutzge-
biet ,Schunteraue mit der noérdlichen Aue der Wabe und Mittelriede”

die Ruhe der Natur durch Larm oder auf andere Weise zu stdren,

aul3erhalb der 6ffentlichen StraRen, Wege und Platze Kraftfahrzeuge zu fahren oder
abzustellen, soweit der Verkehr nicht den Anliegern oder der Land- und Forstwirt-
schaft dient,

wildwachsende Pflanzen oder Pflanzenteile zu entnehmen oder zu beschadigen und

Nester, Eier, Larven oder Puppen, insbesondere von Waldameisen, fortzunehmen
oder zu beschadigen und

die fir die Aufschittungen und Abgrabungen erforderlichen Baugenehmigungen.

Kosten werden flr dieses Verfahren nicht erhoben.
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1. Anlagen

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Erlauterungsbericht (44 Seiten)
MalRnahmenblatter (12 Seiten)
MalRnahmenliste (6 Seiten)
Flachenbedarfsliste (4 Seiten)
Fotodokumentation (6 Seiten)
Bodenschutzkonzept (124 Seiten)
Ubersichtslageplan
Ubersichtslageplan Planung
Lageplan Uberschwemmungsgebiete
Lageplan Uberschwemmungsgebiete
Lageplan Schutzgebiete

Lageplan Flachenverfligbarkeit
Lageplan Bestand und Leitungen
Lageplan Zuwegungen

Lageplan Blatt 1

Lageplan Blatt 2

Lageplan Blatt 3

Lageplan Blatt 4

Lageplan Blatt 5

Langsschnitt HQ 100 Blatt 1 (14+400.000 — 12+700.000 km)
Langsschnitt HQ 100 Blatt 2 (12+700.000 — 11+080.000 km)
Langsschnitt HQ 5 Blatt 1 (14+400.000 — 12+700.000 km)
Langsschnitt HQ 5 Blatt 2 (12+700.000 — 11+080.000 km)
Langsschnitt MQ Blatt 1 (14+400.000 — 12+700.000 km)
Langsschnitt MQ Blatt 2 (12+700.000 — 11+080.000 km)
Regelprofile (StrukturmafRnahmen und Riickbau Ufersicherung)

Regelprofile (Auenanbindung, Gewassererlebbarkeit und

Grabenverlegung)
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28. Regelprofile (Altarm, Flutmulde und Stillgewésser) M=1: 100
29. Artenschutz und Defizitanalyse (138 Seiten)

30. UVP Vorpriufung (41 Seiten)

2. Nebenbestimmungen

2.1 Auflagen

1.

Die vollstandige Ausfuhrungsplanung einschlie3lich der Darstellung der vorgesehenen ¢kologi-
schen Baubegleitung ist der Unteren Wasserbehdrde (UWB) (Ansprechpartner [wie auch bei
den folgenden Nebenbestimmungen]: Herr Grigat, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braunschweig,
Telefon 0531 470-6364, E-Mail wasserbehoerde@braunschweig.de) spatestens 4 Wochen vor
Beginn der Ausschreibung zur Zustimmung schriftlich vorzulegen. Die Ausfuhrungsplanung
wird von der UWB mit der Unteren Naturschutzbehérde (UNB), der Unteren Bodenschutzbe-
horde (UBB), dem Niedersachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Klisten- und Natur-
schutz (NLWKN) und dem Niederséchsischen Landesamt fur Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit — Dezernat Binnenfischerei (LAVES) abgestimmt.

Der Beginn der beantragten Maflinahmen ist der UWB spéatestens zwei Wochen vor Beginn
schriftlich mitzuteilen.

Die drtliche Bauleitung hat sich wahrend der Bauzeit mit der UWB im wochentlichen Rhythmus
vor Ort abzustimmen. Im Einvernehmen kann das Intervall verlangert werden. Der UWB ist
frihzeitig ein Bauablaufplan vorzulegen, der u. a. die einzelnen Bauabschnitte darstellt.

Wahrend der Bauzeit ist der ordnungsgemafie Wasserabfluss zu gewébhrleisten.

Bei evtl. Schadensfallen, d. h. Austritt von wassergefahrdenden Stoffen, ist die Feuerwehr der
Stadt Braunschweig (Tel.: 112) unverziiglich zu benachrichtigen.

Wahrend der gesamten Bauphase ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der
UWB und der UNB (Ansprechpartner: Herr Kirchberger, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braun-
schweig, Telefon 0531 470-6348, E-Mail uwe.kirchberger@braunschweig.de) vorzusehen, um
die Einhaltung der erforderlichen ArtenschutzmafRnahmen zu gewahrleisten. Dies beinhaltet
insbesondere die Bergung und Umsetzung geschitzter Arten. Die mit der Durchfiihrung der
Okologischen Baubegleitung betraute Person muss gewasserdkologisch geschult sein.

Der Vorhabentrager hat sicherzustellen, dass der von ihm beauftragte Sachverstandige fur die
Okologische Baubegleitung der UWB und der UNB mit Beginn der Einrichtung der Baustelle
bzw. des Baufeldes monatlich tber die 6kologischen Auswirkungen des Projektes berichtet.
Fehlanzeige ist erforderlich. In Abstimmung mit der UWB und der UNB kann der Vorlagezeit-
raum verlangert werden.

Die durch die Baumalinahme beanspruchten Béschungs- und Sohlbereiche der bestehenden
Gewasser, sind nach der Baumalinahme wieder in einen ordnungsgemafien Zustand zu ver-
setzen.

Die vorhandenen Wege, Uberfahrten, Dranagen und Vorfluter sind in inrer Funktionsfahigkeit
zu erhalten. Auf den Erhalt kann nach Prufung durch die UWB verzichtet werden, wenn der
UWB eine schriftliche Bestéatigung der jeweiligen Eigenttiimerin bzw. des jeweiligen Eigenti-
mers vorgelegt wird, dass der entsprechende Weg oder Vorfluter bzw. die entsprechenden
Dranagen oder Uberfahrten weder jetzt noch zukiinftig bendétigt werden.
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Die Aussichtshigel sind nur einseitig, auf der nicht sonnenexponierten Seite, mit Oberboden
anzudecken. Um auf der sonnenexponierten Seite eine magere Vegetationsentwicklung zu er-
reichen, ist lediglich Rohboden fiir die Andeckung zu verwenden, der mit Regiosaatgut fur
Sandmagerrasen und ggf. ortstypischen Arten einzuséen ist.

Bei Erdarbeiten ist auf Bodenfunde gemal 8 14 des Niederséchsischen Denkmalschutzgeset-
zes! zu achten. Bodenfunde (z. B. Mauerreste oder Kntippellagen, aber auch bewegliches
Fundgut wie Scherben etc.) sind an der Fundstelle zu belassen. Weitere Arbeiten an der Fund-
stelle sind einzustellen. Von dem Fund ist sofort das Niederséachsische Landesamt fir Denk-
malpflege, Stitzpunkt Braunschweig, Husarenstralde 75 ,Berliner Haus", 38102 Braunschweig
(Telefon 0531 121606-10) oder mein Referat Stadtbild und Denkmalpflege, Langer Hof 8,
38100 Braunschweig (Ansprechpartner: Frau Froberg, Telefon 0531 470-2660), zu benachrich-
tigen.

Die Beendigung der beantragten Mal3nahmen ist der UWB innerhalb von drei Werktagen
schriftlich mitzuteilen und die Bauabnahme ist entsprechend zu beantragen. Sollten bei der
Bauabnahme Mangel festgestellt werden, sind diese umgehend gemaf den Vorgaben der
UWB zu beheben. Dies gilt auch fir die Beendigung einzelner Bauabschnitte.

Nach Bauabnahme entsprechend Auflage 12 ist ein Erfolgsmonitoring gemafd dem NLWKN-
Merkblatt ,Biologische Erfolgskontrolle hydromorphologischer Malinahmen an Flieigewassern
durchzufiihren. Hinsichtlich des Termins und des Umfangs ist das Benehmen mit dem
NLWKN, dem LAVES, der UWB und der UNB herzustellen.

Fur die Gewasserunterhaltung im Planungsgebiet wird eine Erprobungsphase bis 31. Dezem-
ber 2031 festgelegt. Der Umfang der erforderlichen UnterhaltungsmafRnahmen wird mit der
UWB und der UNB abgestimmt. Die Unterhaltungstibernahme durch den Vorhabentréger fir
die Erprobungsphase beginnt am 1. Januar 2027 und endet am 31. Dezember 2031. Nach Ab-
schluss der Erprobungsphase ist von dem Vorhabentrager ein gesicherter Bestand an die
Stadtentwasserung Braunschweig GmbH zu tGibergeben. Im 1. Quartal 2032 ist von dem Vor-
habentrager mit der Stadtentwasserung Braunschweig GmbH unter Beteiligung der UWB und
der UNB eine Abnahme der Unterhaltungsstrecke durchzufihren.

Wahrend der gesamten Bauphase ist eine bodenkundliche Baubegleitung in Abstimmung mit
der UWB und der UBB (Ansprechpartner: Herr Kérner, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braun-
schweig, Telefon 0531 470-6367, E-Mail christoph.philipp.koerner@braunschweig.de) vorzuse-
hen, um das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen wahrend der Erdbaumal3hahmen zu
verhindern.

Im Vorhabengebiet liegt mit der Fundstelle Sandberg (Querum FstNr. 4) eine bedeutende
Fundstelle im Bereich einer alten Sandentnahmestelle. Knapp auf3erhalb befindet sich die
Burganlage Borwall. Beide Fundstellen sind bei der logistischen Planung jeglicher MalRnahmen
zu schonen und vor Beeintrachtigung zu schitzen.

Im Bereich Sandberg ist die historische Beeintrachtigung der Fundstelle durch den Sandabbau
belegt, die urspriingliche Ausdehnung ist nicht sicher rekonstruierbar. Dies bedingt ein arch&o-
logisches Restpotenzial. Alle Erdarbeiten im Potenzialgebiet mussen frihestmoglich, mindes-
tens aber zwei Wochen vor Mal3nahmenbeginn bei der Unteren Denkmalschutzbehérde der
Stadt Braunschweig (Nicole.Froberg@braunschweig.de) und dem NLD-Regionalreferat Braun-
schweig (NLD-ReferatA3@nld.niedersachsen.de) angezeigt werden. Den Mitarbeitenden des
NLD ist Zutritt zur Baustelle zu gewéahren. Sollten als Bodendenkmal zu klassifizierende Be-
funde auftauchen, ist den Mitarbeitenden des NLD ein ausreichender Zeitraum zur Bergung
einzuraumen.
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Bei der Ausgestaltung einzelner MalRnahmen im Gewasserbett sind die Hinweise des ,Leitfa-
den MalBhahmenplanung Oberflachengewasser, Teil A FlieBgewasser-Hydromorphologie® ein-
schlie3lich Erganzungsband von 2017 zu beachten. Die Kieseinbauten und Kiesdepots sind in
den Antragsunterlagen nur schematisch dargestellt. Hier gibt der Leitfaden detaillierte Informa-
tionen zur Lage, Material und Ausfiihrung, die entsprechend zu beriicksichtigen sind. Insbe-
sondere sind die Erfahrungen mit Kieseinbauten aus anderen Schunterabschnitten zu beriick-
sichtigen, wonach der Kieseinbau nicht sohlgleich erfolgt, sondern mit Querneigung.

Beim Einbau von Objekten zur Strukturverbesserung sind natirliche, gebietstypische Materia-
lien zu verwenden und keine Wasserbausteine.

Fur Wendehals und Wiedehopf sind im Planungsgebiet in Abstimmung mit der UNB 10 Nisthil-
fen zu errichten.

Im Planungsgebiet ist in Abstimmung mit der UNB eine Storchennisthilfe zu errichten.

Fir die Rasenansaat und den Trockenrasen ist in Abstimmung mit der UNB standortgerechtes
Regiosaatgut zu verwenden.

Der Geholzschnitt von Gewasser 1h ist in Abstimmung mit der UNB im Umfeld aufzuschichten
und einseitig mit Boden anzudecken, um als Quartier fir Amphibien zu dienen.

Die Vorkommen von Gelber Wiesenraute und Sumpf-Schafgarbe in der Flutrinne sind vor Um-
setzung von MalRnahme 23 in die geplanten Schlenken des Griinlands zwischen Station
13+100 und 13+500 umzupflanzen.

Das Vorkommen vom Kleinen Vogelful ist vor Umsetzung der Mal3nahme 37 in den sud-0st-
lich vorhandenen Sandmagerrasen umzupflanzen.

Zur Optimierung der neu geplanten Kleingewasser als Amphibienlebensraum sind diese mit
unterschiedlichen Sohltiefen in 10-20 cm Schritten anzulegen und so zu gestalten, dass einige
von ihnen im Spatsommer trockenfallen. Bei einem moglichen Dauereinstau sollte die Gewas-
sertiefe nicht mehr als 50 cm betragen.

Im Planungsgebiet sind in Abstimmung mit der UNB zwei Nisthilfen fur Eisvogel zu errichten.

Bei allen Einbauten im Gewdasserbett ist die Bootspassierbarkeit zu erhalten.

2.2 Auflagenvorbehalt

Falls nachteilige Auswirkungen durch die hiermit planfestgestelliten Malinahmen eintreten oder er-
kennbar werden, behalte ich mir vor, weitere Auflagen zu erteilen.

3. Hinweise

1.

Dieser Planfeststellungsbeschluss ergeht unbeschadet der privaten Rechte Dritter und ersetzt
alle erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Zustimmungen und dergleichen.

Dass dieser Planfeststellungsbeschluss unbeschadet der privaten Rechte Dritter ergeht, gilt
auch fur den Fall, dass die Stadt Braunschweig als Grundstiickseigentiimerin betroffen ist. Bei
Inanspruchnahme von nicht 6ffentlich-rechtlich gewidmeten stadtischen Grundsticksflachen ist
die Abteilung Liegenschaften der Stadt Braunschweig (Ansprechpartner: Herr Heilmann, Kleine
Burg 14, 38100 Braunschweig, Telefon 0531 470-2764) zu beteiligen.
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Fir alle eventuellen Schaden, die nachweislich infolge der naturnahen Umgestaltung der
Schunter entstehen, haftet der Vorhabentrager.

Sollte sich durch die im Rahmen der Renaturierungsmaf3nahme durchgefiihrten MaRnahmen
ein Unterhaltungsmehraufwand ergeben, wére dieser von dem Vorhabentrager im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zu erstatten; § 75 Absatz 1 NWG? ist zu beachten.

Mit der Herstellung eines neuen Gewassers geht nach 8§ 1 Absatz 2 des Niederséchsischen
Fischereigesetzes® auch die Entstehung eines neuen Fischereirechtes einher. Das Fischerei-
recht steht der jeweiligen Eigentimerin/dem jeweiligen Eigentiimer des Gewassers zu.

Nach der im Auftrag der Stadt Braunschweig von der Luftbilddatenbank Dr. Carls durchgeftihr-
ten detaillierten Auswertung von Luftbildern des 2.Weltkrieges liegen fur den Renaturierungs-
bereich kampfmittelrelevante Informationen vor. Es besteht der Verdacht, dass Kampfmittel im
Boden vorhanden sein kdnnen. Aus Sicherheitsgriinden werden Gefahrenerforschungsmal3-
nahmen auf Kampfmittel empfohlen. Der Bauherr hat sicherzustellen, dass die Baumaflinahme
die 6ffentliche Sicherheit nicht geféahrdet und die Nutzung der baulichen Anlage anschlie3end
gefahrlos méglich ist. Auf die Paragraphen 319 ,Baugefahrdung®, 308 ,Herbeiftihren einer
Sprengstoffexplosion” und 222 fahrlassige Tétung” des StGB* wird hingewiesen. Zur Aufkla-
rung des Kampfmittelverdachts sollte ein Fachunternehmen mit Zulassung nach § 7 SprengG®
und entsprechendem Personal mit Befahigungsschein nach § 20 SprengG, welches die zu be-
bauende Flache systematisch nach Kampfmitteln absucht und die Kampfmittelfreiheit herbei-
fuhrt bzw. bestatigt, beauftragt werden. Auf freigemessenen Flachen mussen bis zur freigege-
ben Tiefe bei kiinftigen Erdbauarbeiten keine kampfmittelspezifischen Anforderungen beachtet
werden.

Es wird empfohlen, mit den Eigentimerinnen und Eigentiimern eine schriftliche Vereinbarung
Uber die Benutzung der in deren Eigentum stehenden Wege und Flachen zu schliel3en.

Es wird empfohlen, vor Beginn der MaRnahme eine Beweissicherung fiir die im Planungsge-
biet liegenden Wege durchzufihren.

Jagdrechtliche Fragen — z. B. Unterschutzstellung des Planungsgebietes — werden in diesem
Beschluss nicht geregelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass weder der Boden noch das Gewasser durch maoglicherweise
austretende wassergefahrdende Stoffe, wie z. B. Ole, Fette, Treibstoffe, usw. verunreinigt wer-
den durfen. Ebenso sollten Tribungen vermieden werden.

Bis zum 31.12.2031 ladt die UWB jahrlich zu einer Gewasserschau ein. Im Rahmen dieser Ge-
wasserschauen kénnen, soweit erforderlich, einvernehmlich Nachsteuerungen vereinbart wer-
den, um die angegebenen Entwicklungsziele der Renaturierung zu erreichen. Nach Ablauf des
0. g. Zeitraumes stimmt die UWB das weitere Verfahren mit dem Unterhaltungspflichtigen ab.

Alle durchzufiihrenden Baumaf3nahmen sollten mdglichst fischschonend und zu Zeiten durch-
gefuhrt werden, wenn Eigelege, Larven und Jungfische nicht nachhaltig durch Triibung, Sauer-
stoffzehrung oder andere Auswirkungen der Renaturierungsmafinahmen geschadigt werden.
Es wird empfohlen, rechtzeitig vor der Umsetzung des Vorhabens mit dem fischereiberechtig-
ten Fischereiverein in Kontakt zu treten, um die geplanten Arbeiten abzustimmen.

Werden Wasserhaltungen erforderlich, ist vor Beginn ein Antrag bei der UWB zu stellen.

Die im Bodenschutzkonzept (Anlage 6, Kapitel 6) beschriebenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmaf3nahmen sind wie beschrieben umzusetzen.
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15. Fir die weitere Planung ggf. erforderlicher denkmalschutzrechtlicher Malinahmen wére eine
Begehung des denkmalschutzrechtlichen Potenzialgebiets mit der Metallsonde sinnvoll.

16. Der Vorhabentréager legt neue Flutrinnen an. Diese Flutrinnen sind nicht automatisch Bestand-
teil der Schunter. Als zeitweise wasserfihrende Gerinne sind sie Gewasser im Sinne des
NWG. Ich stufe diese Flutrinnen als neue Gewasser lll. Ordnung ein. Unterhaltungspflichtig ist
die Stadt Braunschweig als Eigentimerin der entsprechenden Grundstiicke. Die Stadt Braun-
schweig hat erklart, dass sie die Unterhaltung durch die Stadtentwasserung Braunschweig
GmbH durchfihren lassen wird.

17. Um die guten Erfahrungen aus anderen Renaturierungsmaf3nahmen fortzufiihren, sollten an
zwei geeigneten Stellen Grundsohlgleiten in W-Form Uber der gesamten Sohlbreite aufgebaut
werden. Die Grundsohlgleiten sollen ihre Wirkung zwischen Niedrig- und Mittelwasserabfluss
entfalten.

5. Begrundung

Die eingegangenen Stellungnahmen, AuRerungen und Einwendungen werden unter 5.1 entspre-

chend der Reihenfolge der Erdrterung wahrend des Erorterungstermins einschlie3lich der Ergeb-

nisse des Termins aufgelistet. Sie werden aus dem Original zitiert.

Unter 5.2 erfolgt eine abschlieBende Bewertung einschliel3lich der rechtlichen Wirdigung der Stel-
lungnahmen, AuRerungen und Einwendungen.

5.1 Stellungnahmen, AuRerungen und Einwendungen
5.1.1 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (GAA), Stellungnahme vom 24.07.2024

,von Seiten des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig zu vertretende Belange
bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Nebenbestimmungen werden nicht vorgeschlagen.®

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.

5.1.2 Baureferat der Stadt Braunschweig, Stelle ErschlielBungs- und Straf3enausbaubeitragsrecht
(Referat 0600.20), Stellungnahme vom 19.07.2024

+Aus erschliefungsbeitrags- und kostenerstattungsrechtlicher Sicht habe ich keine Einwen-
dungen gegen das Vorfahren.

ErschlieBungsbeitragsrechtliche (= erstmalige Herstellung von Erschlieungsanlagen i. S.
v. § 127 BauGB) und kostenerstattungsrechtliche (= Festgesetzte Mallhahmen zum Aus-

gleich im Sinne des § 1a Absatz 3 u. 8§ 135 a-c BauGB) Belange werden durch die geplan-
ten MaRnahmen nicht ausgelést, soweit ich es den Unterlagen entnehmen konnte.®

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
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5.1.3 Fachbereich Finanzen der Stadt Braunschweig, Abteilung Liegenschaften (Abteilung 20.2),
Stellungnahme vom 02.09.2024

Es wurde eine Liste Uber vom Vorhaben betroffene stadtische Flurstiicke und ggf. vorhan-
dene Pachtvertrage Ubersandt.

Stellungnahme des WVMO vom 03.09.2024

,Der WVMO dankt der Abteilung Liegenschaften fir die weitreichende Recherche. Die an-
gefuhrten Leitungsrechte wurden im Vorfeld abgefragt und in der Planung berticksichtigt.
Im Rahmen einer Vorfeld-Abfrage bei den Fachbereichen 66 und 67 wurden keine (Pacht)
— Vertrage benannt, die den Planungen entgegenstehen. Im Zuge der Ausflihrungsplanung
erfolgt eine erneute Uberprifung an Hand der vorliegenden Unterlagen.”

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.

5.1.4 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation (Fachbereich 61) der Stadt Braunschweig,
Stellungnahme vom 03.09.2024

,Der FB 61 begrufit das Vorhaben, da nicht nur die naturschutzfachliche Wertigkeit und
auch der Uberschwemmungsschutz verbessert wird, sondern auch vom Landschaftsbild
eine Attraktivierung zu erwarten ist, wie man aus dem vorhergegangenen Realisierungsab-
schnitt sehen kann.

Konflikte mit Bau- oder Planungsvorhaben sind im ganzen Bereich nicht vorhanden.

Aus Sicht der Stadtplanung kénnte das Freizeitwegenetz erganzt werden. Im Anhang sind
die gewlinschten Verbindungen dargestellt, nicht als Wegetrassen, sondern beispielhaft,
welche losen Enden verknupft werden kénnten. Dem FB 61 ist bewusst, dass der Natur-
schutz einer weitgehenden Umsetzung derartiger MaRhahmen aller VVoraussicht nach kri-
tisch gegenibersteht.

Es ist auch klar, dass derartige Verbindungen nicht unmittelbar mit dem hier in Rede ste-
henden Verfahren als Malinahme umgesetzt werden kdnnten. Dennoch rege ich an zu pru-
fen, ob die geplanten wasserfachlichen Malinahmen derartige Freizeitwegeverbindungen
weiterhin grundsatzlich zulieRen.*

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

»Eine Verbesserung von Freizeitwegen ist nicht Bestandteil des Verfahrens, die angespro-
chenen Wegeverbindungen liegen aul3erhalb des MalRnahmenbereiches.

Die grundsatzliche Prifung, ob derartige Wege angelegt werden kénnen, obliegt den zu-
standigen stadtischen Stellen.*

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Ergdnzung des Freizeitwegenetzes ist in diesem Ver-
fahren nicht vorgesehen.

Es erfolgt keine weitergehende Erdrterung.”

306 von 347 in Zusammenstellung



-10- TOP 6

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.

5.1.5 Niedersachsische Landesbehdrde fur Straf3enbau und Verkehr (NLStBV), Stellungnahme
vom 22.08.2024

,Das geplante Gebiet zur Umgestaltung der Schunter befindet sich nérdlich der L 295 in ei-
ner Entfernung von grof3er 1000m innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen und von grofier
800 m westlich der freien Strecke der Landesstral3e 295 zwischen Volkmarode und Dibbes-
dorf.

Innerhalb der Ortsdurchfahrtgrenzen ist die Stadt Braunschweig Baulasttrager der Landes-
stral3e. Bisher ist fur die Mallnahme laut Anlage 13 u.a. eine Zuwegung Uber den Feuer-
bergweg geplant. Sollte fur die Erschliel3ung tber den Feuerbergweg eine Zufahrt von der
freien Strecke der L295 erforderlich werden, so ist eine Sondernutzungserlaubnis in unse-
rem Fachbereich 1 zu beantragen.

Grundsatzlich sind fir Malinahmen auf Grundstiicken des Bundes und des Landes im Vor-
feld der Baumafinahme vertragliche Regelungen (Nutzungserlaubnisse, Gestattungsver-
trage, grundbuchrechtliche Absicherungen u. &.) im Fachbereich 1 des regionalen Ge-
schaftsbereiches zu beantragen und die dafur erforderlichen Planunterlagen, 3-fach einzu-
reichen.

Laut Anlage 1 auf Seite 6 unter Pkt. 3.2.1.5 wird dargelegt, dass nur Flachen in Anspruch
genommen werden, die verfiigbar sind. Ich gehe somit davon aus, dass keine Flachen im
Eigentum des Bundes bzw. des Landes Uberplant oder beeintrachtigt werden. Dies gilt
auch fur Flachen bei denen Gber grundbuchliche Eintragungen A+E MalRnahmen des Bun-
des bzw. des Landes gesichert sind.

Weitere Hinweise oder Anregungen habe ich fiir den Bereich, der in der Zustandigkeit des
Landes liegt, in stralRenbau- und verkehrlicher Hinsicht nicht vorzubringen.

Fur den Fall der Erteilung der Genehmigung bitte ich mir eine pdf-Datei mit Angabe meines
Aktenzeichens an poststelle-wf@nlstbv.niedersachsen.de zu Ubersenden.”

Stellungnahme des WVMO vom 03.09.2024

,0llte fur die Erschlielung Uber den Feuerbergweg eine Zufahrt von der freien Strecke der
L295 erforderlich werden, so wird eine Sondernutzungserlaubnis in Inrem Fachbereich 1
beantragt.

Wie angefihrt werden nur Flachen in Anspruch genommen, die verfiugbar sind. Es werden
keine Flachen im Eigentum des Bundes bzw. des Landes liberplant oder beeintréachtigt.

Dies gilt auch fur Flachen bei denen tber grundbuchliche Eintragungen A+E Mal3nahmen
des Bundes bzw. des Landes gesichert sind. Dazu ist ein Abgleich mit der Liegenschafts-
verwaltung der Stadt erfolgt.”

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen.
Es ist kein spezieller Eroérterungsbedarf erkennbar.”

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
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5.1.6 Eisenbahn-Bundesamt, AulRenstelle Hannover, Planfeststellung, GA 58141, Stellungnahme
vom 01.10.2024

,Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes AulR3enstelle Hannover als Planfeststellungsbe-
horde fur die Eisenbahnen des Bundes werden von dem wasserrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren ,Schunter Querung® ausreichend bericksichtigt.

Ich mdchte noch darauf hinweisen, dass die vorhandene Bahnbriicke bei km 12,080 in lhrer
Funktion nicht beeintrachtigt werden darf.

Im Ubrigen bestehen gegen die Planung keine Bedenken.*

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.1.7 Landeseisenbahnaufsicht, Stellungnahme vom 27.08.2024
,Die im Internet bereitgestellten Unterlagen zu dem Verfahren der Stadt Braunschweig ha-
ben wir durchgesehen. Die Belange der nichtbundeseigenen Eisenbahnen werden durch

dieses wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren nicht berthrt.

Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen gegen o.g. Verfahren der Stadt Braunschweig
keine Einwande."

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

,Die Stellungnahme der LEA GESELLSCHAFT FUR LANDESEISENBAHNAUFSICHT
MBH nimmt der WVMO zur Kenntnis.*

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.1.8 Untere Bodenschutzbehdrde (UBB) der Stadt Braunschweig, Stellungnahme vom 30.08.2024

»Hinsichtlich der Antragsunterlagen und hier im Speziellen zu dem Erlauterungsbericht vom
05.04.2024 habe ich folgende Hinweise bzw. Anmerkungen:

Zu Kapitel 3.2.2.2 Altlasten:

Im Planungsgebiet befinden sich mehrere Altlastenverdachtsflachen. Hierbei handelt es
sich Uberwiegend um Altablagerungen bzw. vermutete Altablagerungen. Die im Erlaute-
rungsbericht beschriebenen Maflinahmen liegen jeweils auRerhalb der altlastenverdachti-
gen Bereiche.

Zu Kapitel 6.5 des Erlauterungsberichtes:

Die im Bodenschutzkonzept (Anlage 6, Kapitel 6) beschriebenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmafinahmen sind wie beschrieben umzusetzen. Die im Erlauterungsbericht Kap. 6.5
dargestellten Malinahmen sind dahingehend nicht vollstandig beschrieben.*
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Stellungnahme des WVYMO vom 02.09.2024

»Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Bodenschutzkonzept dient als Grundlage flr
die Beauftragung der bodenkundlichen Baubegleitung und damit fiir die Umsetzung der
Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen. Die unvollstédndige Darstellung im Erlaute-
rungsbericht ist daher zunachst unschadlich. Ihr Hinweis wird aber dankend zur Kenntnis
genommen und bei der Vergabe der bodenkundlichen Baubegleitung beachtet.”

Ergebnis der Erdrterung

,Wird zur Kenntnis genommen. Es ist kein spezieller Erdrterungsbedarf erkennbar. Die An-
forderungen der UBB kdnnen und sollen mit Nebenbestimmungen geregelt werden.*

» Die Stellungnahme ist in die Auflage 1 und den Hinweis 14 eingeflossen.
5.1.9 Landvolk Braunschweig, Stellungnahme vom 15.08.2024

,Wir sind Ihrerseits in obiger Angelegenheit mit E-Mailschreiben vom 09. Juli 2024 ange-
schrieben und gebeten worden, eine Stellungnahme bis zum 02. September 2024 abzuge-
ben. Anliegend erhalten Sie nach Ricksprache mit der hiesigen Landwirtschaft die Stel-
lungnahme unseres Verbandes.

Der Planungsbereich befindet sich zwischen Bienroder Weg und Borwall, von Schunter km
11+070 bis km 14+200.

U. a. sollen folgende Ziele im Rahmen der vorliegenden Renaturierungsmaflinahmen er-
reicht werden:

0 Schaffung von Naherholungsraumen;

00 Wiederherstellung der Gewasserstruktur und —dynamik;

[0 Sicherstellung der Hochwasserneutralitdt und Begtinstigung des Hochwasserriickhaltes/
-abflusses.

Mit der Landwirtschaft vor Ort sind einvernehmliche Abstimmungen getroffen worden. Sei-
tens der Landwirtschaft bestehen gegen das wasserrechtliche Planverfahren keine Beden-
ken.”

Stellungnahme des WVYMO vom 19.08.2024

,Der Wasserverband dankt fur die Stellungnahme des Landvolks und begrif3t, dass keine
Bedenken vorgebracht werden. Die Umsetzung der Malinahme soll auch weiterhin in enger
Abstimmung mit der lokalen Landwirtschaft erfolgen.*

Ergebnis der Erorterung

L~Wird zur Kenntnis genommen. Eine Erdrterung ist nicht erforderlich.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.1.10 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), Stellungnahme vom 16.07.2024
L2Auf dem o. g. rd. 3,9 km langen Gewasserabschnitt sollen verschiedenste Malinahmen

(Méaander, Stillgewasser, Strukturmafinahmen etc.) zur Renaturierung und 6kologischen
Aufwertung der Schunter umgesetzt werden.
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Die Mallnahmen werden nur auf verfligbaren Flachen (Eigentum der AG) umgesetzt und
sollen sich in Summe hochwasserneutral verhalten. Die Bauzeit soll ca. 8 Monate betragen
und ist flr die Monate August bis April vorgesehen.

Als Trager offentlicher Belange werden wir in diesem Verfahren beteiligt und nehmen nach
Durchsicht der Unterlagen zu den von uns zu vertretenden Belangen wie folgt Stellung:

Den Verzicht auf zuséatzliche Entwicklungskorridore, die den Entzug angrenzender landwirt-
schaftlicher Flachen bedeuten kénnten, begriRen wir ausdrtcklich. Gleiches gilt flr die
ortsnahe Verbringung und Verwertung von anfallendem Bodenmaterial und den Einsatz ei-
ner bodenkundlichen Baubegleitung, welche u.a. auf die bodenfeuchteabhangige Befahr-
barkeit der Flachen achtet.

Schadverdichtungen durch die Baufahrzeuge sind nach Mdglichkeit zu verhindern, weshalb
wir den Einsatz von Lastverteilplatten fur die Baustral3en befiirworten.

Im Vorfeld der Baustelleneinrichtung und Befahrung der Flachen ist mit den jeweiligen Be-
wirtschaftern die Terminierung der Arbeiten abzustimmen. Ggf. werden im Vorfeld noch
Ernte- oder Bewirtschaftungsmaf3nahmen erforderlich. Eventuelle Nutzungsausfalle des
Aufwuchses durch die Befahrung der Flachen sind in jedem Fall zu entschadigen.

Selbiges Vorgehen gilt fur spatere Befahrung im Zuge der Unterhaltung durch die Stadtent-
wasserung Braunschweig.

Wir setzen voraus, dass sich durch die MaRnhahmen keine negativen Auswirkungen auf die
Bewirtschaftbarkeit der tbrigen anliegenden landwirtschaftlichen Flachen ergibt.

Daruber hinaus ware es wiinschenswert im Sinne des schonenden Umgangs mit Grund
und Boden zu prifen, ob und inwieweit sich die MaRnahmen fiir Zwecke der Kompensation
bzw. des Ausgleichs und Ersatzes nutzen lassen kénnen.

Grundsatzlich stehen den Planungen keine landwirtschaftlichen Belange entgegen, wes-
halb wir die Planungen mittragen kénnen. Die Berlicksichtigung der 0.g. Aspekte sei dabei
vorausgesetzt.”

Stellungnahme des WVMO vom 30.07.2024

,Die Stellungnahme der LWK beantwortet der Wasserverband wie folgt:

. Im Rahmen der Ausfiihrung ist der Einsatz einer bodenkundlichen Baube-
gleitung vorgesehen, durch entsprechende Vorgaben sollen schadliche Verdichtun-
gen des Bodens minimiert werden.

. Falls Flachen von privaten Grundstiickseigentiimern genutzt werden sollen,
sind im Vorfeld entsprechende Vereinbarungen zu Beweissicherung, Wiederherstel-
lung und Entschadigung zu schlieRen.

. Ein dezidierter Bauzeitenplan erfolgt im Rahmen der weiteren Planungen.
Dieser wird mit den Betroffenen abgestimmt.
. Die spatere Befahrung im Zuge der Unterhaltung durch die Stadtentwasse-

rung Braunschweig erfolgt im Rahmen des Wasserrechts in der Regel ohne Ent-
schadigungsleistungen.

. Durch die MaRnahmen ergeben sich planm&Rig keine negativen Auswirkun-
gen auf die Bewirtschaftbarkeit der Ubrigen anliegenden landwirtschaftlichen Fla-
chen.

. MaRRnahmen fir Zwecke der Kompensation bzw. des Ausgleichs und Ersat-
zes sind im Rahmen der nach NEOG-Richtlinie geférderten MaRhahmen nicht mog-
lich.*

310 von 347 in Zusammenstellung



-14- TOP 6

Ergebnis der Erdrterung

~Wird zur Kenntnis genommen. Es ist kein spezieller Erdrterungsbedarf erkennbar.

Die MalRnahmenflachen liegen im Eigentum der Stadt Braunschweig. Der Malnahmentra-
ger sagt zu — falls Flachen von privaten Grundstickseigentiimern genutzt werden sollen —
im Vorfeld entsprechende Vereinbarungen zu Beweissicherung, Wiederherstellung und
Entschadigung zu schlieRen. Gleiches gilt flr den Einsatz einer bodenkundlichen Baube-
gleitung zur Minimierung einer schadlichen Verdichtung des Bodens.

Mit entsprechenden Nebenbestimmungen wird das im Planfeststellungsbeschluss fixiert.*
» Die Stellungnahme ist in die Auflage 15 und die Hinweise 7 und 8 eingeflossen.

5.1.11 Referat Stadtbild und Denkmalpflege der Stadt Braunschweig, Stellungnahme vom
20.08.2024

»Zum vorgelegten wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren ,Schunter Querum* im Be-
reich zwischen Borwall und Bienroder Weg nehme ich als Trager 6ffentlicher Belange
Denkmalschutz wie folgt Stellung:

- Das Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz vom heu-
tigen Datum beinhaltet im Geltungsbereich keine Eintrédge. Der Borwall liegt dstlich knapp
aullerhalb des Planungsgebiets.

- Zum Teilaspekt der ,Bodendenkmalpflege” habe ich das Nds. Landesamt fur Denk-
malpflege beteiligt. Von dort wird mitgeteilt, dass im Geltungsbereich archéologische Be-
lange beriihrt werden. Im geplanten Renaturierungsbereich der Schunter liegt die Fund-
stelle einer ehemaligen Siedlung und eines Graberfelds, kartiert in der Denkmaldatenbank
als ,Querum FStNR. 4“. Diese liegt im Bereich Feuerbergweg/Sandberg. Flur Erdarbeiten
im Bereich dieser Fundstelle ist eine denkmalrechtliche Genehmigung nach § 13 Nds.
Denkmalschutzgesetz (NDSchG) zwingend erforderlich. Angenommen wird, dass hier min-
destens zwei Zeitphasen und sicher auch Bestattungen vertreten sind.

- Fur die o0.g. Erdarbeiten im Bereich Feuerbergweg/Sandberg ist eine archéologische
Baubegleitung erforderlich, die nach § 6 Abs. 3 vom Verursacher der Malinahme zu veran-
lassen ist.

- Die Fundstelle liegt genau an einer Kante zwischen einem kolluvial (Uber)pragten
Uferwall und dem tiefen Gley des alten Flusstals, so dass genaue shape-Flachen von den
geplanten Bodenabtragen erforderlich sind, um Bereiche mit nétiger archaologischer Be-
gleitung zu identifizieren. Es wird angenommen, dass sich der Verlauf der archdologischen
Fundstelle weitgehend entlang der naturrdumlichen Grenze orientiert. Sofern der Eingriff
ausschlieBlich in den durch Feuchtboden gepragten Arealen bleiben, wirde sich der Auf-
wand deutlich begrenzen.

- Unabhéangig davon weise ich fiir das gesamte Planungsgebiet auf den § 14
NDSchG (Anzeigepflicht bei Bodenfunden) hin.*

Stellungnahme des WVMO vom 03.09.2024

-Kulturdenkmale — die Aussage zu den Kulturdenkmalen bestatigt die im Vorfeld vorgenom-
mene Abfrage.
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Bodendenkmalpflege — Im bezeichneten Bereich der Bodendenkmale sind nach jetzigem
Stand gemaR der beigefiigten Kartierung keine Baumalfinahmen geplant. Im Zuge der Aus-
fuhrungsplanung werden die erstellten Plane erneut im Detail mit dem Landesamt flir Denk-
malpflege abgestimmt um ggfls. erforderliche Genehmigungen zu beantragen.

Die Anzeigepflicht fir Bodenfunde gemafd NDSchG wird in der Ausfliihrungsplanung tber-
nommen.*

Ergebnis der Erdrterung

,Der Vertreter des Nds. Landesamtes fur Denkmalpflege erkléart, dass das Graberfeld, kar-
tiert in der Denkmaldatenbank als ,Querum FStNR. 4% nicht in der Aue, sondern jenseits
der Terrassenkante liegt.

Er schlagt vor, dass der Vorhabentrager archéologische Voruntersuchungen durchfiihrt, um
das weitere Vorgehen friihzeitig abstimmen zu kdénnen.

In Abhangigkeit von den Ergebnissen der Voruntersuchungen konnte eine Begleitung der
Erdarbeiten sinnvoll sein. Alternativ kénnten die Bauarbeiten archaologisch begleitet wer-
den.

Der Vorhabentrager sagt eine umgehende Abstimmung mit dem Nds. Landesamt fir Denk-
malpflege zu. Entsprechende Kontaktdaten wurden ausgetauscht.

Vor der Entscheidung im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses wird der Vorhabentra-
ger gebeten, sich fiir eine der beiden vom Nds. Landesamtes flir Denkmalpflege aufgezeig-
ten Alternativen zu entscheiden.

Die denkmalschutzrechtlichen Pflichten werden in den Nebenbestimmungen des Planfest-
stellungsbeschlusses konkretisiert, der insoweit eine konzentrierende Wirkung entfaltet. Se-
parate denkmalrechtliche Genehmigungen sind nicht notwendig.®

Erganzende Stellungnahme des Niedersachsischen Landesamtes fir Denkmalpflege, Re-
ferat A3 Bezirksarchéologie Braunschweig vom 19.12.2024

»LAnbei eine aktualisierte Stellungnahme und shape-Dateien (ADAB-Auszug und Potenzial-
flache).

Ich wiirde darum bitten, dass folgende Hinweise in den Planfeststellungsbeschluss aufge-
nommen werden:

1. Im Vorhabengebiet liegt mit der Fundstelle Sandberg (Querum FstNr. 4) eine bedeu-
tende Fundstelle im Bereich einer alten Sandentnahmestelle. Knapp auf3erhalb befindet
sich die Burganlage Borwall. Beide Fundstellen sind bei der logistischen Planung jeglicher
Mafnahmen zu schonen und vor Beeintrachtigung zu schiitzen (siehe Anlage ADAB-Aus-

zug).

2. Im Bereich Sandberg ist die historische Beeintrachtigung der Fundstelle durch den
Sandabbau belegt, die urspriingliche Ausdehnung ist nicht sicher rekonstruierbar. Dies be-
dingt ein archaologisches Restpotenzial. Alle Erdarbeiten im Potenzialgebiet (siehe Anlage
Potenzialgebiet) miussen frihestmdglich, mindestens aber zwei Wochen vor Mal3hahmen-
beginn bei der Unteren Denkmalschutzbehdrde der Stadt Braunschweig
(Nicole.Froberg@braunschweig.de) und dem NLD-Regionalreferat Braunschweig (NLD-
ReferatA3@nld.niedersachsen.de) angezeigt werden. Den Mitarbeitenden des NLD ist Zu-
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tritt zur Baustelle zu gewahren. Sollten als Bodendenkmal zu klassifizierende Befunde auf-
tauchen, ist den Mitarbeitenden des NLD ein ausreichender Zeitraum zur Bergung einzu-
raumen.

3. Es wird flr das ganze Vorhabengebiet besonders auf die allgemeine Meldepflicht
von Bodenfunden nach § 14 NDSchG hingewiesen.

Gewinnbringend fir die weitere Planung, aber hier nicht zu fordern, kdnnte eine Begehung
des Potenzialgebiets mit der Metallsonde sein. Daflir benétigen wir die Erlaubnis der
Grundeigentiimer. Wére es mdglich, dass Sie mir den Kontakt der im Potenzialgebiet lie-
genden Flacheneigentiimer zukommen lassen oder in unserem Namen um Betretungser-
laubnis bitten?

» Die Stellungnahme ist in die Auflagen 16 und 17 und den Hinweis 15 eingeflossen.

5.1.12 Untere Naturschutzbehérde der Stadt Braunschweig (UNB), Stellungnahme vom
15.08.2024

,Die Planungen zur Renaturierung der Schunter im Bereich Querum werden ausdricklich
begru3t. Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf einzelne Aspekte der vorgeleg-
ten Planungsunterlagen.

Bei der Ausgestaltung einzelner Mallnahmen im Gewasserbett sind die Hinweise des ,Leit-
faden MalRnahmenplanung Oberflachengewasser, Teil A FlieRgewasser-Hydromorpholo-
gie” einschlieBlich Erganzungsband von 2017 zu beachten. Die Kieseinbauten und Kiesde-
pots sind in den Antragsunterlagen nur schematisch dargestellt. Hier gibt der Leitfaden de-
taillierte Informationen zur Lage, Material und Ausfiihrung, die entsprechend zu bericksich-
tigen sind. Insbesondere sind die Erfahrungen mit Kieseinbauten aus anderen Schunterab-
schnitten zu bertcksichtigen, wonach der Kieseinbau nicht sohlgleich erfolgt, sondern mit
Querneigung.

Beim Einbau von Objekten zur Strukturverbesserung sind natirliche, gebietstypische Mate-
rialien zu verwenden und keine Wasserbausteine.

Zu 5.2 Malinahmen zum Artenschutz (Erlauterungsbericht)

Neben den bereits genannten, sind folgende MalRhahmen umzusetzen:
. Nisthilfen fir den Wendehals und Wiedehopf

. Errichtung einer Storchennisthilfe

Zu 5.3 Fertigstellungsmaf3nahmen (Erlauterungsbericht)
Fur die Rasenansaat und den Trockenrasen ist standortgerechtes Regiosaatgut zu verwen-
den.

Zu Anlage-14.1_Lageplan Blatt 1
Der Geholzschnitt von Gewasser 1h ist in Abstimmung mit der UNB im Umfeld aufzuschich-
ten und einseitig mit Boden anzudecken, um als Quatrtier fir Amphibien zu dienen.

Die Vorkommen von Gelber Wiesenraute und Sumpf-Schafgarbe in der Flutrinne sind vor
Umsetzung von Malinahme 23 in die geplanten Schlenken des Grinlands zwischen Station
13+100 und 13+500 umzupflanzen.

Das Vorkommen vom Kleinen Vogelful3 ist vor Umsetzung der Maf3nahme 37 in den siid-
ostlich vorhandenen Sandmagerrasen umzupflanzen.

313 von 347 in Zusammenstellung



- 17 - TOP 6

Zur Optimierung der neu geplanten Kleingewasser als Amphibienlebensraum sind diese mit
unterschiedlichen Sohltiefen in 10-20 cm Schritten anzulegen und so zu gestalten, dass ei-
nige von ihnen im Spatsommer trockenfallen. Bei einem mdéglichen Dauereinstau sollte die
Gewassertiefe nicht mehr als 50 cm betragen.

Nach Abschluss der MalRnahme ist ein Erfolgsmonitoring gemaR dem NLWKN-Merkblatt
,Biologische Erfolgskontrolle hydromorphologischer MalRnahmen an Flieigewassern® sowie
in Anlehnung an BfN-Schrift 655/2023 ,Biozénotische Erfolgskontrolle von Renaturierungs-
maflnahmen an Gewasserufern und in Auen® vorzusehen.*

Stellungnahme des WVMO vom 19.08.2024

,Die Hinweise des ,Leitfaden Malknahmenplanung Oberflachengewasser, Teil A Fliel3ge-
wasser-Hydromorphologie® einschlief3lich Erganzungsband von 2017 sind Grundlage fir
die weitere Ausfuhrungsplanung.

Alle anderen Punkte der Stellungnahme flie3en als Auflage fur die Planenden in die Aus-
fuhrungsplanung ein und werden unter anderem von der zu beauftragenden 6kologischen
Baubegleitung zu Uberwachen sein.

Grundsatzlich erfolgt die Ausfihrungsplanung in enger Abstimmung mit der UNB der Stadt
und den Landesbehérden NLWKN und LAVES.

Ein Erfolgsmonitoring gemafl dem NLWKN-Merkblatt ,Biologische Erfolgskontrolle hydro-
morphologischer MaRnahmen an FlieRgewassern® sowie in Anlehnung an BfN-Schrift
655/2023 ,Biozoénotische Erfolgskontrolle von Renaturierungsmafinahmen an Gewasser-
ufern und in Auen® ist im Anschluss an die Umsetzung in Abstimmung mit dem NLWKN und
der UNB vorgesehen.”

Ergebnis der Erdrterung

,ES ist kein spezieller Erorterungsbedarf erkennbar.

Es werden Nebenbestimmungen zu formulieren sein, mit denen die naturschutzrechtlich
und fachlich gebotenen Anforderungen fixiert werden. Der Vorhabentrager ist gewillt, diese
umzusetzen.”

» Die Stellungnahme ist in die Auflagen 13 und 18 bis 27 eingeflossen.
5.1.13 Niederséachsische Landesforsten, Stellungnahme vom 29.07.2024

»+Aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange des Waldes und der Forstwirtschaft wird
die Planung zur Renaturierung der Schunter begrift.

Sie dient der Abmilderung der zukinftig zu erwartenden Wetterextreme, unter denen Wald
und Forstwirtschaft sehr erheblich leiden.

Auf 2 Punkte mdchte ich dennoch hinweisen und Anderungen anregen:

1. Die Planung: ,Einbau von leicht grabbaren Streuschichten an Baumbestanden oder He-
cken® erscheint wenig sinnvoll und sollte Uberdacht werden. (Punkt 3.2.3.1 Seite 9/38)
Ausreichend Blattmasse und Streu fallt in Laubwaldbestédnden und Hecken jedes Jahr na-
turlicherweise an. Zusétzliches Material ist nicht erforderlich und schadet den Bestanden.
Die Erforderlichkeit fir Amphibien scheint mehr als fragwirdig. Eine sinnvolle Nutzung von
tberschussigem Humusmaterial konnte besser auf Ackerflachen oder in der Tierhaltung als
Einstreu erfolgen. An dieser Stelle rege ich einen ehrlichen Umgang mit der sich stellenden
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Problematik der Verwendung tberschiissigen Materials an. Eine naturschutzfachliche Ver-
bramung erscheint nicht hilfreich.

2. Gleiches gilt m.E. fir das Vorhaben: ,Ablagerung von Ober- und Unterboden auf einer
Lagerflache sudlich von Borwall fur die Herstellung von Sanddiinen® (Seite 22/38). Nach
meinen Beobachtungen in der Allerniederung entstehen auf solchen ,Sanddinen® i.d.R. na-
turschutzfachlich wenig wiinschenswerte Ruderalfluren aus Neophyten. Der Hauptimpuls
fur diesen Aspekt der Planung scheint auch hier die Lésung fur Giberschissiges Material zu
sein. Auch hier rege ich eine ehrliche Betrachtung an und schlage vor, die Lagerflache
schlicht mit einer Aufforstung eines Primarwaldes zu beplanen. Angesichts der grof3flachi-
gen Verluste unserer Landschaften hinsichtlich der Nutzungspotentiale von Holz, wére eine
Waldneubegriindung auf immerhin 3,5 ha mehr als sinnvoll. In 200 und mehr Jahren kén-
nen die dann Lebenden entscheiden, wie die hoffentlich nachgewachsenen Baume genutzt/
oder nicht genutzt werden sollen.

Ich bitte um Berlcksichtigung meiner Anregungen.*

Stellungnahme des WVMO vom 08.08.2024

,Die Stellungnahme/Anregungen der Landesforsten beantwortet der Wasserverband in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde wie folgt:

zu Punkt eins:

Es handelt sich um eine fachliche Empfehlung zur Schaffung von Winterquartieren fir Am-
phibien. Diese Empfehlung ist jedoch nicht Teil der vorliegenden Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung. Der Empfehlung des Fachbiros wird nicht gefolgt, da ausreichend geeig-
nete Strukturen im Planungsgebiet vorhanden sind.

Zu Punkt zwei:

Fur die Herstellung der Sanddiinen soll lediglich der sandige, ndhrstoffarme Unterboden
genutzt werden und nicht der nahrstoffreiche Oberboden. Somit sollen hier magere Stand-
orte fur darauf angewiesene biotopspezifische Arten entstehen. Sanddiinen sind ehemals
natirliche Bestandteile einer Flussaue und dienen zudem der Biodiversitat Erfahrungen mit
der Gestaltung von Sanddunen bestehen aus der Braunschweiger Okeraue, wo sich diese
zu naturschutzfachlich wertvollen Biotope entwickelt haben.®

Ergebnis der Erdrterung

~Kein Erorterungsbedarf bzgl. der Streuschichten aber zur Ablagerung von Ober- und Un-
terboden auf einer Lagerflache siidlich von Borwall fiir die Herstellung von Sanddiinen.

Der Vorhabentrager hat eine abweichende Einschatzung hinsichtlich der Qualitat des Mate-
rials, das mafRgeblich dartiber entscheidet, ob die befiirchtete Entwicklung von Ruderalflu-
ren mit Neophyten entsteht.

Hierzu aul3ert sich der Vorhabentrager wie folgt:

Die Sanddine wird nachweislich aus magerem, sandigen Material aufgebaut, das im Zuge
des tiefergreifenden Bodenaushubs anféllt. Die Anlage der Sanddiine dient naturschutz-
fachlichen Zwecken; die Dlnenflache dient anschlieRend nicht der landwirtschaftlichen Pro-
duktion.

Es wird ein BlUhstreifen angelegt.

Der Leiter der Erorterung stellt fest, dass die Basis fur die abweichende Einschatzung des
Vorhabentragers das Bodenschutzkonzept des Gutachters Rohrs & Herrmann ist, das als
Anlage 6 dem Antrag beigelegen hat. Insofern ist im Zuge der Planung an dieser Stelle
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mehr erkundet worden, als z. B. im Verfahren ,Renaturierung der Schunter im Bereich But-
terberg®. Der Argumentation des Vorhabentragers kann gefolgt werden.

Die Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes sind bei dem Bodenauftrag im Bereich der La-
gerflache und den Sanddiinen zu beachten. Der Einbau von Oberboden auf der Lagerfla-
che ist nach dem Bodenschutzkonzept nur in geringem Umfang vorgesehen und im Rah-
men einer Funktionsverbesserung zulassig.

Zum Bodenauftrag werden Nebenbestimmungen formuliert, die die Pflichten konkretisie-

ren.
» Die Stellungnahme ist in die Auflagen 10, 15 und 22 und den Hinweis 14 eingeflossen.
5.1.14 Landesjagerschaft Braunschweig, AuRerung vom 01.09.2024

,Eine Besucherlenkung und Ruhebereiche werden ausdricklich beflirwortet, sollten aber
konkreter geplant werden. In den letzten Jahren sind durch langanhaltende Uberschwem-
mungen vermehrt Wildtiere ums Leben gekommen (Fallwild). Die Schunteraue ist sehr
schmal und von Bebauung und Straf3en begrenzt, so dass im Hochwasserfall je nach Was-
serstand kaum trockene Bereiche verbleiben, auf die sich Wildtiere, vor allem Rehe und
Hasen zurilickziehen kdnnen. Allein im letzten Jagdjahr sind im betroffenen Jagdbezirk
Querum-Gliesmarode 23 Rehe von 35 Rehen (planmafiger Abschuss 20 Rehe im Jahr) als
Fallwild gefunden worden (Abschussliste 2023/2024), ein Grol3teil wahrend andauernd ho-
her Wasserstande. Neben Verkehrsunféallen kommen Wildtiere h&ufig in Umz&aunungen zu
Tode, wenn sie aus uberfluteten Bereichen der Schunteraue fliichten missen. Die Tiere
missen, wenn sie entdeckt werden getttet werden, um sie von ihren Leiden zu erlésen.
Was Wildtiere angeht, wird deshalb als Kompensation fur Lebensraumverlust durch im
Zuge der Renaturierung zu erwartende haufigere Uberflutungen und Vernassungen konkret
eingefordert, dass gezielt (Wild)Ruhezonen erhalten und entwickelt werden, die je nach
Wasserstand als Rickzugsraume fur Wildtiere dienen.

Dazu sollte im Plangebiet, systematisch im Anhalt an die Topografie ein (Wild)Ruhezonen-
Konzept ausgehend von bestehenden Strukturen entwickelt und mit den ortlichen Jagd-
pachtern abgestimmt werden.

Beispielhaft werden entlang der Schunter folgende geeigneten Bereiche genannt:

(1.) Gemarkung Querum, Flur 4, Flurstiicke 81/27, 81/28, 81/29. An der Gelandekante zur
Aue. Hier kdnnte Boden abgelagert und darauf - anschlieRend an einen vorhandenen
Schlehenbusch — als Ruhezone ein Feldgehdlz bzw. eine breitere Hecke angelegt werden.

(2.) Gemarkung Querum, Flur 6, Flurstiicke 338/1 und angrenzende Flurstiicke. Es handelt
sich um ehemalige Garten, die bei Hochwasser nicht tlberschwemmt werden und in die
sich Wildtiere zuriickziehen, mit verfallenen Geb&uden und Resten alter Umz&unungen.
Uberwiegend verfallene Gebaude und Umz&aunungen sollten entfernt werden, Geholzbe-
wuchs sollte gepflegt und erganzt

werden, damit dieser Bereich als Wildruhezone dienen kann.

(3.) Gemarkung Querum, Flur 4, Flurstiicke 58/5, 59/5, 59/9, 59/8 60/4. Entlang des Honde-
lager Weges bleiben bei Hochwasser am Rand der Schunteraue Teilflachen trocken. Es
sollte geprift werden, inwieweit erreicht werden kann, dass Gberwiegend verfallene Ge-
baude und Ablagerungen entfernt werden und dieser Bereich als Wildruhezone dienen und
bepflanzt werden kann.

(4.) Gemarkung Querum, Flur 4, 86/3. Die ,Sandbergswiese” wurde von der Stadt fir die
Schunterrenaturierung angekauft. Es sollten neben Vernassungen durch Bodenumlagerung
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und Bepflanzung anschlieRend an ein vorhandenes Gehdlz (tlw. ehemaliger Garten) am
Feuerbergweg sowie eine oder mehrere bei Hochwasser trockene ,Inseln® in der Flache
gezielt als bepflanzte Wildruhezonen entwickelt werden. Die Wasserstéande bei den Hoch-
wasserereignissen sind bekannt und es sollte méglich sein, den Boden aus den zu schaf-
fenden Flutrinnen gezielt so umzulagern, dass an geeigneten von der Topografie her hthe-
ren Stellen trockene Bereiche entstehen, die bepflanzt werden kénnen.

(5.) Gemarkung Querum, Flur 1, Flurstick 33/8. Der betreffende Bereich ist der ,Freien
Landschaft® zuzuordnen und dient bei Hochwasser in der ndheren Umgebung als einziger
Ruckzugsraum fir Wildtiere, der nicht iberschwemmt wird. Es sollte planungsrechtlich und
bauordnungsrechtlich sichergestellt werden, dass dieser Bereich nicht durch Bebauung
und/oder Umzaunung der freien Landschaft entzogen wird. Ggf. kdnnte im Zuge eines Pro-
jektes der dortige Zulaufgraben zur Schunter renaturiert werden und in dem Zuge die be-
treffende Flache als Ruhezone entwickelt werden.

(6.) Gemarkung Querum Flur 3, Flurstlick 164/4. Es handelt sich um ein gro3eres Flurstiick
im Eigentum der Evangelischen Landeskirche. Die tatsachliche Nutzung sind Acker, Geholz
und diverse gezaunte Garten. Diese Flache ist bei Hochwasser in diesem Schunterab-
schnitt der einzige Rickzugsraum der nicht tberschwemmt wird. Es sollte mit der Landes-
kirche verhandelt werden, dass die Flachen so entwickelt werden, dass hier eine Wildruhe-
zone entstehen kann.

(7.) Gemarkung Querum, Flur 3, Flurstlicke 166/1, 166/2, 168/16 usw. Der Bereich ,Die
Grolde Wiese" (und ,Am Kehrbeeke) bestand wie der Name sagt, historisch gesehen aus
feuchten Wiesenflachen, Rohrichten und Gehdlzen. Nachdem der dortige Ful3weg vom
Ende der StralRe Kehrbeeke zum Bienroder Weg aufgegeben und teilweise rickgebaut
wurde, wurden die ehemals unter diesem Weg hindurchfiihrenden Rohrdurchléasse ver-
schlossen und damit unter anderem das kleine aus dem Querumer Wald kommende Fliel3-
gewasser Kehrbeeke faktisch gekammert, so dass das gesamte Gebiet dauerhaft mit Was-
ser Uberstaut und stark versumpft ist. Damit ist die Uberwiegende Zeit des Jahres und vor
allem auch bei Hochwasser diese ehemals feuchte Wiesen- und Gehdélzlandschaft den
Wildtieren als Lebens- und Rickzugsraum entzogen worden. Die Durchgangigkeit des
FlieBgewdasssers Kehrbeeke in die Schunter ist soweit wir das Uberblicken nicht mehr gege-
ben. Es wird vorgeschlagen, durch den im Zuge der Schunterrenaturierung geplanten Zu-
/Ablauf zur Auenanbindung (M 41) und ggf. weitere Wasserstands regelnde Malinahmen,
einen naturvertraglichen Wasserstand dieses Gebietes mit moderat reguliertem Anstau zu
bewirken, so dass hier neben vernassten Bereichen und temporaren Stillgewassern wieder
ehemals vorhandene, auentypische artenreiche Landschaftselemente wie Feuchtwiesen,
Rohrichte und Geholze der Weich- und Hartholzaue erhalten bleiben bzw. wieder entstehen
kénnen. Damit kénnte das Gebiet auch wieder seine Funktion als Rickzugsraum und Wil-
druhezone im Hochwasserfall erfillen.

(8.) Auch der Bereich Steinhorstwiese ist als Riickzugsraum und Wildruhezone im Hoch-
wasserfall geeignet und erflllt auch diese Funktion derzeit eingeschrankt. Denn der Bereich
wird durch Trampelpfade ausgehend vom Regenwasservorfluter/Pumpwerk in Fortsetzung
der StralRe Steinhorstwiese in Richtung Schunter erheblich gestért. Die Planung sieht hier
unter anderem die Schaffung eines Stillgewassers vor. Hier sollte die Planung optimiert
werden, d.h. die Lage des Stillgewassers angepasst, vorhandener Gehélzbewuchs ge-
schont und erganzt werden und durch besucherlenkende MaRnahmen (gezielte Bepflan-
zung, Lage und Ausformung des Stillgewassers, etc.) eine grof3ere Ruhezone gestaltet
werden, die bei Hochwasser nicht Gberstaut wird.

(9.) Gemarkung Gliesmarode, Flur 3, Flurstiicke 97/56, 97/58, 97/60. Durch einen Flachen-
tausch (Flurstiick 97/65) kann hier ein bepflanzter Randstreifen an der Mittelriede geschaf-
fen werden, der im weiteren Umfeld des Vorhabens als Riickzugsraum und Wildruhezone
im Hochwasserfall geeignet wére, weil dieser Bereich im Hochwasserfall nicht Gberstaut
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wird. Fir die genannten Bereiche sollte aulRerdem geprift werden, ob mit einer Ausweisung
als ,Geschitzter Landschaftsbestandteil® und mit einer Uberarbeitung der Landschafts-
schutzgebietsverordnung tber Betretungsverbote Wildruhezonen entstehen kénnen.

Baubedingte ,Zufahrten® mussen nicht nur aktiv zuriickgebaut werden, sondern mit geziel-
ten Bepflanzungen oder durch Einzaunung bzw. Tore bei Wiesenzufahrten versperrt wer-
den, sonst kdnnen dauerhafte Trampelpfade und Wege im LSG und in Ruhezonen hinein
entstehen. Ein Beispiel ist am Beginn des Wohrdenweges an der Bevenroder Stral3e zu se-
hen, wo im Zuge der Herstellung eines Kleingewdassers und fir die Gewasserpflege an der
Schunter in die Wiesen gefahren wurde. Eine wilddurchlassige Einzaunung entlang Wohr-
denweg und Tore an Wieseneinfahrten, sowie abschnittsweise Geblsche/Hecken sollten
zur Besucherlenkung eingesetzt werden. Ziel sollte sein, dass die renaturierten Wiesenbe-
reichen nicht betreten werden. Wie bereits vorgeschlagen, sollte zum Beispiel zuséatzlich
Uber die LSG-VO die Schunteraue mit Betretungsverboten, ganzjéhriger Anleinpflicht fur
Hunde usw. vor Stérungen geschutzt werden.

Bei der Gestaltung von Flutmulden sollten an geeigneten Stellen Uberfahrten (ggf. mit
Rohrdurchlass) fur die Pflege (Mahd) zwischen Flutmulde und Schunter eingeplant und mit
den als Bewirtschafter in Frage kommenden Landwirten abgestimmt werden.

Die Hundebadestelle M 8 sollte verlegt werden, um dort die Baume (Weiden) zu erhalten
und die wertbestimmenden Bereiche zu schonen. Es gibt bereits gegenuber eine ,Hunde-
badestelle“ an der Briicke die ggf. etwas ausgebaut bzw. befestigt werden kénnte und am
Zuweg zur Briicke gegenuberliegend ist ebenfalls eine ,Hundebadestelle” entstanden, die
genutzt und ausgebaut bzw. befestigt werden kénnte, anstatt so etwas neu zu bauen.

Gegen die Aussichtshiigel am Feuerbergweg und am Hondelager Weg bestehen grund-
satzliche Bedenken, weil von diesen erhéhten Punkten Stérungen der nur schmalen Schun-
teraue ausgehen. Wildtiere haben entsprechende Fluchtdistanzen und seltene Vogelarten
wie Wachtelkonig, Kiebitz usw. kénnen gestort werden, weil die schmale Schunteraue
schlichtweg nicht groRraumig genug fir solche Aussichtspunkte ist. Sie sollten aber zumin-
dest im FulRbereich und seitlich auslaufend mit Strauchern bepflanzt werden, damit sich
von dort keine Trampelpfade in die Aue hinein bilden und keine mitgefiihrten Hunde die
maglicherweise von dort oben Wildtiere erblicken von den Hiigeln in das vorliegende Ge-
biet laufen. Keinesfalls sollten die Hlgel mit Sitzbanken ,mdébliert* werden, damit sich dort
nicht dauerhaft niedergelassen wird, Trinkgelage stattfinden usw. sondern eben nur ein
Aussichtspunkt fir kurze Ausblicke entsteht, aber keine dauerhafte Stdrung.

Flachen, die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung gehen, sollten nach den Renatu-
rierungsmafinahmen vorrangig durch ortliche Erwerbslandwirte gepflegt (gemaht, beweidet)
werden, die durch das Projekt ansonsten Flache verlieren. Hobbytierhalter erscheinen fur
eine Pflege (Beweidung) weniger geeignet, da in der Regel Pferde ganzjahrig gehalten wer-
den, Unterstande und Schuppen gebaut werden, allerlei Dinge gelagert werden, auf den
Flachen geritten wird, Hunde laufen und durch haufige Anwesenheit Unruhe entsteht. Dort
wo mit unkontrolliertem Betreten zu rechnen ist, sollte eine landschaftsgerechte Zaunung
erfolgen (zwei oder drei Stahldrahte, ggf. zeitweise mit Strom, Tore an Einfahrten), womit
Besucher abgehalten und auch die Méglichkeit gegeben wéare, zu m&hen und/oder (zeit-
weise/periodisch) zu beweiden. Auch die Jagdpéachter sollten in Pflegemalinahmen einge-
bunden werden.”

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

,Haufigere Uberflutungen sind lediglich im Bereich der neuen Flutmulden zu erwarten. Eine
Kompensation fir Lebensraumverlust halt der WVMO fir nicht erforderlich.
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Ein (Wild)Ruhezonen-Konzept ist nicht Aufgabe des WVMO. Dies kénnte im Nachgang mit
der UNB entwickelt werden.

Zu (1) Wird im Zuge der Ausfuhrungsplanung gepruft, soweit verfigbar und nach Boden-
schutzkonzept geeignet.

Zu (2) Das Entfernen von verfallenen Gebauden und Resten alter Umzaunungen ist nicht
Aufgabe des WVMO.

Zu (4) Wird im Zuge der Ausfuhrungsplanung mit der UNB angesprochen. Ablagerungen
fuhren schon zu etwas hochwasserfreieren Bereichen. Kurze Fluchtdistanz in die hochwas-
serfreien Randbereiche.

Zu (5) Ist nicht Aufgabe des WVMO bzw. nicht Bestandteil der aktuellen Planung des
WVMO, Flache nicht verfugbar.

Zu (6) Ist in Verhandlung, Ergebnis offen.

Zu (7) Unterliegt der Einschatzung der UNB. Das Gebiet befindet sich in einem auentypi-
schen Zustand und erflllt die entsprechenden Funktionen. Aus diesem Grund sind in die-
sem Bereich keine MalRBnhahmen geplant. Dartiber hinaus befinden sich in den nérdlichen
Teilen dieses Gebietes ebenfalls hoher gelegene Bereiche, welche im Hochwasserfall vom
jagdbaren Wild aufgesucht werden kénnen.

Zu (8) Wird im Zuge der Ausfuhrungsplanung gepruft, soweit verfigbar und nach Boden-
schutzkonzept geeignet.

Zu (9) Nicht Bestandteil der vorgelegten Planung

Zu (Zufahrten) und (Wohrdenweg) Nicht Bestandteil der vorgelegten Planung. WVYMO nicht
zustandig

Zu (Uberfahrten) Kann in Abstimmung mit der UNB im Zuge der Ausfiihrungsplanung be-
dacht werden

Zu (Hundebadestellen) Lage wird im Zuge der Ausfiihrungsplanung Uberpruft

Zu (Aussichtshigel) Eine Bepflanzung kann in die Ausfihrungsplanung tbernommen wer-
den, in Abstimmung mit der UNB. Eine M&blierung ist von Seiten des WVMO nicht vorgese-
hen.

Zu (Erwerbslandwirte) Liegt nicht in Zustéandigkeit des WVMO*

Ergebnis der Erorterung

,ES besteht ein Erorterungsbedarf zum ,Wildruhekonzept* wegen der unterschiedlichen
Einschatzung der Folgen der MalRnahme.

Der Leiter der Erorterung bittet deshalb den Vorhabentrager und die UNB um Stellung-
nahme, ob ein Wildruhekonzept aus dortiger Sicht erforderlich ist. Der Vorhabentrager wie-
derholt seine schriftlich vorgetragene Position, die UNB erklart, dass haufigere Uberflutun-
gen lediglich im Bereich der neuen Flutmulden zu erwarten sind. Ein Lebensraumverlust fir
Wildtiere - womit hier nur jagdbares Wild gemeint ist - tritt nicht ein.

Eine Kompensation erscheint somit nicht erforderlich.
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Zu (1) Kein Erérterungsbedarf

Zu (2) Erdrterung ist auf der grundséatzlichen Ebene hinsichtlich der Erforderlichkeit des Wil-
druhekonzepts erfolgt.

Zu (5) Nicht Gegenstand der beantragten MaRhahme

Herr Brandes erlautert die AuBerung der Landdesjagerschaft und weist besonders auf fol-
gende Punkt hin:

Die Mallnahme M 41 sollte noch einmal betrachtet werden: Es sollte keine maximale, son-
dern eine ,geregelte” Versumpfung angestrebt werden. Auch der Bereich der Einmindung
der Kehrbeeke in die Schunter sollte optimiert werden. Das kénnte gemeinsam wahrend
der Bauphase umgesetzt werden. Der Vorhabentrager sagt eine Prifung in der weiteren
Ausplanung und soweit moglich in der Umsetzung zu.

Zu (8) Anregung wird von WVYMO aufgenommen; kein Erdrterungsbedarf

Zu (9) Keine Malnahmen geplant. Keine Erdrterungsnotwendigkeit in diesem Verfahren.
Der Bereich Wohrdenweg ist nicht Bestandteil der Planung

LSG-VO wird im Zuge der Maflinahme nicht gedndert; Anregung an UNB

Uberfahrten: Wird als Anregung gewertet, Flachenpflege soll durch UNB erfolgen

Der Anregung ,Verlegung der Hundebadestelle“ soll bei der weiteren Ausplanung nachge-
gangen werden.

Die Mdblierung ist nicht beantragt oder geplant und muss nicht weiter diskutiert werden.
Der Aspekt ,Natur-Erleben® ist durchaus ein bedeutender Faktor der Planung. Dieser Be-
lang ist gegen den vorgebrachten Belang der mdglichen Beunruhigung und Stérung der
Wildtiere abzuwagen; die Stérung kann durch eine dornige Bepflanzung ggfs. minimiert
werden.

Die UNB wird in die Eroérterung einbezogen und erklart: ,Fir den Erhalt des Grunlandes ist
eine entsprechende Nutzung erforderlich. Nach Abschluss der Renaturierungsmafnahmen

6

wird eine Pflege unter Einbeziehung értlicher Landwirte angestrebt.”.
> Die AuRerung ist in den Hinweis 9 eingeflossen.

5.1.15 Bund fiir Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe Braunschweig, AulRe-
rung vom 02.09.2024

,Die BUND Kreisgruppe Braunschweig begrift ausdriicklich die Renaturierung der Schun-
ter, hat aber folgende Kommentare zur wasserrechtlichen Planfeststellung.

Die Stellungnahme wird aufgrund von § 10 f Satz 2 der ,Satzung fir den Bund fur Umwelt-
und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Niedersachen e.V. (Teil A)“ auch um
Nahmen des BUND Landesverbands Niedersachsen e.V. abgegeben.

In der vorliegenden Form sind die Unterlagen nicht ausreichend. Wahrend im Vorfeld fur
das Bodenschutzkonzept auch Flachen aulRerhalb des Planungsgebietes untersucht wur-
den, decken die Untersuchungen zu biologischen Fragestellungen nicht einmal das Pla-
nungsgebiet ab.
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Unterlagen zu einer wasserrechtlichen Planfeststellung einschlief3lich einer UVP-Vorpri-
fung sollten sdmtliche Flachen, die von der Planung betroffen sind, in nachvollziehbarer Art
und Weise berucksichtigen.

Die Flache, auf der einer der grof¥flachigen Eingriffe ,Lagerflache zu naturschutzfachlichen
Auswertung: Oberbodenauftrag und Herstellung von Sanddiinen“ vorgesehen ist, wurde
nicht untersucht (vgl. Kartierung der Biotoptypen, Erfassung der Arten der Roten Liste fur
Gefal3pflanzen, Erfassung Heuschrecken, Amphibien). Entlang der Ostgrenze der betref-
fenden Flache erstreckt sich ein 10 bis 15 m breiter Streifen mit Einzelbdumen, Hecke bzw.
Geblischen, grol3en Steinen und brachliegenden Sandmagerrasen mit Arten der RL Gefal3-
pflanzen. Dieser Streifen sollte nicht befahren oder gar nicht abgedeckt werden, sondern
die Vegetationsentwicklung auf der Dlne mit initiieren. Méglicherweise liegen der Natur-
schutz- oder der Wasserbehdrde Daten zu dieser Flache vor, die dann unbedingt in den
Planungen nachvollziehbar dargestellt werden sollten. Andernfalls muss eine umféangliche
Kartierung und Bewertung von Biotoptypen, RL-Arten Gefal3pflanzen, Heuschrecke, Vogeln
und Amphibien im Bereich der ,Lagerflache zur naturschutzrechtlichen Aufwertung® erfol-
gen. Die Darstellung (griine Flachenfillung) wurde nicht in allen Planen korrekt platziert.

Wir méchten weiter darauf hinweisen, dass sich Ostlich der ,Lagerflache® eine alte Schun-
terschleife befindet, die einen wertvollen Wiesenbestand mit RL-Arten wie z.B. Teufelsab-
biss und Sumpfschafgarbe sowie Stillgewasser aufweist, die potentiell z.B. der Knoblauch-
krote als Laichgewasser dienen kénnen. Die Sommer- und Winterquartiere dieser Amphi-
bien, hier besonders der Knoblauchkréte, vermuten wir auch im Bereich der ,Lagerflache.
Die Flache der ehemaligen Schunterschleife wurde weder von der Schunterrenaturierung
Hondelage-Dibbesdorf noch im vorliegenden Verfahren erfasst.

Die Einstufung der Magerrasen sudlich vom Wéhrdenweg/Kehrbeeke als RPM kénnen wir
nicht nachvollziehen und schlagen wegen der aktuell rudimentaren Artenausstattung den
Biotyp RSZ vor.

Erganzung von Wuchsorten von RL-GefaRpflanzen, die bei der Planung beriicksich-
tigt (geschont) werden sollten.

Gelbe Wiesenraute: Die an der Briicke Bienroder Weg vorgesehene Flutmulde stdlich der
Schunter wirde einen ausgepragten Standort der Gelben Wiesenraute beeintrachtigen.
Dieser Standort wurde bei der Kartierung nicht erfasst, die Pflanzen sind direkt westlich er
Goldrutengruppe noch jetzt von der Briicke aus zu erkennen. Da der Bestand an Gelber
Wiesenraute um Stadtgebiet in den letzten Jahren u.a. durch mangelnde bzw. mangelhafte
Pflege stark abgenommen hat, sollte dieser Bereich unbedingt erhalten werden.

Auch an der Briicke Bevenroder Stral3e sollte die Flutmulde so angelegt werden, dass der
dortige Standort der Gelben Wiesenraute erhalten bleibt. Vor Kurzem wurde dieser Bereich
geschlegelt, was eine Beeintréchtigung dieser Pflanzenart bedeuten kann.

Eine Umsiedlung kdnnen wir nicht befiirworten, da der neue Standort insbesondere in den
ersten Jahren nach der Umsiedlung intensiv beobachtet und kompetent gepflegt werden
muss.

In diesem Zusammenhang stellt sich und die Frage, ob die Umsiedlung dieser Pflanzenart
im Rahmen des Baus der Berkenbuschbriicke erfolgreich war.

Grasnelke: Grasnelken wurden an der Kehrbeeke lediglich in Bereichen des RPM erfasst.

Im sddlich anschlieRendem UH befindet sich direkt am Trampelpfad ein weiteres Vorkom-
men mit mehr als 100 blihenden Strossen (s. Anhang 1).
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Heidenelke: Bisher in der Kartierung nicht erfasst sind Vorkommen der Heidenelke. Im An-
gang 1 findet sich ein Kartenausschnitt, zu einem Gber RPM und UHT verstreiten Vorkom-
men sudlich der Kehrbeeke.

Ein weiteres Vorkommen, dass nicht bei der Kartierung erfasst wurde, findet sich in einem
kleinen Magerrasenbereich, der sich auf der Karte Anlage 14 LP1 etwas nérdlich des Ein-
trags , Teilweise Geholzenfernung Gewasser 1h nach Unterlagen Biodata 2023 befindet.
Dort wachsen u.a. Heidenelke (b3) und Berg-Sandgléckchen.

Sand-Strohblume: Ein Vorkommen befindet sich im oben beschriebenen 10 bis 15 m brei-
ten Gelandestreifen entlang der Ostgrenze der Lagerflache (,Flache zur naturschutzfachli-
chen Aufwertung®).

Aussichtshiigel und Sanddinen/Magerrasen:

Auler unverbindlichen Modellen liegen derzeit noch keine konkreten Angaben zu den Aus-
sichtshiigeln vor. Die Platzierung von M22 in einem schiitzenswerten Biotoptyp (GMA) hal-
ten wir fur nicht geeignet, daneben ist auch ein 20-m-Abstand zwischen dem Ful3 des Aus-
sichtshiigels zum Hondelager Weg nicht nachvollziehbar.

Der Aussichtshiigel an der Kehrbeeke (M37) ist auf einer brachliegenden Magerrasenflache
geplant. In der Vergangenheit erfolgten dort Baumpflanzungen, die allerdings eingingen;
dies forderte die Ruderalisierung der Flache. Es sollte unbedingt die Schadigung der in den
Luftbildern des Geoportals deutlich erkenntlichen Eichen am westlichen Wegesrand sowie
des ndrdlich angrenzenden Waldsaums vermieden werden (s. Anlage 1). Er ist darauf zu
achten, dass an der Oberflache eine mindestens 0,5 m hohe, nahrstoffarme Sandschicht
ausgebracht wird, damit sich wieder Magerrasen entwickeln kann. Keinesfalls sollte eine
Kalkung erfolgen.

In der Folge wird ebenso wie auf der zu erhaltenden Sandmagerrasenflache an der Kehr-
beeke eine jahrliche, spate Mahd mit Abtragen des Mahguts erforderlich sein, um eine Ru-
deralisierung zu verhindern.

Vor Aufschittung des Aussichtshiigels sollte der Bereich am ndrdlichen Trampelpfad auf
Wildbienen bzw. Wildbienenaggregate untersucht werden, ggf. liegen beim JKI, Institut far
Bienenschutz, Kenntnisse dazu vor.

Damit der Sandmagerrasen nicht beeintrachtigt wird, sollten die erforderliche Befahrung fir
die Umsetzung der Malinahmen unbedingt stidlich des Trampelpfads erfolgen (Anlage 1,
orangefarbene Linie). Auch im Bereich dieses Trampelpfades ist auf den Schutz von Wild-
bienen zu achten.

Auf den UHT-Flachen sudlich des RPM breiten sich zunehmen auf dem Magerrasen Gold-
rute und Rainfarn aus, die zuriickgedrangt werden missen.

Die Magerrasenflachen an Wohrdenweg/Kehrbeeke und der geplante Aussichtshigel soll-
ten gegen Befahren nicht nur in der Bauzeit gesichert werden.

Analog gilt fur sdmtliche Aussichtshugel und Sanddinen insbesondere auf der ,Lagerflache
zur naturschutzfachlichen Aufwertung®. Vor Inanspruchnahme als Lagerflache sollte genau
abgegrenzt werden, wo sich erhaltenswerte Geholzbestande und Magerrasenflachen z.B.
im dstlich Randbereich der Flache befinden. Es sollte eine ausreichend breite Pufferzone
zum abgelagerten Bodenmaterial eingehalten werden, so dass diese Bereiche nicht durch
z.B. Einspulung von Nahrstoffen beeintrachtigt werden. Damit der Bereich fur den Natur-
schutz langfristig entwickelt und erhalten wird, ist eine adaquate Pflege (z.B. jahrliche
Mahd) erforderlich.
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Auch die Ubrigen Aussichtshigel und die Flache zur naturschutzfachlichen Aufwertung soll-
ten gepflegt werden, um eine hohe Artenvielfalt langfristig zu sichern. Andernfalls wird sich

voraussichtlich eine Vegetation mit Dominanz von Goldrute, Brennnessel, Rainfarn einstel-

len und langerfristig eine Verbuschung einsetzen.

Initialpflanzungen von Baumen:

Hinsichtlich der Initialpflanzungen von Baumen bitten wir um Mitteilung, wo genau diese
Pflanzungen vorgesehen sind. Es sollte darauf geachtet werden, dass gentigend baumfreie
und besonnte Bereiche erhalten bleiben, um eine optimale Artenvielfalt in der Schunter o-
der trockenheitsgepréagter Biotoptypen (Dine, Magerrasen auf Aussichthiigeln, UHT und
Sandmagerrasen) zu erreichen.

Daruiber hinaus kénnten zu umfangreiche Baumbepflanzungen der Férderung von Wiesen-
vogeln widersprechen. Im Bereich Butterberg konnten beispielsweise im Friihjahr 2024 Kie-
bitze gesichert werden, fur die freie Wiesenflachen von hoher Bedeutung sind.

Der Kiebitz muss weit schauen kénnen. Es braucht fur die Brut nahezu baum- und hecken-
freie Flachen (ca. 1-3 ha). Die Flachen muissen zu Beginn der Brutzeit kurzrasig sein oder
alternativ eine lickige Vegetation aufweisen. Daruiber hinaus durfen sie nicht zu frih ge-
maht werden. Die Brutzeit startet im Marz, die Jungvogel sind nach ca. 70 Tagen flugfahig
(Mitte Mai bis Mitte Juni).

Flachen die grof3 genug waren, sind in der beigefuigten Karte (Anlage 2) eingezeichnet (in
blau sind Hecken und Baume eingezeichnet).

Zu Foérderung des Wachtelkénigs als weitere mogliche Zielart werden dagegen eine de-
ckungsreiche Vegetation von 25-100 cm Hohe und eine Flache von ca. 4 ha benétigt. Er
beginnt seine Brut am Mitte Mai, die Aufzucht der Jungen ist erst im August beendet.

Um beide Arten zu férdern, schlagen wir vor, einen Managementplant fir die Wiesenpflege
zu entwickeln.

Amphibiengewasser:

Bei Anlage der Amphibiengewéasser sollte auf eine ausreichende Tiefe geachtet werden, sie
sollten nicht vor Juli austrocknen. Angesichts des Klimawandels mit [angeren Durrezeiten
ist 1 m Tiefe, wie im Bodengutachten fiir Bereiche mit sulfatsaurem Material gefordert, zu
gering. Es ist zu Uberlegen, in diesem Fall die Gewasser in Bereiche zu verlegen, in denen
kein sulfatsaures Material zu erwarten ist (M10, 12, 13, 15, 18, 44).

Flutmulde/Altarm (M 23):

Fur den Aushub der (M 23) westlich des Ful3- und Radweges uber die alte Schunterbriicke
und entlang der ehemaligen Trasse der Bevenroder Stral3e schlagen wir vor, ihn nichtfla-
chig auszubringen, sondern zumindest eine grél3ere Aushubmenge an der Boschung des
StralRendamms abzulagern. Dabei konnte fur den Streifen westlich des Ful3/Radwegs eine
Aufhdhung auf das Niveau der bisherigen Dammkrone entlang der Westbdschung erfolgen,
die den Blick in die Aue auch kinftig gewahrleistet.

Flutmulden, Amphibiengewé&sser generell:

Bevor die Flutmulden und Amphibiengewéasser angelegt werden, bitten wir um erneute Be-
gutachtung der Vegetation an diesen Stellen. Falls weitere geschiitzte Pflanzenarten dort
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gefunden werden, sollte geprift werden, ob durch geringe raumliche Verschiebung dieser
Mafinahmen ein Konflikt vermieden werden kann.

Aueanbindung:

Fur die Auenanbindung wird die ,Sicherung des Uberstromten Ufers* als erforderlich ange-
sehen. Aus den Unterlagengeht hervor, dass dafiir Kiesschiittungen verwendet, werden
sollen. Daraus ergeben sich fur uns folgende Fragen: Wenn eine eigendynamische Ent-
wicklung der Schunter angestrebt wird, warum muss dann die Aueanbindung gesichert wer-
den? Wenn eine Sicherung erforderlich ist, besitzt eine Kiesschittung die erforderliche Sta-
bilitat?

In Ergénzung zur Planfeststellung schlagen wir dartiber folgende Mal3nahmen vor,
um die Biodiversitat zu steigern:

Die Wiesenflache mit dem Bestand an Sumpfdotterblume sollte so zu gepflegt werden,
dass diese gefordert wird und der Altenbestand an Pflanzen sich langfristig positiv entwi-
ckelt. Wir regen an, mit dem Flacheneigentimer zu vereinbaren, dass zumindest der Be-
reich um die Sumpfotterblume nicht vor Mitte August geméaht wird, um das Aussamen si-
cherzustellen. Die Sumpf-Schafgarbe ist auf dieser Flache gut vertreten und sollte ebenfalls
gefordert werden. Durch begleitendes Monitoring sollte die Entwicklung der Flache hinsicht-
lich der Arteninventars erfolgen, dabei sollte auch die Ansiedlung von Arten wie z.B. Teu-
felsabbiss, Kimmelblatt, Flohkraut aus in der Region bestehenden Vorkommen Uberpriift
werden.*

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

»ZU (nicht untersuchte Flache) Die Flache ist eine landwirtschaftliche Nutzflache, die jeder-
zeit wieder beackert werden kann — AbschlieRende Bewertung durch die UNB. Davon ab-
hangig weiteres Vorgehen.

Zu (Schunterschleife) Nicht im MalRnahmenbereich

Zu (Magerrasen Wohrdenweg) Aussage des Gutachters - Uberpriifung durch die UNB

Zu (Ergénzung von Wuchssorten; Aussichtshigel und Sanddiinen/Magerrasen) Alle o.g.
Punkte sind durch die UNB zu bewerten und in die folgende Ausfithrungsplanung einzu-
speisen. Vorgaben fur die 6kologische Baubegleitung sind zu formulieren.

Zu (Initialpflanzungen von Baumen) Alle o0.g. Punkte sind durch die UNB zu bewerten und
in die folgende Ausfihrungsplanung einzuspeisen. Vorgaben fir die 6kologische Baube-
gleitung sind zu formulieren.

Zu (Amphibiengewéasser) Lage und Tiefe der Stillgewasser wird durch die UNB im Zuge der
Ausfuhrungsplanung und Ausfiihrung festgelegt. Es werden verschiedene Tiefenbereiche
angestrebt.

Zu (Flutmulde/Altarm) Wird gepruft, in wie weit mit dem Bodenschutzkonzept vereinbar

Zu (Flutmulden, Amphibiengewasser) Fliel3t in die Vorgaben fir die 6kologische Baubeglei-
tung ein.

Zu (Aueanbindung) Wurde geprift, auf die Kiesschittung wird verzichtet und die Entwick-
lung im Rahmen der Bedarfsunterhaltung Gberpruift.
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Zu (In Ergénzung zur Planfeststellung) Alle 0.g. Punkte sind durch die UNB zu bewerten
und in die folgende Ausflihrungsplanung einzuspeisen. Vorgaben fir die 6kologische Bau-
begleitung sind zu formulieren.”

Ergebnis der Erdrterung

,ZU (Magerrasen Wohrdenweg) RMP/RSZ: Fachliche Einstufung ohne Konsequenzen fir
die Zulassigkeit des Verfahrens.

Zu (Gelbe Wiesenraute) Gelbe Wiesenraute: Besonders, aber nicht streng geschiitzt. Be-
standssichernde Maflinahmen im Gebiet durch Umpflanzung/Saatgutgewinnung (autochton)
denkbar. Flutmulde kann nicht verlegt werden.

Zu (Heidenelke) Heidenelke wie vor, gelbe Wiesenraute

Nebenbestimmung wie Stellungname UNB: Die Bestande sind im Rahmen der Ausfih-
rungsplanung zu bertcksichtigen und durch die biologische Baubegleitung zu beachten.

Zu (Aussichtshugel und Sanddinen) nahrstoffarme Sandschicht: es besteht Einvernehmen
mit UNB und Vorhabentrager

Erorterung Wildbienen: Der Leiter der Erdrterung bittet diesbeztglich die UNB um Stellung-
nahme, die sinngeman Folgendes erkléart: Die Gruppe der Wildbienen beinhaltet keine
streng geschuitzten Arten. Dartiber hinaus werden im Rahmen der verschiedenen Mal3nah-
men diverse Sonderbiotope angelegt, welche Wildbienen als neue Lebensraume zur Verfi-
gung stehen. Diesbezuglich erscheint nach der Erdrterung keine spezifische Nebenbestim-
mung notwendig.

UHT-Flachen: Fachlich begriindete Feststellung, unabhangig vom Vorhaben; wird als Anre-
gung hinsichtlich der Bewirtschaftung, also in Richtung UNB aufgenommen.

Zu (Lagerflache zur naturschutzfachlichen Aufwertung) Kein weitergehender Erdrterungs-
bedarf

Zu (adaquate Pflege) Notwendigkeit einer Pflege wird als Anregung aufgenommen. Kann
WVMO nicht umsetzen, aber die UNB.

Zu (Auenanbindung) Wird in der Ausfiihrungsplanung bertcksichtigt.

Frau Rader erlautert die AuRerung des BUND und weist erganzend und besonders auf fol-
gende Punkte hin:

Die Goldrute ,boxt“ sich u. a. im Planungsgebiet durch. Der vorhandene Bestand an Gelber
Wiesenraute sollte unbedingt erhalten bleiben. Dies konnte u. a. durch Aussaat erfolgen.
Dies gilt insbesondere fur den Standort an der Flutmulde unter der Briicke Bevenroder
Stral3e. Die Unterhaltung sollte so erfolgen, dass keine Verbuschung des Bereichs erfolgt
und das Mahgut sollte abtransportiert werden.

Auf Ruckfrage wird seitens der UNB bestatigt, dass es fur die Gelbe Wiesenraute im Be-
reich der Berkenbuschbriicke kein Monitoring gibt.

Im Bereich der MalZnahme M 33 sollte kein Eingriff in die dort bestehende Gehdlzgruppe
erfolgen.
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Im Bereich dstlich des Bienroder Wegs wurden Weiden gepflanzt. Diese sollten umge-
pflanzt werden. Der Bereich sollte weitgehend gehdlzfrei bleiben. Baume zur Béschungssi-
cherung waren sinnvoll.

Der Bereich nérdlich der MalBnhahmen M 32 bis M 35 sollte méglichst nicht befahren wer-
den.

Die im Bereich der MalRnahme M 37 vorhandenen Eichen sollten geschitzt werden.

Im Bereich der Malinahme M 25 sollte der Boden mdglichst auf die vorhandene Stral3enb6-
schung aufgebracht werden.

Die Mallnahme M 22 sollte Richtung Hondelager Weg verschoben werden. Die Sidseite
des Aussichtshigels sollte mager gestaltet werden.

Im Bereich der MalZnahmen M 8 und M 13 sollte keine Bepflanzung erfolgen, um den Le-
bensraum fir Wiesenvogel zu erhalten. Die Aussaat von Futterpflanzen (z. B. Kreuzdorn)
sollte in Erwagung gezogen werden. Dieser Bereich sollte erneut betrachtet werden.

Bei der Anlage der Amphibiengewasser ist unbedingt darauf zu achten, dass ein Zugang in
diese Gewasser fur die Amphibien von den angrenzenden Wiesen aus maoglich ist.

Im Bereich der Malznahme M 25 sollten die vorhandenen Gehdolze mdglichst nicht beein-
trachtigt werden.

Der WVMO erklart hierzu: Der Verbuschung der Flutmulden muss allein zur Gewahrleis-
tung ihrer Funktion fur den Hochwasserabfluss entgegengewirkt werden; die Weiden vor
der Briicke am Bienroder Weg sind dort fehl am Platz und sollen umgepflanzt werden; der
Verlagerung der Malinahme M 22 scheint nichts entgegenzustehen.

Der WVMO sagt eine Prufung der Gbrigen Punkte in Abstimmung mit der UNB zu. Eine
Umsetzung soll nach Mdglichkeit erfolgen.*

> Die AuRerung ist in die Auflagen 6, 7, 10 und 20 bis 26 eingeflossen.
5.1.16 Untere Wasserbehorde der Stadt Braunschweig (UWB), Stellungnahme vom 11.10.2024

,Die MalRnahme dient der Umsetzung der Wasserrahmenrichtline. Planung ist vom Mal3-
nahmentrager mit der UWB von Beginn an abgestimmt worden. Es bestehen daher keine
Bedenken. Zur Beurteilung des Antrages sind das Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom
31.07.2009), das Niederséchsische Wassergesetz (NWG vom 19. Februar 2010) sowie die
Oberflachengewasserverordnung (OGewV vom 20. Juli 2011) anzuwenden.

Nach 8§ 27 WHG sind oberirdische Gewdasser so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte-
rung ihres 6kologischen und chemischen Zustands/Potentials vermieden wird und ein guter
Okologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Im Planungsgebiet sind Malinahmen erforderlich, die das 6kologische Potential der Schun-
ter verbessern. Vor diesem Hintergrund begrif3t die UWB das Vorhaben ausdricklich.

Es werden Flutrinnen angelegt; diese sind nicht automatisch Bestandteil der Schunter,
gleichwohl aber als zeitweise wasserfihrende Gerinne Gewasser im Sinne des NWG. Ich
stufe sie als neue Gewasser als Gewasser dritter Ordnung ein. Die Unterhaltung muss
durch den Eigentiimer, die Stadt Braunschweig, gesichert sein, damit es nicht zu einer Be-
eintrachtigung der belange Dritter, insbesondere durch erhdhte Wasserstéande bei Hoch-
wasser kommt.*
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Ergebnis der Erdrterung

,Die Gewasserunterhaltung der Flutrinnen muss bis zum Abschluss des Verfahrens geklart
sein, damit es nicht zu Nachteilen flr die Anlieger kommt. Vorgesehen ist eine Ubernahme
der Unterhaltung durch die Stadtentwasserung Braunschweig GmbH.*

» Die Stellungnahme ist in den Hinweis 16 eingeflossen.
5.1.17 Stadtentwadsserung Braunschweig GmbH (SE|BS), Stellungnahme vom 16.08.2024

»,Gegen die geplante Renaturierung der Schunter in Braunschweig im Bereich zwischen
Borwall und Bienroder Weg werden unsererseits keine Einwande erhoben.

Auf folgende Beruhrungspunkte mit den Kanéalen der SE|BS wird allerdings hingewiesen:

. Falls es durch die geplanten MaRnahmen zu einer Reduzierung der Uberdeckung
von Kanalen kommt oder entgegen der bisherigen Planungen Anpassungen der Kanéle er-
forderlich sein sollten, sind die Planungen im Detail mit uns abzustimmen.

. Mafnahmen im unmittelbaren Bereich von Einleitstellen der Regenwasserkanalisa-
tion sind ebenfalls mit uns abzustimmen.*

Stellungnahme des WVMO vom 19.08.2024

,Der Wasserverband dankt fur die Stellungnahme der Stadtentwasserung Braunschweig
(SE|BS) und begrufdt, dass keine Einwande vorgebracht werden.

Soweit es Beriihrungspunkte mit den Kanalen der SE|BS gibt, der Leitungsbestand wurde
im Vorfeld abgefragt, werden Ihre Hinweise im Rahmen der Ausfiihrung berticksichtigt:
Falls es durch die geplanten MaRnahmen zu einer Reduzierung der Uberdeckung von Ka-
nalen kommt oder entgegen der bisherigen Planungen Anpassungen der Kanale erforder-
lich sein sollten, werden die Planungen im Detail mit der Stadtentwasserung abgestimmt.
Maflnahmen im unmittelbaren Bereich von Einleitstellen der Regenwasserkanalisation wer-
den ebenfalls im Detail mit der Stadtentwasserung abgestimmt.”

Ergebnis der Erorterung

,ES ist kein spezieller Erérterungsbedarf erkennbar.”
» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.

5.1.18 Niederséachsisches Landesamt fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES),
Dezernat Binnenfischerei — Fischereikundlicher Dienst, Stellungnahme vom 30.08.2024

,Die Umsetzung der Malinahme zu ,Schunterrenaturierung Querum — Bienroder Weg bis
Borwall -“ wird aus Sicht des LAVES, Dezernat Binnenfischerei ausdricklich begrift.

Das Dezernat Binnenfischerei war im Rahmen der Planungen eingebunden. Ich gehe da-

von aus, dass, wie auch bei bereits umgesetzten Mal3hahmen, eine kontinuierliche Einbin-
dung und ggf. erforderliche Abstimmung / Riicksprache auch wahrend der Bauumsetzung
erfolgt. Seitens des Dezernats Binnenfischerei bestehen daher keine Einwdnde gegen die
beantragte MaRnahme.*

Stellungnahme des WVYMO vom 01.09.2024

,Die Stellungnahme des LAVES - Niedersachsisches Landesamt fur Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit - Dez. Binnenfischerei - Fischereikundlicher Dienst
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zum wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren "Schunter Querum" beantwortet der
Wasserverband Mittlere Oker wie folgt:

Der Wasserverband dankt fur die Stellungnahme des LAVES und begrif3t, dass keine Ein-
wande vorgebracht werden.

Es ist ausdrickliches Ziel des Mal3Bnahmetrégers, das LAVES weiter in den Planungs- und
Ausfihrungsprozess einzubinden, so wie dies bereits im Rahmen der bisherigen Planun-
gen erfolgt ist.”

Ergebnis der Erbrterung

,ES ist kein spezieller Erérterungsbedarf erkennbar.”
» Die Stellungnahme ist in die Auflagen 1 und 13 eingeflossen.

5.1.19 Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN),
Gewasserkundlicher Landesdienst (GLD), Oberflachengewasser, Stellungnahme vom 20.08.2024

,Diese Stellungnahme des Gewasserkundlichen Landesdienstes (GLD) wurde vom
NLWKN - Betriebsstelle Sud erstellt.

Mit dem Schreiben vom 09.07.2023 haben Sie dem NLWKN - Betriebsstelle Sud - die An-
tragsunterlagen des Wasserverbandes Mittlere Oker, mit der Bitte um Stellungnahme tber-
sandt.

Sachverhalt

Der Antragsteller, der Wasserverband Mittlere Oker, beantragt auf einem ca. 3,2 km langen
Abschnitt der Schunter in Braunschweig im Bereich zwischen Borwall und Bienroder Weg
umfangreiche MalBhahmen zur Renaturierung des FlieRgewadssers umzusetzen. Durch die
Schaffung von Laufverlangerungen, Altarmen sowie dem Einbringen von strukturverbes-
sernden Elementen soll das Gewasser 6kologisch aufgewertet und die Aue durch weitere
Mafnahmen wie Flutmulden und Stillgewasser weiterentwickelt werden.

Stellungnahme des GLD

Kernaussage

Nach Sichtung der Unterlagen begriif3t der GLD das Vorhaben ausdrticklich, da die Pla-
nung vom Mafinahmentrager mit dem GLD von Beginn an abgestimmt worden ist.

Fachliche Hinweise

Fur die gewasserkundliche Beurteilung des Antrages sind das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG vom 31.07.2009), das Niedersachsische Wassergesetz (NWG vom 19. Februar
2010) sowie die Oberflachengewdasserverordnung (OGewV vom 20. Juli 2011) anzuwen-
den.

Nach § 27 WHG sind oberirdische Gewasser so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte-
rung ihres 6kologischen und chemischen Zustands/Potentials vermieden wird und ein guter
okologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Das 0Okologische Potential der (als erheblich veranderter Wasserkdrper eingestuften) Sch-
unter (Wasserkorper-Nr. 15051) wurde aufgrund biologischer Defizite bei den biologischen
Qualitadtskomponenten ,Makrozoobenthos®, ,Fische® und ,Wasserpflanzen/Kieselalgen* als
mafig beurteilt (s. 3. Bewirtschaftungsplan Weser 2021-2027). Es sind demnach in jedem
Fall MaRnahmen zu ergreifen, die das 6kologische Potential der Schunter verbessern. Vor
diesem Hintergrund begrif3t der GLD die Zielsetzungen des Vorhabens ausdriicklich, sie
stimmen mit der Handlungsempfehlung fir den Wasserkérper tiberein. Die Planung ist vom
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Mafnahmentrager mit dem GLD von Beginn an abgestimmt worden. Es bestehen daher
keinerlei Bedenken.*

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

,Die positive Stellungnahme wird begrifit.

Die Beteiligung des GLD -Oberflachengewasser im weiteren Projektverlauf, die Einbindung
in die Ausfuhrungsplanung wie auch die Ausfihrung selbst, wird zugesichert.

Die intensive Abstimmung hat sich bewahrt.*

Ergebnis der Erdrterung

,ES ist kein spezieller Erdrterungsbedarf erkennbar.*

Die Stellungnahme ist in die Auflagen 1 und 13 eingeflossen.

5.1.20 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Referat ,Grundwasserschutz, Alt-

lasten,

Deponien®, Stellungnahme vom 02.09.2024

,Diese Stellungnahme des Gewasserkundlichen Landesdienstes (GLD) fiir die Belange des
Grundwassers wurde vom LBEG im Einvernehmen mit dem NLWKN erstellt. Eine Stellung-
nahme des GLD fur Oberflachengewésser seitens des NLWKN (Betriebsstelle Stid) wurde
bereits per E-Mail am 20.08.2024 Ubermittelt.

Sachverhalt

Der Wasserverband Mittlere Oker hat bei der Stadt Braunschweig gemaf § 68 WHG1 die
wasserrechtliche Planfeststellung fir die Renaturierung der Schunter im Braunschweig im
Bereich zwischen Borwall und Bienroder Weg (km 11+070 bis km 14+200) beauftragt. Die
Schunter ist ein Gewasser Il. Ordnung, sie gehért zum Flusssytem der Weser und miindet
bei GroRR Schwillper in die Oker.

Im Rahmen von Renaturierungsmaf3nahmen sollen u.a. folgende Ziele fur die Schunter er-
reicht werden wie die Wiederherstellung der Gewasserstruktur und -dynamik, die Reaktivie-
rung der Aueflachen sowie die Anpassung der Gewéassermorphologie.

Kernaussage des GLD
Es bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist die
geplante RenaturierungsmafRnahme zu begriif3en.

Fachliche Hinweise des GLD

Bereich Grundwasser

Die Auswirkungen dieser Ma3nahme auf das Grundwasser kdnnen von Seiten des GLD
auf Basis der Antragsunterlagen nicht beurteilt werden. In den Antragsunterlagen befinden
sich keine Angaben und Aussagen zum Bereich Grundwasser. Es wird empfohlen die An-
tragsunterlagen um diesen Sachverhalt erganzen zu lassen.*

Stellungnahme des WVYMO vom 03.09.2024

,0er WVMO begruft die Zustimmung des GLD zur Planung und dankt fur die fachlichen
Hinweise.

Wesentliche Auswirkungen dieser MaRnahme auf das Grundwasser werden vom WVMO
nicht erwartet.
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Die geplante leichte Aufhohung der Niedrig- und Mittelwasserspiegel und die Anlage von
Flutmulden zur Auenanbindung filhren tendenziell zu einer nicht zu quantifizierenden Auf-
héhung der gewassernahen Grundwasserspiegel.*

Ergebnis der Erdrterung

,Die Erwiderung des WVMO zum Thema Grundwasser erscheint hinreichend. Ein Bedarf
fur eine weitere Sachverhaltsermittlung/Erganzung der Unterlagen wird nicht gesehen.”

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.1.21 Heidrun und Hans-Jirgen Sauer, Einwendung vom 05.08.2024

,Die Schunter hat nach wie vor eine starke Sandtrieb- und Ackerbodenlast auf ihrer Sohle
zu ertragen!

Die bisher renaturierten Schunterabschnitte, mit ihren Buhnen- und Wurzelstukeneinbau-
ten, bei Hondelage und Rilhme haben gezeigt, dass die eingebrachten Kiesflachen nach
einem Hochwasser, wenn die Schleppkraft des Wassers nachlasst, mit Schlamm und Sand
zugesetzt werden. Damit kbénnen die Kiesstrecken ihre Funktion als Laich- und Lebensraum
fir die kieslaichenden Fische und fiir das Makrozoobenthos nicht erflllen!

Renaturierungsabschnitt bei Riilhme (2022)
Sand und Schlamm haben die Kiesflachen zugesetzt.

Einbau von Sohlrauschen

Der Einbau von Dreiecksbuhnen und Stromungslenkern in den oben aufgefiihrten renatu-
rierten Schunterabschnitten hat gezeigt, dass eine Freihaltung des Kieslickensystems,
durch den starken Sand- und Ackerbodentrieb in der Schunter, nicht erreicht werden kann.
Begrindung: Im Jahr 1998 wurden in einem Schunterabschnitt bei Harxbittel Buhnen und
Kiesriffel angelegt. Im Jahr 2000 wurden die Vitalisierungsarbeiten tberprift. Dabei wurde
festgestellt, dass die angelegten Riffelstrecken versandet waren und hinter den Buhnen
Faulschlamm lag.

Auch bei dem Renaturierungsabschnitt der Schunter in Hondelage (Bauzeit ab 2009) zeig-
ten sich bei einer Untersuchung im August 2012 ahnliche negative Auswirkungen.

Um die eingebrachten Kiesstrecken vom Sand und Schlamm frei zu halten, sollten Sohlrau-
schen in W-Form eingebaut werden.

Sohlrauschen wurden in der Schunter bei Walle, im Landkreis Gifhorn, vom Unterhaltungs-
verband Schunter und der Aller-Oker-Lachsgemeinschaft (AOLG) aufgebaut. Als Material
wurden Kindskopfsteine verwendet. Der Aufbau der Rausche muss etwas Uber der Niedrig-
wasserhohe liegen, um ein Freihalten des Kieslickensystems zu gewéhrleisten.

Die erste von funf aufgebauten Sohlrauschen wurde im Jahr 2006 aufgebaut und hat trotz
Hochwaésser seine Standfestigkeit bis heute behalten.

2006 aufgebaute Sohlrausche in der Schunter bei Walle
Das Bild 2 zeigt die Entwicklung der Sohlrausche nach ihrem Aufbau.
Die Stromung hat unterhalb der Sohlrausche zwei tiefe Gumpen ausgewaschen.

Am Ende der Gumpen hat sich eine von Sand freie Kiesflache ausgebildet.
Somit ist die gewlinschte Pool-Riffel-Struktur erstanden.
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Die Fischfauna (Barbe-Hasel-D6bel) und das Makrozoobenthos (Libellen, Kécherfliegenlar-
ven und weitere) haben damit bendétigten Lebensraum und Laichhabitate erhalten! Beson-
ders hervorzuheben ist das individuenreiche Vorkommen auch der Grinen Keiljugfer (O-
phiogomphus cecilia) im vitalisierten Schunterabschnitt bei Walle!

Um den Erfolg der Vitalisierung im Schunterabschnitt bei Walle zu erkennen, wurde eine
Makrozoobenthos-Untersuchung und mehrere Elektro-Befischungen durchgefiihrt. Bitte fol-
gende Dokumentation ansehen.

1. Dokumentation mit rechter Maustaste anklicken.
2. Prasentation-Objekt Anzeigen anklicken.

Die Elektrobefischungs-Aufzeichnungen 2022 des Dipl. Biologen, Ingo Brimmer, haben ge-
zeigt, dass der Fischbestand in der vorgesehenen Renaturierungsstrecke bei Querum stark
ricklaufig ist. Zu erwahnen dabei ist, dass im Streckenabschnitt FuRgangerbricke am
Schiitzenheim von Professor Dr. Heiko Brunken (Uni Bremen) und Mitgliedern des Klub
Braunschweiger Fischer Vitalisierungsarbeiten durchgefiihrt wurden. Dabei wurden beidsei-
tig Buhnen aufgebaut.

In Schweden wurde in einem Fluss mit 3 verschieden Strukturelementen untersucht, mit
welcher Variante es zur einer Verbesserung des Fischbestandes kommen kann. Das Er-
gebnis war, dass mit dem Einbau der Sohlrausche der Fischbestand um ein Vielfaches er-
héht wurde. Der Einbau von Buhnen und Steingruppen im Fluss brachte dagegen so gut
wie gar nichts

(Bericht aus Fischer und Teichwirt Heft 2/1997).

Anbetracht der langjahrigen Erfahrungen sollten beim Einbau von Kies, in dem Schunterab-
schnitt bei Querum, Sohligleiten aufgebaut werden!*

Stellungnahme des WVMO vom 16.08.2024

,Die Anregung zum Einbau von W-férmigen Sohlrauschen wird dankend aufgenommen.
Der Einbau von lagestabilen W-Sohlschwellen tiber Sohlniveau fiihrt zwar lokal zu einem
FlieBwechsel mit den geschilderten positiven Wirkungen, aber eben auch zu einem erhebli-
chen Rickstau im Gewasser mit der Folge weiterer Sedimentationsbereiche.

Daher sind gemaR MalRnahmeblatt des NLWKN, Band 10, z.B. versetzte Kiesschiittungen
mit einer schuntertypischen Sieblinie zur Einengung des Profils unter Beibehaltung des be-
stehenden Sohlgefélles geplant.

Ubergeordnetes Ziel ist hier die gelenkte eigendynamische Gewéasserentwicklung, deren
positive Wirkung aber erst mittel- und langfristig zu erwarten ist.

Hier ist der Wasserverband aber offen flr Ausfihrungsvarianten im Zuge der weiteren Pla-
nung im Zusammenspiel mit dem Gewasserkundlichen Landesdienst und dem Laves/Fi-
schereikundlicher Dienst und u.a. den Angelsportverbanden.”

Ergebnis der Erdrterung

»Die vorgeschlagenen Sohlrauschen in W-Form sind bekannt und haben sich nach fachli-
cher Einschatzung des Leiters der Erdrterung im Bereich der Schunter (500 m oberhalb der
Mundung in die Oker) bewahrt. Im MalZnahmebereich liegt kein ausgepragtes Sohlgefalle
vor, sodass sich der Einbau der Sohlrauschen nicht aufdrangt.
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Die Anregung — als solche wird die Eingabe bewertet, weil eine Betroffenheit und somit ein
Eingriff in die eigenen Rechte nicht besteht — wird vom Vorhabentrager und der Planfest-
stellungsbehdorde aber dankend und positiv aufgenommen.

» Die Anregung ist in die Auflage 18 und den Hinweis 17 eingeflossen.
5.1.22 Frau Steinhoff-Meyer, Einwendung vom 01.09.2024

»lch freue mich sehr, dass Anstrengungen unternommen werden, um die Schunter und ihre
Aue im Bereich Querum 6kologisch aufzuwerten.

Die knappen Mittel dafirr sollten aber ausschlieRlich fir diesen Zweck eingesetzt werden.
Wenn in den Unterlagen z. B. Uber Hundebadeplatze sinniert wird, kann ich darin keinen
Okologischen Gewinn entdecken. Sie mdgen das kleinlich finden, das Beispiel ist aber an-
schaulich.

Ich fordere also, dass derartige flankierende MaRnahmen ohne 6kologischen Nutzen aus
anderen Topfen finanziert werden.

Anlage von Stillgewassern

In der Vergangenheit sind bei der Anlage und Pflege von Stillgewassern z.B. auf der Kal-
berwiese am Wohrdenweg Fehler gemacht worden, aus denen man lernen sollte. Die Tei-
che wurden so flach angelegt, dass sie z. T. bereits Ende Mai trocken gefallen sind, keine
Chance fur den Laich. Die Taktik, das Trockenfallen als Schutz gegen unerwiinschten
Fischbesatz zu nutzen, greift doch ohnehin nicht, wenn die Gewasser im unmittelbaren
Uberschwemmungsbereich der Schunter liegen. Eine den Amphibien Deckung bietende
Vegetation konnte sich in den Teichen nicht einstellen, leichtes Spiel fur die Reiher. Steht
das Wasser langer, wie in diesem Jahr, hilft das der Amphibienpopulation. Wenn dann aber
Mitte August - wie so oft - auch noch bis fast an den Gewéasserrand gemaht wird freut das
allenfalls die Storche. Naturlich hat man erkannt, dass es an Wassertiefe fehlt, also wird
maschinell tabula rasa gemacht, entschlammt, wie es so schon heil3t, gern in den Winter-
monaten. Damit wird aber alles Leben, das sich eingefunden hat, vernichtet, von Libellen-
larven bis im Gewasser lUiberwinternde Frésche. Die Entwicklung des Gewassers wird wie-
der auf Anfang zuriickgedreht.

Ich fordere also:

- Die geplanten neuen Stillgewasser sollten im Sinne der Nachhaltigkeit im Kernbereich
deutlich tiefer als 150 cm angelegt werden, ausgehend vom urspriinglichen Geléndelevel,
und so modelliert werden, dass sich schiitzende Vegetation einstellen kann.

- Sollten PflegemaRRnahmen erforderlich werden, dann bitte nicht als Radikaloperation, son-
dern abschnittsweise nach und nach. Dieses Vorgehen sollte auch bei den MaRnahmen
zum Artenschutz, Entschlammung der Gewasser 1a, 1c, 1d, 10 zur Anwendung kommen.

- Keine Sommermahd mehr im Nahbereich der Teiche.

Die Amphibienpopulationen sind mittlerweile so geschrumpft, dass wir uns keine Opfer
mehr leisten kdnnen, egal wie gut gemeint eine Aktion auch sein mag.

MaRnahme M 31, Wabe

Wunderbar, dass die Wabe in die Uberlegungen einbezogen wird. Immer wieder kann hier
z. B. der Eisvogel beim Jagen beobachtet werden.

Fur die Einbringung des Totholzes soll offenbar eine Zuwegung aus Richtung Ottenroder
Stral3e mit Querung der Wabe erfolgen. Momentan folgt ein zugewachsener Trampelpfad
dem Lauf der Wabe. Als unmittelbare Anliegerin (Flur 2, 156/419 und 421) ist mir wichtig,
dass die Mal3nahme nicht dazu fuihrt, dass der zugewachsene Trampelpfad durch einen
regelrechten Weg ersetzt wird. Wir versuchen, unsere angrenzende Wiese 0kologisch auf-
zuwerten, u.a. durch die Anlage eines Teiches in Kooperation mit der Stadt, den wir erfolg-
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reich weiterentwickeln. Es gibt jetzt schon genug Beeintrachtigungen durch div. ,Freizeitak-
tivitaten® mit Larm und Mull. Mehr Publikumsverkehr kénnen wir hier wirklich nicht gebrau-
chen.

Ich fordere also, dass diese Zuwegung tatsachlich und aktiv komplett zurtickgebaut wird,
damit sich der alte Zustand so schnell wie méglich wieder einstellen kann.

Die Wabe kann nattrlich auch (wie auch meine Grundstiicke) Uber die Verlangerung der
LideritzstralRe erreicht werden, wie in der Vergangenheit auch durch Grof3fahrzeuge der
Stadt und der Bundesbahn geschehen. Leider hat der Weg dadurch erheblich gelitten.
Sollte man also auf diese Variante zuriickgreifen missen, dann bitte keine Befahrung bei
Néasse und Beseitigung etwaiger Schaden.

Anlage ,Flachen®

Hier wird mein Wiesengrundstuck (s.o.) unter ,Flachenverfugbarkeit in Verhandlung® aufge-
fuhrt. Warum? Eine Kontaktaufnahme hat bisher nicht stattgefunden. Das Gelande bietet
sich natdrlich fur die Anlage von Stillgewassern an, wie im vorderen Bereich ja schon ge-
schehen. Man kdnnte daflr mit vergleichsweise geringem Aufwand die im hinteren Bereich
der Wiese vorhandenen verschilften wasserfihrenden Bodenvertiefungen nutzen.*

Stellungnahme des WVMO vom 02.09.2024

»Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gehéren auch MaRnahmen der Offentlichkeits-
arbeit.

Die von lhnen so benannten Hundebadeplatze sind 2 Stellen der ,Gewassererlebbarkeit”
an dem ca. 3,3 km langen Planungsabschnitt. Hier sollen, in Abstimmung mit den Landes-
behorden, die interessierten Menschen in direkten Kontakt mit dem Gewasser treten kon-
nen, wie es in der Regel an der Schunter nicht méglich ist. Gedacht ist hier besonders an
Eltern mit Ihren Kindern, wenn zum Mensch aber auch ein Hund gehért, dann ist das aus
unserer Sicht Teil der Lebensrealitat, unschadlich.

Der WVMO lehnt die Forderung daher ab.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde erfolgt die genaue Festlegung der Ge-
wassertiefe in Abhangigkeit vom Gelandelevel im Rahmen der Ausfuhrung. Ziel ist es, eine
moglichst hohe Diversitat unterschiedlicher Gewasser zu erreichen. Dazu gehéren auch
Gewasser, die vorzeitig austrocknen und somit Lebensraum fiir biotopspezifische Arten bie-
ten, die an diese Bedingungen angepasst sind. Aufgrund des Nahrstoffreichtums in der Aue
ist davon auszugehen, dass sich rasch eine standorttypische Vegetation in den Gewassern
einstellt.

Ihre Forderung fliel3t insofern in die Ausfiihrungsplanung ein.

Die Pflege und Entwicklung dieser Stillgewasser obliegt den Anforderungen der Unteren
Naturschutzbehdrde. Der Hinweis fir Pflegemalinahmen wird entsprechend bericksichtigt.
Die geplanten Entschlammungen erfolgen bei den grofReren Gewassern nur abschnitts-
weise. Kleinere Gewasser werden hingegen vollstéandig gerdumt, da sich im Umfeld noch
andere Kleingewésser befinden, die nicht bearbeitet werden. Dadurch ergibt sich ein Mo-
saik aus verschiedenen Gewassern in unterschiedlichen Sukzessionsstadien, was die Bio-
diversitat fordert.

Ihre Forderung fliel3t insofern in die Ausfiihrungsplanung ein.
Gerade in den ersten Jahren nach Erstellung der Gewéasser ist eine Mahd bis an die Uferli-
nie erforderlich, um den Aufwuchs von Gehélzen zu vermeiden. Ein dichter Gehdlzsaum ist

bei den Auengewassern nicht zielfiihrend, da sich bei Beschattung keine gute Wasservege-
tation entwickeln kann und der Laubeintrag zu einer rascheren Verlandung fihrt. Erst wenn
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sich eine geschlossene Vegetationsdecke entwickelt hat, kdnnen die Nahbereiche zeit-
weise ungenutzt bleiben.

Die Forderung wird im Zuge der Ausfiihrung umgesetzt. (MaRnahme M 31, Wabe)

Zu (Schaden bei Befahrung) Der Bitte wird durch die Vorgaben einer bodenkundliche
Baubegleitung Rechnung getragen.

Zu (Anlage Flachen) Die Flachen waren in der urspringlichen Planung noch fir Mal3nah-
men angedacht, ein Kontakt mit Ihnen im Vorfeld war vorgesehen. Sollte die Anlage von
Stillgewassern hier im Zuge der Ausfihrungsplanung wiederaufgenommen werden, wird in
jedem Fall im Vorfeld mit Ihnen Kontakt aufgenommen um lhre Zustimmung einzuholen.*

Ergebnis der Erdrterung

,Hundebadeplatz: Der Leiter der Erdrterung erkennt keinen Eingriff in die eigenen Rechte,
also keine Betroffenheit im rechtlichen Sinne. Die Eingabe wird als Anregung gewertet.

Es besteht in der Ausgestaltung des Projektes ein erheblicher Gestaltungsspielraum sei-
tens des Vorhabentragers, der nur durch 6ffentlich-rechtliche Vorgaben und private Rechte
eingeschrankt wird.

Der Leiter der Erorterung erkennt auch hinsichtlich der Anlage der Stillgewésser keinen
Eingriff in die eigenen Rechte, also keine Betroffenheit im rechtlichen Sinne. Die Eingabe
wird als Anregung gewertet. Die vorgesehenen unterschiedlich tiefen Stillgewéasser sind so
mit UNB abgestimmt; die naturschutzfachliche Wertigkeit und die Vereinbarkeit mit Natur-
schutzrecht sind gegeben.

Keine Sommermahd: kein Eingriff in die eigenen Rechte: Wird als Anregung betrachtet.
Vorhabentrager hat schliissige Pflegeplanung. Pflege der Flachen wird aber vermutlich

nicht in Planfeststellungsbeschluss geregelt. Die Anlage der Stillgewasser ist auch ohne
Pflege zulassig.

M31: kein weiterer Erorterungsbedarf.
Allgemeiner Hinweis: zur Anlage ,Flachen® und zur Stellungnahme des WVMO hierzu:

Stillgewasser auf den Eigentumsflachen der Einwenderin sind nicht beantragt. Uber
etwaige Plananderungen muss im Erérterungstermin nicht verhandelt werden. Bei
Planédnderungen ist die Wesentlichkeit zu beurteilen: Soll vor Fertigstellung des Vor-
habens der festgestellte Plan gedndert werden, bedarf es eines neuen Planfeststel-
lungsverfahrens. Bei Plandnderungen von unwesentlicher Bedeutung kann die Plan-
feststellungsbehoérde von einem neuen Planfeststellungsverfahren absehen, wenn
die Belange anderer nicht bertihrt werden oder wenn die Betroffenen der Anderung
zugestimmt haben.*

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.1.23 Anglerverband Niedersachsen, AuBerung vom 02.09.2024
,Vielen Dank fir die Gelegenheit zum o0.g. Planfeststellungsverfahren Stellung nehmen zu
durfen. Wir begrufRen die geplante Renaturierung der Schunter im Planungsgebiet bei Que-
rum und halten diese Erweiterung und Erganzung der bisherigen renaturierten Abschnitte

des Gewassers fir zielfiihrend und haben keine grundlegenden Bedenken oder Ein-
wande. Vor allem die vielfaltige Planung verschiedener MalRnahmentypen wie Uferentfes-
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selung, Stromungslenker aus Kies/Steinen und vor allem der Einbau von Tot- oder Fluss-
holz und damit die Initiierung eigendynamischer Entwicklung wird von uns auf3erordentlich
begruf3t und wird zu einer deutlichen Verbesserung der Struktur- und Lebensraumvielfalt
der Schunter fuhren. Die Einbeziehung der Auenlebensraume in die Planung ist ein gutes
Beispiel fur Synergien von Hochwasserschutz und lateraler Verknipfung der Lebensrdume
von Fluss und Aue und ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung dieser in unserer ausgebauten
Kulturlandschaft seltenen und wichtigen Auengewasser.

Wir haben aber einige Anmerkungen und Hinweise zur geplanten Umsetzung der Mal3-
nahmen, um deren Beachtung wir bitten.

Die Schunter ist ein wertvoller (Fisch-)Lebensraum. Um eine erhebliche und dauerhafte Be-
eintrachtigung der Lebensgemeinschaften und Lebensraume zu verhindern bzw. signifikant
abzumildern und mdogliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestéande gem. § 44 BNatSchG
zu verhindern, sind daher besondere Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen zu er-
greifen, auf die die Planung nur in der Textform eingeht. Wir bitten, die Bauleitung unbe-
dingt darauf hinzuweisen, dass diese Vorgaben einzuhalten sind.

. Einrichtung einer auch gewéassertkologisch geschulten Baubegleitung, die ge-
plante an die Gegebenheiten vor Ort angepasste Malihahmenumsetzung erfordert viel Er-
fahrung und gute Kenntnisse auch der Anspriiche der Lebewesen unter Wasser.

. Vorgabe detaillierter Malinahmen zur Vermeidung unndtiger und vermeidbarer

Beeintrachtigungen wie Sedimenteintrag, Lagerung und Eintrag von Treib-, Schmier-
und Kraftstoffen, Geholzschutz, Schutz der Gewassersohle vor mechanischer Belas-
tung etc.. Leider wurde bei vielen vergleichbaren Vorhaben anderer Trager der detaillierte
Text der Genehmigungsunterlagen nicht in den Ausschreibungstext Gbernommen.

. Bei der geplanten Renaturierung ist das Gewasserprofil und die Gewéssersohle
fachgerecht und gewassertypgerecht herzustellen. Dabei ist besonderes Augenmerk
auf die Gestaltung der Gewassersohle mit gewésser- und naturraumtypischen Gestein in
entsprechend gewdassertypischer Kérnungsbreite sowie die Herstellung gewassertypisch
vielfaltiger und kleinraumig wechselnder Strémungsverhaltnisse zu legen. Der Einbau ge-
wasseruntypischer Wasserbausteine, Geotextile u. a. ist in jedem Fall zu vermeiden und
durch entsprechende Ausschreibungen und Kontrollen der Baubegleitung auszuschlief3en.
Der Einbau von Kies zur Lebensraumaufwertung und als Laichhabitat ist grundséatzlich zu
begruRen. Vielfach wurde allerdings die Qualitat und die Zusammensetzung des tatséchlich
angelieferten Materials nicht ausreichend tberprift. Da andere und hier auszuschlieRende
Stein-Kiesmischungen haufig preisglnstiger sind, besteht hier nattirlich ein Anreiz fur die
bauausfihrenden Firmen dieses gewasseruntypische und daher ungeeignete Material auch
einzubauen. Das Kies-Stein-Material und der Lieferant muss rechtzeitig vor dem Einbau der
Bauuberwachung mitgeteilt werden. Findet nur eine Kontrolle der bereits angelieferten
Kiese/Steine vor Ort statt, fihrt dies in der Regel dazu, dass die ggf. nicht vollstandig geeig-
neten Stein-/Kiesmischungen akzeptiert werden. Dies ist durch genaue Bauiberwachung
und Ausschreibung unbedingt zu unterbinden. Wir halten daher folgende MalRhahmen fiir
angemessen und erforderlich: Im Rahmen der Ausschreibung sollten die zu verwendenden
Gesteine wie folgt mdglichst exakt beschrieben werden (Beispiel):

Die Stein- und Kiesschittungen sind mit standort- und naturraumtypischem, geogenem Ma-
terial herzustellen, das moglichst frei von organischen Bestandteilen ist. Die Verwendung
von organisch oder mit erheblichen Schluff-/Lehmanteilen verunreinigten Lesesteinen zum
Einbau in die Gewéssersohle ist nicht zulassig. Aus gewasserokologischen Griinden ist die
Verwendung von anderen als den zuvor angegebenen Materialien, wie gebrochenem Mate-
rial und anderen nicht standort- / naturraumtypischen Steinen und Kiesen (Schotter, Hoch-
ofenschlacke, Wasserbausteine u. &.) nicht zuldssig. Ein Herkunftsnachweis der Kiese und
Steine ist vom AN vor dem Einbau zu erbringen.
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. Bei der Gestaltung der Flutmulden muss unbedingt auf eine gute Ausbildung einer
Niedrigwasserrinne und eines durchgehenden Gefélles geachtet werden, damit es nicht
zu sogenannten ,Fischfallen® kommen kann. Restwassertimpel, die fir Amphibien von Vor-
teil sind, kdnnen fir Fische, die nach Hochwasserereignissen nicht wieder ins Hauptgewas-
ser zurtckfinden, tédlich enden. AuRerdem ist die Schaffung gewéasseruntypisch breiter Ge-
wasserprofile, die zur Verschlammung und Erwarmung neigen, auszuschlief3en.

. Wir halten eine Gehdélzentwicklung flr erforderlich, damit es nicht wie bei ver-
gleichbaren Vorhaben zur Schaffung von ,Durchlauferhitzern kommt. Bei ahnlichen Mal3-
nahmen konnten Temperaturunterschiede von bis zu 11°C zwischen neu geschaffenen
Uberbreiten und flachen Bereichen und beschatteten und angepasst dimensionierten Ab-
schnitten gemessen werden. Diese Erwarmung sollte auch vor den zunehmenden héheren
Temperaturen vor dem Hintergrund des Klimawandels vermieden werden. Bei Anpflanzun-
gen muss auf gute Qualitat der Gehdlze geachtet werden. Besser ist natirlicher Aufwuchs
wie er z.B. bei der Schaffung von Rohbodenstandorten und gleichzeitigem Vorkommen von
Erlen wahrscheinlich ist. Diese naturlichen Erlenaufkommen sind i.d.R. weitaus robuster,
wuchsfreudiger und sind in jedem Fall standortangepasst, was bei Handelsware nicht zwin-
gend der Fall ist.

. Fachgerechte Bergung und Umsetzung von Fischen und Neunaugen (incl. bent-
hisch lebende Querder) und ggf. weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten (z. B. Li-
bellenlarven, GroBmuscheln) unmittelbar vor Baubeginn und ggf. im Zuge der Baumaf3-
nahmen. In den Unterlagen wird eine abschnittsweise Malinahmenumsetzung als ausrei-
chend angesehen, da die Fische ja flichten kénnen. Dies mag fur die meisten Arten zutref-
fen, aber gerade fir die ortstreue FFH-Art Groppe, die aufgrund ihrer schwachen
Schwimmleistung eher auf gute Tarnung und Verstecke als auf Fluchtverhalten setzt, gilt
das leider nicht. Der in der Umgebung nachgewiesene Schlammpeitzger (ebenfalls FFH-
Art) halt sich in Grabensystemen als Ersatzlebensraum auf und ist ebenfalls aufgrund sei-
ner z.T. im Schlamm versteckten Lebensweise schwer nachzuweisen und auf den ersten
Blick zu finden. Auf diese Art muss vor allem bei der Umgestaltung der Graben Rucksicht
genommen werden. Hinweis: Die Fischbergung bedarf der Abstimmung mit dem Fische-
reiberechtigten (Klub Braunschweiger Fischer e.V.) und eine Elektrobefischung immer der
Genehmigung durch die obere Fischereibehtrde (LAVES). Bei Enthahme von Substrat
sollte die gewasserokologisch geschulte Bauaufsicht das Baggergut auf Larven, Fische
und/oder Muscheln untersuchen und die eventuell vorhandenen Tiere in andere Gewas-
serabschnitte umgesetzt werden.

. Im Rahmen einer evtl. nétigen baubedingten Wasserhaltung ist durch Verwendung
entsprechender Siebe / Filter (5 mm oder kleiner) an den Pumpen das Einsaugen von Fi-
schen zu vermeiden.

. Generell sollten die Bauarbeiten nach Mdglichkeit in den Sommer- bzw. Herbstmo-
naten erfolgen, da sommerliche Hochwasserereignisse statistisch geringere Abflussmenge
mit sich bringen und in dieser Zeit die geringsten Beeintrachtigungen der Laich- und Jung-
fischphasen der Fischfauna mit zahlreichen gefahrdeten und geschitzten Arten zu erwar-
ten ist (Bauzeitliche Regelung wird so auch in den Unterlagen erwahnt/vorgesehen, bei
Umsetzung bitte Einhaltung beachten).

. Die Renaturierung darf nach Abschluss der Baumal3hahmen nicht zu einer Ein-
schrankung des bestehenden Fischereirechts fihren.”

Stellungnahme des WVMO vom 03.09.2024

,0er WVMO nimmt die grundsatzliche Zustimmung des Anglerverband Niedersachsen e.V.
erfreut zur Kenntnis.
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Samtliche Hinweise zur geplanten Umsetzung werden in den nachfolgenden Planungs- und
Ausfihrungsschritten bertcksichtigt, soweit diese auch die Zustimmung des GLD, LAVES
und der Unteren Naturschutzbehdrde finden.

Der WVMO wird die Hinweise dezidiert im Rahmen der Ausfihrungsplanung und Aus-
schreibung mit dem Planer und der folgenden Bauleitung als Vorgabe vereinbaren, soweit
inhaltlich moglich.

Insbesondere der Vergabe an eine gewasserdkologisch geschulte 6kologische Baubeglei-
tung gilt unser Augenmerk.*

Ergebnis der Erbrterung

,Kein weitergehender Erdrterungsbedarf.

Samtliche Hinweise werden berlcksichtigt, eine gewéasserokologische Baubegleitung soll
erfolgen.”

> Die AuRerung ist in die Auflagen 6 bis 8, 13, 18 und 19 und die Hinweise 5, 10, 12 und 13
eingeflossen.

5.1.24 Landes-Kanu-Verband, AuRRerung vom 27.08.2024

»,Grundsatzlich sei darauf hingewiesen, dass der Sport in Niedersachen im Artikel 6 der
Verfassung folgendermaf3en verankert ist: Das Land, die Gemeinden und die Landkreise
schitzen und férdern Kunst, Kultur und Sport.“ Zudem regelt das Niedersachsische Natur-
schutzgesetz die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege folgendermalen: ,(1)
Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schiitzen, zu
pflegen und zu entwickeln, dass

1. die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,

2. die Nutbarkeit der Naturguter,

3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schdnheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung fiir seine Erholung in Natur
und Landschaft nachhaltig gesichert sind.

(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind untereinander und gegen die
sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur- und Landschaft abzuwagen.”

Demzufolge erwarten wir, dass die Belange des Sports als Erholungsnutzung in Natur und
Landschatz entsprechend in der Abwagung Berlicksichtigung finden. An der Schunter in
Braunschweig ist zwei Kanuvereine ansassig.

Ich stelle fest, dass der Verordnungsentwurf sich u. a. mit der Veranderung des Gewassers
Schunter befasst. Die geplanten StrukturmaRnahmen mit Totholzbuhnen, Raubdumen und
Wurzelstubben sollten so beschaffen sein, dass sich davor kein Treibgut ansammeln kann
und den Abfluss behindert, so dass eine Durchfahrt mit dem Boot unmoglich wird und hau-
fige Raumungsaktionen erfordern. Weiterhin bitten wir davon abzusehen, Trittsteine im
Flussbett, wie zwischen Dibbesdorf und Volkmarode geschehen, einzubauen. Diese sind
so dicht gelegt worden, dass ein Kanute nicht mit dem Boot durchfahren kann. Er werden
fur Einer-Kajaks mindesten 90 cm Durchfahrtsbreite bendtigt.

Wir mdchten Sie bitten, den LandesSportBund Niedersachsen (LSB) bei allen weiteren an-
stehenden Verordnungen, Natur und Landschaft betreffend, zu beteiligen. Die Beteiligung
der betroffenen Verbande wird durch den LSB koordiniert. Hierdurch wird u. a. in den Fach-
verbanden sichergestellt, dass Regelungen fiir den Sport veroffentlicht werden.
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Bitte informieren Sie den LandesSportBund Niedersachsen und uns Uber das weitere Ver-
fahren. Somit wird sichergestellt, dass Regelungen fur den Sport tber die Fachverbande
veroffentlicht werden.*

Stellungnahme des WVMO vom 01.09.2024

,p0er Wasserverband dankt fir die Stellungnahme des Landes-Kanu-Verband Niedersach-
sene.V.

Die geplanten MaRRnhahmen des Wasserverbandes dienen in erster Linie der Entwicklung
der Schunter zum guten 0kologischen Zustand/ Potential gemald EG-Wasserrahmenrichtli-
nie, Wasserhaushaltsgesetz und Niedersachsischem Wassergesetz.

Die geplanten Strukturmafnahmen mit Totholzbuhnen, Raub&dumen und Wurzelstubben
sind so geplant, dass eine Durchfahrt mit Booten von 90 cm Breite, wie in der Stellung-
nahme angefiihrt, weiterhin im gewohnten Umfang méglich ist.

Der Einbau von Trittsteinen quer durch das Flussbett, wie zwischen Dibbesdorf und Volk-
marode geschehen, ist nicht vorgesehen.”

Ergebnis der Erdrterung

,ES ist kein spezieller Erorterungsbedarf erkennbar.
Eine Unterschutzstellung des Planungsraumes ist nicht geplant.
Eine Einschréankung des Gemeingebrauchs ist nicht geplant.

Im Bereich des Totholzes sollen Abfallansammlungen durch eine geschickte Gestaltung
vermieden werden.”

> Die AuRerung ist in die Auflage 28 eingeflossen.
5.1.25 Herr Brandes, Einwendung vom 31.08.2024

Llch bin mit meinem Grundstlick Hofstelle Koterei 5 in Querum von den MaRnahmen zur
Schunterrenaturierung direkt betroffen.

Seit einigen Jahren beobachte ich haufigere und héhere Hochwasser. In diesem Jahr hatte
ich in meinem alten Gewdlbekeller meines Hofgebaudes Kéterei 5 erstmals seitdem ich
denken kann Wasser, das von unten offenbar durch einen erhéhten Grundwasserstand
hochdriickte. Dies lag an langanhaltenden Regenféllen, lange aus dem Schunterlauf aus-
uferndem und stehendem Hochwasser, einem voll durchnéssten Bodenkorper und letztlich
hochdriickendem Grundwasser. Wie gesagt, seit Uber 50 Jahren hat das nicht dazu ge-
fihrt, dass in meinen Keller von unten Wasser hineindrlickte. Ein zweiter Punkt ist, dass
das Hochwasser bis etwa 20 Meter vor mein Gebéude ausufert, das war schon haufiger der
Falle, kann aber — wie gesagt — jetzt dazu fiihren, wenn das Wasser dort langer steht, dass
ich Wasser im Keller habe. Hinzu kommt, dass das Hochwasser auf meinem Grundstlick
keinesfalls im Extremfall noch hdher ansteigen darf, weil sonst die Gefahr besteht, dass es
auch oberflachlich in mein Geb&aude lauft. Es gibt also, was den Extremhochwasserstand
angeht, was mein bebautes Grundstlick angeht, keine grof3en Reserven.

Deshalb muss unbedingt vermieden werden, dass sich diese Situation wiederholt oder so-
gar weiter verschlechtert. Den Planunterlagen liegt eine Modellberechnung zugrunde, die
ergibt, dass die Schunter haufiger ausufert und die Aue haufiger vernéasst, die Spitzenhoch-
wasser aber unverdndert bleiben oder sogar etwas abgemildert werden. Dies aber nur,
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wenn entsprechende PflegemalRnahmen u.a. der Nebengrinne erfolgen und keine unvor-
hergesehenen Probleme auftreten, wie beispielsweise eine Verklausung von Briickenkas-
ten. Ein eben solches Verklausungsrisiko sehe ich direkt hinter meinem Grundstiick am
Bruckenkasten der Bevenroder Straf3e. Sollte sich dieser Brickenkasten zusetzen, wirkt die
Bevenroder Stral3e wie ein Damm, was bei Extremhochwasser, das die Hohe des Briicken-
kastens Ubersteigt, schon jetzt zu beobachten ist. Der Wasserstand im Oberlauf der Schun-
ter an meinem Grundsttick steigt dann deutlich an und das Wasser sucht sich seinen Weg
uber den ,Querumer Kreisel“ mit entsprechenden Folgen fur die dortigen Anwohner (anstei-
gender Wasserstand).

Angesichts dieses Verklausungsrisikos erhebe ich Einspruch gegen den Einbau und das
Belassen von Totholz in dem Bereich der Schunter vor der Schunterbriicke Bevenroder
Stral3e. Ich behalte mir im Falle einer durch eingebautes oder durch ausbleibende Gewas-
serpflege belassenes Totholz eintretenden Verklausung der Schunterbriicke bei Schaden
an meinen Geb&uden Schadenersatzanspriche vor.”

Stellungnahme des WVMO vom 04.09.2024

LAuf die Hohe und Lange von Schunter - Hochwéssern hat die Planung keinen Einfluss.
Die Berechnungen zeigen durch die MaBhahmen etwas geringere Hochwasserspiegella-
gen, sowohl bei einem kleinen 5-jahrigen Hochwasser — HQ5, wie auch bei einem 100-jah-
rigen Hochwasser, HQ100. Ein Anstieg der Wasserspiegellagen oberhalb des bordvollen
Abflusse ist nicht vorgesehen, auf3er in den angeschlossenen Flutmulden. Diese missen
bedarfsgerecht unterhalten werden.

Durch regelmafiige Begehungen und draus ggfls. resultierende Unterhaltungsmafnahmen
ist ein Verklausungsrisiko auf ein Mindestmal3 zu reduzieren.

Fallendes Holz im Zuge von Extremereignissen kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen
werden, unabhangig von den geplanten Mal3hahmen.

Beim Einbau von Totholz besteht eine besondere Sorgfaltspflicht, Erfahrungen aus voran-
gegangenen MalRnahmen zeigen bisher aber kein erhdhtes Verklausungsrisiko.

Auf den Einbau von Totholz kann auf Grund des hohen Defizites in der Schunter und der
hohen dkologischen Wertigkeit nicht verzichtet werden um einen guten 6kologischen Zu-
stand des Gewassers zu entwickeln.®

Ergebnis der Erdrterung

,2Herr Brandes erlautert seine Einwendung und weist besonders auf folgenden Punkt hin:
Er befiirchtet eine Verstopfung des Brickenkastens unter der Briicke Bevenroder Stral3e.

Die Belange des Anliegers sind nachvollziehbar und waren im Falle einer ma3nahmebe-
dingten Verschlechterung der Situation gravierend. Aus den Unterlagen ist eine planmalfiige
Schlechterstellung nicht zu erwarten — im Gegenteil sind eher geringere Wasserspiegella-
gen im Hochwasserfall zu erwarten. Voraussetzung hierfir ist, dass die Flutmulden und hier
im Besonderen die Flutmulde an der Bevenroder StrafRe mit der Flutbriicke regelmafig un-
terhalten werden und so eine Verbuschung verhindert wird.

Aufgrund der Bedeutung dieses Aspekts muss die dauerhafte und nicht nur voriberge-
hende Unterhaltung vor dem Planfeststellungsbeschluss sichergestellt werden.
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Der Bereich um die Bevenroder Straf3e ist fur die Wasserstande an der Kéterei von grof3er
Bedeutung. Verklausungsrisiken sollten angesichts des Gewichts der Einwendung hier mi-
nimiert werden. Ggfs. werden hier Nebenbestimmungen formuliert.

Aufgrund der sich zwischenzeitlich geédnderten Haltung eines Flacheneigentiimers er-
scheint es inzwischen moglich, eine fur den Hochwasserabfluss glnstigere Gestaltung der
Flutmulde westlich der Bevenroder Stral3e zu erlangen. Im Rahmen der Ausfiihrungspla-
nung soll es eine Optimierung geben.*

» Die Einwendung ist in die Auflage 14 und die Hinweise 11 und17 eingeflossen.
5.1.26 Herr Schilling, Einwendung vom 27.08.2024

,Als Eigentimer des Flurstiucks 158/1, Flur 3 in Querum, wurde ich Uber die geplante Rena-
turierung der Schunter informiert.

Nach Sichtung der Unterlagen habe ich festgestellt, dass sich die ohnehin bestehende po-
tenzielle Uberschwemmungsgefahr fiir meine Flachen durch die geplanten MaRnahmen
bzw. die im Plan-Zustand vorgesehene nahegelegene Flutmulde M27, bereits bei kleineren
Hochwasserereignissen, welche haufiger zu erwarten sind, scheinbar erhéhen wirde.

Damit ware die Nutzbarkeit der Flache langerfristig erheblich eingeschréankt. Dies habe ich
der Anlage 1 ,Erlauterungsbricht in Punkt 7.3.2 aus den Seiten 33-35 (Dateiseite 39-41)
entnommen, welcher auf der Internetseite der Stadt Braunschweig (www.braun-
schweig.de/leben/umwelt/planungsverfahren/schunter-querum/index.php) abrufbar ist. In
Abbildung 17 und Abbilddung 18 des Erlauterungsberichts schert die rote Umwandung
~WSP bei Q = 7 Plan-Zustand“ deutlich aus dem Bereich der Flutmulde M27 aus und macht
einen Schlenker auf die oben genannte Flache. Im Ist-Zustand (Abbildung 16, sowie ,WSP
bei Q = 7 Ist-Zustand® in Abbildung 17 und 18) weist der Bericht in der bordvoll-Berechnung
dagegen kein Ubertreten des Gewassers auf die oben genannte Flache aus.

Da ein planlich gezielt beabsichtigtes Ubertreten der Schunter auf meine Flache die Nutz-
barkeit zur Futtergewinnung durch Mahen des Griinlandes langfristig erheblich verringern
und einschréanken bzw. verschlechtern wiirde, erhebe ich hiermit vorsorglich Einwendungen
gegen diesen Planungspunkt.”

Stellungnahme des WVMO vom 06.09.2024

,Die im Erlauterungsbericht beschriebene Ausuferung im Plan- gegeniber dem Ist-Zustand
wurde durch das Planungsburo detailliert gepriift. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein in
der Ortlichkeit vorhandener Entwasserungsgraben nicht im hydraulischen Modell abgebildet
war. Nach Uberpriifung und Neuberechnung hat sich herausgestellt, dass die Schunter bei
bordvollen Abfllissen bereits im Ist-Zustand Uber diesen Graben wenige Zentimeter in die
Teilflache zurtickstaut.

Eine Verschlechterung des Ist -Zustandes ist daher nicht gegeben, die H6he des bordvollen
Abflusses bleibt unverandert.

Gemal} der Hohenaufnahme und Luftbildern handelt es sich bei dem Ausuferungsbereich
um eine Geldndesenke, die in diesem Jahr Augenscheinlich nicht bewirtschaftet werden
konnte.”

Ergebnis der Erdrterung

,2Herr Schilling erlautert seine Einwendung.
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Es ist ein Erorterungsbedarf erkennbar. Die Auswirkungen der Planung werden vom Vorha-
bentrager und vom Planungsbiro Papsch anhand eines Lageplans nachvollziehbar be-
schrieben.

Danach wird der Ist-Zustand durch die geplanten Malinahmen nicht verschlechtert. Es han-
delt sich vielmehr um ein Darstellungsproblem in den Unterlagen: Der im Bereich des
Grundstiicks vorhandene Graben ist im hydraulischen Modell der Schunter nicht enthalten.
In der Realitat sorgt er aber schon jetzt daftr, dass die Schunter tber den Graben die Fla-
chen von Herrn Schilling friihzeitig vernasst.

Im Ergebnis ist eindeutig festzuhalten: Die geplante Mal3nahme verschlechtert die Situation
fur die Flachen von Herrn Schilling nicht.

Herr Schilling steht fur ein Gesprach mit dem Vorhabentrager zur Verfligung und ist bereit
tber einen Flachentausch zu sprechen. Der Vorhabentrager will das Gesprachsangebot
gerne aufgreifen.

» Die Formulierung von Auflagen oder Hinweisen ist nicht erforderlich.
5.2 Rechtliche Wirdigung

Der Wasserverband Mittlere Oker (WVMO) hat fUr die Renaturierung der Schunter in Braun-
schweig zwischen Borwall und Bienroder Weg mit Antrag vom 29. April 2024 die Durchflihrung ei-
nes Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um den Ausbau eines Gewassers.

GemanR § 68 Absatz 1 WHG® bedarf der Ausbau eines Gewassers der vorherigen Durchfiihrung
eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens.

Die Planfeststellung erfolgt gemaf § 68 Absatz 1 WHG in Verbindung mit § 70 Absatz 1 WHG in
Verbindung mit 88 72 ff. VWVfG’.

Die Plane haben nach vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung vom 16. Juli 2024 bis 16. August
2024 bei der Stadt Braunschweig offentlich ausgelegen und wurden im Internet verdffentlicht. In
der Bekanntmachung wurde die Stelle, bei der Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich ein-
zureichen oder mindlich zur Niederschrift abzugeben waren, bezeichnet. Jeder, dessen Belange
durch das Vorhaben berthrt wurden, konnte bis zum 2. September 2024 Einwendungen gegen
das Vorhaben erheben.

Die Planunterlagen sowie die erhobenen Einwendungen und vorgebrachten Stellungnahmen und
AuRerungen wurden am 27. November 2024 mit dem Trager des Vorhabens sowie den anwesen-
den Behorden, den Personen, die Einwendungen erhoben haben, und den anerkannten Natur-
schutzvereinigungen erortert. Die Niederschrift Gber den Erérterungstermin wurde versandt und im
Internet veroffentlicht.

Die eingegangenen Stellungnahmen, Einwendungen und AuRerungen wurden von dem Leiter des
Erdrterungstermins mit den Anwesenden erortert. Stellungnahmen, Einwendungen und AuRerun-
gen von Personen oder Institutionen, die nicht anwesend waren, wurden vom Leiter des Erorte-
rungstermins vorgetragen und erértert. Insbesondere der Vorhabentrager, die UNB und die UWB
haben sich in die Erdrterung eingebracht. Die Anwesenden haben ihre Riickmeldung wéhrend des
Erorterungstermins teilweise vorgetragen und erlautert. Abschliel3end erfolgte eine Bewertung
durch den Leiter des ,Erorterungstermins® sowie eine Festlegung tber das weitere Vorgehen
(siehe 5.1).
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Die Einzelergebnisse der Erérterung sind in diesen Planfeststellungsbeschluss eingeflossen und
nach entsprechender Abwagung und in Austibung des Bewirtschaftungsermessens der UWB so-
wie unter Berucksichtigung allgemeiner VerhaltnismaRigkeitserwagungen bei den Nebenbestim-
mungen berucksichtigt worden.

Dem Vorhabentrager wurde der Entwurf dieses Planfeststellungsbeschlusses vorab zur Kenntnis
Ubersandt, sodass er hinsichtlich der Nebenbestimmungen die Gelegenheit hatte, sich nach § 28
VwVIG zu den fur die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu dufR3ern. Gegen die Nebenbestim-
mungen hat der Vorhabentrager keine Einwendungen erhoben.

Die unter Punkt 2 genannten Nebenbestimmungen sind gemaR § 36 Absatz 2 Nr. 4 VWV{G zulas-
sig und erforderlich.

Dieser Planfeststellungsbeschluss ist kein ,Angebotsplan®, sondern stellt die zusammenhangend
umzusetzende Mallnahme ,Renaturierung der Schunter in Braunschweig zwischen Borwall und
Bienroder Weg*® dar. Hierfur ist ein verbindlicher Umsetzungszeitplan erforderlich. Wenn Abschnitte
zur Umsetzung gebildet werden sollen, ist dies grundsétzlich zu begriinden und der Nachweis zu
fuhren, dass durch die Abschnittsbildung keine Gemeinwohlbelange negativ betroffen sind. Auf
den Auflagenvorbehalt weise ich auch in diesem Zusammenhang ausdriicklich hin.

Die aufgenommenen Nebenbestimmungen sollen mégliche Beeintrachtigungen verhiiten oder aus-
gleichen. Vorubergehende negative Auswirkungen wahrend der Bauphase sind nicht ausgeschlos-
sen, werden aber aufgrund der zu erwartenden positiven Auswirkungen nach Abschluss der Malf3-
nahme akzeptiert.

Das Vorhaben unterliegt gemaR 88 1, 5 und 7 UVPG8 in Verbindung mit der Nr. 13.18.1 der An-
lage 1 zum UVPG als sonstige Ausbaumal3nahme einer allgemeinen Vorprifung des Einzelfalles.

Die Unterlagen fur die allgemeine Vorprifung sind in der Anlage (Ziffer 30) beigefligt. Auf Basis
dieser Unterlagen kann im Ergebnis festgestellt werden, dass eine Umweltvertraglichkeitsprifung
nicht erforderlich ist.

Die allgemeine Vorprifung des Einzelfalles umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung
der Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und Landschatft, einschlie3lich der jeweiligen Wechselwirkungen und auf Kultur- und sons-
tige Sachguter. Der vorhandene Zustand im Einwirkungsbereich des Vorhabens und die durch die
geplante Herstellung des Gewassers entstehenden Auswirkungen auf die Umwelt wurden in den
Antragsunterlagen, die Bestandteil dieses Planfeststellungsbeschlusses sind, ausreichend erfasst.

Sonstige nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt oder erhebliche Beeintrachtigungen der Um-
welt, die gegen die Ausfihrung des Vorhabens sprechen, sind nicht zu erkennen und werden nicht
erwartet. Der Planfeststellungsbeschluss konnte vor diesem Hintergrund erteilt werden.

Der Vorhabentrager hat am 8. November 2024 fir die Herstellung von drei Stillgewassern den vor-
zeitigen MalRnahmenbeginn beantragt.

Mit Bescheid vom 21. November 2024 hat die UWB den vorzeitigen MalRnahmenbeginn unter Ne-
benbestimmungen wie folgt zugelassen:

,Das Vorhaben dient dem Gemeinwohl, weil es u. a. die Strukturvielfalt der Schunter erhoht.

Im Planfeststellungsverfahren kann mit einer Entscheidung zu Gunsten des WVMO gerech-
net werden.

Fur das Gesamtprojekt liegt eine Férdermittelzusage des Landes Niedersachsen vor.
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Zusétzlich stehen dem NABU Landesverband Niedersachsen e. V. fir die Instandsetzung
und Neuanlage von Stillgewéassern Mittel aus dem Projekt ,LIFE Auenamphibien® zur Verfi-
gung, die der NABU zusatzlich zu Eigenleistungen in das Projekt einbringt.

Zusammenfassend liel3 sich sowohl ein 6ffentliches Interesse an dem vorzeitigen Beginn als
auch ein berechtigtes Interesse des Unternehmers, hier des WVMO, feststellen.

Der WVMO hat sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch das Unternehmen verur-
sachten Schaden zu ersetzen und falls die Planfeststellung versagt werden muss, den friihe-
ren Zustand wiederherzustellen.

Somit waren kumulativ alle Voraussetzungen des Wasserhaushaltsgesetzes gegeben, so
dass der vorzeitige MalRnahmenbeginn zugelassen werden konnte.*

Die vorgebrachten Einwendungen sowie die Hinweise und Anregungen sind in die Planung einge-
flossen. Es zeigte sich hier die Bedeutung einer umfangreichen Information der Offentlichkeit — ins-
besondere auch durch die sich daraus ergebende Vielzahl an Hinweisen aufgrund vorhandener
detaillierter Ortskenntnisse.

Zu den Auflagen und Hinweisen im Einzelnen:

Mit den Auflagen 1 bis 3 wird die Aufsicht der Unteren Wasserbehdrde im Rahmen der Ausfiihrung
der Malinahme verbindlich geregelt.

Die Auflagen 4 und 5 sind Standardauflagen, die die allgemeinen Sorgfaltspflichten des Vorhaben-
tragers beschreiben.

Die Auflagen 6 und 7 basieren auf Forderungen der UNB und des BUND und der AuRerung des
Anglerverbandes Niedersachsen, die in dem sensiblen Bereich berechtigt und notwendig sind.

Auflage 8 dient der Minimierung des baubedingten Eingriffs.

Auflage 9 nimmt den Hinweis des Landvolks Braunschweig und der Niedersachsischen Landwirt-
schaftskammer auf. Die Graben und Dranagen sollen in ihrer Funktion nicht beeintréchtigt werden.

Auflage 10 geht auf die Stellungnahmen der UNB und der Niedersachsischen Landesforsten und
die AuRerung des BUND zuriick und gewahrleistet eine naturschutzfachlich hochwertige Gesamt-
mafnahme.

Mit der Auflage 11 werden Teile der denkmalschutzrechtlichen Anforderungen geregelt.

Mit der Auflage 12 wird die Aufsicht der Unteren Wasserbehorde im Rahmen der Ausfihrung der
Malnahme verbindlich geregelt.

Auflage 13 geht auf die Stellungnahmen des LAVES, des NLWKN, der UNB und den AuRerungen
des BUND, des Anglerverbandes Niedersachsen und des Landes-Kanu-Verbandes zurtick und ge-
wabhrleistet eine Erfolgskontrolle nach Abschluss der Ma3nahme insbesondere hinsichtlich ihrer
wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Auswirkungen.

Auflage 14 regelt den Ubergang von der Bauausfiihrung in die spatere Gewasserunterhaltung
durch die gesetzlich Verpflichteten. Die Zustandigkeiten und der Umfang der Gewasserunterhal-
tung sind im Niedersachsischen Wassergesetz geregelt. Fir die Gewasserunterhaltung im Pla-
nungsgebiet wird eine Erprobungsphase vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2031 festgelegt.
Ziel ist es, den zukinftigen Gewdasserunterhaltungspflichtigen einen gesicherten Bestand zu tber-
geben und in dieser Phase baulich notwendige Nachsteuerungen hinsichtlich der Einbauten im
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Gewasser in der Hand des Vorhabentragers durchfiihren zu kénnen. Der ordnungsgemal3e Was-
serabfluss soll zu jedem Zeitpunkt gewahrleistet sein.

Auflage 15 konkretisiert die Anforderungen des Bodenschutzrechts.
Die Auflagen 16 und 17 konkretisieren die Anforderungen des Denkmalschutzrechts.

Die Auflagen 18 bis 27 gehen auf die Stellungnahme der UNB und der Niedersachsischen Landes-
forsten und den AufRerungen des BUND und des Anglerverbandes Niedersachsen zurtick und ge-
wabhrleisten eine naturschutzfachlich hochwertige Gesamtmafinahme.

Die Auflage 28 geht auf die AuRerung des Landes-Kanu-Verbandes zuriick und konkretisiert die
Anforderungen an die Gewasserbewirtschaftung.

Die aufgefiihrten Hinweise geben dem Vorhabentréager insbesondere Empfehlungen fur bei der
Umsetzung der Malinahme zu beachtende Interessen und verweisen auf einschlagige rechtliche
Regelungen. Durch die Einbindung des Unterhaltungspflichtigen, der Fachbehérden und der ortlich
aktiven Naturschutzvereinigungen nicht nur wahrend der Bauphase, sondern auch bei den Gewas-
serschauen wahrend der Erprobungsphase, werden die in diesem Kreis vorhandenen Kenntnisse
und Erfahrungen bestmdéglich zum Wohle der Schunter genutzt. Dieser nicht nur konzeptionell zu-
kunftweisende Ansatz diirfte zu einer Optimierung der Unterhaltung beitragen und so letztendlich
fur alle Betroffenen vorteilhaft und der Renaturierung dienlich sein.

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) sieht u. a. die hydromorphologische Verbes-
serung der Oberflichengewdasser vor. Hier sind u. a. ein gutes 6kologische Potential, d. h. das Vor-
handensein naturraumtypischer Lebensgemeinschaften, eine Verbesserung des Selbstreinigungs-
vermoégens der Gewasser und eine Minderung der Folgen von Hochwassern zu beachten. Die
planfestgestellten Renaturierungsmafnahmen dienen der Umsetzung der Anforderungen aus der
EU WRRL.

Der gesamtheitliche Gewasserschutz erfordert die Betrachtung des Einflusses samtlicher Einwir-
kungen auf den Naturhaushalt.

Ziel der EU WRRL sind die Erhaltung und die Verbesserung der aquatischen Umwelt. Hier ist u. a.
die 6kologische Qualitat der Oberflachengewasser und der mit ihnen verbundenen Landokosys-
teme zu sehen.

Die beantragte MaRRnahme entspricht diesen Anforderungen. Der Zustand der aquatischen Oko-
systeme und der direkt von ihnen abhédngenden Landbdkosysteme und Feuchtgebiete wird verbes-
sert. Es werden auetypische Strukturen geschaffen bzw. erhalten, die dem historischen Bild des
Gewassers entsprechen.

Die Schunter ist ein grundwasserarmer Niederungsbach. Im Planungsgebiet entspricht der aktuelle
Zustand nicht dem auf der EU WRRL fu3enden vorgesehenen Leitbild eines Oberflachengewas-
sers mit einem vernassten Auebereich.

Die auetypische Gestaltung tragt dazu bei, dass das Wasser langer in der Flache gehalten werden
kann, so dass sich eine mdgliche Hochwassersituation zeitlich entzerrt.

Vor dem Hintergrund der Anforderungen der EU WRRL erscheint es ermessensfehlerfrei, die be-
rechtigten Einzelinteressen der Anliegerinnen und Anlieger hinter dem Allgemeinwohlinteresse an
einer Verbesserung des 6kologischen Potentials der Schunter zurtickstehen zu lassen.

Das vorgesehene ,Erfolgsmonitoring” wird mogliche Veranderungen aufzeigen. Es wird davon aus-

gegangen, dass sich die MalRnhahme auch hier positivim Sinne der EU WRRL auswirkt und u. a. zu
einer Verbesserung der Fischpopulation beitragt.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem beantragten Vorhaben insbesondere
den Anforderungen der EU WRRL Rechnung getragen wird und diese Anforderungen erfiillt wer-
den. Die vorhandenen Einzelinteressen wurden mit den Allgemeinwohlinteressen abgewogen. Ins-
besondere durch die Umsetzung der vorgesehenen Auflagen werden die Einzelinteressen weitge-
hend geschiitzt und mdgliche Nachteile in ihrer Auswirkung gemildert, wenn nicht gar beseitigt.

Abschlieend wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass der Vorhabentrager der sog. ,Planbefol-
gungspflicht* unterliegt. Aus dieser Pflicht ergibt sich u. a. die Konsequenz, dass von dem Vorha-
bentrager bei der Durchfihrung von Renaturierungsmafinahmen, die zu mdglichen Belastungen von
Betroffenen fihren kénnen, vorlaufend oder zeitgleich die erforderlichen Schutzmafnahmen durch-
zufuhren sind.

6. Kostenentscheidung

Nach § 2 Abs. 2 NVwKostG® kann von der Erhebung einer Gebuihr ganz oder teilweise abgesehen
werden, wenn daran ein offentliches Interesse besteht.

Bei den beantragten MalRnahmen handelt es sich schwerpunktmaf3ig um die Renaturierung eines
Abschnitts der Schunter. Das Renaturierungsprojekt dient dem Wohl der Allgemeinheit, da es der
Wiederherstellung naturnaher Lebensraume fiir die heimische Flora und Fauna sowie der Schaf-
fung von Naherholungsrdumen dient.

Es liegt daher im 6ffentlichen Interesse, dass die Uberwiegend aus offentlichen Férdergeldern be-
stehenden Finanzierungsmittel in vollem Umfang der MalRhahme zugutekommen.

Ich habe daher nach pflichtgemé&Rem Ermessen von der Mdglichkeit Gebrauch gemacht, von der
Erhebung der Verwaltungsgebiihren vollstandig abzusehen.

7. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsge-
richt Braunschweig, Wilhelmstral3e 55, 38100 Braunschweig, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maf3gabe der Niederséachsischen Verordnung
tber den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds. ERVVO-Justiz!®) mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur Gber das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Verwal-
tungsgerichts Braunschweig erhoben werden.

Mit freundlichen Griif3en

i A

Romey

Anlagen
Siehe unter 1. Anlagen

Fundstellen der genannten Rechtsgrundlagen
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Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978 (Niedersachsisches
Gesetz- und Verordnungsblatt — Nds. GVBI. — Seite 517), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289), in der derzeit geltenden Fas-
sung

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. 2010 Seite
64), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 25. September 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 82), in
der derzeit geltenden Fassung

Niedersachsisches Fischereigesetz (Nds. FischG) vom 1. Februar 1978 (Nds. GVBI. Seite
81, 375), zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds.
GVBI. Seite 593), in der derzeit geltenden Fassung

Strafgesetzbuch (StGB) vom 13. November 1998 (Bundesgesetzblatt | — BGBI. | — Seite
3322), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. November 2024 (BGBI. | Nr.
351) geandert, in der derzeit geltenden Fassung

Gesetz Uber explosionsgefahrliche Stoffe — Sprengstoffgesetz (SprengG) — vom 10. Sep-
tember 2002 (BGBI. | Seite 3518), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25.
Oktober 2024 (BGBI. | Nr. 332), in der derzeit geltenden Fassung

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts — Wasserhaushaltsgesetz — (WHG) vom 31. Juli
2009 (BGBI. | Seite 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBI. | 2023 Nr. 409), in der derzeit geltenden Fassung

Verwaltungsverfahrensgesetz (VWV{G) vom 23. Januar 2003 (BGBI. | Seite 102), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. | Nr. 236), in der derzeit
geltenden Fassung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) vom 18. Marz 2021 (BGBI. | Seite
540), zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) geén-
dert), in der derzeit giiltigen Fassung

Niedersachsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) vom 25. April 2007 (Nds. GVBI.
2007 Seite 172), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016
(Nds. GVBI. Seite 301), in der derzeit geltenden Fassung

Niedersachsische Verordnung tber den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds.
ERVVO-Justiz) vom 21. Oktober 2011 (Nds. GVBI. Nr.25/2011 Seite 367), zuletzt geandert
durch Verordnung vom 11. November 2015 (Nds. GVBI. Seite 335), in der derzeit gelten-
den Fassung

346 von 347 in Zusammenstellung



810 x 297)

g 27.02.2024 (Blattgrofe

6398_ULP+LP.dw

fschule 1

WMhs\m—KlAudl(z—Vrstm.w

_ )
M41
]
d
M43 M1 U
—_—
T
B v M37
M44 S(Mma2 & 4 4
™ N M17 M14
o ) M32
DRtEreeY] : b2 T v (w39 e &) -
Bl S ° M20 Pl
: Dﬂ o 6 \_\'\ = ; 75
N ‘ g 80/7 {M27
Q ) ‘ o= a = g M34 U/)l(e
/ ; ey M33.9 & (Mao)ff V29
6. — = M28) @%Q'
: Sp ! * i : S fghlfr @ \ @%&
y £ ! i H \ widbe ' ? o
g g 3 ; 8 e 2 ES \ Oy
@ S - 4 ApE ] ﬁ S 195
: qE A B8 s W | .0
(88 RN R e | B
. 5 o ] Y e S L 3 2
() 4 D — | i H 0, _ Q
o 0 10 Y XL I T DA N
S 4 ‘ ! . -_1 ® s 1 o, |B ] ‘ 8~ @
o =slln » AR R ; L Se NS
: .Dj e Kclilg - el = , ) > N
7 E @‘; i ‘xﬁa\,l:r{nl;‘a\?igj;d:unn A “fzs’ . Q$ @ @
B SR (R DA g

&
'_é’t‘ <
AN M4
NG .
{9,(0
)Y
73 NG
«(M7.)~Q0
2\
%
o
3
*, 00

\

M3

Ruckbau Ufersicherung

Aueanbindung

raben
S ¢
MaRnahmen: o= == e==  Gewasserabschnitt mit wechselseitigen
- eme e Strukiurmaflnahmen (ca. alle 20 m)

[T

T — Flutmulde % Aussichtshiigel
Altarm w Stillgewasser

Gewassererlebbarkeit

Grabenverlegung

Bodenumlagerung Flutmulde
Bodenumlagerung Stillgewasser

Ersatz- und Initialpflanzung

Stadtgrundkarte:

Gewassernetz
Planungsgebiet

—12+500.00

L]
[ ]
[ ]

Flussachse, Stationierung Schunter

Blattschnitte

Uberschwemmungsgebiet HQ 100
IST-Zustand (Stadt BS)

Uberschwemmungsgebiet HQ 100
PLAN-Zustand (PI)

HLE

In Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung:
- Baumfallungen im Bereich der BaumalRnahmen
- Herstellung einer Nisthilfe fur Eisvogel im Bereich der Baumfallungen

Wohngebaude

Flache Kleingarten
offentliches Gebaude
unterirdisches Geb&ude

Wasserflachen

Quelle: Stadt Braunschweig © 2022

Der Planungsbereich befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet.

unsere ausdriickliche Genehmigung nicht gestattet!

Weitergabe und Vervielfaltigung der Zeichnung, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist ohne

Index Anderung

gezeichnet Freigabe

Entwurfs- u. Genehmigungsplanung

Wasserverband Mittlere Oker

 WVMO

0 100

400 500

cﬁ“h
] Proj.- Nr.: 06398
Schunterrenaturierung Querum -
) . Zeichn.- Nr.: 40-0202-00
Bienroder Weg bis Borwall
MaRstab: 1:5.000
. . Datum: 29.02.2024
Ubersichtslageplan : -
bearbeitet | gezeichnet | geprift
Planung
Tang Kaupa Lorke

Pabsch Ingenieure GmbH
Mittelallee 11 | 31139 Hildesheim
Telefon: 05121 7419-0

U

info@pabsch-ingenieure.de

PABSCH

INGENIEURE




	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:

	Ö Top 3 25-25286
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 01 'Anlage 1a - Entwurf des Bebauungsplanes "Am Salgenholz", WE56'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 02 'Anlage 1b - Entwurf des Bebauungsplanes "Am Salgenholz", WE56'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 03 'Anlage 2 - Entwurf der Textliche Festsetzungen'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 04 'Anlage 3 - Vertragsgebiet (Geltungsbereiche A (teilweise), B und C)'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 05 'Anlage 4 - Darstellung der Straßenaus-/ umbaumaßnahmen - Entwurf'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 06 'Anlage 5 - Food-Defense-Zaun und Begrenzung der Ausgleichsflächen'
	Ö Top 3 25-25286 Anlage 07 'Anlage 6 - Darstellung der Flächen für die wertmäßigen Kostenerstattungen'
	Ö Top 4 25-25140
	Ö Top 4 25-25140 Anlage 01 '25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogramWind_Anl1_Stellungnahme_StadtBraunschweig'
	Ö Top 4 25-25140 Anlage 02 '25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogramWind_Anl2_Begruendung'
	Vorwort
	1 Rechtsgrundlagen, Anlass, Ziel und Zweck der Planung
	1.1 Rechtsgrundlagen der Planung
	1.2 Entwicklung der aktuellen Rechtsgrundlagen und Gesetzgebung
	1.2.1 Bundesgesetzgebung
	1.2.2 Landesgesetzgebung
	1.2.3 Parardigmenwechsel in der Planung
	1.2.4 Planungsmöglichkeiten der Gemeinden durch Bauleitplanung
	1.2.5 Konsequenzen Entprivilegierung und Superprivilegierung
	1.2.6 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen der Rechtsgrundlagen:

	1.3 Anlass, Umsetzung und Ziele der Planung
	1.3.1 Teilplan Windenergie als „sachlicher Teilplan des RROP“
	1.3.2 Ziele der Planung


	2 Begründung der Plansätze
	2.1 Zu Plansatz 01
	2.2 Zu Plansatz 02
	2.3 Zu Plansatz 03
	2.4 Zu Plansatz 04

	3 Planungskonzept zur Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung
	3.1 Grundlagen des Planungskonzepts
	3.1.1 Methodische Grundlage des Planungskonzepts
	3.1.2 Referenz-Windenergieanlage
	3.1.3 Landes- und fachplanerische Vorgaben mit besonderer Bedeutung
	3.1.4 Berücksichtigung von Negativkriterien
	3.1.5 Erläuterungen zu den Negativkriterien
	3.1.5.1 Raumordnung - Vorranggebiet Biotopvernetzung – flächig und linear (LROP 2022)
	3.1.5.2 Raumordnung - Vorranggebiet Wald (Grundlage LROP 2022)
	3.1.5.3 Raumordnung - Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Grundlage LROP 2022/RROP Entwurf)
	3.1.5.4 Raumordnung - Vorranggebiet Rohstoffsicherung (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.5 Raumordnung - Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.6 Raumordnung - Ölschiefer-Lagerstätte (Grundlagen LROP 2022, RROP Entwurf)
	3.1.5.7 Raumordnung - Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.8 Raumordnung - Vorranggebiet regional bedeutsame Sportanlage (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.9 Raumordnung - Vorranggebiet Hochwasserschutz (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.10 Raumordnung - Vorranggebiet Autobahn und Hauptverkehrsstraße sowie sonstige klassifizierte Straße (Grundlage LROP 2017/ RROP Entwurf)
	3.1.5.11 Raumordnung- Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke und sonstige Eisenbahnstrecke (Grundlage LROP 2017/ RROP Entwurf)
	3.1.5.12 Raumordnung - Vorranggebiet Verkehrsflughafen / Bauschutzbereich (Grundlage LROP 2017 / RROP Entwurf)
	3.1.5.13 Raumordnung - Vorranggebiet Verkehrslandeplatz und Vorranggebiet regional bedeutsame Sportanlage für Flugsport sowie sonstige Segel- und Modellflugplätze (Grundlage RROP Entwurf)
	3.1.5.14 Raumordnung - Vorranggebiet Leitungstrasse (Hochspannungsleitungen ab 110-kV-Spannungsebene), Schutzzone um die Leitungstrasse (Grundlage LROP 2017 / RROP Entwurf)
	3.1.5.15 Siedlungsstruktur - Vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich (Schutzabstand 1.000 m)
	3.1.5.16 Siedlungsstruktur - Wochenendhaus-, Camping- und Ferienhausgebiete sowie Klinikgebiete (Schutzabstand 1.000 m)
	3.1.5.17 Siedlungsstruktur - Splittersiedlungen und Einzelhäuser mit wohnlicher und gewerblicher Nutzung im Außenbereich nach § 35 BauGB (600 m Schutzabstand)
	3.1.5.18 Natur und Landschaft - Naturschutzgebiet, Umfang der Pufferzone um ein Naturschutzgebiet
	3.1.5.19 Natur und Landschaft - Nationalpark, Umfang der Pufferzone um den Nationalpark
	3.1.5.20 Natur und Landschaft - Natura 2000-Gebiete (FFH-/SPA-Gebiet), Umfang der Pufferzone um die Natura 2000 Gebiete
	3.1.5.21 Biosphärenreservat Drömling
	3.1.5.22 Wasserwirtschaft - Wasserschutzgebiet – Schutzzone I und Heilquellenschutzgebiet
	3.1.5.23 Wasserwirtschaft - Überschwemmungsgebiet/ vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete
	3.1.5.24 Wasserwirtschaft - Gewässer (oberirdische Gewässer) zzgl. 50 m Bauverbotszone / Talsperren
	3.1.5.25 Infrastruktur - Schutz der (zivilen) Flugsicherungseinrichtung (DVOR) nebst Anlagenschutzbereich 3.000 m
	3.1.5.26 Infrastruktur - Bundesautobahn zzgl. 40 m Bauverbotszone
	3.1.5.27 Infrastruktur - Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit regionaler Bedeutung
	3.1.5.28 Infrastruktur - Gleisanlage/Schienenweg
	3.1.5.29 Infrastruktur - Elektrische Freileitungen ab 110 kV inkl. zugehörigem Umspannwerk
	3.1.5.30 Sonstige Negativkriterien - Hubschraubertiefflugstrecken und Kursführungsmindesthöhen
	3.1.5.31 Sonstige Negativkriterien - Vorgaben zur Mindestgröße von PFK  50 ha

	3.1.6 Ergebnisse der Potenzialflächenanalyse
	3.1.7 Bildung von Potenzialflächenkomplexen (PFK)

	3.2 Einzelfallprüfung der PFK mit Vollziehbarkeitsprognose und Letztabwägung
	3.2.1 Positivkriterium im Rahmen der Grob- und Einzelfallprüfung: Berücksichtigung einer vorhandenen Windenergienutzung
	3.2.2 Grobprüfung und Vorauswahl vertieft zu prüfender PFK
	3.2.3 Detailprüfung in Gebietsblättern
	3.2.4 Prüfung der Raumverträglichkeit
	3.2.5 Berücksichtigung umweltfachlicher Belange im Zuge der Detailprüfung


	4 Prüfung auf Erreichung des regionalen Teilflächenziels
	4.1 Anrechenbare Flächen
	4.2 Ergebnis

	5 Anhang zur Begründung
	Anhang 1 - Rechtsgrundlagen, relevante Gesetze und Verordnungen
	Anhang 2 – Abkürzungsverzeichnis
	Anhang 3 – Tabellenverzeichnis
	Anhang 4 – Abbildungsverzeichnis
	Anhang 5 – Liste der Vorranggebiete Windenergienutzung (VR WEN)
	Anhang 6 – Gebietsblätter


	Ö Top 4 25-25140 Anlage 03 '25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogrammWind_Anl3_Umweltbericht'
	Ö Top 4 25-25140 Anlage 04 '25-25140_Auslegung_RROP-TeilprogrammWind_Anl4_Umweltberichtsblatt_PFK64'
	Ö Top 5 25-25285
	Ö Top 5 25-25285 Anlage 01 'Anlage1_Planunterlage'
	Ö Top 6 25-25225
	Ö Top 6 25-25225 Anlage 01 'Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses'
	Ö Top 6 25-25225 Anlage 02 'Übersichtslageplan'



